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Einleitung 
 
 
 
 
In der aktuellen sicherheitspolitischen Diskussion überschlagen sich seit den 
Terroranschlägen des 11. September 2001 die Vorschläge seitens der Politik, wie 
Sicherheit gewährleistet werden kann. Es werden zum Teil drastische Maßnah-
men empfohlen und auf den Gesetzesweg gebracht, die gravierende Auswirkun-
gen auf das rechtsstaatliche und politisch verfasste System, nicht nur der Inneren 
Sicherheit, sondern auch des gesamten gesellschaftlichen Systems der Bundesre-
publik enthalten. Zudem werden die unterschiedlichsten technischen Begriffe in 
die Diskussion geworfen, bei denen die Kenntnisse über Folgewirkungen und die 
Verkettungen von nicht intendierten Wirkungen oftmals diffus sind. Das „Wör-
terbuch zur Inneren Sicherheit“ verfolgt die Zielsetzung, die wichtigsten der in 
der Diskussion befindlichen Begriffe zusammenzufassen und entsprechend auf-
zubereiten. 

Jenseits der dramatischen Ereignisse des 11. September besteht aber bereits 
seit Mitte der 1990er Jahre eine interdisziplinäre Forschung zum Thema Innere 
Sicherheit. Das Wörterbuch will hierüber eine vertiefte Übersicht vermitteln. Es 
ist geschrieben in der Absicht, einem breiten interessierten Leserkreis eine ver-
ständliche und sachlich-kritische Grundlage zu bieten, um eine wissenschaftlich 
reflektierte Bewertung über Voraussetzungen und Folgen der sicherheitspoliti-
schen Entwicklungen und Instrumente vornehmen zu können. 

Das Buch ist entstanden im Rahmen des „Interdisziplinären Arbeitskreises 
Innere Sicherheit“ (AKIS). Der AKIS vereint Wissenschaftler aus verschiedenen 
Disziplinen, insbesondere der Politikwissenschaft, der Soziologie, der Krimino-
logie, der Rechtswissenschaft und der Historischen Polizeiforschung. Aufgrund 
der interdisziplinären Ausrichtung will das Wörterbuch keine fachwissenschaft-
lichen Diskurse führen. Ausgenommen hiervon sind Artikel, die eine Übersicht 
über ausgewiesene Fachdisziplinen vermitteln. Rein juristische Gesetzesinterpre-
tationen sollten ebenfalls vermieden werden. Historische Rückblicke bleiben auf 
die Zeit der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. Ausgenommen sind davon 
die Beiträge, die gesondert auf historische Entwicklungen eingehen. 

Die Artikel werden in alphabetischer Reihenfolge der Stichwörter aufge-
führt. Zusätzlich lassen sich die Artikel über inhaltliche Kategorien erschließen. 
Innerhalb der Kategorien wurden die Begriffe so ausgewählt, dass die zentralen 
Themen, welche die Diskussion um die „Innere Sicherheit“ bestimmen, behan-
delt werden. Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht: 
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Der Aufbau der Artikel folgt einer einheitlichen Struktur. Diese orientiert sich 
innerhalb der Kategorien an inhaltlichen Schwerpunkten. Sofern thematische 
Gründe dies erfordern, wurden von den Autoren im Einzelfall zwei Schwerpunk-
te zusammengefasst: 
 
1 Konzeptionelle Begriffe 
Begriffsdefinition 
Entwicklung der Disziplin 
Aktuelle Diskussionen infolge des 11. September 
Thematisierte Auswirkungen der sicherheitspolitischen Veränderungen 
Ausblick 
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2 Historische Begriffe 
Begriffsdefinition 
Historische Entwicklung 
Aktuelle Aufgaben- und Kompetenzveränderungen (sofern nicht Verweis auf 
andere Stichwörter) 
Folgen der Aufgaben- und Kompetenzverlagerungen (sofern nicht Verweis auf 
andere Stichwörter) 
Ausblick 
 
3 Institutionelle Begriffe 
Begriffsdefinition 
Aufgabenbestimmung der Behörden 
Aktuelle Aufgaben- und Kompetenzveränderungen 
Folgen der Aufgaben- und Kompetenzverlagerungen 
Ausblick 
 
4 Polizei-, kriminal- und rechtspolitische Begriffe 
Begriffsdefinition 
Bisherige sicherheitspolitische Zielsetzung 
Aktuelle Veränderungen der Zielsetzung 
Auswirkungen der sicherheitspolitischen Veränderungen 
Ausblick 
 
5 Kriminalistische und kriminaltechnische Begriffe 
Begriffsdefinition 
Bisherige Anwendungsverfahren 
Aktuelle Veränderungen der Anwendungsverfahren 
Auswirkungen der veränderten Anwendungen 
Ausblick 
 
 
Das Wörterbuch arbeitet mit einem Verweissystem. Entsprechende Pfeile ( ) 
innerhalb des Textes zeigen an, welche Stichworte wiederum in eigenständigen 
Artikeln behandelt werden. Am Ende eines jeden Artikels findet sich ein Ver-
zeichnis einiger weiterführender Bücher und Aufsätze. 

Am Ende des Buches ist eine „Auswahlbibliografie“ beigefügt worden. Die-
se informiert den Leser über wichtige Periodika und wissenschaftliche Einrich-
tungen im Themenfeld Innere Sicherheit. Hier geht es weniger um Vollständig-
keit, vielmehr um solche Fundstellen, die allgemein zugänglich sind, z. B. über 
den Buchhandel oder über das Internet, und Möglichkeiten bieten, sich vertieft 



 Einleitung XIV 

mit den vielfältigen Aspekten der Inneren Sicherheit zu beschäftigen. Im Einzel-
nen sind dies: 
 
1 Lexika und Handbücher 
2 Schriftenreihen 
3 Fachzeitschriften 

– Von Sicherheitsbehörden herausgegebene Zeitschriften 
– Von Leitungspersonen im Sicherheitsbereich herausgegebene Zeitschriften 
– Zeitschriften der Polizeigewerkschaften 
– Wissenschaftliche Fachzeitschriften außerhalb der Sicherheitsbehörden 

4 Internetportale 
5 Wissenschaftliche Arbeitskreise 
 
 
Marburg / Duisburg, im Juli 2006 Hans-Jürgen Lange 
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ABC-Schutz 
 
 
I. Unter den Begriff „ABC-Schutz“ 
werden alle Maßnahmen zur Abwehr 
und Vermeidung atomarer (A), biolo-
gischer (B) und chemischer (C) Be-
drohungen und Gefahren zusammen-
gefasst, die für einen militärischen 
oder terroristischen Einsatz bestimmt 
sind und entweder bewusst dafür ent-
wickelt oder missbräuchlich dazu ver-
wendet werden, massenhaft Menschen 
zu töten oder kampfunfähig zu ma-
chen, die Natur nachhaltig zu schädi-
gen oder militärisches Gerät un-
brauchbar zu machen. Neben der Be-
zeichnung „ABC“ ist auch die Abkür-
zung CBRN verbreitet, welche die un-
terschiedlichen Ausbringungsarten ei-
ner radioaktiven Kontermination be-
rücksichtigt; nuklear (N) bezeichnet 
den Bereich von Kernwaffenexplosio-
nen und deren Folgewirkungen, radio-
logisch (R) die weiteren Ausbringungs-
arten vor allem in Form einer radioak-
tiven Dispersionsvorrichtung („Schmut-
zige Bombe“). Zum ABC-Schutz zäh-
len die Prävention und die Vorberei-
tung von Schutzmaßnahmen sowie im 
Ereignisfall die Erkundung, der Kon-
taminations- und Infektionsschutz, die 
Dekontamination und die medizinische 
Behandlung. ABC-Schutz zielt darauf, 
dass alle fachtechnischen, organisato-
rischen, materiellen und im Bereich 
der Ausbildung erforderlichen Vorbe-
reitungen getroffen werden, um ABC-
Ereignisse zu verhindern oder die 

Auswirkungen solcher Ereignisse auf 
Mensch, Tier und Umwelt so gering 
wie möglich zu halten. 

„Atomare Kampfstoffe“ sind ra-
dioaktive Substanzen, die allein oder 
mit anderen Stoffen vermischt als Flüs-
sigkeiten, Aerosole oder Schwebstoffe 
eingesetzt werden, um großflächige 
Verstrahlungen durch die Freisetzung 
von ionisierender Strahlung und Ra-
dioaktivität herbeizuführen. „Biologi-
sche Kampfstoffe“ sind lebende Mik-
roorganismen in Form von Kleinstle-
bewesen wie z. B. Bakterien, Viren 
und Pilzen oder Toxine, die aus diesen 
gewonnen werden. Durch die Freiset-
zung dieser Pathogenen, d. h. Krank-
heiten erregenden Organismen oder 
deren Stoffwechselprodukte können 
verschiedene, auch zum Tod führende 
Epidemien ausgelöst werden (z. B. 
Pest, Cholera, Milzbrand, Gelbsucht, 
Pocken). Übertragen werden die Orga-
nismen in der Regel durch Schädlinge 
(Parasiten) wie vor allem Gliederfü-
ßer, z. B. Flöhe, Läuse, Milben und 
Zecken, welche die Menschen entwe-
der direkt befallen oder über die Nah-
rungskette die Giftstoffe abgeben. 
„Chemische Kampfstoffe“ können 
nach sehr unterschiedlichen Gesichts-
punkten klassifiziert werden. Bei der 
Freisetzung von giftigen Gasen, Flüs-
sigkeiten oder Feststoffen ist von be-
sonderer Bedeutung zum einen die 
Wirkungsdauer, nach der zwischen 
kurz wirkenden (flüchtigen) und lang 
wirkenden (sesshaften) chemischen 
Kampfstoffen unterschieden wird und 
zum anderen die grundsätzliche Wir-
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kungsart (Wirkungsergebnis) als töd-
lich wirkendes oder zeitweilig außer 
Gefecht setzendes chemisches Kampf-
mittel. Die toxische Hauptwirkung 
kann zu allgemeinen Schädigungen 
führen oder gezielt Haut und Schleim-
haut, Lungen und Nerven schädigen. 
Psychotoxische Stoffe (z. B. LSD) 
können bei Menschen zu experimen-
tell erzeugten geistigen Störungen, so 
genannten Modellpsychosen, führen; 
phytotoxische Kampfstoffe haben eine 
Pflanzen schädigende Wirkung. 
 
II. Der ABC-Schutz kann einerseits 
schon dadurch erfolgen, dass interna-
tional die Herstellung und Verbreitung 
solcher Stoffe verboten wird. Ist ein 
ABC-Ereignis durch die unerlaubte 
Freisetzung von gefährlichen atoma-
ren, biologischen oder chemischen 
Substanzen unbeabsichtigt (Unfall) 
oder beabsichtigt (Kriminalität, Terro-
rismus) erfolgt, bezeichnet der ABC-
Schutz konkrete Schutzverfahren ge-
gen Kontamination, Infektion und 
Vergiftung. Grundlage ist der „Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen“ (Nichtverbreitungsvertrag – 
NVV), der am 1.7.1968 von den USA, 
der UdSSR und Großbritannien unter-
zeichnet wurde und am 5.3.1970 in 
Kraft trat. Der umgangssprachlich als 
Atomwaffensperrvertrag bzw. Nonpro-
liferationsvertrag bezeichnete Vertrag 
ist bisher von über 175 Staaten, darun-
ter 1969 auch von der Bundesrepublik 
Deutschland (BGBl. II 1974, S. 785), 
unterzeichnet worden. Ergänzt wurde 
er durch das „Übereinkommen über 

das Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Toxin-
waffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen“ (BWÜ) vom 10.4. 
1972 (BGBl. II 1983, S. 132) und das 
am 29.4.1997 in Kraft getretene   
„Übereinkommen über das Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung 
und des Einsatzes Chemischer Waffen 
sowie über die Vernichtung solcher 
Waffen“ (CWÜ) vom 13.1.1993, wel-
ches am 12. August 1994 ratifiziert 
wurde (BGBl. II 1994, S. 807). Wäh-
rend das BWÜ ebenso wie der Atom-
waffensperrvertrag nur den Einsatz 
entsprechender Waffen verbieten und 
die Kontrolle über die Einhaltung der 
völkerrechtlichen Verträge jeweils nur 
sehr uneffektiv ausgestalten, schließt 
dagegen das CWÜ auch die Entwick-
lung, Produktion und Lagerung einer 
ganzen Klasse von Waffensystemen 
und -komponenten mit ein und verbie-
tet diese. Außerdem wurde für die 
Einhaltung dieses Verbotes eine welt-
weit agierende Institution eingerichtet, 
die Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW), deren 
Sekretariat in Den Haag sitzt. Das 
Abkommen, das bis heute schon mehr 
als 160 Staaten unterschrieben (nicht 
Nord-Korea, einige Staaten des Nahen 
Ostens wie Irak, Syrien, Libanon und 
Ägypten sowie vor allem viele afrika-
nische Staaten) und die meisten Un-
terzeichner ratifiziert haben, schreibt 
vor, dass in allen Mitgliedstaaten die-
ser Konvention nationale Gesetze die 
Einhaltung dieses Abkommens in ge-
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eigneter Weise sicherstellen und Ver-
stöße gegen diesen Vertrag unter Stra-
fe stellen müssen. Mit dem C-Waffen-
Übereinkommen wird das Ziel ver-
folgt, weltweit bis spätestens 2010 die 
letzten C-Waffen zu vernichten. 

Bisherige Anwendungsverfahren 
des ABC-Schutzes betreffen den me-
dizinischen Schutz, der im Wesentli-
chen Prophylaxe, Diagnostik und The-
rapie umfasst, sowie den technischen 
Schutz, der vor allem das Erkennen 
von Gefahren und die Warnung vor ih-
nen, ferner Einzel- und Sammelschutz-
maßnahmen sowie die Dekontaminati-
on beinhaltet. Hauptschwerpunkt war 
in der Vergangenheit die Bevorratung 
von Lebensmitteln, Medikamenten so-
wie Schutzanzügen und Gasmasken, 
außerdem die Errichtung von Schutz-
räumen und Bunkeranlagen. Dabei 
wurde der ABC-Schutz unterteilt in 
den militärischen ABC-Schutz für mi-
litärisches Personal und den zivilen 
ABC-Schutz für die allgemeine Be-
völkerung. Die Schutzräume sollten 
z. B. vor thermischer und optischer 
Strahlung, Brandeinwirkungen, Trüm-
merbelastungen, chemischer und bio-
logischer Verunreinigung der Außen-
luft und radioaktiver Rückstandsstrah-
lung schützen. Öffentliche Schutzräu-
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gabenfeld die Organisation des ABC-
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richtungen der EU, des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden Einfluss 
nehmen und sich aktiv beteiligen, son-

dern auch im Rahmen des  Katastro-
phenschutzes verschiedene private Ins-
titutionen beteiligt sind, deren Einrich-
tungen und Einsatzmaßnahmen koor-
diniert werden müssen. 
 
III. Nach den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 sowie den verbre-
cherischen Aktionen mit Anthrax in 
den USA Ende 2001, bei denen Milz-
branderreger per Post verschickt wur-
den, haben sich die Bedrohungsszena-
rien wesentlich geändert. Der massive 
Einsatz von Massenvernichtungswaf-
fen ist nicht mehr zu erwarten. Die 
Angst vor großflächigen Zerstörun-
gen, wie man sie von den nuklearen 
Szenarien kennt, ist nicht mehr aktu-
ell. Demgegenüber gewinnen die so 
genannten „precise guided weapons“ 
auf Grund der enormen Entwicklung 
in den vergangenen Jahren (Golfkrieg, 
Jugoslawienkrieg, Irakkrieg) zuneh-
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gezielte Angriffe auf konkrete Ziele 
mit konventionellen Gefechtsköpfen 
realisieren und dadurch z. B. die Zer-
störung von Schutzbauten erreichen, 
sondern es können auch Gefechtsköp-
fe mit biologischen und chemischen 
Kampfstoffen zielgenau eingesetzt 
werden. Darüber hinaus ist auch mit 
Unfällen und Naturkatastrophen zu 
rechnen, bei denen schädliche Stoffe 
freigesetzt werden. Als Folge dieser 
Entwicklungen sehen Bund und Län-
der eine flächendeckende Erste-Hilfe-
Ausbildung der Bevölkerung mit 
Selbsthilfeinhalten vor. Zu diesen 
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Selbsthilfeinhalten gehört neben dem 
Brandschutz, der Rettung und Ber-
gung sowie im Allgemeinen das Ver-
halten in Gefahrensituationen auch der 
ABC-Schutz. Außerdem soll auch der 
Behörden- und Betriebsschutz wieder 
aufgenommen werden. Auch die Aus-
bildungsschwerpunkte im Katastro-
phenschutz werden um die Komponen-
te des ABC-Schutzes angepasst und die 
Ausbildungskapazitäten bei der Helfer-
ausbildung entsprechend erweitert. 

Im Zusammenhang mit der Neu-
ordnung des Zivilschutzes und der 
Errichtung des Bundesamts für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) als Zentralstelle wurde auch 
der Bereich ABC-Schutz kräftig ausge-
baut. Den Ländern wurden vom Bund 
ABC-Erkundungsfahrzeuge, Dekonta-
minationslastkraftwagen und Kranken-
transporter als Zivilschutzfahrzeuge zur 
Verfügung gestellt. Die ABC-Erkun-
dungsfahrzeuge dienen dem Erfassen 
chemischer und radioaktiver Kontami-
nation, der Kennzeichnung kontami-
nierter Gebiete sowie der Entnahme 
von festen, flüssigen und gasförmigen 
Proben radioaktiver, chemischer und 
biologischer Art. Im BBK sind eigene 
chemische und physikalische Labor-
kapazitäten eingerichtet, in denen u. a. 
der Schutz vor ABC-Gefahren auf wis-
senschaftlichem und medizinischem 
Gebiet erforscht werden. 
 
IV. Waren vor dem 11. September 
2001 Ausgangspunkt für den ABC-
Schutz vor allem erwartete kriegeri-
sche Ereignisse, später auch Unglücks-

fälle und Naturereignisse, so entwi-
ckelte sich die Ausweitung der Aufga-
ben im ABC-Schutz vor der Annahme, 
dass ein terroristischer Anschlag Ursa-
che für ein ABC-Ereignis sein würde. 
Dabei haben die Neuregelungen insbe-
sondere zum Ziel, eine Flut von Infor-
mationen zu erfassen, zu verarbeiten 
und zu speichern. Dies wird in erster 
Linie dem Bund, insbesondere dem 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK) als Zent-
ralstelle ziviler Sicherheit zugestanden. 
Kompetenzen für den Bereich der all-
gemeinen Gefahrenabwehr stehen aber 
nach der verfassungsmäßigen Ordnung 
der Bundesrepublik nicht dem Bund, 
sondern allein den Ländern zu. Insge-
samt ist gesetzlich eine „Allzuständig-
keit“ des BBK festzustellen, das nach 
§ 2 Abs. 1 BBKG Aufgaben nicht nur 
im Zuständigkeitsbereich des Bundes-
innenministeriums wahrnimmt, son-
dern auch Aufträge anderer Bundes- 
oder Landesministerien übernehmen 
darf. 
 
V. Auch in Notstandssituationen blei-
ben die Grundrechte Abwehrrechte ge-
gen staatliche Maßnahmen. Soweit es 
sich bei dem ABC-Ereignis nicht um 
eine Situation handelt, die Anlass zum 
Verteidigungsfall nach Art. 115a ff. 
GG gibt, gilt das gesamte Grundgesetz 
uneingeschränkt fort, sodass rechts-
staatliche Grundsätze wie der Gesetzes-
vorbehalt, der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz und die Rechtsweggarantie 
als tragende Elemente des Rechtsstaats-
prinzips weiter fortwirken. Verfas-
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sungsrechtlich bedenklich erscheint, 
dass es keinen Auskunfts- und Über-
prüfungsanspruch über Inhalt und 
Rechtmäßigkeit der vom BBK gespei-
cherten Daten gibt. Außerdem ist be-
denklich, dass sich dieses Bundesamt 
neben Polizei, Bundeswehr und Nach-
richtendiensten „als vierte Säule“ 
(BBK 2004, S. 3) im nationalen   
Sicherheitssystem versteht. Dieses 
Selbstverständnis lässt befürchten, dass 
Grundrechtsbeschränkungen der Bevöl-
kerung eher als etwas Selbstverständli-
ches angesehen werden. Dafür spricht 
auch der an den Polizeijargon ange-
passte Titel eines sich derzeit im Ab-
stimmungsverfahren mit den Ländern 
befindenden Entwurfs „Taktische Ein-
satzgrundsätze für den Bereich ABC-
Erkundung“, mit dem u. a. die vorhan-
denen Hilfspotenziale des Bundes und 
der Länder, also vornehmlich Feuer-
wehren und Hilfsorganisationen, besser 
mit einander verzahnt werden sollen. 
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Antiterrorismus-
programm der EU 
 
 
I. Unter „Antiterrorismusprogramm der 
EU“ können jene Maßnahmen zusam-
mengefasst werden, die von der Euro-
päischen Union zunächst als Reaktion 
auf die Anschläge des 11.9. 2001 in 
den USA beschlossen worden sind. 
Von besonderer Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang der vom Brüsseler 
Sondergipfel des Europäischen Rates 
am 21.9.2001 beschlossene „Aktions-
plan zur Bekämpfung des Terroris-
mus“. Dieser politikfeldübergreifende 
Aktionsplan umfasst ein großes Bündel 
von Einzelmaßnahmen, die in einem 
mit Fristen versehenen „Fahrplan“ 
fortgeschrieben worden sind. Neben 
den Politiken des  EU-Systems der 
Inneren Sicherheit, die im Weiteren im 
Vordergrund stehen, beinhaltete das 
Programm auch Maßnahmen aus den 
Bereichen der EU-Außenbeziehungen, 
der Verkehrspolitik (  Luftsicherheit) 
und der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
(Finanzströme,  Geldwäsche). 

 
II. Ein erster Schwerpunkt des Akti-
onsplans von 2001 betraf Gesetzge-
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bungsprojekte, die auf EU-Ebene ent-
weder schon seit längerer Zeit beraten 
oder aber bereits beschlossen, jedoch 
nicht umgesetzt worden waren. Ob-
wohl bei ihrer ursprünglichen Begrün-
dung der Terrorismus nicht im Vor-
dergrund stand, haben der Europäische 
Rat und die Innen- und Justizminister 
eine zügige Einigung bzw. Anwen-
dung als elementare Bestandteile des 
Antiterrorismusprogramms deklariert. 
Dazu ist die Einigung auf die Grün-
dung der staatsanwaltschaftlichen Ko-
ordinierungsstelle  Eurojust ebenso 
zu zählen wie die Aufforderung, ein-
schlägige EU-Übereinkommen (Aus-
lieferung, Rechtshilfe) rasch zu ratifi-
zieren. Auch der Europäische Haftbe-
fehl war bereits lange auf der EU-
Tagesordnung. Mit einem Rahmenbe-
schluss (ABl. EG L 190, 18.7.2002, S. 
1) vom Juni 2002 wurde es ermög-
licht, bei 32 Straftatbeständen im 
Grundsatz auf ein förmliches Auslie-
ferungsverfahren zu verzichten und 
eine direkte Übergabe an die Behörde 
desjenigen Staates vorzunehmen, der 
den Haftbefehl ausgestellt hat. Das 
zuständige Gericht eines Staates wird 
über die Übergabe entscheiden kön-
nen, ohne dass eine Bestätigung des 
Justizministeriums vorliegen muss. 
Vom Prinzip der doppelten Strafbar-
keit soll dabei ebenso abgesehen wer-
den wie vom Verbot der Auslieferung 
eigener Staatsangehöriger. Bevor der 
Europäische Haftbefehl wirksam wer-
den konnte, mussten in den Mitglied-
staaten freilich die rechtlichen Vor-
aussetzungen geschaffen werden. Da-

von unabhängig sah der Aktionsplan 
die Ausarbeitung eines Abkommens 
zwischen der EU und den USA über 
Auslieferung und über die Rechtshilfe 
in Strafsachen vor, das im Juni 2003 
unterzeichnet worden ist. 
 
III. Einen zweiten Schwerpunkt stellte 
der Rahmenbeschluss zur Terroris-
musbekämpfung (ABl. EG L 164, 
22.6.2002, S. 3) aus dem Juni 2002 
dar. Mit dem Rahmenbeschluss sollte 
eine gemeinsame Definition terroristi-
scher Straftaten in den mitgliedstaatli-
chen Strafgesetzen eingeführt werden, 
über die bis dahin lediglich Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Portugal, 
Spanien und Großbritannien verfüg-
ten. Als terroristische Straftaten sollen 
nach Art. 1 des Rahmenbeschlusses in 
den nationalen Strafgesetzen solche 
vorsätzlichen Handlungen definiert 
werden, „die durch ihre Art oder den 
jeweiligen Kontext ein Land oder eine 
internationale Organisation ernsthaft 
schädigen können“, wenn diese mit 
dem Ziel begangen werden, „i) die 
Bevölkerung auf schwer wiegende 
Weise einzuschüchtern oder ii) öffent-
liche Stellen oder eine internationale 
Organisation unberechtigterweise zu 
einem Tun oder Unterlassen zu zwin-
gen oder iii) die politischen, verfas-
sungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder 
sozialen Grundstrukturen eines Landes 
oder einer internationalen Organisation 
ernsthaft zu destabilisieren oder zu 
zerstören.“ Der Rahmenbeschluss sieht 
darüber hinaus vor Mindesthöchststra-
fen für das Anführen einer  terroris-
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tischen Vereinigung (15 Jahre) und für 
andere im Rahmenbeschluss genannte 
Straftaten (8 Jahre) sowie die Verab-
schiedung von Rechtsakten für das 
erleichterte Einfrieren von Vermö-
genswerten im Zusammenhang mit 
dem Terrorismus. 
 
IV. Neben den gesetzgeberischen Maß-
nahmen bestand ein dritter Schwer-
punkt des Aktionsplans in Maßnahmen 
auf operativer Ebene. Neben zahlrei-
chen Appellen an eine Intensivierung 
der praktischen Zusammenarbeit der 
zuständigen Polizei- und Justizbehör-
den sowie der Geheimdienste sind die 
Behörden insbesondere aufgefordert, 
ihre Informationen über terroristische 
Organisationen in stärkerem Maße als 
bisher auszutauschen. Besonderes Au-
genmerk legte der Aktionsplan auf die 
Zusammenarbeit mit den Behörden der 
USA. Regelmäßig soll in der EU eine 
Liste mutmaßlicher Terroristen und 
der sie unterstützenden Organisationen 
erstellt werden. In den Informations-
austausch sollen  Europol und  
Eurojust systematisch einbezogen 
werden. 
 
V. Der Aktionsplan von 2001 fußte im 
Wesentlichen auf Überlegungen und 
Projekten, die bereits vorher in den 
politischen Prozess eingespeist wor-
den waren oder sich in der Umsetzung 
befanden. Die zahlreichen „Sicher-
heitspakete“, die in den meisten Mit-
gliedstaaten binnen kurzer Frist aufge-
legt worden sind, weisen zudem dar-
auf hin, dass der Großteil der Antiter-

rormaßnahmen auf nationaler Ebene 
verabschiedet wurde. Es ist jedoch 
erstaunlich, in welch kurzer Zeit vor 
dem Hintergrund des 11.9.2001 auf 
Ebene der EU einzelne Maßnahmen 
auf den Weg gebracht werden konn-
ten, über die es vorher keine Einigkeit 
gab. Ebenso sind im Zuge der Umset-
zung des Programms erneut zahlreiche 
Beratungs-, Planungs- und Koordinie-
rungsgremien auf europäischer Ebene 
geschaffen worden, in denen nicht nur 
Polizei und Staatsanwaltschaften, son-
dern auch Geheimdienste zusammen-
arbeiten. Als Trend zeichnet sich da-
bei ab, dass die traditionelle Trennung 
der Sicherheitsakteure und ihrer Da-
tenbestände unter Druck gerät. Umso 
dringlicher stellt sich angesichts dieser 
Dynamik die Frage der parlamentari-
schen Kontrolle der europäischen 
Zusammenarbeit im Politikfeld Innere 
Sicherheit, die bisher nicht befriedi-
gend gelöst ist. 

Dennoch ist unübersehbar, dass 
das  EU-System der Inneren Sicher-
heit durch den Terrorismus nicht neu 
erfunden worden ist. Denn dass es 
trotz der beeindruckenden Zahl von 
Einzelprojekten des Antiterrorismus-
aktionsplans an der Durchsetzung ei-
nes kohärenten Ansatzes mangelt, 
zeigt die „Erklärung zum Kampf ge-
gen den Terrorismus“ vom 25.3.2004, 
die der Europäische Rat nach dem 
Madrider Anschlag vom 11.3.2004 
vorgelegt hat. Mit dem Niederländer 
Gijs de Vries setzten die Staats- und 
Regierungschefs einen Antiterroris-
muskoordinator ein. Erneut liegt ein 
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zentraler Inhalt der Erklärung in Ap-
pellen an die Mitgliedstaaten, ihre ein-
gegangenen Verpflichtungen einzuhal-
ten, darunter auch solche, die bereits 
im ersten Aktionsplan angemahnt 
worden waren. Nicht zufällig nimmt 
das mangelhafte Vertrauen der Behör-
den untereinander breiten Raum ein. 
Das gilt auch und besonders gegen-
über den EU-Einrichtungen Europol 
und Eurojust, die ihre Rolle nur in 
dem Maße spielen können, in dem die 
mitgliedstaatlichen Behörden mit ih-
nen kooperieren. Allzu offensichtlich 
bleiben damit also die gravierenden 
Mängel bei der Umsetzung der Rechts-
akte, aber auch der operativen Zu-
sammenarbeit. Was die Politik der In-
neren Sicherheit angeht, so kann zu-
sammenfassend einerseits eine kataly-
tische Wirkung der Anschläge des 
11.9.2001 und 11.3.2004 für die Zu-
sammenarbeit in einem schwierigen 
Feld konstatiert werden, die grundsätz-
lichen Kooperationshemmnisse sind 
dadurch jedoch keineswegs ausge-
räumt worden. 

 

  
 
Den Boer, Monica 2003: 9/11 and the Europea-

nisation of Anti-Terrorism Policy: A criti-
cal assessment, Notre Europe Policy Pa-
pers No. 6 

Europäischer Rat 25.3.2004: Erklärung zum 
Kampf gegen den Terrorismus, Brüssel 

Knelangen, Wilhelm 2005: Die Europäische 
Union und die Bekämpfung des Terroris-
mus, in: Möllers, M. H. W. / Ooyen, R. 
Ch. Van (Hg.): Jahrbuch öffentliche Si-
cherheit 2004/2005, Frankfurt a. M., S. 
403-413  

Monar, Jörg 2004: Die EU und die Herausforde-
rung des internationalen Terrorismus. 
Handlungsgrundlagen, Fortschritte und 
Defizite, in: Weidenfeld, W. (Hg.): Her-
ausforderung Terrorismus, Wiesbaden, S. 
136-172 

Vennemann, Nicola 2004: Country Report on 
the European Union, in: Walter, Ch. u. a. 
(Hg.): Terrorism as a Challenge for Na-
tional and International Law, Berlin / Hei-
delberg, S. 217-266 

 
Wilhelm Knelangen 

 
 
 

Ausländerrecht 
 
 
I. Das „Ausländerrecht“ ist ein Son-
derrecht für Menschen, die nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen. Es regelt insbesondere die ge-
setzlichen Bestimmungen über Ein-
reise, Aufenthalt, Niederlassung und 
Erwerbstätigkeit. 
 
II. Das Aufenthaltsrecht ausländischer 
Arbeitnehmer und ihrer Familien war 
zunächst im Allgemeinen im Polizei- 
und Ordnungsrecht geregelt. Ab 1955 
wurde aufgrund des „Wirtschaftswun-
ders“ der massive Arbeitskräftemangel 
durch die Anwerbung ausländischer 
Arbeitnehmer ausgeglichen. Das Kon-
zept des „Gastarbeiters“ war darauf 
ausgerichtet, den ausländischen Ar-
beitskräften nur so lange Aufenthalte 
zu gewähren, wie sie tatsächlich wirt-
schaftlich gebraucht wurden. In der 
Regel war der Aufenthalt von Gastar-
beitern unmittelbar mit der Dauer des 



8 Ausländerrecht 

zentraler Inhalt der Erklärung in Ap-
pellen an die Mitgliedstaaten, ihre ein-
gegangenen Verpflichtungen einzuhal-
ten, darunter auch solche, die bereits 
im ersten Aktionsplan angemahnt 
worden waren. Nicht zufällig nimmt 
das mangelhafte Vertrauen der Behör-
den untereinander breiten Raum ein. 
Das gilt auch und besonders gegen-
über den EU-Einrichtungen Europol 
und Eurojust, die ihre Rolle nur in 
dem Maße spielen können, in dem die 
mitgliedstaatlichen Behörden mit ih-
nen kooperieren. Allzu offensichtlich 
bleiben damit also die gravierenden 
Mängel bei der Umsetzung der Rechts-
akte, aber auch der operativen Zu-
sammenarbeit. Was die Politik der In-
neren Sicherheit angeht, so kann zu-
sammenfassend einerseits eine kataly-
tische Wirkung der Anschläge des 
11.9.2001 und 11.3.2004 für die Zu-
sammenarbeit in einem schwierigen 
Feld konstatiert werden, die grundsätz-
lichen Kooperationshemmnisse sind 
dadurch jedoch keineswegs ausge-
räumt worden. 

 

  
 
Den Boer, Monica 2003: 9/11 and the Europea-

nisation of Anti-Terrorism Policy: A criti-
cal assessment, Notre Europe Policy Pa-
pers No. 6 

Europäischer Rat 25.3.2004: Erklärung zum 
Kampf gegen den Terrorismus, Brüssel 

Knelangen, Wilhelm 2005: Die Europäische 
Union und die Bekämpfung des Terroris-
mus, in: Möllers, M. H. W. / Ooyen, R. 
Ch. Van (Hg.): Jahrbuch öffentliche Si-
cherheit 2004/2005, Frankfurt a. M., S. 
403-413  

Monar, Jörg 2004: Die EU und die Herausforde-
rung des internationalen Terrorismus. 
Handlungsgrundlagen, Fortschritte und 
Defizite, in: Weidenfeld, W. (Hg.): Her-
ausforderung Terrorismus, Wiesbaden, S. 
136-172 

Vennemann, Nicola 2004: Country Report on 
the European Union, in: Walter, Ch. u. a. 
(Hg.): Terrorism as a Challenge for Na-
tional and International Law, Berlin / Hei-
delberg, S. 217-266 

 
Wilhelm Knelangen 

 
 
 

Ausländerrecht 
 
 
I. Das „Ausländerrecht“ ist ein Son-
derrecht für Menschen, die nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen. Es regelt insbesondere die ge-
setzlichen Bestimmungen über Ein-
reise, Aufenthalt, Niederlassung und 
Erwerbstätigkeit. 
 
II. Das Aufenthaltsrecht ausländischer 
Arbeitnehmer und ihrer Familien war 
zunächst im Allgemeinen im Polizei- 
und Ordnungsrecht geregelt. Ab 1955 
wurde aufgrund des „Wirtschaftswun-
ders“ der massive Arbeitskräftemangel 
durch die Anwerbung ausländischer 
Arbeitnehmer ausgeglichen. Das Kon-
zept des „Gastarbeiters“ war darauf 
ausgerichtet, den ausländischen Ar-
beitskräften nur so lange Aufenthalte 
zu gewähren, wie sie tatsächlich wirt-
schaftlich gebraucht wurden. In der 
Regel war der Aufenthalt von Gastar-
beitern unmittelbar mit der Dauer des 
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Arbeitsvertrages verknüpft. 1965 wur-
de ein erstes Ausländergesetz geschaf-
fen, welches das weite Ermessen der 
ausführenden Behörden begrenzen und 
nachprüfbare Kriterien einführen sollte. 

Die Ölkrise 1973 hatte verhee-
rende Auswirkungen auf die Weltwirt-
schaft. Als Folge verhängte die Bun-
desregierung einen Anwerbestopp für 
Gastarbeiter aus nicht EG-Staaten. Bis 
dahin waren 2,6 Mill. Menschen nach 
Deutschland gekommen, die offen-
sichtlich auch bleiben wollten. Der 
Anwerbestopp sollte den Zuzug von 
ausländischen Arbeitnehmern verrin-
gern, hatte jedoch den gegenteiligen 
Effekt, weil verstärkt Familienangehö-
rige nachzogen. Die Folgen der An-
werbung ausländischer Arbeitnehmer 
wurden erstmals thematisiert, weil nun 
minderjährige Kinder und Ehepartner 
präsent waren, die nicht einfach über 
den Arbeitsmarkt integriert werden 
konnten. Kindergärten, schulische und 
außerschulische Bildungseinrichtun-
gen sahen sich mit Sprach- und Kul-
turdifferenzen konfrontiert. Von 14 
Mill. Gastarbeitern, die zwischen 1955 
und 1973 in die Bundesrepublik ge-
kommen waren, kehrten 11 Mill. ohne 
besondere Anreize wieder zurück. 

Das 1990 verabschiedete Auslän-
dergesetz regelt den Aufenthalt von 
Ausländern, Ansprüche auf Familien-
nachzug, die Voraussetzungen für eine 
unbefristete Aufenthaltserlaubnis und 
Aufenthaltsberechtigung sowie die 
Voraussetzung für eine Einbürgerung. 
Ende der 90er Jahre / Anfang 2000 
warnten Vertreter der Wirtschaft vor 

einem dramatischen Arbeitskräfte-
mangel nicht nur bei hoch qualifizier-
ten, sondern auch bei Facharbeitern, 
und forderten, die Anwerbung von aus-
ländischen Arbeitskräften zu erleich-
tern. Wissenschaftler wiesen auf die 
Folgen der Alterung und den zu erwar-
tenden Bevölkerungsrückgang hin. In 
ostdeutschen Kleinstädten und ländli-
chen Gebieten waren verheerende Fol-
gen des Geburtenrückganges und der 
Abwanderung zu beklagen. 
 
III. Mit der Greencard für Fachkräfte 
der Informations- und Kommunikati-
onstechnologie, die auch eine Reakti-
on auf Bildungs- und Ausbildungsde-
fizite sowie den rasenden Struktur-
wandel in diesen Bereichen ist, wurde 
der Anwerbestopp erstmals durchbro-
chen. Am 12. September 2000 setzte 
der Bundesminister des Innern eine 
„unabhängige Kommission Zuwande-
rung“ ein. Das erarbeitete Gesamtkon-
zept berücksichtigte die humanitären 
Verpflichtungen gegenüber Asylsu-
chenden und Flüchtlingen gleichran-
gig neben den Interessen an Zuwande-
rung qualifizierter Arbeitskräfte. Die 
Kommission kam zu dem Ergebnis, 
dass Deutschland faktisch ein Ein-
wanderungsland sei und 30 Jahre nach 
dem Anwerbestopp dringend sowohl 
dauerhafte als auch befristete Zuwan-
derung für den Arbeitsmarkt benötige. 
Schon allein aufgrund der demografi-
schen Entwicklung reiche die bis zum 
Jahre 2000 vorhandene jährliche Net-
tozuwanderung von 200.000 Personen 
nicht mehr aus. Bis zum Jahre 2050 
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bedürfe Deutschland einer jährlichen 
Nettozuwanderung von 350.000 bis 
500.000 Menschen. 

Am 1. Januar 2005 ist das „Ge-
setz zur Steuerung und Begrenzung 
der Zuwanderung und der Regelung 
des Aufenthaltes und der Integration 
von Unionsbürgern und Ausländern“ 
in Kraft getreten (BGBl. I 2004, S. 
1950 ff.). Die Ergebnisse und Empfeh-
lungen der unabhängigen Kommission 
sind kaum eingeflossen. Der Kern des 
neuen Aufenthaltsrechts besteht aus 
dem Versuch, am internationalen Wett-
bewerb um Führungskräfte der Wissen-
schaft und Wirtschaft teilzunehmen, 
von denen erhofft wird, dass aufgrund 
ihrer Innovationsfähigkeit bis zu 2,5 
Arbeitsplätze für weniger qualifizierte 
Arbeitskräfte geschaffen werden und 
damit wirtschaftliche Wachstums-
bremsen gelöst sowie Arbeitslosigkeit 
abgebaut wird. Diesem Personenkreis 
wird bei ihrer Einreise ein unbefriste-
tes Aufenthaltsrecht (Niederlassungs-
erlaubnis) und großzügiger Familien-
nachzug gewährt. Gleichfalls wird 
Studienabsolventen die Arbeitsaufnah-
me innerhalb eines Jahres in ihrem 
Fachbereich ermöglicht; Selbstständi-
ge sollen bei entsprechendem Investi-
tionsvolumen und Schaffung von Ar-
beitsplätzen ebenfalls eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten. Die Anzahl 
der möglichen Aufenthaltstitel für be-
stimmte Aufenthaltszwecke werden 
nach dem neuen Recht auf zwei be-
schränkt: befristete Aufenthaltserlaub-
nis und unbefristete Niederlassungser-
laubnis. Bereits mit Erteilung des 

Aufenthaltstitels wird über den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt entschieden, 
sodass ein gesondertes Verfahren bei 
den Arbeitsämtern entfällt. Allerdings 
ist die Gewährung des Zugangs zum 
Arbeitsmarkt in den überwiegenden 
Fällen nach wie vor von der Zustim-
mung der Bundesagentur für Arbeit 
abhängig, die auch wie bisher nach 
den gleichen Kriterien entscheiden 
wird, jedoch wird der Verwaltungs-
aufwand übersichtlicher. 
 
IV. Zur Förderung der Integration 
wurde ein Anspruch auf Teilnahme an 
Integrationskursen eingeräumt, die ne-
ben Sprachkursen auch Geschichts- 
und Staatsbürgerkunde enthalten sol-
len. Die mit dem Anschlag vom 11. 
September 2001 bereits in das geltende 
Ausländerrecht eingeführten Kontroll-, 
Sicherheits- und Sanktionsmöglichkei-
ten bei vermeintlichem Terrorismus-
verdacht (Antiterrorpakete) sind sämt-
lich in das neue Aufenthaltsrecht über-
nommen und teilweise erheblich er-
weitert worden. Liegen Tatsachen vor, 
die eine Schlussfolgerung rechtferti-
gen, dass ein Ausländer einer Vereini-
gung angehört oder angehört hat, die 
den Terrorismus unterstützen oder eine 
solche Vereinigung unterstützt oder 
unterstützt hat, wird dieser in der Re-
gel ausgewiesen (§ 54 AufenthG). Es 
kann aber auch bereits ohne Auswei-
sung eine sofort vollziehbare Abschie-
bungsanordnung erfolgen, wenn „eine 
auf Tatsachen gestützte Gefahrenprog-
nose für die Sicherheit oder eine terro-
ristische Gefahr“ festgestellt werden 
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kann. Der betroffene Ausländer hat nur 
die Möglichkeit innerhalb einer Woche 
Rechtsmittel beim Bundesverwaltungs-
gericht einzulegen. Vor der Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts 
soll nicht abgeschoben werden. Gegen 
die vom Terrorismusverdacht betroffe-
nen Ausländer kann eine polizeiliche 
Meldepflicht verhängt werden, ihre Be-
wegungsfreiheit beschränkt und die Be-
nutzung von Kommunikationsmitteln 
untersagt werden (§ 54a AufenthG). 

Durch das neue Recht wird auf-
enthaltsrechtlich auch das Flüchtlings-
recht und humanitäre Aufenthaltsrecht 
neu gestaltet. Geschlechtsspezifische 
und nichtstaatliche Verfolgung werden 
jetzt ausdrücklich in die Flüchtlingsde-
finition mit aufgenommen (§ 60 Abs. 1 
AufenthG). Aufenthaltsrechtlich wer-
den Flüchtlinge nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention und nach Art. 
16a GG gleichbehandelt. Beide erhal-
ten nach der Anerkennungsentschei-
dung eine Aufenthaltserlaubnis für drei 
Jahre, die dann als Niederlassungser-
laubnis unbefristet verlängert wird, 
wenn das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge mitteilt, dass Widerrufs-
gründe nicht vorliegen. Im Rahmen des 
Familiennachzuges werden ebenfalls 
beide Flüchtlingsgruppen gleichbehan-
delt, sodass auch für Flüchtlinge nach 
der Genferflüchtlingskonvention der 
Ehegattennachzug und der Nachzug 
von Kindern bis zu 18 Jahren unprob-
lematisch möglich ist. Beiden Flücht-
lingsgruppen ist die Aufnahme einer 
selbstständigen und unselbstständigen 
Erwerbstätigkeit möglich. Im Rahmen 

des humanitären Aufenthaltsrechtes 
sollen nunmehr die seit Jahren hier 
lebenden geduldeten Flüchtlinge die 
Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Dies ist jedoch an die Vor-
aussetzung geknüpft, dass weder ihre 
Abschiebung (wie bisher) noch ihre 
freiwillige Ausreise möglich und zu-
mutbar ist (§§ 25 Abs. 3-5, 60 Abs. 2 
AufenthG). Zur Abschaffung der Dul-
dung, die nur die Unmöglichkeit der 
Abschiebung dokumentiert und keinen 
legalen Aufenthalt, hatte sich der Ge-
setzgeber nicht durchringen können. 
Mit dem neuen Recht erhalten die 
Länder auch die Möglichkeit, Ausrei-
seeinrichtungen für vollziehbar ausrei-
sepflichtige Ausländer zu schaffen, in 
denen trotz Unmöglichkeit der Ab-
schiebung durch „besondere Betreuung 
und Beratung die Bereitschaft zur frei-
willigen Ausreise gefördert werden 
soll“ (§ 61 Abs. 2 AufenthG). 
 
V. Das neue Aufenthaltsrecht wird den 
Anforderungen der Zukunft nicht ge-
recht, der Gesetzgeber hat sich bewusst 
für Beschränkung und Kontrolle ent-
schieden. Die erforderliche Nettozu-
wanderung, die nach der Feststellung 
der Zuwanderungskommission drin-
gend erforderlich ist, wird durch das 
neue Aufenthaltsrecht nicht erreicht 
werden können. 
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Ausländerzentral-
register 
 
 
I. Das „Ausländerzentralregister“ 
(AZR) ist ein seit 1967 beim Bundes-
verwaltungsamt (BVA) in Köln ge-
führtes automatisiertes Verzeichnis, in 
dem personenbezogene Daten aller 
Ausländer erfasst werden, die sich in 
Deutschland aufhalten. Das AZR ent-
hält somit nicht nur Daten über im 
Bundesgebiet wohnende Ausländer, 
sondern auch über solche, die sich nur 
vorübergehend im Bundesgebiet auf-
halten. Darüber hinaus werden Infor-
mationen gespeichert über ausländer-
rechtliche Maßnahmen wie Aufent-
haltsablehnung, Ausweisung, Abschie-
bung oder Einreisebedenken. 

 
II. Den Umfang der Datenerfassung 
im AZR regelt das „Gesetz über das 
Ausländerzentralregister“ (AZRG). Es 
werden die Grundpersonalien (Name, 
Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, 

Geburtsort, Staatsangehörigkeit), wei-
tergehende Personalien (andere, frühe-
re Namen), der aufenthaltsrechtliche 
Status, statusrelevante Entscheidungen 
und die übermittelnde Stelle aufge-
nommen (§ 3 Nr. 1-8 AZRG). Zum 
Teil werden Begründungstexte für ein-
zelne ausländerrechtliche Maßnahmen 
im AZR gespeichert (§ 6 Abs. 5 
AZRG), als Unterstützung für die Po-
lizeibehörden und andere zuständigen 
Behörden beim Vollzug des Ausländer- 
und Asylrechts (§ 1 Abs. 2 AZRG). 

Auf das AZR zugriffsberechtigt 
und zur Übermittlung von Daten ver-
pflichtet sind die Ausländerbehörden, 
Polizeibehörden des Bundes und der 
Länder, Staatsanwaltschaften, Gerich-
te und Nachrichtendienste. Diese Si-
cherheitsbehörden können Maßnah-
men gegen Ausländer direkt in das 
AZR eingeben, z. B. Ausschreibungen 
zur Festnahme oder Aufenthaltsermitt-
lungen durch das  Bundeskriminal-
amt. Eingegeben werden können auch 
reine Verdachtsfälle, dass Ausländer 
bestimmte Straftaten planen, begehen 
oder begangen haben (§§ 2 Abs. 2 Nr. 
6 u. 7, 6 AZRG). 

Außerdem ist es erlaubt, an alle 
öffentlichen Stellen im gewissen Um-
fang Daten über einzelne Personen 
oder ganze Gruppen zu übermittelten. 
Alle öffentlichen Stellen dürfen auch 
Suchvermerke in das AZR einstellen 
(§§ 5, 12, 14 AZRG). Differenziert 
nach Behörde stehen umfangreichere 
Datensätze zur Verfügung. Den Aus-
länder- und Asylbehörden, der Bundes-
agentur für Arbeit, den Grenzpolizei-
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dienststellen, den Polizeien von Bund 
und Ländern, den Staatsanwaltschaften, 
den Zollkriminalämtern, den Behörden 
des Verfassungsschutzes, dem  Mili-
tärischen Abschirmdienst und dem  
Bundesnachrichtendienst stehen der 
Abruf der Informationen aus dem AZR 
im automatisierten Verfahren zu. 
Auch für nicht öffentliche Stellen sieht 
das AZRG eine Übermittlung von In-
formationen in bestimmten Fällen (z. 
B. bei Vorlage eines Vollstreckungsti-
tels) vor (§§ 22, 26, 27 AZRG). Aller-
dings ist in § 14 AZRG auch die 
Pflicht zur Aufnahme von Übermitt-
lungssperren geregelt. Den betroffe-
nen Ausländern stehen ein Auskunfts-
recht sowie Rechte zur Berichtigung, 
Löschung und Sperrung zu (§§ 34-37 
AZRG). 

Im AZR werden detaillierte Daten 
über Ausländer gesammelt und sowohl 
von den Auslandsvertretungen, den 
Ausländer- und Asylbehörden, dem 
Bundeskriminalamt, dem  Bundes-
amt für Verfassungsschutz, dem Bun-
desnachrichtendienst und weiteren Be-
hörden verwertet. Diese Praxis greift in 
das auch Ausländerinnen und Auslän-
dern zustehende „Recht auf informati-
onelle Selbstbestimmung“ ein, das sich 
nach Ansicht des Bundesverfassungs-
gerichts aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 
1 Abs. 1 GG ergibt („Volkszählungsur-
teil“ vom 15.12.1983, BVerfGE 65, S. 
1 ff.). Die Daten werden insbesondere 
auch für Sicherheitszwecke genutzt, 
auch wenn es keinen konkreten Hin-
weis darauf gibt, dass von den betrof-
fenen Ausländern eine Gefahr ausgeht 

oder dass sie einer Straftat verdächtig 
wären. Es ist fraglich, ob die Regelun-
gen des AZRG in der bisherigen Fas-
sung nicht den Gleichheitsgrundsatz 
des Art. 3 GG verletzen. 
 
III. Vor In-Kraft-Treten des Terroris-
musbekämpfungsgesetzes ermöglichte 
das AZRG noch die Überprüfung 
derjenigen Dienste und Behörden, die 
auf die entsprechenden Datenbanken 
des AZR zurückgriffen. Eine solche 
Kontrolle gestattet dagegen die neue 
Rechtslage eher nicht mehr, da eine 
grundsätzliche Zusammenarbeit aller 
Sicherheitsbehörden eingeführt wer-
den soll. Der regelmäßige Datenab-
gleich mit Erkenntnissen des Bundes-
kriminalamts, des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz und des Bundes-
nachrichtendienstes sowie die Weiter-
leitung dieser Informationen an den 
Kreis aller Zugriffsberechtigten er-
schweren die Kontrollmöglichkeiten. 
Die Herkunft einzelner Daten lässt 
sich bei einem so entstehenden Daten-
pool nicht mehr feststellen und hätte 
zur Folge, dass die gespeicherten Er-
kenntnisse nicht gerichtsverwertbar 
sind. 

Die Neuregelungen des AZRG 
gestatten in § 15 nunmehr auch die 
Datenübermittlung an die für die Zu-
verlässigkeitsprüfung zuständigen Luft-
fahrtbehörden der Länder im Sinne des 
neu geschaffenen § 29d LuftVG. Au-
ßerdem ist die Datenspeicherung über-
dies auch bei Ausländern zulässig, die 
wegen illegaler Einreise ohne Aufent-
haltsgenehmigung (§ 92 Abs. 1 Nr. 6 
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AuslG) oder wegen illegaler Einreise 
und Aufenthalt nach Ausweisung oder 
Abschiebung (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 
AuslG) verurteilt worden sind. Zusätz-
lich werden freiwillig gemachte An-
gaben zur Religionszugehörigkeit in 
den Datensatz aufgenommen. Grup-
penauskünfte sind jetzt nicht mehr nur 
bei einer im Einzelfall bestehenden – 
und damit konkreten – Gefahr mög-
lich, sondern bereits allgemein bei Ge-
fahren (§ 12 Abs. 2 S. 2 AZRG). Die 
Unterrichtung des Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz bzw. des Daten-
schutzbeauftragten des entsprechen-
den Landes nach Erteilung einer Grup-
penauskunft wurde gestrichen (§ 12 
Abs. 3 AZRG a. F.). 
 
IV. Schon bei der Beantragung eines 
Visums im Ausland beginnen für die 
Betroffenen die ausländerrechtliche 
Überwachung und die Speicherung ih-
rer persönlichen Daten für die nächs-
ten 10 Jahre, selbst wenn eine Einreise 
nach Deutschland nicht erfolgt. Wur-
den bisher lediglich das Geschäftszei-
chen der Registerbehörde (Visum-
summer), die zuständige Auslandsver-
tretung, die Grundpersonalien (Fami-
lienname, Geburtsname, Vornamen, 
Schreibweise der Namen nach deut-
schem Recht, Geburtsdatum, Geburts-
ort und -bezirk, Geschlecht, Staatsan-
gehörigkeiten) und das Datum der Da-
tenübermittlung gespeichert, werden 
nunmehr zusätzlich die weiteren Per-
sonalien (abweichende Namens-
schreibweisen, andere Namen, frühere 
Namen, Aliaspersonalien, Familien-

stand, Angaben zum Ausweispapier, 
letzter Wohnort im Herkunftsland und 
Staatsangehörigkeiten des Ehegatten), 
das Lichtbild, die Entscheidung über 
den Antrag, das Datum der Entschei-
dung und das Datum der Übermittlung 
der Entscheidung, Art, Nummer und 
Geltungsdauer des Visums sowie 
weitere Daten gespeichert (§ 29 Abs. 1 
Nr. 1-10 AZRG). 

Waren Übermittlungsempfänger 
bisher die Grenzschutzdirektion und 
die mit grenzpolizeilichen Aufgaben 
betrauten Stellen, das Bundesamt für 
die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge (heute Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge – BAMF), das Bun-
deskriminalamt, die Landeskriminal-
ämter, die Verfassungsschutzbehörden 
des Bundes und der Länder, der Militä-
rische Abschirmdienst und der Bun-
desnachrichtendienst, die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften sowie die am Vi-
saverfahren beteiligte Organisations-
einheit des Bundesverwaltungsamtes, 
so kommen nunmehr sonstige Polizei-
vollzugsbehörden des Bundes und der 
Länder, die Ausländerbehörden, die 
Träger der Sozialhilfe und die für die 
Durchführung des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes zuständigen Stellen hin-
zu (§ 32 Abs. 1 Nr. 5-7 AZRG). 

Durch die Nutzung der erhobenen 
Daten auch für polizeiliche Zwecke 
werden die Polizeibehörden zudem zur 
Abwehr abstrakter Gefahren online auf 
alle im AZR gespeicherten Angaben 
zum Aufenthaltsstatus und zum Asyl-
verfahren zugreifen dürfen. Daraus 
ergibt sich, dass die Fingerabdrücke in 



Ausländerzentralregister 15 

das „Automatisierte Fingerabdruck-
Identifizierungs-System“ (  Fingerab-
drucksysteme) aufgenommen und ge-
nerell ein automatisierter Abgleich der 
Fingerabdrücke von Asylbewerbern 
mit dem polizeilichen Tatortspurenbe-
stand ermöglicht werden. 
 
V. Da im Ergebnis die zu speichern-
den Daten und der Kreis der Zugriffs-
berechtigten auf diese Daten erweitert 
wurden, ergibt sich aus den Neurege-
lungen zum AZRG eine zunehmende 
Schutzlosigkeit nicht nur von Auslän-
derinnen und Ausländern, sondern 
auch von den in Deutschland lebenden 
Familienangehörigen und Kontaktper-
sonen. Denn auch die Einladenden 
und der angegebene Aufenthaltszweck 
sowie die in Deutschland lebenden 
Bezugspersonen werden nunmehr von 
der Ausländerbehörde überprüft. Dies 
gilt sowohl bei privaten als auch bei 
geschäftlich veranlassten Reisen. Gibt 
es keine Bezugspersonen in Deutsch-
land, z. B. wenn Reisen über ein Rei-
sebüro gebucht sind, dann werden 
Erkundigungen bei den Reiseveran-
staltern eingeholt. Allerdings besteht 
gerade wegen dieser fehlenden Prü-
fungsmöglichkeiten der Grund, dass 
das Visum versagt wird. Daraus ergibt 
sich, dass sich das neue AZRG hem-
mend auf die Geschäftsbeziehungen 
mit dem Ausland auswirken wird, weil 
im Rahmen von Geschäftsreisen so-
wohl die ausländischen Geschäftspart-
ner als auch die im Inland sitzenden 
Firmen in ihren Geschäftsbeziehungen 
belastet werden. Verfassungsrechtlich 

bedenklich ist es, dass es – anders als 
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keinen Auskunfts- und Überprüfungs-
anspruch über Inhalt und Rechtmäßig-
keit der gespeicherten Daten gibt. 
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Verbots der Weitergabe der gespei-
cherten Daten an die Sicherheits- und 
Geheimdienstorgane des Verfolger-
staates aufgenommen wurde, vielmehr 
diese Daten über den europäischen 
Verbund an diese Staaten weitergelei-
tet werden könnten, wird der in Art. 
16a Abs. 1 GG garantierte Schutz vor 
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Das wird die Arbeit des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge nicht 
gerade erleichtern. 
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Bankgeheimnis 
 
 
I. Das Bankgeheimnis begründet ein 
besonderes Vertrauensverhältnis zwi-
schen dem Kunden und seinem Geld-
institut. Es verpflichtet die Bank ge-
genüber Dritten zur Verschwiegenheit 
über Kontostände, Vermögenswerte 
und Geschäfte des Kunden. Dies ist in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und im § 30a der Abgabenord-
nung unter der Überschrift „Schutz 
von Bankkunden“ festgeschrieben.  
 
II. Das Bankgeheimnis ist in den ver-
gangenen Jahren immer stärker einge-
schränkt worden. Die offiziellen Grün-
de dafür waren, je nach politischer 
Großwetterlage, der Kampf gegen die 

 Organisierte Kriminalität, gegen  
Geldwäsche, gegen den Internationalen 
Terrorismus und Steuerhinterziehung. 
Das Bankgeheimnis gilt nicht, wenn 
der Kunde verstorben ist. Dann muss 
die Bank gegenüber dem Finanzamt sa-
gen, ob der Verstorbene über größere 
Summen verfügte, damit die Erb-
schaftssteuer erfasst und abgeführt wer-
den kann. Umgekehrt prüft das Finanz-
amt seit 1993, ob Freistellungsaufträge 
richtig ausgefüllt wurden. Daneben ist 
in Strafverfahren das Bankgeheimnis 
grundsätzlich durchbrochen. Dann sind 
Bankmitarbeiter zur Auskunft und Ban-
ken zur Herausgabe von Beweisen ver-
pflichtet. Gegenüber den Finanzbehör-
den sind Banken bei einem konkreten 
Ersuchen und einem strafrechtlichen 
Anfangsverdacht zur Auskunft ver-

pflichtet. Ebenso ist die Bank verpflich-
tet, die Polizei zu informieren, wenn sie 
den Verdacht auf Geldwäsche hat. Dies 
gilt besonders bei Bareinzahlungen von 
über 15.000 Euro. Die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) verpflichtet alle Finanzdienstleis-
ter, ihre Kunden zu identifizieren und 
sie bei verdächtigen Geschäften zu 
überwachen. Außerdem geben Banken 
die Daten über finanziell unzuverlässi-
ge Kunden an die Schutzgemeinschaft 
für allgemeine Kreditsicherung (Schu-
fa) weiter. Die Schufa warnt dann an-
dere Banken vor diesen Kunden. 
 
III. Im Sicherheitspaket II wurden be-
sonders dem  Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) umfassende Rechte 
eingeräumt, die das schon durchlöcher-
te Bankgeheimnis endgültig zur Maku-
latur werden lassen: „Informationen 
über Geldströme und Kontobewegun-
gen von Organisationen und Personen, 
die extremistischer Bestrebungen oder 
sicherheitsgefährdender bzw. geheim-
dienstlicher Tätigkeiten verdächtigt 
werden, können zur Feststellung von 
Tätern und Hintermännern führen. Zur 
Erforschung dieser Geldströme und 
Kontobewegungen erhält das Bundes-
amt für Verfassungsschutz eine mit ei-
ner Auskunftsverpflichtung der Banken 
und Geldinstitute korrespondierende 
Befugnis, Informationen über Konten 
einzuholen. Ferner sind Auskunfts-
pflichten auch für Postdienstleister, 
Luftverkehrsunternehmen, Telekom-
munikations- und Teledienstleister 
vorgesehen“ (BT-Drs. 14/7386, S. 36). 
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Aufgrund der grenzüberschreiten-
den Finanztransaktionen von Terroris-
ten kann der  Bundesnachrichten-
dienst (BND) ebenfalls Auskünfte bei 
Banken einholen. Im Gegensatz zu An-
fragen des Verfassungsschutzes sind 
die Unternehmen nicht zur Auskunft 
verpflichtet. Dieses neue Recht des 
BND wird mit dem engen „Zusammen-
hang zwischen massivem Drogenanbau 
und -handel, Geldwäsche und terroristi-
schen Aktivitäten“ (BT-Drs. 14/7386, 
S. 42) begründet. Beispiele dafür, wie 
durch dieses Auskunftsrecht der An-
schlag vom 11. September 2001 oder 
ähnliche Anschläge hätten verhindert 
werden können, fehlen. 

Nahezu gleichzeitig plante das 
Bundesministerium für Finanzen die 
Einrichtung einer Zentralstelle für Fi-
nanzermittlungen, die verstärkt im Vor-
feld staatsanwaltschaftlicher Ermittlun-
gen gegen Geldwäsche vorgehen soll. 
Die Stelle soll den Kompetenzwirrwarr 
und die mangelnde Abstimmung zwi-
schen den bisher ermittelnden Behör-
den auf Bundes- und Länderebene, mal 
durch die Polizei, mal durch spezielle 
Staatsanwaltschaften, ablösen. Dafür 
soll sie Erkenntnisse des BKA und der 
BaFin zusammenführen. Denn bisher 
führen die Verdachtsmeldungen von 
Banken selten zu Strafverfahren, weil 
sich das Wissen auf die einzelnen Lan-
deskriminalämter und örtlichen Staats-
anwaltschaften verteilt. Das offizielle 
Ziel ist ein effektives Austrocknen der 
Finanzquellen des Terrorismus, das in-
offizielle die Bekämpfung von Steuer-
hinterziehung. Wann und mit welchen 

Kompetenzen diese Zentralstelle einge-
richtet wird, ist unklar. 

Daneben wurde im Vierten Fi-
nanzmarktförderungsgesetz (BT-Drs. 
14/8017) im Gesetz über das Kredit-
wesen (KWG) ein neuer § 24c einge-
fügt, welcher Kreditinstitute zur Ein-
richtung eines automatisierten Abrufs 
von Kundeninformationen verpflich-
tet. Die BaFin (bis zum 30. April 2003 
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwe-
sen – BAKred) hat so jederzeit Zugriff 
auf Kundendaten, ohne die heftig kri-
tisierte Kontenevidenzzentrale einrich-
ten zu müssen. Sie darf Daten abrufen, 
wenn gegen das Gesetz über das Kre-
ditwesen oder das Geldwäschegesetz 
verstoßen wird. Außerdem erteilt die 
BaFin den Aufsichtbehörden, den 
Strafverfolgungsbehörden, außer bei 
Steuerstraftaten, und in der internatio-
nalen Rechtshilfe in Strafsachen Aus-
kunft. Die Zulässigkeit der Übermitt-
lung wird normalerweise nicht von ihr 
geprüft (§ 24c Abs. 4 KWG). Das Bun-
desministerium für Finanzen begründe-
te die Einführung des automatisierten 
Abrufs mit dem Hinweis, dass Transak-
tionen im Zahlungsverkehr, die der Lo-
gistik des Terrorismus dienten und da-
mit Verbindungen zur Geldwäsche auf-
wiesen, nur mit einem aktuellen und 
vollständigen Überblick aller Konten 
von natürlichen und juristischen Perso-
nen bekämpft werden könnten (BT-
Drs. 14/8017, S. 122). Belege für diese 
Behauptung, zum Beispiel ein Fallbei-
spiel oder Hinweise auf positive Erfah-
rungen in anderen Ländern, gibt es 
nicht. 
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Laut Jahresbericht 2003 der BaFin 
wird das Verfahren zum automatisier-
ten Abruf von Kontoinformationen seit 
dem 1. April 2003 angewendet. Der 
Wirkbetrieb wurde am 24. November 
2003 aufgenommen. In den ersten sie-
ben Wochen bearbeitete die BaFin et-
wa 2.200 Anfragen; fast 1.600 Anfra-
gen von der Staatsanwaltschaft und der 
Polizei sowie 425 von der BaFin. Es 
wurden Informationen zu über 9.600 
Konten erteilt. Die BaFin führte dafür 
etwa 5,5 Millionen Abrufe durch. In 
mehreren Fällen erfuhren die Ermitt-
lungsbehörden so von bis dahin unbe-
kanntem Vermögen Beschuldigter. 

Im August 2004 wurden Pläne der 
Bundesregierung für einen erweiterten 
Zugriff von Behörden auf das automa-
tisierte Kontoabfragesystem bekannt. 
Nach dem „Gesetz zur Förderung der 
Steuerehrlichkeit“ haben ab dem 1. 
April 2005 die Finanzämter einen Zu-
gang. Außerdem, so ein Sprecher des 
Finanzministeriums, könnten alle Be-
hörden Daten abfragen, die Gesetze 
anwenden, in denen Begriffe wie „Ein-
künfte“, „Einkommen“ oder „zu ver-
steuerndes Einkommen“ vorkämen. Im 
Wesentlichen seien dies die Bundes-
agentur für Arbeit, Sozialämter und 
BAföG-Stellen. Die Kreditinstitute und 
Betroffenen erfahren zunächst nichts 
von einem solchen Abruf.  

 
IV. Bisher gibt es mehrere internatio-
nale Absichtserklärungen gegen Geld-
wäsche vorzugehen. Dafür gibt es seit 
1989 eine von den G-7-Staaten ge-
gründete „Financial Action Task 

Force on Money Laundering“ (FATF) 
mit Sitz in Paris bei der OECD. Aber 
bis heute ist unklar, wie Geldwäsche 
international überwacht werden soll 
und die Schwarze Liste der FATF, die 
kooperationsunwillige Staaten enthält, 
wird von Anliegern als Empfehlungs-
schreiben angesehen. 

Die EU-Kommission will ihren 
Kampf gegen die Geldwäsche, beson-
ders wenn sie der Finanzierung des 
Terrorismus dient, verstärken. Dafür 
schlug sie im Juni 2004 dem EU-Mi-
nisterrat mehrere Maßnahmen vor: u. 
a. die Ausdehnung des Geldwäschebe-
griffs bei der Finanzierung von Terro-
rismus auch auf legal erworbenes Ver-
mögen, genauere Prüfung der Kunden 
von Unternehmensdienstleistern und 
Vermittlern von Lebensversicherungen, 
Verbesserung der bestehenden Verfah-
ren zur Identifikation von Kunden bei 
Kreditinstituten.  
 
V. Mit dem automatisierten Abruf von 
Kundeninformationen und den erwei-
terten Auskunftsrechten der Geheim-
dienste wird das Bankgeheimnis wei-
ter durchlöchert. Weil die Maßnahmen 
gegen den Internationalen Terrorismus 
und die Organisierte Kriminalität wir-
kungslos sind, solange es keine inter-
national koordinierte Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten gibt, eignen sich 
die neuen Rechte der Behörden in 
erster Linie, um Jagd auf Steuersünder 
zu machen. Gerade die neuesten Er-
weiterungen für zugriffsberechtigte Be-
hörden, und das Schweigen des Bun-
desbeauftragten für Datenschutz, las-
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sen hier die Befürchtungen eines „glä-
sernen Bürgers“ für den Staat mehr als 
real werden.  
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Biometrie 
 
 
I. „Biometrie“ bezeichnet automati-
sierte Verfahren der Personenerken-
nung anhand von biologischen Merk-
malen mittels Messung, Zählung und 
statistischen Auswertungen. Merkma-
le, anhand derer eine Erkennung voll-
zogen werden kann, sind u. a. das Fin-
gerbild, die Handgeometrie, das Ge-
sicht, das Auge, die Stimme, die Unter-
schrift, Bewegungseigenschaften oder 
eine Kombination dieser Merkmale. 
Die Erfassung dieser biometrischen 
Merkmale dient der Identifikation 
(eindeutige Zuordnung einer Person 

zu einem gespeicherten Datensatz), 
Authentisierung (Prüfung der Berech-
tigung) und Verifikation (Überprü-
fung, ob eine Person diejenige ist, als 
die sie sich ausgibt). 
 
II. Die Daktyloskopie (Identifizierung 
von Fingerabdrücken) ist sicher die äl-
teste Vorform der Biometrie. Biometrie 
in der Form automatisierter Verfahren 
der Personenerkennung ist jedoch eine 
vergleichsweise junge Technologie. 
Verfahren der automatisierten Speiche-
rung und des Abgleichs von Fingerab-
druckdaten gibt es bereits länger; für 
die Zwecke der Polizei gibt es ein au-
tomatisches Fingerabdruckidentifikati-
onssystem (AFIS,  INPOL) seit 
1992. Mit der zunehmenden Verbrei-
tung kostengünstiger schneller Rechner 
und leistungsfähiger Sensoren in den 
späten 80er und 90er Jahren werden 
biometrische Verfahren jedoch auch für 
die Echtzeiterkennung sowie für breite-
re Nutzerkreise zunehmend interessant. 
 
III. Ein Anwendungsgebiet für die 
private und privatwirtschaftliche Nut-
zung biometrischer Produkte stellt z. 
B. die Sicherung von Eigentum und 
Daten dar. Mittels Sensoren kann eine 
Verifikation gemessener Daten mit zu-
vor gespeicherten Referenzdaten er-
folgen, sodass Zugriffsrechte für Räu-
me oder Computer erteilt oder verwei-
gert werden können. Anwender kön-
nen hier sowohl Firmen und Behörden 
sein, die Eigentum vor unbefugtem 
Zutritt schützen möchten, als auch 
Banken, z. B. als Ersatz für PINs an 
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Geldautomaten, aber auch private Nut-
zer etwa bei der Sicherung privater 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte. 
Problematisch sind vor allem Erken-
nungsfehler. Je restriktiver die Anfor-
derungen für die Erkennung gesetzt 
werden, desto größer ist das Risiko, 
dass autorisierte Personen abgewiesen 
werden; werden die Restriktionen ge-
lockert, wächst das Risiko, dass nicht 
autorisierte Personen fälschlicherwei-
se verifiziert werden. Für Systeme, die 
eine extrem niedrige Fehlerrate erfor-
dern (z. B. für Geldtransaktionen), 
sind daher derzeit noch keine biomet-
rischen Verfahren im Einsatz. 

Im Bereich der Strafverfolgung 
und -prävention werden vor allem 
Echtzeitanwendungen zunehmend inte-
ressant, etwa die automatische Identifi-
zierung von Personen über Gesichtsge-
ometrie oder Bewegungsdynamik über 
Überwachungskameras an Flughäfen. 
Die Bundesregierung misst in der Folge 
des 11. September 2001 dem Einsatz 
biometrischer Systeme eine hohe Be-
deutung zu. Eine Anpassung des 
Rechtsrahmens hat durch die so ge-
nannten Sicherheitspakete I und II be-
reits stattgefunden, nicht zuletzt verur-
sacht durch den erhöhten Regelungs-
druck aufgrund des US-amerikanischen 
Patriot Acts. Die Richtlinien der Inter-
national Civil Aviation Organisation 
(ICAO), einer Sonderorganisation der 
UN, sehen ebenfalls vor, dass die Mit-
gliedsstaaten nationale Regelungen zur 
Aufnahme von biometrischen Daten in 
Reisedokumente erlassen sollen. So 
können z. B. codierte biometrische Da-

ten in Personalausweisen und in den 
Papieren von Ausländern aufgenom-
men werden (Art. 7 und 8 Terrorismus-
bekämpfungsgesetz). Der „weltweite 
Durchbruch der Biometrie als Sicher-
heitstechnologie [...] scheint unmittel-
bar bevorzustehen“ (BT-Drs. 15/4000, 
S. 5).  

Im Bereich der Kriminalitätser-
mittlung stellt vor allem die  DNA-
Analyse ein neues und ausgereiftes 
Verfahren zur Identifizierung von Per-
sonen dar. Aktuelle Veränderungen 
der Anwendungsverfahren finden sich 
hier u. a. bei der zunehmenden Durch-
führung von (formal) freiwilligen 
Massengentests. 
 
IV. Die Auswirkungen der neuen 
Möglichkeiten der Biometrie sind 
noch nicht voll erkennbar. Einerseits 
erscheint es möglich, durch Echtzeit-
erkennung in Verbindung mit einer 
verbesserten Datenvernetzung, neuen 
Techniken der Datenanalyse („Data 
Mining“), der  Telekommunikati-
onsüberwachung und anderen „klassi-
schen“ Ermittlungstechniken (Abhö-
ren, Beobachtung, Meldedaten) diffe-
renzierte Bewegungs- und Handlungs-
profile von einzelnen Personen zu er-
stellen. Auch privatwirtschaftlich mag 
es in Zukunft durchaus interessant 
erscheinen, die Erstellung individuelle 
Konsummuster durch biometrische 
Verfahren zu verbessern, obgleich die 
Erfassung anonymisierter Nutzungs-
muster (z. B. durch Scannerkassen 
oder so genannte RFID-Label, Etiket-
ten mit eingebautem, eindeutigem 



Biometrie 21 

Funk-Chip), aber auch die personen-
bezogene Erfassung des Konsumver-
haltens durch freiwillige Anreizsyste-
me („Pay-Back-Karten“ etc.) bereits 
ohne Biometrie die Erstellung weitrei-
chender Konsumprofile erlaubt. Im 
privaten und privatwirtschaftlichen 
Bereich könnten zudem die Siche-
rungskosten von Objekten langfristig 
durch biometrische Verfahren redu-
ziert werden. Andererseits stellen Feh-
lerkennungsraten selbst im Promille-
bereich die vollautomatische Anwen-
dung an belebten Orten noch bis auf 
weiteres in Frage, zumindest dann, 
wenn hohe Anforderungen an die Zu-
verlässigkeit gestellt werden. Gleiches 
gilt auch für die Authentifizierung von 
Personen in Bereichen, in denen die 
Fehlertoleranz nahe bei null liegen 
muss, also etwa an Geldautomaten 
oder bei der Zutrittskontrolle in Hoch-
sicherheitsbereichen. Für die „Nicht-
Echtzeitidentifikation“ über DNA-Ana-
lysen ergibt sich die Folgefrage der Da-
tenerhebung, -aufbewahrung und des 
Zugriffs auf Datenbestände. Derzeit ist 
diese Frage in Deutschland noch re-
striktiv gelöst, indem bei Massengen-
tests erhobene Daten nicht weiterver-
wendet werden dürfen. 

Die weiteste Verbreitung biomet-
rischer Verfahren dürfte in der kom-
menden Zeit bei der Identifikation von 
Personen bestehen, insbesondere durch 
die Verwendung von biometrischen In-
formationen in Ausweisdokumenten. In 
einigen Ländern wie z. B. Ägypten 
(seit 2001) und Bosnien-Herzegowina 
(seit 2002) werden bereits biometrische 

Daten in Ausweisdokumenten gespei-
chert. Auch in Deutschland ist es beab-
sichtigt, die biometrischen Daten der 
Bundesbürger auf dem Ausweis anzu-
bringen. Für Ausländer ist zudem eine 
zentrale Speicherung vorgesehen; für 
Bürger der Bundesrepublik wird dies 
aufgrund des Rechts auf informationel-
le Selbstbestimmung ausgeschlossen. 
Dies geschieht wohl auch deshalb, weil 
die Anforderungen an die Datenquali-
tät nicht übermäßig hoch ist: Perso-
nen, die nicht mit hinreichender Si-
cherheit als die Inhaber des Ausweises 
identifiziert werden, können weiterhin 
auf herkömmlichem Weg identifiziert 
werden. Es wird von Fehlerraten von 
bis zu 10 % fälschlicher Zurückwei-
sungen ausgegangen. Mögliche Opti-
onen für die Aufnahme biometrischer 
Daten in Ausweisdokumente sind in 
Deutschland: die Verwendung des 
Passfotos als bestehendes biometri-
sches Merkmal, die Aufwertung beste-
hender Dokumente etwa mit Barcodes 
(codierte biometrische Daten) sowie 
eine gänzliche Neugestaltung der 
Ausweispapiere und die Aufnahme 
von Speicher- oder Funkchips (RFID-
Chips).  
 
V. Kritiker befürchten eine Einschrän-
kung von Freiheitsrechten durch die 
Zunahme der Kontrolldichte und da-
mit einhergehend eine zunehmende 
Verengung von Privaträumen. Zwi-
schen individuellen Rechten und öf-
fentlichem Sicherheitsinteresse muss 
ein Abwägungsprozess stattfinden, der 
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vor allem folgende Fragen klären muss: 
Wer darf in welchem Handlungskon-
text welche individuellen Personen-
merkmale auf welche Weise erheben? 
Kritiker weisen in diesem Zusammen-
hang immer wieder auf die nur formal 
freiwilligen Massengentests bei poli-
zeilichen Ermittlungen im Rahmen von 
schweren Straftaten hin. Wer speichert 
welche Merkmale (zentrale Ermitt-
lungscomputer, zentrale Rechner von 
„Privaten“, individuelle Verfügbarkeit 
für den Merkmalsträger z. B. auf Chip-
karten) und wie sicher sind die gespei-
cherten Daten vor Missbrauch? Kri-
tisch zu hinterfragen wäre hier die zen-
trale Erfassung biometrischer Daten 
von Ausländern. Wer hat auf welche 
Weise Zugriff, welche Verknüpfungen 
mit anderen Daten können vorgenom-
men werden (  INPOL)? Wer kann, 
wo die erhobenen Daten mit persona-
lisierten Referenzdaten vergleichen? 
Welche Auswirkungen haben Fehler-
kennungen für die Betroffenen, wer 
trägt die Kosten bzw. Beweislast für 
Fehlerkennungen? Wissen die Merk-
malsträger, durch wen, wie und wo 
ihre biometrischen Daten verarbeitet 
werden? Können Merkmalsträger den 
Strom ihrer biometrischen Daten 
nachvollziehen und beeinflussen? In 
welchem Verhältnis stehen die Auf-
wendungen für biometrische Verfah-
ren im Vergleich mit dem erwarteten 
Nutzen, der Erhöhung der Sicherheits-
leistung? 
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Swisttal-Heimerzheim in der Nähe 
von Bonn statt. 

Bei der Etablierung des Verfas-
sungsschutzes wurde durch den Ein-
fluss der Alliierten in ihrem so ge-
nannten Polizeibrief an den Parlamen-
tarischen Rat vom 14.04.1949 eine 
Konzeption gewählt, die eine enge 
Anlehnung an den britischen Geheim-
dienst MI 5 offenbarte. Die Alliierten 
gestatteten der künftigen Bundesregie-
rung nur eine Stelle zur Sammlung 
und Verbreitung von Auskünften über 
umstürzlerische, gegen die Bundesre-
gierung gerichtete Tätigkeiten einzu-
richten. Damit war seit Gründung des 
BfV am 07.11.1950 klar, dass dieses 
keine Zwangsanwendungsbefugnisse 
haben, sondern lediglich Informatio-
nen sammeln und auswerten sollte. 
Ein zentraler Gedanke war die klare 
Trennung von Verfassungsschutz und 
Polizei. Das so genannte  Tren-
nungsgebot war jedoch nicht nur eine 
Folge der Vorgaben der Alliierten 
nach dem Zusammenbruch des Deut-
schen Reichs, sondern auch eine Folge 
der traumatischen Ereignisse im Drit-
ten Reich mit der gefürchteten Gehei-
men Staatspolizei und dem Sicher-
heitsdienst (SD) der SS. 

Die verfassungsrechtliche Legi-
timation für das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz ergibt sich aus Art. 73 
Nr. 10 in Verbindung mit Art. 87 Abs. 
1 GG. Damit hat der Dienst – anders 
als der  Militärische Abschirmdienst 
(MAD) und der BND – eine unmittel-
bare Würdigung im Grundgesetz er-
fahren. Eine weitere Konkretisierung 

erfolgte für den Verfassungsschutz 
durch das „Gesetz über die Zusam-
menarbeit des Bundes und der Länder 
in Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes und über das Bundesamt für 
Verfassungsschutz“ (BVerfSchG) von 
1950 (BGBl. I, S. 682). 
 
II. Die gesetzlich normierten Hauptauf-
gaben des Verfassungsschutzes sind die 
Sammlung und Auswertung von Aus-
künften, Nachrichten und sonstigen 
Unterlagen über Bestrebungen, die sich 
gegen die freiheitlich demokratische 
Grundordnung richten oder den Be-
stand und die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes betreffen. Ferner ob-
liegt dem BfV die Spionageabwehr, 
also die Bekämpfung geheimdienstli-
cher Tätigkeiten für eine fremde 
Macht. Hierbei richten sich zurzeit die 
Abwehrbemühungen vorrangig gegen 
die diversen russischen Dienste (insbe-
sondere den militärischen Geheim-
dienst GRU und den zivilen Auslands-
nachrichtendienst SWR) sowie die Ge-
heimdienste Chinas, Syriens, Iraks und 
Irans. Zusätzlich wirkt das BfV beim 
Geheim- und Sabotageschutz mit. Dazu 
gehört neben der  Sicherheitsüber-
prüfung von Geheimnisträgern auch die 
Mitwirkung bei Fragen des materiellen 
Geheimschutzes. In diesem Bereich ar-
beitet das BfV mit dem Bundesamt für 
die Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) zusammen. 

Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz arbeitet eng mit den Landesäm-
tern für Verfassungsschutz (LfV) bzw. 
den jeweiligen Abteilungen für Ver-
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fassungsschutz der Innenministerien 
der Länder zusammen. Das Bundes-
amt und die Landesämter unterrichten 
sich wechselseitig über ihre jeweiligen 
Erkenntnisse. Dabei bedienen sie sich 
auch einer zu diesem Zweck Anfang 
der 70er Jahre errichteten gemeinsa-
men Datei. Das Nachrichtendienstli-
che Informationssystem (NADIS) ist 
ein EDV-gestütztes Verbundsystem 
und dient im Wesentlichen als elekt-
ronisches Aktenregister, das darüber 
Auskunft gibt, ob dem Verfassungs-
schutz eine Person oder Organisation 
bekannt ist und ggf. wo und unter wel-
chem Aktenzeichen die angelegte Ak-
te geführt wird. NADIS besteht aus 
einer Objekt- und Personendatei. In 
der Personendatei ist neben dem Na-
men und der Anschrift mitunter auch 
das Kfz-Kennzeichen gespeichert. 

Bei der technischen Funkaufklä-
rung fremder Nachrichtendienste und 
ausländischer Terrorgruppen arbeitet 
der Verfassungsschutz eng mit der  
Bundespolizei zusammen. Diese un-
terhält für derartige Zwecke eine spe-
zialisierte so genannte Gruppe Fern-
meldewesen. Darüber hinaus beschafft 
der Verfassungsschutz seine Informa-
tionen auf unterschiedliche Weise. Zu 
einem großen Teil stützt er sich auf 
die Medien. Er wertet also Zeitungen 
und Zeitschriften, aber auch das Inter-
net aus. Zusätzlich greift er auf ihm 
durch beliebige Dritte mitgeteilte Aus-
künfte sowie die von ihm selbst im 
Rahmen besuchter Veranstaltungen 
(z. B. politischer Veranstaltungen) ge-
wonnene Erkenntnisse zurück. 

Darüber hinaus gewinnt der 
Dienst seine Informationen durch ge-
heime Beschaffungen. In diesem Zu-
sammenhang wendet er verschiedene 
nachrichtendienstliche Mittel an. Dazu 
gehören neben dem Einsatz von Tarn-
papieren und Tarnkennzeichen auch 
der Einsatz so genannter Vertrauens-
leute (V-Leute) und die geheime Fo-
tografie. Ferner die Observation und 
im Rahmen des Gesetzes zur Neurege-
lung von Beschränkungen des Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel-10-Gesetz; BGBl. I, S. 949) 
auch die Kontrolle von Post und Tele-
fon. Eine  Telekommunikationsüber-
wachung ist jedoch nur zulässig, wenn 
der Verfassungsschutz eine drohende 
Gefahr für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung oder die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes 
abwehren will. 
 
III. Eine erhebliche Erweiterung seiner 
Aufgaben und Befugnisse hat das BfV 
im Nachgang zu den Terroranschlägen 
auf New York und Washington im 
September 2001 durch das Terroris-
musbekämpfungsgesetz vom 09.01. 
2002 (BGBl. I, S. 361) erfahren. 
Durch Art. 1 dieses Gesetzes erfolgte 
eine Ergänzung der in § 3 Abs. 1 
BVerfSchG geregelten Aufgaben um 
den Auftrag, Informationen über Be-
strebungen zu sammeln und auszuwer-
ten, die sich gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung und insbesonde-
re das friedliche Zusammenleben der 
Völker richten. Die bereits in § 8 
BVerfSchG geregelten Befugnisse 
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wurden ausgeweitet. Nunmehr darf 
der Verfassungsschutz im Einzelfall 
bei Kreditinstituten, Finanzdienstleis-
tern und Finanzunternehmen unentgelt-
liche Auskünfte über Konten, Konten-
inhaber und weitere am Zahlungsver-
kehr beteiligte Personen sowie Geldbe-
wegungen und Geldanlagen einholen, 
wenn diese zur Aufgabenerfüllung 
nach den Vorschriften des § 3 Abs. 1 
Nr. 2-4 BVerfSchG erforderlich ist und 
zusätzlich Anhaltspunkte für schwer-
wiegende Gefahren für die dort ge-
nannten Schutzgüter bestehen. 

Ferner ist das BfV im Einzelfall 
ermächtigt worden, unter Beachtung 
der Vorschriften des Artikel-10-Geset-
zes, bei geschäftsmäßigen Postdienst-
leistern unentgeltlich Auskünfte zu 
Namen, Anschriften, Postfächern und 
sonstigen Umständen des Postverkehrs 
einzuholen. Zusätzlich darf der Verfas-
sungsschutz im Einzelfall bei Luft-
fahrtunternehmen unentgeltliche Aus-
künfte zu Namen, Anschriften, in An-
spruch genommenen Transportdienst-
leistungen einholen, wenn dies zur Er-
füllung seiner Aufgaben nach § 3 Abs. 
1 Nr. 2-4 BVerfSchG erforderlich ist 
und Anhaltspunkte für schwerwiegende 
Gefahren für die dort genannten 
Schutzgüter vorliegen. Darüber hinaus 
darf der Verfassungsschutz im Einzel-
fall zur Erfüllung dieser Aufgaben 
(wiederum unter Beachtung des Arti-
kel-10-Gesetzes) ebenfalls unentgeltli-
che Auskünfte bei den geschäftsmäßi-
gen Anbietern von Telekommunikati-
onsdienstleistern über Televerbin-
dungsdaten und Teledienstnutzungs-

daten verlangen. Dazu rechnen z. B. 
die Berechtigungskennung, die Kar-
tennummer, die Standortkennung so-
wie die Rufnummern des anrufenden 
oder angerufenen Anschlusses, ferner 
Beginn und Ende der Verbindung nach 
Datum und Uhrzeit sowie die Art der 
vom Kunden in Anspruch genomme-
nen Teledienstleistungen. Die vorge-
nannten Befugnisse dürfen jedoch nur 
auf schriftlichen und begründeten An-
trag des Präsidenten oder seines Vertre-
ters und mit Zustimmung des Ministe-
riums ausgeübt werden. 

 
IV. Der Deutsche Richterbund steht 
der Befugnis des BfV, Daten zu sam-
meln und sie entsprechend zu vernet-
zen, kritisch gegenüber. Besonders be-
denklich sei, dass der Verfassungs-
schutz hierdurch zu einer Ermittlungs-
behörde weiter entwickelt werde, die 
keiner Kontrolle durch die Justiz un-
terliege. Teile der Literatur sehen dem-
gegenüber in der Ermächtigung des 
Verfassungsschutzes, Informationen 
bei Bestrebungen zu beschaffen, die 
gegen das friedliche Zusammenleben 
der Völker gerichtet sind, einen Ver-
stoß gegen das Gebot der Normenklar-
heit und bemängeln einen Verstoß ge-
gen das Übermaßverbot. In der Kompe-
tenzfülle des Verfassungsschutzes zei-
ge sich eine Entwicklung, die an die 
Stellung der Geheimdienste totalitärer 
Staaten heranreiche. Im Übrigen wird 
in der Befugnis des BfV, Auskünfte 
über eine Vielzahl sensibler personen-
bezogener Daten bei Post-, Finanz- und 
Telekommunikationsdienstleistern ein-
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zuholen, ein Verstoß gegen das Tren-
nungsgebot von Polizei und Verfas-
sungsschutz erblickt. 
 
V. Der Verfassungsschutz unterliegt als 
Behörde des Bundes weiterhin dem 
Verfassungsgrundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit. Nachrichtendienstliche Ope-
rationen stehen somit unter dem Über-
maßverbot. Er unterliegt nicht nur der 
verwaltungsgerichtlichen Kontrolle, 
sondern im Rahmen der Dienst- und 
Fachaufsicht auch der Kontrolle durch 
das vorgesetzte BMI. Weitere Kontrol-
len ergeben sich durch den Bundesbe-
auftragten für den Datenschutz (BfD) 
und durch das Parlamentarische Kon-
trollgremium (PKG) des Bundestages. 
Bei geplanten geheimen Abhörmaß-
nahmen des BfV findet eine Kontrolle 
durch die so genannte G-10-Kom-
mission des Parlaments statt. Hinsicht-
lich der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des BfV wird der Dienst sowohl 
durch den Bundesrechnungshof (BRH) 
als auch durch den Haushaltsausschuss 
des Bundestages bzw. dessen Vertrau-
ensgremium nach § 10 a Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) geprüft. 

Der moderne Rechtsstaat deut-
scher Prägung wird somit durch die 
jüngsten Befugniserweiterungen für 
das BfV noch nicht gefährdet sein. Die 
weltweiten Veränderungen durch Ter-
ror und Gewaltakte zeigen vielmehr, 
dass die Demokratie auch wieder ein 
Stück weit wehrhaft werden muss, um 
nicht schutzlos zu sein in Erwartung 
der noch unbekannten Herausforde-
rungen der Zukunft. Es bleibt abzu-

warten, wie der schmale Grat zwi-
schen dem notwendigen Schutz des 
Staates und dem Schutz der Bürger-
rechte zukünftig gestaltet wird. 
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Höhe von etwa 295 Mio €. Der Haupt-
sitz der Behörde ist Wiesbaden. Dane-
ben existieren noch eine Außenstelle 
in Meckenheim und eine weitere in 
Berlin-Treptow. Das BKA wird gelei-
tet von einem Präsidenten, der unter-
stützt wird durch einen ihm nachge-
ordneten Vizepräsidenten. Unterhalb 
der Ebene der Amtsleitung befinden 
sich drei Hauptabteilungen mit jeweils 
drei weiteren Fachabteilungen. Die 
Existenzberechtigung des BKA ergibt 
sich aus dem Grundgesetz: Nach Art. 
73 Nr. 10a in Verbindung mit Art. 87 
Abs. 1 S. 2 GG können durch Bundes-
gesetz Zentralstellen für das polizeili-
che Auskunfts- und Nachrichtenwesen 
und für die Kriminalpolizei eingerich-
tet werden. 
 
II. Aufgaben und Befugnisse des BKA 
ergeben sich im Wesentlichen aus dem 
„Gesetz über das Bundeskriminalamt 
und die Zusammenarbeit des Bundes 
und der Länder in kriminalpolizeili-
chen Angelegenheiten“ (BKAG) vom 
07.07.1997 (BGBl. I, S. 1650). Zum 
Teil ergeben sich die polizeilichen Be-
fugnisse des BKA auch aus dem Bun-
despolizeigesetz (BPolG), auf dessen 
Regelungen das BKAG punktuell 
verweist, sowie aus dem „Gesetz über 
den unmittelbaren Zwang bei Aus-
übung öffentlicher Gewalt durch Voll-
zugsbeamte des Bundes“ (UZwG). 

Mit dem BKA-Gesetz reagierte 
der Bund auf die seinerzeit schon vier-
zehn Jahre alte Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zum Volkszäh-
lungsgesetz vom 15.12.1983 (BVerfGE 

65, S. 1 ff.). Das BKAG ist ein vorran-
gig datenschutzorientiertes, modernes 
Polizeigesetz. Nach § 2 ff. sind dem 
Bundeskriminalamt im Wesentlichen 
folgende Aufgaben übertragen worden: 
Das BKA ist die Zentralstelle für das 
polizeiliche Auskunfts- und Nachrich-
tenwesen. In diesem Zusammenhang 
hat es die Aufgabe, die Polizeien des 
Bundes und der Länder bei der Verhü-
tung und Verfolgung von Straftaten mit 
länderübergreifender, internationaler 
oder erheblicher Bedeutung zu unter-
stützen und dabei alle relevanten Nach-
richten zu sammeln und auszuwerten. 
Das Bundeskriminalamt stützt sich da-
bei im Wesentlichen auf das 1972 auf-
gebaute elektronische INPOL-System 
(eine Personen- und Sachfahndungsda-
tei sowie eine Haftdatei und ein Krimi-
nalaktennachweis;  INPOL) und die 
regelmäßigen Lageberichte sowie die 
polizeilichen Meldedienste. Die Bewäl-
tigung dieser Aufgabe macht es erfor-
derlich, große Mengen an Daten zu 
speichern (in der Kriminalaktenhaltung 
des BKA sind die Personalien von 2,5 
Millionen Tätern registriert). 

Weiterhin ist das Bundeskrimi-
nalamt als Zentralstelle im polizeili-
chen Informationsbereich für die Un-
terhaltung erkennungsdienstlicher Ein-
richtungen zuständig. Dazu gehört 
auch eine umfangreiche Fingerab-
druckdatei (  Fingerabdrucksysteme) 
mit rund 2,6 Mio. registrierten Abdrü-
cken. Von besonderer Bedeutung ist 
die seit April 1998 betriebene DNA-
Analysedatei (  DNA-Analyse) mit 
deren Hilfe allein im Jahr 2002 schwer-
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wiegende Straftaten (66 Tötungsdelikte 
und 135 Sexualdelikte) aufgeklärt wer-
den konnten. In der DNA-Analysedatei 
sind etwa 225.000 Personendatensätze 
und ca. 36.000 Spurendatensätze ge-
speichert. 

Neben der „klassischen Polizeiar-
beit“ erstellt das BKA Kriminalstatis-
tiken und führt Fortbildungsveranstal-
tungen auf kriminalpolizeilichen Spe-
zialgebieten durch. Es leistet darüber 
hinaus mit seinen zahlreichen Exper-
ten gutachterliche Unterstützung im 
Bereich der Kriminaltechnik. 

Das Bundeskriminalamt ist im 
Übrigen generell zuständig für den 
dienstlichen Verkehr mit ausländi-
schen Polizei- und Justizbehörden, es 
sei denn, dass es sich um ein Rechts-
hilfeverfahren handelt, das über den 
Bundesminister der Justiz oder das 
Auswärtige Amt abzuwickeln ist. Es 
fungiert daher im Rahmen der interna-
tionalen Zusammenarbeit als nationales 
Zentralbüro der Internationalen Krimi-
nalpolizeilichen Organisation (IKPO). 
Diese ist besser unter dem Namen 
„Interpol“ bekannt. Ferner ist das BKA 
im Rahmen des Europol-Übereinkom-
mens vom 26.07.1995 auch nationale 
Stelle und Kooperationspartner von  
Europol (dem Europäischen Polizei-
amt mit Sitz in Den Haag). 

Nach Art. 108 des Schengener 
Durchführungsübereinkommens (SDÜ) 
vom 19.06.1990 in Verbindung mit 
Art. 5 des Zustimmungsgesetzes vom 
15.07.1993 (BGBl. II, S. 1010) ist das 
Bundeskriminalamt im Rahmen des  
Schengener Informationssystems (SIS) 

zuständig für den nationalen Teil der 
im SIS zu verarbeitenden Daten. Hier 
besteht mit Blick auf den Datenschutz 
eine Schwachstelle, da die nationalen 
Standards für die Erhebung und die 
Weiterverarbeitung von Informationen 
in den Signatarstaaten höchst unter-
schiedlich sind und im SDÜ nicht klar 
geregelt wurde, wann und wie Daten 
erhoben und weiterverarbeitet werden 
dürfen. Das BKA ist gemäß Art. 40 
Abs. 5 SDÜ auch zuständig für die 
Erteilung einer Zustimmung zu grenz-
überschreitenden Observationen aus-
ländischer Polizeikräfte auf dem Boden 
der Bundesrepublik Deutschland. Zu-
sätzlich ist es für die Koordinierung der 
Zusammenarbeit bei der internationalen 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
zuständig soweit dieses in Überein-
stimmung mit den Interpolregeln und 
deutschem und internationalem Recht 
möglich ist. 

Ferner obliegt dem Bundeskrimi-
nalamt die Verfolgung bestimmter 
Straftaten. Hierzu zählen z. B. der in-
ternationale Waffen-, Sprengstoff- und 
Rauschgifthandel, die Bekämpfung der 
international organisierten  Geldwä-
sche sowie die international organisier-
te Herstellung und Verbreitung von 
Falschgeld, sofern eine Sachaufklärung 
im Ausland erforderlich wird. In die-
sem Zusammenhang setzt das BKA in 
über 30 Ländern etwa 50 Mitarbeiter 
als Verbindungsbeamte ein. Mit ihrer 
Hilfe soll ein wirksames Kommunika-
tionsnetz im Kampf gegen die  Or-
ganisierte Kriminalität aufgebaut wer-
den. In diesem Zusammenhang leistet 
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das BKA auch Ausrüstungs- und Aus-
bildungshilfe für ausländische Polizei-
kräfte. 

Zudem verfolgt das Bundeskri-
minalamt politisch motivierte Strafta-
ten, die sich gegen das Leben oder die 
Freiheit von Mitgliedern der Verfas-
sungsorgane des Bundes richten, wenn 
die Tat bundes- oder außenpolitische 
Belange berührt. Zusätzlich nimmt das 
BKA Strafverfolgungsaufgaben wahr, 
wenn eine zuständige Landesbehörde 
darum ersucht, der Bundesinnenminis-
ter es aus schwerwiegenden Gründen 
anordnet oder der  Generalbundes-
anwalt darum ersucht bzw. einen Auf-
trag erteilt. Des Weiteren ist die Kri-
minalpolizei des Bundes zuständig für 
die Verfolgung international organi-
sierter terroristischer Vereinigungen 
(dies umfasst den deutschen Links- 
und Rechtsextremismus aber auch den 
politisch motivierten Ausländerextre-
mismus). 

Darüber hinaus nimmt das Bun-
deskriminalamt spezifische Aufgaben 
der Gefahrenabwehr wahr. Dazu ge-
hört unter anderem der Schutz von 
Mitgliedern der Verfassungsorgane 
des Bundes sowie ihrer ausländischen 
Gäste und die Sicherung der von die-
sen benutzen Dienst- und Wohnräume. 
Zusätzlich gewährleistet das Bundes-
kriminalamt in den Fällen, in denen es 
als Strafverfolgungsbehörde zuständig 
ist, auch den Schutz wichtiger Zeugen, 
deren Aussagebereitschaft sicherge-
stellt werden soll. Das schließt auch 
den Schutz der jeweiligen Angehöri-
gen eines Zeugen ein. 

III. Durch Art. 10 des Terrorismusbe-
kämpfungsgesetzes vom 9.1.2002 
(BGBl. I, S. 361) wurden die Befug-
nisse des Bundeskriminalamtes erwei-
tert. Nunmehr ist es auch für die Ver-
folgung von Straftaten gemäß § 303b 
StGB (Computersabotage) zuständig, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die Straftat gegen die 
innere oder äußere Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gerichtet ist 
oder sicherheitsempfindliche Stellen 
von lebenswichtigen Einrichtungen 
betroffen sind, bei deren Ausfall oder 
Zerstörung eine erhebliche Bedrohung 
für die Gesundheit oder das Leben von 
Menschen zu befürchten ist oder die 
für das Funktionieren des Gemeinwe-
sens unverzichtbar sind. 

Weiterhin darf das BKA, soweit 
es zur Erfüllung seiner Aufgaben als 
polizeiliche Zentralstelle erforderlich 
ist, Daten zur Ergänzung vorhandener 
Sachverhalte oder zu Zwecken der 
Auswertung mittels Auskünften oder 
Anfragen bei öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Stellen erheben. Es kann 
auch bei Polizei- und Justizbehörden 
ausländischer Staaten sowie bei inter-
nationalen Organisationen, die mit der 
Verfolgung und Verhütung von Straf-
taten befasst sind, Daten erheben. 
 
IV. Das BKA kann durch seine neuen 
Befugnisse vor allem vermehrt Daten 
erheben. Die Erweiterung der Befug-
nisse des BKA ist damit insgesamt ge-
ringer ausgefallen als ursprünglich ge-
plant. Nach einem ersten Gesetzesvor-
schlag des BMI sollte das BKAG um 
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einen § 7a ergänzt werden. Dieser soll-
te das Bundeskriminalamt ermächtigen, 
im so genannten Vorfeldbereich zu 
agieren. Damit hätte die Kriminalpoli-
zei des Bundes frei von einem strafpro-
zessualen Anfangsverdacht und einer 
konkreten Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit Ermittlungen aufnehmen kön-
nen. Diese rechtsstaatlich bedenkliche 
Entwicklung ist jedoch nach aufkom-
mender Kritik am politischen Wider-
stand im Bundesrat gescheitert. Die 
Bundesländer sahen in der geplanten, 
nahezu uferlosen Ausweitung der Er-
mittlungskompetenz eine unvertretbare 
Beeinträchtigung der Kompetenzen der 
Länderpolizeien. Auch der Deutsche 
Richterbund stand der geplanten Be-
fugniserweiterung für das BKA kritisch 
gegenüber. Nicht umgesetzt wurde 
auch jener Entwurfsteil, der eine neue 
Strafverfolgungskompetenz des BKA 
für die Delikte der §§ 202a (Ausspähen 
von Daten) und 303a (Datenverände-
rung) StGB vorsah. Der Gesetzgeber 
hat somit insgesamt eine bessere Aus-
gewogenheit zwischen den polizeilich 
notwendigen Erweiterungen der Be-
fugnisse des BKA und dem wichtigen 
Schutz der Bürgerrechte erreicht. 

Die Amtshandlungen des BKA 
unterliegen auch weiterhin der gericht-
lichen Kontrolle – genauso wie die 
Amtshandlungen der Länderpolizeien. 
Weitere Kontrollen ergeben sich durch 
den Innenausschuss des Bundestages 
und hinsichtlich der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung durch den Bundes-
rechnungshof (BRH). Der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz (BfD) 

hat gegenüber dem BKA ein eigenes 
Informations- und Akteneinsichts-
recht. Das Bundesinnenministerium 
kontrolliert das BKA zusätzlich im 
Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht.  
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formationen über bedeutende interna-
tionale Entwicklungen zu sammeln 
und auszuwerten sowie die Bundesre-
gierung auf Grundlage der gewonne-
nen Daten zu unterrichten.  
 
II. Dem BND ging mit der „Organisa-
tion Gehlen“ eine politisch umstrittene 
Vorläuferorganisation voraus. Gene-
ralmajor Gehlen leitete im nationalso-
zialistischen Deutschland die Heeres-
Spionageabteilung „Fremde Heere 
Ost“. Nachdem er im Frühjahr 1945, 
kurz nach dem Zusammenbruch des 
NS-Systems, den US-amerikanischen 
Streitkräften sämtliche ihm noch ver-
fügbaren Informationen über die Sow-
jetarmee anbot, wurde er 1946 beauf-
tragt, einen deutschen Spionagedienst 
unter amerikanischer Leitung aufzu-
bauen. Zunächst unterstand die Orga-
nisation Gehlen der amerikanischen 
Armee, dann von 1949 bis 1955 der 
CIA. Nachdem der erste Bundeskanz-
ler Adenauer (CDU) sowie der dama-
lige Oppositionsführer Schumacher 
(SPD) von den USA über die Existenz 
und Aufgabe des Dienstes unterrichtet 
wurden, erteilten beide Politiker hier-
zu ihre Zustimmung. Mit dem Ende 
des Besatzungsstatuts 1955 übernahm 
die Bundesrepublik die Organisation 
Gehlen und die Bundesregierung be-
nannte diese durch einen Kabinettsbe-
schluss um in „Bundesnachrichten-
dienst“. Typisch für den Personalkör-
per dieser frühen Jahre war ein relativ 
hoher Anteil an Führungskräften aus 
Gehlens Kriegs- bzw. NS-Umfeld. 
Erst im Laufe der folgenden Jahrzehn-

te setzte eine zunehmende, bis heute 
anhaltende Entwicklung der „Entmili-
tarisierung“ und auch der Akademisie-
rung des BND-Personals ein. 

Der BND arbeitete lange Zeit oh-
ne klare rechtliche Grundlage, gestützt 
allein auf einen Organisationserlass. 
Dies änderte sich erst aufgrund des 
vom Bundesverfassungsgericht gefäll-
ten Urteils über das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (1983), 
welches auch die Praxis der Nachrich-
tendienste berührte, Informationen zu 
sammeln, zu speichern und zu verar-
beiten. Im Ergebnis führte das Urteil 
dazu, die Arbeit des Dienstes mit dem 
BND-Gesetz vom 20. Dezember 1990 
erstmals rechtlich zu verankern. Die 
Befugnisse und die Verfahren der par-
lamentarischen Kontrolle seiner Tätig-
keiten entsprechen jetzt denen des 
Verfassungsschutzes. 

Als alleiniger Auslandsnachrich-
tendienst der Bundesrepublik, wobei 
das ausdrückliche Verbot der Inlands-
aufklärung nicht gleichbedeutend ist 
mit einem Verbot einer Inlandstätig-
keit (z. B. die Zusammenarbeit mit 
Personen aus Wirtschaft oder Wissen-
schaft in Deutschland), leistet der 
BND neben der Spionageabwehr nicht 
nur die politische und wirtschaftliche, 
sondern auch die militärische Gegen-
spionage. Zur Zeit des Kalten Krieges 
zählt der Ostblock zu seinem Haupt-
operationsgebiet. Aber auch in diver-
sen asiatischen und afrikanischen Re-
gionen ist der BND seit langem aktiv 
vertreten. Rund 80 % der gesammel-
ten Informationen sollen aus offenen 
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Quellen (Schwerpunkt ist die Medien-
auswertung) stammen, die restlichen 
20 % aus geheim beschafftem Materi-
al („Abschöpfung“ von Gesprächs-
partnern, Abhörtechniken, Einsatz von 
Agenten etc.). Zu seinen offenen und 
verdeckten nachrichtendienstlichen 
Methoden zählen Human Intelligence, 
Signal Intelligence, Open Sources In-
telligence und Satelite Intelligence. 

 
III. Insbesondere nach dem Wegfall 
des Ost-West-Gegensatzes sind neue 
Entwicklungstendenzen bzw. „Reform-
projekte“ vorherrschend, von denen im 
Folgenden die wichtigsten kurz ange-
rissen werden: 

Globalisierung des Operations-
gebiets: Im Zuge des allgemeinen Zu-
sammenwachsens der politischen, tech-
nischen und ökonomischen Welt eröff-
net sich auch den geheimen Nachrich-
tendiensten ein zunehmend größerer, 
zugleich aber auch immer komplizier-
ter werdender Aktionsraum. Allein das 
BND-Netzwerk zu ausländischen 
Diensten bzw. Sicherheitsbehörden 
umfasst mittlerweile rund 300 solcher 
Organisationen weltweit. Dabei neh-
men die konkreten Beziehungen zu 
den jeweiligen Nachbardiensten je 
nach Thema zuweilen unterschiedliche 
Formen an, z. B. partnerschaftliche bei 
der Terrorismusbekämpfung und eher 
konträre im Kontext der Wirtschafts-
spionage. 

Allgemeine Veränderung der Auf-
gabenzuschreibung / Wandel von Rol-
lenbildern: Während die militärische 
Gegenspionage an Bedeutung verliert, 

nimmt die wirtschaftliche und wissen-
schaftlich-technische dagegen in be-
trächtlichem Maße zu. Hinzu kommt, 
dass die traditionellen Freund-Feind-
Bilder aus dem Kalten Krieg zuneh-
mend verwischt werden. An deren 
Stelle treten vor allem im ökonomi-
schen Bereich immer häufiger neue 
Akteursnetzwerke mit wechselnden 
Kooperationspartnern, die längst nicht 
mehr nur Staaten aus dem alten west-
lichen Lager umfassen. Aus der jüngs-
ten Geschichte der Wirtschaftsspiona-
ge ragen z. B. handfeste „Skandale“ 
zwischen US-amerikanischen und eu-
ropäischen ebenso wie zwischen japa-
nischen und US-amerikanischen 
Diensten heraus. 

Neue Aufgabenfelder im Aktions-
radius zwischen äußerer und innerer 
Sicherheit: Im Zuge neuer gesetzlicher 
Regelungen zur Verbrechensbekämp-
fung wird auch der BND verstärkt in 
die Aufklärung bzw. Bekämpfung der 
international organisierten Kriminali-
tät (Waffenschmuggel, Drogenhandel, 
Geldwäsche, Nuklearkriminalität etc.) 
und des internationalen Terrorismus 
einbezogen. Hierzu sind die traditio-
nellen Kommunikations- und Koope-
rationsstrukturen zwischen dem BND 
und anderen nationalen wie ausländi-
schen Sicherheitsbehörden in den letz-
ten Jahren zum Teil beträchtlich er-
weitert worden. Vor allem seit den 
Terrorangriffen am 11. September 
2001 in den USA arbeiten deutsche 
Sicherheitsbehörden enger zusammen 
als jemals zuvor; die meist auf Refe-
ratsleiterebene entstandenen Informa-
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tionboards sind seitdem kennzeich-
nend für die neue Qualität der Koope-
ration. Dabei handelt es sich um the-
menbezogene Runde Tische von Fach-
leuten des  Bundeskriminalamtes 
(BKA), des BfV und des BND, wel-
che die wöchentlich auf Führungsebe-
ne stattfindenden Sicherheitslagen im 
Kanzleramt ergänzen. Als weitere Ar-
beitsplattform der sicherheitsdienstli-
chen Zusammenarbeit sind die Ver-
bindungsbeamten zu nennen, die von 
den Nachrichtendiensten zur Staats-
schutzabteilung des BKA entsandt 
wurden. In das neue Terrorismus-Ab-
wehrzentrum, welches 2005 in Berlin 
eingerichtet wurde und eine bessere, 
weil gemeinsame Gefährdungsanalyse 
des BKA und des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz ermöglichen soll, 
ist der BND über Verbindungsbeamte 
einbezogen. In derartigen Vernet-
zungstendenzen sehen Kritiker aller-
dings eine unzulässige Aufweichung 
der bisherigen Aufgabentrennung von 
Polizei und Nachrichtendiensten. 
Gleichwohl war eine mehr oder weni-
ger intensive Zusammenarbeit zwi-
schen BND und Verfassungsschutz 
oder Polizei auch in der Vergangen-
heit immer an der Tagesordnung – und 
somit zugleich auch Dauerthema in 
den parlamentarischen Kontrollpro-
zessen. 

Wandel in der Öffentlichkeitsar-
beit: Die traditionell eher zurückhal-
tende Öffentlichkeitsarbeit des BND 
ist einer aktiveren Strategie gewichen. 
Dies zeigt sich u. a. im Internetauftritt 
des Dienstes (seit 23.08.1999 unter 

www.bundesnachrichtendienst.de er-
reichbar), in vermehrten Drehgenehmi-
gungen für TV-Teams in Pullach oder 
auch dadurch, dass BND-Vertreter 
wesentlich häufiger als in der Vergan-
genheit nicht mehr verdeckt, sondern 
auch offen an öffentlichen bzw. wis-
senschaftlichen Tagungen teilnehmen 
bzw. dort auch zu Sicherheitsthemen 
referieren (meist Präsentation von in-
ternationalen Lagebildern und „Bedro-
hungsszenarien“ des BND). Im Bür-
gerhaus Pullach finden seit einiger Zeit 
auch öffentliche Symposien des BND 
zu aktuellen Themen statt. Ohnehin ist 
eine Lockerung der jahrzehntealten, 
oftmals übertrieben starren Geheim-
haltungs- und Decknamenregelungen 
festzustellen. 

Personalabbau und Standortfra-
ge: Noch 1990 beschäftigte der BND 
rund 7.500 Personen. Von diesen ar-
beiteten rund 6.000 in der Zentrale 
und 1.500 in den Außenstellen auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik und in 
den Auslandsresidenturen (meist Bot-
schaften). Im Zuge einer Neuorganisa-
tion wurde der Personalbestand bisher 
um rund 1.500 Stellen reduziert; der 
ausgewiesene BND-Jahresetat lag zu-
letzt bei rund 350 Mio. Euro. Die ver-
bliebenen ca. 6.000 hauptamtlichen 
Kräfte (Soldaten, Beamte und Ange-
stellte; Frauenteil ca. 30 %) verteilen 
sich auf acht große Abteilungen: Ope-
rative Aufklärung; Technische Be-
schaffung; Auswertung; Steuerung 
und zentrale Dienstleistung; Operative 
Aufklärung und Auswertung; Techni-
sche Unterstützung; BND-Schule; Si-
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cherheit, Geheimschutz und Spiona-
geabwehr. Dieser sich seit einigen 
Jahren vollziehende Personalabbau 
(deutlich weniger Militärs und Ver-
waltungskräfte einerseits, noch mehr 
Spezialisten wie vor allem Dolmet-
scher, Ingenieure und Netzwerkspe-
zialisten andererseits) dürfte bei wei-
tem noch nicht abgeschlossen sein. 
Die derzeitige Beschlusslage, wonach 
bis 2008 der gesamte BND nach Ber-
lin verlegt (geplant ist ein Neubau auf 
dem Gelände des ehemaligen Weltju-
gend-Stadions in Berlin-Mitte) und 
der Standort Pullach vollständig auf-
gegeben werden soll, wird sicherlich 
noch zu weiteren Diskussionen führen. 
Vertreter des Umzugs weisen darauf 
hin, dass ein Geheimdienst schnellst-
möglich vollständig in direkter Nähe 
zum Sitz der politischen Instanzen, 
denen er zuarbeitet, angesiedelt sein 
müsse, während die Befürworter der 
Ist-Lage das gut funktionierende eins-
tige Zusammenspiel zwischen Bonn 
und Pullach herausstellen. Die zukünf-
tige Nutzung des großen Pullacher 
Geländes ist noch offen. 
 
IV. Als besonders folgenreich erweist 
sich, dass der BND auf dem Ermes-
senswege zunehmend auch in die Be-
obachtung der  Organisierten Kri-
minalität (OK) einbezogen wurde. 
Dies geschah mit der Begründung, 
dass bei einer Reihe von internationa-
len Terrororganisationen die Grenzen 
zur OK fließend sind, beispielsweise 
zur Beschaffung von Finanzmitteln. In 
dieser allgemeinen Definition sind Tä-

tigkeitsüberschneidungen insbesonde-
re in solchen Fällen zwangsläufig, in 
denen das BKA ermittelt. Mit dem 
Verweis auf die OK haben sich die 
Beobachtungsbereiche des BND mitt-
lerweile ausgeweitet auf die Bereiche 

 Geldwäsche,  Rauschgiftkrimi-
nalität, illegale Migration, Schleu-
serkriminalität und Waffenhandel. In 
dieser allgemeinen Definition von OK 
ist kaum noch eine Abgrenzung zum 
Terrorismus möglich. Es besteht die 
Gefahr, dass sich das Amt zum einen 
„überdehnt“ und keine substanziellen 
Konturen mehr erkennbar sind, zum 
anderen die Abgrenzung zu der Tätig-
keit des BKA immer vager wird. Es 
bleibt letztlich nur noch der Verweis 
darauf, dass der BND über keine poli-
zeilichen Befugnisse verfügt, also nur 
„beobachtet“. Das BKA wiederum, 
welches beispielsweise auch gegen 
internationale Drogenringe ermittelt, 
ist in letzter Konsequenz nicht nur 
polizeilich, sondern auch beobachtend 
tätig. In den internationalen Bezügen 
geht somit die Trennung zwischen 
polizeilicher und nachrichtendienstli-
cher Arbeit zunehmend verloren (  
Trennungsgebot). Dies ist nicht allein 
ein prinzipielles Problem (aufgrund 
rechtlicher Bedenken), sondern auch 
ein funktionales, weil hier nicht mehr 
von klaren und effektiven und kontrol-
lierbaren Strukturen ausgegangen 
werden kann, sondern eher von Dop-
peltätigkeiten, zwangsläufigen Kolli-
sionen und gegenseitigen Behinderun-
gen. 
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V. Anders als beim Verfassungsschutz 
und beim Militärischen Abschirm-
dienst bleibt das BND-Gesetz sehr 
vage hinsichtlich der Aufgaben des 
Auslandsnachrichtendienstes. Das jet-
zige Gesetz schreibt allein vor, dass 
der BND solche Erkenntnisse über das 
Ausland sammelt und auswertet, wel-
che „von außen- und sicherheitspoliti-
scher Bedeutung für die Bundesrepu-
blik Deutschland sind“ (§ 1 BNDG). 
Was dies im Einzelnen bedeutet, legt 
die Bundesregierung je nach dem von 
ihr definierten Erfordernis fest. In ei-
ner komplexer gewordenen und enger 
vernetzten Welt kann dies potenziell 
alles bedeuten. Die bisherige gesetzli-
che Aufgabenbeschreibung bietet also 
keine anwendungsfähige Grundlage 
mehr. Ein neu zu fassendes BND-
Gesetz sollte die Aufgaben des Bun-
desnachrichtendienstes deutlich ge-
nauer beschreiben und festlegen. 

Eine Aufgabenüberprüfung des 
BND sollte sich also insbesondere da-
rauf konzentrieren, die Bereiche Terro-
rismus und OK stärker voneinander 
abzugrenzen, wobei die Beobachtung 
der originären OK nicht Aufgabe des 
BND sein kann – eine beobachtende 
„Vorfeldbefugnis“ kann es für den 
BND vergleichbar zu den Verfassungs-
schutzbehörden nur in den Bereichen 
Extremismus, Staatsgefährdung und 
Terrorismus geben, sofern diese einen 
reinen Auslandsbezug haben. Das Amt 
wäre stärker darauf auszurichten, inter-
nationale Krisen- und Risikenabschät-
zungen vorzunehmen zu können, um 

deutlicher als bisher politikberatende 
Leistungen für das Bundeskanzleramt, 
die Bundesministerien ebenso wie für 
den Bundestag zur Verfügung zu stel-
len, weniger den Gestus des Geheim-
dienstes zu pflegen. Das Amt wäre 
weitergehend zu konzentrieren und der 
Personalbestand an die verringerten 
Aufgaben anzupassen. Vor allem aber 
sind die Verfahren der parlamentari-
schen Kontrolle speziell für dieses Amt 
auszuweiten und zu verbessern. 
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Bundespolizei / 
Bundesgrenzschutz 
 
 
I. Die Bundespolizei (BPol), bis zum 
1. Juli 2005 Bundesgrenzschutz 
(BGS), wird in bundeseigener Verwal-
tung geführt, „sie ist eine Polizei des 
Bundes im Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums des Innern“ (§ 1 Abs. 
1 Bundespolizeigesetz – BPolG). Zu 
ihren hauptsächlichen Aufgaben gehö-
ren der grenzpolizeiliche Schutz des 
Bundesgebietes, die Gefahrenabwehr 
auf dem Gebiet der Bahnanlagen, der 
Schutz vor Angriffen auf die Sicher-
heit des Luftverkehrs, der Schutz von 
Bundesorganen, internationale Poli-
zeieinsätze sowie die Unterstützung 
anderer Bundesbehörden, etwa des 
Bundeskriminalamtes beim Personen-
schutz oder des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz auf dem Gebiet der 
Funktechnik. 
 
II. Die Organisationsstruktur der BPol 
umfasst die fünf Bundespolizeipräsi-
dien (Bundesmittelbehörden) Nord in 
Bad Bramstedt, Ost in Berlin, Mitte in 
Fuldatal, West in Sankt Augustin und 
Süd in München. Den Präsidien sind 19 
Bundespolizeiämter (Bundesunterbe-
hörden) mit jeweils vier bis acht In-
spektionen unterstellt. Mit Ausnahme 
des Bundespolizeiamtes See des Präsi-
diums Nord kommen pro Bundespoli-
zeiamt eine Inspektion Kriminalitäts-
bekämpfung hinzu. Den Präsidien zu-
geordnet sind darüber hinaus 11 Bun-

despolizeiabteilungen als bereitschafts-
polizeiliche Komponente mit zusam-
men 31 Einsatzhundertschaften, fünf 
Aus- und Fortbildungszentren sowie 
mehrere Spezialverbände und -einhei-
ten (z. B. Fliegerstaffeln, GSG 9). Ne-
ben den Präsidien verfügt die Bundes-
polizei noch über die Bundespolizei-
akademie und den Fachbereich Bun-
despolizei an der Fachhochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung in 
Lübeck als zentrale Aus- und Fortbil-
dungsstellen sowie die Bundespolizei-
direktion in Koblenz als Behörde mit 
zentral wahrzunehmenden Aufgaben. 

Insgesamt sind bei der BPol der-
zeit ca. 40.000 Mitarbeiter beschäftigt, 
davon rund 33.000 Polizeivollzugsbe-
amte und -beamtinnen. Zwischen 1998 
und 2001 wurden bei der Bundespoli-
zei 1.700 neue Stellen geschaffen. 
Zudem wurden die Haushaltsmittel für 
die Bundespolizei in den letzten Jah-
ren aufgestockt, um mehr Beförde-
rungsmöglichkeiten zu schaffen. Dies 
soll die Umstrukturierung hin zum 
Einzeldienst erleichtern. 

In den mehr als 50 Jahren ihres 
Bestehens hat sich die Bundespolizei 
bzw. der Bundesgrenzschutz kontinu-
ierlich von einer paramilitärischen Or-
ganisation zu einer Polizei des Bundes 
entwickelt, was sich seit dem 1. Juli 
2005 auch im Namen widerspiegelt. 
Waren in den 50er Jahren die anfangs 
10.000, ab 1953 20.000 Beamte noch 
kaserniert, so wurde fünf Jahre nach 
Gründung der Bundeswehr, bei der 
den damaligen BGS-Beamten ein 
Wechsel ermöglicht und von vielen 
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auch genutzt wurde – die Bundespoli-
zei spricht auf ihrer Homepage selbst 
von einem Wiederaufbau des Bundes-
grenzschutzes nach 1956 –, mit der 
Umorganisation des Bundespasskon-
trolldienstes zum Grenzschutzeinzel-
dienst der erste Schritt hin zu einer 
Polizeibehörde vollzogen. Mit der 
Verpolizeilichung in den 70er Jahren, 
bei der Ausbildung und Amtsbezeich-
nungen an die der Länderpolizeien an-
geglichen wurden, wurde diese Ent-
wicklung fortgesetzt. Durch die Über-
nahme der bahnpolizeilichen Aufga-
ben Anfang der 90er Jahre erhielt der 
BGS zudem den Status einer Strafver-
folgungsbehörde nach § 163 StPO. 
Schon unter der alten Bundesregie-
rung begonnen und in den letzten Jah-
ren noch beschleunigt fortgeführt wur-
de der BGS dementsprechend hin zum 
Einzeldienst umstrukturiert, vor allem 
durch Stellenhebungen. Die Überfüh-
rung von bisher 1.300 Beamten des 
mittleren in den gehobenen Dienst 
wird dabei, ähnlich wie die Einfüh-
rung der zweigeteilten Laufbahn (ge-
hobener und höherer Dienst) bei eini-
gen Landespolizeien, mit den gewach-
senen Anforderungen an die Beamten 
durch den Einzeldienst begründet.  

Eine Erweiterung der Aufgaben 
des BGS ergab sich in den letzten Jah-
ren, begünstigt durch die Finanzknapp-
heit der Länder, durch verstärkte frei-
willige Kooperationen mit den  Län-
derpolizeien (derzeit neun Abkom-
men). Durch diese  Sicherheitsko-
operationen werden der Bundespolizei 
nicht nur bei der Flugsicherung, welche 

die Bundespolizei übernimmt so lange 
ein Land nicht Einspruch erhebt, lan-
despolizeiliche Aufgaben übertragen, 
sondern auch im Umfeld von Bahnhö-
fen und Flughäfen. Art und Umfang 
der Kooperationen mit den Landespoli-
zeien sind Inhalt so genannter  Ord-
nungspartnerschaften, die zwischen den 
zuständigen Behörden der Bundespoli-
zei und der Landespolizei vor Ort aus-
gehandelt werden.  
 
III. Die nach dem 11. September er-
lassenen Antiterrorgesetze beinhalten 
ein ganzes Bündel an Maßnahmen, 
welche die Bundespolizei betreffen. 
Es können zwei Kategorien unter-
schieden werden. Die Maßnahmen der 
ersten Kategorie betreffen die Perso-
nalstärke, Organisationsstruktur und 
Ausrüstung der Bundespolizei. Neben 
der Schaffung einer Einheit zur Flug-
begleitung (Skymarshalls) sind dies 
vor allem zusätzliche (rund 123 Mio. 
Euro) zweckgebundene finanzielle 
Mittel. Diese sollen hauptsächlich da-
zu dienen, 1.450 neue Planstellen für 
Polizeivollzugsbeamte zu schaffen so-
wie die Objekt- und Personenschutz-
maßnahmen, u. a. der deutschen Aus-
landsvertretungen, zu verbessern. Da-
rüber hinaus fließen Mittel in den 
Ausbau der Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie in die Ver-
besserung der Dokumentenprüftechnik 
und des technischen ABC-Einsatz-
dienstes. 

Die Maßnahmen der zweiten Ka-
tegorie umfassen rechtliche Regelun-
gen, welche der Bundespolizei mehr 



38 Bundespolizei / Bundesgrenzschutz 

Kompetenzen einräumen. Drei Geset-
zesänderungen sind hierbei von Be-
deutung. Erstens wurden rechtliche 
Grundlagen für den Einsatz bewaffne-
ter Bundespolizeibeamter in Flugzeu-
gen geschaffen. Zweitens darf die Bun-
despolizei zukünftig bei auskunfts-
pflichtigen Personen, gemeint sind der 
Tat unverdächtige mögliche Zeugen, 
Ausweiskontrollen durchführen. Nach 
bisherigem Recht durfte sie solche 
Personen nur anhalten und befragen. 
Beide Regelungen wurden auf 5 Jahre 
befristet und sollen vor einer mögli-
chen Verlängerung hinsichtlich ihrer 
Wirkung evaluiert werden. Ende 2004 
sprach sich Innenminister Schily be-
reits für deren Verlängerung aus. Drit-
tens wurde die Befugnis der Bundes-
polizei, in einem 30-km-tiefen Grenz-
gebiet verdachtsunabhängig Personen 
zu kontrollieren und Sachen zu durch-
suchen, auf den Küstenbereich erwei-
tert. Zukünftig darf die Bundespolizei 
dort in einem Bereich von 50 km Kon-
trollen durchführen. Das Bundesin-
nenministerium wurde zudem ermäch-
tigt, dieses Grenzgebiet durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates bis auf 80 km landwärts aus-
zudehnen. 
 
IV. Eine Vielzahl der Maßnahmen, 
vor allem die der ersten Kategorie, wie 
die bewaffnete Flugbegleitung, die 
Verstärkung der Präsenz durch die 
Schaffung von 1.450 neuen Planstel-
len, die Erhöhung von Sicherheits-
maßnahmen in den deutschen auslän-
dischen Vertretungen, der Ausbau der 

Informations- und Kommunikations-
technik oder die Verbesserung der Do-
kumentenprüftechnik und des techni-
schen ABC-Einsatzdienstes, lassen 
sich mit der Gefahr neuer Terroran-
schläge begründen. Problematischer 
wird dies jedoch bei den Maßnahmen 
der zweiten Kategorie. Die Möglich-
keit der Identitätsfeststellung bei be-
fragungs- und auskunftspflichtigen 
Personen erweitert die Zuständigkeit 
der Bundespolizei, da der Kreis der 
Personen, die zukünftig ohne konkre-
ten Tatverdacht kontrolliert und über-
prüft werden können, erheblich erwei-
tert wird. Denn die Einschätzung, ob 
eine Person sachdienliche Hinweise zu 
einem Sachverhalt geben kann oder 
nicht, bleibt allein den jeweiligen Be-
amten überlassen. Inwieweit dies aber 
nun mit der Angst vor neuen Terror-
anschlägen begründet werden kann, ist 
fraglich, da trotz der vagen Formulie-
rung dennoch erst eine Straftat vorlie-
gen muss, bevor Personen befragt und 
überprüft werden können. Die zweite 
Neuerung, die Ausweitung des grenz-
nahen Gebietes auf 50 km im Küsten-
bereich, lässt sich ebenfalls nur 
schwer mit der Gefahr vor Terroran-
schlägen begründen. Zwar wird der 
Zuständigkeitsbereich der Bundespo-
lizei dadurch flächendeckend auch auf 
Großstädte wie Bremerhaven, Ros-
tock, Kiel oder Lübeck ausgedehnt. 
Wie die Ermittlungen nach den An-
schlägen von New York jedoch ge-
zeigt haben, wären die Attentäter 
selbst bei einer Kontrolle nicht aufge-
fallen, da sie sich legal im Land be-
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fanden und darauf bedacht waren, sich 
möglichst unauffällig zu verhalten. 
Diese Maßnahmen zielen also offen-
sichtlich auf eine andere Personen-
gruppe als die der so genannten 
„Schläfer“. Die Ausweitung der Kon-
trollmöglichkeiten durch Bundespoli-
zeibeamte lässt sich also nicht oder 
nur unzureichend mit der Gefahren-
abwehr von Terroranschlägen begrün-
den. Verstärkt wird dieser Eindruck 
durch die Tatsache, dass sich bei der 
Kompetenzerweiterung von 1998, da-
mals wurden dem BGS die verdacht-
sunabhängigen Kontrollen auch in Zü-
gen, Bahnhöfen und Flughäfen gestat-
tet, erheblicher Protest seitens der 
Länder nach sich zog. Diese sahen 
darin einen Eingriff in die Landesho-
heit und verwiesen auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts vom Janu-
ar 1998, in dem festgestellt wurde, 
dass der BGS nicht zu eine allgemei-
nen, mit den Landespolizeien konkur-
rierende Bundespolizei ausgebaut wer-
den und damit sein Gepräge als Poli-
zei mit begrenzten Aufgaben verlieren 
dürfe. Die erneute räumliche Erweite-
rung der Kompetenzen der Bundespo-
lizei stieß jedoch auf fast keinen Wi-
derstand der Länder, sondern wurde 
mit großer Zustimmung im Bundesrat 
verabschiedet. Es erscheint also offen-
sichtlich, dass sich das durch die An-
schläge vom 11. September geöffnete 
„Policy-Window“ (Kingdon) von den 
Akteuren zu einer erneuten Kompe-
tenzerweiterung genutzt wurde, die 
keinen logischen Zusammenhang mit 
den Terroranschlägen erkennen lässt.  

V. Ob es dem Bund gelingen wird, die 
Kompetenzen seiner Polizeibehörden 
– Bundespolizei und Bundeskriminal-
amt – in den kommenden Jahren wei-
ter auszubauen, wird maßgeblich von 
dem Verhalten der Länder abhängen. 
Aufgrund der finanziellen Situation 
der meisten Bundesländer sind Kom-
petenzübertragungen an den Bund, 
wie sie in den vergangenen Jahren 
bereits stattfanden, durchaus denkbar. 
Die Umbenennung des Bundesgrenz-
schutzes in Bundespolizei, auch wenn 
bisher keine zusätzlichen Kompetenz-
erweiterungen damit einhergehen, ist 
ein erster Schritt in diese Richtung, 
spiegelte sich doch die Sonderstellung 
der Behörde vorher auch in ihrem 
Namen wider.  
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Bundeswehr  
(Einsatz im Inneren) 
Bundeswehr (Einsatz im Inneren) 
 
I. Die Aufgabe der Bundeswehr ist die 
Gewährleistung der äußeren Sicherheit 
(Verteidigungsauftrag); die Gewähr-
leistung der inneren Sicherheit obliegt 
hingegen der Polizei. Bei einer Ver-
wendung der Bundeswehr außerhalb 
des Verteidigungsauftrags, d. h. im 
Landesinnern, ist zwischen einem Ein-
satz im Sinne des Art. 87a Abs. 2 GG 
und sonstigem Tätigwerden zu unter-
scheiden. Ein Einsatz liegt nur bei der 
Verwendung der Bundeswehr als voll-
ziehende Gewalt vor, also nur dann, 
wenn die Bundeswehr mit Befugnissen 
gegenüber Dritten ausgestattet ist. Nach 
Art. 87a Abs. 2 GG unterliegt der Ein-
satz der Bundeswehr einem Verfas-
sungsvorbehalt, d. h., der Einsatz im In-
neren ist nur zulässig, wenn das Grund-
gesetz ihn ausdrücklich gestattet. Nicht 
vom Verfassungsvorbehalt erfasst wird 
hingegen sonstiges Tätigwerden der 
Bundeswehr, bei dem sie keine Befug-
nisse gegenüber Dritten hat. Dazu ge-
hören die Verwendung der Bundeswehr 
zu Repräsentationszwecken, technisch 
karitative Hilfsleistungen (Kranken-
transporte, Rettungshubschrauber) und 
sonstige Good-Will-Aktionen (Musik-
veranstaltungen, Kriegsgräberfürsorge). 
 
II. Das Grundgesetz lässt einen Ein-
satz der Bundeswehr im Inneren nur in 
drei Fällen zu: im Katastrophenfall 
(Art. 35 Abs. 2, 3 GG), im Spannungs- 

und Verteidigungsfall (Art. 87a Abs. 3 
GG) und im Fall des inneren Notstands 
(Art. 87a Abs. 4 GG). Der Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren bei Katastro-
phen ist zulässig, wenn das betroffene 
Land (Art. 35 Abs. 2 S. 2 GG) oder der 
Bund (Art. 35 Abs. 3 GG) die Streit-
kräfte anfordern. Als Katastrophen 
werden Gefahrenzustände oder Schädi-
gungen von erheblichem Ausmaß an-
gesehen, die durch Naturereignisse 
(z. B. Überschwemmung, Erdbeben) 
oder besonders schwere Unglücksfälle 
(z. B. Flugzeugabsturz, Reaktorunfall) 
ausgelöst werden. Die in solchen Not-
fällen eingesetzten Streitkräfte neh-
men dann Aufgaben des betroffenen 
Bundeslandes wahr, sind an dessen 
Recht gebunden und unterstehen den 
Weisungen dieses Landes. 

In einem Spannungs- und Vertei-
digungsfall kann die Bundeswehr nach 
Art 87a Abs. 3 GG zum Schutz ziviler 
Objekte eingesetzt werden. Dabei muss 
ihre Aufgabe entweder „zur Erfüllung 
ihres Verteidigungsauftrages erforder-
lich sein“ (S. 1) oder „zur Unterstüt-
zung polizeilicher Maßnahmen“ (S. 2) 
erfolgen. Wesentliche Voraussetzung 
des Einsatzes ist in beiden Fällen der 
Eintritt des „Verteidigungs- oder 
Spannungsfalles“. Der Verteidigungs-
fall besteht, wenn das Bundesgebiet 
mit Waffengewalt angegriffen wird. 
Er muss nach Art. 115a Abs. 1 S. 1 
GG vom Bundestag mit Zustimmung 
des Bundesrates festgestellt werden. 
Der Spannungsfall ist dem Verteidi-
gungsfall vorgelagert; er liegt vor bei 
einer zwischenstaatlichen Konfliktsi-
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tuation, die mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit zu einem Angriff auf 
das Bundesgebiet führen kann. Auch 
der Spannungsfall muss nach Art. 80a 
GG vom Bundestag festgestellt wer-
den. Eine Zustimmung des Bundesra-
tes ist allerdings nicht erforderlich. Ist 
der Verteidigungs- oder Spannungsfall 
vom Bundestag festgestellt worden, so 
kann die Bundeswehr zum Schutz zi-
viler Objekte im Landesinneren einge-
setzt werden. 

Nach Art. 87a Abs. 4 GG kann 
die Bundeswehr im Fall eines inneren 
Notstands im Inneren eingesetzt wer-
den. Dieser Artikel ist nicht für sich 
isoliert betrachtet zu sehen, sondern 
steht in engem Zusammenhang mit 
Art. 91 GG, der den Einsatz des  
Bundespolizei und von Polizeikräften 
beim Notstand regelt. Gemeinsam bil-
den beide Artikel die „Stufenfolge der 
Gefahrenabwehr“, deren letzte Stufe, 
die Ultima Ratio, der Einsatz der Bun-
deswehr ist. Zunächst erfordert Art. 
87a Abs. 4 GG eine notständische Ge-
fahrenlage: Es muss dem Bestand der 
Bundesrepublik oder der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung eine 
Gefahr drohen. Das Schutzgut „Be-
stand der Bundesrepublik“ bezieht 
sich auf die territoriale Existenz des 
Bundesgebietes und die außenpoliti-
sche Handlungsfähigkeit des Staates. 
Die freiheitlich demokratische Grund-
ordnung ist ein unklarer und schwierig 
zu fassender Begriff. Er darf vor allem 
nicht als identisch mit der (gesamten) 
Ordnung des Grundgesetzes gesehen 
werden, sondern ist weitaus enger zu 

fassen. Das Bundesverfassungsgericht 
beschreibt die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung als eine staatliche 
„Ordnung, die unter Ausschluss jegli-
cher Gewalt- und Willkürherrschaft 
eine rechtsstaatliche Herrschaftsord-
nung auf der Grundlage der Selbstbe-
stimmung des Volkes nach dem Wil-
len der jeweiligen Mehrheit und der 
Freiheit und der Gleichheit darstellt.“ 
Als deren grundlegende Prinzipien gel-
ten „die Achtung vor den im Grundge-
setz konkretisierten Menschenrechten, 
die Volkssouveränität, die Gewalten-
teilung, die Verantwortlichkeit der Re-
gierung, die Gesetzmäßigkeit der Ver-
waltung, die Unabhängigkeit der Ge-
richte, das Mehrparteiensystem und 
die Chancengleichheit für alle politi-
schen Parteien mit dem Recht auf ver-
fassungsgemäße Bildung und Ausbil-
dung einer Opposition“ (BVerfGE 2, 
S. 12 f. – Entscheidung zum „Verbot 
der SRP“). 

Neben dieser notständischen La-
ge müssen darüber hinaus die Voraus-
setzungen des Art. 91 Abs. 2 GG vor-
liegen, d. h., das gefahrbedrohte Bun-
desland darf selbst zur Bekämpfung 
der Gefahr nicht bereit oder in der Lage 
sein und eine Überforderung der Poli-
zeikräfte und der Bundespolizei muss 
vorliegen. Gerade diese letzte Voraus-
setzung wird angesichts der personellen 
Stärke der Bundespolizei und der Be-
reitschaftspolizeien der Länder bei ei-
ner innenpolitischen Krise wohl kaum 
vorliegen, es sei denn, Teile der Sicher-
heitskräfte sind selbst an den Unruhen 
beteiligt. Liegen die Voraussetzungen 
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dennoch vor, so ist der Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren grundsätzlich 
zulässig. Die Art des Einsatzes ist aber 
über Art. 87a Abs. 4 GG beschränkt 
auf den Schutz von zivilen Objekten 
und die Bekämpfung organisierter und 
militärisch bewaffneter Aufständi-
scher. 

Die Entscheidung über den Ein-
satz der Bundeswehr im Inneren ob-
liegt gemäß Art. 87a Abs. 4 S. 1 GG 
der Bundesregierung. Sie muss im 
Wege eines förmlichen Kabinettsbe-
schlusses erfolgen. Nach Art. 87a Abs. 
4 S. 2 GG können der Bundestag und 
der Bundesrat von der Bundesregie-
rung die Einstellung des Einsatzes 
verlangen. 
 
III. Angesichts der Anschläge vom 11. 
September 2001 in New York und 
Washington und des Anschlages von 
Madrid am 11. März 2003 wurde viel-
fach der Einsatz der Bundeswehr für 
bestimmte Sicherheitsaufgaben im In-
neren diskutiert. Es lassen sich dabei 
drei mögliche Einsatzarten denken: 
Die Bundeswehr kann im  ABC-
Schutz, also zur Abwehr von Angrif-
fen mit atomaren, biologischen oder 
chemischen Waffen eingesetzt wer-
den, außerdem bei der Abwehr von 
terroristischen Angriffen mittels (ent-
führter) Zivilflugzeuge (  Luftsicher-
heit) und schließlich zur Objektsiche-
rung; im letzteren Fall nähme die Bun-
deswehr Sicherungsaufgaben anstelle 
von Polizei und der Bundespolizei 
wahr. 

Vor allem der Einsatz von Jagd-
flugzeugen der Bundeswehr zur Ab-
wehr terroristischer Anschläge nach 
der Methode vom 11. September ist 
viel diskutiert worden. Der Gesetzge-
ber hat versucht, dieser neuen Art der 
Bedrohung durch das Luftsicherheits-
gesetz (LuftSiG) vom 11. Januar 2005 
zu begegnen. Es sieht neben einigen 
polizeirechtlichen Kompetenzen für 
die neu geschaffenen Luftsicherheits-
behörden, z. B. verstärkte Kontrollen 
des an Flughäfen beschäftigten Perso-
nals, auch Befugnisse der Bundeswehr 
zur Abwehr terroristischer Angriffe 
aus dem Luftraum vor. Eine besonders 
umstrittene Regelung des LuftSiG ist 
§ 14 Abs. 3, der es der Bundeswehr 
gestattet, ein Flugzeug abzuschießen, 
wenn dies „das einzige Mittel zur 
Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr“ 
ist. Die verfassungsrechtliche Proble-
matik besteht darin, dass – im Falle 
eines entführten Zivilflugzeuges – der 
Tod unschuldiger Passagiere zuguns-
ten des Lebens möglicher Opfer am 
Boden in Kauf genommen wird.  
 
IV. Die grundgesetzlichen Vorgaben 
für den Einsatz der Bundeswehr im 
Inneren sind auch nach den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 nicht 
gegeben. Weder wurde der für Art. 
87a Abs. 3 GG erforderliche Verteidi-
gungs- oder Spannungsfall ausgerufen 
noch ist eine Katastrophe im Sinne des 
Art. 35 Abs. 2 GG eingetreten. Auch 
die Voraussetzungen des Art. 87a Abs. 
4 GG liegen nicht vor. Durch die ter-
roristischen Attentate in den USA ist 
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weder der Bestand der Bundesrepublik 
gefährdet noch die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung bedroht. Da-
rüber hinaus lässt sich eine tatsächli-
che Überforderung der Polizeieinhei-
ten der Länder und der Bundespolizei 
nicht erkennen.  
 
V. Die die Bundeswehr betreffenden 
Regelungen des LuftSiG hat der Ge-
setzgeber – weil ein Einsatz aufgrund 
des Art. 87a Abs. 3 und 4 GG nicht in 
Betracht kommt – auf Art. 35 Abs. 2 
GG gestützt. Ein Anschlag mittels ei-
nes entführten Zivilflugzeuges stelle ei-
nen Unglücksfall im Sinne dieses Arti-
kels dar. Seine Kompetenzvorschrift 
rechtfertige nicht nur einen Einsatz der 
Bundeswehr nach Eintritt, sondern be-
reits vorher zur Abwehr des Unglücks. 

Neben diesen verfassungsrechtli-
chen bestehen auch sachliche Beden-
ken gegen den Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren. Dies betrifft vor 
allem den Einsatz der Streitkräfte für 
Aufgaben der Objektsicherung. Denn 
während sich die Aufträge zur Luftsi-
cherung und zum ABC-Schutz mit der 
besonderen Ausstattung der Bundes-
wehr rechtfertigen lassen, ist es beim 
Einsatz zum Objektschutz mehr als 
fraglich, ob die Hoffnung berechtigt 
ist, die Bundeswehr könne die Polizei 
bei deren Objektsicherungsaufgaben 
entlasten. Klagt doch auch die Bun-
deswehr darüber, dass ihre personellen 
Kapazitäten durch die vielfachen Aus-
landseinsätze überbeansprucht wer-
den. Außerdem setzt ein Polizeieinsatz 
der Bundeswehr auch eine entspre-

chende Schulung der vorgesehenen 
Kräfte voraus. Nur weil ein Soldat be-
waffnet ist, vermag er nicht gleich die 
Aufgaben eines ausgebildeten Polizis-
ten zu übernehmen, wenngleich es 
sich beim Objektschutz um eine ver-
gleichsweise leichte Aufgabe handelt. 
Ungeschult werden Soldaten vor staat-
lichen Einrichtungen wohl nur eine 
psychologische Wirkung erreichen 
können; sie werden lediglich den Ein-
druck von Sicherheit vermitteln. Ob 
aber allein die Stärkung des Sicher-
heitsgefühls den Einsatz der Bundes-
wehr im Inneren rechtfertigt, darf zu 
Recht bezweifelt werden. 
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Community Policing 
 
 
I. „Community Policing“ ist ein zu-
nächst in amerikanischen Großstädten 
entstandenes, recht uneinheitliches 
Konzept kommunaler Kriminalpräven-
tion. Seine Variation reicht von der re-
pressiven, jeglichen Regelverstoß rigo-
ros verfolgenden „Null-Toleranz-Stra-
tegie“ New Yorker Prägung („Broken-
Windows-Theorie“) über Konzepte von 
„Neighbourhood Watch“ bis zu For-
men der Kooperation zwischen Polizei 
und Bürger/innen, die unter Beteiligung 
der pluralistischen Gruppen auf die 
Stärkung der Legitimität polizeilichen 
Handelns durch Partizipation zielen. 
Allen Formen ist gemeinsam, dass sie 
die Bedeutung der lokalen Ebene für 
die Kriminalitätsprävention „wieder-
entdecken“ und überwiegend auf eine 
„Aktivierung“ des Bürgers im Rahmen 
einer „ganzheitlichen“ und „gemein-
schaftlichen“ Konzeption von Sicher-
heit als eines Kooperationsverbunds 
von Polizei, Kommune und Bürger 
setzen. Im amerikanischen Verständnis 
schwingt dabei diese Doppeldeutigkeit 
des Begriffs offen mit: „Community“ 
ist nicht nur die Bezeichnung für „Ge-
meinwesen“ etwa im Sinne auch des 
deutschen Verständnisses der sich 
selbst verwaltenden Stadt, sondern be-
zeichnet zugleich auch die „Gemein-
schaft“. So korrespondiert dieses krimi-
nalpolitische Konzept in ideenge-
schichtlicher Perspektive betrachtet ge-
nau mit der Richtung politischer Theo-
rie, die in den USA seit den 80er Jahren 

angesichts der vermeintlichen „Zerfase-
rung“ liberaler Gesellschaften – und in 
zum Teil direkter Ablehnung einer 
offenen, pluralistischen Gesellschaft – 
als „Kommunitarismus“ bekannt ge-
worden ist. Konzeptionen von „Raum“ 
und „Politik“ – und die hiermit schnell 
einhergehende „Freund-Feind-Stereo-
type“ – spielen im Politikbegriff des 
amerikanischen „Neorealismus“ eine 
nicht zu unterschätzende Rolle, ob 
beim „Clash of Civilizations“ des Poli-
tikwissenschaftlers Samuel P. Hunting-
ton oder eben bei einer als Kriminal-
geografie verstandenen Politik der In-
neren Sicherheit. In theoretischer Per-
spektive ist daher der zugrunde liegen-
de Politikbegriff zudem problematisch, 
soweit Community Policing einer typi-
schen Verbindung von „Kriminalität“ 
und „Raum“ folgt, die ihre geistigen 
Wurzeln in der zumindest aus deut-
scher Sicht äußerst fragwürdigen Geo-
politik findet. 
 
II. In Deutschland lassen sich bei aller 
Variation drei Grundformen von Com-
munity Policing unterscheiden, die zum 
Teil schon bestehende Konzepte auf-
greifen und unterschiedliche Aspekte 
der „Bürgeraktivierung“ akzentuieren: 
a) Hilfspolizeien: So ist der „Freiwilli-
ge Polizeidienst“ (  Freiwillige Poli-
zeidienste) in Berlin aus der alten „Po-
lizeireserve“ hervorgegangen, die ur-
sprünglich als Gegengewicht zu den 
DDR-Betriebskampfgruppen zu Be-
ginn der 60er Jahre als reine „Hilfspoli-
zei“ ins Leben gerufen worden war. 
Vor dem Hintergrund der chronischen 
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Finanzkrise wurde diese „Reserve“ 
infolge der deutschen Einheit jedoch 
nicht aufgelöst, sondern in ihren Kom-
petenzen noch erheblich erweitert. Sie 
umfassen – bei Wahrnehmung polizei-
licher Befugnisse unter Einschluss des 
unmittelbaren Zwanges – die Sicherung 
von Gebäuden, öffentlichen Anlagen 
und Veranstaltungen, die Überwachung 
des Straßenverkehrs, Streifendienst in 
Grün- und Erholungsanlagen sowie 
Kurier- und Transportdienste. An das 
Konzept des Bürgers als „Hilfspolizis-
ten“ (  Wachpolizei/Hilfspolizei) 
knüpfen auch die neueren Formen an: 
die Beschäftigung von Langzeitarbeits-
losen als „ABM-Sheriffs“ („Gelbe 
Engel“, „Bernauer Modell“, „Park 
Ranger“, „Stadtwacht“ usw.) und die 
„Sicherheitspartnerschaften“. So sollen 
ehrenamtlich z. B. in Brandenburg „so-
zial engagierte Einwohner der Gemein-
de in der Wahrnehmung ihrer persönli-
chen Rechte und der sozialen Verant-
wortung für die Gemeinschaft, unbe-
waffnet und ohne hoheitliche Befugnis-
se (...) in ihrem örtlichen Bereich aktiv 
werden“ (Erlass Kommunale Krimina-
litätsverhütung des Innenministeriums 
von 1995). Der „Sicherheitswacht“ in 
Bayern wurden sogar über die so ge-
nannten „Jedermann-Rechte“ hinaus 
polizeiliche Kompetenzen eingeräumt, 
indem die Sicherheitskräfte auch die 
Befugnis des Anhaltens von Personen, 
der Befragung, der Personalienfeststel-
lung und des Platzverweises haben. Die 
„Aufwandsentschädigung“ reicht dabei 
schon an Stundenlöhne von Niedrig-
lohngruppen heran.  

b) Präventionsräte: Vorreiter für die Er-
richtung war das Land Schleswig-Hol-
stein, das 1990 zunächst einen landes-
weiten Präventionsrat, bald aber auch 
kommunale Präventionsräte etablierte. 
Andere Bundesländer wie z. B. Hessen, 
NRW und Berlin folgten. Präventions-
räte setzen sich zusammen aus den 
entscheidungskompetenten Vertretern 
der Kommunen und Vertretern der 
Schutzbereiche und/oder der Polizeiwa-
chen, entweder unter Einrichtung eines 
von Fall zu Fall themenbezogenen er-
weiterten Teilnehmerkreis lokal rele-
vanter staatlicher, kommunaler und ge-
sellschaftlicher Entscheidungsträger 
und/oder unter direkter Beteiligung von 
Vereinen, Verbänden und interessierten 
Bürgern, also z. B.: Mitglieder der 
Kommunalparlamente, Polizeibeiräte, 
sachverständige Einzelpersonen, Ver-
treter der Gerichte, Staatsanwaltschaft 
und der Bewährungshilfe, des Jugend-
amtes, Arbeitsamts und des Umwelt-
schutzes, der Kirchen, örtlich bedeut-
samer Vereine, Stiftungen und Verbän-
de, schließlich der freien Träger in der 
Sozial-, Kultur-, Ausländerarbeit und 
institutionalisierte Einwohnerversamm-
lungen zu Sicherheitsfragen unter di-
rekter Teilnahme der Bürger. Als in der 
Regel bloßen Beratungsgremien man-
gelt es den Präventionsräten an den po-
litischen Kompetenzen, mit denen etwa 
Kommunalparlamente die Verwaltung 
kontrollieren und steuern können. Aus 
Sicht der Exekutive erlaubt die „ganz-
heitliche“ Konzeption der Präventions-
räte ein über Ressortgrenzen hinweg 
greifendes koordiniertes Vorgehen der 
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in einem „Raum“ in einem umfassen-
den Sinne zuständigen Sicherheits- und 
Ordnungsbehörden sowie die Erschlie-
ßung zusätzlicher Informationsquellen. 
c) Polizeibeiräte: Sie gingen aus den 
Polizeiausschüssen der britischen Zone 
hervor und existierten ursprünglich in 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und 
NRW. Als Element demokratischer 
Kontrolle der Polizei auf kommunaler 
Ebene in der Tradition des britischen 
Verständnisses von „Bürgerpolizei“ mit 
echten Kompetenzen konzipiert, wur-
den sie aber bald durch die Polizeibei-
räte als Beratungsgremien ersetzt. An 
dieser grundsätzlichen Konstruktion hat 
sich seitdem nichts Wesentliches geän-
dert. So führte z. B. Brandenburg in 
den 90er Jahren auf der lokalen Ebene 
der Polizeipräsidien Polizeibeiräte ein, 
die zwar infolge parlamentarischer 
Wahl relativ hoch demokratisch legiti-
miert sind, aber allenfalls das Recht auf 
Anhörung haben (z. B. bei Stellenbe-
setzung von Polizeipräsident/in, Auflö-
sung von Dienststellen). Ausnahme 
hierzu ist der Sonderfall der infolge des 
„Hamburger Polizeiskandals“ einge-
setzten „Polizeikommission“. Sie be-
steht aus drei, vom Senat auf vier Jahre 
ehrenamtlich berufenen Personen, die 
weisungsunabhängig sind und keiner 
Fachaufsicht unterliegen. Im Rahmen 
ihrer Aufgabe, „interne Fehlentwick-
lungen und daraus folgende Gefähr-
dungen der Einhaltungen rechtsstaatli-
chen Verhaltens der Polizei zu erken-
nen“ (§ 2 des Gesetzes über die Ham-
burger Polizeikommission von 1998), 
verfügt sie über die Kompetenz der 

Akteneinsicht und des jederzeitigen un-
angemeldeten Zutritts zu allen Dienst-
räumen. Dabei kann sich jeder, auch 
die Polizeibeamten/ innen selbst ohne 
Einhaltung des Dienstwegs, an die 
Kommission wenden. Gleichwohl hat 
auch die Kommission keine politische 
Entscheidungskompetenz, sondern in-
formiert bloß die Bürgerschaft via Se-
nat in einem jährlichen Tätigkeitsbe-
richt. 
 
III. Seit der Einführung von „Präven-
tionsräten“ zu Beginn der 90er Jahre 
ist Community Policing in Deutsch-
land inzwischen fast flächendeckend 
zu beobachten. Da Polizeiaufgaben 
nach Art. 30 GG grundsätzlich in die 
Länderkompetenz fallen, ist jedoch 
auf einen wesentlichen normativ-ins-
titutionellen Unterschied aufmerksam 
zu machen: Während in den USA Po-
lizei überwiegend eine kommunale 
Aufgabe ist und Community Policing 
insoweit zunächst einmal nur eine 
Selbstverständlichkeit auf den Begriff 
bringt, lässt sich mit einer Polizei in 
staatlicher Hand bei zugleich verfas-
sungsrechtlich garantierter kommuna-
ler Selbstverwaltung nach Art. 28 GG 
„a priori“ gar nicht so einfach kom-
munale Polizeipolitik betreiben. Denn 
in einer amerikanischen Stadt ist der – 
bisweilen sogar direkt legitimierte – 
Polizeichef Teil der Kommunalregie-
rung, über deren lokale Polizeipolitik 
die Bürger/innen bei Wahlen mitent-
scheiden. Unter dieser demokratischen 
Prämisse hieße eine konsequente  
Übertragung folglich die Rückkehr zur 
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kommunalisierten Polizei, wie sie 
angelehnt an das angloamerikanische 
Verständnis als vor Ort verankerter, 
gerade nicht staatlicher „Bürgerpoli-
zei“ in einigen Bundesländern bis in 
die 70er Jahre hinein ja noch existier-
te. „Hilfspolizeien“ sind daher nicht 
Ausdruck der Bürgernähe, sondern des 
Rückzugs der Polizei, indem durch 
„kalte“ Privatisierung eine unprofessi-
onelle (aber preiswerte) „Laienpoli-
zei“ geschaffen wird. Als ein stark 
gemeinschaftsbezogenes Konzept ist 
Community Policing mit einer libera-
len, pluralistischen Demokratie zum 
Teil kaum vereinbar. Offen tritt das 
hervor, wenn „Sicherheitspartner-
schaften“ bisweilen als regelrechte 
„Bürgerwehren“ fragwürdige Moral- 
und Ordnungsvorstellungen in „ih-
rem“ Viertel mit „null Toleranz“ ge-
genüber allem „fremden“, d. h. zwar 
legalen, aber subjektiv als abweichend 
empfundenen Verhalten durchsetzen 
(in einigen Fällen hatten daher die Be-
hörden schon Mühe, diesen – rechts-
staatlich problematischen und die ef-
fektive Polizeiarbeit sogar behindern-
den – Übereifer zu zügeln). Dabei 
wird die für den modernen Polizeibeg-
riff typische, scharfe Grenzziehung 
zwischen Polizeiaufgaben und Sozial-
kontrolle in Richtung eines vormoder-
nen Verständnisses von „öffentlicher 
Sicherheit und Ordnung“ verwischt. 
Soweit bei den „Polizeibei-“ und „Prä-
ventionsräten“ die Bürgerbeteiligung 
im Vordergrund steht, stellt sich bis 
heute das Problem fehlender Kompe-
tenzen. Die in dieser Hinsicht einzige 

– und für das bisherige Konzept von 
Community Policing untypische – 
Ausnahme, die mit „echten“ Kontroll-
rechten ausgestattete Hamburger Poli-
zeikommission, ist infolge der Regie-
rungsbeteiligung der „Schill-Partei“ 
inzwischen abgeschafft worden. So 
droht den Polizeibei- und Präventions-
räten insgesamt eher die Instrumenta-
lisierung durch die Polizei- und Ord-
nungsbehörden.  

Auch in praktisch-kriminalpoliti-
scher Hinsicht erweist sich der Erfolg 
von Community Policing als ungesi-
chert. „Sicherheitswachten“ mögen 
zwar das subjektive Sicherheitsgefühl 
durch Patrouillen in „Angsträumen“ 
erhöhen. Nach wie vor bleibt aber un-
klar, ob – und wenn ja, welche – Kri-
minalität objektiv überhaupt verhin-
dert wird. Empirische Studien belegen 
eher, dass bloß „Bagatelldelikte“ 
räumlich verlagert werden. Selbst der 
Rückgang von Kriminalität in New 
York ließe sich im Übrigen weniger 
durch „Null Toleranz“ als vielmehr 
durch den parallel einsetzenden wirt-
schaftlichen Aufschwung erklären. So 
scheint es, dass Community Policing 
fehlende Sozialpolitik mithilfe symbo-
lischer Politik von „law and order“ zu 
„lösen“ sucht. Bei der Arbeit der Prä-
ventionsräte fällt zudem auf, dass ein 
beständiges bürgerschaftliches Enga-
gement nicht immer gelingt und dass 
die Gremien zumeist von einer spezi-
fischen Mittelschicht dominiert wer-
den. Gerade Gruppen mit geringer 
„Beschwerdemacht“ (Ausländer, Ob-
dachlose, Jugendliche etc.) sind in 
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aller Regel nicht vertreten. So werden 
in den Präventionsräten in aller Regel 
nur ganz spezielle Sicherheitsinteres-
sen artikuliert (insbesondere Gewerbe-
treibende hinsichtlich Kleinkriminali-
tät und Ordnungsstörung). 
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zum Zwecke der persönlichen Berei-
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1970er Jahre, da EDV-Anlagen primär 
nur bei großen Unternehmen und Ban-
ken vorhanden waren, die Abrech-
nungsmanipulationen bei Gehalts- und 
Rechnungszahlungen sowie Bilanzma-
nipulationen und Änderungen von 
Kontoständen. Mit zunehmender Ver-
breitung der EDV seit Ende der 1980er 
Jahre stellen heute Kartenmissbräuche 
(Kredit-, ec- und Telefonkarten) das 
häufigste Computerdelikt dar. Compu-
terspionage meint die vorsätzliche Be-
schaffung von fremden EDV-Daten 
(vornehmlich Softwareprogramme, 
Rüstungsdaten und im wirtschaftlichen 
Bereich Forschungsdaten sowie Kun-
denadressen). Täter sind sowohl Nach-
richtendienste als auch miteinander 
konkurrierende Wirtschaftsunterneh-
men. Als Computersabotage definiert 
man die Beschädigung, das Löschen, 
die Veränderung oder die Unbrauch-
barmachung von Daten bzw. Datenver-
arbeitungsanlagen oder Datenträgern. 
Auch hier wandelte sich das Deliktfeld 
mit zunehmender Verbreitung des 
Computers. Kam es früher nur verein-
zelt zu großen Sabotagefällen, so domi-
nieren heute massenhafte Fälle von Sa-
botagen der Personalcomputer über 
Computerviren. Ebenfalls der Compu-
terkriminalität zugerechnet wird die 
Softwarepiraterie, also das unbefugte 
Kopieren oder die unbefugte Verwen-
dung von Computerprogrammen. Auch 
hier erfolgte im Laufe des Wandels zur 
Informationsgesellschaft eine Verschie-
bung in der Deliktbegehung. Existier-
ten früher in erster Linie Programme, 
die für den speziellen Anwendungsbe-

darf des Auftraggebers entwickelt wur-
den (sog. Individualsoftware), so domi-
niert in diesem Deliktsfeld heute die 
rechtswidrige Kopie der Standardsoft-
ware für Personalcomputer. 
 
II. Mit den 1986 im „Zweiten Gesetz 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskri-
minalität“ und in weiteren gesetzgebe-
rischen Maßnahmen erlassenen neuen 
Straftatbeständen reagierte der Ge-
setzgeber auf die damals neuen For-
men der Computerkriminalität. Die bis 
dahin bestehenden Strafbarkeitslücken 
wurden u. a. mit dem Tatbestand des 
Computerbetruges (§ 263a StGB), der 
Ausweitung des Sachbeschädigungstat-
bestandes auf Computersabotagen und 
Datenveränderung (§§ 303a/b StGB) 
und einer neuen Bestimmung gegen 
das Ausspähen von Daten (§ 202a 
StGB) geschlossen. Seit 1993 beinhal-
tet das neue Urheberrecht nun auch 
den Schutz von Software. 

Wenngleich der Gesetzgeber mit 
diesen Maßnahmen auf neue Kriminali-
tätsformen und neue Tatbegehungs-
möglichkeiten auch bei herkömmlichen 
Delikten reagierte, so konnte er doch 
nicht voraussehen, dass sich der Com-
puter von einem exklusiven und lokal 
abgeschotteten Instrument zu einem 
hochgradig untereinander vernetzten 
Massenmedium wandeln würde. Einer-
seits stieg mit der Computerisierung 
der Gesellschaft und der damit einher-
gehenden Abhängigkeit der Wirtschaft, 
der Verwaltung und des Bürgers vom 
Funktionieren der Computersysteme 
auch das von der Computerkriminalität 
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ausgehende Gefährdungspotenzial an. 
Andererseits nahm die Sicherheit der 
Systeme vor Eingriffen in den Daten-
bestand durch die Vernetzung der 
Computer miteinander ab. Plastisch 
formuliert bedeutet dies: Die Gefahr 
kann von (fast) überall kommen, sie 
kann (fast) überall zuschlagen und sie 
kann (fast) alles lahm legen. 
 
III. Die Abhängigkeit der Gesellschaft 
von der Informationstechnik und de-
ren Verletzlichkeit durch Vernetzung 
nahezu aller gesellschaftlichen Berei-
che führten zu einer Veränderung der 
Risikowahrnehmung. Was man vor-
mals als herkömmliche Kriminalität in 
neuem Gewande wahrnahm, wurde 
gegen Ende der 1990er Jahre immer 
stärker als eine Gefährdung nationaler 
Sicherheit definiert. Computerkrimi-
nalität hat nicht zuletzt auch vor dem 
Hintergrund der Terrorismusdebatte in 
ihrer politischen Betrachtung unter dem 
Schlagwort „Cyberwar“ eine neue Qua-
lität erhalten. IT-Systeme von Flughä-
fen, Banken und Regierungsstellen aber 
auch von Versorgungseinrichtungen 
wie Gas-, Strom- und Wasserwerken 
oder Kommunikationseinrichtungen 
und Verkehrsleitsystemen sind unver-
zichtbare Bestandteile moderner Ge-
sellschaften. Terroristisch oder krimi-
nellerpresserisch motivierte Sabotage 
dieser Strukturen wird zu einer den 
Staat in seiner Funktionsfähigkeit be-
drohenden Gefahr. Zum einen könnten 
sich gegenseitig aufschaukelnde Aus-
fallserscheinungen das gesamte gesell-
schaftliche Leben lahm legen, zum 

anderen könnten bestimmte Sabotage-
akte (z. B. gegenüber Kernkraftwer-
ken, Gleisstellanlagen, Staudämmen, 
Waffensystemen) gezielt und unmit-
telbar Menschenleben kostende Ka-
tastrophen herbeiführen. Entgegenzu-
wirken versuchte man dieser Gefahr in 
einem ersten Schritt durch Maßnah-
men, welche in Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft auf die Schließung be-
stehender Sicherheitslücken in IT-Sys-
temen abzielen. Eine bestimmende 
Rolle nimmt hier die im Februar 2000 
seitens des Bundesinnenministers ein-
gesetzte Arbeitsgruppe „Sicheres In-
ternet“ ein. Ihre Aufgabe ist es, das 
Bedrohungspotenzial durch Compu-
tersabotagen zu klären. Sie erarbeitet 
darüber hinaus Maßnahmen zu deren 
Verhinderung und koordiniert die Um-
setzung dieser Maßnahmen. 

Mit dem Artikel 10 des Terroris-
musbekämpfungsgesetzes vom 9. Ja-
nuar 2002 wurde neben dem präventi-
ven Ziel der Verbesserung der IT-Si-
cherheit auch die Strafverfolgung der-
artiger Delikte intensiviert, indem man 
den Katalog des Bundeskriminalamtes 
für die Wahrnehmung polizeilicher 
Aufgaben auf dem Gebiet der Strafver-
folgung um Computersabotage ergänz-
te. Darüber hinaus ist man verstärkt zu 
Ermittlungstätigkeiten im (vermuteten) 
Umfeld potenzieller Täter übergegan-
gen (  Internetüberwachung). 
 
IV. Was die Diskussion um die Si-
cherheit in der IT-Technik angeht, so 
ist bemerkenswert, wie verschiedene 
Institutionen im Bereich der Wirt-
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schaft, der Strafverfolgung und des 
Datenschutzes im Rahmen ihrer jewei-
ligen Aufgabenstellung einander deut-
lich widersprechende Strategien ver-
folgen. Die herausragendsten Beispie-
le hierfür sind die Diskussionen um 
den Einsatz von Verschlüsselungs-
techniken im elektronischen Daten-
verkehr, um den anonymen Netzzu-
gang und um so genannte Hacker 
Tools, also Softwareprogramme zum 
Einbrechen in IT-Systeme. Während 
die Strafverfolgungsorgane darauf 
drängen, im Netz erfolgreicher ermit-
teln zu können und daher in Ver-
schlüsselungstechniken und anonymi-
sierten Netzzugängen oftmals gerade-
zu eine Förderung krimineller Ma-
chenschaften sehen, so sind es Daten-
schützer und die Wirtschaftslobby, die 
in der Entwicklung und Verbreitung 
dieser Technologien eine zwingende 
Voraussetzung für die Förderung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs und 
die Erhöhung des Vertrauens der po-
tenziellen Nutzer in die Informations-
technik sehen. Ähnliches ist für die 
auf europäischer Ebene stattfindende 
Diskussion um die Einführung einer 
Strafbarkeit der Hacker Tools zu ver-
zeichnen. Während der Europarat die 
zum Hacken eingesetzten Software-
Produkte verboten wissen will, so se-
hen Datensicherheitsexperten, die die-
se Programme verwenden, um die Si-
cherheit ihrer Systeme zu überprüfen, 
mit einer solchen Strafnorm ihre 
Selbstschutzmaßnahmen gefährdet. 

Was die Einbindung der Compu-
terkriminalität unter dem Schlagwort 

„Cyberwar“ in die Terrorismusdebatte 
betrifft, so sind hier zumindest zwei 
Dinge grundsätzlich anzumerken. Ers-
tens scheint die einleitende Begrün-
dung neuer Eingriffsbefugnisse mit 
der Terrorismusproblematik bzw. so-
gar konkret mit den Anschlägen vom 
11. September 2001 dann nicht statt-
haft, wenn die neuen Befugnisse 
nichts zur Verhinderung der Anschlä-
ge beigetragen hätten. So gibt es zwar 
gute Gründe (wie z. B. Internationali-
tät in der Tatbegehung, Notwendigkeit 
von Expertenwissen und speziellen 
Equipment auf der Ermittlerseite), 
dem  Bundeskriminalamt die Zu-
ständigkeit für die Bekämpfung von 
Computersabotagen zu erteilen – mit 
den Terroranschlägen des 11. Septem-
bers lässt sich die Aufgabenerweite-
rung jedoch nicht begründen. Zwei-
tens ist kritisch anzumerken, dass 
Schutz- und Überwachungsmaßnah-
men auf hohem technischem Niveau 
nichts gegen Terrorismus auf niedri-
gem technischem Niveau auszurichten 
vermögen. Gerade im Hinblick auf die 
Anschläge des 11.Septembers 2001 ist 
anzunehmen, dass die Sicherheitsor-
gane ihre Arbeit dort auf Hightech-
Überwachungsmaßnahmen konzen-
triert haben, wo der Einsatz humaner 
Intelligenz (z. B. in Form der Infiltra-
tion über verdeckte Ermittler) effekti-
ver gewesen wäre. Man muss hier 
jedoch nicht US-amerikanische Ereig-
nisse bemühen, um zu verdeutlichen, 
dass Anschläge auf die IT-Struktur 
ganz ohne den Einsatz der IT-Technik 
möglich sind und daher auch nicht nur 
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durch Schutz- und Überwachungs-
maßnahmen auf der IT-Ebene zu ver-
hindern sind. So erfolgte der Anschlag 
auf 7.000 Telefon- und Datenverbin-
dungen im Bereich des Frankfurter 
Flughafens im Februar 1995 nicht 
etwa durch versierte Computerfreaks 
unter Verwendung komplizierter Ha-
cker-Programme, sondern durch das 
simple Durchtrennen von sieben un-
terirdisch verlegten Glasfasersträngen 
des Leitungsnetzes der deutschen Te-
lekom mit Werkzeugen, die in jedem 
Baumarkt erhältlich sind. 
 
V. Bei der Diskussion um geeignete 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Computerkriminalität und des Cyber-
wars ist zu bedenken, dass eine lü-
ckenlose Sicherheit der Informations-
technik allein bei Stilllegung der IT-
Systeme zu erreichen wäre. Insofern 
kann es bei Beibehaltung der politi-
schen Zielsetzung des Ausbaus der In-
formationstechnik nur um eine Be-
grenzung vorhandener Risiken gehen. 
Die Fortentwicklung technischer Si-
cherheitsstandards und die Aufklärung 
der IT-Nutzer und Netz-Administra-
toren sowie die Schaffung geeigneter 
zivilrechtlicher und öffentlich-recht-
licher Rahmenbedingungen (insbeson-
dere für den Bereich des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs) sind zur Be-
kämpfung der Computerkriminalität 
um ein Vielfaches wichtiger als die 
Schaffung neuer Strafvorschriften 
oder eine flächendeckende geheim-
dienstliche oder polizeiliche Überwa-
chung des Netzes. 
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Datenabgleich 
 
 
I. Unter „Datenabgleich“ wird der 
Abgleich erhobener personenbezoge-
ner Daten durch den Polizeivollzugs-
dienst mit dem Inhalt polizeilicher Da-
teien verstanden. Zum Zweck der Auf-
klärung einer Straftat, der Aufenthalts-
ermittlung sowie der Gefahrenabwehr 
können die personenbezogenen Daten 
mit dem Fahndungsbestand abgegli-
chen werden. Für die Dauer des Da-
tenabgleichs kann der Betroffene an-
gehalten werden.  
 
II. Die Polizeigesetze der Länder und 
des Bundes enthalten Datenabgleich-
befugnisse, wonach u. a. alle bei der 
Aufgabenerfüllung erlangten Daten 
mit dem Fahndungsbestand abgegli-
chen werden können. Ein Abgleich ist 
auch dann zulässig, wenn keine kon-
krete Gefahr für die öffentliche Si-
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cherheit oder Ordnung vorliegt. Somit 
muss der Bürger bei jedem Kontakt 
mit der Polizei damit rechnen, dass 
seine Daten mit den Datenbeständen 
der vorbeugenden Straftatenbekämp-
fung verglichen werden. Denn die Da-
tenabgleichbefugnisse bestimmen le-
diglich den Kreis der Personen, deren 
Daten abgefragt werden dürfen, nicht 
aber zu welchem Zweck. Insoweit 
bestehen erhebliche Bedenken, ob der 
Datenabgleich mit dem aus dem Volks-
zählungsurteil resultierenden Zweck-
bindungsgebot übereinstimmt. 

Die Daten aus einem Strafverfah-
ren dürfen mit anderen zur Strafverfol-
gung, zur Strafvollstreckung oder zur 
Gefahrenabwehr gespeicherten Daten 
abgeglichen werden. Darunter fallen 
auch Fremddatenbestände, welche die 
Polizei bereits zu Zwecken der Straf-
verfolgung erhoben hat. Hat die Polizei 
diese Fremddatenbestände jedoch le-
diglich zum Zweck des Abgleichs er-
hoben, liegt begrifflich eine  Raster-
fahndung vor, die nur unter den Vor-
aussetzungen der §§ 98a, 98b StPO 
zulässig ist. Gänzlich unzulässig ist der 
Datenabgleich mit Datensammlungen, 
die lediglich für die Zwecke der Vor-
gangsverwaltung betrieben werden. 
 
III. Durch das Gesetz zur Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus – Ter-
rorismusbekämpfungsgesetz – vom 1.1. 
2002 (BT-Drs. 14/7386) sind u. a. in § 
4 Abs. 2 PaßG, § 1 Abs. 4 u. 5 Persona-
lausweisG und § 39 Abs. 1 AuslG die 
Möglichkeit geschaffen worden neben 
dem Lichtbild und Unterschrift auch 

biometrische Merkmale (  Biometrie) 
von Fingern, Händen oder Gesicht in 
Pässen, Ausweisen, Visa, Duldungen, 
Aufenthaltstitel etc. aufzunehmen. Die 
Arten der biometrischen Merkmale im 
Einzelnen, ihre Einzelheiten und die 
Einbringung von Merkmalen und An-
gaben in verschlüsselter Form in den 
Identitätsdokumenten sowie die Art 
ihrer Speicherung, Verarbeitung und 
Nutzung sind im Terrorismusbekämp-
fungsgesetz selbst noch nicht geregelt, 
aber bereits einem weiteren Bundesge-
setz vorbehalten. Derzeit dürfen die in 
Identitätsnachweisen enthaltenen ver-
schlüsselten biometrischen Merkmale 
und Angaben nur zur Überprüfung der 
Echtheit des Dokuments und zur Identi-
tätsprüfung ausgelesen und verwendet 
werden. Der Inhaber des Dokuments 
hat gegenüber der Ausstellungsbehörde 
einen Auskunftsanspruch bezüglich des 
Inhalts der verschlüsselten Merkmale 
in seinem Dokument. 

 
IV. Die Einführung biometrischer Da-
ten in Identitätspapieren in Verbindung 
mit der bereits im Terrorismusbekämp-
fungsgesetz angekündigten Schaffung 
einer gesetzlichen Grundlage für die 
Datennutzung in automatisierten Datei-
en eröffnet ein weites Spektrum für den 
Datenabgleich im Zusammenhang mit 
Zugangs- und Einreisekontrollen. So 
werden in Zukunft  Personenkontrol-
len in Form eines Datenabgleichs mit-
tels gespeicherter biometrischer Daten 
größere Bedeutung gewinnen. Solche 
Verfahren werden bereits in den USA 
durch die Washingtoner Einwande-
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rungsbehörde INS durchgeführt. Ge-
schäftsreisenden wird auf Antrag ein 
Ausweis mit biometrischen Daten aus-
gestellt, der durch spezielle Lesegeräte, 
die bereits auf dem New Yorker Ken-
nedy Flughafen und in Newark in New 
Jersey zur Verfügung stehen, den Ein-
reisevorgang beschleunigen und er-
leichtern. Ein ähnlicher, aber bereits 
wieder eingestellter Versuch wurde 
durch den auf dem so genannten Smart-
Card-Prinzip beruhenden „Schiphol 
Travel Pass“ durchgeführt, durch den 
eine automatische daktyloskopische 
Identitätskontrolle mit elektronischer 
Abfrage des Fahndungsbestandes er-
folgte, von deren Ergebnis die Öffnung 
der Zugangstür abhing. 
 
V. Der technische Fortschritt wird 
weitere Möglichkeiten des Datenab-
gleichs eröffnen, beispielsweise die 
Überwachung von öffentlichen Räu-
men, Bahnhöfen, Flughäfen etc. durch 
Kameras, die einen Datenabgleich mit 
biometrischen Daten ermöglichen. So-
lange dies zur Strafverfolgung bzw. 
zur Abwehr von besonders schwer-
wiegenden Gefahren erfolgt, ist es als 
ein effizientes Instrument der polizei-
lichen Arbeit positiv zu werten. Zu 
fordern ist jedoch, dass in dem noch 
zu schaffenden Bundesgesetz, dass die 
Nutzung der biometrischen Daten re-
geln wird, dieser sich abzeichnende 
technische Fortschritt begleitet wird 
von datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten. Insbesondere sollte der Datenab-
gleich im Allgemeinen, insbesondere 
aber der von biometrischen Merkma-

len, von einem strengen, dem Volks-
zählungsurteil entsprechenden, Zweck-
bindungsgebot abhängen. 
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I. Unter „Datenerhebung“ wird das 
zielgerichtete Beschaffen von perso-
nenbezogenen Daten verstanden (§ 3 
Abs. 4 BDSG). Voraussetzung hierfür 
ist eine gesetzliche Ermächtigung. 
Nicht personenbezogene Daten, wie 
allgemeine Informationen aus für je-
dermann zugänglichen Quellen, unter-
fallen nicht der Datenerhebung. Ebenso 
liegt keine Datenerhebung vor, wenn 
Informationen ohne Nachfrage der Be-
hörde an diese herangetragen werden. 

Nach § 3 Abs. 1 BDSG sind per-
sonenbezogenen Daten Einzelangaben 
über persönliche (z. B. Personalien) 
oder sachliche Verhältnisse (z. B. Kfz-
Haltereigenschaft) einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person 
(Betroffener). Dabei muss die Identität 
einer Person nicht namentlich bekannt 
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sein. Hinreichend ist, wenn sie be-
stimmbar ist, so z. B. durch Abfrage 
eines amtlichen Kraftfahrzeugkennzei-
chens. Die Einzelangaben wie Name, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Geburts-
ort, aber auch Anschrift, Einkommen, 
Familienstand, Staatsangehörigkeit, 
Beruf etc. sind es, die eine Person be-
stimmen oder bestimmbar machen. 
Nur personenbezogene Daten unterfal-
len dem Schutz des in Art. 2 Abs. 1 S. 
1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG veranker-
ten Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Die Grundsätze zur Er-
hebung von personenbezogenen Daten 
sind grundlegend festgelegt durch das 
Volkszählungsurteil des Bundesver-
fassungsgerichts von 1987 (BVerfGE 
65, S. 1 ff.), welches u. a. auch zur 
Novellierung des BDSG und der Poli-
zeigesetze geführt hat. 
 
II. Das BDSG gilt nach den Polizeige-
setzen der Länder für alle Arten der 
polizeilichen Datenerhebung. Nach § 
13 Abs. 1 BDSG ist das Erheben perso-
nenbezogener Daten zulässig, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufga-
ben der erhebenden Stellen erforderlich 
ist. Dabei sind Daten grundsätzlich bei 
dem Betroffenen selbst (Grundsatz der 
Unmittelbarkeit) und offen (Grundsatz 
der Offenheit) zu erheben. Ohne Mit-
wirkung der Betroffenen dürfen perso-
nenbezogene Daten nur erhoben wer-
den, wenn entweder eine Rechtsvor-
schrift dies vorsieht oder die zu erfül-
lende Aufgabe eine Erhebung bei ande-
ren Personen oder Stellen erforderlich 

macht bzw. die Erhebung bei den Be-
troffenen einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde und keine 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
überwiegende schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen beeinträchtigt wer-
den (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BDSG). Den 
allgemeinen Sicherheitsbehörden, wie 
die Polizei der Länder und des Bundes, 
sowie den besonderen Sicherheitsbe-
hörden, wie  Bundeskriminalamt,  
Bundesnachrichtendienst,  Bundes-
verfassungsschutz und  Militärischer 
Abschirmdienst, stehen spezielle Da-
tenerhebungsbefugnisse zur Verfü-
gung. Hierzu zählen vor allem die er-
kennungsdienstliche Behandlung, Iden-
titätsfeststellungen und Observation, 
die verdeckte Bildaufnahme und Bild-
aufzeichnung sowie die  Wohnraum-
überwachung und  Telekommunika-
tionsüberwachung, die  Rasterfahn-
dung sowie der Einsatz von Verdeckten 
Ermittlern und Vertrauenspersonen. 

Daten dürfen nur aufgrund eines 
Gesetzes erhoben werden. Diese Ge-
setze müssen hinreichend bestimmt 
sein und einen Schutz gegen die 
Zweckentfremdung personenbezogener 
Daten bieten, z. B. durch Weitergabe- 
und Verwertungsverbote. Des Weiteren 
gilt das Gebot der Zweckbindung, d. h., 
Daten dürfen nur zu dem Zweck ver-
wendet werden, zu dem sie erhoben 
wurden. Verboten sind mithin Daten-
sammlungen auf Vorrat zu unbestimm-
ten oder noch nicht bestimmbaren 
Zwecken. Werden personenbezogene 
Daten bei Betroffenen mit ihrer Kennt-
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nis erhoben, so ist der Erhebungszweck 
ihnen gegenüber anzugeben. Werden 
sie bei den Betroffenen auf Grund einer 
Rechtsvorschrift erhoben, die zur Aus-
kunft verpflichtet, oder ist die Erteilung 
der Auskunft Voraussetzung für die 
Gewährung von Rechtsvorteilen, so 
sind die Betroffenen hierauf, sonst auf 
die Freiwilligkeit ihrer Angaben und 
möglichen Aussageverweigerungsrech-
te hinzuweisen (§ 13 Abs. 3 Nr. 1-2 
BDSG). Zwar müssen Beschuldigte ei-
nes strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
rens Angaben zu ihrer Person machen, 
weil sie die für das Verfahren notwen-
dige Identifizierung und Erreichbarkeit 
ihrer Person gewährleisten sollen. Die-
se Angaben erstrecken sich aber ledig-
lich auf Name, Ort und Tag der Geburt, 
Familienstand, Beruf, Wohnadresse 
und Staatsangehörigkeit. Über diese 
Angaben hinaus haben Betroffene ein 
Aussageverweigerungsrecht nach der 
Strafprozessordnung. Aus verfassungs-
rechtlichen Gründen darf nämlich nie-
mand dazu gezwungen werden, durch 
Angaben zur Sache an seiner eigenen 
Überführung als Täter einer Straftat 
bzw. Ordnungswidrigkeit mitzuwirken. 
 
III. Durch das Gesetz zur Bekämpfung 
des internationalen Terrorismus – Ter-
rorismusbekämpfungsgesetz – vom 1.1. 
2002 (BT-Drs. 14/7386) sind den Si-
cherheitsbehörden über die schon be-
stehenden Datenerhebungsbefugnisse 
weitere eingeräumt worden. Diese neu-
en Datenerhebungsbefugnisse dienen 
insbesondere der Abwehr von Gefahren 
durch Bestrebungen, die gegen den Ge-

danken der Völkerverständigung (Art. 
9 Abs. 2 GG), insbesondere gegen das 
friedliche Zusammenleben der Völker 
(Art. 26 GG) gerichtet sind. 
 
IV. Dem Bundesamt für Verfassungs-
schutz (BfV) wird es ermöglicht bei 
Kreditinstituten und Finanzdienstleis-
tern unentgeltliche Auskünfte über 
Konten, Konteninhaber, Geldbewe-
gungen und Geldanlagen einzuholen, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte für 
schwerwiegende Gefahren bestehen (§ 
8 Abs. 5 BVerfSchG). Die Einholung 
steht unter Anordnungsvorbehalt des 
Behördenleiters; es besteht eine Be-
richtspflicht gegenüber dem Deut-
schen Bundestag. Für die erhobenen 
Daten besteht zudem eine strenge 
Zweckbindung. Des Weiteren hat das 
BfV ein Auskunftsrecht gegenüber 
Postdienstleistern bezüglich des Post-
verkehrs und über eingerichtete Post-
fächer (§ 8 Abs. 6 BVerfSchG), ein 
Datenerhebungsrecht bei Luftfahrtun-
ternehmen hinsichtlich der Fluggäste 
(§ 8 Abs. 7 BVerfSchG) und die Mög-
lichkeit Daten bei Telekommunikati-
onsdienstleistern zu erheben (§ 8 Abs. 
8 BverfSchG). 

Durch Verweisung auf die Daten-
erbungsalternativen des BVerfSchG 
werden dem Militärischen Abschirm-
dienst im Rahmen seiner Aufgabe In-
formationen über den internationalen 
Terrorismus zu sammeln und auszu-
werten die oben genannten Befugnisse 
ebenfalls eingeräumt (§ 1 Abs. 1 
MADG). Für das Bundeskriminalamt 
wurde eine Datenerhebungsbefugnis 
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geschaffen, wenn tatsächliche An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die 
innere oder äußere Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland gefährdet ist 
oder sich Straftaten gegen sicherheits-
empfindliche Stellen von lebenswich-
tigen Einrichtungen richten (§§ 4 Abs. 
5, 7 Abs. 2 BKAG). 

Durch die Änderung von § 4 Abs. 
2 PaßG, § 1 Abs. 4 u. 5 Personalaus-
weisG und § 43 ZuwanderungsG ist 
die Möglichkeit geschaffen worden, 
neben Lichtbild und Unterschrift auch 
biometrische Merkmale von Fingern, 
Händen oder Gesicht in Pässen, Aus-
weisen, Visa, Duldungen, Aufenthalts-
titel etc. aufzunehmen. Außerdem ist 
durch Änderung des Art. 18 SGB die 
Einbeziehung von Sozialdaten in die 
Rasterfahndungen ermöglicht worden. 
 
V. Die erweiterten Datenerhebungsbe-
fugnisse zur Abwehr von terroristi-
schen Gefahren erfüllen den verfas-
sungsrechtlich verankerten Bestimmt-
heitsgrundsatz und unterliegen Kon-
trollschranken wie Anordnungsvorbe-
halten und parlamentarischen Berichts-
pflichten sowie einem strengen Zweck-
bindungsgebot. Infolge dessen gehen 
bei Verstößen gegen die Zweckbindung 
Verwertungsverbote einher. Somit wur-
de der Schutz vor Eingriffen in die 
Rechte eines unbeteiligten Dritten, al-
so eines Bürgers, der nicht in das Tä-
terumfeld fällt, im Sinne des Volks-
zählungsurteils weitgehend eingehal-
ten. Hinsichtlich der Verarbeitung von 
biometrischen Daten durch Datenab-
gleich, Speicherung und Weitergabe 

ist für die noch ausstehende bundesge-
setzliche Regelung eine vergleichbare 
enge Zweckbindung zu fordern. 
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I. Der gesetzlich festgeschriebene Da-
tenschutz ist ein Schutzrecht gegenüber 
staatlichen Eingriffen. Besonders wich-
tig ist für die aktuelle Diskussion das 
vom Bundesverfassungsgericht in dem 
Urteil zur Volkszählung vom 15. De-
zember 1983 festgeschrieben Grund-
recht auf Informationelle Selbstbe-
stimmung. In der internationalen Dis-
kussion wird eher von „privacy“, dem 
Schutz der Persönlichkeitsrechte, ge-
sprochen. Mit der Proklamation der 
Charta der Grundrechte in der Europäi-
schen Union am 7. Dezember 2000 
wurde der Schutz personenbezogener 
Daten zu einem europäischen Grund-
recht (Art. 8). 
 
II. Die Aufgabe des Datenschutzes ist 
der Schutz des Einzelnen und seines 
Persönlichkeitsrechtes im Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Der Einzel-
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ne kann grundsätzlich über die Preis-
gabe und Verwendung seiner Daten be-
stimmen. Wenn es einen gesetzlichen 
Zwang zur Abgabe personenbezogener 
Daten gibt (z. B. Steuererklärung), 
muss der Gesetzgeber den Verwen-
dungszweck bereichsspezifisch und 
präzise bestimmen. 

Der umfassende Rahmen für den 
öffentlichen und nicht öffentlichen 
Bereich ist das Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) und die verschiedenen 
Landesdatenschutzgesetze. In den be-
reichsspezifischen Gesetzen fällt das 
exzessive Verwenden von General-
klauseln auf, was zu einer überregel-
ten Regelungslosigkeit führt. Der Da-
tenschutz wird institutionell von den 
weisungsunabhängigen Bundes- und 
Landesbeauftragten für Datenschutz 
gewährleistet. Aufgrund ihrer Unab-
hängigkeit haben die Datenschutzbe-
auftragten einen erheblichen Einfluss 
auf die Verwaltungspraxis und Ge-
setzgebung gewonnen. Das deutsche 
Model der Datenschutzkontrolle zählt 
im internationalen Vergleich zählt zu 
den erfolgreichsten. 

Am 24. Oktober 1995 wurde die 
Europäische Datenschutzrichtlinie 95/ 
46/EG verabschiedet. Sie bündelt ver-
schiedene Rechtsgedanken zur Siche-
rung des Datenschutzes aus den euro-
päischen Staaten. Im Sommer 2001 
wurde sie in bundesdeutsches Recht 
umgesetzt, als erster Teil einer umfas-
senden Reform des Datenschutzes. 
Wichtige Punkte des Gesetzes aus Sicht 
des Bundesdatenschutzbeauftragten 
sind die Verankerung des Grundsatzes 

der Datenvermeidung und Datenspar-
samkeit, die Einführung der Vorabkon-
trolle, das Verbot der automatisierten 
Einzelentscheidung, Regeln zur  Vi-
deoüberwachung und dem Einsatz von 
Chipkarten sowie die Einführung eines 
Datenschutzaudits. Im zweiten Teil der 
Reform soll das Datenschutzrecht ins-
gesamt vereinfacht, offene Abwä-
gungsklauseln möglichst vermieden 
und spezialgesetzliche Regeln auf das 
unabdingbar Notwendige beschränkt 
werden. Wann dieser zweite Teil der 
Reform des Datenschutzgesetztes er-
folgt, ist unklar.  
 
III. Drei langfristige Veränderungen 
stellen den traditionellen, staatszent-
rierten Datenschutz vor neue Heraus-
forderungen. Der Datenaustausch zwi-
schen bundesdeutschen Behörden und 
der Europäischen Union nimmt stän-
dig zu. Derzeit gibt es immer noch un-
terschiedliche Standards beim Daten-
schutz in der Europäischen Union und 
in den Ländern der Europäischen Uni-
on. Der Datenaustausch zwischen Be-
hörden und Privaten nimmt zu. Und 
Private erfassen und geben immer 
mehr Daten weiter. Dies ist für Daten-
schützer ein besonderes Problem, weil 
einerseits die Betroffenen ihre Daten 
sehr leichtfertig an Unternehmen wei-
tergeben (z. B. bei Umfragen oder 
Wettbewerben), die Daten von den 
Firmen zu Kundenprofilen zusammen-
gestellt und teilweise ohne Einwilli-
gung des Betroffenen weitergegeben 
werden. Eine Kontrolle erfolgt hier 
noch nicht. 
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Der Gesetzgeber verabschiedet 
sich immer mehr von dem Zweckbin-
dungsgrundsatz. Stattdessen wird im 
Rahmen einer vorbeugenden Strafta-
tenbekämpfung der Datenschutz im-
mer stärker ausgehöhlt. Denn Daten-
schutz dürfe nicht Täterschutz sein 
und rechtstreue Bürger hätten nichts 
zu befürchten. Deshalb seien Daten-
schutz, Gewaltenteilung zwischen Po-
lizei und Geheimdiensten, zwischen 
staatlichen und privaten Stellen nur 
Hindernisse für eine effektive Krimi-
nalitätsbekämpfung. 
 
IV. In den beiden Sicherheitspaketen 
wurden die Rechte von Polizei und 
Geheimdiensten zum Erfassen und 
Einholen von Daten erheblich erwei-
tert. Eine Zweckbindung gibt es fast 
nicht, weil Generalklauseln und unbe-
stimmte Begriffe die Gesetze bestim-
men. Damit befinden sich die Gesetze 
im Kampf gegen den Internationalen 
Terrorismus in der Kontinuität der 
Ausweitung von Kontroll- und Infor-
mationsrechten staatlicher Stellen im 
Kampf gegen die  Organisierte Kri-
minalität. 

Besonders die Geheimdienste er-
hielten zahlreiche neue, gegen den Da-
tenschutz gerichtete Rechte. Sie dür-
fen bei Banken und Finanzdienstleis-
tern Auskünfte über Konteninhaber 
und Geldbewegungen, bei Postdienst-
leistern über Namen, Anschriften, 
Postfächer und sonstige Umstände des 
Postverkehrs, bei Luftfahrunterneh-
men über Namen, Anschriften und In-
anspruchnahmen von Transportleis-

tungen und sonstigen Umständen des 
Luftverkehrs, bei Telekommunikati-
onsdienstleistern über T-Verbindungs-
daten und Teledienstnutzungsdaten 
einholen. Außerdem dürfen Geheim-
dienste inzwischen IMSI-Catcher ein-
setzen.  

Es gibt eine Regelübermittlung 
der Ausländerbehörden „von sich aus“ 
an die Verfassungsschutzbehörden von 
Bund und Länder, wenn „tatsächliche 
Anhaltspunkte“ für verfassungsfeindli-
che Aktivitäten vorliegen. Der Online-
abruf der Daten des  Ausländerzent-
ralregisters ist den Geheimdiensten 
möglich. Es gibt eine Regelanfrage der 
Ausländerbehörden bei den Geheim-
diensten zur Feststellung von Versa-
gungsgründen der Erteilung oder Ver-
längerung von Aufenthaltsgenehmigun-
gen. Und die Speicherdauer nachrich-
tendienstlicher Erkenntnisse mit poten-
ziellem Auslandsbezug beim Verfas-
sungsschutz wurde von zehn auf fünf-
zehn Jahre erhöht. Es gibt keine auto-
matische Löschung. 

Das Einbeziehen der Sozialdaten 
in die  Rasterfahndung, das exzessi-
ve Ausweiten von  Sicherheitsüber-
prüfungen und der automatisierte Ab-
ruf von Kundendaten bei Banken, ähn-
lich einer Kontenevidenzzentrale, sind 
ebenfalls gegen das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung gerich-
tet. 
 
V. Aus Sicht des Datenschutzes fällt 
auf, dass es niemals leichter war, mit 
geringem Aufwand, effektive und un-
sichtbare Kontrollen der Bevölkerung 
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auszuüben. Die Befristung der Terro-
rismusbekämpfungsgesetze auf fünf 
Jahre bei den Rechten der Nachrich-
tendienste und im Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz ist da nur ein schwacher 
Ausgleich; besonders weil der Gesetz-
geber innerhalb dieser fünf Jahre ver-
sucht, den Datenschutz weiter auszu-
hebeln. Ein Ausbau der Kontrollrechte 
des Parlaments erfolgte nicht. Die Be-
troffenen werden oft nicht benachrich-
tigt. Deshalb ist zum Schutz der Pri-
vatsphäre in der Informationsgesell-
schaft das Erarbeiten eines institutio-
nellen und technischen Grundgerüstes, 
in dem die informationelle Selbstbe-
stimmung, der Schutz nicht personen-
gebundener Daten und die Transpa-
renz politischer Entscheidungen (be-
sonders durch Informationsfreiheits-
gesetze) gleichberechtigt nebeneinan-
der stehen, wichtig. Gleichzeitig müs-
sen den einzelnen Bürgern die Kom-
petenzen zum Schutz seiner Privat-
sphäre, auch im Internet, besser ver-
mittelt werden. 
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dieser handelt es sich um ein Riesen-
molekül, das in jeder Körperzelle des 
Menschen vorhanden ist und das ge-
samte Erbmaterial enthält. Die DNA-
Analyse – oder genauer die molekular-
genetische Untersuchung – macht sich 
eine natürliche Besonderheit zunutze: 
Außer bei eineiigen Zwillingen ist die 
DNA-Struktur eines jeden Menschen 
unterschiedlich. Eine Analyse der DNA 
als Beweismittel im Ermittlungs- und 
Strafverfahren ermöglicht somit eine 
eindeutige Identifizierung des Täters. 

Die DNA besteht aus Basen, die 
über eine Zucker-Phosphatkette zu 
zwei langen Molekülsträngen ver-
knüpft sind. Die Reihenfolge (Sequenz) 
der Basen bestimmt die Erbinformati-
on, wobei immer drei Basen eine In-
formationseinheit zur Bildung einer 
Aminosäure, dem Grundbaustein der 
Proteine, bilden. Ein solcher Abschnitt 
für die Proteinbildung wird als Gen 
bezeichnet. Die Gesamtheit aller Gene 
eines Menschen bildet das Genom. Die 
vollständige genetische Information, 
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also das Genom, wird als codierter Teil 
der DNA bezeichnet. Dieser macht 
aber nur 3-5 % der DNA-Struktur aus, 
die übrigen 95-97 % bilden den so ge-
nannten nicht codierten Bereich. Dieser 
scheint – nach heutigem Wissensstand 
– keine genetischen Informationen zu 
tragen. Der nicht codierte Bereich ent-
steht dadurch, dass die Gene in der 
DNA-Struktur nicht unmittelbar hinter-
einander angeordnet, sondern durch 
Basensequenzen unterschiedlicher Län-
ge getrennt sind. 

Der nicht codierte Bereich ist für 
die Personenidentifizierung entschei-
dend. Er ermöglicht die Ermittlung 
des Täters mittels DNA-Analyse. 
Während der codierte Bereich der 
DNA – er bestimmt die wesentlichen 
Körperfunktionen – bei allen Men-
schen nahezu gleich sein muss, sind 
bei dem für die Proteinbildung bedeu-
tungslosen nicht codierten Bereich 
individuelle Abweichungen möglich. 
Sie werden teilweise vererbt, sind aber 
von Mensch zu Mensch verschieden. 
Wegen seiner Einzigartigkeit wird der 
nicht codierte Teil der DNA häufig als 
„genetischer Fingerabdruck“ bezeich-
net. Diese Bezeichnung ist aber an 
sich falsch, denn der nicht codierte 
Bereich, über dessen Analyse die Per-
sonenidentifikation erfolgt, enthält ge-
rade kein Genmaterial. 
 
II. Die Personenidentifizierung mittels 
DNA-Analyse erfolgt durch den Ver-
gleich von am Tatort gefundenen Kör-
perzellen (Blutflecken, Spermazellen 
oder Haarwurzeln) mit einer Blutpro-

be einer bestimmten Person. Das 
DNA-Material wird mit einem elektri-
schen Feld aufgesprengt und die so 
gewonnenen DNA-Fragmente werden 
sodann durch Anfärbungen sichtbar 
gemacht. Anschließend werden die 
Abstände zwischen den Genen auf 
dem DNA-Strang der beiden Proben 
verglichen. Durch die Verfeinerung 
der Untersuchungsmethoden, vor al-
lem aufgrund des PCR-Verfahrens 
(polymerase chain reaction), bei dem 
gezielt DNA-Bereiche vermehrt wer-
den, können auch kleinste Menge von 
DNA untersucht werden. So ist selbst 
auf der Grundlage von geringsten Spu-
ren – wie Speichel an einer Zigaret-
tenkippe – eine Personenidentifizie-
rung möglich. 

Die gesetzliche Grundlage der 
DNA-Analyse als Beweismittel im 
Ermittlungs- und Strafverfahren bilde-
te in den ersten Jahren ihrer Anwen-
dung allein die Regelung für Blutent-
nahmen im Rahmen körperlicher Un-
tersuchungen nach § 81a StPO. Über 
diesen Mangel einer detallierten ge-
setzlichen Regelung hinaus war ihr 
Einsatz von verfassungsrechtlichen 
Bedenken begleitet. Die Vergleichs-
probe wird dadurch gewonnen, dass 
dem Betroffenen gegen seinen Willen 
Blut oder Speichel abgenommen wer-
den. Hierin unterscheidet sich die 
DNA-Analyse nicht von anderen Un-
tersuchungsmaßnahmen, wie etwa der 
Blutalkoholbestimmung. Der Bundes-
gerichtshof (BGH) hat in seiner be-
gleitenden Rechtssprechung somit § 
81a StPO als ausreichende Grundlage 
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für eine Blutentnahme zum Zweck 
einer DNA-Analyse angesehen. Die 
verfassungsrechtlichen Bedenken er-
geben sich jedoch erst durch die mo-
lekulargenetische Untersuchung der 
Vergleichsprobe. Kritiker haben in 
diesem Zusammenhang vor einer Ver-
letzung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 
GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG gewarnt. 
Bei der DNA-Analyse wird zwar re-
gelmäßig nur der nicht codierte Be-
reich der DNA untersucht, also nur der 
Bereich, der keine Erbinformationen 
trägt. Allerdings lässt die gewonnene 
Probe auch eine Entschlüsselung des 
codierten Bereichs zu. Der Strafver-
folgungsbehörde könnte somit der 
„Schlüssel zum Kern der Persönlich-
keit“ in die Hand gegeben werden, d. 
h., es könnte bei jeder molekulargene-
tischen Untersuchung auch die Gefahr 
einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung bestehen. Der BGH 
hat auch in Bezug auf die molekular-
genetische Untersuchung der Ver-
gleichsprobe keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken, sie stelle keine Ver-
letzung dieses Grundrechts dar; eine 
gesetzliche Regelung des Einsatzes 
der DNA-Analyse im Ermittlungs- 
und Strafverfahren hat der BGH je-
doch als wünschenswert betrachtet. 
 
III. Nach mehr als siebenjähriger Vor-
bereitung hat der Gesetzgeber 1997 
durch das Strafverfahrensänderungs-
gesetz „DNA-Analyse (‚genetischer 
Fingerabdruck‘)“ die Kriterien für den 

Einsatz dieses Beweismittels im Er-
mittlungs- und Strafverfahren deutlich 
verschärft. Im Vergleich zur bisheri-
gen Regelung für Blutentnahmen im 
Rahmen körperlicher Untersuchungen 
sind folgende Änderungen eingeführt 
worden: Zur Gewinnung einer Ver-
gleichsprobe gestattet § 81a StPO die 
Blutentnahme und andere körperliche 
Eingriffe, zu denen auch der Speichel-
abstrich zählt. Solche Maßnahmen 
sind von einem Arzt vorzunehmen 
(Abs. 1) und einem Richter anzuord-
nen (Abs. 2). Die Vergleichsprobe 
darf nur in einem zugrunde liegenden 
oder einem anderen anhängigen Ver-
fahren verwendet werden und muss 
unverzüglich vernichtet werden, wenn 
sie für das Verfahren nicht mehr er-
forderlich ist (Abs. 3). 

Eine molekulargenetische Unter-
suchung der Vergleichsprobe ist zuläs-
sig, wenn sie zur Feststellung der Ab-
stammung oder der Zuordnung einer 
Spur zum Beschuldigten oder Verletz-
ten erforderlich ist. Das Geschlecht der 
Person darf bestimmt werden, darüber 
hinausgehende Untersuchungen, also 
die Offenlegung des codieren Bereichs, 
sind ausdrücklich verboten (§ 81e Abs. 
1 StPO). Eine molekulargenetische Un-
tersuchung darf auch an aufgefunde-
nem, sichergestelltem oder beschlag-
nahmtem Spurenmaterial durchgeführt 
werden (Abs. 2). Aber auch hierbei 
sind nur die erwähnten Untersuchungen 
zulässig, weitergehende Untersuchun-
gen, um anhand der genetischen Dispo-
sitionen z. B. ein Täterprofil zu erstel-
len, sind ebenfalls unzulässig. 



DNA-Analyse 63 

Eine DNA-Analyse muss von ei-
nem Richter schriftlich angeordnet 
werden und in dieser schriftlichen An-
ordnung ist der mit der Untersuchung 
beauftragte Sachverständige zu be-
stimmen (§ 81f Abs. 1 StPO). Der 
Sachverständige darf der ermittlungs-
führenden Behörde oder einer Organi-
sationseinheit dieser Behörde nicht an-
gehören und die Vergleichsprobe muss 
an diesen ohne Nennung des Namens, 
der Anschrift und des Geburtsdatums 
des Betroffenen übergeben werden. Die 
Untersuchung ist durch einen Daten-
schutzbeauftragten zu überwachen, 
auch wenn die Ergebnisse nicht in 
Dateien verarbeitet werden (Abs. 2).  

Unter besonderen Voraussetzun-
gen können auch Vergleichsproben 
von anderen Personen als dem Be-
schuldigten molekulargenetisch unter-
sucht werden. Wenn sie als Zeugen in 
Betracht kommen, ist eine DNA-Ana-
lyse zulässig, soweit sie zur Feststel-
lung dient, ob sich an ihrem Körper ei-
ne Spur oder Folge einer Straftat be-
findet (§ 81c Abs. 1 StPO). Bei ande-
ren Personen als dem Beschuldigten 
oder Zeugen sind Untersuchungen zu-
lässig, wenn sie zur Erforschung der 
Wahrheit unerlässlich, keine gesund-
heitlichen Nachteile für den Betroffe-
nen zu befürchten (Abs. 2) und zu-
mutbar sind (Abs. 4). Allerdings kann 
die Entnahme einer Vergleichsprobe 
und deren Untersuchung aus den glei-
chen Gründen wie das Zeugnis ver-
weigert werden (Abs. 3). 

Neuerdings gestattet § 81g StPO 
die molekulargenetische Untersuchung 

einer Vergleichsprobe eines Beschul-
digten auch zur Feststellung eines 
DNA-Identifizierungsmusters, wenn 
dieser einer Straftat von erheblicher 
Bedeutung, insbesondere einer gefährli-
chen Körperverletzung, eines schweren 
Diebstahls, einer Erpressung oder einer 
Sexualstraftat verdächtig ist oder nach 
Art und Ausführung der Tat bzw. seiner 
Persönlichkeit Grund zu der Annahme 
besteht, dass gegen ihn künftig wieder 
ein Strafverfahren wegen einer der ge-
nannten Straftaten zu führen ist. Zudem 
dürfen nach § 2 DNA-Feststellungsge-
setz die Maßnahmen des § 81g StPO 
auch bei bereits verurteilten Straftätern 
durchgeführt werden, wenn sie wegen 
einer der genannten Straftaten rechts-
kräftig verurteilt sind. Diese auf Grund-
lage des § 81g StPO und § 2 DNA-
Feststellungsgesetz gewonnenen DNA-
Muster dienen nicht – wie die DNA-
Analyse nach § 81 StPO – als Beweise 
zur Überführung eines Täters in einem 
„aktuellen“ Strafverfahren, sondern 
werden in einer Datenbank beim BKA 
gespeichert, um mit ihnen Täter bei 
„künftigen“ Straftaten schneller identifi-
zieren zu können. Vor allem bei dieser 
Identifizierungsfunktion der DNA-Ana-
lyse wird immer wieder seitens der Po-
lizei und Politik gefordert, die gesetzli-
chen Regelungen auszuweiten und die 
DNA-Analyse zu einer erkennungs-
dienstlichen Maßnahme zu machen, 
also den „genetischen Fingerabdruck“ 
dem daktyloskopischen gleichzusetzen. 
 
IV. Ein besonderes verfassungsrecht-
liches Problem stellen die so genann-
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ten freiwilligen Massentests dar, bei 
denen die Angehörigen einer größeren 
Gruppe, zu der der gesuchte Täter 
vermutlich zählt, aufgefordert werden, 
freiwillig eine Speichelprobe abzuge-
ben. Weil die betreffenden Personen 
ihre Speichelproben „freiwillig“ abge-
ben, glaubt man für diese Maßnahmen 
keiner Ermächtigungsgrundlage zu be-
dürfen. Allerdings nutzt die Polizei 
dabei bewusst den entstehenden Grup-
penzwang aus, sodass von einer Frei-
willigkeit keine Rede sein kann. Zu-
dem läuft die Maßnahme der grundge-
setzlichen Unschuldsvermutung zuwi-
der: Der Betroffene muss seine Un-
schuld beweisen. Da die Genauigkeit 
der DNA-Analyse mittlerweile hin-
länglich bekannt ist, wird außerdem 
der Täter dem Aufruf nicht Folge leis-
ten. Mit dem freiwilligen Massentest 
kann der Täter daher nicht überführt 
werden. Er dient vielmehr einer Ein-
schränkung möglicher Täter, im Ideal-
fall auf einen Verdächtigen, gegen den 
dann zwangsweise nach den §§ 81a 
und 81e StPO vorgegangen werden 
kann. Der freiwillige Massentest ist 
damit nur eine Maßnahme zur Ver-
dächtigenermittlung. 
 
V. Aufgrund seiner außerordentlichen 
Möglichkeiten und Bedeutung für die 
Strafverfolgung wird die DNA-Ana-
lyse immer wieder den „Begehrlich-
keiten“ (Volk 2002) von Strafverfol-
gungsbehörden und Politik ausgesetzt 
sein. Angesichts der nicht zu leugnen-
den Grundrechtsrelevanz besteht für 
den Gesetzgeber die schwierige Auf-

gabe, einen angemessenen Ausgleich 
zwischen den widerstreitenden Belan-
gen zu finden. Der Gesetzgeber wird 
nicht zuletzt auch auf neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und die sich 
daraus entwickelnden Möglichkeiten 
bei der Strafverfolgung achten und ge-
gebenenfalls gesetzgeberisch nachbes-
sern müssen, um den erforderlichen 
Grundrechtsschutz weiterhin zu ge-
währleisten. 
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Länder bezeichnet, in denen die An-
wendung der Genfer Flüchtlingskon-
vention und der Europäischen Konven-
tion der Menschenrechte per Gesetz ge-
sichert ist. Es sind sichere Herkunfts- 
oder Drittstaaten (safe countries). Dies 
sind heute alle Anrainer-Staaten von 
Deutschland. In bilateralen Rücküber-
nahmeübereinkommen haben sich die-
se Staaten gegenseitig verpflichtet, 
Flüchtlinge, die auf dem Landweg ille-
gal Grenzen passieren, zurückzuneh-
men. 
 
II. Das Ziel von Rückübernahmeüber-
einkommen ist, Personen, die sich un-
erlaubt in einem Staatsgebiet aufhalten, 
aus diesem zu entfernen. Aufgrund des 
verstärkten Migrationsdrucks schlossen 
die europäischen Staaten in den 1990er 
Jahren bi- bzw. multilaterale Abkom-
men mit ihren Nachbarstaaten über die 
Rückübernahme von Flüchtlingen. Au-
ßerdem ist jeder Vertragsstaat zur 
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und erweiterte den grenznahen Be-
reich, in dem Abschiebungen von 
Ausländern sofort möglich sind. 

In den Schengen-Staaten und 
später in der Europäische Union mit 
dem Dubliner Übereinkommen, wel-
ches seit 1998 von allen EU-Staaten 
angewandt wird, wurde für Asylbe-
werber das Prinzip der Ersteinreise 
über die Außengrenze, d. h. des Ein-
reiselandes, angenommen. Das Einrei-
seland ist für das Verfahren zuständig 
und nicht das Land, in dem der Flücht-
ling seinen Antrag stellt oder in dem 
er erwischt wird. 
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rückgeschickt werden können. Dazu 
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von der sicheren Lage innerhalb des 
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tungen für einzelne Landesteile oder 
Bevölkerungsgruppen möglich. Siche-
re Drittstaaten sind u. a. Weißrussland, 
Ukraine, Türkei. Kritik an diesen Re-
geln wurde von Menschenrechtsorga-
nisationen und dem UNHCR geübt. 
Das UNHCR meinte, nach diesen Re-
geln seien Kettenabschiebungen und 
Verstöße gegen internationales Recht 
möglich.  
 
V. Die Hauptkritik an dem Konzept 
der sicheren Drittstaaten ist, dass Ket-
tenabschiebungen möglich sind. Dies 
kann durch verschiedene bilaterale 
Abkommen geschehen, in denen sich 
verschiedenen Staaten gegenseitig ver-
sichern, dass ein rechtstaatliches Asyl-
verfahren garantiert sei. Gleichzeitig 
wird aufgrund des innerstaatlichen Po-
litikziels „weniger Asylbewerber“ und 
des Souveränitätsgebotes der interna-
tionalen Politik eine Überprüfung der 
Asylverfahren in den sicheren Dritt-
staaten praktisch ausgeschlossen. 
D. h., Deutschland weiß nicht, inwie-
fern Asylverfahren in anderen Staaten 
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mit bundesdeutschen Asylverfahren 
vergleichbar sind. Außerdem wird das 
Prinzip der Nicht-Zurückweisung bis 
an seine Grenzen gedehnt. Der Grund-
satz des Non-Refoulement ist interna-
tional im Art. 33 Abs. 1 der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 im 
engeren Sinne geregelt. 
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Eurojust 
 
 
I. Eurojust ist eine im Jahr 2002 ge-
gründete Einrichtung der Europäi-
schen Union mit Sitz in Den Haag. Ihr 
Auftrag besteht darin, die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit der Straf-
justizbehörden der EU-Mitgliedstaaten 
zu fördern und zu koordinieren. Damit 
handelt es sich nicht um eine europäi-
sche Staatsanwaltschaft mit eigenen 
Befugnissen im Strafverfahren. Vor 

dem Hintergrund der Unübersichtlich-
keit der bi- und multilateralen Verein-
barungen zur Rechtshilfe soll Eurojust 
vielmehr für die mitgliedstaatlichen 
Strafverfolgungsbehörden Serviceauf-
gaben zur Vereinfachung und Be-
schleunigung der internationalen 
Rechtshilfe in Strafsachen überneh-
men. Rechtsgrundlage von Eurojust ist 
Art. 31 (2) des EU-Vertrages sowie 
der „Beschluss des Rates über die 
Errichtung von Eurojust zur Verstär-
kung der Bekämpfung der schweren 
Kriminalität“ vom 28. Februar 2002 
(ABl. EG L 63, 6.3.2002, S. 1). 
 
II. Die Politik des  EU-Systems der 
Inneren Sicherheit hatte sich bis Ende 
der 1990er Jahre auf die polizeiliche 
Zusammenarbeit konzentriert. Die Ko-
operation der Strafjustizbehörden und 
namentlich der Staatsanwaltschaften 
stand demgegenüber lange hintan. 
Wachsende Bedeutung erhielt der Be-
reich erst im Rahmen der Umsetzung 
des 1997 beschlossenen Amsterdamer 
Vertrags. 

Mit einer Gemeinsamen Maßnah-
me legte der Rat 1998 die Grundlage 
für die Schaffung des „Europäischen 
Justitiellen Netzes“ (EJN). Das EJN ist 
ein Netzwerk von mitgliedstaatlichen 
Kontaktstellen, die sich in Rechtshilfe-
angelegenheiten gegenseitig unterstüt-
zen. Einen Schritt weiter ging der Eu-
ropäische Rat von Tampere im Okto-
ber 1999, der das Ziel eines „Europäi-
schen Rechtsraums“ formulierte, in 
dem gerichtliche Entscheidungen ge-
genseitig anerkannt werden. In diesem 
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Kontext beschlossen die Staats- und 
Regierungschefs, bis Ende 2001 Euro-
just zu schaffen. Aufgabe der Stelle 
solle sein, die Koordinierung der nati-
onalen Staatsanwaltschaften bei grenz-
überschreitenden Fällen zu erleichtern 
und die strafrechtlichen Ermittlungen 
mit Bezug zur  Organisierten Krimi-
nalität zu unterstützen. Im März 2001 
wurde eine Vorläufereinrichtung (Pro-
Eurojust) eingesetzt, innerhalb derer 
nationale Vertreter auf Grundlage na-
tionalen Rechts zusammenkamen. 

Obwohl Eurojust im  Anti-Ter-
rorismusprogramm der EU an promi-
nenter Stelle genannt wurde, hatte sei-
ne Einrichtung nur mittelbar mit der 
sicherheitspolitischen Debatte nach 
dem 11. September 2001 zu tun, weil 
die entscheidenden Weichen bereits 
vorab gestellt worden waren. Die Si-
cherheitsdebatte hat allerdings zur tat-
sächlichen Einhaltung des vom Euro-
päischen Rat avisierten Zieldatums 
beigetragen. 
 
III. Jeder der 25 Mitgliedstaaten ent-
sendet einen Staatsanwalt (bzw. Rich-
ter oder Polizeibeamten, die in einigen 
Mitgliedstaaten staatsanwaltschaftli-
che Befugnisse besitzen) als Mitglied 
des Kollegiums zu Eurojust, wobei 
sich die Mitglieder von weiterem Per-
sonal unterstützen lassen können. An 
der Spitze von Eurojust steht der vom 
Kollegium gewählte Präsident. In den 
Mitgliedstaaten sind Kontaktstellen 
eingerichtet bzw. benannt, wobei hier 
eine weite Überschneidung mit den 
EJN-Kontaktstellen herrscht. 

Eurojust kann tätig werden bei Er-
mittlungen und Strafverfolgungsmaß-
nahmen im Bereich der schweren und 
organisierten Kriminalität, die mindes-
tens zwei Mitgliedstaaten betreffen. 
Das Mandat umfasst dabei neben den 
Kriminalitätsfeldern, in denen auch  
Europol tätig werden kann, die  
Computerkriminalität, Betrug und Kor-
ruption einschließlich der Straftaten 
zum Nachteil der EG,  Geldwäsche, 

 Umweltkriminalität, Beteiligung an 
einer kriminellen Vereinigung sowie 
alle Straftaten, die im Zusammenhang 
mit den eben genannten Feldern began-
gen worden sind. Dabei verfolgt Euro-
just vor allem zwei Ziele: Zum einen 
soll die Stelle eine Koordinierung von 
grenzüberschreitenden Ermittlungs- 
und Strafverfolgungsmaßnahmen zwi-
schen den zuständigen Behörden anbie-
ten und durchführen. Zum anderen soll 
die Zusammenarbeit der Behörden bei 
der Rechtshilfe in Strafsachen dadurch 
erleichtert werden, dass bei Eurojust 
Expertenwissen zur Anwendung und 
Auslegung des unübersichtlichen Ge-
flechts der internationalen und europäi-
schen Vereinbarungen zur Rechtshilfe 
bereitgehalten wird. Insgesamt geht es 
mithin darum, die strafjustizielle Zu-
sammenarbeit mit ihren häufig kompli-
zierten Entscheidungswegen und lang-
wierigen Verfahren zu beschleunigen 
und zu vereinfachen. 

Eurojust ist unmittelbar dem Rat 
der Innen- und Justizminister verant-
wortlich. Eine direkte parlamentari-
sche Kontrolle besteht nicht. Das Eu-
ropäische Parlament erhält lediglich 
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einen jährlichen Bericht durch die 
Ratspräsidentschaft. Eine unabhängige 
Gemeinsame Kontrollinstanz, in die 
jeder Mitgliedstaat einen Vertreter 
entsendet, überwacht die Einhaltung 
des Datenschutzes. 
 
IV. Eurojust kann durch seine nationa-
len Mitglieder oder als Kollegium han-
deln, wobei das Schwergewicht auf 
dem Handeln der nationalen Vertreter 
liegt. Wenn für den Erfolg nationaler 
Ermittlungen bzw. Strafverfolgungs-
maßnahmen eine Unterstützung durch 
Justizbehörden anderer EU-Mitglied-
staaten notwendig oder sinnvoll er-
scheint, dann können die Behörden ih-
ren nationalen Vertreter um Unterstüt-
zung bitten. Dieser hat nach Art. 6 des 
Eurojust-Beschlusses die Möglichkeit, 
die zuständigen Behörden der betroffe-
nen Mitgliedstaaten zu „ersuchen, in Er-
wägung zu ziehen“, Ermittlungen zu 
bestimmten Tatbeständen zu führen 
oder Strafverfolgungsmaßnahmen auf-
zunehmen, diese an eine andere zustän-
dige Behörde zu übergeben oder zwi-
schen den Behörden zu koordinieren. 
Ebenso können die nationalen Mitglie-
der um die Einsetzung eines gemeinsa-
men Ermittlungsteams oder die Über-
mittlung aller notwendigen Informatio-
nen ersuchen. Die Ersuchen haben aller-
dings in keinem Fall bindende Wir-
kung. Alle Informationen, die zwischen 
Eurojust und den mitgliedstaatlichen 
Behörden ausgetauscht werden, sind 
über die nationalen Eurojust-Mitglieder 
weiterzuleiten. Diese haben Zugang 
zum nationalen Strafregister und zu den 

Informationssystemen, die auch im na-
tionalen Bereich einem Staatsanwalt mit 
gleichwertigen Befugnissen offen ste-
hen. Darüber hinaus sind die Kompe-
tenzen der Mitglieder allerdings unter-
schiedlich ausgestattet. Während einzel-
ne Vertreter selbstständig staatsanwalt-
schaftliche Entscheidungen treffen kön-
nen, sind andere, so auch der deutsche 
Vertreter, im Wesentlichen darauf be-
schränkt, Informationen von den zustän-
digen nationalen Stellen entgegen zu 
nehmen bzw. an diese weiter zu leiten. 

Als Kollegium handelt Eurojust 
nach Art. 5 des Beschlusses vor allem, 
wenn es von einem oder mehreren Mit-
gliedern beantragt wird oder in Fällen, 
in denen es um Ermittlungen oder 
Strafverfolgungsmaßnahmen geht, de-
ren Auswirkungen über die unmittelbar 
betroffenen Mitgliedstaaten hinaus ge-
hen. Das in Art. 7 des Beschlusses fest-
gelegte Aufgabenspektrum von Euro-
just als Kollegium entspricht im We-
sentlichen dem für die nationalen Mit-
glieder genannten. 
 
V. Grundlage der Tätigkeiten von Eu-
rojust bzw. seiner Mitglieder bleibt das 
mitgliedstaatliche Recht. Damit ent-
spricht der Auftrag der Stelle der Logik 
des EU-Systems der Inneren Sicherheit, 
bei dem es weniger um die Schaffung 
einheitlicher Standards als vielmehr um 
die Verbesserung der Möglichkeiten 
für eine effektive grenzüberschreitende 
Kooperation der Behörden geht. Euro-
just ist permanent erreichbar, die Stelle 
mindert das Problem der Sprachenviel-
falt und sie stellt ein Verbindungsglied 
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zwischen den Strafverfolgungsbehör-
den dar. Denn die Unterschiede im na-
tionalen Straf- und Strafprozessrecht 
sind nach wie vor beträchtlich und stel-
len ein Problem für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit dar. Die 
nachholende Einbindung der strafjusti-
ziellen Zusammenarbeit in das  EU-
System der Inneren Sicherheit, für die 
Eurojust ein wichtiges Symbol dar-
stellt, unterliegt insoweit weniger dem 
Primat der Verbesserung justizieller 
Kontrolle der europäischen polizeili-
chen Zusammenarbeit als vielmehr 
dem Interesse an einer effizienten 
Strafverfolgung. Die vielfach beklagte 
mangelhafte justizielle Kontrolle na-
mentlich von Europol wird sich durch 
Eurojust denn auch nicht substanziell 
verbessern. Eurojust besitzt gegenüber 
dem Polizeiamt keinerlei Kontroll-, 
Weisungs- oder gar Sanktionsrechte. 
Dieser Zustand wird insbesondere dann 
unbefriedigend, wenn Europol eigene 
operative Kompetenzen zugewiesen 
werden sollten. Als komplementäre 
Einrichtungen konzipiert, wird es in der 
Praxis dennoch zu Abgrenzungsprob-
lemen und Konkurrenz kommen, denn 
auch bei Eurojust sind zentrale Daten-
sammlungen in der Planung. 

Die Jahresberichte von Eurojust 
weisen aus, dass die Stelle in wach-
sendem Maße von den Strafverfol-
gungsbehörden in Anspruch genom-
men wird, so 2003 in 300 Fällen. Die 
künftige Entwicklung von Eurojust 
hängt jedoch wesentlich davon ab, in 
welchem Umfang die nationalen Be-
hörden diesen Koordinierungs- und 

Kontaktweg den erprobten Mechanis-
men der traditionellen Rechtshilfe vor-
ziehen. Angesichts der nach wie vor 
voneinander abweichenden Rechtssys-
teme und -traditionen ist gegenwärtig 
jedenfalls nicht zu erwarten, dass sich 
aus Eurojust eine Europäische Staats-
anwaltschaft entwickelt, auch wenn 
Art. III-175 der Europäischen Verfas-
sung dafür eine Rechtsgrundlage böte. 
Dafür wäre nicht nur größeres gegen-
seitiges Vertrauen, sondern auch eine 
Harmonisierung des Straf- und Straf-
prozessrechts erforderlich, für die 
derzeit kein Konsens herzustellen ist. 
 

  
 
Eurojust 2004: Jahresbericht 2003, Den Haag 
House of Lords, European Union Committee 

2004: Judicial Cooperation in the EU: The 
role of Eurojust, 23rd Report of Session 
2003-04, London 

Milke, Tile 2003: Europol und Eurojust: zwei 
Institutionen zur internationalen Verbre-
chensbekämpfung und ihre justitielle 
Kontrolle, Göttingen 

Zöberlein, Renate 2004: Eurojust als Keimzelle 
einer europäischen Staatsanwaltschaft? 
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen eu-
ropäischen Strafverfolgung, Berlin 

 
Wilhelm Knelangen 

 
 
 

Europol 
 
 
I. „Europol“ ist eine Strafverfolgungs-
behörde der Europäischen Union. Der 



70 Europol 

zwischen den Strafverfolgungsbehör-
den dar. Denn die Unterschiede im na-
tionalen Straf- und Strafprozessrecht 
sind nach wie vor beträchtlich und stel-
len ein Problem für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit dar. Die 
nachholende Einbindung der strafjusti-
ziellen Zusammenarbeit in das  EU-
System der Inneren Sicherheit, für die 
Eurojust ein wichtiges Symbol dar-
stellt, unterliegt insoweit weniger dem 
Primat der Verbesserung justizieller 
Kontrolle der europäischen polizeili-
chen Zusammenarbeit als vielmehr 
dem Interesse an einer effizienten 
Strafverfolgung. Die vielfach beklagte 
mangelhafte justizielle Kontrolle na-
mentlich von Europol wird sich durch 
Eurojust denn auch nicht substanziell 
verbessern. Eurojust besitzt gegenüber 
dem Polizeiamt keinerlei Kontroll-, 
Weisungs- oder gar Sanktionsrechte. 
Dieser Zustand wird insbesondere dann 
unbefriedigend, wenn Europol eigene 
operative Kompetenzen zugewiesen 
werden sollten. Als komplementäre 
Einrichtungen konzipiert, wird es in der 
Praxis dennoch zu Abgrenzungsprob-
lemen und Konkurrenz kommen, denn 
auch bei Eurojust sind zentrale Daten-
sammlungen in der Planung. 

Die Jahresberichte von Eurojust 
weisen aus, dass die Stelle in wach-
sendem Maße von den Strafverfol-
gungsbehörden in Anspruch genom-
men wird, so 2003 in 300 Fällen. Die 
künftige Entwicklung von Eurojust 
hängt jedoch wesentlich davon ab, in 
welchem Umfang die nationalen Be-
hörden diesen Koordinierungs- und 

Kontaktweg den erprobten Mechanis-
men der traditionellen Rechtshilfe vor-
ziehen. Angesichts der nach wie vor 
voneinander abweichenden Rechtssys-
teme und -traditionen ist gegenwärtig 
jedenfalls nicht zu erwarten, dass sich 
aus Eurojust eine Europäische Staats-
anwaltschaft entwickelt, auch wenn 
Art. III-175 der Europäischen Verfas-
sung dafür eine Rechtsgrundlage böte. 
Dafür wäre nicht nur größeres gegen-
seitiges Vertrauen, sondern auch eine 
Harmonisierung des Straf- und Straf-
prozessrechts erforderlich, für die 
derzeit kein Konsens herzustellen ist. 
 

  
 
Eurojust 2004: Jahresbericht 2003, Den Haag 
House of Lords, European Union Committee 

2004: Judicial Cooperation in the EU: The 
role of Eurojust, 23rd Report of Session 
2003-04, London 

Milke, Tile 2003: Europol und Eurojust: zwei 
Institutionen zur internationalen Verbre-
chensbekämpfung und ihre justitielle 
Kontrolle, Göttingen 

Zöberlein, Renate 2004: Eurojust als Keimzelle 
einer europäischen Staatsanwaltschaft? 
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen eu-
ropäischen Strafverfolgung, Berlin 

 
Wilhelm Knelangen 

 
 
 

Europol 
 
 
I. „Europol“ ist eine Strafverfolgungs-
behörde der Europäischen Union. Der 



Europol 71 

Name steht für „Europäisches Polizei-
amt“. Der Auftrag dieses Amtes lautet, 
die Kooperation zwischen den Infor-
mationssystemen der nationalen Poli-
zeien besser zu vernetzen und damit 
die Effizienz bei der Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität voranzu-
treiben. Organisierte Kriminalität wird 
hier verstanden als ein internationales 
Phänomen mit globalem Bezug, das 
speziell für die Europäische Integrati-
on und für die Existenz ihrer Mit-
gliedsstaaten zu einem supranationa-
len Problem geworden ist. 

Die Idee zu Europol entstand aus 
den Überlegungen der TREVI-Gruppe 
in den 1980er Jahren und wurde dann 
im Vorfeld zum Maastrichter Ver-
tragswerk von der deutschen Regie-
rung, insbesondere von Bundeskanzler 
Helmut Kohl, sehr stark favorisiert. 
Formell beschlossen wurde die Grün-
dung der Institution mit Sitz in Den 
Haag im Maastrichter Vertrag am 7. 
Februar 1992. Zunächst kam es jedoch 
nur zur Einrichtung einer Einheit zur 
Europäischen Drogenbekämpfung 
(EDU). Diese war auf der Grundlage 
der TREVI-Gespräche bereits seit der 
zweiten Hälfte der 1980er Jahre in 
Planung gewesen. Erst als die Euro-
pol-Konvention von allen Mitglieds-
staaten ratifiziert worden war, ist die 
eigentliche Einsetzung von Europol 
am 1. Oktober 1998 erfolgt, mit den 
vollständigen Aufgabenfeldern erst am 
1. Juli 1999. 
 
II. Europol fällt in die Zuständigkeit 
des Rates der Europäischen Justiz- und 

Innenminister, ist somit ein Forum der 
intergouvernementalen Interessensko-
ordination und noch kein striktes Ge-
meinschaftsorgan wie etwa die Kom-
mission, das Europäische Parlament 
oder der Europäische Gerichtshof. Es 
gibt keinen Automatismus für die Mit-
gliedschaft bei Europol. Jedes EU-Mit-
glied muss zunächst die Europolkon-
vention unterzeichnen und kann erst 
drei Monate später der Amtsstruktur 
beitreten. 

Das Arbeitsmandat von Europol 
umfasst folgende Deliktbereiche: (a) 
Illegaler Drogenhandel, (b) Illegale Zu-
wanderung, (c) Autoschieberei, (d) 
Menschenhandel (inklusive Kinderpor-
nografie), (e) Geldfälschung und Fäl-
schung anderer Zahlungsmittel, (f) Il-
legaler Handel mit radioaktivem und 
nuklearem Material, (g) Terrorismus, 
(h) Geldwäsche in Zusammenhang mit 
den Straftaten a-g und (i) Hightech-
Kriminalität (Internet etc.). Die einzel-
nen Aufgabebereiche zeigen, dass Eu-
ropol im Wesentlichen die Bekämp-
fung der  Organisierten Kriminalität 
(OK) im Visier hat. Das Amt wird in 
all diesen Fällen immer dann tätig, 
wenn der Deliktbereich mindestens 
zwei Mitgliedsstaaten betrifft. Das 
Mandat kann auch auf andere Delikt-
formen der internationalen Kriminalität 
ausgeweitet werden (z. B. Tötungsde-
likte). Hierzu bedarf es allerdings eines 
einstimmigen Beschlusses des Europäi-
schen Rates und einer Konformität mit 
dem Europol-Übereinkommen. 

Das Personal bei Europol rekru-
tiert sich aus den unterschiedlichsten 
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Polizeiformationen, vom Zoll über die 
Gendarmerie bis hin zu Einwande-
rungsbehörden ist neben der regulären 
Polizei alles vertreten. Nationale Beam-
te arbeiten hier mit europäischen Be-
amten zusammen. Als Schnittstelle für 
die Informationsvermittlung zwischen 
den nationalen Polizeiapparaten und 
Europol fungieren die „Europol Liaison 
Officers“ (ELO). Sie stellen ca. 17 % 
des gesamten Personals von Europol 
und werden von den nationalen Ministe-
rien ernannt. National gesehen kommt 
die größte Mitarbeitergruppe aus den 
Niederlanden, was sich durch den 
Standort von Europol erklärt. Interes-
sant ist, dass immerhin 6 % des Perso-
nals für Sicherheitsdienstaufgaben ein-
gesetzt werden. Den ca. 350 Mitarbei-
tern (Stand: August 2004) steht in der 
Leitung ein Direktorium voran. 
 
III. Bereits jetzt hat Europol eine sig-
nifikante Auswirkung auf die EU im 
Bereich der Inneren Sicherheit. Die 
Errichtung dieser Institution kenn-
zeichnet im Rahmen der Integration 
den Weg zu einer Externalisierung der 
Fragen von „innerer Sicherheit“ zur 
„äußeren Sicherheit“. Mit Artikel 30 
des Amsterdamer Vertrages sowie auf 
der Grundlage der Empfehlungen des 
Gipfels von Tampere 1999 ist die Eu-
ropäische Union auf dem Weg einer 
sukzessiven Inklusion von staatlichen 
Aufgabenfeldern im Bereich der Exe-
kutive hin zu einer supranationalen 
Behörde. Allerdings ist diese Bewer-
tung gegenwärtig noch mehr politisch 
als fachlich-polizeilich anzusehen: Der 

ganze Entstehungsprozess von Euro-
pol folgt bis dato dem Muster der 
funktionalen Integrationslogik, bei der 
eine nützliche Bedarfsdeckung von 
den nationalen Administrationen (zu-
nächst) mit einer symbolischen Refe-
renz ausgestattet wird, die dann suk-
zessive verfeinert und strukturell in 
den einzelnen Funktionen ausgebaut 
wird. Der Aufbau einer „Europäischen 
Polizei Akademie“ (CEPOL) seit Ja-
nuar 2002 sowie die in Artikel 31 des 
Nizza-Vertrages geforderte Rechtsan-
gleichung durch ein gemeinsames Fo-
rum wie  Eurojust (eingerichtet im 
April 2003) zeigen diesen Trend an. 
Mittlerweile hat eine operative Task-
force der europäischen Polizeichefs 
ihre Arbeit aufgenommen und bedient 
sich dabei des Erfahrungsaustausches 
mit Europol. Die geplante Einsetzung 
einer gesamteuropäischen Gendarme-
rieeinheit, die im Sommer 2004 be-
schlossen wurde, vollzieht den Schritt 
zu einer wirklichen Exekutive in einer 
sich immer mehr vernetzenden Si-
cherheitsarchitektur der EU.  

 
IV. Die investigative Kompetenz von 
Europol ist, gemessen an der Aufga-
benbreite und der Komplexität der OK 
auf internationalem Tableau, nur in 
Umrissen bisher gegeben. Problema-
tisch ist nach wie vor auch die Diver-
sifikation der Zuständigkeiten und 
Kompetenzen, die von den nationalen 
Mitgliedsstaaten und ihren unter-
schiedlichen Polizeisystemen allein 
bei der Informationsgewinnung für 
Europol eingespeist werden. In der 
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Kritik steht insbesondere die Anpas-
sung der datenrechtlichen Standards 
der einzelnen Mitgliedsstaaten sowie 
die Möglichkeit der parlamentarischen 
Kontrolle.  

Trotz aller informatorischen Ver-
besserungen im Umgang mit den Me-
dien entzieht sich Europol weiterhin 
einem nennenswerten öffentlichen Dis-
kurs. Ob deshalb aber schon in dieser 
Frage die Effizienz vor dem demokra-
tischen Prinzip rangiert, wie mitunter 
unterstellt wird, lässt sich empirisch 
wenig konkretisieren. Denn die Effi-
zienz von Europol wird bisher mehr 
politisch behauptet als bewiesen. Dafür 
ist diese Institution aber auch noch zu 
jung, um Fahndungserfolge in größerer 
Dimension auf diese neue Struktur zu-
rückführen zu können. Europol ist zu-
nächst (nur) ein Amt für eine verstärk-
te präventive Polizeiagenda in der EU 
und zwischen den Mitgliedsstaaten.  
 
V. Grundsätzlich gilt bis dato, dass 
Europol (noch) kein spezifisches Ge-
meinschaftsorgan darstellt, auch wenn 
es im Amsterdamer Vertrag so festge-
legt wird. Bezeichnend ist, dass nach 
einer Empfehlung des Europäischen 
Parlaments vom April 2003 das Amt 
in die 1. Säule der EU überführt wer-
den soll. Den inhaltlichen Zusammen-
hängen mit der Ökonomie und den 
Sozialstrukturen, die im Gefolge von 
OK beeinträchtigt werden, würde man 
mit einem solchen Schritt in der Tat 
angemessen Rechnung tragen. Als bis-
heriges Element der 3. Säule ist Euro-

pol noch nicht kompatibel mit dem  
Schengener Informationssystem. 

Die nicht vorhandene exekutive 
Kompetenz von Europol wird so lange 
auf sich warten lassen, wie es noch 
keine europäische Anklagebehörde für 
das Strafrecht gibt. Allerdings ist es 
nahe liegend, dass Europol auf mittlere 
Sicht im Verlauf der weiteren Debatte 
zu den Auswirkungen des 11. Septem-
bers doch mehr Gewicht erhalten wird. 
Beispielsweise wird seit Dezember 
2002 zwischen Europol und den ameri-
kanischen Sicherheitsbehörden ein per-
sonenbezogener Datenaustausch prak-
tiziert. Spätestens seit dem 11. März 
2004 ist angesichts des verheerenden 
Anschlags in Madrid deutlich gewor-
den, dass sich die europäischen Staaten 
mit der Zwitterrolle ihrer Institutionen 
im Bereich der 3. Säule nicht mehr 
zufrieden geben dürfen. Die Notwen-
digkeit einer weiteren Vernetzung der 
„inneren“ Sicherheit wird auch den 
öffentlichen Diskurs in allen Mitglieds-
staaten stärker bestimmen. 
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EU-System der Inneren 
Sicherheit 
 
 
I. In der Europäischen Union hat sich 
seit In-Kraft-Treten des Maastrichter 
Vertrages (1993) ein System der Inne-
ren Sicherheit herausgebildet, das die 
nationalen Systeme der Mitgliedstaa-
ten in zunehmendem Maße überwölbt. 
Es handelt sich dabei um ein Mehr-
ebenensystem, das neben der Ebene 
der EU-Institutionen auch die mit-
gliedstaatliche und die regionale Ebe-
ne umfasst. Seine primäre Funktion 
besteht darin, Rahmenbedingungen für 
eine effektive grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit von Polizei- und Jus-
tizbehörden der Mitgliedstaaten zu 
schaffen. Kennzeichnend für das EU-
System der Inneren Sicherheit ist ei-
nerseits, dass die Wahrnehmung der 
Aufgabe Innere Sicherheit keiner su-
pranationalen Lenkung unterliegt. 
Rechtsetzung und -durchsetzung blei-
ben insoweit formal in der Verantwor-
tung der Mitgliedstaaten. Andererseits 
ist unverkennbar, dass das EU-System 
eine erhebliche koordinierende und 
steuernde Funktion für die Gestaltung 

der Politik der Inneren Sicherheit in 
den Mitgliedstaaten übernimmt. In be-
sonderer Weise gilt das für die mittel- 
und osteuropäischen Staaten, die 2004 
der EU beigetreten sind und den ge-
samten innen- und justizpolitischen 
Besitzstand zu übernehmen hatten. 
Seine vertragliche Grundlage findet 
sich mit den „Bestimmungen über die 
polizeiliche und justitielle Zusammen-
arbeit in Strafsachen“ in Titel VI des 
EU-Vertrages. 
 
II. Die Dynamik der Zusammenarbeit 
im Politikfeld Innere Sicherheit setzte 
Mitte der 1980er Jahre ein, als die Re-
gierungen der EG/EU-Mitgliedstaaten 
den Abbau der Grenzkontrollen an den 
Binnengrenzen an die Vereinbarung 
flankierender Maßnahmen im innen- 
und justizpolitischen Bereich knüpften 
(  Schengener Zusammenarbeit). Das 
außerhalb der EG verhandelte Schenge-
ner Durchführungsübereinkommen von 
1990 stellte das bis dahin formalisier-
teste Regelwerk für verbindliche Stan-
dards bei der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im polizeilichen und 
strafjustiziellen Bereich dar. Es entfal-
tete darüber hinaus gehend katalysie-
rende Wirkung, weil es das Bewusst-
sein für den Interdependenzcharakter 
transnationaler Kriminalität schärfte. 
Mit dem Maastrichter Vertrag über die 
Europäische Union fand diese Einsicht 
ihren institutionellen Niederschlag, als 
mit dem „dritten Pfeiler“ der EU ein ei-
genständiger Handlungsrahmen für die 
Zusammenarbeit im Politikfeld Innere 
Sicherheit geschaffen wurde. Neben 
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anderen Feldern der Innen- und Justiz-
politik erklärten die Mitgliedstaaten in 
Art. K.1 EU-Vertrag die polizeiliche 
und die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen zu Angelegenheiten von 
„gemeinsamem Interesse“. Institutio-
nell orientierte sich die Zusammenar-
beit weitgehend an intergouvernemen-
talen Mustern: die Einstimmigkeit blieb 
obligatorisch, Rechtsakte wurden erst 
mit der Umsetzung in nationales Recht 
der Mitgliedstaaten wirksam und die 
Gemeinschaftsorgane Kommission, 
Parlament und Gerichtshof erhielten 
nur eingeschränkte Kompetenzen. Vom 
Europol-Projekt abgesehen, blieben die 
konkreten Ergebnisse der Zusammen-
arbeit zunächst überaus bescheiden. 

Mit dem Amsterdamer Vertrag, 
der am 1.5.1999 in Kraft trat, wurde 
der bislang außerhalb der EU angesie-
delte Schengener Besitzstand in die EU 
überführt. Die Bemühungen um die 
Umsetzung des Vertrags haben zu einer 
signifikanten Dynamisierung der Zu-
sammenarbeit im Politikfeld Innere Si-
cherheit geführt. Die erste Sonderta-
gung des Europäischen Rates zur In-
nen- und Justizpolitik im finnischen 
Tampere hat im Oktober 1999 die 
politische Wertigkeit dieses Prozesses 
mit den Plänen für eine gegenseitige 
Anerkennung von richterlichen Ent-
scheidungen sowie für die Intensivie-
rung der grenzüberschreitenden polizei-
lichen und strafjustiziellen Zusammen-
arbeit noch einmal unterstrichen. 

Während sich die Aktivitäten der 
EU-Mitgliedstaaten in den späten 
1990er Jahren auf die Bekämpfung der 

 Organisierten Kriminalität konzent-
rierten, steht nunmehr der Terrorismus 
im Vordergrund. Als Reaktion auf die 
Anschläge des 11.9.2001 hat der Rat 
der EU einen umfangreichen Maßnah-
menkatalog zur Kooperation im Be-
reich der Terrorismusbekämpfung ver-
abschiedet, der insbesondere nach dem 
Madrider Anschlag vom 11.3.2004 
ausgeweitet worden ist (  Anti-Ter-
rorismusprogramm der EU). 
 
III. Die heutige institutionelle Ausprä-
gung des EU-Systems der Inneren 
Sicherheit basiert auf den Regelungen 
des Vertrags von Nizza, der am 1.2. 
2003 in Kraft getreten ist. Mit dem 
Ziel der Erhaltung und Weiterentwick-
lung eines „Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts“ sieht Art. 
29 EU-Vertrag eine engere Zusam-
menarbeit der mitgliedstaatlichen Poli-
zei- und Zollbehörden einschließlich 
der Europol-Kooperation, eine engere 
Zusammenarbeit der Justizbehörden 
unter Einschaltung von  Eurojust 
sowie eine Annäherung der Strafvor-
schriften der Mitgliedstaaten vor. Im 
Zentrum des Entscheidungsprozesses 
steht der Rat der Innen- und Justizmi-
nister, der in allen zentralen Fragen 
einstimmig beschließt. Damit verfügt 
jede Regierung über ein Vetorecht. 
Das entspricht dem sensiblen Charak-
ter des Politikfeldes, schlägt sich aber 
auch in häufig langjährigen Verhand-
lungen nieder. 

Dem Rat der Innen- und Justizmi-
nister stehen zur Verwirklichung der 
Vertragsziele verschiedene Rechtsins-
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trumente zur Verfügung. Der „Gemein-
same Standpunkt“ legt das Vorgehen 
der EU in einer gegebenen Frage fest, 
etwa eine Verhandlungsposition zu 
internationalen Vereinbarungen. Der 
„Rahmenbeschluss“ soll eingesetzt 
werden, um die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
anzugleichen. Er ist im Hinblick auf 
das vereinbarte Ziel (politisch) ver-
bindlich, überlässt den Mitgliedstaaten 
jedoch die Wahl der Mittel zur Errei-
chung dieses Ziels. Im Unterschied zur 
Richtlinie des Gemeinschaftsrechts 
geht von einem Rahmenbeschluss kei-
ne unmittelbare Wirkung aus. Der (ein-
fache) Beschluss steht für alle anderen 
Bereiche zur Verfügung, ist ebenfalls 
(politisch) verbindlich, aber nicht un-
mittelbar wirksam. Schließlich ver-
bleibt dem Rat die Möglichkeit, völker-
rechtliche „Übereinkommen“ zu be-
schließen, die von den Mitgliedstaaten 
ratifiziert werden müssen. In allen 
Fällen werden die Rechtsakte des EU-
Systems der Inneren Sicherheit damit 
erst durch die Umsetzung in nationales 
Recht wirksam. 

Die Europäische Kommission hat 
für die polizeiliche und strafjustizielle 
Zusammenarbeit das Recht der Initia-
tive erhalten, teilt es sich allerdings mit 
den Mitgliedstaaten. Das Europäische 
Parlament verfügt über keine Mitent-
scheidungskompetenzen, sondern ist le-
diglich zu hören, bevor der Rat einen 
Rechtsakt beschließt. Die parlamentari-
sche Kontrolle des EU-Systems der 
Inneren Sicherheit obliegt damit wei-
terhin den nationalen Parlamenten im 

Rahmen ihrer allgemeinen Kontrolle 
des Regierungshandelns im EU-Kon-
text. Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) besitzt im Grundsatz die Kom-
petenz, im Wege der Vorabentschei-
dung über die Gültigkeit und die Aus-
legung von Rahmenbeschlüssen und 
Beschlüssen sowie die Auslegung von 
Übereinkommen zu entscheiden. Aus-
drücklich nicht zuständig ist der EuGH 
hingegen für die Überprüfung der Gül-
tigkeit oder Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen von Polizei und Strafver-
folgungsbehörden in den Mitgliedstaa-
ten. 
 
IV. Zu einem neuen institutionellen 
Rahmen würde das In-Kraft-Treten der 
Europäischen Verfassung führen, weil 
darin eine Überführung der Politik der 
Inneren Sicherheit in die ordentliche 
EU-Gesetzgebung vorgesehen ist. Nicht 
nur würde dann in wesentlichen Fel-
dern das Europäische Parlament zum 
Mitgesetzgeber, sondern der Rat würde 
grundsätzlich mit qualifizierter Mehr-
heit entscheiden. Für besonders sensib-
le Felder (z. B. Grundsätze der opera-
tiven Zusammenarbeit der Polizeien) 
bestehen freilich Ausnahmen. 

In den zentralen Linien würde je-
doch auch die Verfassung wenig än-
dern. Eine europäische Polizei mit 
exekutiven Befugnissen, eine europäi-
sche Staatsanwaltschaft und ein euro-
päisches Strafprozess- und Polizei-
recht dienen auf absehbare Zeit nicht 
als Zielvorgabe des EU-Systems der 
Inneren Sicherheit. Dem stehen einst-
weilen nicht nur Souveränitätsvorbe-
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halte der mitgliedstaatlichen Regie-
rungen, sondern vor allem die zersplit-
terten nationalen Rechtssysteme und 
unterschiedlichen Rechtskulturen ent-
gegen. Es sind deshalb weiterhin nati-
onal verfasste Polizei- und Strafverfol-
gungssysteme, auf denen das EU-Sys-
tem aufbaut. Daran ändern auch Ein-
richtungen wie  Europol und  Eu-
rojust zunächst wenig, da sich ihr Auf-
trag auf die Unterstützung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit na-
tionaler Behörden konzentriert. Auf 
der anderen Seite ist nicht zu überse-
hen, dass das EU-System mit Blick 
auf die funktionalen Erfordernisse ei-
ner effektiven horizontalen Kooperati-
on der Behörden einen erheblichen 
Anpassungsdruck auf die nationalen 
Systeme hervorgerufen hat, der künf-
tig noch zunehmen dürfte.  
 
V. Im Rahmen der neuen Sicherheits-
debatte ist das EU-System der Inneren 
Sicherheit noch einmal konsolidiert 
und ausgebaut worden. Damit haben 
sich Trends verstärkt, die bereits zuvor 
erkennbar waren. Für die Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Kriminali-
tät ist in den vergangenen Jahren ein 
bemerkenswerter Bestand an europäi-
schen Regeln und Normen entstanden, 
die die Arbeit von Polizei und Justiz 
auf nationaler Ebene zunehmend prä-
gen. Wenn die faktische Bedeutung 
des EU-Systems für die Gestaltung der 
Politik der Inneren Sicherheit deshalb 
als hoch zu veranschlagen ist, dann 
erweist sich zum einen die gegenwär-
tige Konstruktion der parlamentari-

schen Kontrolle als wenig befriedi-
gend. Denn während das Europäische 
Parlament lediglich ein Anhörungs-
recht besitzt, werden die nationalen 
Parlamente in wachsendem Ausmaß 
mit Kompromisspaketen europäischer 
Regierungsverhandlungen konfrontiert, 
die auf nationaler Ebene nur selten auf-
geschnürt werden können. Zum ande-
ren ist festzustellen, dass die Politikges-
taltung im EU-System primär effi-
zienzorientierten Gesichtspunkten der 
Sicherheit folgt, während die Dimen-
sion der Freiheit und des Rechts ver-
gleichsweise geringe Würdigung er-
fährt. 
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Fachhochschulen 
(Polizeiausbildung) 
 
 
I. Bereits in der Gründungsphase der 
Fachhochschulen für den öffentlichen 
Dienst in den 70er Jahren wurde das 
vorhandene Spannungsverhältnis zwi-
schen Hochschulrecht einerseits und 
Beamtenrecht andererseits zugunsten 
einer beamtenrechtsnahen Verfahrens-
weise und im Sinne der Ausnahmere-
gelung der §§ 73 Abs. 2 und 70 Abs. 1 
HRG entschieden. Bei den der direkten 
Anbindung zugrunde liegenden Überle-
gungen ließen sich die Aufsichts- und 
Einstellungsbehörden davon leiten, ei-
ne unmittelbare Nähe der Polizeiausbil-
dung zu den Auftraggebern, den Län-
dern oder dem Bund (für die Bundes-
polizei), sicherzustellen, um eine Ver-
selbstständigung bzw. Autonomie der 
Fachhochschulen zu vermeiden. Träger 
der Fachhochschulen für den öffentli-
chen Dienst (FHöD) bzw. für öffentli-
che Verwaltung (FHöV) mit einem 
Fachbereich „Polizeivollzugsdienst“ 
neben anderen Fachbereichen der öf-
fentlichen Verwaltung oder der reinen 
Fachhochschulen der Polizei (FHPol.) 
bzw. Hochschulen der Polizei sind in 
der Regel die Innenministerien. Die 
Fachhochschulen für den öffentlichen 
Dienst erfüllen in der Regel nur formal 
den Hochschulbegriff; wesentliche Kri-
terien des materiellen Hochschulbeg-
riffs werden nicht erfüllt. Beispielswei-
se sind sie in der Mehrzahl keine Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts, 

verfügen nur über eingeschränkte 
Selbstverwaltungsrechte und haben üb-
licherweise keine fachhochschulspezi-
fische Personalstruktur (an manchen 
lehren keine Professoren). Ihr Status, 
der vielfach mit „Interne Fachhoch-
schulen“ bezeichnet wird, regelt sich 
nach einem besonderen Recht (vgl. z. 
B. Fachhochschulgesetz für den öffent-
lichen Dienst – FHGöD – in NRW). 
 
II. Die Ausbildung der Polizei hat sich 
seit der Mitte der 70er Jahre erheblich 
entwickelt. Dabei gingen die Bundes-
länder allerdings unterschiedliche We-
ge. Wurden noch bis Anfang der 90er 
Jahre Polizeibeamte in NRW für die 
Wahrnehmung der Aufgaben im mitt-
leren Polizeivollzugsdienst in polizei-
internen Einrichtungen (so genannten 
„Bereitschaftspolizeiabteilungen“, spä-
ter „Polizeiausbildungsinstituten“) aus-
gebildet, änderte sich dies mit der poli-
tischen Entscheidung, so genannte 
„Direkteinsteiger“ an der Fachhoch-
schule auszubilden, also polizeilichen 
Nachwuchs, der zwar in Basisfunktio-
nen, aber als Polizeikommissare seinen 
Dienst verrichten sollte. Diesen Schritt 
in die so genannte „zweigeteilte Lauf-
bahn“ (Basisdienste: Polizeikommissa-
re bis -hauptkommissare; Führungs-
funktionen: gehobener Dienst bis Erster 
Polizeihauptkommissar und höherer 
Dienst) machten aber nicht alle Bun-
desländer mit.  

Zurzeit (2005) zielt die Ausbil-
dung an den Fachhochschulen auf die 
Ausbildung zu polizeilichen Basis-
funktionen und teilweise auch auf die 
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Übernahme erster Führungsfunktionen 
ab. Teilweise wird zur Qualifizierung 
für Führungsfunktionen auch die Teil-
nahme an entsprechenden Weiterbil-
dungsveranstaltungen und Führungs-
fortbildungen verlangt, die ihrerseits 
an unterschiedlichen Einrichtungen 
mit differierendem Status durchge-
führt werden. Für Laufbahnaufsteiger 
existiert eine – im Fall der Einführung 
der „Zweigeteilten Laufbahn“ auch für 
eine Übergangszeit geltende – beson-
dere, zum Teil vom Studiengang für 
Laufbahnanwärter abweichende, Auf-
stiegsausbildung; nach Bestehen einer 
Einstufungsprüfung werden sie zum 
Teil auch als „besonders Begabte“ in 
einer verkürzten zweijährigen Varian-
te ausgebildet. Die Ausbildung im hö-
heren Dienst der Polizei im Bundesge-
biet erfolgt während des ersten Stu-
dienjahres in den Bundesländern, das 
zweite Studienjahr wird an der  Po-
lizei-Führungsakademie in Münster-
Hiltrup durchgeführt. 

Der besondere Status der Fach-
hochschulen für den öffentlichen 
Dienst ist durch streng an den Verwal-
tungsbezügen und Laufbahnen orien-
tierten Aufgaben gekennzeichnet. So 
wird in § 9 der „Vorschrift über Aus-
bildung und Prüfung der Polizei NRW 
im Laufbahnabschnitt II“ aus dem Jahr 
2001 beispielsweise als Ziel eine Aus-
bildung genannt, die Beamtinnen und 
Beamte in die Lage versetzen soll, 
Aufgaben der Sachbearbeitung wahr-
zunehmen, ihnen Grundlagen der Füh-
rung und Zusammenarbeit, Kompe-
tenzen für eine Verwendung als Sach-

bearbeiterin und Sachbearbeiter im 
Wachdienst und im Ermittlungsdienst 
grundsätzlich in einer Polizeiinspektion 
sowie Grundkenntnisse für den Einsatz 
aus besonderem Anlass zu vermitteln 
und Grundlagen für eine spätere quali-
fizierende und spezialisierende Fortbil-
dung zu schaffen. 

Forschung und Entwicklung zäh-
len neben der Lehre zu den den Fach-
hochschulen für den öffentlichen 
Dienst übertragenen Aufgaben. Wei-
terbildungsaufträge, wie Aufbaustu-
diengänge und beispielsweise die Ver-
antwortlichkeit für die Durchführung 
des ersten Studienjahrs der Ausbil-
dung zum höheren Dienst, die nicht an 
der Polizei-Führungsakademie (bzw. 
ab 2007 Deutsche Hochschule der Po-
lizei in Münster-Hiltrup), sondern in 
den Bundesländern erfolgt, sind nur 
zum Teil den Fachhochschulen über-
tragen. Und auch die Zuständigkeit als 
Verzahnungsstelle für den dualen The-
orie-Praxis-Ansatz ist nicht durchgän-
gig den Fachhochschulen übergeben. 

Nach einer ersten Einführungs-
phase der Fachhochschulen für den öf-
fentlichen Dienst in den 70er und 80er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts ergab 
sich eine Modernisierungsphase in den 
späten 90er Jahren und in den ersten 
Jahren des neuen Jahrtausends. Es exis-
tieren Fachhochschulen, die alle mate-
riellen Kriterien allgemeiner Fachhoch-
schulen erfüllen, wie beispielsweise die 
Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege Berlin, die zukünftig mit 
der FH für Wirtschaft fusionieren soll, 
die FH Kehl und die FH Ludwigsburg, 
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wie Fachhochschulen, die – zwar wei-
terhin nicht selbstständig, aber im Sin-
ne des Wissenschaftsrats modernisiert 
– als „interne“ Fachhochschulen zuneh-
mend diesem Status entsprechen, eben-
so wie solche, die einem Fachhoch-
schulstandard nicht entsprechen und 
eher als Berufsakademie (vgl. auch 
den Bericht des Wissenschaftsrats aus 
2002) zu bezeichnen sind. 

Die Verschiedenheit der Organisa-
tionsformen der Fachhochschulen spie-
gelt die Vielfalt der bundesweiten 
Fachhochschullandschaft wider. Fach-
hochschulen für Polizei stehen neben 
Fachhochschulen für den öffentlichen 
Dienst mit mehreren Fachbereichen 
(wie Rechtspflege, Finanzen, kommu-
nale und staatliche Verwaltung und 
Versicherungsträger), Campus-Fach-
hochschulen existieren neben den 
Fachhochschulen in Nordrhein-Westfa-
len, Hessen und – noch – Niedersach-
sen, die über mehrere Standorte (Abtei-
lungen, Studienorte) verfügen. Und 
auch die Größe der Fachhochschulen 
ist sehr unterschiedlich. Zwischen 80 
und 600 (in der Vergangenheit zeitwei-
se über 1.000) Laufbahnbewerber so-
wie bis zu 350 Laufbahnaufsteiger bil-
den einen Studienjahrgang. 

In der Regel sind die Fachhoch-
schulen für den öffentlichen Dienst 
bzw. für Polizei eher wie Behörden als 
wie Fachhochschulen organisiert. Die 
(Fach-) Hochschulpolitik wird zwar 
durch den Leiter und den Senat der FH, 
die Ausgestaltung der fachlichen Inhal-
te durch die Fachbereichsräte geleistet. 
Sie unterliegen aber der Rechts- und 

Fachaufsicht des Innenministeriums, in 
manchen Fällen auch zusätzlich des 
Wissenschaftsministeriums, und dies 
auch in den Fragen von Forschung und 
Lehre. Der Wissenschaftsrat sieht Prob-
leme durch diese direkte Anbindung 
der Fachhochschulen an die Innenmi-
nisterien. „Obgleich in Struktur und 
Qualitätsniveau der verwaltungsinter-
nen Fachhochschulen große Unter-
schiede feststellbar sind, verfügen diese 
als nachgeordnete Behörden oft weder 
über eine hochschulangemessene 
Rechtsform noch über eine fachhoch-
schulspezifische Personalstruktur“ 
(Wissenschaftsrat 2002). 

Bei dem Fachhochschulstudium 
handelt es sich regelmäßig um ein 
dreijähriges (für Laufbahnaufsteiger 
auch zweijähriges) Studium, das – in 
einem Verhältnis zwischen 24 bis 18 
Monaten für die Theorie und 12 bis 18 
Monaten für die Praxis – in der Theo-
rie grundsätzlich 2.200 Stunden um-
fasst und das sich als typische duale 
Ausbildung durch den relativ gesehen 
hohen Anteil an berufspraktischen 
Ausbildungsanteilen auszeichnet. Man 
spricht auch von einer trialen Ausbil-
dung, erkennt man den Anteil an Trai-
ningspraxis ohne direkten Bezug zum 
Bürger als separaten Teil des Studi-
ums (siehe NRW) an. 

Die drei Jahre des Studiums kön-
nen bundesweit als äußerst unter-
schiedliches Gemisch an Verlaufs- 
und Lehrplänen beschrieben werden. 
Mal gibt es ein Vorpraktikum in der 
Polizei, mal nicht; mal gibt es ein ein-
deutiges Grundstudium, mal nicht; teil-
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weise gibt es gemeinsame, so genannte 
integrative, Lehrveranstaltungen ver-
schiedener Fachbereiche des öffentli-
chen Dienstes, an anderen Orten nicht; 
klare Trimester-Strukturen einerseits 
treffen auf aus unterschiedlichen Zu-
ständigkeitsstrukturen und Trägerviel-
falt geborenen Theorie-Praxis-Abläu-
fen, die teilweise kaum nachvollzieh-
bar erscheinen. 

Bei den Lehrinhalten geht es ver-
gleichbarer zu. Man findet regelmäßig 
die den Fachgruppen Recht, Einsatz- 
und Kriminalwissenschaften sowie 
Sozialwissenschaften zuzuordnenden 
Fächer und Inhalte, die nur nach dem 
Ziel der jeweiligen Ausbildung diffe-
rieren (Ausbildung zukünftiger Füh-
rungskräfte einerseits, polizeilicher 
Mitarbeiter in Basisdiensten anderer-
seits), sowohl in fächer- als auch the-
menzentrierter Vorgehensweise. Wich-
tig für den Studienverlauf ist auch, ob 
nach der Grundausbildung eine Spezi-
alisierung erfolgt (in Richtung eher 
operativer Tätigkeit, sprich Wach- und 
Wechseldienst, oder eher ermittelnder 
Tätigkeit) oder die Generalistenaus-
bildung im Vordergrund steht (wie zu-
meist). Der Stundenanteil der oben ge-
nannten Fachgruppen ist wiederum 
länderspezifisch sehr unterschiedlich. 
Regelmäßig wird allerdings den Sozi-
alwissenschaften bereits traditionell 
ein nur untergeordneter zeitlicher An-
teil eingeräumt, wenngleich sich die-
ser nachweisbar in den Jahren eher 
erweitert hat. 

Im Studienfortschritt werden re-
gelmäßig Leistungsnachweise in Form 

von Klausuren, Hausarbeiten und 
Fachgesprächen erbracht; teilweise ist 
eine Zwischenprüfung vorgesehen. 
Das Studium endet mit einer Staats-
prüfung. Die seit den 70er Jahren üb-
liche Diplomierung der FH-Absolven-
ten ist nur zum Teil von der Vorlage 
einer Diplomarbeit abhängig. Viel-
mehr wird das Diplom zumeist nach 
dem Bestehen der aus Klausuren und 
einer mündlichen Prüfung bestehen-
den Staatsprüfung vergeben. 

Die Studierenden werden in der 
Regel als (Polizeikommissar-) Anwär-
ter in den Beamtenstatus eingestellt. 
Sie erhalten als Studierende bereits 
Bezüge. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund handelt es sich bei beamteten 
Studierenden um eine Sonderstellung 
als studierende Beamte. Von ihnen 
wird regelmäßig Anwesenheit, also 
Teilnahme an den Lehrveranstaltun-
gen erwartet. Zwischenzeitliche Teil-
externalisierungen – siehe (Fach-) 
Hochschulen Bremen und Hamburg – 
mit einer (zeitweisen) Auflösung des 
Beamtenstatus der Studierenden wur-
den revidiert. Die im Zuge des Studi-
ums vorgesehenen Zwischenprüfun-
gen und/oder Leistungsnachweise sind 
in einem vorgegebenen Zeitraum zu 
erbringen. Werden die vorgeschriebe-
nen Leistungen auch nach Wiederho-
lung nicht erbracht, sind die Studie-
renden zu entlassen. 

Der Status des Lehrpersonals ist 
einer der Gründe, warum die Fach-
hochschulen für den öffentlichen 
Dienst bzw. der Polizei nicht nur nach 
Meinung des Wissenschaftsrates we-
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sentliche Kriterien des materiellen 
Hochschulbegriffs nicht erfüllen. Das 
Lehrpersonal wird zu einem sehr un-
terschiedlichen Prozentsatz aus dem 
Bereich des höheren Dienstes der Poli-
zei bzw. auch besonders geeigneter 
Personen des gehobenen Dienstes re-
krutiert. Je nach Land und Größe der 
FH schwankt der Anteil der hauptamt-
lichen Kräfte zwischen nahezu 100 
und 40 %. Der Anteil des wissen-
schaftlichen Personals (Professoren) 
variiert ebenfalls erheblich. Auch die 
Auswahlkriterien, nach denen die Do-
zenten erwählt werden, differieren 
nicht unerheblich. Es gibt auch das 
Auswahlkriterium „Karrierebaustein“, 
was bedeutet, dass eine Tätigkeit als 
Dozent an der Fachhochschule für ei-
ne Zeit von durchschnittlich drei Jah-
ren als ein Baustein gesehen wird, 
damit die Person später in höher do-
tierte Funktionen übernommen werden 
kann. In der Regel gibt es aber eine 
Mischung aus Kontinuität sichernden 
hauptamtlichen Kräften, einem fluktu-
ierenden Anteil und einem Anteil an 
mehr oder weniger wechselnden ne-
benamtlichen Kräften, die die Aktuali-
tät der Lehre letztlich sichern helfen. 
Auch die interne Fortbildung der 
haupt- und nebenamtlichen Kräfte 
wird äußerst unterschiedlich gehand-
habt. Neben sporadischen Seminaran-
geboten existieren ausgefeilte Weiter-
bildungsprogramme, deren Nutzung 
und Wirkung auch kontrolliert wird. 
 
III. Der Reformdruck auf die Ausbil-
dung der Polizei steigt unaufhörlich. 

Es gibt einerseits – bereits historisch – 
polizeiinterne Stimmen, die eine ein-
deutige Reduzierung der Öffnung der 
Polizeiausbildung und damit eine Stei-
gerung der berufsakademischen Aus-
richtung fordern, koste es auch Wis-
senschaftlichkeit, die gesellschaftliche 
Öffnung und die öffentliche Anerken-
nung. Andererseits gibt es die Stim-
men, die für eine verstärkt wissen-
schaftliche Ausrichtung sind, also für 
die Einführung von Bachelor-Studien-
gängen bei gleichzeitiger Übernahme 
der Zuständigkeit für die Theorie-Pra-
xis-Verzahnung durch die FH. Eine 
weitergehende Externalisierung, also 
eine Vergabe der Polizeiausbildung 
(Studium) an die allgemeinen (Fach-) 
Hochschulen, scheint nicht weiter ver-
folgt zu werden. Externalisierungen, 
wie in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Bremen und Hamburg geschehen, 
haben gezeigt, dass diese nur um den 
Preis der Abtrennung der Fachberei-
che Polizei zu vollziehen waren. So 
entstehen dann separate Fachhoch-
schulen der Polizei. 

Andererseits scheint aber auch 
kein Wille zur Fortführung von Ideen, 
alle Bereiche der öffentlichen Verwal-
tung in einer Fachhochschule zu ver-
einen, zu existieren. Diese vielleicht 
aus finanziellen Überlegungen lukrati-
ve Verfahrensweise würde inhaltlich 
auch nur dann besonderen Sinn ma-
chen, wenn eine inhaltliche Verflech-
tung der unterschiedlichen Bereiche 
des öffentlichen Dienstes erkennbar 
und an einer solchen FH pflegbar 
wäre. Ein solches Modell, wie es bei-
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spielsweise an der FHöV NRW seit 
der Studienreform des Jahres 2000 
umgesetzt wird, indem ein integratives 
Konzept Aspekte der Fachbereiche 
Polizeivollzugsdienst, kommunale und 
staatliche Verwaltung in Sinn machen-
der Weise zusammenführt, hat eindeu-
tige positive Wirkungen, führt aber 
auch in der ausprobierten Variante zu 
Problemen (siehe dortige Evaluations-
ergebnisse). Die Einbeziehung externer 
beruflicher Sparten mit Polizeibezug, 
wie beispielsweise des Sicherheitsge-
werbes (siehe Bremen und vor allem 
Kiel-Altenholz), sind als punktuelle 
Einzelfallmodelle zu werten. 

Der Reformdruck steigt aber 
auch noch aus anderen Gründen. Ne-
ben den finanziellen Zwängen, denen 
sich der Bund und die Länder ausge-
setzt sehen und die der unzweifelhaft 
vorhandenen Sicherheitsrelevanz und 
damit nicht einschränkbaren Erforder-
lichkeit einer Polizei gegenüber ste-
hen, gibt es den Druck auf die Ausbil-
dung durch die neuen, permanenten 
Veränderungsprozesse in der öffentli-
chen Verwaltung (Qualitätsorientie-
rung, Veränderungsmanagement durch 
Personal- und Organisationsentwick-
lung, siehe „Fallmanager“ im Sozial-
amt als externes, aber umso eindring-
licheres Beispiel). 

Der Weg in die „Zweigeteilte 
Laufbahn“, die zumindest in NRW auf 
der Grundlage einer Organisationsun-
tersuchung der Polizei durch eine Un-
ternehmensberatung im Jahre 1989 auf 
dem Rückschluss erfolgte, dass der 
Polizeidienst grundsätzlich dem geho-

benen Dienst zuzurechnen sei, führte 
zu dem Schluss, dass dann bereits für 
die polizeilichen Neueinsteiger die 
Fachhochschulausbildung den Regel-
fall darstellen muss. Bereits der Beamte 
im Basisdienst benötigt wissenschaftli-
che Grundlagen, um seinen Dienst 
verrichten zu können. Anfang des Jah-
res 2000 wurden aber bereits Stimmen 
lauter, die – vor dem Hintergrund der 
finanziellen Entwicklung des Bundes 
und der Länder – zumindest Teilberei-
che des polizeilichen Basisdienstes 
(wie Gewahrsamsdienste, Objekt- und 
Personenschutzdienste, normale Ver-
kehrskontrollen und mehr) nicht als 
eine „üblicherweise dem gehobenen 
Dienst zurechenbare Tätigkeit“ er-
kannten und neben der Wiedereinfüh-
rung des mittleren Dienstes die Ein-
führung einer  „Hilfspolizei“ forder-
ten. Solche „Polizei-Hilfsdienste“ 
wurden u. a. in Hessen und Berlin ein-
geführt; weitere Bundesländer überle-
gen einen solchen Schritt. Tatsächlich 
muss die Frage erlaubt sein, ob es für 
die Ausfüllung der einen oder anderen 
Tätigkeit im Polizeidienst eines drei-
jährigen Studiums bedarf. Alle Fra-
gensteller scheinen sich darüber einig 
zu sein, dass zumindest die Fachauf-
sicht über solche Dienste bei der gut 
ausgebildeten Polizei liegen muss. 

Bereits in den Jahren seit 1998 ist 
eine Qualitätsausrichtung der FHöD 
zu erkennen, die sich in der Durchfüh-
rung von Evaluationen und in der 
Einrichtung des Benchmarking-Clubs 
einiger dieser Fachhochschulen mani-
festierte. Spätestens seit 2002 besteht 
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auch eine Einigkeit der FHöD über die 
Ziele: Die Ausbildung für den öffent-
lichen Dienst und für den gesamten 
öffentlichen Sektor soll auf dem Qua-
litätsniveau und in den Strukturen des 
allgemeinen Hochschulbereichs erfol-
gen (siehe Rektorenkonferenz FHöD).  

Ebenso ist eine Annäherung an 
europäische Ausbildungsstandards er-
kennbar, die sich in der Orientierung an 
Bachelor- und Masterstudiengängen 
zeigt. Die Rektorenkonferenz der Fach-
hochschulen für den öffentlichen 
Dienst geht selbst von der Notwendig-
keit der Einführung von Bachelor-Stu-
diengängen aus. Diese Entwicklung hat 
mehrere Hintergründe: die internationa-
le Anerkennung von Bachelor-Studien-
gängen führt zu einer Ablehnung der 
üblichen Diplom-Studiengänge; die 
Einführung von Bachelor-Studiengän-
gen führt zu einer regelmäßigen Quali-
tätskontrolle der FHöD anhand national 
und international anerkannter Standards 
und damit zur ständigen Weiterent-
wicklung; die Deutsche Hochschule der 
Polizei in Münster-Hiltrup (ab 2007) 
wird Master-Studiengänge anbieten. 
Die Öffnung der Länderpolizeien, in 
Deutschland auch der Bundesländerpo-
lizeien und der Polizei des Bundes, 
nach Europa, ist eine Folge der Europä-
isierung auch im Sicherheitsbereich. 
Dazu gehört die Förderung der – zu-
mindest – europäischen Zusammenar-
beit auch im (Fach-) Hochschulbereich.  

Die bisher zu wenig genutzte, aber 
vorgesehene Zusammenarbeit zwischen 
den Fachhochschulen, der Praxis und 
weiterer Forschungs- und Bildungsein-

richtungen drängt sich auch aus finan-
ziellen Gründen auf. Die Bündelung 
wissenschaftlicher Kenntnisse und des 
Methodenwissens an den Fachhoch-
schulen bildet eine nutzbare Ressource. 
Die Fachhochschulen werden zwin-
gend, den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrats folgend, als Zentralstellen 
für die Zusammenführung von Theorie 
und Praxis fungieren müssen. Die 
Grundlage dafür bildet das duale Aus-
bildungssystem (in NRW: triale Aus-
bildung Theorie – Trainingspraxis – 
Praxis), das sich grundsätzlich bewährt 
hat. 

 
IV. Der bundesweit erkennbare Trend, 
Fachhochschulen der Polizei zu schaf-
fen, führt zu einer Isolierung der Poli-
zeiausbildung. Versteht man die Polizei 
in ihrer eindeutig erkennbaren Bürger-
orientierung, wäre dies als gegenläufi-
ges Signal zu werten. Andererseits 
scheint dieser Trend nicht umkehrbar 
zu sein. Die finanziellen Zwänge der 
Länder führen zu einer klaren Differen-
zierung in einerseits Bereiche mit Si-
cherheitsrelevanz mit bedingter Ein-
schränkbarkeit (Notwendigkeit des Be-
amtenstatus) und andererseits Bereiche 
ohne eine solche Relevanz, in der die 
Möglichkeit von Einsparungen ohne 
wesentliche Einschränkung genutzt 
werden kann. Damit kommt es zur Bil-
dung bzw. Fortführung interner Fach-
hochschulen einerseits und zur Exter-
nalisierung der Ausbildung anderer 
Bereiche der öffentlichen Verwaltung 
andererseits, die auch finanziell erheb-
lich günstiger ist. 
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Die erkannten Handlungsnotwen-
digkeiten führen zu einer kaum verän-
derten Rechtsstellung, aber im Rah-
men der Möglichkeiten zu einer hoch-
schulgemäßeren Struktur. Demgemäß 
werden die Fachhochschulgesetze (für 
den öffentlichen Dienst) an die Be-
stimmungen des aktuellen Hochschul-
rahmengesetzes und die daraufhin ge-
änderten Hochschulgesetze der Länder 
angenähert, wobei jedoch dem Span-
nungsfeld Hochschulrecht einerseits 
und Erfordernisse der Verwaltung/An-
forderungen der Innenministerien als 
Träger andererseits entsprochen wer-
den muss. Als Beispiel seien die maß-
geblichen Änderungen des FHGöD 
NRW vom März 2005 angeführt: Ein-
führung eines Qualitätsmanagements 
(inkl. Lehrevaluation); nachfrageabhän-
gige Öffnung der FHöV für externe 
Studierende und Angestellte aus dem 
öffentlichen Bereich; Einführungsopti-
on für Bachelor- und Masterstudien-
gänge; verbesserte Verzahnung von 
Theorie und Praxis an der FhöV; Ver-
stärkung von Forschung und Weiter-
bildung; Übernahme einer Vielzahl 
von Regelungen des HSG NRW; er-
höhte Rechte für die Beiräte. 
 
V. Als schwierig eingestuft werden 
muss die Umsetzung der Notwendig-
keit, sich auf Bundesebene, zwischen 
Bund und Ländern, aber auch den 
Ländern untereinander, strukturbezo-
gen anzunähern. Zwar gibt es entspre-
chende Absichtserklärungen der Rek-
torenkonferenz der Fachhochschulen 
für den öffentlichen Dienst; es ist je-

doch gängige Praxis, dass die jeweili-
ge politische Führung in den Ländern, 
die durchaus schnell wechseln kann, 
die Richtung der Fachhochschulent-
wicklung bestimmt. So können binnen 
kurzer Zeit gegenläufige Tendenzen 
entstehen. Vor diesem Hintergrund er-
scheint es wenig wahrscheinlich, dass 
in absehbarer Zeit eine bundeseinheit-
liche oder angenäherte Entwicklung 
zu erwarten wäre.  

Dies gilt selbstverständlich auch 
für den rechtlichen Status der Fach-
hochschulen. Der Wissenschaftsrat 
sieht Probleme durch die direkte An-
bindung der Fachhochschulen an die 
Innenministerien, in Struktur und 
Qualitätsniveau, der höchstens einge-
schränkt hochschulangemessenen 
Rechtsform und der fachhochschulun-
spezifischen Personalstruktur. Inwie-
weit der vom Wissenschaftsrat gefor-
derte Status als zentrale Bildungsein-
richtung genutzt wird, also beispiels-
weise Aufbaustudiengänge angeboten 
werden, dürfte weiterhin den Ministe-
rien überlassen sein. Dies dürfte im 
Zusammenhang mit der weiterhin of-
fenen Personalstrukturfrage letztlich 
mitbestimmend dafür werden, ob der 
eingeschlagene Weg der Verbesserung 
und damit die eindeutige Anerken-
nung als (interne) Fachhochschule er-
folgen. Zu bedenken ist allerdings 
auch, dass die Erhöhung des wissen-
schaftlichen Personalanteils an den 
Fachhochschulen nicht zu einer Ver-
ringerung der Feldkompetenz – bzgl. 
des Wissensmanagements „Polizei“ – 
führen darf. 
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Die Einführung der Bachelor-Stu-
diengänge erfolgt an den Fachhoch-
schulen für Polizei vor dem Hinter-
grund eines in sich schlüssigen Auf-
baus von Abschlüssen (siehe Ermögli-
chung eigener Master-Studiengänge in 
Zusammenarbeit mit anderen Hoch-
schulen und an der Deutschen Hoch-
schule der Polizei). 

Fachhochschulprofessoren bemän-
geln im gegenwärtigen Studium einen 
hohen Anteil an Praktika; sie sehen die 
Hochschulrelevanz der Ausbildung da-
durch gefährdet. Durch die Orientie-
rung an Bachelor-Erfordernissen wird 
ein höherer Theorieanteil bei gleichzei-
tig verstärkter praktischer Themenaus-
richtung verwirklicht – ein eindeutiges 
Votum! 

Aus Reihen der Polizeien kom-
men immer wieder Stimmen auf, die 
in der Fachhochschulausbildung eine 
Akademisierung der polizeilichen 
Ausbildung „an den Belangen der 
Praxis vorbei“ erkennen. Dies war 
gerade in NRW der Fall, als im Jahr 
2000 das so genannte „Integrative 
Studium“, die Verwirklichung der 
Bezeichnung „FHöV“ durch fachbe-
reichsübergreifende Planungen, Cur-
ricula und Lehre, eingeführt wurde. 
Polizeipraktiker wünschen sich eine 
spezifische FHPol., gegen die aber 
u. a. eindeutig die notwendige örtli-
che Zusammenarbeit in kriminalprä-
ventiven Gruppen oder  Ordnungs-
partnerschaften und die generelle ge-
sellschaftliche Öffnung der Polizei 
sprechen. Berufsakademien zeichnen 
sich jedoch regelmäßig gerade durch 

eine für sie typische Abschottung und 
berufsspezifische Einseitigkeit aus. 

Die grundsätzliche Sicherheitsre-
levanz polizeilicher Aktivität, die Pla-
nungssicherheit der Länder zur Perso-
nalstärke und damit ebenfalls zur Po-
lizeidichte und der hohe Aufwand, der 
für die Anwerbung von Interessenten 
für den Polizeiberuf betrieben werden 
muss, sprechen bereits gegen eine Ex-
ternalisierung der Ausbildung. Dies 
kann auch durch die Tatsache, dass die 
sofortige Alimentierung der Studieren-
den den Bund und die Länder selbst-
verständlich finanziell höher belastet 
als die Zahlung von Ausbildungsbei-
hilfe (BAFöG), nicht aufgewogen 
werden. 

Die bundesweit festzustellenden 
Überlegungen zu einer Dreiteilung po-
lizeilicher Dienste (Hilfsdienste, Ba-
sisdienste und spezialisierter Polizei-
dienst) wird zu veränderten Aufgaben-
paletten, Organisationen und Ausbil-
dungsstrukturen führen. Neu zu ermit-
telnde und definierende Aufgaben und 
Anforderungsprofile werden die Grund-
lage dafür bilden. Die „Fachhochschule 
für Polizei“ wird dem spezialisierten 
Polizeidienst vorbehalten sein. 

Der Trend, betriebswirtschaftliche 
Qualitätsorientierungen auch in Dienst-
leistungsbereichen der öffentlichen 
Verwaltung einzuführen, hat bekannt-
lich auch vor der Polizei nicht Halt 
gemacht. Führungs- und Steuerungs-
modelle bzw. unterschiedliche Quali-
tätsmodelle wurden mit mehr oder 
weniger Fortune und hohem Aufwand 
eingeführt; manche Bundesländer 
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zeichnen sich durch einen häufigen 
Wechsel in der Präferenz der Quali-
tätsmodelle aus. Das Spannungsfeld 
zwischen öffentlicher Dienstleistung 
„für den Bürger“ im Sinne des Grund-
gesetzes einerseits und finanziellen Er-
fordernissen andererseits existiert wei-
terhin. Ein Rückzug der Polizei auf die 
rein repressiven Tätigkeitsfelder wäre 
rechtsstaatlich und auch historisch nicht 
vertretbar, denn die Bürger haben einen 
Anspruch auf eine aktuelle, professio-
nelle und bürgernahe Polizei. 

Die offensichtliche Finanznot der 
öffentlichen Haushalte, die sich bereits 
in einem Stellenrückbau auch bei der 
Polizei mit der Folge geringerer Ein-
stellungszahlen und damit verbunden 
mit einem Stellenabbau auch an den 
Fachhochschulen für den öffentlichen 
Dienst bemerkbar macht, darf sich in 
dem sicherheitsrelevanten Bereich der 
Polizei weder lang- noch mittelfristig 
auswirken. 

Der Bologna-Prozess geht auch 
an den Fachhochschulen für den öf-
fentlichen Dienst bzw. der Polizei 
nicht spurlos vorüber. Wir werden ei-
ne Modularisierung der Ausbildung 
erleben – was liegt dann näher, als die 
entsprechenden Bachelor-Studiengän-
ge einzuführen? 
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Fingerabdrucksysteme 
 
 
I. Unter dem Begriff „Fingerabdruck-
systeme“ lassen sich die mittlerweile 
EDV-gestützten organisatorischen Ein-
richtungen zur Erfassung, Speicherung 
und Vergleichsrecherche von Finger-
abdrücken zusammenfassen. Fingerab-
drucksysteme fußen auf der Erkennt-
nis, dass sich die Muster der Linien 
auf den Fingerkuppen individuell und 
zwischen den Menschen unterschei-
den. Sie stellen somit das wohl älteste 
biometrische Verfahren (  Biome-
trie) dar. Sie dienen zum einen der 
Identifizierung von Personen und zum 
anderen im kriminalistischen Bereich 
der Zuordnung von Spuren zu Perso-
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nen. Neben der hauptsächlichen An-
wendung im polizeilich-kriminalisti-
schen Bereich werden Fingerabdruck-
systeme auch zunehmend für Zwecke 
der Verwaltung, der Zugangskontrolle 
und des Geschäftsverkehrs eingesetzt. 
 
II. Die Daktyloskopie (griech. Finger-
schau), das Verfahren zum Erfassen 
und Klassifizieren der individual- und 
fingerspezifisch ausgeprägten Muster 
der Papillarlinien (Hautleistenbilder), 
ist in älteren Kulturen schon seit Jahr-
hunderten verbreitet. In Indien und 
China beispielsweise diente der Finger-
abdruck der Besiegelung von Verträgen 
und Authentifizierung von Dokumen-
ten. Beamte des fernöstlichen briti-
schen Kolonialreichs (William Her-
schel, Henry Faulds) adaptierten dieses 
Verfahren für ihre eigene Verwaltungs-
praxis (ab 1858). Der Engländer Fran-
cis Galton entwickelte 1892 ein erstes 
Klassifizierungssystem für Fingerab-
drücke, wodurch ein Abgleich erleich-
tert wurde. Schon zur Jahrhundertwen-
de ersetzten polizeiliche Fingerab-
druckskarteien die erst kurz zuvor ein-
geführte Anthropometrie (Körperver-
messung) als polizeilich administrati-
ves Identifizierungsmittel. In Deutsch-
land erfolgte die Einführung u. a. durch 
Robert Heindl zuerst 1903 in Dresden 
und Sachsen und ab 1912 landesweit 
bei der Polizei des Kaiserreiches. 

Entgegen der verbreiteten Annah-
me, dass der Aufstieg des Fingerab-
drucks allein seinem Potenzial zur 
Überführung von Schwerstkriminellen 
zuzuschreiben sei, dienten Fingerab-

drucksysteme bereits früh einer herr-
schaftlich administrativen Kontrolle de-
vianter, marginalisierter oder schlicht-
weg „fremder“ bzw. eingeborener Po-
pulationen. Somit ist die Anwendung 
von Fingerabdrucksystemen von Be-
ginn an mit zwei wesentlichen Perspek-
tiven verknüpft, nämlich mit einer im 
engeren Sinne kriminalistischen sowie 
einer gouvernmentalen. Während Kri-
minalisten die an Tatorten hinterlasse-
nen Fingerabdrücke zur Identifizierung 
von Tätern heranziehen und so ver-
mehrt Sachbeweise einsetzen konnten, 
ersetzten Fingerabdrucksysteme die 
früher verwendeten Methoden (Täto-
wierungen, Brandmale, Namenslisten, 
Fotografien oder Körpervermessung) 
zur Identifizierung von Delinquenten 
und verdächtig erscheinenden Popula-
tionen oder Personen. Die vergleichs-
weise geringen Änderungen, die das in-
dividuelle Fingerabdruckbild mit der 
Zeit erfährt, und das hohe Maß an  
Exaktheit, durch welches ein Fingerab-
druck einem Individuum zugeordnet 
werden kann, sowie der relativ geringe 
apparative zeitliche Erhebungsauf-
wand, ermöglichte ein System der zu-
verlässigen individualisierten Regist-
rierung größerer Populationen. Forde-
rungen nach einer zentralen Gesamter-
fassung der jeweiligen Bevölkerung 
(„Volksdaktyloskopie“) konnten sich 
aber nicht durchsetzen. 

Bis weit in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts sind Grundkonzept 
und -praxis der Verwendung von Fin-
gerabdrücken zur (forensischen) Iden-
tifizierung von Personen weitgehend 
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unverändert geblieben: Abnahme der 
Abdrücke per Tinte und Zehnfinger-
blatt, Klassifizierung durch Daktylos-
kopen und Ablage und Recherche in 
großen Karteischränken. Betroffen 
waren in erster Linie diejenigen, die in 
Kontakt mit der Polizei bzw. der Justiz 
gerieten. In den 60er und 70er Jahren 
setzten die Bemühungen um die tech-
nische Rationalisierung in Form einer 
Speicherung in Datenbanken ein, da 
die wachsenden Bestände kaum noch 
effizient zu nutzen waren. Der nächste 
Qualitätssprung, der auch wieder neue 
Anwendungsperspektiven eröffnete, 
setzte dann ein mit der allmählichen 
Marktreife computergestützter (teil-) 
automatisierter Fingerabdrucksysteme 
(AFIS: dt. Automatisiertes Fingerab-
druck Identifizierungs-System; engl. 
automated fingerprint identification 
system), entwickelt z. B. durch die 
Firmen NEC oder Morpho/Sagem. 
Das AFIS der deutschen Polizei wurde 
am 3. Dezember 1992 offiziell seiner 
Bestimmung übergeben und war vor 
allem ein Resultat der kriminalpoliti-
schen Debatten über Flüchtlingsströ-
me und Asylverfahren sowie deren 
sozialstaatlichen und sicherheitspoliti-
schen Begleiterscheinungen, nachdem 
im Juni 1992 die verpflichtende er-
kennungsdienstliche Behandlung aller 
Asylantragsteller ab 14 Jahren in § 16 
des Asylverfahrensgesetzes aufgenom-
men wurde, um einen so genannten 
„Mißbrauch zu verhindern“. 

Das AFIS umfasste Ende des Jah-
res 2002 Fingerabdrucksätze von ca. 3 
Mill. der Polizei namentlich bekannten 

Personen sowie mehr als 5,5 Mill. 
Fingerabdruckblätter. Darin enthalten 
sind von der Polizei als Verdächtige, 
Beschuldigte oder als Personen mit 
ungeklärter Identität (Ausländer) er-
kennungsdienstlich Erfassten sowie 
alle (noch nicht anerkannten) um Asyl 
Nachsuchenden. Darüber hinaus um-
fasste das System im Jahr 2000 ca. 
186.000 Tatortspuren. Durch das AFIS 
wurden ca. 13.500 „Spurenleger“ iden-
tifiziert und 220 Tatzusammenhänge 
registriert. Monatlich werden mehr als 
40.000 neue Fingerabdruckblätter er-
fasst und ca. 158.000 wegen einzuhal-
tender Löschungsgebote und -fristen 
wieder aussortiert (Zahlen: BKA). 

Die Erfassung geschieht teilau-
tomatisch, indem jeder einzelne Fin-
gerabdruck von den Operateuren im 
Grundmuster klassifiziert und über die 
Tastatur codiert wird. Das Fingerab-
druckblatt wird von einer Kamera er-
fasst und digitalisiert und durch die 
Computeralgorithmen in einen Binär-
code umgewandelt. Dieser Vorgang 
dauert ca. 2-3 Minuten und erlaubt 
daher eine höhere Mengenverarbeitung. 
Neuzugänge werden mit dem Bestand 
abgeglichen und je nach Fall erfolgte 
Treffer in einer nach Übereinstim-
mungswahrscheinlichkeit geordneten 
Liste angezeigt. Die Entscheidung über 
eine Übereinstimmung (die ab zwölf 
gemeinsamen anatomischen Merkma-
len als gegeben angesehen wird) ist 
dem Daktyloskopen vorbehalten. 
 
III. Technische Innovationen und die 
Implementation der Sicherheitspakete 
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I und II haben zu einigen Veränderun-
gen in der Anwendung von Fingerab-
drucksystemen geführt. Diese lassen 
sich in zwei Bereiche aufteilen: tech-
nische Fortschritte und Maßnahmen 
und Forderungen im kriminalpoliti-
schen Bereich. 

Im Bereich der Technik wird das 
bundesdeutsche AFIS-System jetzt 
softwareseitig um die Option der Spei-
cherung von Handabdrücken erweitert 
(System Metamorpho). Dies ist vor 
allem aus kriminalistischer Sicht inte-
ressant, weil an Tatorten oft Abdrücke 
von Handflächen zu finden sind. Dar-
über hinaus hat die Implementation ei-
nes „Live-Scan“-Verfahrens zur Erfas-
sung von Fingerabdrücken begonnen, 
das den Einsatz von Farbe und Bogen 
überflüssig machen wird. Die Abdrü-
cke können jetzt direkt über einen 
Scanner eingelesen und als Digitalbild 
gespeichert bzw. weitergeleitet werden. 

Im Zuge der Europäischen Integ-
ration ist zudem eine Ausweitung und 
Vernetzung bestehender Fingerab-
drucksysteme über den nationalstaatli-
chen Rahmen hinaus zu beobachten. 
Im Rahmen der Dubliner Verträge 
wurde die Einführung des EURODAC-
Systems beschlossen (VO/EG 407/ 
2002), in dem nicht nur alle Asylbe-
werber (ab 14 Jahren), sondern auch 
„illegale Immigranten“ erfasst werden, 
um zu überprüfen, ob in mehreren Mit-
gliedsstaaten Asyl beantragt wurde. 
Das System ist seit Januar 2003 in 
Betrieb. Hinzu kommt eine Erhebung 
von Fingerabdrücken bei der Visa-
gestaltung (VO/EG 334/2002). Neben 

der Immigrationskontrolle hat die er-
höhte Erfassungsdichte vor allem durch 
die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001 einen neuen Aufschwung 
erfahren, so etwa im Vorhaben, biomet-
rische Daten in Ausweisdokumenten zu 
speichern. 
 
IV. Fingerabdrucksysteme sind seit 
nunmehr einem Jahrhundert Bestand-
teil polizeilicher und administrativer 
Systeme. Einmal als sicheres und 
effizientes Mittel zur Identifizierung 
von Personen ausgemacht, wurden 
rasch Fantasien wachgerufen, die ge-
samte Bevölkerung in diesen zu erfas-
sen. Allerdings konnten sich diese 
Forderungen aus politischen wie tech-
nischen Gründen nie durchsetzen. 
Mittlerweile haben sich die Grundvor-
aussetzungen aber deutlich gewandelt. 
Die moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologie lässt es denk-
bar erscheinen, die enorme Masse an 
Daten und Datenflüssen eines „Volks-
AFIS“ zumindest theoretisch verwal-
ten zu können. Zur Blüte orwellscher 
Fantasien trägt nicht zuletzt bei, dass 
die Erfassung von Fingerabdrücken 
auf der Straße durch das digitalisierte 
Scanner-Verfahren mit wesentlich ge-
ringerem Arbeitsaufwand erledigt 
werden könnte. Unmittelbare Folge 
wäre wohl ein Anschwellen von Über-
prüfung der Personalien insbesondere 
bei der Klientel der „üblichen Ver-
dächtigen“ wie Jugendlichen, Auslän-
dern und Obdachlosen. 

Aber auch unterhalb der Schwelle 
einer Volksdaktyloskopie werden Mas-
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senabnahmen von Fingerabdrücken im 
Zuge von Ermittlungen (in Analogie 
zur Erhebung des „genetischen Finger-
abdrucks“) in Zukunft häufiger vor-
kommen. So wurden etwa im Mai 2001 
14.000 Männer in Frankfurt/M. zur 
Abgabe ihrer Fingerabdrücke aufgefor-
dert, um die Aufklärung des Mordes an 
einem 13-jährigen Jungen zu unterstüt-
zen (taz vom 11.05.2002). 

 
V. Es kann keinen Zweifel daran ge-
ben, dass die Entdeckung und krimina-
listisch forensische Anwendung des 
Fingerabdrucks diesen zu einem unent-
behrlichen Baustein der Verbrechens-
aufklärung und Strafverfolgung hat 
werden lassen. Gleichzeitig birgt er als 
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den alle Bedarfsträger – und derer gibt 
es beinahe endlos viele – darauf zu-
greifen und damit arbeiten wollen. Es 
ist nicht zu übersehen, dass Fingerab-
drucksysteme seit ihrer Einführung bis 
heute als Instrumente verstanden und 
eingesetzt werden, um neben den Kri-
minellen vor allem auch Deviante und 
Immigranten, jedenfalls gesellschaft-
lich Marginalisierte zu registrieren 
und kontrollieren. Mit den Fortschrit-
ten der Automatisierung rücken sie 
dabei wieder in den Mittelpunkt, wenn 
es um Abwehr und Beherrschung der-
jenigen geht, die von der Peripherie zu 
den Zentren von Sicherheit und 
Wohlstand streben. 
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I. Der „Freiwillige Polizeidienst“ in 
Baden-Württemberg, Berlin und Hes-
sen, aber auch die in anderen Bundes-
ländern vorhandenen Sicherheitswach-
ten (Bayern und Sachsen) oder Sicher-
heitspartner (Brandenburg) sind Orga-
nisationseinheiten von Polizeibehör-
den, in denen Bürgerinnen und Bürger 
ehrenamtlich und für die Öffentlich-
keit erkennbar einen Beitrag für die 
öffentliche Sicherheit leisten, ohne 
selbst Bedienstete der Polizei zu sein. 
Sie übernehmen – in Baden-Württem-
berg und (teilweise) Sachsen in ge-
meinsamer Dienstverrichtung mit aus-
gebildeten Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -beamten (PVB) – polizeiliche 
Aufgaben von zum Teil erheblichem 
Umfang bis hin zur Anwendung un-
mittelbaren Zwanges. In Hessen bei-
spielsweise unterstützt der Freiwillige 
Polizeidienst (FPolD) die Polizeibe-
hörden im Rahmen der vorbeugenden 
Bekämpfung von Straftaten, der Über-
wachung des Straßenverkehrs sowie 
des polizeilichen Ermittlungs- und 
Fahndungsdienstes und wird darüber 
hinaus eingesetzt zur Sicherung und 
zum Schutz von Gebäuden und öffent-
lichen Anlagen (§ 1 Abs. 3 HFPG). 
Der Einsatz des FPolD hat sich dabei 
auf diejenigen Bereiche und Lagen zu 
beschränken, in denen zwar ein Si-
cherheitsbedürfnis oder ein Bedürfnis 
nach polizeilicher Präsenz besteht, je-
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doch keine konkrete Gefährdung oder 
Störung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung vorliegt, die den Einsatz 
von PVB erfordern würde. Situatio-
nen, in denen ein Einschreiten nur un-
ter Inkaufnahme dringender oder er-
heblicher Gefahren für die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer möglich wäre, 
sollen dadurch vermieden werden. Die 
von den Polizeibehörden für diese 
Aufgaben zur Verfügung gestellte 
Ausrüstung besteht neben dem legiti-
mierenden Dienstausweis aus Funkge-
rät oder Handy, Reizstoff- oder Pfef-
ferspray zur Eigensicherung sowie 
einheitlicher, von der „regulären“ Po-
lizeiuniform abweichender Beklei-
dung (Armbinden, blaue Uniformen, 
signalgraue Allwetterjacken oder dun-
kelgrüne Westen). Eine Vergütung der 
freiwilligen Hilfeleistung erfolgt le-
diglich in Form einer mehr oder weni-
ger hohen, steuer- und sozialabgabe-
pflichtigen Aufwandsentschädigung (in 
Hessen derzeit ca. 7 €/Std.), meist bei 
einer gleichzeitigen zeitlichen Begren-
zung des ehrenamtlichen Engagements 
(Hessen max. 20 Stunden pro Monat). 
 
II. Für bürgerliches Engagement war in 
den Bereichen der Handlungsfelder So-
ziales, Hilfs- und Rettungsdienste so-
wie soziale Problemlagen schon immer 
sowohl der Bedarf als auch die entspre-
chende Nachfrage vorhanden. Der Be-
reich der Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, vor al-
lem aber die Anwendung von Zwangs-
mitteln, waren dem Bürger und dessen 
ehrenamtlichem Engagement jedoch 

bewusst vorenthalten. Wenngleich der 
moderne demokratische Staat nicht nur 
vor dem Hintergrund weniger prall 
gefüllter Kassen ein vitales Interesse an 
einer aktiven Bürgergesellschaft hat, 
die soziale Integration leistet, den Staat 
mit Ideen und Impulsen versorgt und 
ihn durch die Übernahme wichtiger 
Aufgaben in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen entlastet, galt es als unver-
einbar mit dem staatlichen Gewaltmo-
nopol, dem Bürger ohne die Verleihung 
eines hoheitlichen Amtes hoheitliche 
Aufgaben zu übertragen. 
 
III. In den letzten Jahren bietet nun 
auch die Polizei durch die Übernahme 
freiwilliger Polizeiarbeit eine institutio-
nalisierte Möglichkeit zur Stärkung des 
ehrenamtlichen Engagements, wird 
auch im Polizeibereich in besonderer 
Weise auf die „Ressource“ Bürger 
zurückgegriffen. Zwei Gründe sind 
hierfür ausschlaggebend: Zum einen 
soll durch den Freiwilligen Polizei-
dienst das  subjektive Sicherheitsge-
fühl der Bürgerinnen und Bürger ge-
stärkt bzw. die in den letzten Jahren zu-
nehmende Kriminalitätsfurcht inner-
halb der Bevölkerung, wozu u. a. stei-
gende oder auf hohem Niveau stagnie-
rende Kriminalitätsraten in den Bal-
lungsräumen, die Darstellung von Ge-
walt und Kriminalität in den Medien, 
die Wahrnehmung von Verwahrlosung 
und Verschmutzung im öffentlichen 
Raum, die Begegnung mit Randgrup-
pen, von denen sich die Bürger gestört 
oder belästigt fühlen, sowie die (noch) 
vorrangig in den Großstädten zu beo-
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bachtende wachsende Anonymisierung 
beigetragen haben, genommen werden. 
Zum anderen soll die ehrenamtliche 
Polizeiarbeit die Vollzugspolizei in Tä-
tigkeitsfeldern entlasten, die sie in An-
betracht zunehmender Aufgabenvielfalt 
(und das nicht erst seit den Ereignissen 
des 11. September 2001) und ange-
spannter Haushalte kaum mehr zufrie-
den stellend ausfüllen kann. Beide Zie-
le, sowohl die Stärkung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls als auch die Entlas-
tung der Vollzugspolizei, ebneten bei-
spielsweise 1999 in der von der hessi-
schen Landesregierung aus CDU und 
FDP geschlossenen Koalitionsverein-
barung dem FPolD als Teil einer „neu-
en Sicherheitsarchitektur“ den Weg. 
 
IV. Die Einführung von „Polizeireser-
ven“ (so hieß bis 1999 der FPolD in 
Berlin) wirft vermehrt die Frage auf, 
ob der Staat vor dem Hintergrund die-
ser dualen Kriminalitätsstrategie sei-
ner Rolle als Sicherheitsgarant und 
Gewaltmonopolist nicht mehr oder 
nicht mehr in ausreichendem Umfang 
gerecht werden könne. Tatsächlich 
verteilt sich nach der Übertragung 
hoheitlicher Aufgaben auf Privatper-
sonen (z. B. im Bereich der Überwa-
chung des ruhenden Verkehrs), der zu-
nehmenden Aktivität privater Sicher-
heitsdienste in öffentlichen Räumen 
oder der Rückübertragung polizeili-
cher Aufgaben auf die Kommunen 
einmal mehr die Last der Gewährleis-
tung öffentlicher Sicherheit und Ord-
nung auf ein neues und außerhalb der 
Vollzugspolizei befindliches Schulter-

paar. Betrachtet man sich die konkret 
mit den Aufgaben einer Freiwilligen-
polizei verbundenen polizeirechtlichen 
Befugnisse, wie Befragung, Auskunft, 
Identitätsfeststellung, Datenverwen-
dung, -übermittlung, -löschung, -sper-
rung und -berichtigung sowie Platz-
verweisung, Sicherstellung und die ver-
kehrsrechtliche Befugnis zum Erteilen 
von Zeichen und Weisungen, die deut-
lich über die plakative Arbeitsplatzbe-
schreibung „Präsenz zeigen – Beo-
bachten – Melden“ (Bewerberinforma-
tion FPolD des Hessischen Ministeri-
ums des Innern und für Sport) hinaus-
gehen, sind kritische Hinweise auf 
eine Aufweichung des Gewaltmono-
pols nahe liegend. Gleichermaßen 
nachvollziehbar ist der Vorwurf, durch 
die Einführung eines freiwilligen Poli-
zeidienstes werde eine bedenkliche 
Entprofessionalisierung der Polizei ein-
geleitet. Wenngleich einerseits die zu-
gestandenen Befugnisse den ehren-
amtlichen Helfern in der Regel nur 
dann zustehen, wenn sie zum Dienst 
herangezogen werden und eine eigen-
ständige Indienstversetzung nicht ge-
stattet ist, wird andererseits der Ver-
dacht eines schleichenden Qualitäts-
verlustes polizeilicher Betreuung zu-
sätzlich verstärkt, wenn man beispiel-
haft den Freiwilligen Polizeidienst in 
Baden-Württemberg betrachtet: Den 
Freiwilligen werden dort gleiche poli-
zeirechtliche Befugnisse wie den PVB 
eingeräumt sowie strafprozessuale Straf-
verfolgungspflichten auferlegt. Die rund 
1600 Angehörigen leisten dort ihren 
ehrenamtlichen Sicherheitsbeitrag an 
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der Seite ausgebildeter PVB, ausgestat-
tet mit grüner Polizeiuniform und 
Schusswaffe und nach einer lediglich 
116 Stunden umfassenden theoreti-
schen und praktischen „Ausbildung“. 
 
V. Abschließend stellt sich die Frage, 
wie es wohl zukünftig mit den gele-
gentlich auch als „Hobby-Fahnder“ 
oder „bezahlte Spaziergänger“ be-
zeichneten Bürgern in Uniform wei-
tergehen wird. Während man in Berlin 
angesichts leerer Kassen neben der 
Auflösung von Polizeiorchester und 
Reiterstaffel auch laut an die Abschaf-
fung des FPolD denkt, hat Hessen ge-
rade erst auf heftiges Drängen vieler 
Gemeinden dessen personelle und re-
gionale Ausweitung beschlossen. Der 
FPolD ist dort quasi zu einem Selbst-
läufer geworden. Erwartet uns vor 
dem Hintergrund anhaltender Flauten 
öffentlicher Haushalte, wie in so vie-
len anderen Bereichen des öffentli-
chen Lebens in der Vergangenheit 
schon geschehen, gar eine zeitverzö-
gerte Einkehr amerikanischer Verhält-
nisse? Dort entsteht bereits seit einiger 
Zeit ein mehr und mehr umfassendes 
nichtpolizeiliches Beobachtungs- und 
Tippgebersystem von Freizeitsheriffs 
(neighbourhood watch areas). Die in 
Zeiten eines Qualitätsmanagements 
aus dem Ansinnen verstärkter (Kun-
den-) Bürgerorientierung heraus ge-
forderte „Bürgerpolizei“ ist nicht 
zwangsläufig als Aufforderung zu ver-
stehen, den Bürger selbst in eine Poli-
zeiuniform zu stecken. „Bürgernähe“ 
bedeutet eben nicht die personale 

Verschmelzung von Bürger und Poli-
zei. Der Bürger ist „Kunde“ und nicht 
Teil der Polizei. Sicherheit sollte nicht 
zum Selbstbedienungsladen werden, 
Polizei sich nicht dem Charakter von 
Selbsthilfegruppen annähern. Freiwil-
lige Polizeidienste, Sicherheitswach-
ten oder Sicherheitspartnerschaften 
mögen zwar – dies zeigen zumindest 
die (wenn auch wenigen) diesbezügli-
chen wissenschaftlichen Untersuchun-
gen (u. a. Kreuzer/Schneider 2002) – 
das subjektive Sicherheitsgefühl erhö-
hen, die objektive Sicherheit aber 
gewährleisten sie wohl kaum. 
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Kriminalität“ (OrgKG) vom 15. 07. 92 
in das Strafgesetzbuch aufgenommen. 
Dem kriminalpolitischen Anspruch 
nach ist der Geldwäschetatbestand so-
mit eine zentrale Vorschrift des mate-
riellen Strafrechts zur Verfolgung der 

 Organisierten Kriminalität (OK). 
Unter Geldwaschen ist das Einschleu-
sen von Vermögensgegenständen aus 
häufig, jedoch nicht zwingend, organi-
sierter Kriminalität in den legalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskreislauf zum 
Zwecke der Tarnung der Herkunft zu 
verstehen. Eng verbunden mit dem 
Geldwäschetatbestand auf materiell-
rechtlicher Ebene ist auf der Rechtsfol-
genebene die Gewinnabschöpfung mit 
Verfall und Einziehung gemäß §§ 73, 
74 StGB. Neuere Instrumente mit spe-
zieller OK-Ausrichtung sind die Ver-
mögensstrafe (§ 43a StGB) und der 
erweiterte Verfall (§ 73d StGB), die 
ebenfalls im Rahmen des OrgKG ein-
geführt wurden. Eine bedeutsame Er-
gänzung erfuhr der Geldwäschetatbe-
stand durch das Geldwäschegesetz 
(GWG) vom 29.11. 93. Das GWG ist 
von seinem Regelungsgehalt Gewerbe-
recht und damit dem Wirtschaftsver-
waltungsrecht zuzuordnen. 
 
II. Die Ziele, die mit dem GWG ver-
folgt werden, sind primär der Geset-
zesbegründung der Bundesregierung 
(BT-Drs. 12/2704), aber auch den Re-
gelungen der EG-Richtlinie (ABL. EG 
Nr. L 166 ff. v. 28.06.91) zu entneh-
men. Sie splitten sich in repressive 
und präventive Ziele. Danach sollen 
die Gewinne der OK aufgespürt und 

beschlagnahmt werden. Zugleich sol-
len Strukturen der OK durch die Ge-
winnabschöpfung besser sichtbar ge-
macht werden. Weiterhin soll die 
durch die Geldwäsche gefährdete Soli-
dität und Stabilität der betroffenen 
Finanz- und Kreditinstitute und das Fi-
nanzsystem selbst geschützt werden. 
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fungsmethode um die vorwiegend prä-



Geldwäsche 97 

ventiv ausgerichtete Ermittlung und 
Abschöpfung verdächtiger Vermö-
genswerte ergänzt wird. Ziel dieser 
Strategie ist es die Organisierte Kri-
minalität am „Nerv“ zu treffen. Zum 
einen soll die im Zuge der Geldwä-
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tionsstrukturen aufzudecken und mög-
liche Beteiligte zu identifizieren. Zum 
anderen sollen die zur Beschlagnahme 
anfallenden Gewinne gleichzeitig zum 
Entzug der künftigen Investitionsbasis 
führen. Gilt doch gerade die Geldwä-
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sondern zugleich auch als Schwach-
punkt, denn sie stellt ein potenzielles 
Risiko dar, die meist in bar anfallen-
den Einkünfte aus Gewinn bringenden 
OK-Formen (z. B. Drogen- oder Waf-
fenhandel) in den legalen Geldkreis-
lauf einzuschleusen. Zum einen han-
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sche Vermögenswerte an den Schnitt-
stellen zwischen legalem und illega-
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im legalen Geldkreislauf unterge-
bracht, so ist es im Zeitalter des „E-
lectronic Bankings“ fast unmöglich 
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reichung verabschiedeten das Europäi-
sche Parlament und der Europäische 
Rat im Dezember 2001 eine neue 
Richtlinie zur Novellierung der Geld-
wäsche u. a. mit der Maßgabe, den 

Vortatenkatalog und den Adressaten-
kreis zu erweitern, da das Spektrum 
der Straftaten seit 1991 um ein Vielfa-
ches erweitert sei und der Trend der 
„Geldwäscher“ hin zu Nichtfinanzun-
ternehmen gehe, um illegale Gelder in 
das legale Finanzsystem einzuschleu-
sen. Den Mitgliedstaaten wurden 18 
Monate eingeräumt, um die Richtlinie 
in ihren Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften umzusetzen. 

Zwar hatten sich die tatsächlichen 
Verhältnisse seit der ersten Europäi-
schen Richtlinie 1991 und deren Um-
setzung in Deutschland 1992 rasant und 
tief greifend verändert, jedoch war die 
damalige Veränderung der Gesetzesla-
ge nach kritischer Betrachtung stark 
mängelbehaftet – Mängel, die bis heute 
nicht behoben wurden. Nunmehr war 
der Gesetzgeber gefordert, innerhalb 
kürzester Zeit alte Mängel zu beseiti-
gen und gleichzeitig die Vorgaben der 
Europäischen Richtlinie in die Geset-
zeslage einzuarbeiten. 
 
IV. Das Ultimatum veranlasste die 
Legislative, auch unter den Eindrü-
cken der Terroranschläge des 11. Sep-
tember 2001 auf das World Trade 
Center in New York und der davon 
ausgehenden vermeintlichen internati-
onalen und nationalen Bedrohungsla-
ge, die so genannten Sicherheitspakete 
I und II zu verabschieden, in denen 
auch die Geldwäsche großzügig be-
dacht ist. Es gilt die Finanzströme aus 
denen sich die OK und der Terroris-
mus bedienen zu unterbinden. Dazu 
werden weitreichende Regelungen im 
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Strafgesetzbuch, der Strafprozessord-
nung und dem Geldwäschegesetz so-
wie dem Finanzverwaltungsgesetz und 
dem Finanzmarktförderungsgesetz vor-
genommen. Diese tief greifenden Ver-
änderungen stehen in engem Zusam-
menhang mit der Sicherheitspolitik der 
Bundesrepublik in den letzten zwanzig 
Jahren. Der Gesetzgeber reagiert sehr 
eilig auf vermeintliche Bedrohungsla-
gen, ohne diese weitreichend analy-
siert zu haben und setzt sich dadurch 
zahlreicher und ernst zu nehmender 
Kritik in den Belangen der Rechts-
staatlichkeit aus. 

In jüngerer Vergangenheit hat 
das Bundesverfassungsgericht im Zu-
sammenhang mit Geldwäsche und OK 
im Bereich der Drogenkriminalität die 
Vermögensstrafe nach § 43a StGB für 
verfassungswidrig erklärt. Zur Begrün-
dung wurden die seit langem bestehen-
den Kritikpunkte der Abkehr vom 
Schuldprinzip im Strafrecht und dem 
grundrechtlich verbrieften Bestimmt-
heitsgebot eines Gesetzes (Art. 20 Abs. 
3 GG) herangezogen. Nach dieser 
Ansicht werde mit der Regelung eine 
Aufgabe der Rechtsetzung auf den 
Richter übertragen, der sich der Ge-
setzgeber aber nicht entziehen dürfe. 
 
V. Die Begründung des höchsten Ge-
richts ist gleichermaßen als Alarmsig-
nal und als Aufforderung an den Ge-
setzgeber zu verstehen, seinen rechts-
staatlichen Pflichten nachzukommen. 
Dies gilt umso mehr, als der Gesetz-
geber auf aktuelle Bedrohungslagen 
immer schneller und für die Bürger 

eingreifender reagiert. Bestehende ge-
setzliche Grundlagen, die kaum voll-
ständig entwickelt sind, werden wie-
derum geändert oder erweitert, ohne 
Ursachenanalyse oder angemessene 
kriminalpolitische, kriminalstrategische 
und gesellschaftliche Aspekte berück-
sichtigt zu haben. Sowohl die Erfor-
dernisse von Effizienz und Effektivität 
aufseiten der Sicherheitsbehörden als 
auch die demokratische Transparenz 
der Staatstätigkeit und die Gewährleis-
tung von Freiheits- und Bürgerrechten 
droht im Zuge der allzu eiligen groß-
zügigen Gesetzesnovellierungen auf 
der Strecke zu bleiben.  
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desgerichtshof“. Ihre staatsanwaltli-
chen Aufgaben, insbesondere in allen 
schwerwiegenden Staatsschutzstrafsa-
chen, werden ausgeübt durch den Ge-
neralbundesanwalt (Bundesstaatsan-
walt und Leiter der Behörde), die Bun-
desanwälte, die Oberstaatsanwälte beim 
Bundesgerichtshof und die wissen-
schaftlichen Mitarbeiter (Richter und 
Staatsanwälte aus den Ländern, die für 
in der Regel drei Jahre an die Behörde 
abgeordnet werden). Die Behörde glie-
dert sich in eine Hauptdienststelle mit 
drei Abteilungen in Karlsruhe sowie 
eine ausgelagerte Dienststelle in Leip-
zig am Sitz des 5. Strafsenats des Bun-
desgerichtshofs (BGH). In diesen bei-
den Dienststellen sind rund 100 Bun-
desanwälte, Oberstaatsanwälte, Staats-
anwälte und Richter im Rahmen der 
Strafverfolgung tätig. 
 
II. Der Generalbundesanwalt (GBA) 
besitzt als Verfolgungs- und Anklage-
behörde des Bundes wichtige Strafver-
folgungszuständigkeiten im Bereich der 

 Staatsschutzdelikte (z. B. Landes-
verrat, Terrorismus, Extremismus etc.) 
und der Bekämpfung von Schwerkri-
minalität (§§ 74a, 120 GVG). Diese 
repressiven Zuständigkeiten sind teil-
weise obligatorisch, sodass bei einem 
Verdacht auf Vorliegen einer einschlä-
gigen Straftat der GBA tätig werden 
muss. Teilweise sind die Kompeten-
zen des GBA auch als so genannte be-
wegliche Zuständigkeiten ausgestaltet, 
d. h., sie hängen davon ab, ob der 
GBA die Verfolgung wegen der be-
sonderen Bedeutung der Strafsache 

übernimmt („Evokationsrecht“). Die 
tatsächliche Zuständigkeit entsteht in 
einem solchen Falle erst mit der Erklä-
rung der Übernahme der Verfolgung. 

 
III. Außerdem fungiert der GBA in 
mehrfacher Hinsicht als Registerbehör-
de. In dieser Eigenschaft führt er das 
Bundeszentralregister (BZR) in Bonn 
(§ 1 BZRG). Das BZR umfasst mehre-
re Einzelregister. Das bekannteste ist 
das Zentralregister, das im Wesentli-
chen ein Vorstrafenregister darstellt. In 
dieses werden vor allem strafgerichtli-
che Verurteilungen zu einer Kriminal-
strafe (z. B. Freiheitsstrafe oder Geld-
strafe) oder zu einer Maßregel der Bes-
serung und Sicherung (z. B. Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung oder 
Entziehung der Fahrerlaubnis) eingetra-
gen. Aber auch zahlreiche andere Ent-
scheidungen oder Feststellungen von 
Verwaltungsbehörden und Gerichten, 
die im Zusammenhang mit der Straf-
verfolgung oder Strafvollstreckung 
oder der öffentlichen Sicherheit stehen, 
werden im BZR vermerkt, etwa Ent-
scheidungen über Ausweisung, Ab-
schiebung, Passversagung, Passentzie-
hung oder Ausweisbeschränkung, Ent-
scheidungen in waffenrechtlichen An-
gelegenheiten, Berufs- oder Gewerbe-
untersagungen, Suchvermerke und 
Steckbriefe (§§ 4-18, 27 ff. BZRG).  

Zum BZR gehört auch das we-
niger bekannte Erziehungsregister. 
In dieses werden bestimmte Sanktio-
nen eingetragen, die nach Maßgabe 
des Jugendstrafrechts gegen Jugend-
liche bzw. Heranwachsende ver-
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hängt worden sind, nämlich die im 
Jugendgerichtsgesetz (JGG) näher 
umschriebenen „Erziehungsmaßre-
geln“ und „Zuchtmittel“, die – an-
ders als die im Zentralregister einzu-
tragende Jugendstrafe – keinen 
Strafcharakter aufweisen (§§ 59 ff. 
BZRG, §§ 5 ff. JGG).  

Schließlich sind dem BZR zwei 
weitere wichtige Einzelregister ange-
gliedert: das Gewerbezentralregister 
(§§ 149 ff. GewO) zur Speicherung ge-
werberechtlicher Entscheidungen staat-
licher Stellen und das Zentrale Staats-
anwaltschaftliche Verfahrensregister 
(§§ 492 ff. StPO), in welches – bundes-
landübergreifend – laufende Ermitt-
lungsverfahren gegen Beschuldigte 
einzutragen sind. 
 
IV. Eine dritte, in der Öffentlichkeit 
wenig bekannte Aufgabe des GBA 
liegt in der Unterstützung des  Bun-
deskriminalamts beim Aufbau der 
DNA-Analyse-Datei (auch: Zentrale 
Gen-Datei). In diese sind nach Maß-
gabe des DNA-Identitätsfeststellungs-
gesetzes (DNA-IdentG) die geneti-
schen Fingerabdrücke von bereits ab-
geurteilten Straftätern aufzunehmen, 
sofern diese Straftaten „von erhebli-
cher Bedeutung“ begangen haben und 
zudem eine Prognoseentscheidung er-
gibt, dass nach wie vor von einer ge-
wissen Gefährlichkeit des Verurteilten 
auszugehen ist. Bei der Erfassung die-
ser „Altfälle“ zwecks Aufnahme in die 
DNA-Analyse-Datei des Bundeskri-
minalamts liefert der GBA als Regis-
terbehörde die notwendigen Informa-

tionen über das Vorliegen entspre-
chender Verurteilungen (vgl. §§ 2a ff. 
DNA-IdentG). 
 
V. Die Bedeutung des GBA in seiner 
(primären) Eigenschaft als Strafver-
folgungsbehörde des Bundes ist in den 
letzten Jahren eher gewachsen. Ange-
sichts einer Besorgnis erregend ange-
stiegenen Zahl von rechtsextremisti-
schen Straftaten ist die Neigung des 
GBA erkennbar größer geworden, 
auch bei Straftaten aus dem Bereich 
der allgemeinen Kriminalität die Ver-
folgung zu übernehmen, wenn die be-
treffenden Delikte im konkreten Falle 
einen im weitesten Sinne staatsgefähr-
denden Charakter aufweisen. So kam 
es beispielsweise im Herbst 1999 in 
Ostdeutschland zu einem gemein-
schaftlichen Angriff mehrerer Perso-
nen auf zwei Vietnamesen, der durch 
blinden Ausländerhass motiviert war. 
Die beiden Opfer wurden dabei 
schwer verletzt; die Tat erregte im In- 
und Ausland erhebliche Aufmerksam-
keit. Der GBA wertete die Tat als ge-
meinschaftlich versuchten Mord aus 
niedrigen Beweggründen und zog das 
Verfahren an sich. Die Rechtsgrundla-
ge für eine derartige Übernahme der 
Verfolgung bildet § 120 Abs. 2 S. 1 
Nr. 3a i. V. m. § 142a Abs. 1 GVG. 
Danach steht dem GBA u. a. bei den 
Delikten Mord, Totschlag, Geiselnah-
me und Angriff auf den Luft- oder 
Seeverkehr das Recht zur Verfolgungs-
übernahme zu, wenn die Tat nach den 
Umständen geeignet ist, den Bestand 
oder die äußere oder innere Sicherheit 
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der Bundesrepublik Deutschland zu be-
einträchtigen, und wenn der GBA au-
ßerdem eine besondere Bedeutung des 
Falles bejaht. Im genannten Beispiel – 
und in etlichen anderen vergleichbaren 
Fällen – nahm der GBA eine solche 
besondere Bedeutung an und wurde in 
seiner Einschätzung später vom Bun-
desgerichtshof bestätigt (vgl. NJW 
2000, S. 1583; NJW 2001, S. 1359). 
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Geschichte der 
Terrorismus-
bekämpfung 
 
 
I. Die staatlichen Maßnahmen gegen 
den Terrorismus führten sowohl zu 
einschneidenden Veränderungen der 
Strukturen der Sicherheitsbehörden als 
auch des Rechtssystems der Bundes-
republik. Deshalb ist die Geschichte 
der Terrorismusbekämpfung nicht auf 
den Konflikt zweier Akteure – den 
Staat auf der einen Seite, die jeweilige 
terroristische Gruppierung auf der an-
deren – zu reduzieren. Fahndungsmaß-
nahmen, Gesetzesverschärfungen, An-
schläge und Attentate waren zugleich 
Gegenstände kontroverser Diskussio-
nen, in denen vielfältige, höchst unter-
schiedliche Erwartungshaltungen und 
Ängste zum Ausdruck kamen. Einer-
seits wuchs im Verlauf der 1970er 
Jahre die Bereitschaft innerhalb der 
Bevölkerung, vermeintliche Straftaten 
oder andere Auffälligkeiten mit politi-
schem Hintergrund bei den Sicher-
heitsbehörden anzuzeigen. Anderer-
seits wurden kritische Stimmen laut, 
die vor polizeistaatlichen Entwicklun-
gen warnten. Die Auseinandersetzun-
gen um den Terrorismus hatten und 
haben somit immer auch eine gesell-
schaftliche Dimension. 
 
II. Die ersten als  terroristische Ver-
einigungen bezeichneten Gruppierun-
gen in der Bundesrepublik entstanden 
im Kontext der Protestbewegungen 
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der späten 1960er Jahre. Im Jahr 1970 
konstituierte sich die Rote Armee 
Fraktion (RAF), zwei Jahre später die 
Bewegung 2. Juni; beide Gruppierun-
gen bezogen sich in ihrem Selbstver-
ständnis auf die Aktionsformen der 
Stadtguerilla-Gruppen in Südamerika. 
Im September 1973 machten erstmals 
die dezentral organisierten Revolutio-
nären Zellen (RZ) mit einem Spreng-
stoffanschlag auf sich aufmerksam. 

Die RAF (bzw. „Baader-Mein-
hof-Gruppe“) avancierte in der Wahr-
nehmung der Sicherheitsbehörden und 
großer Teile der Öffentlichkeit zum 
„Staatsfeind Nr. 1“. Tatsächlich ver-
übte die Gruppe zwischen 1970 und 
1972 eine Reihe spektakulärer Spreng-
stoffanschläge. Bevorzugte Ziele wa-
ren Einrichtungen der US-Armee und 
der deutschen Polizei. Eine Eskalation 
des Terrorismus in der Bundesrepu-
blik stellte die Geiselnahme israeli-
scher Sportler durch ein palästinensi-
sches Kommando während der Olym-
pischen Sommerspiele 1972 in Mün-
chen dar. Der Befreiungsversuch der 
vollkommen unzureichend vorbereite-
ten und ausgebildeten Polizeikräfte 
endete in einem Blutbad. 
 
III. Der zeitgleiche technische und 
personelle Ausbau von Polizei und 
Geheimdiensten sowie ergänzende 
Neuerungen vor allem im Polizeirecht 
und Strafrecht, in der Strafprozessord-
nung und im Gerichtsverfassungsge-
setz wurden zwar mit dem unmittelba-
ren Hinweis auf den Terrorismus be-
gründet, stellten aber die Umsetzung 

längerfristiger Planungen dar. Im poli-
zeilichen Bereich lassen sich die Re-
formen mit den Begriffen „Zentralisie-
rung“, „Spezialisierung“ und „Profes-
sionalisierung“ beschreiben. So wur-
den vor allem die Zuständigkeiten und 
Kompetenzen der Bundesbehörden ge-
stärkt, in erster Linie die des  Bun-
deskriminalamtes (BKA). Ein „Sofort-
programm zur Verbrechensbekämp-
fung“ im November 1970 und das 
BKA-Gesetz vom Juni 1973 machten 
das Bundeskriminalamt zur zentralen 
Bundesbehörde für die Verfolgung 
von „Schwerstkriminalität“. Im Mai 
1975 wurde die „Sicherungsgruppe 
Bonn“ des BKA durch den Aufbau ei-
ner Abteilung „T“ (Terrorismus) wei-
ter gestärkt. Das BKA bekam auf die-
se Weise endgültig die zentralen Re-
gelungs- und Koordinierungskompe-
tenzen bei politisch motivierten Ge-
walttaten zugesprochen. Unter der 
Leitung Horst Herolds (1971-1981) 
entwickelte das BKA neue computer-
gestützte Ermittlungsmethoden. In der 

 Rasterfahndung, dem polizeilichen 
Informationssystem  INPOL und 
einer der weltweit umfangreichsten 
EDV-erfassten Datensammlungen spie-
gelten sich damals weit verbreitete Uto-
pien gesellschaftspolitischer Planbar-
keit mittels der Computertechnik  
ebenso wider, wie die „klassische“ 
kriminalistische Annahme, auf Grund-
lage möglichst vieler systematisch 
erhobener Daten, „abweichendes Ver-
halten“ erfassen zu können. 

Neben dem BKA wurden auch 
das  Bundesamt für Verfassungs-
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schutz (BfV) und der Bundesgrenz-
schutz (BGS), seit 1.7.2005  Bun-
despolizei (BPol), ausgebaut und um-
strukturiert. Im Juni 1972 erhielt das 
BfV offiziell die Kompetenz auch 
unter dem Rückgriff auf „nachrichten-
dienstliche Mittel“ Informationen über 
„Bestrebungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung“ zu 
sammeln – ein Auftrag, der das Tätig-
keitsfeld der Behörde erheblich erwei-
terte, nicht zuletzt, da seit Januar 1972 
der so genannte Radikalenerlass auf 
Bundes- und Länderebene eine Über-
prüfung aller Beamten und Angestell-
ten des öffentlichen Dienstes durch die 
Verfassungsschutzämter vorsah. Ein 
neues Bundesgrenzschutzgesetz trat 
im April 1973 in Kraft und ebnete den 
Weg für einen grundlegenden Funkti-
onswandel des ursprünglich quasimili-
tärischen BGS, der zunehmend (bun-
des-) polizeiliche Aufgaben, z. B. 
durch die Einbindung in Fahndungs-
maßnahmen, erhalten sollte. Außer-
dem wurde unter dem Eindruck des 
katastrophalen Polizeieinsatzes wäh-
rend der Olympischen Spiele mit der 
GSG 9 des BGS die erste bundesdeut-
sche Antiterroreinheit aufgestellt. Kur-
ze Zeit später begannen die Länderpo-
lizeien, eigene Sondereinheiten aufzu-
bauen, die so genannten Spezialein-
satzkommandos (SEK) zur Bekämp-
fung „schwerster Gewaltkriminalität“. 

Es wurden nicht nur die Struktu-
ren der Sicherheitsbehörden refor-
miert, sondern auch das Strafrecht 
bzw. die Strafprozessordnung modifi-
ziert. Vor allem in den Jahren zwi-

schen 1974 und 1976 wurden im Zuge 
der Terrorismusbekämpfung zahlrei-
che Rechtsnormen beseitigt, überar-
beitet oder hinzugefügt, was zum Teil 
erhebliche Einschnitte in die  Grund-
rechte bzw. in die Rechte beschuldigter 
aber auch zunächst unverdächtiger Per-
sonen bedeutete. Entscheidende Be-
deutung kommt dem § 129a des StGB 
zu, der im August 1976 in Kraft trat 
und die Bildung und Unterstützung 
einer oder das Werben für eine  
terroristische Vereinigung unter Strafe 
stellt. Diese juristisch vermeintlich 
„maßgeschneiderte Antwort“ auf den 
Terrorismus eröffnet durch zahlreiche 
ergänzende Folgebestimmungen den 
Ermittlungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden weitreichende Möglichkeiten. 
 
IV. Allerdings brachten weder der per-
sonelle und materielle Ausbau der Si-
cherheitsbehörden noch die intensiven 
Fahndungsmaßnahmen ein Ende des 
„bewaffneten Kampfes“. Zwar wurde 
der harte Kern der ersten RAF-Gene-
ration im Juni 1972 festgenommen. Der 
Terrorismus und die Methoden seiner 
Bekämpfung blieben jedoch ein in der 
Öffentlichkeit heftig diskutiertes Politi-
kum. Einerseits unterstützte die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung 
die staatlichen Maßnahmen. Anderer-
seits entzündete sich massive Kritik an 
den Methoden der Terrorismusbekämp-
fung. Nachdem bei Festnahmeaktionen 
mehrere Personen erschossen worden 
waren, beschuldigten z. B. inhaftierte 
Mitglieder der RAF oder der Bewe-
gung 2. Juni sowie ihre Angehörigen 
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und Anwälte die Polizei, „Killfahndun-
gen“ zu praktizieren. 

Die Frage der Haftbedingungen 
für Mitglieder der RAF und der Bewe-
gung 2. Juni avancierte zu einem bis 
heute heftig umstrittenen Konfliktfeld. 
Die Unterbringung der Terrorismus-
verdächtigen in Hochsicherheitsge-
fängnissen, strenge Haftstatuten und 
die weitgehende Abschottung der 
Häftlinge trugen den Justizbehörden 
den Vorwurf der „Isolationsfolter“ ein. 
Um Änderungen der Haftbedingungen 
durchzusetzen, traten inhaftierte Mit-
glieder der RAF und der Bewegung 2. 
Juni mehrfach in den kollektiven Hun-
gerstreik, wodurch über die unmittel-
bare Anhängerschaft der RAF hinaus 
große Teile der linksradikalen Szene 
mobilisiert wurden, vor allem nach-
dem im November 1974 der RAF-Ak-
tivist Holger Meins an den Folgen 
eines Hungerstreiks starb. Durch den 
Prozess gegen die führenden Köpfe 
der RAF Andreas Baader, Gudrun 
Ensslin, Ulrike Meinhof, Irmgard 
Möller und Jan-Carl Raspe in Stutt-
gart-Stammheim und schließlich durch 
den Selbstmord Ulrike Meinhofs im 
Mai 1976 – die radikale Linke sprach 
von einem „staatlichen Mord“ – ver-
schärfte sich der Protest gegen die 
Haftbedingungen der RAF-Mitglieder. 

Die Befreiung der Inhaftierten 
wurde zu „dem“ politischen und strate-
gischen Ziel einer sich neu formieren-
den zweiten RAF-Generation. Das Jahr 
1977 bildete den Höhepunkt dieser 
„Bleiernen Zeit“ (Margarete von Trot-
ta): RAF-Aktivisten ermordeten im 

April Generalbundesanwalt Siegfried 
Buback und seinen Fahrer. Ende Juli 
wurde der Vorstandsvorsitzende der 
Dresdner Bank, Jürgen Ponto, bei ei-
nem Entführungsversuch erschossen. 
Anfang September entführte die RAF 
den Arbeitgeberpräsidenten Hanns-
Martin Schleyer und tötete dabei des-
sen Fahrer und drei Personenschützer. 
Als palästinensische Terroristen am 13. 
Oktober eine Lufthansa-Maschine ent-
führten, nahm der Druck auf die Si-
cherheitsbehörden und die Bundesre-
gierung weiter zu, die jedoch auf die 
Forderungen der Entführer nicht ein-
ging. Die GSG 9 stürmte schließlich 
am 18. Oktober auf dem Flughafen der 
somalischen Hauptstadt Mogadischu 
das Flugzeug und befreite die Geiseln. 
Daraufhin ermordete die RAF Hanns-
Martin Schleyer. Die in Stammheim in-
haftierten RAF-Mitglieder wurden in 
ihren Zellen tot bzw. schwer verletzt 
aufgefunden. Wie schon beim Tod Ul-
rike Meinhofs sprachen offizielle Stel-
len von „Selbstmord“, während linke 
Kreise diese Version in Frage stellten. 

Die Fahndungsmaßnahmen der 
Polizei nahmen während der Schleyer-
entführung Dimensionen an, die in der 
Geschichte der Bundesrepublik ohne 
Beispiel waren. Zugleich wurde binnen 
weniger Tage im Bundestag das so ge-
nannte Kontaktsperregesetz (§§ 31 f. 
EGGVG) verabschiedet, das in be-
stimmten Situationen die vollständige 
Abschottung Inhaftierter selbst von ich-
ren Anwälten ermöglichte. Die Ereig-
nisse des „Deutschen Herbstes“ 1977 
stellten aber nicht nur für die linken 
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Bewegungen und linksliberalen Intel-
lektuellen, sondern auch für die Sicher-
heitsbehörden und politisch Verant-
wortlichen traumatische Erfahrungen 
dar. Weder der massiv ausgebaute 
Fahndungsapparat noch das verschärfte 
rechtliche Instrumentarium hatten un-
mittelbar zu polizeilichen Erfolgen ge-
führt. 

 
V. Obwohl es der Polizei bis 1984 ge-
lang einige führende RAF-Aktivisten 
festzunehmen und darüber hinaus eine 
Reihe ehemaliger Gruppenmitglieder 
Aufnahme in der DDR fand, existierte 
die RAF auch in den 80er Jahren wei-
ter. Die RAF versuchte zum einen An-
knüpfungspunkte an die Friedensbe-
wegung und die Anti-AKW-Bewe-
gung zu finden, zum anderen propa-
gierte sie den Aufbau einer gemeinsa-
men „Front“ bewaffneter Gruppen in 
Westeuropa. Während es aber tatsäch-
lich zu Ansätzen einer Kooperation 
mit anderen terroristischen Gruppie-
rungen in Europa kam, gelang der 
RAF keine nennenswerte Verankerung 
innerhalb der Neuen Sozialen Bewe-
gungen. Die politischen Ziele der tödli-
chen Attentate auf den MTU-Vor-
standsvorsitzenden Ernst Zimmermann 
(1985), das Siemens-Vorstandsmitglied 
Karl Heinz Beckurts (1986), den Mi-
nisterialdirektor Gerold von Braunmühl 
(1986) und den Vorstandsvorsitzenden 
der Deutschen Bank, Alfred Herrhau-
sen (1989), waren innerhalb der linken 
Szene kaum zu vermitteln. Lediglich 
die Frage der Haftbedingungen erwies 
sich weiterhin als mobilisierungsfähig. 

Seit 1985 gelangen den Sicher-
heitsbehörden keine größeren Fahn-
dungserfolge mehr. Im Januar 1987 
trat dann ein weiteres „Gesetz zur Be-
kämpfung des Terrorismus“ in Kraft, 
das vor allem die Bestimmungen des § 
129a StGB verschärfte. Zudem hofften 
die Sicherheits- und Justizbehörden 
mit der befristeten Einführung der 
umstrittenen Kronzeugenregelung (  
Kronzeuge) im Juni 1989 (die 1999 
vorerst auslief) ein effektives Instru-
ment zu erhalten. Diese Erweiterung 
der rechtlichen Möglichkeiten brachte 
die Fahndung jedoch kaum voran.  

Bundesanwaltschaft und BKA 
haben auch bis zum heutigen Zeit-
punkt nur begrenzte Kenntnisse über 
den Personenkreis der aktiven RAF 
bis zu ihrer Selbstauflösung. Die Fest-
nahmen von zehn ehemaligen RAF-
Mitgliedern auf dem Gebiet der DDR 
im Jahr 1990 waren weniger gezielten 
Fahndungsmaßnahmen als vielmehr 
dem Zusammenbruch des real existie-
renden Sozialismus zu verdanken. 
Dennoch ging im Verlauf der 90er 
Jahre die Bedeutung des linken Terro-
rismus zurück. Die RZ begannen sich 
seit Beginn des Jahres 1992 aufzulö-
sen, die RAF verkündete im April 
1992, die „Angriffe auf führende Rep-
räsentanten aus Wirtschaft und Staat“ 
vorläufig zu beenden. Im April 1998 
folgte schließlich die Selbstauflösung 
der Gruppe. Ausschlaggebend für 
diese Entscheidung waren weniger der 
Fahndungsdruck als vielmehr RAF-in-
terne Widersprüche sowie die nahezu 
vollständige gesellschaftliche Isolie-
rung. Das rechtliche Instrumentarium, 
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das zur Bekämpfung gegen den Terro-
rismus geschaffen worden war, blieb 
jedoch bestehen, obgleich seit dem 
Ende der 90er Jahre verstärkt Stimmen 
laut wurden, Teile dieses „Sonder-
rechtssystems“ zu beseitigen oder zu-
mindest zu korrigieren. 
 
VI. Mit den vom international operie-
renden islamistischen Al-Qaida-Netz-
werk verübten Anschlägen des 11. 
September 2001 in den USA sowie in 
Folge der Terroranschläge in Madrid 
im März 2004 und in London im Juli 
2005 gewannen überall Fragen nach 
Wegen, Möglichkeiten und Grenzen 
der Terrorismusbekämpfung neue Bri-
sanz. So führten die Landeskriminal-
ämter seit Ende September 2001 auf-
wendige Rasterfahndungen durch, um 
auf diesem Wege Hinweise auf die 
Existenz unauffällig lebender mutmaß-
licher Terroristen („Schläfer“) zu erhal-
ten. Die Rechtmäßigkeit dieser präven-
tiven Maßnahmen, die auf Grundlage 
der Polizeigesetze der Länder mit der 
Abwehr einer angeblich „gegenwärti-
gen Gefahr für den Bestand oder die 
Sicherheit des Bundes oder eines Lan-
des oder für Leib, Leben oder Freiheit 
einer Person“ begründet werden, ist 
juristisch höchst umstritten. 

Kernstück der von der Bundesre-
gierung nach dem 11. September ein-
geleiteten Maßnahmen ist das „Gesetz 
zur Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus“, das im Januar 2002 in 
Kraft trat. Darin werden u. a. die Er-
mittlungsbefugnisse der Nachrichten-
dienste und des BKA ausgeweitet, das 

nun eigenständig „Daten zur Ergän-
zung vorhandener Sachverhalte oder 
sonst zu Zwecken der Auswertung mit-
tels Auskünften oder Anfragen bei öf-
fentlichen oder nichtöffentlichen Stel-
len“ erheben kann. Ferner enthält das 
Gesetz eine Änderung, die den Perso-
nenkreis, der den Überprüfungen durch 
die Verfassungsschutzämter unterliegt, 
erheblich vergrößert. Die Änderung 
der Passgesetze ermöglicht die Auf-
nahme biometrischer Merkmale in die 
Ausweispapiere (  Biometrie). Dazu 
kommen umfangreiche Eingriffe in das 
Vereinsgesetz (  Vereinsverbote/Re-
ligionsprivileg), die Ausländer- und 
Asylgesetze sowie den Sozialdaten-
schutz. Ähnlich wie die Antiterrorge-
setzgebung der 70er Jahre, zielen die 
gegenwärtigen Maßnahmen zum einen 
darauf, die Kompetenzen der Bundes-
behörden zu stärken, zum anderen die 
Ermittlungsbefugnisse schon weit ins 
Vorfeld denkbarer (terroristischer) 
Straftaten auszuweiten. 

Eine weitere Intensivierung der 
Terrorismusbekämpfung stellen die 
bereits in den 70er Jahren vorangetrie-
benen Versuche dar, diese auf europä-
ischer Ebene stärker zu koordinieren. 
Der im November 1993 in Kraft getre-
tene Maastrichter Vertrag beschreibt 
die Zusammenarbeit in den Bereichen 
Inneres und Justiz als eine der zentra-
len Säulen der Europäischen Union. 
Seit dem Ende der 90er Jahre, beson-
ders aber seit dem 11. September 
2001, verstärken die EU-Staaten ihre 
gemeinsamen Bemühungen. Mit dem 
„Rahmenbeschluss zur Terrorismus-
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bekämpfung“ vom 13. Juni 2002 wur-
den vom Europäischen Rat erstmals 
EU-einheitlich die Begriffe „terroristi-
sche Straftaten“ und „terroristische 
Vereinigungen“ definiert. Flankiert 
werden diese Maßnahmen von einem 
ständig erweiterten, zahlreiche Einzel-
maßnahmen umfassenden EU-Akti-
onsplan zur Bekämpfung des Terro-
rismus sowie der politischen Einigung 
über einen „Europäischen Haftbefehl“. 

Der Internationalisierung des 
Terrorismus soll auch die Einfügung 
des § 129b in das StGB Rechnung 
tragen. Diese Ergänzung des strafrecht-
lichen Antiterrorinstrumentariums wur-
de zwar knapp ein Jahr nach den An-
schlägen von New York und Washing-
ton vorgenommen, war aber schon im 
Jahr 1999 vom Bundesjustizministeri-
um geplant worden. Die Erweiterung 
des Paragrafen soll die strafrechtliche 
Verfolgung auch solcher Gruppierun-
gen ermöglichen, die sich zwar inner-
halb der Bundesrepublik nicht illegal 
betätigen, in anderen Staaten aber als 
„terroristisch“ gelten. 

In welchem Ausmaß die nach dem 
11. September 2001 getroffenen Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung 
die Grund- und Bürgerrechte beein-
trächtigen werden, ist noch nicht ab-
sehbar. Kritiker weisen darauf hin, dass 
die neuen Anti-Terror-Gesetze von 
„uferloser Prävention und exekutivisti-
schem Ermessen geprägt“ (Denninger 
2001) seien. Die Maßnahmen hätten 
sich als ineffektiv erwiesen, zahlreiche 
Unverdächtige seien überprüft und 
„dabei real geschädigt“ worden. 
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aus schwierig: Er hat eine konzeptio-
nelle Dimension, wenn er die „Innere 
Sicherheit“ unseres fortgeschrittenen 
Industriestaates vor dem Hintergrund 
der Gewaltenteilung und einer rechts-
staatlichen Verfassung umfassen soll; 
er ist ein historischer Begriff, wenn 
die Entwicklungen zu einem „erfolg-
reichen“ staatlichen Gewaltmonopol 
beschrieben werden; er ist ein institu-
tioneller Begriff, wenn er als Syno-
nym für die Agenturen der Sicherheit 
(Polizei und Militär) steht. 

Das Verstehen des Begriffes 
„Gewaltmonopol“ scheint auch für die 
hauptberuflichen Inhaber und Inhabe-
rinnen dieses staatlichen Monopols 
problematisch zu sein, zumal darüber 
keine publizistische und analytisch 
ausgerichtete Auseinandersetzung ge-
führt wird. Als Agenturen des Gewalt-
monopols gelten gemeinhin Polizei 
und Militär, sie werden häufig mit den 
„Inhabern“ gleich gesetzt, mitunter 
soll das Monopol von ihnen durchge-
setzt, in Anspruch genommen oder so-
gar weiterentwickelt werden. Das Ge-
waltmonopol scheint ein Begriff zu 
sein, der insbesondere bei Podiums-
diskussionen, Interviews, Zeitungsar-
tikeln und öffentlichen Statements, 
mitunter ohne Definition oder genaue-
re Interpretation, benutzt wird. Hier 
wird ein grundsätzlich prozessuales 
Verständnis für eine Entwicklung im 
Zusammenhang mit Staatenbildungs-
prozessen vorgeschlagen und es wer-
den bestimmte Wirkungen des Ge-
waltmonopols erläutert. 
 

II. Das Wort „Gewaltmonopol“ ist 
eine Verkürzung einer Begrifflichkeit, 
die zuerst Max Weber in seinem Werk 
„Wirtschaft und Gesellschaft“ defi-
nierte. Im Rahmen seiner Überlegun-
gen zum rationalen Staat schreibt er 
im Kapitel „Typen der Herrschaft“: 
„Man kann vielmehr den modernen 
Staat soziologisch letztlich nur defi-
nieren aus einem spezifischen Mittel, 
das ihm, wie jedem politischen Ver-
band, eignet: das der physischen Ge-
waltsamkeit“ (Weber 1921, S. 821 f.). 
Zur Erläuterung führt Weber dann fol-
gend aus: „Staat ist diejenige mensch-
liche Gemeinschaft, welche innerhalb 
eines bestimmten Gebietes – dies: das 
‚Gebiet‘, gehört zum Merkmal – das 
Monopol legitimer physischer Gewalt-
samkeit für sich (mit Erfolg) bean-
sprucht. Denn das der Gegenwart Spe-
zifische ist, dass man allen anderen 
Verbänden oder Einzelpersonen das 
Recht zur physischen Gewaltsamkeit 
nur soweit zuschreibt, als der Staat sie 
von ihrer Seite aus zulässt: er gilt als 
alleinige Quelle des ‚Rechts  auf Ge-
waltsamkeit“ (ebd.). Max Weber ver-
suchte u. a. in diesem Werk, bedeut-
same Begrifflichkeiten auch für die 
(akademisch werdende) Soziologie zu 
systematisieren. In diesem Fall ver-
weist er zwar auf das „gegenwärtig 
Spezifische“ eines Staates – im An-
blick eines gerade zu Ende gegange-
nen Weltkrieges und dem schwierigen 
staatlichen Unterfangen, den Men-
schen die Waffen des Krieges wieder 
abzunehmen. Ansonsten hält sich We-
ber mit analytischen Ausführungen zu 
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den Vorformen des modernen Staates 
und den Staatenbildungsprozessen 
nicht auf. 

Anders versteht der Soziologe und 
Zivilisationstheoretiker Norbert Elias 
das Gewaltmonopol. Im Rekurs auf 
Max Weber hält er in den „Studien 
über die Deutschen“ fest: „Die Schaf-
fung dauerhaft befriedeter Räume 
hängt mit der Organisierung des sozia-
len Zusammenlebens in der Form von 
Staaten zusammen. Ein Aspekt des 
Problems ist zuerst von Max Weber ge-
sehen worden. Er wies darauf hin, dass 
die jeweils Regierenden ein Monopol 
der physischen Gewalt für sich in An-
spruch nehmen. Das bedeutet, daß wir 
in einer Organisation leben, wo Regie-
rende über Spezialistengruppen verfü-
gen, die autorisiert sind, im Notfall 
physische Gewalt zu gebrauchen, auch, 
um alle anderen Bürger daran zu hin-
dern. Diese Monopolisierung der Ge-
walt kann man als eine sozialtechnische 
Erfindung der Menschen bezeichnen“ 
(Elias 1989, S. 227 f.). 
 
III. Die Untersuchung „Über den Pro-
zeß der Zivilisation“ von Norbert Elias 
(1997, zuerst 1939) kann als eine histo-
rische Analyse der Staatswerdung ge-
lesen werden. Aspekte zur Monopolbil-
dung im Bereich von Steuern und (zu-
nächst der Verfügungs-) Gewalt von 
Heeren im Abendland nehmen in die-
sen Studien einen großen Raum ein. 
Elias nimmt an, dass insbesondere die-
se Prozesse die Grundlage für den ge-
sellschaftlichen Zwang zum Selbst-
zwang legten. Menschen werden u. a. 

dadurch in die Lage versetzt, eine 
„Langfristperspektive“ auszubilden und 
dadurch auch zu lernen, sich mit Rück-
sicht und Vorsicht in den durch Inter-
dependenzen verdichteten Räumen zu 
bewegen und den Alltag einzurichten. 
Neben dieser soziogenetischen Analyse 
der Staatsbildungsprozesse findet paral-
lel (mit einem Nachhinkeeffekt) in psy-
chogenetischer Hinsicht ein interessan-
ter Umbau der Persönlichkeitsstruktu-
ren der Menschen statt: Menschen kön-
nen dadurch in der Lage versetzt wer-
den, zunehmend ihre Leidenschaften 
und Affekte zu kontrollieren. 

„Die freie Verfügung über militä-
rische Machtmittel ist dem Einzelnen 
genommen und einer Zentralgewalt 
vorbehalten“, so beschreibt Elias 
(1997, Bd. 2, S. 151) den Monopolme-
chanismus. Vorausgegangen ist hier 
ein langer Prozess des Kampfes um 
Boden, der jeweils die Verfügungs-
möglichkeit über militärische Macht-
mittel zur Voraussetzung hatte. Als die 
Phase des Kampfes um den Boden zu 
Ende gekommen war, sieht Elias fol-
gend diverse „Ausscheidungskämpfe“, 
also die Konkurrenzsituationen von 
vielen „Monopolisten“. Als Ergebnis 
hatten diese Ausscheidungskämpfe die 
Herausbildung von jeweils größere 
Einheiten, die den Boden mit militäri-
schen Mitteln sichern konnten; die 
kleineren Einheiten verloren diesen 
Wettbewerb um die Sicherung ihres 
Bodens und gingen notgedrungen in 
den größeren Einheiten auf. „Was sich 
erst bei einer sehr fortgeschrittenen 
Funktionsteilung der Gesellschaft her-
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ausbildet, ist eine beständige, speziali-
siertere Verwaltungsapparatur dieser 
Monopole“ (ebd.). Hier sind auch die 
ersten Professionalisierungsschübe der 
Gewaltmonopolisten, etwa vom „Stra-
ßenreiter“, die zur Begleitung und zum 
Schutz von Kaufleuten vor Überfällen 
rekrutiert wurden, hin zum permanent 
besoldeten Wachmann oder Soldaten, 
der seiner Beschäftigung hauptberuf-
lich nachgeht, zu finden (vgl. Danker 
1988, S. 15 ff.). In der Absolutismus-
forschung wird entsprechend die zu-
nehmende Mobilisierung von polizei-
licher Arbeit als ein wesentliches 
Strukturmerkmal dieser Epoche ange-
sehen. Hier gelten drei Organisations-
elemente als bedeutsam, mit denen die 
Kontrolle und Verwaltung eines mitt-
leren oder großen Territoriums im In-
neren sowie die Machtsicherung oder 
auch Machterweiterung nach außen 
möglich werden: „Bürokratie, Hofsys-
tem und Heerwesen“ (Hinrichs 1986, 
S. 13). Norbert Elias nutzt diese histo-
rischen Erkenntnisse, um hinter den 
Kulissen solcher Entwicklungen eine 
Mechanik zu entdecken: „Mag es sich 
um Land, um Soldaten oder um Geld 
in irgendeiner Form handeln, je mehr 
sich davon in einer Hand akkumuliert, 
desto weniger wird es für diesen Ein-
zelnen übersehbar, desto sicherer wird 
er durch sein Monopol selbst auf im-
mer mehr Andere angewiesen sein, 
desto stärker wird er von dem Ge-
flecht seiner Abhängigen abhängig“ 
(1997, S. 156).  

Hier wird grundlegend die Ein-
sicht beschrieben, welche Bedeutung 

ein schon von Max Weber erwähnter 
„Verwaltungsstab“ für dieses Mono-
pol bekommt. Nur mit diesem Instru-
ment kann der Monopolist seine tat-
sächliche Verfügung über die Geld-
mittel und Soldaten realisieren. Wenn 
der Monopolist nur mit Hilfe dieser 
Bürokratie agieren kann, so nehmen 
die Machtchancen von Verwaltungen 
zu, Interessen zu bekunden, Informa-
tionen zu steuern und damit Realitäten 
zu beeinflussen. Spätestens an diesem 
Punkt der Erkenntnis wird deutlich, 
dass Webers Definitionen zum Staat 
und zum Verwaltungsstab, der die 
Durchsetzung des Monopols der legi-
timen physischen Gewaltsamkeit be-
treiben sollte, lediglich eine idealtypi-
sche Funktionsbeschreibung ist. 

Ein staatliches Gewaltmonopol 
kann es sowohl in demokratischen als 
auch in diktatorischen Staaten geben: 
„Solche Monopole der physischen Ge-
walt (…) sind, wie so viele menschli-
che Erfindungen, zweischneidige Er-
rungenschaften; sie haben ein Janus-
haupt“ (Elias 1989, S. 228). Daher ken-
nen u. a. die politischen Wissenschaf-
ten den Begriff des „Polizeistaates“. 
Der britische Historiker Brian Chap-
man (1972) beschreibt verschiedene 
Formen von Polizeistaaten, die in ihrer 
traditionellen Form u. a. in Österreich 
(unter Joseph II. 1741-1790) und in 
Frankreich („Höhere Polizei“ unter 
Fouché von 1799-1815) existierten. 
Das „Dritte Reich“ in Deutschland war 
nach seiner Bewertung ein Polizeistaat 
in der „modernen“ Form. Während ins-
besondere die polizeiliche Überwa-
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chung zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
unsystematisch, ineffektiv und dem Zu-
fall überlassen war, begann zunächst in 
Österreich und Frankreich die Entwick-
lung eines komplexen Polizeisystems, 
welches insbesondere die schnelle In-
formationsweitergabe von mehr oder 
weniger öffentlich gemachten Äuße-
rungen von Menschen zum Inhalt hatte. 
Diese Polizeien arbeiteten aus einem 
„allgemeinen Gefühl der Sittlichkeit“ 
heraus, mit dem Ziel, jede Opposition 
gegen das herrschende Regime zu er-
sticken (vgl. Chapman 1972, S. 32). 
„Von den Pharaonen bis zu den Dikta-
turen der Gegenwart wird die Verfü-
gung über das Monopol der Gewalt als 
eine entscheidende Machtquelle zum 
Nutzen kleiner Establishments verwen-
det“ (Elias 1989, S. 229). Am Beispiel 
des Dritten Reichs ist die diktatorische 
Instrumentalisierung des staatlichen 
Monopols physischer Gewalt zur Eli-
minierung von Menschen umfassend 
untersucht worden (vgl. u. a. Heuer 
1995). Zu der anderen (zivilisierenden) 
Funktion des staatlichen Gewaltmono-
pols führt Elias aus: „Auf der anderen 
Seite hat es auch eine hohe Funktion 
für die in einem Staate zusammenge-
bundenen Menschen. Es ist eine bisher 
unerlässliche Bedingung der internen 
Pazifizierung größerer Sozialverbände, 
insbesondere des friedlichen Zusam-
menlebens größerer Menschenmassen 
in den entwickelteren Industriestaaten – 
eine Bedingung, die ihrerseits eng ver-
knüpft ist mit dem Steuermonopol; 
denn ohne Steuern keine Waffenträger, 
ob Heer oder Polizei, und ohne Heer 

und Polizei, keine Steuern“ (1989, S. 
229). 
 
IV. Gegenwärtige Fremdzwänge in 
einem Staat haben den Charakter eines 
staatlichen Monopols der physischen 
Gewalt (vgl. Elias 1990, S. 125). Men-
schen in fortgeschrittenen Industrie-
staaten haben es ganz überwiegend ge-
lernt, ihre Leidenschaften und Affekte 
zu beherrschen sowie Konflikte ganz 
überwiegend nicht mit physischer Ge-
walt auszutragen. Nach den Bedingun-
gen von Friedlichkeit des menschlichen 
Zusammenlebens zu fragen, hält Elias 
in der Tat für nützlicher als zu untersu-
chen, warum sich Menschen schlagen 
oder auch Andere erschlagen (vgl. Eli-
as 1989, S. 226). Dies lenkt das Inte-
resse dann auch auf die ganz prakti-
schen Bedingungen des staatlichen 
Gewaltmonopols (vgl. Heuer 1997, S. 
375 ff.): Wie hat es die Rechtssetzung 
innerhalb eines Staates verstanden, 
jegliche Form von privater physischer 
Gewalt zu ächten und ggf. zu sanktio-
nieren? Was waren die Gründe für die 
hochkomplexe strafrechtliche Diffe-
renzierung zwischen Formen der Kör-
perverletzung, des Raubes, Totschlags 
und des Mordes? Wie und unter wel-
chen Voraussetzungen funktioniert das 
Anzeigeverhalten von Menschen, die 
Zeugen von solchen Delikten werden? 
Welche Aufgaben und Verfahren 
haben Gerichte und andere institutio-
nalisierte Konfliktschlichtungsinstitute 
entwickelt, um solche Handlungen zu 
sanktionieren? Was ist eine gerechte 
Sanktion in diesen Fällen? In welchen 
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Fällen ist private Gewalt, die heute nur 
noch als Notwehr oder Notstand (auch 
strafrechtlich) gerechtfertigt ist, er-
laubt? Wie gehen Soldaten und Poli-
zeiangehörige mit ihrer Lizenz um, im 
Fall des Falles tatsächlich selbst phy-
sische Gewalt anzuwenden?  
 
V. Die Entwicklung zu einem tatsächli-
chen staatlichen Gewaltmonopol ist ein 
Prozess, der nunmehr Jahrhunderte an-
dauert, er wird weiter gehen und hat 
sicherlich noch nicht seine letzte Stufe 
erreicht. Elias meint dazu: „Es ist ganz 
unrealistisch zu sagen, dass dieses Mo-
nopol der physischen Gewalt problem-
los funktioniert“ (1989, S. 228); an an-
derer Stelle: „Die Zivilisierung dieser 
Monopolisten der physischen Gewalt 
ist ein ungelöstes Problem“ (1990, S. 
126). Eine verständige Analyse von 
Gewaltentwicklungen in Gesellschaften 
sind auch immer in den Kontext der 
Betrachtung von Durchbrechungen des 
staatlichen Monopols physischer Ge-
walt zu stellen und es ist daher auch 
kaum ausreichend, Gewaltphänomene 
nur mit den Statistiken des Vorjahres 
vergleichen zu wollen. Bei der Analyse 
des staatlichen Gewaltmonopols geht 
es auch immer darum, die Bedingungen 
für ein stabiles friedliches Zusammen-
leben von Menschen in moderneren 
Gesellschaften zu verstehen. Bei der 
Bewertung oder auch Veränderungen 
dieser Elemente ist eine ganzheitliche 
Betrachtung erforderlich, so wie sie 
von Senghaas (1995) in der Form eines 
zivilisatorischen Hexagon (Entprivati-
sierung von Gewalt, Kontrolle des Ge-

waltmonopols und Rechtsstaatlichkeit, 
Interdependenzen und Affektkontrolle, 
demokratische Beteiligung, soziale Ge-
rechtigkeit sowie konstruktive politi-
sche Konfliktstruktur) vorgeschlagen 
wurde. 
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Grenzkontrollen 
 
 
I. „Grenzkontrollen“ dienen der Über-
prüfung der Berechtigung zum Grenz-
übertritt von Personen und zur Über-
wachung der Ein- und Ausfuhr von 
Waren. Die Personenüberprüfung beim 
beabsichtigten Grenzübertritt erstreckt 
sich neben der Feststellung der Einrei-
seberechtigung für Ausländer auf den 
Abgleich mit dem Personen- und Sach-
fahndungsbestand des Informationssys-
tems der Polizei (  INPOL), in dem 
sowohl Fahndungsaufrufe zum soforti-
gen Vollzug (z. B. Festnahme) als auch 
Beobachtungsaufforderungen (z. B. zur 
Feststellung des Aufenthalts) enthalten 
sind. In der Bundesrepublik Deutsch-
land übernimmt die  Bundespolizei 
(BPol; bis zum 1.7.2005 Bundesgrenz-
schutz – BGS) die Personenüberprü-
fung anhand der Ausweisdokumente, 
die Zollbehörden kontrollieren den Wa-
renstrom. An den meisten Grenzüber-
gängen ist es jedoch Praxis, dass so-
wohl  Personenkontrollen als auch 
die Überprüfung mitgeführter Waren 
von den Bediensteten der Zoll- und 
Grenzpolizeibehörden beider Staaten 
gemeinsam durchgeführt werden. Nach 
dem Schengener Abkommen, welches 
innerhalb der EU einen weitgehenden 
Verzicht auf gegenseitige Grenzkon-
trollen zum Inhalt hat (  Schengener 
Zusammenarbeit), werden in Deutsch-
land regelmäßige Grenzkontrollen nur 
noch an den Staatsgrenzen zu den Bei-
trittsstaaten Polen und Tschechien, 
beim Grenzübertritt in die Schweiz so-

wie auf internationalen Flug- und See-
häfen vorgenommen. 
 
II. Die bisherige rechtspolitische Ziel-
setzung von Grenzkontrollen ist recht 
allgemein gehalten. Sie dienen laut 
Bundespolizeigesetz (BpolG) der Erfül-
lung des Anspruchs auf Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung sowie der Gefahrenabwehr. 
Die BPol erfüllt dieses Ziel durch Per-
sonenkontrollen an den Grenzübergän-
gen und durch Überwachung der 
Grenzabschnitte zum Schutz vor illega-
len Grenzübertritten. Weitere Aufgaben 
der BPol im Bereich der  Luftsicher-
heit und aus dem Tätigkeitsfeld der frü-
heren Bahnpolizei dienen ebenso die-
sem Sicherheitsziel. Die im BPolG for-
mulierten Zielsetzungen sind denen 
vieler anderer Sicherheitsbehörden auf 
Bundes- und Landesebene ähnlich. 
Grenzkontrollen gehören somit zu ei-
nem umfangreichen Maßnahmenpaket 
für die Erreichung allgemeiner Sicher-
heitsziele. 

Entsprechend der politischen An-
forderung an einen freien Reisever-
kehr innerhalb der EU wurde durch 
das Schengener Abkommen die Funk-
tion der Grenzkontrollen weitestge-
hend von „normalen“ Polizeikontrol-
len übernommen. Durch die Liberali-
sierung des Warenverkehrs wurden 
Zollkontrollen an den EU-Binnengren-
zen ohnehin zu großen Teilen obsolet. 
Zur Substitution von Personenkontrol-
len an den EU-Binnengrenzen war 
eine Vereinbarung über geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen (Schengener 
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Durchführungsübereinkommen) erfor-
derlich. Darin sind die Angleichung 
von Visabestimmungen der Mitglieds-
staaten, eine polizeiliche und justiziel-
le Zusammenarbeit und ein einheitli-
ches Vorgehen bei den Außengren-
zenkontrollen vereinbart. In Deutsch-
land wurden als Ersatz für entfallene 
Grenzkontrollen anlass- und verdacht-
sunabhängige Personenkontrollen in 
einem 30-km-weiten Grenzstreifen 
durch die BPol und die  Länderpoli-
zeien (  Schleierfahndung) ermög-
licht. Trotz der vertraglichen Verpflich-
tung zu Ausgleichsmaßnahmen und des 
Aufbaus eines gemeinsamen  Schen-
gener Informations- und Fahndungs-
systems (SIS) gab es in der Praxis im-
mer wieder Kritik an der Umsetzung in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten. Pro-
bleme beim technischen Aufbau einer 
einheitlichen Sicherheitsarchitektur und 
bei der Gewährleistung ausreichender 
Außenkontrollen haben das In-Kraft-
Treten des Schengener Abkommens 
immer wieder verzögert und sind zum 
Teil auch heute noch Gegenstand poli-
tischer Auseinandersetzungen. Den-
noch gilt in der EU die politische Ziel-
setzung, Grenzkontrollen schrittweise 
abzuschaffen und durch ein einheitli-
ches europäisches Sicherheitssystem 
zu ersetzen, nach wie vor.  
 
III. Durch die Erweiterung der Euro-
päischen Union und die Gefahren des 
internationalen Terrorismus ist die Be-
deutung von Grenzkontrollen inzwi-
schen jedoch wieder gestiegen. Vor al-
lem als wirtschaftspolitisches Instru-

ment setzen verschiedene westeuropä-
ische Staaten wieder vermehrt auf das 
Instrument der Grenzkontrolle. In den 
Beitrittsverhandlungen im Vorfeld der 
EU-Erweiterung wurde von einigen 
Unionsmitgliedern, darunter auch 
Deutschland als unmittelbarem Nach-
bar, hohen Wert auf eine ausreichende 
Übergangsphase insbesondere zum 
Schutz der heimischen Arbeitsmärkte 
gelegt. Um einen unkontrollierten Zu-
strom aus den neuen Mitgliedsstaaten 
zu verhindern, wird es daher während 
einer Übergangsphase weiterhin Grenz-
kontrollen in der bisherigen Intensität 
an den deutschen Grenzen zu Polen 
und Tschechien geben. Demgegenüber 
muss jedoch auch berücksichtigt wer-
den, dass die neuen Beitrittsstaaten 
durch das Schengener Abkommen ver-
pflichtet sind, ihre EU-Außengrenzen 
stärker zu sichern und daher bisher be-
stehende Reiseerleichterungen zu ih-
ren östlichen Nachbarn aufheben und 
Visapflichten einführen mussten. Sie 
werden daher im Gegenzug ein hohes 
Interesse an einem baldigen Ende der 
Übergangsphase geltend machen und 
für den Wegfall von Grenzkontrollen 
nach Deutschland plädieren. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich in dieser Frage 
die unterschiedlichen Positionen in-
nerhalb der Europäischen Union an-
nähern. 

Auch die Frage der künftigen Ge-
staltung der Grenzkontrollen zur 
Schweiz ist stark von wirtschaftspoli-
tischen Überlegungen geprägt. Anlass 
ist vor allem die von der EU ange-
strebte einheitliche Zinsbesteuerung in 
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Europa, die nur dann sinnvoll funktio-
nieren kann, wenn auch der Kapital-
transfer in die Schweiz wirksam be-
kämpft werden kann. Konsequent wä-
re demnach, die Grenze zur Schweiz 
als EU-Außengrenze zu betrachten und 
entsprechend intensive Grenzkontrollen 
durchzuführen. Gleichzeitig hat aber 
die Schweiz auch ein hohes Interesse 
daran, an einem europaweiten Sicher-
heitsverbund zu partizipieren und nicht 
von EU-Außengrenzen mit verschärf-
ten Reisekontrollen umschlossen zu 
werden. So wurden steuerrechtliche 
Fragen und sicherheitspolitische Erwä-
gungen Gegenstand einer gemeinsamen 
Verhandlungslösung zwischen der EU 
und der Schweiz. Zwischenzeitlich ge-
stalteten sich diese Konsultationen 
insofern schwierig, da seitens der 
Schweiz der Vorwurf erhoben wurde, 
Deutschland wolle durch verschärfte 
Grenzkontrollen Druck ausüben. Offi-
zielle Stellen bestritten einen Zusam-
menhang, zahlreiche Presseberichte 
wiesen jedoch auf deutlich verlängerte 
Warte- und Abfertigungszeiten an den 
Schweizer Grenzen während einer be-
sonders schwierigen Phase der Ver-
handlungen im Frühjahr 2004 hin. Die 
Zielsetzung des Abkommens wurde 
inzwischen auch durch das Ergebnis 
einer Volksabstimmung in der 
Schweiz bestätigt, in der sich eine kla-
re Mehrheit für einen Beitritt der 
Schweiz zum Schengen-Raum aus-
sprach. Damit wird es in absehbarer 
Zeit auch zwischen der Schweiz und 
den angrenzenden EU-Ländern keine 
polizeilichen Grenzkontrollen mehr 

geben; Warenkontrollen durch den 
Zoll werden jedoch bestehen bleiben. 
 
IV. Nach den Terroranschlägen vom 
September 2001 wurde in den USA ein 
wesentliches Instrument zur Bekämp-
fung des Terrorismus in der Optimie-
rung der Grenzkontrollen gesehen. Da-
bei geht es beispielsweise um die Er-
fassung biometrischer Daten (  Bio-
metrie) bei der Einreise oder den sys-
tematischen Abgleich von Passagierlis-
ten von Fluglinien, die die USA anflie-
gen. Ankündigungen, die visumfreie 
Einreise in die USA nur noch Inhabern 
von Passdokumenten mit biometri-
schen Angaben zu gestatten, haben die 
EU konkret in Zugzwang gesetzt, Per-
sonaldokumente der Unionsbürger um 
derartige Elemente zu ergänzen. Bereits 
bestehende Überlegungen europäischer 
Sicherheitsbehörden erhalten durch die, 
wenngleich terminlich immer wieder 
hinausgeschobene, Forderung der USA 
weitere Unterstützung. Demgegenüber 
wachsen allerdings auch die Bedenken 
von Datenschützern, da beispielsweise 
nicht klar ist, was mit den in den USA 
gesammelten biometrischen Daten aller 
Einreisenden seit September 2004 
geschieht.  

Auch in Deutschland werden ers-
te Experimente mit der Erfassung bio-
metrischer Daten bei der Grenzkon-
trolle durchgeführt. Bundesinnenmi-
nister Otto Schily weihte im Februar 
2004 die erste automatisierte Grenz-
kontrolle am Flughafen Frankfurt ein, 
bei der Flugpassagiere, deren biomet-
rische Daten vorab registriert wurden, 
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anstelle der manuellen Kontrolle nur 
noch ein optisches Gerät zur Erken-
nung der Iris passieren müssen. Die 
Teilnahme an dem Pilotprojekt ist frei-
willig, geworben wird jedoch mit ei-
ner deutlichen Verkürzung der Warte-
zeiten, sodass datenschutzrechtlichen 
Einwänden durchaus praktische Vortei-
le – nicht nur für die Grenzbehörden, 
sondern auch für die Reisenden – ge-
genüberstehen. 

Die grundsätzliche Zielsetzung 
des Schengener Abkommens wurde 
indes von sicherheitspolitischen Kon-
sequenzen nach den Anschlägen vom 
11. September 2001 nicht tangiert. Es 
wäre durchaus denkbar gewesen, den 
Verzicht auf Grenzkontrollen inner-
halb der EU wieder in Frage zu stel-
len, dies ist jedoch nicht ernsthaft er-
wogen worden. Die Kontrollbefugnis-
se der ersatzweisen Schleierfahndung, 
die in einigen Bundesländern über die 
30-km-Grenzlinie hinaus bereits auch 
auf alle Autobahnen und Bundesstra-
ßen sowie den Bahnverkehr ausge-
dehnt wurde, erwiesen sich in der Po-
lizeipraxis auch mit Blick auf die Ter-
rorbekämpfung als wesentlich effekti-
ver als es die früheren Grenzkontrol-
len hätten leisten können. 
 
V. Das Thema Grenzkontrollen ist wei-
terhin in der politischen Diskussion vi-
rulent, und zwar sowohl aus sicher-
heitspolitischen als auch aus wirt-
schaftspolitischen Erwägungen heraus. 
Sie nehmen jedoch über 10 Jahre nach 
Verwirklichung des freien Personen-
verkehrs infolge des Schengener Ab-

kommens nicht mehr den herausragen-
den Stellenwert in einer sicherheitspoli-
tischen Debatte ein, die sich vor allem 
um eine effektive Terrorbekämpfung 
bemüht. Die kürzlich vollzogene Um-
benennung des bisherigen „Bundes-
grenzschutzes“ in eine „Bundespolizei“ 
zeichnet eine Entwicklung nach, die 
nicht nur die Behörde selbst treffender 
charakterisiert, sondern auch auf die in-
zwischen wesentlich stärker gewordene 
Bedeutung anderer polizeilicher Fahn-
dungs- und Kontrollmethoden verweist. 
Dort, wo sie innerhalb der Europäi-
schen Union noch bestehen, haben 
Grenzkontrollen jedoch nicht zuletzt 
deshalb politischen Charme, weil man 
mit ihrer Einschränkung oder Abschaf-
fung gleichermaßen werben oder dro-
hen und damit politische Zugeständnis-
se über den engeren Bereich der Si-
cherheitspolitik hinaus einfordern kann. 
 

  
 
Famira, Klaus 2004: Der freie Personenverkehr 

in Europa – Schengen nach Amsterdam, 
Wien / Graz 

Heesen, Dietrich / Lison, Hans G. / Möllers, 
Martin (Hg.) 1997: Der Bundesgrenz-
schutz im Spannungsfeld gesellschaftli-
cher Entwicklungen, Brühl 

Maurer, Albrecht 1998: Schleierfahndung im 
Hinterland, in: Bürgerrechte und Polizei/ 
CILIP, H. 1, S. 51-56 

 
Rolf Brandel 

 
 
 



Grundrechte 117 

Grundrechte 
 
 
I. Unter dem Begriff „Grundrechte“ 
werden im juristischen Sprachgebrauch 
sowohl Bürger- als auch Menschen-
rechte zusammengefasst: Während 
letztere jeden Menschen im Geltungs-
bereich der jeweiligen Kodifikation 
schützen, werden Bürgerrechte nur den 
jeweiligen Staatsangehörigen zuerkannt 
(so z. B. in Art. 12 GG: „Alle Deut-
schen haben das Recht, ...“). 

Die Hauptfunktionen der Grund-
rechte werden darin gesehen, die Frei-
heitssphäre des Einzelnen gegen Ein-
griffe der staatlichen Gewalt zu schüt-
zen und ihm damit zugleich die Vor-
aussetzungen für eine freie und aktive 
Mitwirkung und Mitgestaltung im Ge-
meinwesen zu sichern. Kodifiziert sind 
die Grundrechte z. B. in den Verfassun-
gen der meisten europäischen Staaten, 
aber auch auf völkerrechtlicher Ebene, 
hier u. a. in Gestalt der Europäischen 
Menschenrechtskonvention von 1950, 
dem Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte von 1966 
sowie dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte ebenfalls von 1966. 

Die im deutschen Grundgesetz 
verankerten Grundrechte binden als 
unmittelbar geltendes Recht gemäß 
Art. 1 Abs. 3 alle Staatsgewalten, also 
auch den Gesetzgeber. Sie haben mit-
hin Vorrang vor dem „einfachen“ 
Recht. Über ihre Einhaltung soll nicht 
nur das Bundesverfassungsgericht wa-
chen, sondern auch alle anderen Ge-

richte haben sie bei ihren Entscheidun-
gen zu berücksichtigen. Verletzungen 
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention können nach Erschöpfung des 
innerstaatlichen Rechtsweges vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg geltend ge-
macht werden. 
 
II. Je nach ihrem Schutzbereich wird 
unterschieden zwischen Rechten der 
Person, die die Privatsphäre des Ein-
zelnen schützen (z. B. Recht auf Le-
ben und körperliche Unversehrtheit, 
Unverletzlichkeit der Wohnung), den 
politischen Grundrechten (Meinungs-, 
Versammlungs- und Vereinigungsfrei-
heit), den wirtschaftlichen Freiheits-
rechten (Berufs- und Eigentumsfrei-
heit), den Verfahrensgarantien und 
justiziellen Grundrechten, den Gleich-
heitsrechten und Diskriminierungsver-
boten und schließlich den sozialen 
Grundrechten (z. B. Recht auf Arbeit, 
Recht auf Wohnraum, die in Deutsch-
land allerdings durchweg nicht als ge-
richtlich einklagbare Rechte, sondern 
als bloße Staatszielbestimmungen be-
trachtet werden). 

Eine wichtige Rolle im Rahmen 
der Inneren Sicherheit spielen vor al-
lem die Grundrechte der Person sowie 
die Verfahrensgarantien. Gerade diese 
Schutzgewährleistungen zielen darauf 
ab, das Eingriffshandeln von Polizei 
und anderen Sicherheitsbehörden zu 
begrenzen und als Maßstab einer ef-
fektiven gerichtlichen Kontrolle sol-
cher Maßnahmen zu dienen. So kann 
sich z. B. ein polizeilicher Schusswaf-
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feneinsatz als Eingriff in das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit 
auswirken, und mit jeder Freiheitsent-
ziehung wird in das Grundrecht der 
Freiheit der Person eingegriffen. Alle 
diese polizeilichen Handlungen sind 
nur nach Maßgabe der entsprechenden 
gesetzlichen Eingriffsbefugnisse und 
unter strikter Wahrung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes zulässig. Glei-
ches gilt für Wohnungsdurchsuchungen 
sowie „Lauschangriffe“ (  Wohn-
raumüberwachung), die an der Verfas-
sungsgewährleistung der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) zu 
messen sind. Das Bundesverfassungs-
gericht hat in seiner Grundsatzent-
scheidung zu dieser Thematik vom 3. 
März 2004 festgestellt, dass die Aner-
kennung eines „absolut geschützten 
Kernbereichs privater Lebensgestal-
tung“ (NJW 2004, S. 999) darüber 
hinaus in den unantastbaren Schutzbe-
reich der Menschenwürde nach Art. 1 
Abs. 1 GG fällt. 
 
III. Mit der zunehmenden  Tele-
kommunikationsüberwachung durch 
die Sicherheitsbehörden wird in wach-
sendem Maße in das Grundrecht auf 
Schutz des Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses (Art. 10 GG) einge-
griffen. Bei allen anderen Datenerhe-
bungen, -verarbeitungen und -über-
mittlungen dieser Behörden, die quan-
titativ eine noch viel größere Rolle in 
der Praxis spielen, ist das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung zu 
beachten. Dieses Grundrecht findet 
sich zwar nicht explizit im Grundge-

setz, wurde aber vom Bundesverfas-
sungsgericht im Volkszählungsurteil 
von 1983 aus dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht abgeleitet und ist in-
zwischen in den meisten Landesver-
fassungen verankert. Eingriffe in die-
ses Recht sind nur auf normenklaren, 
d. h. für den Bürger nachvollziehbaren 
gesetzlichen Grundlagen zulässig, müs-
sen dem Allgemeininteresse dienen und 
auch sonst verhältnismäßig sein. 
 
IV. Gerade unter diesen Gesichtspunk-
ten ist die Vielzahl neuer Eingriffsbe-
fugnisse, die den Sicherheitsbehörden 
durch das Ende 2001 verabschiedete 
Terrorismusbekämpfungsgesetz verlie-
hen wurden, verfassungsrechtlich au-
ßerordentlich problematisch. Im Rah-
men ihrer Entscheidungen zur Zuläs-
sigkeit der  Rasterfahndung haben 
einige Gerichte zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass auch nach Einschätzung 
des Bundesinnenministeriums und der 
Landesinnenministerien nach den Ter-
roranschlägen in den USA keine kon-
krete Gefährdungssituation in der Bun-
desrepublik besteht. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Notwendigkeit der neu-
en Befugnisse und der damit verbunde-
nen weitreichenden Möglichkeiten der 
Sicherheitsbehörden, in die grund-
rechtlich geschützte Privatsphäre vie-
ler Personen einzugreifen, höchst frag-
würdig. 

Durch die neuen Bestimmungen 
werden vor allem ausländische Bürger 
und Bürgerinnen unter Generalver-
dacht gestellt und durch eine nahezu 
lückenlose informationelle Erfassung 
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zu „gläsernen Menschen“ gemacht. 
Hingegen betrifft die vorgesehene Auf-
nahme biometrischer Daten (  Bio-
metrie) in die Personalausweise die ge-
samte erwachsene Bevölkerung der 
Bundesrepublik. Dabei ist einerseits die 
Eignung dieser Maßnahme zur Entde-
ckung von Terroristen und zur Verhin-
derung von Anschlägen höchst zwei-
felhaft, andererseits ermöglichen solche 
biometrischen Daten wie z. B. die Ge-
sichtsgeometrie die unbemerkte Erfas-
sung und Identifizierung einer Viel-
zahl von Menschen mittels des Einsat-
zes von Videokameras (  Videoüber-
wachung) auf öffentlichen Plätzen, 
z. B. bei einer Demonstration. Damit 
aber findet nicht nur ein gravierender 
Eingriff in die informationelle Selbst-
bestimmung statt. Zugleich entfaltet die 
Möglichkeit einer solchen Totalerfas-
sung abschreckende Wirkung im Hin-
blick auf die Wahrnehmung des 
Grundrechts der Versammlungsfrei-
heit. Durch eine zunehmende staatli-
che Überwachung der Telekommuni-
kation einschließlich des Internets (  
Internetüberwachung) wird nicht nur 
das Fernmeldegeheimnis massiv ein-
geschränkt, sondern auch die Wahr-
nehmung der Meinungsfreiheit mit der 
schweren Hypothek staatlicher Kon-
trolle belastet. Dies rührt indessen am 
Fundament der Demokratie, weil die 
prinzipiell freie Ausübung von Grund-
rechten wie der Meinungs- und der 
Versammlungsfreiheit die existenziel-
le Bedingung für eine freie demokrati-
sche Willensbildung darstellt. Nicht 
zuletzt deshalb ist die von vielen Bür-

gerrechtsorganisationen gegen die Be-
fugnisausweitung der Sicherheitsbe-
hörden erhobene Kritik ernst zu neh-
men. 

 
V. Wenig überzeugend ist hingegen der 
Versuch, die Kompetenzfülle für Poli-
zei und Geheimdienste durch ein 
„Grundrecht auf Sicherheit“ zu legiti-
mieren. Die Postulierung eines solchen 
„Grundrechts“ zugunsten der Staats-
gewalt kehrt die Intention grundrechtli-
chen Schutzes geradezu in ihr Gegen-
teil um und könnte letztlich uferlose 
staatliche Eingriffe bis hin zur Aufhe-
bung der individuellen Freiheit recht-
fertigen. In der Tat lässt sich inzwi-
schen eine Tendenz zur Ökonomisie-
rung selbst elementarer Grundrechte 
zugunsten der Inneren Sicherheit kons-
tatieren: Sowohl die Menschenwürde 
als auch das Recht auf Leben werden 
im Fall der zunehmend akzeptierten 
„Rettungsfolter“ bzw. bei der Entschei-
dung über den Abschuss eines „terror-
verdächtigen“ Verkehrsflugzeugs nach 
dem neuen Luftsicherheitsgesetz zur 
bloßen Rechengröße degradiert. 

In Anbetracht dieser Entwicklung 
bleibt daran zu erinnern, dass vor dem 
Hintergrund der deutschen Geschichte 
und den vielfältigen bitteren Erfah-
rungen des Missbrauchs staatlicher 
Machtfülle der Parlamentarische Rat 
1949 mit guten Gründen die Grund-
rechte an den Anfang der Verfassung 
gestellt hat. Diese bewusste Prioritä-
tensetzung darf nicht der trügerischen 
Hoffnung geopfert werden, durch die 
Preisgabe von Freiheitsrechten könne 
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ein Mehr an Innerer Sicherheit erzielt 
werden. 
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Innenminister-
konferenz 
 
 
I. Die „Ständige Konferenz der Innen-
minister und -senatoren der Länder“, 
so die offizielle Bezeichnung der in 
Kurzform als „Innenministerkonfe-
renz“ (IMK) bezeichnete Institution, 
ist das zentrale Koordinations- und 
(Vor-) Entscheidungsorgan im Politik-
feld „Innere Sicherheit“, mit welchem 
die verfassungsrechtlich primär zu-
ständigen Bundesländer versuchen ho-

rizontal untereinander und vertikal im 
Verhältnis zum Bund konsensuell und 
informell einheitliche Lösungen für 
Fragen der Inneren Sicherheit zu erar-
beiten. 
 
II. Bürokratisches Vorläufer- und Pa-
rallelorgan der seit 1954 existierenden 
„politischen“ Innenministerkonferenz 
war die „Arbeitsgemeinschaft der In-
nenministerien der Länder der Bundes-
republik“. Neben einer rein administra-
tiven Koordination der Innenministe-
rien sollte eine in ihren Ergebnissen 
nicht aber in ihrer Arbeit öffentlich-
keitswirksame politische Absprache 
der Länderinnenminister erreicht wer-
den. Obwohl das Bundesinnenministe-
rium formal nur als „Gast“ teilnimmt, 
kommt ihm eine entscheidende Rolle 
innerhalb der IMK zu. Zwar kann der 
Bundesinnenminister keine Beschlüs-
se verhindern, eröffnet aber mit einem 
Vortrag zur innenpolitischen Sicher-
heitslage zumeist die Innenminister-
konferenz und stellt deren Ergebnisse 
zusammen mit dem Vorsitzenden der 
IMK dar. Seit einer Organisationsre-
form 1997 wechselt der Vorsitz jähr-
lich (zuvor zweijähriger Turnus), wo-
bei dem Innenminister oder -senator, 
der den Vorsitz in der IMK hat, ein 
Sekretariat zur Seite steht, das bis 
1997 im jeweiligen Innenministerium 
angesiedelt war, seitdem aber im Bun-
desrat als Dauereinrichtung arbeitet, 
ohne formalrechtlich an die zweite 
Parlamentskammer angebunden zu 
sein. Allerdings sind die Mitglieder 
der IMK im Regelfall auch Mitglieder 



120 Innenministerkonferenz 

ein Mehr an Innerer Sicherheit erzielt 
werden. 
 

  
 
Düx, Heinz 2003: Globale Sicherheitsgesetze 

und weltweite Erosion von Grundrechten, 
in: ZRP, H. 6, S. 189-195 

Groß, Thomas 2002: Terrorbekämpfung und 
Grundrechte, in: KJ, H. 1, S. 1-17 

Kutscha, Martin 2000: Innere Sicherheit und 
informationelle Selbstbestimmung, in: 
Lange, H-J. (Hg.): Staat, Demokratie und 
Innere Sicherheit in Deutschland, Opla-
den, S. 355-368 

Limbach, Jutta 2002: Ist die kollektive Sicher-
heit Feind der individuellen Freiheit? In: 
AnwBl, H. 8/9, S. 454-458 

Müller-Heidelberg, Till u. a. (Hg.) 2005: Grund-
rechte-Report 2005, Frankfurt a. M. 

Perels, Joachim (Hg.) 1979: Grundrechte als 
Fundament der Demokratie, Frankfurt a. 
M. 

 
Martin Kutscha 

 
 
 

Innenminister-
konferenz 
 
 
I. Die „Ständige Konferenz der Innen-
minister und -senatoren der Länder“, 
so die offizielle Bezeichnung der in 
Kurzform als „Innenministerkonfe-
renz“ (IMK) bezeichnete Institution, 
ist das zentrale Koordinations- und 
(Vor-) Entscheidungsorgan im Politik-
feld „Innere Sicherheit“, mit welchem 
die verfassungsrechtlich primär zu-
ständigen Bundesländer versuchen ho-

rizontal untereinander und vertikal im 
Verhältnis zum Bund konsensuell und 
informell einheitliche Lösungen für 
Fragen der Inneren Sicherheit zu erar-
beiten. 
 
II. Bürokratisches Vorläufer- und Pa-
rallelorgan der seit 1954 existierenden 
„politischen“ Innenministerkonferenz 
war die „Arbeitsgemeinschaft der In-
nenministerien der Länder der Bundes-
republik“. Neben einer rein administra-
tiven Koordination der Innenministe-
rien sollte eine in ihren Ergebnissen 
nicht aber in ihrer Arbeit öffentlich-
keitswirksame politische Absprache 
der Länderinnenminister erreicht wer-
den. Obwohl das Bundesinnenministe-
rium formal nur als „Gast“ teilnimmt, 
kommt ihm eine entscheidende Rolle 
innerhalb der IMK zu. Zwar kann der 
Bundesinnenminister keine Beschlüs-
se verhindern, eröffnet aber mit einem 
Vortrag zur innenpolitischen Sicher-
heitslage zumeist die Innenminister-
konferenz und stellt deren Ergebnisse 
zusammen mit dem Vorsitzenden der 
IMK dar. Seit einer Organisationsre-
form 1997 wechselt der Vorsitz jähr-
lich (zuvor zweijähriger Turnus), wo-
bei dem Innenminister oder -senator, 
der den Vorsitz in der IMK hat, ein 
Sekretariat zur Seite steht, das bis 
1997 im jeweiligen Innenministerium 
angesiedelt war, seitdem aber im Bun-
desrat als Dauereinrichtung arbeitet, 
ohne formalrechtlich an die zweite 
Parlamentskammer angebunden zu 
sein. Allerdings sind die Mitglieder 
der IMK im Regelfall auch Mitglieder 



Innenministerkonferenz 121 

des Innenausschusses des Bundesra-
tes, wobei die wesentlichen Entschei-
dungen zur Politik der Inneren Sicher-
heit nicht dort fallen, sondern in und 
zwischen den Ländern oder zwischen 
den Ländern und dem Bund ausgehan-
delt werden. Auf europäischer Ebene 
tritt auf deutscher Seite der Bundesin-
nenminister zusammen mit dem Vor-
sitzenden der IMK auf, der damit die 
Position der Länder im Prozess einer 
europäisierten Politik der Inneren Si-
cherheit vertreten kann. 

Die IMK tagt in zwei ordentli-
chen Sitzungen im Frühjahr und 
Herbst eines jeden Jahres, wobei zwei 
Teilsitzungen zu unterscheiden sind. 
Ein größeres Gremium aus ca. 150 
(Innen-) Politikern und Ministerialbe-
amten verabschiedet in meist zweitä-
gigen Treffen die Vorlagen der admi-
nistrativ-exekutiv geprägten Ergebnis-
se der Arbeitsebene. Den inneren Kreis 
der IMK bilden allein die Innenminister 
und -senatoren der Länder, die strate-
gische oder politisch brisante Themen-
bereiche in „Kamingesprächen“ erör-
tern. Vorbereitet wird die IMK von 
informellen Treffen auf Ebene der 
Staatssekretäre, die letzte strittige Fra-
gen klären sollen und die Ergebnisse 
der Arbeitsebene zusammenfassen. Ne-
ben den ordentlichen Sitzungen finden 
je nach perzipiertem Handlungsbedarf 
Sondersitzungen (oft mehrere pro Jahr) 
der IMK statt. 

Unterhalb der politischen Ebene 
koordinieren und erarbeiten sechs Ar-
beitskreise (AK) alle Themen der In-
nenpolitik, wobei ihre Struktur spie-

gelbildlich den Aufbau eines typi-
schen Landesinnenministeriums re-
flektiert (AK I: Staatsrecht, Verwal-
tung, Verwaltungsgerichtsbarkeit; AK 
II: Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung; AK III: Kommunale Angele-
genheiten; AK IV: Verfassungsschutz; 
AK V: Feuerwehr, Rettungswesen, 
Katastrophenschutz, Zivilverteidigung; 
AK VI: Dienst-, Beamten-, Organisati-
onsrecht). Für das Politikfeld „Innere 
Sicherheit“ zentral sind dabei im Poli-
zeibereich der AK II sowie im Ge-
heimdienstsektor der AK IV und in 
Teilaspekten der AK V. Die Leitung 
dieser Arbeitskreise, die ebenfalls einer 
turnusmäßigen Rotation (meist alle 
zwei Jahre) zwischen den Bundeslän-
dern unterliegt, übernimmt dabei fast 
immer der Abteilungsleiter der betref-
fenden Ministerialabteilung im Land. 
Im AK II repräsentiert sind neben den 
16 Bundesländern als „beratende Mit-
glieder ohne Stimmrecht“ das Bundes-
innenministerium, das  Bundeskri-
minalamt (BKA) als national koordi-
nierende Kriminalpolizei und die  
Polizei-Führungsakademie (PFA) als 
nationale Ausbildungsstätte für den 
höheren Polizeivollzugsdienst und da-
mit die Führung der Länder- und Bun-
despolizeien. 

Die eigentliche Arbeit, damit 
stark an eine ministerielle Organisati-
on erinnernd, findet statt in ständigen 
„Unterausschüssen“, die flexibel und 
themenbezogen Projektgruppen oder 
permanente Arbeitsgruppen und Kom-
missionen für Spezialthemen bilden. 
Im Arbeitskreis II gibt es aktuell drei 
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Unterausschüsse, die sich mit „Füh-
rung, Einsatz und Kriminalitätsbe-
kämpfung“ (UAFEK), „Führungs- und 
Einsatzmittel“ (UAFEM) und „Recht 
und Verwaltung“ (UARV) beschäfti-
gen und damit den Dreiklang „Ein-
satz-Technik-Organisation“ innerhalb 
der Polizei abbilden. Geleitet werden 
sie wiederum alternierend von Minis-
terialbeamten der Länder, die damit 
im Sinne von „Fachbruderschaften“ 
Entscheidungen „technokratisch“ und 
weitgehend ohne politische Kontrolle 
präjudizieren. Mit der „Vorschriften-
kommission“, die sich um die Fort-
schreibung von Polizeidienstvorschrif-
ten (PDV) und Leitfäden kümmert, 
der „Polizeilichen Kriminalprävention 
der Länder und des Bundes“ und ins-
besondere der „AG Kripo“ existieren 
drei weitere Untergliederungen des 
AK II, die funktional als „Unteraus-
schuss“ zu werten sind. Die „AG-Kri-
po“ ist dabei ein Zusammenschluss der 
Leiter der Landeskriminalämter sowie 
des BKA und kümmert sich insbeson-
dere um die operative Bekämpfung 
konkreter Kriminalitätsphänomene, die 
national oder international koordiniert 
werden müssen, durchbricht damit die 
von Ministerialbeamten dominierten 
anderen Unterausschüsse. 
 
III. Anhand eines zentralen Doku-
ments zur Inneren Sicherheit Deutsch-
lands, dem „Programm Innere Sicher-
heit“ (1974 bzw. Fortschreibung 1994), 
wird die auf Konsens und Kompromiss 
basierende, technokratisch geprägte Ar-
beitsweise der IMK deutlich: Auf 34 

Seiten werden 1994 kriminalpolitische 
Maßnahmen skizziert, polizeiliche Auf-
gaben im Straßenverkehr beschrieben, 
die Kompetenzen zwischen Bund und 
Ländern abgegrenzt, die Europäisie-
rung der Inneren Sicherheit themati-
siert, Ausbildungs- und Personalstruk-
turprobleme in der Polizei aufgezeigt 
sowie für eine einheitliche Informati-
ons- und Kommunikationstechnik ge-
worben. Es handelt sich um keinen 
Gesetzestext und es liegt in der Ver-
antwortung des einzelnen Landes (und 
des Bundes) dieses Programm umzu-
setzen. Da es aber von allen Ländern 
verabschiedet wurde, selbst wenn in 
Form von Fußnoten einzelne Länder 
„abweichende Positionen“ vertreten, 
ohne den Gesamtkompromiss in Frage 
zu stellen, haben die demokratisch le-
gitimierten Länderparlamente kaum 
noch Möglichkeiten, das „Programm 
Innere Sicherheit“ insgesamt oder 
Grundsätze daraus abzulehnen. Ein 
Beispiel ist der von der IMK 1972 
verabschiedete „Musterentwurf eines 
einheitlichen Polizeigesetzes des Bun-
des und der Länder“, der die Länder-
polizeigesetze zunächst im Westen 
und nach der deutschen Wiederverei-
nigung auch im Osten maßgeblich 
beeinflusste. 
 
IV. Der Vorteil einer auf fachliche 
Expertise aufbauenden Politikentwick-
lung im Bereich Innere Sicherheit, die 
überparteilichen Konsens voraussetzt 
und auf eine Parteipolitisierung weit-
gehend verzichtet, mündet in eine ef-
fektive Koordination föderalistischer 
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Strukturen in der Innenpolitik. Der 
Preis, der dafür gezahlt wird, ist eine 
aufgrund der intensiven Geheimhal-
tung der IMK verhinderte Beteiligung 
der Länderparlamente und der Öffent-
lichkeit. Fragen der Inneren Sicherheit 
und der Polizeipolitik werden in der 
IMK, die weder in der Verfassung 
noch in anderen Gesetzen als Organ 
auftaucht, soweit vorentschieden, dass 
Parlamente gegenüber der Exekutive 
kaum noch Mitwirkungsmöglichkeiten 
haben und Innenminister unter Ver-
weis auf Beschlüsse der IMK auch un-
populäre Maßnahmen in einem Bun-
desland implementieren können. 
 
V. In zunehmenden Umfang treten bei 
wesentlichen Fragen der Inneren Si-
cherheit der Bundesinnenminister und 
die EU als Gegenspieler der IMK auf. 
Das Beispiel der im Nachklang des 
11.9.2001 beschlossenen „Sicherheits-
pakete“ des Bundesinnenministers Otto 
Schily (SPD) zeigt, dass der Bund auch 
auf Kosten der Länder seine Kompe-
tenzen im Bereich der Terrorismusbe-
kämpfung ausweiten konnte, was nur 
teilweise den Beifall der Länder fand, 
insbesondere wenn es um Kompetenz-
erweiterungen des BKA und des  
Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV) ging. Die IMK war an diesem 
Prozess zwar beteiligt, aber weniger 
als Akteur denn als „Besitzstandswah-
rer“ der Länder. Noch weiter reichen-
de Beschränkungen der IMK sind von 
der europäischen Ebene zu erwarten, 
auf der spätestens seit dem Amster-
damer Vertrag 1999 mit der so ge-

nannten dritten Säule der EU, der 
„polizeilichen und justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen“ und ihren 
institutionellen Ausformungen  Eu-
ropol und  Eurojust „Rivalen“ im 
Politikfeld „Innere Sicherheit“ existie-
ren. 
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von staatlichen Institutionen und Ein-
richtungen, welches durch Verfassung 
und Organe der demokratischen Wil-
lensbildung legitimiert ist, das öffent-
liche Gewaltmonopol im Rahmen ko-
difizierter Regeln exekutiv unter An-
wendung auch von unmittelbarem 
Zwang auszuüben. IS als Politikfeld 
weist darauf hin, dass an der zugrunde 
liegenden Politikproduktion neben den 
exekutiven Institutionen und Einrich-
tungen (vor allem Polizei und Staats-
anwaltschaften) weitere Akteure betei-
ligt sind, zu nennen sind die Innenmi-
nisterien, parlamentarische Institutio-
nen (Ausschüsse), des Weiteren Partei-
en und Verbände (Polizeigewerkschaf-
ten, Verbände der privaten Sicherheits-
wirtschaft, Bürgerrechtsgruppen) sowie 
föderale Verhandlungsgremien (Innen-
ministerkonferenz, Ausschüsse des 
Bundesrates). 

Dieses Netzwerk lässt sich im 
Sinne dreier konzentrischer Kreise be-
schreiben. Es kann begrifflich unter-
schieden werden zwischen dem Zent-
ralbereich, dem politisch institutionel-
len Umfeld und dem korrespondieren-
den politischen Umfeld. Auf der Bun-
desebene umfasst der Zentralbereich 
die staatlichen Sicherheitsbehörden. Zu 
nennen sind: die Bundespolizeien (  
Bundeskriminalamt,  Bundespolizei, 
vormals BGS, der Inspekteur der Be-
reitschaftspolizeien der Länder beim 
BMI), die Nachrichtendienste des Bun-
des (  Bundesamt für Verfassungs-
schutz,  Militärischer Abschirm-
dienst,  Bundesnachrichtendienst), 
die Sonderpolizeien des Bundes (die  

Zollbehörden Zollgrenzdienst und Zoll-
fahndung, Bundesamt für Güterver-
kehr, Strom- und Schifffahrtspolizei), 
die  Generalbundesanwaltschaft und 
als Sondereinrichtung die Hausinspek-
tion des Deutschen Bundestages. 

Während es sich im Zentralbe-
reich um Exekutivbehörden handelt, 
zeichnen sich die Einrichtungen im 
politisch institutionellen Umfeld da-
durch aus, dass diese zu jenen in ei-
nem bestimmten, i. d. R. verfassungs-
rechtlich wie gesetzlich definierten 
Außenverhältnis stehen, welches nor-
mierte und regelhafte Entscheidungs-, 
Weisungs- und Kontrollrechte umfasst. 
An Institutionen sind zu nennen: das 
Bundesministerium des Inneren (BMI), 
der Bundestag und Bundesrat (insbe-
sondere die Innenausschüsse), die Bun-
destagsfraktionen (insbesondere deren 
Facharbeitskreise), der Datenschutzbe-
auftragte des Bundes sowie herausge-
hobene Ausbildungseinrichtungen wie 
die  Polizei-Führungsakademie, die 
auf einer Bund-Länder-Vereinbarung 
basiert und den gesamten höheren 
Dienst sowohl bei den  Länderpoli-
zeien als auch bei der Bundespolizei 
(BPol), bis zum 1.7.2005 Bundes-
grenzschutz (BGS), und dem Bundes-
kriminalamt (BKA) ausbildet und als 
Sozialisationsinstanz einen wichtigen 
Stellenwert einnimmt. Zu nennen ist 
auch die  Innenministerkonferenz 
(IMK). Der Bund nimmt daran zu-
mindest auf der Leitungsebene nur als 
„Gast“ teil, in der AG-Kripo als Un-
terausschuss dominiert dagegen das 
BKA sehr deutlich. 
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Die Akteure des korrespondieren-
den politischen Umfelds weisen diese 
normierte und regelhafte Fundierung 
der Interaktionsbeziehungen zum Be-
reich der staatlichen Sicherheitsbehör-
den nicht auf. Ihr Einfluss hängt von 
Durchsetzungsstrategien ab, welche die 
Akteure mehr oder weniger frei wählen 
und beeinflussen können. So werden 
diese bei den Polizeigewerkschaften 
beispielsweise bestimmt vom Ergebnis 
der Personalratswahlen, generell von 
der Mitgliederrekrutierung, vom Ver-
mögen, diese Potenziale in korporatisti-
schen Verhandlungsgremien zur Gel-
tung zu bringen. An Akteuren im kor-
respondierenden politischen Umfeld 
sind somit vor allem die Gewerk-
schaftsverbände zu nennen, also die 
Gewerkschaft der Polizei (im DGB), 
die Deutsche Polizeigewerkschaft im 
Deutschen Beamtenbund (DPolG), der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter 
(BDK) sowie der Bundesgrenzschutz-
verband. Weitere Akteure sind die Par-
teien, ebenso wie die Verbände der pri-
vaten Sicherheitswirtschaft. Zum kor-
respondierenden politischen Umfeld 
zählen auch die Medien, insbesondere 
die überregionalen, die als Teil der 
mehr oder weniger kritischen Öffent-
lichkeit über Entwicklungen im Politik-
feld berichten und so indirekt auf die 
Politikproduktion einwirken können. 
Einzubeziehen sind auch die nicht we-
nigen Forschungsinstitute, die in Ver-
einsform von Wissenschaftlern betrie-
ben werden und finanziert über öffent-
liche Mittel und Drittmittel anwen-

dungsorientierte Problemstellungen der 
öffentlichen Sicherheit bearbeiten. 

Die Frage, inwieweit auch Bür-
gerrechtsgruppen zum korrespondie-
renden politischen Umfeld zu rechnen 
sind, lässt sich nur schwer beantwor-
ten. Die faktische Situation kann so 
umschrieben werden, dass einerseits 
die Sicherheitsbehörden kaum ein In-
teresse daran haben, sich mit den ent-
sprechenden Gruppen auseinander zu 
setzen, geschweige denn, sie in korpo-
ratistische Verhandlungsgremien ein-
zubeziehen. Andererseits sind auch die 
Bürgerrechtsgruppen von ihrem Selbst-
verständnis her wenig dazu geneigt, 
sich auf entsprechende „systemimma-
nente“ Diskurse mit den Sicherheits-
behörden einzulassen. Letztlich drückt 
sich in dieser fehlenden Einbeziehung 
von gesellschaftlichen Gruppen in das 
Politikfeld die alte deutsche Tradition 
eines strikten Gegenübers von Staat 
und Gesellschaft aus. 

Auf Landesebene umfasst der 
Zentralbereich die eigentliche Lan-
despolizei (die Schutz- und Krimi-
nalpolizei in den Polizeibehörden auf 
der kommunalen Ebene), das Landes-
kriminalamt sowie die landesspezifi-
schen gesonderten Polizeibehörden 
(Autobahn-, Wasserschutz- und Be-
reitschaftspolizeien). Es kommen hin-
zu das Landesamt für Verfassungs-
schutz, als Sonderpolizeibehörden die 
Steuerfahndungen sowie die Staats-
anwaltschaften der Länder (General-
staatsanwalt, Leitende Oberstaatsan-
wälte, Staatsanwälte). 
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Das politisch institutionelle Um-
feld besteht auf Landesebene aus dem 
Innenministerium, dem Landtag (ins-
besondere dem Innenausschuss), den 
Landtagsfraktionen (insbesondere de-
ren Facharbeitskreise), dem Daten-
schutzbeauftragten und den herausge-
hobenen Ausbildungseinrichtungen 
(Fachhochschulen, Polizeischulen). 
Anzusiedeln sind hier auch die Arbeits-
gremien der IMK, die von Beamten so-
wohl aus der Innenverwaltung wie aus 
den Sicherheitsbehörden der Länder 
ausgefüllt werden. 

Im korrespondierenden politi-
schen Umfeld auf Landesebene üben 
vor allem die Gewerkschaftsverbände 
einen maßgeblichen Einfluss aus. Sie 
sind in ein festes korporatistisches Aus-
tauschverhältnis mit der Polizeiverwal-
tung eingebunden. An weiteren Akteu-
ren sind zu nennen die Parteien, die 
Verbände der privaten Sicherheitswirt-
schaft, die Medien und etwaige For-
schungsinstitute. Für die Bürgerrechts-
gruppen gelten vergleichbare Bedin-
gungen wie auf der Bundesebene. 

Bei der Frage nach dem spezifi-
schen Charakter der Politik-Program-
me innerhalb des Politikfeldes IS ist 
zu berücksichtigen, dass hierbei vor-
rangig regulative Instrumente ange-
wandt werden. Das heißt, Gegenstand 
dieser Politiken sind nicht finanzielle 
Verteilungsprogramme, sondern die 
Formulierung und Durchsetzung von 
bestimmten Normen, die mittels der 
dazu befugten exekutiven Sicherheits-
einrichtungen – auch unter Anwen-
dung von unmittelbarem Zwang – exe-

kutiert werden sollen. Politik-Pro-
gramme sind in diesem Sinne und zu-
allererst die in Gesetzen manifestier-
ten Normierungen und Regelungen. 
Die einzelnen Policy-Programme lie-
ßen sich in diesem Sinne also gleich-
setzen mit der Verabschiedung be-
stimmter Gesetzespakete, die einen 
bestimmten Zustand „innerer“ Sicher-
heitsoptimierung zum Inhalt haben. 
Beispiele dafür können sein Gesetze 
zur Bekämpfung der  Organisierten 
Kriminalität (OK), zur Unterbindung 
der  Geldwäsche, zur Durchsetzung 
des „großen Lauschangriffes“ (  
Wohnraumüberwachung) und viele 
andere Materien, die in der IS im Vor-
dergrund stehen. 

Die Policy-Programme im Poli-
tikfeld IS lassen sich in drei Typen 
unterscheiden: Programme im Bereich 
der  Polizeipolitik, im Bereich der 

 Kriminalpolitik und im übergrei-
fenden Bereich der Politik der IS. Als 
Polizeipolitik wären die Programme 
zu verstehen, die die grundsätzlichen 
Fragen der Aufbau- und Ablauforga-
nisation zum Inhalt haben, die sich auf 
Einsatz und Verwendung von Personal 
und Ressourcen der polizeilichen Be-
hörden richten sowie die Art und Wei-
se der polizeilichen Kompetenzen zum 
Gegenstand haben. Vergegenständlicht 
sind diese Programme im Polizeirecht 
(Polizeigesetze, Polizeiorganisationsge-
setze u. a.) sowie in den Erlassen der 
Innenministerien. 

Als Kriminalpolitik lassen sich 
solche Programme zusammenfassen, 
die Strategien der Straftatenverhütung 
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und Straftatenermittlung zum Inhalt 
haben. Vergegenständlicht sind diese 
Programme vor allem in der  Straf-
prozessordnung, im  Strafrecht, 
ebenso wie in den Präventionspro-
grammen beispielsweise gegen Dro-
genmissbrauch etc., des Weiteren Ge-
setzesprogramme, die sich gegen orga-
nisierte Kriminalität, Geldwäscherei 
u. a. richten ebenso wie sonstige ge-
setzliche Veränderungen, die das Ziel 
einer verbesserten Strafermittlung und 
-verfolgung zum Inhalt haben. 

Die Politik der IS umfasst einer-
seits die Strukturen, Kompetenzen und 
Strategien zur Anwendung staatlicher 
und gesellschaftlicher Kontrolle insge-
samt, bei der in der Regel staatliche Ein-
richtungen legitimiert sind, Zwangsmit-
tel einzusetzen. Diese sind vergegen-
ständlicht in den entsprechenden Be-
hördengesetzen (z. B. der Polizei, der 
Nachrichtendienste u. a.). Sofern sie 
polizeiliche Behörden betreffen, sind 
sie weitestgehend deckungsgleich mit 
polizeipolitischen Programmen, im 
Gegensatz zu diesen sind sie aber brei-
ter angelegt. So können sie auch zum 
Gegenstand haben, neue Formen der 
Aufgabenabgrenzungen zwischen Po-
lizei und Nachrichtendiensten, ebenso 
zwischen den Einrichtungen der Län-
der, des Bundes und zunehmend der 
Europäischen Union zu bestimmen. 
Vergleichbar kann es um gesetzliche 
Novellierungen gehen, die das Ver-
hältnis zwischen Staat und Privaten, 
also insbesondere zwischen staatlichen 
Sicherheitsbehörden und  privaten 
Sicherheitsdiensten, neu festlegen. Zur 

Politik der IS müssen aber andererseits 
ebenso solche Policy-Programme zäh-
len, die die Rechte der Bürger vor 
Missbrauch von Eingriffsbefugnissen 
der Sicherheitsbehörden wie über-
haupt Fragen des bürgerlichen Rechts-
schutzes (z. B.  Datenschutz) zum 
Gegenstand haben. In der öffentlichen 
Debatte wird sehr oft nur der erste 
Aspekt behandelt, der andere entspre-
chend vernachlässigt. 
 
II. In den 50er und 60er Jahren sind 
die Beziehungen zwischen den Sicher-
heitsbehörden noch nicht so verdich-
tet, dass es sich rechtfertigt, von einem 
Politikfeld IS zu sprechen. Der ent-
scheidende Schritt dazu wird Ende der 
60er, Anfang der 70er Jahre gelegt: 
Die Notstandsgesetzgebung differen-
ziert die Arbeitsteilung zwischen Poli-
zei und Militär, der BGS wird im Er-
gebnis von der Funktion einer Ersatz-
armee für den Fall eines Bürgerkrieges 
freigestellt und konsequent zu einer 
Polizei des Bundes umgewandelt. Die 
neuen Protestformen und spätestens 
der Terrorismus verschaffen die Legi-
timation, um die Polizeien und Verfas-
sungsschutzämter von Bund und Län-
dern mit einem großen Mitteleinsatz zu 
modernisieren. Diese Veränderungen 
sind eingebunden in eine umfangreiche 
Reform der öffentlichen Verwaltung 
insgesamt, die auf verbesserte Ressour-
cen- und Einsatzplanung, auf Aus- und 
Fortbildung abzielt (  Verwaltungsre-
formen). Dementsprechend müssen die 
Aktivitäten aller Sicherheitsbehörden 
sowohl vertikal (Bund-Länder) als 
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auch jeweils horizontal (BMI, BPol, 
BKA, BfV, MAD, BND) stärker ko-
ordiniert werden. Im Ergebnis entsteht 
ein fester Verbund von Sicherheitsbe-
hörden des Bundes und der Länder. 

Die Konjunktur des Begriffes 
„Innere Sicherheit“ ist mit dieser Ent-
wicklung verbunden. Erst in den 60er 
Jahren taucht er vereinzelt auf, v. a. in 
der Diskussion der Notstandsgesetze. 
Mit der sozialliberalen Koalition geht 
die „IS“ dann in den politischen und 
amtlichen Sprachgebrauch ein. IS soll 
sich begrifflich bewusst vom Konzept 
der „streitbaren Demokratie“ absetzen. 
Dieses ist trotz aller kritischen Diffe-
renzierungen, die formuliert worden 
sind, zum Ausdruck des deutschen 
Staatsverständnisses der Adenauerära 
mutiert. Der Begriff IS ist hierbei zu-
nächst nicht mehr oder weniger kon-
servativ als „streitbare Demokratie“, 
er zielt jedoch auf eine andere Ebene. 
„Streitbare Demokratie“ muss letztlich 
einen Kern demokratischer Werte (wie 
Grundrechte) definieren, die nicht hin-
tergehbar sind und Aussagen darüber 
zulassen, was demokratisch als akzep-
tabel gilt und was nicht. Hierüber ei-
nen Konsens zu finden, der zudem für 
die Arbeit der Sicherheitsbehörden 
praktikabel werden kann, ist in einer 
pluralistischen Demokratie kaum ein-
zulösen. Die sozialliberale Regierung 
will in den 70er Jahren dagegen einen 
anderen Weg beschreiten: Sie will die 
Institutionen modernisieren, reform-
orientierte Experten in die Behörden-
ämter einsetzen – im Vertrauen dar-
auf, dass die neuen Strukturen, Prozes-

se und Akteure auch zu neuen fort-
schrittlichen Inhalten führen. Im Er-
gebnis entsteht also nicht eine Zu-
standsbeschreibung dessen, was „inne-
re Sicherheit“ qualitativ bedeuten soll, 
sondern es differenziert sich ein insti-
tutionelles „System der Inneren Si-
cherheit“ heraus. Und die inhaltliche 
Politikproduktion vollzieht sich, wie 
in anderen Politikbereichen auch, vor 
allem in internen Verhandlungsgre-
mien des Politikfeldes. 

Vor diesem Hintergrund bleibt IS 
insbesondere in den 70er und 80er 
Jahren ein höchst umstrittener Begriff 
– gerade von gesellschaftskritischer 
Seite wird er als „Kampferklärung“ 
des Staates an die bürgerlichen Frei-
heitsrechte verstanden. IS behauptet 
schließlich auch zu dem Zeitpunkt, als 
der Begriff kultiviert wird, einen neuen 
Machtanspruch des Staates. Im Kern 
steht er dafür, dass die allgemeinen po-
lizeilichen Aufgaben (Bekämpfung der 
„normalen“ Kriminalität), die neuen 
speziellen Zielsetzungen (Bekämpfung 
des Terrorismus) und die nachrichten-
dienstlichen Tätigkeiten (Bekämpfung 
der Verfassungsfeinde) zu einem insti-
tutionellen Sicherheitsverbund zusam-
mengeschlossen werden. 

Gleich, welche Position zu den 
damit verbundenen Fragen eingenom-
men wird, bleibt es unübersehbar, dass 
der institutionelle Sicherheitsverbund 
ein empirisches Faktum bildet, sich 
ein entsprechendes Politikfeld heraus-
gebildet hat. Dies und der einfache 
Umstand, über keine geeignete be-
griffliche Alternative zu verfügen, die 
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genau diesen Sicherheitsverbund um-
schreibt, führen spätestens in den 90er 
Jahren dazu, IS auf breiter Basis (wis-
senschaftlich, politisch, gesellschafts-
kritisch) begrifflich zu etablieren. Eine 
neue Qualität erhält das bislang natio-
nale System der IS dadurch, dass es 
sich im Zuge der europäischen Integ-
ration zu einem  EU-System der 
Inneren Sicherheit weiterentwickelt. 
 
III. Der Terroranschlag des 11. Sep-
tember ist immer wieder als eine Zä-
sur, als Beginn einer neuen Ära the-
matisiert worden. Unbestreitbar be-
deutet er eine neue Qualität terroristi-
scher Gewalt. In der Art und Weise, 
wie der Staat darauf reagiert hat, ist 
aber nicht von einer Zäsur zu spre-
chen. Überraschend ist allenfalls die 
Geschwindigkeit, mit der die sicher-
heitspolitischen Programme (Sicher-
heitspakete I und II) vorgelegt und 
dann vor allem durch den Gesetzge-
bungsprozess gebracht wurden. Kurz 
vor Jahresende 2001 sind die meisten 
dieser Gesetze in Kraft getreten. 

Das Sicherheitspaket I, welches 
unmittelbar nach dem Anschlag vorbe-
reitet wurde, enthielt vier Zielsetzun-
gen: (1) durch eine Änderung des Ver-
einsgesetzes sollte das sog. „Religions-
privileg“ (  Vereinsverbote) entfallen. 
Religiös motivierte Vereine waren bis 
dato vor einer zwangsweisen vereins-
rechtlichen Auflösung durch den In-
nenminister geschützt. Der Vorwurf 
lautete, dass unter dem Deckmantel 
religiöser Gemeinschaften islamisti-
sche Fundamentalisten sich organisie-

ren und agitieren. (2) Des Weiteren 
sollte es durch Einführung des neuen § 
129b Strafgesetzbuch (  Terroristi-
sche Vereinigungen) möglich werden, 
die Mitgliedschaft in einer terroristi-
schen Vereinigung auch dann zu ver-
folgen und zu bestrafen, wenn diese in 
Deutschland nicht tätig ist und deren 
Mitglieder hier auch keine Straftaten 
begehen. Damit sollte insbesondere die 
internationale Verfolgung des Terro-
rismus erleichtert werden. (3) Ein wei-
terer Punkt bezog sich auf eine Reihe 
von Maßnahmen, welche die Sicherheit 
des Flugverkehrs (  Luftsicherheit) 
verbessern sollten: die Sicherung der 
Cockpit-Türen in Flugzeugen, Zuver-
lässigkeitsprüfungen des sicherheitsre-
levanten Personals, verbesserte Kon-
trollen von Fluggästen und Gepäck. (4) 
Schließlich sollten die bisherigen Kon-
trollen zur Verhinderung von  Geld-
wäsche verschärft werden. 

In der gesellschaftspolitischen 
Diskussion richtete sich die Kritik ge-
gen den zweiten Punkt (§ 129b), wäh-
rend der erste Punkt kaum in Frage 
gestellt wurde (rechtliche Gleichstel-
lung religiöser Vereine mit politischen 
u. a.), der dritte Punkt (Sicherheit im 
Flugverkehr) nach dem Anschlag nahe 
liegend war. Der vierte Punkt (Geld-
wäsche) blieb sehr unbestimmt und 
wurde erst im zweiten Sicherheitspa-
ket konkretisiert. Die Kritik gegen den 
neuen § 129b wies vor allem darauf 
hin, dass eine solche Bestimmung in 
der Vergangenheit mit gutem Grund 
nicht in das Strafgesetzbuch aufge-
nommen wurde. Sie setzt voraus, dass 
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sich eindeutig zwischen terroristischen 
und freiheitserkämpfenden Gruppen 
unterscheiden lässt. Eine Widerstands-
gruppe gegen Saddam Hussein war aus 
Sicht des damaligen irakischen Re-
gimes eine terroristische Gruppe, aus 
Sicht des Westens waren es Freiheits-
kämpfer. Die Beispiele ließen sich fort-
setzen: die PLO, der damalige ANC in 
Südafrika usw. Die neue Bestimmung 
führt dazu, so die Kritik, die Rechts-
prinzipien unbestimmt werden zu las-
sen, es wird eine Frage der politischen 
Opportunität, ob eine Gruppe als ter-
roristisch angesehen wird oder auf-
grund außenpolitischer Kalküle nicht. 

Das Sicherheitspaket II war we-
sentlich umfangreicher angelegt. Die 
wichtigsten Veränderungen betreffen 
die Ausweitung der Kompetenzen der 
staatlichen Sicherheitsbehörden. Das 

 Bundesamt für Verfassungsschutz 
(BfV) soll künftig auch Auskünfte bei 
Kredit-, Finanz-, Luftfahrt- und Tele-
kommunikationsunternehmen (Stand-
ortdaten, E-Mail-Verkehr usw.) einho-
len dürfen. Die Überprüfung von Mo-
biltelefonen wird erleichtert, der In-
formationsaustausch mit anderen Be-
hörden (Ausländerbehörden etc.) in-
tensiviert. Für den  Bundesnachrich-
tendienst (BND) gelten die gleichen 
Bestimmungen wie beim BfV und 
auch der  Militärische Abschirm-
dienst (MAD) erhält die gleichen zu-
sätzlichen Kompetenzen eingeräumt 
wie das BfV, ausgenommen die Aus-
kunftsrechte gegenüber den genannten 
Unternehmen. Des Weiteren werden 
die Zentralstellenfunktion des  Bun-

deskriminalamtes (BKA) gegenüber 
den Landeskriminalämtern ausgebaut 
und es erhält originäre Ermittlungszu-
ständigkeiten bei der Datennetzkrimi-
nalität. Außerdem erhält der Bundes-
grenzschutz (BGS) bzw. die Bundespo-
lizei (BPol) die zusätzliche Aufgaben 
der Flugbegleitung und die Ausweis-
kontrollbefugnisse der BPol werden er-
weitert, sodass ihre Beamten künftig 
auch ohne Tatverdacht Personen anhal-
ten, befragen (schon bisher) und die 
Ausweise kontrollieren können. 

Neben der Erweiterung der Kom-
petenzen der Sicherheitsbehörden wur-
den weitere Gesetzesnovellierungen be-
schlossen oder geplant: Biometrische 
Merkmale (  Biometrie) sollen, vor-
behaltlich einer weiteren Zustimmung 
des Bundestages, in die Ausweispapie-
re aufgenommen werden (Pass- und 
Personalausweisgesetz); die Bestim-
mungen zur Einreise und den Aufent-
halt von Ausländern werden verschärft, 
die Möglichkeiten, Ausländer des Lan-
des zu verweisen, werden erleichtert 
und die Fingerabdrücke von Asylbe-
werbern werden automatisch beim 
BKA abgeglichen, insgesamt wird der 
Zugriff der Sicherheitsbehörden auf 
Datenbestände des  Ausländerzent-
ralregisters erleichtert (Ausländer- und 
Asylverfahrensrecht); der Bereich sol-
cher Einrichtungen, die als sicherheits-
relevant gelten, wird erheblich ausge-
weitet (Krankenhäuser, Energieunter-
nehmen usw.), das dort tätige Personal 
entsprechend überprüft (Sicherheits-
überprüfungsgesetz); die Strafverfol-
gungsbehörden können zukünftig leich-
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ter auf Daten der Sozialbehörden zu-
rückgreifen (Sozialgesetzbuch). 

Betrachtet man die Sicherheits-
pakete mit ihren rund 100 Gesetzen, 
die novelliert worden sind, genauer, 
fällt auf, dass viele der Zielsetzungen 
auch vor dem 11. September längst 
geplant waren: so die Abschaffung des 
Religionsprivilegs oder die Änderung 
des § 129b StGB. Viel gravierender 
als diese Änderungen sind aber die 
vielen Gesetzesnovellierungen, die die 
Kompetenzen der Sicherheitsbehörden 
ausweiten, hierbei ehedem „eiserne“ 
Prinzipien des bundesdeutschen Si-
cherheitssystems noch weiter entkräf-
ten, als dies ohnehin schon seit Jahren 
geschieht. Zu nennen ist die Aufwei-
chung des  Trennungsgebotes zwi-
schen Polizei und Nachrichtendiens-
ten, wonach die Aufgaben und Tätig-
keiten dieser Behörden strikt getrennt 
bleiben müssen, damit die Polizei 
nicht mit schwer zu kontrollierenden 
nachrichtendienstlichen Mitteln und 
die verdeckt arbeitenden Nachrichten-
dienste nicht mit exekutiven Kompe-
tenzen arbeiten können. 
 
IV. In der gesellschaftspolitischen Kri-
tik standen und stehen denn auch zwei 
Fragen im Vordergrund: Wie ange-
messen sind diese erheblichen Auswei-
tungen der sicherheitspolitischen Ein-
griffsrechte des Staates im Verhältnis 
zu den Freiheitsrechten seiner Bürger 
und, durchaus eng damit verbunden, 
sind diese Maßnahmen tatsächlich ge-
eignet, die Sicherheit vor terroristi-
schen Anschlägen herzustellen? 

Die Sicherheitspakete I und II, die 
zur Bekämpfung des Terrorismus ver-
abschiedet worden sind, müssen dabei 
im Zusammenhang gesehen werden 
mit der Entwicklung der Sicherheitspo-
litik seit den 80er Jahren. In immer 
neuen Schüben werden kurzfristig für 
aktuell wahrgenommene Bedrohungsla-
gen (Organisierte Kriminalität, Rechts-
extremismus, Terrorismus) umfangrei-
che gesetzliche Ermächtigungsgrundla-
gen geschaffen. Die jeweiligen Bedro-
hungslagen werden hierbei weder aus-
reichend hinsichtlich ihrer Ursachen 
analysiert, noch bleibt genügend Zeit, 
entsprechend angemessene kriminalpo-
litische, kriminalstrategische sowie 
flankierend gesellschaftspolitische Maß-
nahmen zu entwickeln. Sobald neue 
Probleme auftauchen, beginnt der 
Kreislauf erneut. Die zuvor begründe-
ten gesetzlichen Ermächtigungsgrund-
lagen, in der Regel kaum vollständig 
entwickelt, werden dadurch aber nicht 
beendet, sondern bestehen weiter fort. 
In der Folge entsteht ein Wust an 
Rechtsnormen. Dies überfordert einer-
seits die Sicherheitsbehörden selbst, 
weil das dort tätige Personal angesichts 
der nicht mehr eindeutigen Zielvorga-
ben und vor dem Hintergrund knapper 
Ressourcen an Zeit, Geld und Personal 
keinen klar eingegrenzten Handlungs-
rahmen mehr vorfindet. Andererseits 
führt es bei vielen Bürgern zu einem 
wachsenden Gefühl eines aufziehenden 
Überwachungsstaates, weil die Sicher-
heitsgesetzgebung und die Aufgaben-
struktur der Sicherheitsbehörden nicht 
mehr transparent sind. Letztlich wird 
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damit das Vertrauen in die Funktions-
fähigkeit staatlicher Institutionen insge-
samt untergraben. Denn wenn jede neue 
Problemlage so grundlegende Gesetzes-
änderungen erforderlich macht, wird 
damit seitens des Staates auch ausge-
drückt, dass die zuvor geltenden Rechts-
grundlagen offensichtlich nicht geeignet 
waren, neue Gefahren abzuwehren. 

Die aktuelle Terrorismusdebatte 
zeigt, dass insbesondere aus dem kurz-
fristigen Handlungszwang, dem die Po-
litik sich ausgesetzt sieht, sehr schnell 
zu solchen Instrumenten gegriffen 
wird, zu denen Erfahrungswerte vorlie-
gen. So sind viele der Instrumente, die 
jetzt gegen den internationalen und is-
lamistischen Terrorismus eingesetzt 
werden, der RAF-Terroristenverfol-
gung aus den 70er Jahren entlehnt. 
Diese Erfahrungen lassen sich aber 
nicht übertragen. Tätermotive, Täter-
profile, Täterdenkweisen und Tat-
strukturen unterscheiden sich grundle-
gend voneinander. Die auf Abschre-
ckung angelegten Instrumente der 
70er Jahre (der Täter muss befürchten, 
Leben und Freiheit zu verlieren) ver-
sagen bei Tätern, die ihr Leben als 
Waffe einsetzen. Damit besteht die 
Gefahr fehlender Wirksamkeit der ein-
gesetzten Maßnahmen. Es droht zu-
dem die hilflose und undifferenzierte 
Ausweitung des Extremismusbegriffes 
und der potenziellen Verdachtsannah-
me gegen ganze Bevölkerungsgruppen 
insbesondere arabisch islamischer 
Herkunft. 

Ein Worst-Case-Szenario wäre 
dies, dass die präventive Bekämpfung 

des Terrorismus dazu führt, die Frei-
heitsrechte der eigenen Gesellschaft zu-
nehmend zu beschränken, nicht um die 
Gelegenheit zu nutzen, wie von man-
chen Kritikern unterstellt, den Überwa-
chungsstaat zu installieren, sondern als 
nicht beabsichtigte Folge im Bemühen, 
den verdeckt operierenden Terroristen 
jeden potenziellen Angriffsraum zu 
verschließen. 
 
V. Das bundesdeutsche System der IS 
unterliegt derzeit einem starken Wand-
lungsdruck. Vordergründig ist es der 
internationale Terrorismus, aus dem die 
vergangene rotgrüne Bundesregierung, 
aber auch die neue Große Koalition, die 
Forderungen ableiten, den föderalen Si-
cherheitsverbund verstärkt durch zen-
trale Kompetenzen und Aufgaben des 
Bundes abzuändern. Insbesondere sol-
len die Befugnisse des Bundeskriminal-
amtes, der Bundespolizei und des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz zulas-
ten der Länder gestärkt werden. Auch 
wurde mit dem „Terrorismus-Abwehr-
zentrum“ eine neue Koordinations- und 
Auswertungseinheit des Bundes ge-
schaffen, welche die Informationen der 
Polizeien und der Nachrichtendienste 
besser erschließen soll. Neben dem 
Terrorismus sind es aber zwei andere 
Entwicklungen, die unmerklicher ver-
laufen, aber das bundesdeutsche Si-
cherheitssystem sehr tief greifend ver-
ändern. Zum einen ist dies der Prozess 
der Europäisierung der Inneren Sicher-
heit. Hier differenziert sich das System 
zunehmend aus. So werden Agenturen 
und Gremien geschaffen, die den euro-
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päischen Grenzschutz koordinieren 
sollen, ebenfalls vollzieht sich im Be-
reich der Nachrichtendienste eine For-
malisierung der Zusammenarbeit der 
nationalen Dienste.  Europol soll aus-
gebaut werden. Eine europäische Staats-
anwaltschaft muss zwingend geschaffen 
werden, was wiederum die Frage nach 
einem europäischen Strafrecht und ei-
nem Strafgericht aufwirft. Zum anderen 
wandelt sich die Polizei im Zuge der 
seit Jahren ablaufenden Staats- und 
Verwaltungsreformen ebenfalls tief 
greifend. Die Polizei verliert hierbei ihr 
Monopol der Sicherheitsproduktion.  
Private Sicherheitsdienste finden zu-
nehmend die Anerkennung auch der 
staatlichen Sicherheitsbehörden. Es 
stellt sich dabei die Frage, wo die neue 
Grenzlinie zwischen Staat und privaten 
bzw. kommerziellen Sicherheitsanbie-
tern gezogen werden soll. Die Arbeit 
der Polizei wandelt sich aber auch 
durch den verstärkten Einsatz von Ins-
trumenten des New Public Manage-
ments (  Verwaltungsreformen). Die 
Frage nach dem Verhältnis von Kosten 
und Leistungen sind längst zu einem 
Maßstab geworden für die Frage, wel-
che (öffentlichen) Sicherheitsaufgaben 
der Staat noch ausüben will und kann. 
Mit dem Modell des „Gewährleistungs-
staates“ hält auch im Bereich der IS ein 
Staatsverständnis Einzug, welches zwar 
noch den Anspruch, Sicherheit zu ge-
währleisten, aufrecht erhält, den Voll-
zug (im Sinne von „Leistungstiefe“) 
aber nicht mehr als umfassende Voll-
zugsaufgabe staatlicher Einrichtungen 
sieht. Der Staat übernimmt es hierbei, 

die Rahmenbedingungen der öffentli-
chen Sicherheit aufrechtzuerhalten, das 
staatliche Gewaltmonopol zu gewähr-
leisten, Strafverfolgung und Rechtspre-
chung zu garantieren sowie den militä-
rischen Schutz der Gesellschaft zu er-
halten. Darüber hinaus „aktiviert“ er 
seine Bürger (letztlich verpflichtend) 
zur individuell-sozialen Selbstsiche-
rung und hält sie an, für den unmittel-
baren Schutz ihres Eigentums (Alarm-
systeme, Wohnungs-, Haus- und Auto-
sicherung, ggf. durch Nutzung privater 
Sicherheitsdienste) und für den Schutz 
gegen die Risiken des Lebens jenseits 
staatlicher Systeme (private Kranken-, 
Alters- und Pflegeversicherung) selbst 
zu sorgen. Während sich der Staat also 
aus den Systemen sozialer Sicherung 
mangels finanzieller Masse zurück-
zieht, entwickelt er im Bereich polizei-
lich verstandener Sicherung ein umfas-
sendes Sicherheitsversprechen – wel-
ches, wie ausgeführt, nicht zwangsläu-
fig bedeutet, es in allen Belangen auch 
mit eigenem Personal umsetzen zu 
wollen oder zu können. 

Ausdruck dieses Sicherheitsver-
sprechens ist die Diskussion um den  
„erweiterten Sicherheitsbegriff“. Dieser 
zieht zunächst plausibel die Konse-
quenz daraus, dass eine Trennung zwi-
schen innerer und äußerer Sicherheit, 
zwischen staatlich und privat erbrachter 
Sicherheitsleistung sowie zwischen den 
einzelnen Behördensystemen der Poli-
zei, der Nachrichtendienste, des Katast-
rophenschutzes und des Militärs nicht 
mehr sinnvoll aufrechtzuerhalten 
scheint. Bei einer genaueren Betrach-
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tung zeigt sich aber schnell, dass mit 
Aufhebung dieser traditionellen Trenn-
linien zugleich auch rechtsstaatliche, 
verfassungsrechtliche, bürgerrechtliche, 
parlamentarische und demokratische 
Schutzgüter insgesamt erodieren. 

Der Wandel des Systems der IS 
ist somit untrennbar verbunden mit 
dem Wandel von Staat und Demokra-
tie insgesamt. IS als Kernbereich staat-
licher Macht ist aber in besonderem 
Maße sensibilisiert für die Auswirkun-
gen, die von den zahlreichen Neuaus-
richtungen ausgehen. Letztlich geht es 
darum, das Verhältnis von Staat, Si-
cherheit, Freiheit und Demokratie in 
einer durch Europäisierung, Internatio-
nalisierung und Globalisierung be-
stimmten Welt neu zu gewichten – oh-
ne die erreichten rechtsstaatlichen und 
demokratischen Standards aufzugeben. 
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INPOL 
 
 
I. INPOL (Informationssystem der 
Polizei) ist ein Verbund von Daten-
banken des  Bundeskriminalamtes 
(BKA), der  Bundespolizei (BPol), 
der  Länderpolizeien, der  Zoll-
behörden (in ihrer Funktion als Grenz-
polizei) sowie des Zollkriminalamtes. 
Es besteht aus Datenbanken zur Per-
sonen- und Sachfahndung, zu Krimi-
nalaktennachweisen, Haftdateien, er-
kennungsdienstlichen Dateien, DNA-
Analyse-Dateien sowie aus verschie-
denen Spurendokumentationssystemen 
(SPUDOK) und Arbeits- und Recher-
chedateien (PIOS). 

INPOL wurde 1973 in Betrieb ge-
nommen. Nachdem es zunächst durch 
eine systematische Automatisierung der 
Personen- und Sachfahndung geprägt 
war, wurden zwischen 1975 bis 1981 
inkrementale Erweiterungen („Wild-
wuchs“) neuer Systeme vorgenommen, 
die aus den jeweils unterschiedlichen 
Strategien der Bundesländer resultier-
ten. Zwischen 1981 und 1992 wurden 
durch die  Innenministerkonferenz 
Grundsätze zu einem vollständig mo-
dernisierten System erarbeitete; 1998 
begann die Entwicklung von „INPOL-
neu“. Aufgrund überhöhter Ansprüche 
an die Leistungsfähigkeit des neuen 
Systems scheiterten die ursprünglichen 
Pläne zur Inbetriebnahme Anfang 
2001. Diese erfolgte schließlich in 
mehreren Phasen bis zum 16.08.2003. 
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II. Das ursprüngliche Inpol-System ba-
sierte zuletzt auf stark veralteter Tech-
nik, sowohl im Bereich der Hardware, 
die in dieser Form nicht mehr produ-
ziert wurde, als auch der Software. 
Insbesondere die Struktur der Daten-
banken in Form von mehreren, größ-
tenteils unverbundenen Datenbeständen 
(sowohl auf Großrechnern als auch auf 
Dienststellen-PCs) und die ineffiziente 
Datenerfassung als Mehrfacheingabe 
gleicher Daten in unterschiedliche 
Systeme führten zu Doppelerfassungen, 
Inkonsistenzen und veralteten Datenbe-
ständen. Die ineffektive Organisation 
über zentrale Meldestellen führte dazu, 
dass nur ein Bruchteil der Fahndungs-
daten so erfasst wurde, dass valide 
Auswertungen möglich waren. 

Die Ansprüche an Inpol-neu wa-
ren, dass die Daten in einem einheitli-
chen Datenpool erfasst und zur Verfü-
gung stehen sollen. Die damit verbun-
denen komplexen Anforderungen an 
die Datenzugriffsrechte (Eingabe-, 
Veränderungs-, Löschungs- und Lese-
rechte) führten zusammen mit über-
höhten Ansprüchen an die Recherche- 
und Auswertungsfunktionen sowie 
Fehlern in der Softwarearchitektur 
dazu, dass die anfangs geplanten Kos-
ten von 40 Mio. auf mindestens 280 
Mio. DM anstiegen. Nachdem Test-
läufe des Systems unbehebbare Män-
gel aufwiesen (April 2001), wurde das 
Projekt in der 1998 begonnenen Form 
gestoppt und nach mehrstufigem Ü-
bergang am 16.08.2003 mit verringer-
tem Funktionsumfang in Betrieb ge-
nommen. 

III. Das neue Informationssystem der 
Polizeien sollte die Qualität der Er-
mittlungs-, Fahndungs- und Präventi-
onsarbeit sowie die Anforderungen an 
den Datenschutz verändern. Die Poli-
zeiarbeit wurde insofern verändert, als 
die Meldetätigkeit von zentralen Mel-
destellen auf die Ebene einzelner Be-
amter dezentralisiert (270.000 Termi-
nals im Jahr 2003) wurde. Neben ei-
nem erleichterten Zugang zu den Da-
ten allgemein wurden somit die Re-
cherche und Verknüpfungsmöglich-
keiten von Spuren mit Tatverdächti-
gen erleichtert. Zudem wurde ein ver-
besserter Onlinezugriff auf Datenbe-
stände wie etwa des Kraftfahrtbundes-
amtes oder des  Schengener Infor-
mationssystems geschaffen. Die Da-
ten- und Erfassungsstruktur sollte da-
zu führen, dass aktuellere und voll-
ständigere Daten zur Verfügung ste-
hen und durch entsprechende Ver-
knüpfungen schneller neue Erkennt-
nisse gewonnen werden können.  
 
IV. Während die Erwartung der Poli-
zei zunächst darin lag, überspitzt aus-
gedrückt, „vor den Tätern am Tatort 
zu sein“ (Sehr 1999, S. 532), erscheint 
vielen Kritikern innerhalb der Polizei 
INPOL-neu bereits bei seiner Inbe-
triebnahme technisch veraltet. Die Kri-
tik von Bürgerrechtlern richtet sich an 
die erhöhte Kontrolldichte sowie den 
Umfang der erhobenen und verknüpf-
baren Daten. Der erweiterte Kreis von 
Polizeibeamten, die Daten erfassen und 
abfragen können, wirft darüber hinaus 
neue Probleme der Kontrolle unberech-
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tigter Zugriffe auf. Problematisch ist 
nicht allein, welche persönlichen Daten 
EDV-gestützt gespeichert werden, son-
dern darüber hinaus, wer von den zu-
nächst 270.000 Terminals aus unter 
welchen Bedingungen auf welche Da-
ten Zugriff bekommt und wozu diese 
Daten genutzt werden. Zwar wurden 
einige Bedenken bezüglich des ge-
planten Speicherungsumfangs seitens 
des institutionalisierten Datenschutzes 
bereits in die Architektur des (geschei-
terten) Inpol-neu eingearbeitet, jedoch 
ist dieser Aushandlungsprozess von 
der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt 
vor sich gegangen. Eine legitime 
nachholende Entwicklung der Daten-
infrastruktur der Polizei und die An-
wendung aktueller Hard- und Soft-
ware durch die Polizei darf nicht dazu 
führen, Ängste vor einem Überwa-
chungsstaat zu verstärken, und sollte 
daher allen gesellschaftlichen Grup-
pierungen die Möglichkeit geben, 
Datenschutzinteressen zu artikulieren. 
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I. Der neue ständige Internationale 
Strafgerichtshof (IStGH) hat wie der 
Internationale Gerichtshof (IGH) sei-
nen Sitz in Den Haag. Er ist kein vom 
UN-Sicherheitsrat eingesetztes „Ad-
hoc-Gericht“, sondern ein durch völ-
kerrechtlichen Vertrag geschaffener 
Gerichtshof mit eigener internationaler 
Rechtspersönlichkeit. 
 
II. Internationaler Militärgerichtshof: 
Die Bemühungen internationale Straf-
gerichte zu errichten, reichen im 20. 
Jahrhundert bis zum Ersten Weltkriegs 
zurück. Der Versuch auf der Grundla-
ge des Versailler Vertrags, den deut-
schen Kaiser vor ein solches Gericht 
zu stellen, scheiterte jedoch an der 
Weigerung Hollands, Wilhelm II. aus-
zuliefern. Weitere geplante Prozesse 
gegen führende deutsche Militärs, da-
runter Paul von Hindenburg, aber auch 
gegen einfache Soldaten wegen mut-
maßlicher Kriegsverbrechen, überließ 
man schließlich – mit geringem Erfolg 
– der deutschen Strafjustiz. Damit setz-
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te sich noch einmal der für das klassi-
sche Völkerrecht als Recht zwischen 
Staaten typische Grundsatz durch, die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit des 
Individuums auch bei Verstößen gegen 
internationales Recht ausschließlich in 
die innerstaatliche Kompetenz fallen zu 
lassen. Angesichts der Ungeheuerlich-
keit der nationalsozialistischen Verbre-
chen beschlossen die Alliierten mit 
dem Londoner Abkommen vom Au-
gust 1945 die strafrechtliche Verfol-
gung der Hauptkriegsverbrecher durch 
die Einsetzung eines Internationalen 
Militärgerichtshofs. Obwohl noch wei-
tere Staaten beitraten, waren die in 
Nürnberg und Tokio gebildeten Ge-
richte keine internationalen, sondern 
interalliierte Gerichte, deren rechtliche 
Grundlage nach herrschender Lehre 
auf der Haager Landkriegsordnung ba-
sierte (Art. 43 HLKO / Besatzungsge-
richt). Dieser Schritt markierte jedoch 
einen Wendepunkt im Völkerrecht. 
Art. 6 des Statuts des Nürnberger Mili-
tärgerichtshofs sah die persönliche Ver-
antwortlichkeit der Täter vor bei Ver-
brechen gegen den Frieden, Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Anknüpfend an die 
„Nürnberger Prinzipien“ wurde 1948 
mit der „Konvention über Verhütung 
und Bestrafung des Völkermords“ eine 
weitere positivrechtliche Regelung ge-
schaffen. Die bis heute geltende „Völ-
kermordkonvention“ stellt zwar zu-
nächst auch nur sicher, dass die Sig-
natarstaaten sich völkerrechtlich ver-
pflichten, Völkermord innerstaatlich 
unter Strafe zu stellen, eröffnete aber 

auch die Möglichkeit eines internatio-
nalen Strafgerichts.  
 
III. UN-Strafgerichtshöfe: Erst mit 
dem Ende des Ost-West-Konflikts 
wurde dieser Ansatz angesichts der 
Verbrechen im ehemaligen Jugosla-
wien und in Rwanda wieder aufgegrif-
fen. Der UN-Sicherheitsrat beschloss 
auf der Grundlage des Kap. VII der 
UN-Charta 1993 bzw. 1994 die Er-
richtung zweier internationaler Straf-
gerichtshöfe in Den Haag und Arusha 
(Tansania) zur Verfolgung von: (a) 
Verbrechen gegen die Genfer Rot-
kreuz-Konventionen oder (b) die Ge-
setze und Gebräuche des Kriegs (Haa-
ger Landkriegsordnung), (c) Völker-
mord und (d) sonstigen schweren Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit. 

Die von den UN eingesetzten 
„Ad-hoc-Gerichte“ sind tatsächlich 
international, was sich auch im Modus 
der Richterwahl durch die UN-Gene-
ralversammlung auf Vorschlag des Si-
cherheitsrats widerspiegelt. Im Unter-
schied zum Nürnberger Militärge-
richtshof ist eine Verurteilung in Ab-
wesenheit des Angeklagten nicht zu-
lässig, die Möglichkeit einer zweiten 
Instanz gegeben und während das 
Nürnberger Statut als Strafmaß vor al-
lem die Möglichkeit der Todesstrafe 
zugelassen hat, beschränkt man sich in 
den Statuten der UN-Gerichte auf die 
Verhängung von Freiheitsstrafen. Da-
rüber hinaus findet sich in den Ge-
richtsstatuten ausdrücklich der Ver-
weis, dass bei der Strafzumessung die 
Praxis jugoslawischer bzw. rwandani-
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scher Gerichte zu berücksichtigen sei 
(wegen der Problematik rückwirken-
der Strafgesetzgebung, weil die ge-
nannten völkerrechtlichen Verträge 
zwar die Tatbestände als Verbrechen 
gegen internationales Recht definieren, 
jedoch selbst kein Strafmaß nach Völ-
kerrecht vorsehen). Inzwischen sind 
schon eine Reihe von Verurteilungen 
auch gegen vormals hochrangige Politi-
ker erfolgt, darunter die lebenslängliche 
Freiheitsstrafe gegen den früheren Re-
gierungschef von Rwanda, Jean Kam-
banda. Aus deutscher Sicht trat 1995 
das „Gesetz über die Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Strafgerichts-
hof für das ehemalige Jugoslawien“ in 
Kraft, das als innerstaatliche Rechts-
grundlage die Überstellung mutmaßli-
cher Kriegsverbrecher an den Gerichts-
hof regelt. 
 
IV. Ständiger Internationaler Strafge-
richtshof: Die Errichtung eines ständi-
gen, d. h. dauerhaft institutionalisier-
ten und allgemein zuständigen Inter-
national Criminal Court (ICC) erfolgte 
mit dem von der UN-Staatenkonferenz 
im Sommer 1998 beschlossenen „Rö-
mischen Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs“, sobald 60 Staaten 
diesen völkerrechtlichen Vertrag rati-
fiziert hatten bzw. ihm beigetreten 
waren (Stand Mai 2004: 94 Ratifikati-
onen). Deutschland hat im Dezember 
2000 ratifiziert; hierfür wurde zuvor 
Art. 16 GG geändert, der bisher die 
Auslieferung von Deutschen an das 
„Ausland“ verboten hatte. Inzwischen 
hat die Bundesregierung mit Jahresbe-

ginn 2002 auch die beiden Gesetzes-
entwürfe über das neue „Völkerstraf-
gesetzbuch“ und über die Zusammen-
arbeit mit dem IStGH beschlossen. 
Neben den Regelungen zur Überstel-
lung von Tätern wird dabei für die 
vom IStGH-Statut geregelten Tatbe-
stände die im deutschen Strafrecht 
grundsätzlich geltende Voraussetzung 
strafrechtlicher Verfolgung (Tatortprin-
zip bzw. Staatsangehörigkeit) zuguns-
ten des „Weltrechtsprinzips“ aufgeho-
ben. Daher ist künftig auch ein im Aus-
land von einem Nicht-Deutschen be-
gangenes Kriegsverbrechen nach deut-
schem Recht strafbar. Da die nationale 
Strafgerichtsbarkeit weiterhin Vorrang 
vor dem IStGH haben wird, ist dies er-
forderlich, um eine deutsche straf-
rechtliche „Lücke“ infolge der neuen 
völkerrechtlichen Regelungen zu ver-
hindern. 

Der Gerichtshof wird tätig infol-
ge einer Staatenbeschwerde, der Initia-
tive des Sicherheitsrats nach Kap. VII 
UN Charta oder aber auch infolge der 
Initiative des eigenen Anklägers, der 
von Amts wegen ermittelt hat (Art. 13 
ff.). Nach Art. 5 des Statuts erstreckt 
sich seine Zuständigkeit – einge-
schränkt durch den Grundsatz der 
Komplementarität jedoch nur dann, so-
weit ein Staat nicht fähig oder willens 
ist, selbst die Strafverfolgung durchzu-
führen (Art. 17) – auf die Verfolgung 
von: Völkermord, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen 
(auch bei nicht international bewaffne-
ten Konflikten) und Aggression. Die 
Tatbestände sind, mit Ausnahme des 
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umstrittenen und daher noch in einer 
Folgekonferenz zu definierenden Beg-
riffs der Aggression, im Statut detail-
liert geregelt (Art. 6 ff.) und auch die 
individuelle strafrechtliche Verantwort-
lichkeit (Art. 25) ist ohne Ansehen der 
Person ausdrücklich festgeschrieben. 
Daher enthebt weder die amtliche Ei-
genschaft (z. B. als Staatsoberhaupt, 
Regierungsmitglied etc.) von der Ver-
antwortlichkeit noch schützt die Im-
munität vor gerichtlicher Verfolgung 
(Art. 27). Die Möglichkeit, sich auf 
ein Handeln auf Befehl zu berufen, 
wird zudem grundsätzlich ausge-
schlossen (Art. 33). 

Das Statut garantiert die Prinzi-
pien eines rechtsstaatlichen Verfahrens 
(z. B. Rückwirkungsverbot, Strafaus-
schließungsgründe, Rechte des Ange-
klagten, Berufungsinstanz, Ausschluss 
der Todesstrafe) vor unabhängigen 
Richtern mit der Möglichkeit der Ver-
hängung einer lebenslangen Freiheits-
strafe. Besondere Bedeutung kommt 
dabei Art. 7 („Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit“) des Statuts zu, der an-
knüpfend an die Regelungen der UN-
Tribunale die Möglichkeit strafrechtli-
cher Verfolgung von schweren Men-
schenrechtsverletzungen auch schon in 
„Friedenszeiten“ schafft. Ob es daher 
sogar möglich ist, hierunter Verbrechen 
infolge von Terrorismus zu subsumie-
ren, bleibt strittig; soweit man dies 
bejaht, wären jedoch die Anschläge 
vom 11. September 2001 aufgrund des 
im Statut verankerten Rückwirkungs-
verbots ohnehin nicht durch den IStGH 
verfolgbar. Deren strafrechtliche Ver-

folgung vor einem internationalen Ge-
richt wäre daher allenfalls mithilfe 
einer neuerlichen Einsetzung eines Ad-
hoc-Gerichts der UN durch Beschluss 
des Sicherheitsrats denkbar. Im Hin-
blick auf den IStGH wird aber auch vor 
einer allzu schnellen Ausdehnung der 
Jurisdiktion auf den Terrorismus ge-
warnt, die einen Gerichtshof überfor-
dern würde, der gerade erst seine Tä-
tigkeit aufgenommen hat – selbst wenn 
man in Rechnung stellt, dass die bisher 
erreichten Bemühungen zur Definition 
des Terrorismusbegriffs überhaupt aus-
reichten. Auf jeden Fall bleibt der Ge-
richtshof auf die Zusammenarbeit mit 
den Staaten angewiesen. Wenn sich 
auch seine Mitglieder natürlich hierzu 
verpflichtet haben, so wird das realis-
tisch in Praxis vor allem dann funktio-
nieren, soweit er die Rückendeckung 
des UN-Sicherheitsrats bzw. zumindest 
von Staaten hat, die das Recht mit 
Macht durchsetzen können und auch 
wollen. Gerade angesichts der Ereig-
nisse seit dem 11. September 2001 ist 
es daher besonders zu bedauern, dass 
die USA der Errichtung des IStGH 
nach wie vor eher skeptisch gegenüber-
stehen. 

 
V. Der heftig geführte Streit zwischen 
den USA und einer Reihe von Signa-
tarstaaten über den durch UN Sicher-
heitsrats-Beschluss von 2002 befristet 
herbeigeführten „Sonderstatus“ ame-
rikanischer Soldaten im Rahmen von 
UN-Aktionen erweist sich überwie-
gend als Form „symbolischer“ Politik. 
Denn aufgrund der dargestellten, bloß 
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„komplementären“ Zuständigkeit des 
IStGHs stände es den USA – selbst bei 
Ratifikation des Statuts und wie jedem 
anderen Staat auch – ohnehin frei, 
amerikanische Völkerstraftäter vor ein 
nationales Gericht zu stellen. 

Im Bereich der „Ad-hoc-Tribu-
nale“ bahnt sich mit dem Gerichtshof 
für Sierra Leone die neue Form „ge-
mischter“ Straftribunale an: Zur Ver-
folgung der im Verlauf des Bürger-
kriegs begangenen Verbrechen wurde 
2002 ein Vertrag zwischen Sierra Le-
one und den UN zur Schaffung eines 
„Sondergerichts“ mit Sitz in Freetown 
geschlossen. Dessen Richter werden 
jeweils von der Regierung und der UN 
bestimmt; es kommt sowohl Völker- 
als auch nationales Strafrecht zur An-
wendung. Dieses Konzept „internatio-
nalisierter“ Strafgerichte findet sich 
auch bei der strafrechtlichen Verfol-
gung der Verbrechen im Falle Ost-
Timors und der „Roten Khmer“ in 
Kambodscha. 
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rischer Abschirmdienst, Bundesnach-
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die Sammlung und Auswertung von im 
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abzielen. Rechtlich ist die Internetüber-
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II. Bei Delikten, die sich gegen das 
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richten, handelt es sich um  Compu-
terkriminalität im engeren Sinne. Bei  
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Delikten, welche sich des Internets als 
Medium bedienen (z. B. Darstellung 
von Pornografie und Gewalt), handelt 
es sich um Kommunikations- bzw. 
Verbreitungsdelikte, die sich auf die 
Äußerung oder Weitergabe rechtlich 
missbilligter Inhalte beziehen. Unter 
der Maxime „das Internet darf kein 
rechtsfreier Raum sein“, stand diese 
Deliktform im Zentrum der bisherigen 
rechtspolitischen Zielsetzung. 

Was den jedermann zugänglichen 
Teil des Internets betrifft, so erfolgt die 
polizeiliche Überwachung in Form an-
lassunabhängiger Kontrollen. Hierzu 
streifen die Überwacher auf der Suche 
nach strafrechtlich Relevantem durch 
das Netz, rufen Internetseiten auf,  
abonnieren Mailinglisten, lesen die 
Beiträge in Newsgroups bzw. recher-
chieren auf Newsservern, besuchen 
Chats und protokollieren deren Beiträ-
ge. Eine Begrenzung dieser Tätigkeiten 
ergibt sich lediglich aus der enormen 
Größe des zu bestreifenden „globalen 
Dorfes“. Diese Überwachungstätigkei-
ten können, da ihnen, wenn auch 
durchaus umstritten, so doch offiziell, 
keine Eingriffsqualität zugeschrieben 
wird, ohne besondere rechtliche Grund-
lage erfolgen. Um der Datenmenge 
Herr zu werden, wurden Internet-
Ermittlungswerkzeuge entwickelt. Die-
se Überwachungssoftware ermöglicht 
es, automatisiert und systematisch das 
Internet nach verbotenen Text- und 
Bildinhalten zu durchsuchen, Beweis-
mittel zu sichern und Absender und 
Adressaten zu ermitteln. 
 

III. Zumindest zwei Veränderungen in 
der Zielsetzung der Internetüberwa-
chung zeigen sich als Folgen der Terro-
rismusbekämpfung. Die erste Verände-
rung betrifft die Computerkriminalität 
im engeren Sinne, sie wird in einem 
eigenen Beitrag in diesem Buch behan-
delt. Die zweite Veränderung zielt auf 
eine Intensivierung der Überwachung 
des Internets schlechthin ab. Internet-
streifen betreffen primär diejenigen, 
welche Inhalte ins Netz stellen (z. B. in 
Form von Webseiten oder Newsgroup- 
bzw. Forenbeiträgen). Im Zuge der Ter-
rorismusbekämpfung wird aber auch 
die individuelle Kommunikation via In-
ternet verstärkt Ziel der Internetüber-
wachung. Ersichtlich wird dies aus den 
in Art. 1-3 des Terrorismusbekämp-
fungsgesetzes festgeschriebenen Ände-
rungen des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes, des MAD-Gesetzes und des 
BND-Gesetzes. Alle drei Institutionen 
erhalten bezüglich der Verbindungs- 
und Nutzungsdaten umfangreiche Aus-
kunftsbefugnisse gegenüber Providern. 
Diese Auskünfte können nicht nur 
hinsichtlich bereits erfolgter sondern 
auch für die zukünftige Nutzung des 
Netzes eingeholt werden, was eine 
kontinuierliche Überwachung bedeutet. 

Das Ausmaß der Befugnisse ist 
erst im Hinblick auf die am 24.10. 
2001 beschlossene Telekommunikati-
onsüberwachungsverordnung (TKÜV) 
zu begreifen. Die TKÜV, deren erster 
Entwurf nach Bekanntwerden im Jah-
re 1998 aufgrund massiver Proteste 
aus der Wirtschaft (gegen die mit ihr  
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verbundenen Kosten) und von Bürger-
rechtsgruppen (gegen die mit ihr ver-
bundenen Grundrechtseingriffe) zu-
rückgestellt wurde, regelt die techni-
schen Grundlagen der Überwachung. 
Erst nach Jahren und unter dem Druck 
des Arguments, die Terroristen hätten 
sich auch des Internets bedient, gaben 
die IT-Verbände ihren Widerstand auf. 
Mit der TKÜV wurden die Vorausset-
zungen geschaffen, über die Installati-
on fester Schnittstellen, bei den Provi-
dern die Direktüberwachung der In-
halts-, Verbindungs- und Nutzungsda-
ten – was, bezogen auf das Internet, 
die Überwachung sämtlicher anfallen-
der Daten bedeutet –, ohne Zeitverzug 
und auf Kosten der Anbieter selbst, zu 
ermöglichen. 
 
IV. Eine wehrhafte Demokratie ist da-
rauf angewiesen, dass ihre Sicherheits-
behörden die ihnen zugeschriebenen 
Aufgaben adäquat erfüllen. Sofern 
bedeutende neue gesellschaftliche und 
technische Entwicklungen, wie sie mit 
der weiten Verbreitung der Internetnut-
zung heute vorliegen, eine sachgerechte 
Aufgabenerfüllung erschweren, sind 
Maßnahmen zu treffen, diesen Miss-
stand zu beheben. Derartige Maßnah-
men müssen zumindest vier Notwen-
digkeiten genügen: Erstens müssen sie 
im Einklang mit berechtigten verfas-
sungs- und datenschutzrechtlichen For-
derungen stehen, um das, was sie zu 
schützen vorgeben, nichts selbst zu ge-
fährden. Aus dem gleichen Grunde dür-
fen diese Maßnahmen zweitens nicht 
dazu führen, dass durch Ihre Umset-

zung ungewollt neue und nicht hin-
nehmbare Gefahren erwachsen. Drit-
tens müssen die Maßnahmen, sofern 
Begrenzungen von bürgerlichen Frei-
heiten – wie sie u. a. die unüberwachte 
Kommunikation darstellt – überhaupt 
mit einem Gewinn an Sicherheit zu 
rechtfertigen sind, geeignet sein, der 
tatsächlichen Gefahrenlage zu begeg-
nen. Viertens muss durch eine den An-
sprüchen des demokratischen Rechts-
staates genügetuende Kontrolle der ver-
anlassten Überwachungsmaßnahmen 
gesichert sein. 

Selbst bei flächendeckender Über-
wachung internetbasierter Kommunika-
tion sind die Maßnahmen ungeeignet, 
um Verabredungen oder Planungen 
rechtswidriger Handlungen zu verhin-
dern oder auch nur (vor Ausführung 
der Tat) zu entdecken. Wer von wech-
selnden Accounts bei Freemail Provi-
dern und von öffentlichen Internetzu-
gängen aus kommuniziert, seine Be-
wegungen im Netz durch die Nutzung 
entsprechender Dienste anonymisiert 
und mittels kostenloser und frei ver-
fügbarer Software Nachrichten ver-
schlüsselt, den werden diese Maßnah-
men nicht treffen. Hierzu ist auch 
grundsätzlich anzumerken, dass Über-
wachungsmaßnahmen auf hohem tech-
nischem Niveau wenig gegen Terroris-
mus auf niedrigem technischem Nive-
au auszurichten vermögen. Grundsätz-
lich muss also bezweifelt werden, ob 
aus dem „Abhören“ der Internetkom-
munikation ein Sicherheitsgewinn re-
sultieren kann, wobei sich dann die 
Frage stellt, inwieweit die den Provi-
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dern durch Einrichtung und Betrieb der 
Überwachungsvorkehrungen auferleg-
ten Kosten gerechtfertig sind. Vielmehr 
wird seitens der Anbieter befürchtet, 
dass die Überwachungsschnittstellen 
negative Auswirkungen auf die Si-
cherheit der IT-Infrastrukturen insge-
samt haben, da sie als Schwachstellen 
zum Angriffsziel von Hackern werden 
könnten. 

Darüber hinaus bestehen grund-
legende verfassungs- und datenschutz-
rechtliche Bedenken. Zwar können die 
Überwachungsmaßnahmen, welche sich 
auf Kommunikationsinhalte (z. B. der 
eigentliche Inhalt einer E-Mail) bezie-
hen, nach wie vor nur auf den auch für 
die klassische Telefonüberwachung 
gültigen rechtlichen Grundlagen ange-
ordnet werden, also nur beim Vorlie-
gen des Verdachts bestimmter schwe-
rer Straftaten. Nutzungsdaten können 
jedoch unabhängig von diesem Straf-
tatenkatalog angefordert werden. Nun 
ist das Internet aber nicht das Telefon, 
seine Anwendungsmöglichkeiten rei-
chen weit darüber hinaus. In den In-
ternet-Nutzungsdaten enthalten sind 
die aufgerufenen Internetseiten, Such-
anfragen sowie Eingaben in Web-For-
mulare. Dass sich die gesetzliche Re-
gelung der Überwachung des Internets 
hier am klassischen Telefon (bei dem 
Signal- und Stimmdaten von einander 
getrennt sind) orientiert, führt dazu, 
dass die Sicherheitsbehörden nicht nur 
erfahren, wann und mit wem E-Mails 
ausgetauscht wurden, sondern auch, 
welche Newsgroups oder Webseiten 
besucht (bzw. welchen Artikel man 

wann in welcher Onlineausgabe einer 
Zeitung gelesen hat), nach welchen 
Begriffen im Internet recherchiert und 
welche Produkte (Bücher etc.) online 
bestellt wurden. 

Zu bewerten ist dieser Umstand 
vor dem Hintergrund, dass – mit dem 
Terrorismusbekämpfungsgesetz – der 
Beobachtungsauftrag sowohl des  
Bundesamtes für Verfassungsschutz 
(BfV) als auch des  Militärischen 
Abschirmdienstes (MAD) um Bestre-
bungen erweitert wurde, die gegen den 
„Gedanken der Völkerverständigung“ 
gerichtet sind. Und dies selbst dann, 
wenn sie nicht dem gewaltgeneigten 
Extremismus zuzuordnen sind. Die Ge-
fahr, den Begriff des Terrorismus ins 
Beliebige auszudehnen, ist gegeben 
und die Befürchtung, es könnten mit 
den Begrifflichkeiten auch die Eingriff-
befugnisse auf die das Netz nutzenden 
sozialen und politischen Protestbewe-
gungen angewandt werden, ist ernst zu 
nehmen. 

 
V. Es ist offensichtlich, dass sich zum 
einen der zu überwachende Personen-
kreis ausgedehnt, zum anderen auch 
der potenziell auswertbare Datenbe-
stand vergrößert hat. In dem Maße, wie 
sich Lebensbereiche (Shopping, Part-
ner- und Jobsuche, Kommunikation, 
Unterhaltung usw.) im Internet abspie-
len, hinterlassen immer mehr Nutzer 
eine aussagekräftige Datenspur. Die 
Analyse dieser Daten eignet sich in 
erster Linie dazu, anlassunabhängige 
Verdachtsmomente gegenüber einzel-
nen Personen und Personengruppen 
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aufzubauen. Der Umstand, dass das 
Terrorismusbekämpfungsgesetz die 
Löschfrist für gesammelte Daten von 
zehn auf fünfzehn Jahre verlängert hat, 
lässt die Annahme voluminöser Da-
tenbanken mit detaillierten Persönlich-
keitsprofilen als Folge ausufernder Da-
tensammlung realistisch werden. Mehr 
Überwachung bedeutet jedoch nicht 
zwangsläufig mehr Sicherheit. Bereits 
heute kommen die Sicherheitsbehör-
den mit der Auswertung der erhobenen 
Daten nicht nach – ihr Problem sind 
nicht Datenschutzbestimmungen oder 
unzureichende Strafnormen, sondern 
das mit dem Begriff „Datenfriedhof“ 
umschriebene, durch unzureichende 
Qualifikation und Ausstattung verur-
sachte Vollzugsdefizit. 
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Katastrophenschutz 
 
 
I. Der Begriff „Katastrophenschutz“ 
bezeichnet die Gesamtheit aller Maß-
nahmen, die in Friedenszeiten Kräfte 
des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden ergreifen, um Gefahren abzu-
wehren, die sich aus einer Katastrophe 
ergeben. Eine Katastrophe ist ein Er-
eignis, bei dem Leben, Gesundheit oder 
die lebenswichtige Versorgung einer 
Vielzahl von Menschen oder erhebliche 
Sachwerte so sehr gefährdet oder schon 
wesentlich beeinträchtigt werden, dass 
zur Schadensbegrenzung der koordi-
nierte Einsatz von Kräften und Mittel 
erforderlich ist. Katastrophen können 
durch Naturereignisse (z. B. Hochwas-
ser) oder Unglücke (z. B. Eisenbahnun-
glück) verursacht werden. Der Katas-
trophenschutz ist hinsichtlich der Ge-
setzgebung und des Verwaltungsvoll-
zuges grundsätzlich Ländersache (Art. 
30, 70 GG). Rechtsgrundlagen bilden 
die weitgehend einheitlich ausgestalte-
ten Katastrophenschutzgesetze der Län-
der. Im Verteidigungsfall (Art. 115a ff. 
GG) ist der Katastrophenschutz ein Teil 
des „Zivilschutzes“. Zwar liegt die Ge-
setzgebung über den Zivilschutz nach 
Art. 73 Nr. 1 GG beim Bund für den 
Verwaltungsvollzug sind aber weiter-
hin die Länder mit den gleichen Ein-
satzkräften und Trägern zuständig.  
 
II. Der Katastrophenschutz in den 
Bundesländern ist keine konkret ab-
grenzbare Aufgabe der Gefahrenab-
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wehr, wie z. B. Brandschutz oder Ver-
brechensbekämpfung. Er wird daher 
nicht aus Einsatzkräften gebildet, die 
einer Behörde zugeordnet sind, dauer-
haft bestehen und kontinuierlich Auf-
gaben erledigen. Vielmehr ist der Ka-
tastrophenschutz ein Organisations-
prinzip für eine Vielzahl von Aufga-
benträgern, Einsatzkräften und allen 
anderen, die zur Gefahrenabwehr bei 
einer Großschadenslage zum Einsatz 
kommen können und zentral geleitet 
werden. Eingesetzt werden können z. 
B. Kräfte der  Bundeswehr, der  
Bundespolizei, der Länderpolizeien 
(Art. 35 Abs. 2 S. 2 GG) sowie der in 
den betroffenen Ländern stationierten 
ausländischen Streitkräfte. Auch eine 
Vielzahl von privaten Unternehmern, 
Speditions- und Baufirmen, Herstel-
lern oder Lieferanten von Kühl- oder 
Wärmeaggregaten, Zelten, Versor-
gungs- und Busunternehmen sind für 
den Katastrophenschutz ebenso unent-
behrlich wie die vielen Hilfsorganisa-
tionen, vor allem das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK), der Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB), der Deutsche Feuerwehr-
verband (DFV), der Malteser Hilfs-
dienst (MHD), die Johanniter-Unfall-
Hilfe (JUH), die Deutsche Lebens-Ret-
tungs-Gesellschaft (DLRG), die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung Schiff-
brüchiger (DGzRS) und der Verband 
der Arbeitsgemeinschaften der Helfer 
in den Regieeinheiten/-einrichtungen 
des Katastrophenschutzes in der Bun-
desrepublik Deutschland e. V. (AR-
KAT). Wegen dieser Vielzahl der am 
Katastrophenschutz Beteiligten müs-

sen alle Katastrophenschutzbehörden 
und jede Bezirksregierung einen Ka-
tastrophenschutzplan erstellen. In ihm 
ist die Zusammenführung der umfang-
reichen sachlichen und personellen 
Mittel aus den unterschiedlichsten Be-
reichen und die Organisation ihres Ein-
satzes geplant. Denn die im Ernstfall 
notwendigen Informationen, Meldewe-
ge und Schnittstellen müssen zuvor zu-
sammengetragen und ausprobiert wor-
den sein. Für besondere, meist örtlich 
gebundene Gefahrenlagen (z. B. Sturm-
fluten oder Kernkraftwerksunfälle) gibt 
es Sonderpläne. Auch bei Industriebe-
trieben, von denen bei schweren Un-
fällen Gefahren für die Umgebung 
ausgehen können, existieren so ge-
nannte Notfallpläne. 

Träger des unmittelbaren Katast-
rophenschutzes in den Ländern sind 
unter Mitwirkung öffentlicher und pri-
vater Einrichtungen in der Regel das 
Land, die Landkreise, kreisfreie Städte 
und die größeren Städte in den Krei-
sen, soweit ihnen die Aufgabe der Ka-
tastrophenabwehr übertragen wurde. 
Entsprechend sind die Katastrophen-
schutzbehörden gegliedert. Die Fach-
aufsicht, die sich auf die rechtmäßige 
und zweckmäßige Wahrnehmung der 
Aufgaben der Katastrophenschutzbe-
hörden erstreckt, üben unmittelbar die 
Bezirksregierungen aus. Oberste Fach-
aufsicht haben dabei die obersten Be-
hörden für Inneres (Innenministerien 
bzw. in den Stadtstaaten Innensenate). 
Im Katastrophenfall wird der Einsatz 
durch eine Katastrophenschutzleitung 
(KatSL) geführt, die von einer Techni-
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schen Einsatzleitung (TEL) unterstützt 
wird. Tritt ein Schadensfall ein, ist im 
Regelfall – wenn nicht andere Behör-
den damit beauftragt sind – die Ge-
meinde als Behörde der allgemeinen 
Gefahrenabwehr zuständig. Erst wenn 
die Katastrophenschutzbehörde der Be-
zirksregierung z. B. bei einem Wald-
brand oder einem Flugzeugabsturz den 
Katastrophenfall feststellt, geht die Zu-
ständigkeit automatisch auf sie über. 
Sie übernimmt dann die zentrale Lei-
tung und Koordinierung der Bekämp-
fungsmaßnahmen. Alle anderen Be-
hörden und Einrichtungen haben sich 
dann dieser Katastrophenschutzbehör-
de zu unterstellen oder Amtshilfe zu 
leisten. Der vorbeugende Katastro-
phenschutz umfasst alle zu treffenden 
Vorsorgemaßnahmen, um im Falle ei-
ner Katastrophe unmittelbar mit den 
Schutzmaßnahmen beginnen zu kön-
nen. Dazu gehören vor allem die Aus-
bildung von Helfern, die Bildung von 
Einsatzleitungsteams, die Planung 
eventuell notwendig werdender Koor-
dinierungen verschiedener Träger, die 
Beschaffung von Ausstattungsmaterial 
und die Errichtung von Informations-
wegen für die Bevölkerung. Zu den 
Schutzmaßnahmen bei eingetretenen 
Katastrophen gehören vor allem die 
Rettung von Menschen durch Unter-
stützung der Rettungs- und Bergungs-
arbeiten, die Verhinderung der Gefähr-
dung weiterer Personen und bedeuten-
der Sachwerte und die Begrenzung der 
Schadensausweitung. Insbesondere für 
die Polizei kommen weitere Aufgaben 
hinzu wie etwa größere Verkehrsstö-

rungen zu verhindern und ein beweissi-
cheres Strafverfahren durch Erfor-
schung der Schadensursache und des 
Schadensausmaßes zu gewährleisten. 

Soweit der Katastrophenschutz 
Teil des Zivilschutzes ist, bildet das 
Zivilschutzgesetz (ZSG), das als Art. 1 
des Zivilschutzneuordnungsgesetzes 
(ZSNeuOG) am 25.3.1997 (BGBl. I 
1997, S. 726) verkündet wurde, die 
gesetzliche Grundlage. Es regelt unter 
Berücksichtigung des Inneren Not-
stands nach Art. 91 GG Führungskom-
petenzen, Zuständigkeiten, Aufgaben-
zuweisungen, Maßnahmen der Katast-
rophenprophylaxe sowie die Mitwir-
kung öffentlicher und privater Institu-
tionen. Es ist Aufgabe des Zivilschut-
zes, durch nichtmilitärische Maßnah-
men die Bevölkerung, ihre Wohnun-
gen und Arbeitsstätten, lebens- oder 
verteidigungswichtige zivile Dienst-
stellen, Betriebe, Einrichtungen und 
Anlagen sowie das Kulturgut vor 
Kriegseinwirkungen zu schützen oder 
deren Folgen zu beseitigen oder zu 
mildern (§ 1 Abs. 1 ZSG). Im Einzel-
nen gehören insbesondere dazu der 
Aufbau, die Förderung und Leitung 
des Selbstschutzes der Bevölkerung (§ 
5 ZSG), die Warnung der Bevölke-
rung im Verteidigungsfall (§ 6 ZSG) 
sowie auch die Errichtung von öffent-
lichen Schutzräumen (§ 7 ZSG). Fer-
ner ergreift der Zivilschutz Maßnah-
men zum Schutz der Gesundheit, die 
sich im Frieden darauf beschränken, 
die gesundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung im Verteidigungsfall zu 
planen (§ 15 ZSG). Schließlich um-



Katastrophenschutz 147 

fasst der Zivilschutz Maßnahmen zum 
Schutz von Kulturgut (§ 19 ZSG). In-
zwischen wird der Katastrophenschutz 
in den Zivilschutz mit einbezogen: Die 
nach Landesrecht im Katastrophen-
schutz mitwirkenden Einheiten und 
Einrichtungen nehmen auch die Auf-
gaben zum Schutz der Bevölkerung 
vor besonderen Gefahren und Schä-
den, die im Verteidigungsfall drohen, 
wahr (§ 11 ZSG); dazu werden sie er-
gänzend ausgestattet (§ 12 ZSG) und 
ihre Helfer ausgebildet (§ 13 ZSG). 
Der Bund überlässt die Organisation 
der Katastrophenschutzbehörden den 
Ländern (§ 14 ZSG). 
 
III. Auf Grund der Ereignisse des 11. 
Septembers 2001 sowie auch als Folge 
der Flutkatastrophe 2002 wurden die 
rechtlichen Rahmenbedingungen des – 
für den Friedens- und Verteidigungsfall 
– zweigeteilten Systems des Katastro-
phenschutzes neu geregelt. In diesem 
Zusammenhang errichtete der Bund zur 
Unterstützung des Krisenmanagements 
der Länder seit dem 1.5. 2004 das Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn als 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbe-
reich des Bundesministers des Innern. 
Das BBK versteht sich als zentrales Or-
ganisationselement für den zivilen Be-
völkerungsschutz neben Polizei, Bun-
deswehr und Nachrichtendiensten als 
vierte Säule im nationalen Sicherheits-
system, vor allem gegen den „neuen 
Feind“ internationaler Terrorismus. 
Schon im September 2002 richteten die 
Akademie für Rettungsdienst und Ge-

fahrenabwehr, das Institut für Notfall-
medizin Hamburg und die Akademie 
für Krisenmanagement, Notfallplanung 
und Zivilschutz des BBK (AKNZ) eine 
Veranstaltung zum Thema „1. Interna-
tionaler Kongress zum 11. September 
2001“ aus. 

Dem BBK obliegen nunmehr alle 
Bereiche der Zivilen Sicherheitsvor-
sorge. Seine Aufgabe „Bevölkerungs-
schutz“ ist jetzt nicht mehr nur dem 
Verteidigungsfall im Sinne der Art. 
115a ff. GG zuzuordnen, es soll viel 
mehr alle Bereiche der Zivilen Sicher-
heit fachübergreifend als Zentralstelle 
erfassen. Außerdem unterstützt das 
BBK als Servicestelle des Bundes das 
Krisenmanagement der Länder, haupt-
sächlich in den Feldern Information 
und Koordination. Wesentliche Auf-
gabe ist ferner die Entwicklung und 
Beschaffung der ergänzenden Ausstat-
tung (z. B. Löschfahrzeuge, Fahrzeuge 
zur Erkundung von atomaren, biologi-
schen und chemischen Kampfstoffen, 
Fahrzeuge zum Verletztentransport und 
zur Dekontamination von Personen), 
die Entwicklung von Ausbildungsin-
halten des Zivilschutzes sowie die Aus-
bildung von Führungskräften und Aus-
bildern des Katastrophenschutzes im 
Rahmen ihrer Zivilschutzaufgaben. 
Die Kosten dafür trägt grundsätzlich 
der Bund (§ 23 ZSG). 

Die Terroranschläge des 11. Sep-
tembers 2001 in den USA beschleu-
nigten in Deutschland die Aktivitäten 
des Bevölkerungsschutzes. Das Zent-
rum für Krisenmanagement im BBK 
betreibt schon seit dem 1.10.2002 ein 
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gemeinsames Melde- und Lagezentrum 
von Bund und Ländern (GMLZ). Es 
soll die Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Bundes- und Länderbehör-
den, zwischen verschiedenen Bundes-
ressorts sowie den Ländern untereinan-
der koordinieren. Zuständig ist das 
GMLZ auch für die Zusammenarbeit 
mit nationalen, inter- und supranationa-
len Organisationen sowie zwischen 
Deutschland und anderen Staaten bei 
der Bewältigung von bedeutenden 
Schaden- und Gefahrenlagen. Dafür 
liefert das GMLZ den unterschied-
lichsten Stellen ständig aktuelle Lage-
informationen und ist im Auftrag des 
Bundesministeriums des Inneren im 
Rahmen des Gemeinschaftsverfahrens 
der Europäischen Union zur Förde-
rung einer verstärkten Zusammenar-
beit bei Katastrophenschutzeinsätzen 
tätig. Hauptaufgabe des GMLZ ist die 
ständige Lagebeobachtung. Diese wird 
durch Entgegennahme, Beschaffung, 
Analyse, Verarbeitung, Koordinie-
rung, Weitergabe und Austausch von 
Meldungen und Informationen aktua-
lisiert. Das GMLZ prognostiziert fer-
ner Schadensentwicklungen bei einge-
tretenen Ereignisfällen. Darüber hinaus 
forscht das GMLZ länderübergreifend 
nach Experten und Ressourcen und 
vermittelt die Ergebnisse an die Be-
darfsträger. Arbeitsgrundlage der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
GMLZ sind z. B. das deutsche Notfall-
vorsorge-Informationssystem deNIS 
und ein ständig wachsendes Netzwerk 
von eigenen und externen Experten aus 
den verschiedensten Einrichtungen 

und Behörden aus dem Bereich des 
Bevölkerungsschutzes. 

Eingeführt wurde auch ein mo-
dernes bundesweites Warnsystem. Die 
Bevölkerung soll schnell und flächen-
deckend über Schadensfälle und Ka-
tastrophenschutzmaßnahmen informiert 
werden. Der Bund hat bereits eine sa-
tellitengestützte Kommunikationsver-
bindung von den Zivilschutzverbin-
dungsstellen zu den Rundfunkanstalten 
und zu den Lagezentren des Bundes 
und der Länder geschaffen. Das beste-
hende System kennzeichnet die War-
nung als Meldung mit höchster Priori-
tät, sodass die Übertragungszeit via 
Satellit für die Meldung nur noch rund 
20 Sekunden beträgt. Außerdem sollen 
die Lagezentren der Länder mit Emp-
fangs- und Sendestationen ausgestattet 
werden, damit bei begrenzten Katastro-
phenfällen auch regional schnell infor-
miert werden kann. Das neue Kommu-
nikationssystem wird durch ein Nach-
richtenverteilsystem abgestützt. Die Zi-
vilschutzverbindungsstellen und die 
Warnstelle der Zentralstelle für Zivil-
schutz erfassen Gefahrensituationen, 
die aus der Luft und am Boden entste-
hen können. Geplant ist auch im Feld-
versuch mit der Industrie, ein System 
des Warnrufs über Funkuhren und 
Mobiltelefone zu entwickeln. Neben 
dem Warndienst und dem satellitenge-
stützten Warnsystem (SatWaS) gibt es 
im BBK – im Auftrag des Auswärti-
gen Amtes – auch die psychologische 
Notfallversorgung für im Ausland von 
außergewöhnlichen Ereignissen be-
troffene Bundesbürger (NOAH). Es 
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wurde bisher bei schweren Busunglü-
cken und vor allem beim Seebeben im 
Dezember 2004 eingesetzt. 
 
IV. Waren vor dem 11. September 
2001 Ausgangspunkt für den Katast-
rophenschutz Naturereignisse und Un-
glücke, so entwickelte sich die Aus-
weitung der Aufgaben im Katastro-
phenschutz ab 2002 vor dem Hinter-
grund, Katastrophen könnten aufgrund 
von Terroranschlägen eintreten. Ange-
sichts der Terrorbedrohung rücken in-
zwischen die „kritischen Infrastruktu-
ren“ immer mehr in den Vordergrund; 
die ständige Funktionsfähigkeit der 
Energie-, Trinkwasser- und Nahrungs-
mittelversorgung sowie der Verkehrs-, 
Gesundheits-, Entsorgungs-, Kommu-
nikations- und Sicherheitsinfrastruktu-
ren der Behörden und Organisationen 
soll in Krisen- und Katastrophenlagen 
gesichert sein. Dabei haben die Neure-
gelungen insbesondere zum Ziel, eine 
Flut von Informationen zu erfassen, zu 
verarbeiten und zu speichern. Dies 
wird vor allem dem Bund und seiner 
Zentralstelle für zivile Sicherheit, dem 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK), zuge-
standen, der somit Regelungskompe-
tenzen in Bezug auf eine allgemeine 
Gefahrenabwehr erhält. Kompetenzen 
für den Bereich der allgemeinen Ge-
fahrenabwehr stehen aber nach der ver-
fassungsmäßigen Ordnung der Bun-
desrepublik nicht dem Bund, sondern 
allein den Ländern zu. Insgesamt ist 
gesetzlich eine „Allzuständigkeit“ des 
BBK festzustellen, das nach § 2 Abs. 

1 BBKG Aufgaben wahrnimmt, die 
ihm durch das ZSG oder andere Bun-
desgesetze oder auf Grund dieser Ge-
setze – per Rechtsverordnung oder 
Verwaltungsakt – übertragen werden 
oder mit deren Durchführung es vom 
Bundesministerium des Innern oder 
mit dessen Zustimmung von anderen 
fachlich zuständigen obersten Bundes-
behörden beauftragt wird, soweit kei-
ne andere Zuständigkeit durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes festge-
legt ist. 
 
V. Auch in Notstandssituationen blei-
ben die Grundrechte Abwehrrechte 
gegen staatliche Maßnahmen. Das gilt 
auch für Maßnahmen des Katastro-
phenschutzes. Soweit es sich um Na-
turkatastrophen, Großschadensereignis-
sen und Epidemien handelt, gilt das 
gesamte Grundgesetz uneingeschränkt 
fort, sodass rechtsstaatliche Grundsätze 
wie der Gesetzesvorbehalt, der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz und die Rechts-
weggarantie als tragende Elemente des 
Rechtsstaatsprinzips weiter fortwir-
ken. Verfassungsrechtlich bedenklich 
ist es, dass es keinen Auskunfts- und 
Überprüfungsanspruch über Inhalt und 
Rechtmäßigkeit der vom BBK gespei-
cherten Daten gibt. Eine z. B. mit § 4 
Abs. 4 S. 2 u. 3 KatSG Bln vergleich-
bare Regelung, dass verdeckte Daten-
erhebung unzulässig ist und die Daten, 
die nicht bei der betroffenen Person er-
hoben worden sind, dieser Person ein-
schließlich des Zwecks der beabsichtig-
ten Nutzung mitzuteilen ist, findet sich 
weder im BBK noch im ZSG. 
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Problematisch ist, dass die Katas-
trophenschutzgesetze der Länder eine 
Generalklausel beinhalten (z. B. § 8 
KatSG Bln), die unter bestimmten Vor-
aussetzungen grundsätzlich jede Maß-
nahme gegenüber einer Bürgerin oder 
einem Bürger zulässt. Es liegt im Er-
messen der Behörde, ob sie Bürger in 
Anspruch nimmt und welche Maßnah-
men sie ihnen gegenüber ergreift. In 
Betracht kommen Duldungspflichten z. 
B. für die Inanspruchnahme eines Ei-
gentums, wenn etwa auf einem privaten 
Grundstück Einsatzleitungen oder Zelt-
städte errichtet oder Obdachlose in 
Wohnungen eingewiesen werden. Aber 
auch aktive Arbeitsdienste wie z. B. die 
Mithilfe beim Deichbau, Durchführung 
von Absperrmaßnahmen etc. können 
verlangt werden. Die Heranziehung zu 
solchen Hilfsarbeiten im Katastrophen-
fall fällt dabei nicht unter den Begriff 
der verbotenen Zwangsarbeit nach Art. 
12 Abs. 2 u. 3 GG bzw. Art. 4 EMRK. 
Für erlittene Schäden ist zwar grund-
sätzlich ein angemessener Ausgleich zu 
gewähren. Ersetzt werden regelmäßig 
aber nur die reinen Vermögensschäden 
sowie Schmerzensgeld bei Personen-
schäden. Schadenspositionen wie etwa 
ein entgangener Gewinn werden dage-
gen nur in Ausnahmefällen ausgegli-
chen. Außerdem müssen die Entschädi-
gungsansprüche erst mühselig vor den 
Zivilgerichten geltend gemacht werden. 
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gibt, herrscht Unklarheit hinsichtlich 
der Frage, wie der Begriff „Korrupti-
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Entsprechend der öffentlichen 
Problematisierung der Thematik liegt 
der aktuelle Definitionsschwerpunkt 
auf Korruptionshandlungen zwischen 
der Privatwirtschaft als „Anbietersei-
te“ (Korrumpierender) und den öffent-
lichen Institutionen als „Annehmersei-
te“ (Korrumpierter). Korruption findet 
aber nicht nur zwischen öffentlichen 
Einrichtungen und privatwirtschaftli-
chen Unternehmen oder einzelnen Per-
sonen statt, sondern stellt auch in der 
freien Wirtschaft ein Mittel zur Vor-
teilsgewinnung dar. Korrumpierende 
Privatpersonen, wie z. B. der betrunke-
ne Fahrzeugführer, welcher vor Ort 
versucht, den Polizeibeamten durch Be-
stechung von der Einziehung der Fahr-
erlaubnis abzuhalten, spielen hingegen 
von ihrer Bedeutung her eine unterge-
ordnete Rolle. Korruption, welche so-
wohl über Geldleistungen als auch über 
Sachleistungen erfolgen kann, ist kein 
Delikt, das für sich alleine steht, sie ist 
niemals Selbstzweck, sondern dient im-
mer dazu, einen unrechtmäßigen Vor-
teil zu erlangen. In den meisten Fällen 
kann Korruption als ein Teilbereich der 

 Wirtschaftskriminalität angesehen 
werden. 
 
II. Der Korruptionsbegriff umfasst so-
wohl mit Strafe bedrohte Handlungen 
als auch ethisch-moralisch verwerfliche 
Praktiken. Mit Strafe bedrohte Korrup-
tionshandlungen finden sich in den §§ 
298-300 und §§ 331-335 StGB (Vor-
teilsannahme, Bestechlichkeit, Vor-
teilsgewährung, Bestechung und beson-
ders schwere Fälle der Bestechlichkeit 

und Bestechung) sowie in § 108e StGB 
(Abgeordnetenbestechung im Zusam-
menhang mit dem Stimmenkauf). Ein 
eigentliches Gesetz zur Korruptionsbe-
kämpfung, welches auch den Unrechts-
charakter derartiger Verhaltensweisen 
verdeutlichen würde, existiert bis heute 
nicht. Auch bei dem Gesetz zur Be-
kämpfung der Korruption vom 13. Au-
gust 1997 handelt es sich nicht um ein 
umfassendes Antikorruptionsgesetz. 
Namensgebung und Inhalt dieses Ge-
setzes, mit dem ein Straftatbestand 
gegen wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen bei Ausschreibungen bzw. de-
ren Umsetzung geschaffen wurde, ver-
weisen jedoch neben dem deutlich wer-
denden politischen Bekämpfungswillen 
auch darauf, dass der Schwerpunkt der 
Korruptionsproblematik eindeutig im 
Bereich der Wirtschaftskriminalität zu 
sehen ist. Ethisch-moralisch verwerfli-
che Praktiken, welche mit den Strafge-
setzen nicht erfasst werden, können im 
Bereich der öffentlichen Verwaltung 
über die vorhandenen disziplinarrecht-
lichen Bestimmungen sanktioniert wer-
den. 
 
III. Seit Mitte der 1990er Jahre bildet 
sich in Bezug auf die Korruption in der 
Bundesrepublik ein steigendes Prob-
lembewusstsein heraus. Hinweise hier-
auf geben bereits die Veränderungen 
der Erfassungsmodalitäten bei der Er-
stellung der Kriminalstatistiken: Seit 
1994 werden in der Polizeilichen Kri-
minalstatistik Korruptionsstraftaten ge-
sondert dargestellt; seit 1995 findet 
eine solche Darstellung ebenfalls für 
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das Gesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb Anwendung. Des Weiteren hat 
die Bundesregierung im Juni 1998 eine 
„Richtlinie zur Korruptionsprävention 
in der Bundesverwaltung“ beschlossen. 
Entsprechend der Antwort der Bundes-
regierung auf eine kleine Anfrage von 
SPD und Bündnis 90 / Die Grünen aus 
dem Jahre 2000 wird die Beschaffung 
von Dienstleistungen und Waren in 
sämtlichen Ministerien als korruptions-
gefährdetes Arbeitsgebiet bzw. von 
manchen Behörden als besonders kor-
ruptionsgefährdet eingeschätzt. 

Neuere Publikationen stellen kom-
munale Behörden, insbesondere Ver-
waltungsbereiche, die für Auftragsver-
gaben zuständig sind, als besonders an-
fällig für Korruption heraus. Es ist da-
her nur folgerichtig, dass mit Zunahme 
aufgedeckter Korruptionsfälle und den 
daraus ableitbaren materiellen und im-
materiellen Schäden (wie einem Ver-
trauensverlust in die Integrität der Insti-
tutionen) auch auf kommunaler und 
landespolitischer Ebene Anstrengungen 
zur Korruptionsbekämpfung unternom-
men werden. So bestimmte z. B. der 
nordrhein-westfälische Justizminister 
Fritz Behrens 1999 die Einrichtung 
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
im Kampf gegen Korruption bei den 
Staatsanwaltschaften in Köln, Wupper-
tal, Bochum und Düsseldorf. In einigen 
Städten, z. B. Köln, Dresden, Leipzig, 
Berlin und Frankfurt, wurden Anti-
Korruptionsbeauftragte bzw. Antikor-
ruptions-Koordinatoren ernannt oder 
„Zentralstellen zur Korruptionsbe-
kämpfung“ eingerichtet. 

IV. Die über die Gesetzgebung hinaus-
gehenden Maßnahmen zur Prävention 
und Verfolgung von Korruptionshand-
lungen müssen hinsichtlich ihrer Effek-
tivität bewertet werden (vgl. hierzu die 
Kritik an den Maßnahmen zur Be-
kämpfung der  Wirtschaftskriminali-
tät). Das Einsetzen von „Anti-Korrupti-
onsbeauftragten“ und Ähnlichem stellt 
für sich genommen zunächst im besten 
Falle einen symbolischen, Verfol-
gungsbereitschaft signalisierenden Akt 
dar, im schlechtesten Falle ist es „Au-
genwischerei“, welche vorgibt, die Pro-
blematik anzugehen, ohne zu deren Be-
wältigung wirksam beizutragen. Von 
Bedeutung ist daher weniger die Schaf-
fung derartiger Stellen an sich, sondern 
die ihnen zugeschriebenen Funktionen 
und Kompetenzen. Diese aber differie-
ren untereinander erheblich: Auf der ei-
nen Seite gibt es mit der Korruptions-
bekämpfung befasste Stellen ohne jeg-
liche Ermittlungsbefugnis. Sie be-
schränken sich auf Aufklärungsarbeit 
bei der Verwaltung, in der Hoffnung, 
den Grad der Sensibilisierung für subti-
le und offensichtliche Bestechungsan-
gebote zu erhöhen. Andere setzen rein 
präventiv bei strukturellen Maßnahmen 
an, wie z. B. mehr Transparenz der 
Verwaltungsvorgänge und Personalro-
tationen, oder sie stellen sich als An-
sprechpartner für Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes und Privatpersonen 
zu Verfügung. Auf der anderen Seite 
wurden Stellen geschaffen, deren Be-
fugnisse von der Weitergabe von Infor-
mationen (unter Absehen des Dienst-
weges) über Einsicht in jede Akte bei 
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begründetem Verdacht bis zur Ein-
schaltung von Strafverfolgungsbehör-
den in Abstimmung mit den zuständi-
gen Ämtern reichen. 
 
V. Korruption führt zur Verschwen-
dung von Steuergeldern, hemmt die 
Arbeit der öffentlichen Verwaltung und 
lässt die Kosten der Privatwirtschaft 
steigen. 1999 wurde der jährlich verur-
sachte Schaden alleine für den Bereich 
der öffentlichen Bauwirtschaft auf 5 bis 
10 Milliarden DM geschätzt. Oftmals 
gibt es kein direktes Opfer der began-
genen strafbaren Handlung und damit 
auch keinen Anzeigeerstatter, da Kor-
ruption in beiderseitigem Einverneh-
men stattfindet. Als Opfer sind Dritte 
anzusehen – der Mitkonkurrent, der 
Staat, das Gemeinwohl oder die Volks-
wirtschaft. Neben dem verursachten, 
aufgrund einer anzunehmenden hohen 
Dunkelziffer nur schlecht zu schätzen-
den materiellen Schaden, wird auch 
davon ausgegangen, dass Korruptions-
skandale innerhalb der Wirtschaft, Poli-
tik, Polizei und Justiz zu einem erhebli-
chen Vertrauensverlust der Bevölke-
rung in diese Institutionen führen. Kor-
ruption wird allgemein als große Ge-
fahr für den demokratisch verfassten 
Rechtsstaat und die soziale Marktwirt-
schaft verstanden. 

Den aktuellen Bemühungen zur 
Korruptionsbekämpfung haftet ein 
Manko an: Sie zielen auf die Ebene, in 
der Wirtschaft und Staat am häufigsten 
miteinander verknüpft sind – die der 
(insbesondere kommunalen) Verwal-
tung. Was aber, wenn die Politik, also 

der Gesetzgeber selbst und nicht nur 
Angestellte in der öffentlichen Verwal-
tung, korrumpiert wird? Wenn politi-
sche Korruption in Form gegenseitiger 
(monetäre gegen politische) Gefällig-
keiten auftritt, ohne dass konkrete Ge-
genleistungen vor der politischen Ent-
scheidung durch Stimmabgabe ausge-
handelt werden, da man weiß, dass „ei-
ne Hand die Andere wäscht“? Der 1994 
geschaffene § 108e StGB, der die Ab-
geordnetenbestechung im Zusammen-
hang mit dem Stimmenkauf unter Stra-
fe stellt, greift hier nicht. Es handelt 
sich hier um die Frage nach der Vor-
herrschaft der Politik, verstanden als 
Volkssouveränität gegenüber der Wirt-
schaft. Sie zu stellen, hat angesichts des 
Zusammenspiels von verdeckten Par-
teispenden und anonymisierten Spen-
dern sowie für die Wirtschaft folgen-
schweren politischen Entscheidungen 
wie z. B. Grenzwertkataloge, Produkt-
auflagen, Arzneimittelzulassungen, 
Ausfuhrbestimmungen etc. durchaus 
ihre Berechtigung. Wenn Abgeordnete 
nach einer Entscheidung von einem da-
durch politisch Begünstigten als Dan-
keschön reichhaltige finanzielle Unter-
stützung erhalten, auch in Form der 
Einnahme von hochbesoldeten Wirt-
schaftsposten nach Beendigung der po-
litischen Karriere, dann ist dies in 
Deutschland nicht strafbar. 
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Kriminalistik 
 
 
I. Der Begriff „Kriminalistik“ beinhal-
tet semantisch den lateinischen Wort-
stamm „crimen“, der Verbrechen be-
deutet. Zentraler Gegenstand der Kri-
minalistik ist also das Verbrechen. In 
Deutschland wurde der Begriff 1886 
vom Strafrechtswissenschaftler Franz 
von Liszt eingeführt. 

Kriminalistik wird überwiegend 
verstanden als „Lehre von der Strategie 
und vom richtigen (zweckmäßigen, 
Verf.) operativen, taktischen und tech-
nischen Vorgehen bei der Verbrechens-
verhütung und -aufklärung“ (Burghard 
1996, S. 171). Sie befasst sich strate-
gisch mit der Kontrolle komplexer Kri-
minalitätsphänomene, bezogen auf ein-
zelne Straftaten und kriminalistisch re-
levante Ereignisse mit deren Aufde-
ckung, Untersuchung und Verhütung. 

Bezüglich einzelner Straftaten sind als 
Gegenstand die Gesetzmäßigkeiten und 
Erscheinungen des Entstehens von In-
formationen (Spuren) bei der Begehung 
von Straftaten sowie die Methoden ih-
res Auffindens, Sicherns und Bewer-
tens für Ermittlungs- und Beweiszwe-
cke zu bezeichnen. Die Aufgabe der 
Kriminalistik „ist es, Handlungen und 
Ereignisse mit kriminalistisch-strafrecht-
licher Relevanz aufzudecken, ihren Ab-
lauf zu untersuchen, den Täter zu ermit-
teln und mit hinreichender Sicherheit 
zu überführen sowie Wirkungsmög-
lichkeiten in präventiver Hinsicht zu 
erkennen und in Anwendung zu brin-
gen“ (Ackermann u. a. 2001, S. 4). 
 
II. Der Wissenschaftscharakter der 
Kriminalistik war noch bis in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
umstritten. Gegenwärtig besteht in der 
Literatur dahingehend Übereinstim-
mung, diesen anzuerkennen (siehe da-
zu z. B.: Clages 1997, S. 23; Göppin-
ger 1997, S. 40; Forker 2000, S. 53; 
Ackermann u. a. 2001, S. 4; Brodag 
2001, S. 27; Schwind 2004, S. 9). Im 
System der Wissenschaften ist sie 
neben der  Kriminologie ein Teilge-
biet der Kriminalwissenschaft. Ihre 
engste Verbindung besteht somit zur 
Kriminologie, der sie heute noch in Ös-
terreich zugeordnet wird. In der neuer-
lichen Diskussion um die Etablierung 
einer Polizeiwissenschaft wird durch 
Polizeiforscher zum Teil die Ansicht 
vertreten, die Kriminalistik könnte ei-
ne Säule dieser künftigen Disziplin 
bilden. Allerdings besteht hier die Ge-
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fahr der einseitigen Betrachtung, da 
kriminalistische Verfahrensweisen und 
Erkenntnisse nicht allein in der Polizei 
Anwendung finden, sondern wesentli-
che Voraussetzungen schaffen, die der 
Umsetzung des Strafverfahrens insge-
samt dienen, somit auch für die Justiz 
unentbehrlich sind. Bedenklich ist die 
damit verbundene Vereinnahmung in 
das Lehrfach Einsatzlehre, durch die 
der wissenschaftlich-kriminalistische 
Ansatz nicht mehr genügend zum Tra-
gen kommen kann. 

Dem Wissenschaftscharakter der 
Kriminalistik entsprechend empfiehlt 
sich in ihrer Binnenstruktur eine Auf-
teilung der Kriminalistik in Allgemei-
ne Kriminalistik und Besondere Kri-
minalistik. Die Allgemeinen Krimina-
listik enthält die Teilgebiete, die für 
die Aufdeckung, Aufklärung und Un-
tersuchung „aller“ Straftaten von Be-
deutung sind: Geschichte, Allgemeine 
Theorie und Methodologie der Krimi-
nalistik, Kriminaltaktik, Psychologisch-
Soziologische und Naturwissenschaft-
lich-Technische Kriminalistik (Krimi-
naltechnik). Die Besondere Kriminalis-
tik umfasst die Methoden für die Un-
tersuchung einzelner Straftaten bzw. 
spezieller Straftatengruppen, also Ein-
zelgebiete (delikt-, personen- und ob-
jektbezogene Straftatenkategorien) so-
wie die Kriminalstrategie, die delikt-, 
fach- und regionalstrategisch ausge-
richtet sein kann. 

Vorherrschend wird in der ein-
schlägigen Literatur die Kriminalistik 
in drei Bestandteile untergliedert: Kri-
minaltaktik, Kriminaltechnik und Kri-

minalstrategie (Kube/Störzer/Timm 
1992, S. 2 f.). Die Kriminaltaktik ist die 
Lehre von den Methoden des zweck-
mäßigen, rationalen, ökonomischen 
und psychologischen Vorgehens bei 
der Aufklärung und Verhütung von 
Straftaten. Sie dient der Vorbereitung, 
Durchführung und Ergebnisbewertung 
von Ermittlungshandlungen im repres-
siven Bereich sowie von präventiven 
Aktivitäten. Unter Kriminaltechnik 
(besser: naturwissenschaftlich-techni-
sche Kriminalistik) wird die Gesamt-
heit der naturwissenschaftlichen und 
technischen Erkenntnisse, Mittel, Me-
thoden und Verfahren, die zur Beweis-
führung bei der Aufdeckung, Untersu-
chung und Verhütung von Straftaten 
und anderen kriminalistisch relevanten 
Ereignissen eingesetzt werden, verstan-
den. Die Kriminalstrategie ist das plan-
mäßig koordinierte Zusammenwirken 
staatlicher und nichtstaatlicher Ins-
titutionen bzw. polizeilicher Kräfte bei 
der Entwicklung und Anwendung spe-
zifischer Verfahren für eine wirksame 
Verbrechensbekämpfung. Sie „soll Lö-
sungsmethoden für umfassende, hoch 
komplexe, mittel- und langfristig ange-
legte Gestaltungsprobleme bieten, also 
Gesamtkonzepte zur Zielerreichung“ 
(Brodag 2001, S. 27). Die Kriminal-
strategie gewinnt angesichts der zuneh-
menden Globalisierung und Komplexi-
tät gesellschaftlicher, wirtschaftlicher 
und politischer Prozesse an Bedeutung, 
da diese mit entsprechend vernetzten 
Kriminalitätsphänomenen (  Organi-
sierte Kriminalität,  Wirtschaftskri-
minalität, Terrorismus) einhergehen. 
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III. Die historische Entwicklung der 
Kriminalistik wird in drei Phasen un-
terschieden: vorwissenschaftliche Kri-
minalistik, Entwicklung zur gerichtli-
chen Untersuchungskunde und Ver-
wissenschaftlichung der Kriminalistik 
(Zbinden 1954). Die vorwissenschaft-
liche Phase der Kriminalistik war ins-
besondere gekennzeichnet durch Ver-
suche der mystischen und magischen 
Aufhellung der „Missetat“ (Forker 
2000, S. 9). Die Befragung von Ora-
keln und Urteilen der Gottheiten (Or-
dalien) dienten dazu, den Verfehlen-
den zu überführen. Mit Durchsetzung 
der Inquisitionsverfahren und erster 
prozessualer Regelungen (z. B. Cons-
titutio Criminalis Carolina im Jahre 
1532) begann das Bemühen, Kennt-
nisse über den Straftatenverlauf mit-
tels körperlicher Einwirkung (Territi-
on und Tortur) zu erlangen. Aber auch 
schon auf vernunftmäßige Weise 
(ärztliche Begutachtung der Verlet-
zung) war man versucht, die Wahrheit 
über den Tathergang herauszufinden. 

Erst nach Abschaffung der Folter 
und Einführung des Prinzips der freien 
Beweiswürdigung ab Mitte des 18. und 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
war der Weg für die Entwicklung der 
Kriminalistik zur Untersuchungskunde 
eröffnet, da nun die richterliche Über-
zeugung nicht mehr auf das Geständnis 
gegründet werden musste, „was zur Er-
schließung neuer Erkenntnisquellen und 
damit zu einer empirischen Ergründung 
des Ablaufes der Straftat und der diffe-
renzierten Schuld des Täters führte“ 
(Forker 2000, S. 17). Im 19. Jahrhun-

dert entwickelte sich die Beweistheorie 
(Mittermaier schrieb 1834 das Buch 
„Lehre vom Beweis“), das Strafprozess-
recht löste sich vom Strafrecht und ent-
hielt normative Regelungen zu Zwangs-
maßnahmen. Anfänge kriminalpolizei-
licher Strukturen bildeten sich in Frank-
reich, Großbritannien und Deutschland 
heraus. Dies führte wiederum zur Ent-
stehung erster kriminalpolizeilicher Me-
thoden (z. B. Führen von Lichtbildkar-
teien zu Tätern). Als Begründer der Un-
tersuchungskunde kann der badische 
Amtmann Hugo Franz von Jagemann 
angesehen werden, der mit seinem 
zweibändigen „Handbuch der gerichtli-
chen Untersuchungskunde“ (1838-
1841) erstmals eine wissenschaftliche 
Durchdringung der Ermittlungspraxis 
von Kriminalfällen vornahm. 

Die Entwicklung der Kriminalistik 
wurde insbesondere durch den Auf-
schwung der Naturwissenschaften so-
wie der Rechtsmedizin und der Psycho-
logie Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts gefördert. Der Österrei-
cher Hans Groß (1847-1915) gilt als 
Begründer der wissenschaftlichen Kri-
minalistik. Während seines Wirkens an 
den Universitäten Czernowitz, Prag 
und Graz hielt er Vorlesungen zum 
Lehrfach Kriminalistik. 1893 schuf er 
mit dem „Handbuch für den Untersu-
chungsrichter“ erstmals eine struktu-
rierte Aufbereitung vorhandener krimi-
nalistischer Erkenntnisse. Er verstand 
zum damaligen Zeitpunkt die Krimina-
listik noch als Bestandteil der Krimino-
logie und förderte auch durch eigene 
Forschung die Kriminalpsychologie. 
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Der Strafrechtler Franz von Liszt 
verstand unter Kriminalistik eine „Ge-
samte Strafrechtswissenschaft“, die 
aus materiellem und formellem Straf-
recht sowie aus Hilfswissenschaften 
zusammengesetzt sein sollte. Er grün-
dete zudem mit dem Belgier Prins und 
dem Niederländer van Hamel im Jahre 
1888 die „Internationale Kriminalisti-
sche Vereinigung“ (Leonhardt 1991, 
S. 530). Zur Anregung und Förderung 
der wissenschaftlichen Arbeit auf kri-
minalistischem Gebiet setzte er das 
bereits in Marburg gegründete Krimi-
nalistische Seminar an der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin fort 
und begründete damit gewissermaßen 
die kriminalistische Lehre als univer-
sitäre Disziplin, auch wenn die Ein-
richtung eines Lehrstuhls noch einige 
Zeit in Anspruch nahm. Die krimina-
listische Fotografie, die Körpermess-
verfahren, die sich zur Signalementleh-
re entwickelten, Daktyloskopie, krimi-
nalistische Biologie und kriminalisti-
sche Chemie, kriminalistische Ballistik 
und kriminalistische Akustik prägten 
immer mehr das Profil einer naturwis-
senschaftlichen technischen Krimina-
listik. 

Nachdem sich international die 
Kriminalistik an mehreren europäi-
schen Universitäten etabliert hatte, 
wurde sie in Deutschland an der Ber-
liner Universität im Jahre 1920 als 
Lehrfach eingeführt. Seit dieser Zeit 
hatte sie ihren festen Platz an der spä-
teren Humboldt-Universität zu Berlin. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründe-
te der aus Riga stammende Kriminalist 

und Schriftsachverständige Prof. Ar-
thur Kanger dort an der Juristischen 
Fakultät ein Institut für Kriminalistik. 
Es nahm Forschungs- und Lehraufga-
ben wahr und unterhielt internationale 
Verbindungen, insbesondere nach Ost-
europa. In der DDR war es erstmalig 
möglich, an der Humboldt-Universität 
auf dem Gebiet der Kriminalistik ei-
nen akademischen Grad zu erlangen 
(Diplom-Kriminalist); analoge Institu-
te wurden an den Universitäten Leip-
zig, Halle und Jena geschaffen. 

Im Jahre 1968 wurde an der 
Humboldt-Universität eine eigenstän-
dige Sektion Kriminalistik außerhalb 
der juristischen Fakultät eingerichtet, 
die im Jahre 1994 in Folge der Ein-
heit Deutschlands aufgelöst wurde. 
Seit diesem Zeitpunkt wird Krimina-
listik an deutschen Universitäten, au-
ßer noch einigen Jahren in Jena, nicht 
mehr gelehrt. Sie findet lediglich an 
den Fachhochschulen für öffentliche 
Verwaltung bzw. Polizeifachhoch-
schulen der Länder und an der Poli-
zei-Führungsakademie eine Lehrba-
sis. Ihre forschungsmäßige Weiter-
entwicklung wird fast ausschließlich 
am Bundeskriminalamt betrieben. Im 
Jahre 1998 beschlossen die Krimina-
listik-Dozenten der genannten Lehr-
einrichtungen, die Kriminalistik wie-
der systematisch zu entwickeln und 
sich dafür zu engagieren, sie an einer 
Universität zu etablieren. Im Jahre 
2003 gründete sich ausgehend von 
dieser Initiative die „Deutsche Ge-
sellschaft für Kriminalistik“. Als ge-
meinnütziger Verein strebt sie u. a. 
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an, „die Kriminalistik als Wissen-
schaft und praktisches Instrument der 
Straftatenentwicklung fort (zu)ent-
wickeln und damit ihren gesellschaft-
lichen Stellenwert (zu)verbessern“ 
(Wolfsburger Programm, unter: 
www. kriminalistik.info). 
 
IV. In den letzten zwanzig Jahren hat 
sich die Kriminalistik hinsichtlich ih-
rer Verfahren und Methoden auf eini-
gen Gebieten rasant entwickelt. Her-
vorzuheben ist die Weiterentwicklung 
des naturwissenschaftlichen techni-
schen Bereichs, der durch die Mög-
lichkeit, mit immer weniger Spuren-
material auf der Grundlage computer-
gestützter Verfahren im Mikrobereich 
Materialien auszuwerten, dem Sach-
beweis eine immer größere Bedeutung 
in der Beweisführung verleiht. Nach 
der Entdeckung der Beweiskraft der 
Fingerabdrücke kann die Möglichkeit 
der  DNA-Analyse als ein weiterer 
wesentlicher Entwicklungsschritt in 
der naturwissenschaftlichen Beweis-
führung bezeichnet werden. Im krimi-
naltaktischen Bereich hat sich die Ope-
rative Fallanalyse, die kriminalistische 
und kriminologische Erkenntnisse der 
Täterermittlung zugrunde legt, als ein 
wichtiges Instrument der Straftaten-
aufklärung erwiesen. 

Insbesondere Internationalisie-
rung, Computerisierung, Spezialisie-
rung und Qualitätssicherung sind 
wesentliche Merkmale, die heute und 
künftig die Kriminalistik kennzeich-
nen (vgl. Grafl 2002, S. 379). Eine 
moderne Herausforderung an krimina-

listische Ermittlungsmethoden stellt 
die Straftatenbegehung unter Nutzung 
des Internets dar (  Computerkrimi-
nalität,  Internetüberwachung). 
 
V. Unter den Bedingungen der Globa-
lisierung, Flexibilität und Mobilität 
des Täterverhaltens, die sich u. a. in 
terroristischen Handlungen zeigen, er-
langen für die Kriminalistik internatio-
nale sicherheitspolitische Aspekte zu-
nehmend an Bedeutung. Die terroristi-
sche Bedrohung hat in Deutschland 
die Diskussion ausgelöst, wie die com-
putergestützten Auswertesysteme zu er-
weitern und die Zusammenführung der 
Erkenntnisse der für Sicherheit ver-
antwortlichen Institutionen sinnvoll zu 
organisieren sind, ohne die grundge-
setzlich bestimmten Kompetenzen der 
Sicherheitsorgane und den Daten-
schutz zu verwässern. 

Nach den Ereignissen des 11. 
September 2001 und der sich danach 
zeigenden Entwicklung terroristischer 
Anschläge ist die Schaffung einer na-
tionalen wie auch internationalen Si-
cherheitsarchitektur von herausragen-
der Bedeutung. Bezogen auf die Kri-
minalistik erwachsen vorrangig An-
forderungen an die strategische krimi-
nalpolizeiliche Auswertung. Erforder-
lich ist eine Ergänzung der klassischen 
Auswertung um anspruchsvolle For-
men von Fall-, Struktur- und Profil-
analysen, die national und internatio-
nal verwendbar sind. Neue Dimensio-
nen ergeben sich aus der Notwendig-
keit, Finanzströme aufzudecken, die 
oft logistische Basis für organisiertes 
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kriminelles und terroristisches Han-
deln bilden. Typologien und Metho-
den der  Geldwäsche gilt es aufzu-
decken und datenmäßig aufzubereiten. 
Das zunehmende Informationsauf-
kommen und die Möglichkeiten der 
modernen Informationsverarbeitung 
verlangen optimale Managementstra-
tegien. Vorgesehen ist der Ausbau von 
„Informationsboards“, in denen Si-
cherheits- und andere Behörden auf 
der Grundlage ihrer jeweiligen rechtli-
chen Befugnisse ein kriminelles Phä-
nomen umfassend analysieren und 
Gegenmaßnahmen ergreifen können. 

Die optimale Informationsaufbe-
reitung und -übermittlung wird sowohl 
national als auch international auf der 
Grundlage moderner Kommunikati-
ons- und Informationssysteme eine 
immer größere kriminalstrategische 
Bedeutung erlangen. Dabei hat die  
Kriminalprävention inzwischen ein 
gleiches Gewicht erlangt wie die Ver-
folgung krimineller Aktivitäten. Inter-
nationale Einrichtungen wie  Euro-
pol (Europäisches Polizeiamt), Euro-
dac (Europaweites Automatisiertes 
Fingerabdrucksystem für Asylbewer-
ber),  Eurojust (soll ein justizieller 
Gegenpol zu Europol werden), IKPO 
(Internationale Kriminalpolizeiliche 
Organisation), SIS (  Schengener 
Informationssystem) und viele andere 
multi- und bilaterale Abkommen und 
Datensysteme führen zu einer immer 
stärkeren Verflechtung der Maßnah-
men der europäischen und auch ande-
ren Staaten gegen die Kriminalität. 

Bereits im Jahr 1992 wurde im 
Vorwort zu dem Werk „Kriminalistik – 
Handbuch für Praxis und Wissen-
schaft“ festgestellt: „Kriminalistik un-
terliegt einem ständigen, sich gerade in 
den technischen Bereichen sogar be-
schleunigenden Wandel. Es gibt inzwi-
schen niemanden mehr, der alle ange-
wandten kriminalistischen Methoden 
kennen oder gar beherrschen würde“ 
(Kube/Störzer/Timm 1992, S. V). Die-
se Aussage impliziert, dass die Krimi-
nalistik als eine interdisziplinäre Wis-
senschaft mit vielen anderen Wissen-
schaftsdisziplinen (Kriminologie, Bio-
logie, Physik, Medizin, Psychologie, 
Soziologie, Informationswissenschaft, 
Politologie, Rechtswissenschaft) ver-
bunden ist, welche die Entwicklung der 
Kriminalistik mit vorantreiben, diese 
aber auch durch die Kriminalistik be-
fruchtet werden. 
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mals Rechtspolitik auf dem Gebiet des 

Strafrechts und damit die Reform des 
Strafrechts verstanden. Diese enge Auf-
fassung von Kriminalpolitik entspricht 
aber nicht dem kriminologischen Dis-
kurs. Schon vor über 100 Jahren hatte 
Franz von Liszt darauf hingewiesen, 
dass die beste Kriminalpolitik eine 
gute Sozialpolitik sei. Demzufolge um-
fasst Kriminalpolitik ressortübergrei-
fende Verbrechensbekämpfung, wobei 
sich die entsprechenden Aktivitäten 
nicht nur auf repressive Bereiche be-
ziehen, sondern auch auf den Einsatz 
(auch außerstrafrechtlicher) präventiver 
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somit nicht auf die Frage der Wirk-
samkeit des Strafrechts, sondern um-
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wurde erstmals um 1800 verwendet 
(vgl. Schwind 1980; Zipf 1980). Seit 
In-Kraft-Treten des Reichsstrafgesetz-
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über 170 Änderungsgesetze erkennen, 
dass die „enge“ Auffassung von Kri-
minalpolitik im politischen Diskurs 
vorherrscht. Dabei steht jede Verände-
rung in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zum jeweiligen Entwicklungsstand der 
gesamten Rechtspolitik eines Staates 
(vgl. Kerner 1991, S. 201), charakteri-
siert also das kriminalpolitische Klima 
zu diesem Zeitpunkt. Auch in den letz-
ten Jahrzehnten unterlag das System 
zum Teil erheblichen Veränderungen. 
Stichworte hierzu sind beispielsweise 
die Reduzierung der unbedingten Frei-
heitsstrafen zugunsten der Bewäh-
rungsstrafen bei gleichzeitiger Zunah-
me der Geldstrafen (vgl. Heinz 1999), 
aber auch die gesetzgeberischen Folgen 
des RAF-Terrorismus und des „interna-
tionalen“ Terrorismus.  

Kriminalpolitik wird aber nicht 
allein vom Gesetzgeber und der Justiz 
bestimmt; die Exekutive und z. B. 
auch die Medien haben einen großen 
Einfluss, wogegen die Wissenschaft 
mehr und mehr zurücktritt, obwohl sie 
eigentlich mit ihren empirischen Bele-
gen und theoretischen Konzepten die 
Grundlage einer rationalen Kriminal-
politik sein sollte und sein will. Zu der 
Art und Weise, wie Kriminalpolitik 
auf Regierungsebene betrieben wird, 
äußert sich Horst Viehmann, selbst 
jahrelang an vorderster Stelle für kri-
minalpolitische Reformen im Bundes-
justizministerium zuständig: Wer sich 
mit Reformen befasse, „muss eine sta-
bile Psyche und ein gutes Maß an Ab-
gebrühtheit haben, denn er sieht einer-
seits, welch unsinnige Rationalitäten 

Gesetzentwürfen zugrunde liegen kön-
nen und andererseits mit welcher Un-
verfrorenheit Politiker in höchsten Äm-
tern etwa als Minister harte Strafen 
gegen jugendliche Straftäter fordern 
(...) und im gleichen Atemzug weit 
gravierendere Gesetzesverletzungen 
begehen. Diese Politvergehen alleine 
fördern die Erosion des Rechtsbewusst-
seins mehr, als alle jugendlichen La-
dendiebe es vermögen.“ 

Naucke ist zuzustimmen, dass die 
neuere Geschichte der Kriminalpolitik 
die Vermutung nahe legt, „dass der 
moderne Staat die Wissenschaft be-
nutzt, soweit ihm das zweckmäßig 
scheint, dieser Wissenschaft aber nicht 
folgt, sobald wissenschaftliche Ergeb-
nisse sich als inopportun erweisen“ 
(1984, S. 217) – wobei dieses Ergeb-
nis eigentlich nicht wirklich überra-
schen kann, denn dass Politik in dieser 
Form mit Wissenschaft umgeht, ist 
schon lange bekannt (vgl. Feltes 
1988).  

Eine Blüte erlebte die (wissen-
schaftliche) Kriminalpolitik in Deutsch-
land Ende der 80er Jahre, als die 
„Frankfurter Schule der Kriminalpoli-
tik“ (Schüler-Springorum 1991, S. 7) 
die Diskussion wesentlich prägte (vgl. 
Hassemer 1987; Lüderssen 1987; 
Naucke 1987). Demgegenüber wurden 
die kriminalpolitischen Konsequenzen 
der Wiedervereinigung 1989/90 eben-
so wie die Folgen der Terroranschläge 
des 11. September 2001 nur zögerlich 
und zu spät diskutiert (vgl. Scheerer 
2002), und seit der offensichtlichen 
Finanzkrise des Staates und dem damit 
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verbundenen insgesamt repressiver 
gewordenen gesellschaftlichen Klima 
hat Kriminalpolitik keine Konjunktur 
mehr.  

Kriminalpolitik umfasst auch 
(und möglicherweise wesentlich) die 
„Legitimation durch Verfahren“ (Luh-
mann 1969), wobei man die Legitima-
tionsachse durchaus bis in den Straf-
vollzug hineinverlängern und so dem 
Wegsperren von Tätern eine wichtige 
kriminalpolitische Bedeutung zuwei-
sen kann. Zudem beeinflussen das for-
melle, vor allem aber das informelle 
Strafverfahren die Kriminalpolitik in-
zwischen immer mehr. Wenn 70 % al-
ler von der Polizei eingeleitete Ermitt-
lungsverfahren im weiteren Verlauf 
eingestellt werden, dann kann die kri-
minalpolitische Bedeutung dieser Tat-
sache nicht hoch genug bewertet wer-
den. Entsprechend kontrovers wird dies 
auch diskutiert, weil man das Lega-
litätsprinzip nicht angreifen will, ob-
wohl man von einem „faktischen Op-
portunitätsprinzip“ bei der Polizei aus-
gehen muss (vgl. Kerner 1973; Feltes 
1996).  
 
III. Der 11. September 2001 und die 
daraufhin einsetzende Diskussion um 
den so genannten „internationalen Ter-
rorismus“ verstärkten die schon zuvor 
eingesetzten repressiven und restrikti-
ven Tendenzen in der Kriminalpolitik. 
Sicherheit geht seit diesem Zeitpunkt 
deutlich vor Freiheit – auch in den 
Augen vieler Bürger, die gegen eine 
absolute Kontrolle kaum noch etwas 
einzuwenden haben. Nach Krasmann 

und anderen erleben wir einen Wandel 
der Kriminalpolitik, da Kriminalität 
nicht mehr bekämpft, sondern nur noch 
verwaltet werde. Dies sei das Ergebnis 
der Dominanz der liberalen Gouverne-
mentalität, deren Macht sich auf ag-
gregierte Populationen richte, „die mit 
Hilfe bestimmter Regulierungsmecha-
nismen zum Gegenstand der Überprü-
fung, Berechnung und Kalkulation 
werden“ (Krasmann 2003, S. 78). Man 
wird zwar der Analyse folgen können, 
wonach im Prozess des Aushandelns 
gesellschaftlicher Entwicklungen zu-
nehmend administrative und vor allem 
fiskalische Aspekte eine Rolle spielen; 
daher müssen sich auch Kriminologie 
und Kriminalpolitik diesen Fragen 
zuwenden. Darin aber eine Rationali-
sierung des Kriminellen (vgl. Markan-
tonatou 2004) oder gar eine Rationali-
sierung der Kriminalpolitik zu sehen, 
geht fehl. Zwar ist es richtig, dass Ef-
fektivität und Effizienz zunehmend an 
Bedeutung gewinnen und dabei Krimi-
nalitätskosten eine Rolle spielen (vgl. 
Schüler-Springorum 1991, S. 37 ff.). 
Die USA als kriminalpolitisches Sys-
tem, das für seine starke Orientierung 
an ökonomischen Aspekten bekannt 
ist, haben jedoch mit der „Three-
Strikes-and-you-are-out“-Politik, die 
1994 begann, inzwischen ein krimi-
nalpolitisches Fiasko erlitten. Inzwi-
schen werden in den USA jedes Jahr 
rund eine Millionen Gefangene aus 
dem Strafvollzug entlassen; Men-
schen, die meist krank und ohne Per-
spektive ein neues Lumpenproletariat 
in den amerikanischen Großstädten 
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bilden (vgl. Feltes 2001). Dabei wen-
den manche US-Bundesstaaten mehr 
Geld für den Strafvollzug auf als für 
ihr Bildungssystem. 
 
IV. Die Kriminalpolitik an der Wende 
zum 21. Jahrhundert ist gekennzeich-
net durch eine Betonung der Innerer 
Sicherheit. Mittel der Wahl ist hierfür 
das Strafrecht, das inflationär einge-
setzt und zunehmend verschärft wird. 
Das kriminalpolitische Klima ist nicht 
nur rauer geworden (vgl. Ostendorf 
2001, S. 27), sondern es hat sich grund-
legend verändert. In Zeiten knapper 
Kassen haben kriminologische Theo-
rien keine Konjunktur mehr (vgl. Küh-
ne 2003, S. 23). War es in den 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts noch 
modern, über Entkriminalisierung zu 
diskutieren und – wenn auch verein-
zelt – umzusetzen, so wurden in den 
letzten Jahren immer neue Straftatbe-
stände geschaffen und immer höhere 
Strafen angedroht und auch angewen-
det; der Anstieg der Strafvollzugspopu-
lation ist wesentlich auf dieses „Mehr“ 
an Strafe zurückzuführen. Eine Trend-
wende ist, trotz der noch immer hier 
und da (wenn auch inzwischen eher 
verschämt) erhobenen Forderung nach 
einer Abschaffung des gesamten Straf-
rechts (Stichwort: „Abolitionismus“; 
Feltes 1991), momentan nicht zu er-
kennen. Die öffentliche Verunsiche-
rung vor dem Hintergrund einer vor 
allem von den USA beschworenen und 
mit verursachten Terrorgefahr, aber 
auch einer ständig steigenden allge-
meinen gesellschaftlichen Verunsiche-

rung (Alterspyramide der Gesellschaft, 
Hartz-IV-Diskussion), lässt dies nicht 
zu.  

Kriminalpolitik soll vernünftig 
(also rational) sein, wenn sie Erfolg im 
Rahmen der repressiven und präventi-
ven Verbrechensbekämpfung ver-
spricht und nicht gegen das Grundge-
setz verstößt (vgl. Schwind 1985, S. 
573). Aber kann Kriminalpolitik über-
haupt rational, also vernunftbasiert 
sein? Naucke (1982, S. 59) sieht die 
hierin enthaltene Forderung, Verbre-
chen emotionslos zu betrachten, als 
unpolitischen Irrealismus, und auch 
Schüler-Springorum (1991, S. 174 ff.) 
steht diesem Ansatz, der auch von 
Kaiser vertreten wird, kritisch gegen-
über. Er spricht von einer „schein-hei-
ligen Rationalität“, weil zwischen de-
nen, die Kriminalpolitik betreiben und 
denen, die von ihr betroffen sind, ein 
erhebliches Machtungleichgewicht be-
stehe. Das Strafrechtssystem wird 
eben nach wie vor „als Allzweckwaffe 
gegen so ziemlich alles (missbraucht), 
was uns nicht passt oder wovor wir 
Angst haben“ (Hassemer 1995, S. 485; 
siehe auch Hassemer 1999, S. 5 f.). 

Damit sind Einrichtungen wie 
das 1998 gegründete „Europäische Fo-
rum für angewandte Kriminalpolitik“ 
oder das 1994 ins Leben gerufene 
„Bremer Institut für Kriminalpolitik“ 
zwar nicht überflüssig, aber ihre Wirk-
weise dürfte doch eher beschränkt 
sein. Ebenso stoßen neuere kriminal-
politische Bestrebungen (wie z. B. die 
„kommunale Kriminalprävention“, vgl. 
Feltes 2004) dann sehr schnell an ihre 
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Grenzen, wenn die Wohltäter dieser 
Präventionsangebote feststellen müs-
sen, dass ihre Wohltaten nicht den ge-
wünschten Erfolg haben, also nicht für 
kriminalpolitische Ruhe sorgen. Im-
merhin hat die Kriminalpolitik seit 
längerem einen Lehrstuhl (in Bochum), 
seit 1988 eine eigene Zeitschrift („Neue 
Kriminalpolitik“); auch die Zeitschrift 
„Bewährungshilfe“, inzwischen im 51. 
Jahr, bezeichnet sich als „Fachzeit-
schrift für Soziales, Strafrecht und Kri-
minalpolitik“.  

Dennoch wird man im Ergebnis 
Hassemer folgen müssen, der bereits 
1995 eine sehr ernüchternde Bilanz 
gezogen hat: Praktische Kriminalpoli-
tik bedeute hierzulande „seit etwa 
zwanzig Jahren nichts anderes als Ver-
schärfung und Verbilligung; theoreti-
sche Äußerungen zu dieser Praxis 
beschränken sich seit ebenso langer 
Zeit auf gut gemeinte Warnungen vor 
übertriebenen Eingriffen in bürgerliche 
Freiheiten – wenn sie die Verschärfun-
gen nicht gar billigen und einfordern“ 
(S. 483 f.). Man müsse registrieren, 
dass die Kriminalpolitik „sachver-
ständige Beratung offenbar nicht mehr 
braucht“ (S. 484) – nicht einmal mehr 
zur eigenen Legitimierung.  
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Kriminalprävention 
 
 
I. „Kriminalprävention“ umfasst die 
Gesamtheit aller staatlichen und priva-
ten Bemühungen zur Verhütung von 
Straftaten. Diese Definition schließt al-
le Maßnahmen ein, die Kriminalität als 
gesellschaftliches Phänomen (Makro-
ebene) oder Straftaten als individuelles 
Ereignis (Mikroebene) quantitativ ver-
hüten, qualitativ mindern oder zumin-
dest die unmittelbaren Folgen der De-
liktsbegehung (z. B. Schadensausmaß) 
gering halten sollen. Auch der Aspekt 
der Vermeidung bzw. Reduzierung 
überhöhter Kriminalitätsfurcht (  sub-
jektives Sicherheitsgefühl) wird von 
diesem Begriffsverständnis abgedeckt. 

In den Kriminalwissenschaften 
werden drei Stufen der Kriminalprä-
vention unterschieden: (1) Die primäre 
Prävention, in deren Mittelpunkt Kin-
der und Jugendliche stehen, zielt auf 
die Reduzierung der Ursachen krimi-
nellen Verhaltens durch Sozial-, Wirt-
schafts- oder Kulturpolitik. Im Mittel-
punkt stehen vorbeugende Strategien, 
bezogen auf Erziehung bzw. Sozialisa-
tion, Wohnen, Arbeit, Freizeit usw.; 
auch die Stabilisierung des Rechtsbe-
wusstseins gehört dazu. (2) Über die 
sekundäre Prävention (Repression) sol-
len potenzielle Straftäter durch Strafge-
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Kriminalprävention 
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Gesamtheit aller staatlichen und priva-
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Prävention zielt auf die (polizeiliche 
und strafrechtliche) Rückfalleindäm-
mung. Sie setzt im Gegensatz zur pri-
mären und sekundären Prävention die 
Begehung einer Straftat bereits voraus. 
Die tertiäre Prävention reicht vom Tä-
ter-Opfer-Ausgleich bzw. Diversion 
über den Strafvollzug bis zur Entlas-
senenhilfe. 

 
II. Grob skizziert vollzog sich die Kri-
minalprävention hierzulande bis ca. 
Ende der 80er Jahre vornehmlich im 
Rahmen von drei Entwicklungslinien: 
klassische Jugend- und Sozialarbeit 
mit ihren auch kriminalpräventiven 
Effekten; vornehmlich auf technische 
Prävention gestützte Beratungsdienst-
leistungen der Polizei (Schwerpunkt: 
Einbruch- und Diebstahlprävention); 
private Sicherheitsdienste mit den 
Sparten Sicherheitstechnik und Sicher-
heitsdienstleistungen (Werk- und Ob-
jektschutz, Geld- und Werttransportwe-
sen, Sicherheitsberatung bezüglich Ent-
führung und Erpressung etc.). 
 
III. Gestützt auf ausländische Vorbil-
der wie die Niederlande und Skandi-
navien mit ihren jahrzehntelangen Er-
fahrungswerten bezüglich spezieller 
Präventionsstrategien und -institutio-
nen und maßgeblich auf polizeiliche 
wie auch auf wissenschaftliche Initia-
tiven hin setzte im letzten Jahrzehnt in 
Deutschland ein gewaltiger „Kriminal-
präventionsboom“ ein, der inhaltlich 
zunehmend auf gesamtgesellschaftlich 
partizipativen bzw. sozial integrativen 
Ansätzen basiert. So ist seitdem, zu-

nächst in den Köpfen, dann auch ver-
stärkt im Handeln der Menschen, zu 
beobachten die verstärkte Etablierung 
der Kriminalprävention in ihrer Aus-
prägung als: kommunale, vornehmlich 
auf Allgemein- bzw. Alltagskriminali-
tät bezogene Kriminalprävention; ak-
teurs-, ressort- und politikfeldübergrei-
fende Kriminalprävention; auf Dauer 
angelegte Kriminalprävention; partizi-
pative, d. h. unter Beteiligung von in-
teressierten bzw. betroffenen Bürgern 
und gesellschaftlichen Gruppen orga-
nisierte Kriminalprävention; wissen-
schaftlich begleitete Kriminalpräven-
tion, vor allem bei der Erarbeitung kri-
minologischer Regionalanalysen und 
bei der Evaluation von Maßnahmen. 
Eine derart vielschichtig angelegte 
Kriminalprävention muss und kann im 
Wesentlichen drei Zielsetzungen ver-
folgen: Erstens die Reduzierung des 
objektiven Viktimisierungsrisikos, al-
so des Risikos, selbst Opfer zu wer-
den. Zweitens die Beeinflussung sol-
cher Bedingungen, die Bedrohtheits-
gefühle auslösen. Drittens die Verbes-
serung der sozialen Entwicklungsbe-
dingungen insbesondere für die Ju-
gend, denn Kriminalprävention muss 
mehr als ein bloßes Nebenprodukt 
z. B. der Sozialpolitik sein. Vergleich-
bar dem Umweltschutz gilt auch für 
die Kriminalprävention, dass sie zu-
künftig noch weitaus stärker als bisher 
als Querschnittsaufgabe begriffen und 
wahrgenommen werden muss. 

Die institutionellen Äquivalente 
zu diesem Wachstum der Kriminal-
prävention zeigen sich insbesondere 
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an neuen bzw. ausgeweiteten Präven-
tionszentralstellen der Polizeien des 
Bundes und der Länder (Kommission 
Polizeiliche Kriminalprävention, BKA-
Infopool Prävention, Landesräte für 
Kriminalitätsverhütung), wissenschaft-
lichen Einrichtungen wie dem Europä-
ischen Zentrum für Kriminalpräventi-
on e.V. (seit 1997 Herausgeber der 
Fachzeitschrift „Die Kriminalpräven-
tion“) und den seit 1995 jährlichen, 
von der  Polizei-Führungsakademie 
mitinitiierten, Deutschen Präventions-
tagen. Das Justizministerium des Bun-
des setzte mit dem „Netzwerk Krimi-
nalprävention“ einen speziellen Fach-
beirat ein und auf kommunaler Ebene 
dürften mittlerweile weit über 1.000 
Kriminalpräventive Räte, Sicherheits-
arbeitskreise, Runde Tische etc. in den 
weit gefächerten  Ordnungspartner-
schaften zwischen Polizei, Kommu-
nen, sonstigen Behörden, Wirtschafts-
vertretern und gesellschaftlichen Grup-
pen kontinuierlich tätig sein. Des Wei-
teren sind die zunehmenden Aktivitäten 
der Europäischen Union und des Euro-
parats, insbesondere die Konferenz-
reihe „Kriminalität und Unsicherheit 
in den Städten“ des Kongresses der 
Gemeinden und Regionen Europas, zu 
nennen, die zwar auch unter Mitwir-
kung deutscher Experten stattfinden, 
insgesamt gesehen aber in der Krimi-
nalpräventionslandschaft hierzulande 
immer noch vielfach unbeachtet blei-
ben. Schließlich wurde Ende 2001 die 
Stiftung „Deutsches Forum für Krimi-
nalprävention“ eingerichtet, die sich 
als eine Art „Dach“ der Landespräven-

tionsräte ebenfalls um die Projektför-
derung und Forschungsunterstützung 
unter anderem durch die Herausgabe 
der Fachzeitschrift „forum Kriminal-
prävention“ bemüht. 
 
IV. Die Themenpalette der Kriminal-
prävention wurde bisher weitgehend 
von Phänomenen der Allgemeinkrimi-
nalität dominiert. Ein zweiter auf mehr 
spezifische (zum Teil auch neuere) Kri-
minalitätsfelder wie international orga-
nisierte Kriminalität,  Korruption,  
Wirtschaftskriminalität oder auch Cy-
ber Crime (  Internetüberwachung) 
bezogener Präventionsbereich befindet 
sich im Vergleich dazu mehr oder we-
niger noch im Entwicklungsstadium, 
auch was die wissenschaftliche Be-
schäftigung betrifft. Dazu trägt auch 
die traditionelle, teilweise heute noch 
bei manchen verantwortlichen Polizei-
repräsentanten vorhandene Einschät-
zung bei, dass z. B. die  Organisierte 
Kriminalität „grundsätzlich kaum oder 
gar nicht präventabel“ sei. Dies zeigt, 
dass vorhandene erfolgreiche bzw. Er-
folg versprechende Präventionsansätze 
etwa bezüglich der Logistik der Orga-
nisierten Kriminalität, der  Geldwä-
sche / Gewinnabschöpfung oder auch 
der Korruptionsabwehr nach wie vor 
noch zu wenig zur Kenntnis genom-
men oder gefördert bzw. umgesetzt 
werden. 

Die jüngsten Terroranschläge in 
den USA, Spanien und Russland mit 
ihren zahlreichen Opfern haben nun 
eine dritte Themendimension be-
schleunigt: die „Terrorismus-Präven-
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tion“. Die entsprechende Diskussion 
steht hier noch weitgehend am Beginn, 
erscheint teilweise auch diffus. Viel-
fach ist pauschal von erforderlichen 
neuen technischen wie verhaltensorien-
tierten Präventionsstrategien, einer neu-
en Präventions- und Sicherheitsarchi-
tektur von Polizei, Nachrichtendiensten 
und Wirtschaftsakteuren (auch im euro-
päischen bzw. internationalen Maßstab) 
die Rede, ohne dass die entsprechenden 
Rollenbilder, Rechtsgrundlagen, inter-
nationalen Harmonisierungen, Organi-
sations- und Finanzierungsvorausset-
zungen immer klar sind bzw. offen 
gelegt werden. 
 
V. Es ist davor zu warnen, Kriminal-
prävention als Zauberformel oder All-
heilmittel zu begreifen, um Kriminali-
tät ein für alle Mal beseitigen zu kön-
nen. Insbesondere in demokratischen 
und marktwirtschaftlichen Systemen 
wird es immer einen gewissen Boden-
satz an Kriminalität geben, so wie auch 
die Gesundheitsprävention immer von 
schweren und tödlichen Krankheiten 
begleitet werden wird. Worum es also 
auch zukünftig nur gehen kann, ist die 
Verhinderung bzw. Zurückdrängung 
krimineller Erscheinungen überall 
dort, wo dies aufgrund technischer 
Mittel oder verhaltensbezogener Maß-
nahmen möglich erscheint. 

Hierzu bedarf es allerdings noch 
der weiteren Klärung auf zahlreichen 
Problemfeldern, von denen hier nur 
wenige genannt werden können: tat-
sächliches nationales wie internationa-
les Networking zwecks Vermeidung 

von Doppelarbeit; zukünftige Gewich-
tung von polizeilicher Repression und 
Prävention; mehr Kooperationsformen 
zwischen der Polizei und anderen be-
hördlichen wie gesellschaftlichen Ak-
teuren (z. B. so genannte Polizeiläden 
in Kombination mit kommunalen Prä-
ventionsbüros); Prüfung der Übernah-
me ausländischer Präventionsfinanzie-
rungs- und -sponsoringmodelle; Inter-
netzugang und Internetnutzung polizei-
licher und sonstiger Präventionsakteu-
re; Prävention von grenzüberschreiten-
der Kriminalität speziell in Grenzregi-
onen; Schaffung einer geeigneten Aus- 
und Fortbildungsinfrastruktur für Poli-
zeibeamte und andere „Präventioner“ 
einschließlich der Vermittlung und An-
wendung wissenschaftlicher Metho-
den; verstärkte wissenschaftliche Be-
gleitung und Evaluation – obwohl die 
Ergebnisse der Kriminalprävention u. 
a. aufgrund von fraglichen Kausalitäts-
zusammenhängen und Zeitspannen-
problemen letztlich kaum exakt bzw. 
immer verlässlich messbar erscheinen. 
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Kriminologie 
 
 
I. Kriminologie als „Wissenschaft von 
der Kriminalität“ zu bezeichnen, greift 
sicherlich zu kurz. Eine eher klassi-
sche Umschreibung bezeichnet sie als 
interdisziplinäre Wissenschaft von den 
Ursachen, Erscheinungsformen und 
Bekämpfungsmöglichkeiten der Kri-
minalität. Kerner hat Kriminologie be-
zeichnet als die Wissenschaft von den 
Entstehungszusammenhängen, Erschei-
nungsformen, Vorbeugungs- und Be-
kämpfungsmöglichkeiten, geeigneten 
Sanktions- und Behandlungsformen 
des Verbrechens im Leben von Indivi-
duen und Gruppen sowie der Krimina-
lität im Gefüge von Staat und Gesell-
schaft. Dabei kann und muss man den 
Begriff der Kriminalität durch den des 
abweichenden Verhaltens, der Delin-
quenz oder des sozial schädlichen Ver-
haltens ersetzen.  

Sutherland und Cressey haben 
vor fast 50 Jahren Kriminologie wie 
folgt definiert: „Criminology is the 
body of knowledge regarding crime as 
a social phenomenon. It includes with-
in its scope the processes of making 
laws, of breaking laws, and of reacting 

toward the breaking of laws. […] The 
objective of criminology is the devel-
opment of a body of general and veri-
fied principles and of other types of 
knowledge regarding this process of 
law, crime, and treatment“ (Suther-
land/Cressey 1960, S. 3). Folgt man 
dieser Definition, dann umfasst die 
Kriminologie auch Fragen nach der 
Entwicklung des Strafrechts, das be-
stimmte Formen sozialen Handelns als 
„kriminell“ definiert und mit Sanktio-
nen belegt, Fragen nach der Entste-
hung von Zuwiderhandlungen gegen 
dieses Recht sowie Fragen der gesell-
schaftlichen Reaktion auf solche Zu-
widerhandlungen (Eifler 2002). Ande-
re Autoren stellen zudem noch auf die 
Tatsache ab, dass die Kriminologie 
eine Wissenschaft ist, die sich befasst 
mit den Folgen, die das strafbare Ver-
halten für das Opfer und die Gesell-
schaft hat, sowie mit der Art und Wei-
se, in der die staatlichen Organe auf 
das bekannt werden strafbarer Hand-
lungen reagieren.  

Kriminologie ist (methodisch be-
trachtet) eine empirische, an der sys-
tematischen Erforschung der tatsächli-
chen Begebenheiten orientierte Wis-
senschaft. Entsprechend versteht Ei-
senberg (2005) Kriminologie als em-
pirische Wissenschaft von den Zusam-
menhängen sowohl strafrechtlicher Be-
urteilung von Geschehensabläufen als 
auch strafrechtlich beurteilter Gesche-
hensabläufe. Zugleich geht er davon 
aus, dass die Zusammenhänge ein-
schlägiger Erfassung (als abstrakte 
wie konkrete Norm- und Wertsetzung) 
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wesentlich von gesellschaftlicher oder 
sozialer Macht abhängig sind. 

Kriminologie wird häufig als ein 
interdisziplinäres Konstrukt verschie-
dener Wissenschaften gesehen (z. B. 
der Psychologie, Soziologie, Pädago-
gik, Rechtswissenschaft, Kulturwissen-
schaften, Medienwissenschaften, Geo-
grafie, Mathematik, Physik, Medizin) 
oder als „interdisziplinäre Wissen-
schaft“ betrachtet, auch wenn die sie 
Ausübenden nur selten wirklich inter-
disziplinär arbeiten. Die meisten Kri-
minologen sind entweder juristisch, 
sozialwissenschaftlich oder (seltener) 
psychologisch oder medizinisch aus-
gerichtet, obwohl auch die Politologie 
und andere Wissenschaften in der Kri-
minologie eine wichtige Rolle spielen. 
In jedem Fall übernimmt die Krimino-
logie aus diesen Wissenschaften zwar 
Methoden und Ansatzpunkte für theo-
retische wie empirische Analysen; sie 
hat aber längst (wenn auch regional 
unterschiedlich) ein eigenes For-
schungsprofil entwickelt.  

Teilweise im Gegensatz zur Kri-
minologie wird die Kriminalsoziologie 
gesehen, die sich eigener Einschätzung 
zufolge (Eifler 2002) dadurch abgrenzt, 
dass sie sich mit den sozialen Bedin-
gungen der Kriminalität und der gesell-
schaftlichen Reaktion auf Kriminalität 
beschäftigt.  

Hier und da wird auch die Mei-
nung vertreten, dass sich die Krimino-
logie einer konsensfähigen Definition 
ihres Forschungs- und Lehrgegenstan-
des entziehe, weil z. B. die Lehrbücher 
unterschiedliche Schwerpunkte oder 

Ausrichtungen haben (Täter vs. Insti-
tutionen, system- vs. individualorien-
tiert). Diese Sichtweise verkennt, dass 
Lehrbücher keine DIN-Normen der je-
weiligen Wissenschaft enthalten, son-
dern individuelle Werke mit (zum 
Glück) individuellen Schwerpunktset-
zungen; gerade dies macht im Übrigen 
die Wissenschaftlichkeit einer Diszi-
plin aus.  

Für Göppinger war Kriminologie 
vor allem eine „selbständige Erfah-
rungswissenschaft“. Das „juristisch 
abgegrenzte Verbrechen“ war für ihn 
„Ausgangspunkt kriminologischer For-
schung, nicht aber ausschließlich Ge-
genstand oder gar Forschungsziel der 
Kriminologie“ (Göppinger/Bock 1997, 
S. 1, 4). Dem folgend bezeichnet Ker-
ner die Kriminologie auch als „integ-
rierte Erfahrungswissenschaft“. Für 
ihn steht die Ursachenforschung im 
Mittelpunkt: „von den Ursachen oder 
[...] Entstehungszusammenhängen her 
kommt man auch zu rationalen und 
kontrollierbaren Vorbeugungs- und Be-
kämpfungsstrategien“ (Kerner 1991, S. 
208 f.).  

Einer der Hauptstreitpunkte ist 
und war die Frage, ob Kriminologie 
bzw. die von ihr gelieferten Erkennt-
nisse unmittelbar „anwendbar“ sein 
müssen, oder ob sich die Kriminologie 
nicht vorrangig oder gar ausschließ-
lich mit den theoretischen Hintergrün-
den von Kriminalität und Kriminali-
sierung zu beschäftigen habe. Dabei 
geht es bei der angewandten Krimino-
logie um die unmittelbare Einsetzbar-
keit wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
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der Praxis, während anwendungsori-
entiert auch solche kriminologischen 
Forschungen und Erkenntnisse sein 
können, die sich für einen direkten 
Transfer in Praxisbereiche nicht eig-
nen. Dieser Streit hat vor allem auch 
etwas mit der Frage zu tun, ob und 
ggf. wem die Kriminologie Ergebnisse 
zuliefert und welchen Ausgangspunkt 
sie dabei verfolgt. Für Hofmann muss 
sich die Kriminologie „als konsequent 
antimetaphysisch [verstehen]. Es geht 
ihr nicht um ‚letzte‘ Ursachen, im Sin-
ne von absoluten Erklärungen, nicht 
darum, was hinter dem Beobachtbaren 
steht, sondern um das unmittelbar Ge-
gebene“ (Hofmann 1992, S. 6). In die 
gleiche Richtung geht Schwind (2005), 
der die Bedeutung der Kriminologie als 
Grundlage für kriminalpolitische Ent-
scheidungen betont. 

Deutlicher wird das Profil der 
Kriminologie, wenn man sich ansieht, 
mit welchen Fragen und Themen sie 
sich beschäftigt, wobei die Schwer-
punkte wechseln und beständig neue 
Bereiche hinzukommen (müssen). Ge-
genwärtig beschäftigt sich die Krimi-
nologie in Theorie und Praxis mit: 

 
 Art und Umfang von Straftaten 

oder anderen sozial schädlichen 
Verhaltensweisen (sog. Phäno-
menologie); 

 den Ursachen für normabwei-
chendes und normtreues Verhal-
ten, von der individuellen Ebene 
des Täters bis zu den gesell-
schaftlichen und strukturellen 
Aspekten. Hier versucht die Kri-

minologie vor allem, die aus un-
terschiedlichen Bereichen (z. B. 
Soziologie, Psychologie, neuer-
dings auch Biologie und – wieder 
– Medizin) gelieferten Erkennt-
nisse zu systematisieren und zu 
bewerten; 

 der Kriminalpolitik (als Politik 
der Kriminalitätskontrolle), ein-
schließlich den Prozessen der 
Kriminalisierung, Entkriminali-
sierung und Dekriminalisierung, 
anderen Prozessen im Zusam-
menhang mit Bestrafung, Be-
handlung und anderen Maßnah-
men sowie der Prävention und al-
ternativen Antworten auf sozial 
schädliches Verhalten; 

 dem System der Strafverfolgung, 
darunter besonders den Instituti-
onen Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Gerichte, Strafverteidigung, Ge-
fängnisse, Träger ambulanter 
Maßnahmen (z. B. Bewährungs-
hilfe, Täter-Opfer-Ausgleich); 

 den Wirkungen von Strafandro-
hungen und angewendeten repres-
siven Maßnahmen, die auf indivi-
dueller Ebene (Spezialprävention) 
oder allgemeiner Ebene (General-
prävention) durch Hilfe und Be-
handlung (positive) oder Sanktio-
nierung bzw. Strafandrohung (ne-
gative) ansetzen; 

 anderen Institutionen, Gruppen 
oder auch Prozessen in der Ge-
sellschaft, die sich mit kriminali-
tätsrelevanten Fragen beschäfti-
gen, einschließlich der Präventi-
on von Straftaten und der Präven-
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tion von Ungerechtigkeit in der 
Gesellschaft (z. B. durch unglei-
che Anwendung von Strafrecht, 
ungleiche soziale Bedingungen); 

 der Viktimologie, die sich mit 
dem Opfer als Individuum, seiner 
Rolle im Prozess des Opferwer-
dens sowie mit der Verhinderung 
sekundärer oder tertiärer Viktimi-
sierung und Hilfen bei der Bewäl-
tigung der (materiellen und imma-
teriellen) negativen Folgen des 
Opferwerdens beschäftigt;  

 der Verbrechensfurcht, die zu-
nehmend als kriminologisch wie 
gesellschaftspolitisch relevantes 
Problem erkannt wird, weil sie 
die Lebensqualität vieler Bevöl-
kerungsgruppen negative beein-
flusst (z. B. Frauen, alte Men-
schen, Kinder und Jugendliche). 

 
II. Historisch betrachtet kann man da-
von ausgehen, dass die wissenschaftli-
che Beschäftigung mit Kriminalität 
und kriminellen Handlungen vor etwa 
200 Jahren begann, wobei diese Sicht-
weise entscheidend von der Definition 
dessen abhängt, was man als „Wissen-
schaft“ bezeichnet, denn bereits in der 
Bibel werden (ebenso wie im Koran 
oder anderen Glaubensbüchern) kri-
minelle Handlungen ebenso wie prä-
ventive und repressive Maßnahmen 
beschrieben und bewertet.  

Fragestellungen, die man in heu-
tiger Sicht der Dinge als kriminolo-
gisch kennzeichnen kann, lassen sich in 
der Entwicklungsgeschichte der Wis-
senschaft einige Jahrhunderte zurück-

verfolgen. Strafrechtskritik, Strafver-
fahren und Kriminalpolitik fanden ih-
ren ersten großen Durchbruch mit der 
von Cesare Beccaria 1764 vorgelegten 
Kampfschrift „Dei Delitti e delle Pe-
ne“ (Über Verbrechen und Strafen), 
die in zahlreiche Sprachen übersetzt 
wurde und dem Aufklärungsgedanken 
nachhaltigen Einfluss verschaffte. Nur 
wenige Jahre später, nämlich 1777, 
erschien John Howards kritischer Be-
richt „The State of Prisons“ (Der Zu-
stand der Strafanstalten), in welchem 
er der internationalen Öffentlichkeit 
das Ergebnis seiner umfangreichen 
Besuche und Besichtigungen sowie 
gründlichen Analyse europäischer und 
amerikanischer Gefängnisse vorlegte. 
Die weitere Entwicklung führte u. a. 
zu den kriminologischen Teilgebieten 
Pönologie, Strafvollzugswissenschaft, 
Sanktions- und Behandlungsforschung. 
Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist 
auch das Verhältnis zwischen Krimino-
logie und Strafrechtswissenschaft um-
stritten. Die Kriminologie als „Able-
ger“ der Strafrechtswissenschaft zu se-
hen, wird dabei ebenso fehlgehen wie 
die Annahme, dass die Kriminologie 
dem Strafrecht quasi vorgeschaltet sei, 
da sie erst die Grundlagen beschreibe 
und definiere, auf denen sich das Straf-
recht dann bewege. 

Am einflussreichsten für die eu-
ropäische kriminologische Entwick-
lung war sicherlich die heute so be-
zeichnete täterorientierte Kriminolo-
gie. Sie fand ihren ersten Kulminati-
onspunkt in dem 1876 erschienenen 
Hauptwerk von Cesare Lombroso über 
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den „Verbrecherischen Menschen“, in 
dessen Folge sich das Stichwort vom 
„geborenen Verbrecher“ als Leitidee 
für eine ganze Etappe kriminologi-
scher Forschungen und Kontroversen 
festsetzte (zuletzt mit unrühmlichen 
Entgleisungen zwischen 1933 und 
1945). Einer der Hauptvertreter der so 
genannten kriminalanthropologischen 
italienischen Schule, die sich um Lom-
broso und seinen Schüler Ferri bildete, 
war Garofalo, der erstmals unter dem 
Buchtitel „Criminologia“ (1885) den 
Begriff der Kriminologie gebildet und 
in die wissenschaftliche Diskussion 
eingeführt haben soll. 

Die so genannte positivistische 
Kriminologie thematisierte und doku-
mentierte die biologischen Merkmale 
als Ursachen krimineller Handlungen. 
Entsprechend wird dort der Ursprung 
der empirischen Kriminologie gesehen, 
auch wenn die Studien von Lombroso 
aus heutiger Sichtweise sehr naiv er-
scheinen und fehlerbehaftet waren. Et-
wa zeitgleich entstand auch die sozio-
logische Betrachtungsweise der Bedin-
gungen von Kriminalität: Für Adolphe 
Quetelet und Emile Durkheim standen 
die sozialen Bedingungen von Krimi-
nalität im Mittelpunkt. In der amerika-
nischen Soziologie entstand zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die Schule der 
Sozialpathologie, die sich mit der Ana-
lyse sozialer Probleme beschäftigte. 
Die „Chicagoer Schule“ thematisierte 
die soziale Desorganisation in der Ge-
sellschaft als Ursache für Kriminalität.  

Seit den 1930er Jahren konzent-
rierte man sich auf die Analyse sozia-

ler Strukturen und Prozesse und deren 
Einflüsse auf Kriminalität. Daraus ent-
stand der Mehrfaktorenansatz, der bio-
logische, psychologische und soziale 
Faktoren zusammenfasste, weshalb 
ihm verschiedentlich Theorielosigkeit 
oder theoretischer Agnostizismus vor-
geworfen wurde. In den 1950er Jahren 
kam dann der interaktionistische An-
satz bzw. der so genannte Labeling-
Approach-Ansatz auf, der auf die Fol-
gen gesellschaftlicher Zuschreibungs-
prozesse für kriminelle Karrieren ab-
hob (vgl. insgesamt Eifler 2002). 

In Deutschland griff Fritz Sack die 
in den USA entwickelten soziologisch 
orientierten Ansätze zur Erklärung der 
Kriminalität auf (vgl. Sack/König 
1968). Die theoretischen Weiterent-
wicklungen in der amerikanischen Kri-
minalsoziologie wurden hierzulande je-
doch kaum weiter verfolgt, was sicher-
lich auch mit der Tatsache zusammen-
hängt, dass es Kriminologie und Kri-
minalsoziologie nicht geschafft haben, 
sich feste Plätze in der deutschen Wis-
senschaftslandschaft zu sichern.  

Eine deutliche kriminalpolitische 
Stoßrichtung ergab sich bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts durch Franz von 
Liszt, der die kriminalanthropologi-
schen Einsichten und kriminalpoliti-
schen Reformvorstellungen der italie-
nischen Kriminologen aufgriff, aber 
mit der Suche nach Umweltfaktoren 
anreicherte, weshalb man ihn früher der 
so genannten kriminalsoziologischen 
Schule zurechnete. Kulminationspunk-
te der Entwicklung mit bis heute fort-
reichenden Folgen waren die Gründung 
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der „Zeitschrift für die gesamte Straf-
rechtswissenschaft“ (1881), ein Jahr 
später das „Marburger Programm“ 
und 1889 die Mitgründung der „Inter-
nationalen kriminalistischen Vereini-
gung“. 

Wie fast keine andere Wissen-
schaft hat die Kriminologie bis heute 
eine kaum überschaubare Vielfalt vor 
allem an Theorien, aber auch an Me-
thoden hervorgebracht, was gelegent-
lich dazu führt, dass man ihr wegen 
dieser Heterogenität die Wissenschafts-
eigenschaft absprechen und sie zur 
„Hilfswissenschaft“ (z. B. der Rechts-
wissenschaft) degradieren will. Dies 
hat sicher auch damit zu tun, dass fast 
ebenso umstritten wie die Definition 
von Kriminologie schon die Definition 
von Kriminalität ist. Von dieser Defi-
nition hängt nämlich ab, wie sich die 
Kriminologie und ihre Fachvertreter 
dem Problem des abweichenden Ver-
haltens zuwenden. Eine Perspektive 
(dominierend bis in die 1960er Jahre) 
ging davon aus, dass Ausgangspunkt 
allen kriminologischen Denkens und 
Handelns eine einheitliche gesell-
schaftliche Definition dessen ist, was 
als kriminell und damit strafwürdig 
betrachtet wird. Diese Sichtweise setzt 
quasi auf ein vorgegebenes Konstrukt 
auf. Seit Ende der 1960er Jahre wird 
diese Sichtweise zu Recht abgelehnt. 
Ob man dabei so weit gehen muss und 
das Strafrecht als Kontrollinstrument 
der Mächtigen betrachten und die 
dem Strafrecht verbundene Krimino-
logie entsprechend als Handlanger 
der Mächtigen sehen muss, kann man 

bezweifeln. Jedenfalls gehören solche 
Überlegungen als wichtiger Bestand-
teil mit in die kriminologische Diskus-
sion.  

Bedeutsam hieran ist vor allem 
die konflikttheoretische Auffassung 
von Kriminalität und kriminellen 
Handlungen, die eine gewisse Nähe 
zur interaktionistischen Perspektive 
aufweist, die wiederum auf den sym-
bolischen Interaktionismus zurück-
geht. Danach ist Kriminalität kein in-
dividuell zu verantwortendes Gesche-
hen, sondern das Resultat eines Defi-
nitionsprozesses, dem bestimmte Per-
sonen (in der Regel sozial Benachtei-
ligte) unterworfen werden, ohne dass 
sie sich dagegen wehren können.  

Die jeweilige Definition von Kri-
minalität bestimmt zwar die Perspek-
tive, aus der kriminologische Frage-
stellungen bearbeitet werden, aber be-
grenzt nicht unbedingt das Forschungs-
feld. Vielmehr haben diejenigen theore-
tischen Ansätze, die die sozialen Be-
dingungen von Kriminalität und krimi-
nellen Handlungen thematisieren, vor 
allem eine andere Zielrichtung und 
einen anderen Erklärungsansatz als die 
so genannten täterorientierten, indivi-
dualistischen Ansätze. 

Streit herrscht auch darüber, ob 
und wie man Kriminalität qualitativ 
bestimmen kann. Prinzipiell konkur-
rieren hier offizielle Statistiken (poli-
zeiliche Kriminalstatistik, gerichtliche 
Strafverfolgungsstatistik) mit so ge-
nannten Dunkelfeldstudien, die eine 
grundlegende andere Ausgangsbasis 
haben. Während die offiziellen Statis-
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tiken nur das dokumentieren und re-
gistrieren können, was den Strafver-
folgungsbehörden gemeldet oder was 
dort weiterverarbeitet und zur Verur-
teilung gebracht wird, versuchen die 
Dunkelfeldstudien Aussagen zur tat-
sächlich in der Gesellschaft vorhande-
nen Kriminalität zu machen. Beide 
Ansätze sind jedoch mit Fehlern be-
haftet. So sind die offiziellen Statisti-
ken z. B. wesentlich vom Anzeigever-
halten abhängig, das sich im Laufe der 
letzten Jahre grundlegend verändert 
hat. Den Dunkelfeldstudien wiederum 
mangelt es an methodischer Vergleich-
barkeit. Zudem können mit ihnen nicht 
alle Straftaten gleichermaßen erfasst 
werden. In jedem Fall wird man davon 
ausgehen müssen, dass sich das Ver-
hältnis zwischen Dunkel- und Hellfeld 
der Kriminalität in den letzten 100 
Jahren entscheidend verändert hat.  
 
III. Je nach der Grundorientierung und 
den Traditionen der Herkunftsdisziplin 
der Forscher wird nach wie vor die 
Betonung auf individuelle Umstände, 
auf Faktoren aus dem engeren Um-
feldbereich oder auf übergreifende ge-
sellschaftliche Bedingungen gelegt. 
Selbst die kritischsten kriminologi-
schen Richtungen klassischer Art, wie 
die marxistische Kriminologie, bleiben 
aber insgesamt einem materiellen Er-
klärungsansatz verbunden. Nach wie 
vor herrscht (in Deutschland) Streit 
zwischen den „kritischen“ Kriminolo-
gen und anderen. So hat Sebastian 
Scheerer zum Beispiel der „traditionel-
len“ Kriminologie nach dem 11. Sep-

tember 2001 erneut Theorielosigkeit 
vorgeworfen und den Vorzug der „kri-
tischen“ Kriminologie betont, aller-
dings ohne konkret deutlich zu ma-
chen, wo der Vorteil dieser Krimino-
logie in der Bewältigung der krimino-
logisch relevanten Alltagsprobleme 
liegt (und darum muss es – zumindest 
auch – einer Wissenschaft gelegen 
sein, wenn sie gesellschaftlich akzep-
tiert werden will): „Gerade im Gegen-
satz zur traditionellen Kriminologie 
mit ihrer geschichtslosen, theorielo-
sen, verdinglichenden und psychologi-
sierenden Schieflage hat die kritische 
doch einiges zu bieten“ (Scheerer 
2002, S. 36).  

Eine Kriminologie, die sich als 
positivistische Tatsachenwissenschaft 
versteht, die sich dem Strafrecht unter-
zuordnen oder ihm gar zu dienen habe 
(ähnlich wie die Kriminalistik), wird 
heute von niemandem mehr vertreten. 
Zur Kriminalistik hatte Hans Gross 
Ende des 19. Jahrhunderts geschrie-
ben: Sie „will nichts anderes, als der 
Strafrechtswissenschaft Handlanger-
dienste leisten, sie hat ihren Zweck er-
reicht, wenn sie Steine herbeischlep-
pen durfte (Gross 1898, S. 116). Die 
Kriminologie und den Kriminologen 
als blinden Handlanger des Strafrechts 
zu sehen, der seine Aufträge von dort 
bekommt, entspricht weder dem heu-
tigen Wissenschaftsverständnis, noch 
demokratischer Rechtstradition, auch 
wenn solche Wünsche hier und da 
immer noch durchscheinen, dann 
meist aber an andere Berufsgruppen 
(Psychiater, Psychologen) im Zusam-
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menhang z. B. mit der Erstellung von 
Gutachten gerichtet werden.  

Andererseits muss jede Wissen-
schaft (und damit auch die Kriminolo-
gie) ihren gesellschaftlichen Nutzen 
deutlich machen. Spätestens zu Zeiten 
einer dramatischen Finanzkrise des 
Staates kann sich keine Gesellschaft 
Orchideenwissenschaften leisten, die 
Wissenschaft „just for fun“ oder „l’art 
pour l’art“ betreiben – wobei man 
schon bestreiten muss, ob es sich da-
bei dann wirklich um Wissenschaft 
handelt. Dies deutlich zu machen, hat 
die Kriminologie über Jahre hinweg in 
Deutschland versäumt, und entspre-
chend steht sie jetzt vor einem Scher-
benhaufen. Während in anderen Län-
dern (England, Belgien, USA, 
Schweiz) kriminologische Lehrstühle, 
Institute und Studiengänge seit ge-
raumer Zeit vermehrt geschaffen wer-
den, muss sich die deutsche Krimino-
logie seit den 1990er Jahren gegen 
Streichungen und Verlagerungen von 
Lehrstühlen wehren. 

Zwar ist die Sichtweise der „kri-
tischen“ oder „linken“ Kriminologen, 
wonach das Strafrecht (und seine Ins-
tanzen) erst die Probleme schaffen, die 
die Kriminologie dann „beseitigen“ 
soll, prinzipiell richtig; aber eben nur 
prinzipiell. Sie greift zu kurz, weil 
allein das Aufzeigen dieser Probleme 
(Stichworte: Etikettierung, Labeling, 
Instanzen sozialer Kontrolle) zwar 
hilfreich ist, aber eigentlich automa-
tisch nach Alternativen ruft. Man kann 
durchaus von „symbolischen Straf-
rechtsfunktionen“ (Scheerer) sprechen 

und sie theoretisch und möglichst auch 
empirisch belegen; das Entscheidende 
ist aber der nächste Schritt: Welche 
Alternativen stehen in einer demokra-
tischen, aufgeklärten Gesellschaft zur 
Verfügung? Wer diese Frage nicht be-
antwortet (oder gar meint, sie nicht be-
antworten zu müssen), der sägt sich 
selbst den Ast ab, auf dem er sitzt – 
und zwar auch wissenschaftstheore-
tisch. Denn auch Grundlagenforschung 
muss sich über die Verwertungszusam-
menhänge im Klaren werden, denen sie 
unterworfen ist (vgl. Feltes 1988), und 
sie muss deutlich machen, zu welchen 
Konsequenzen sie aufruft. 

Wenn z. B. Sebastian Scheerer 
(1989, S. 33 f.) von einer „Selbstüber-
schätzung“ der Kriminologie spricht, 
weil sie sich auch für positive Alterna-
tiven interessiere, so hilft eine solche 
Polarisierung und Vereinfachung der 
Sichtweisen nicht weiter. Die fast 
schon moralische Trennlinie zwischen 
den kritischen und den „konservati-
ven“ Kriminologen hat in Deutschland 
sowohl der wissenschaftlichen als auch 
der gesellschaftlichen und politischen 
Akzeptanz des Faches geschadet. Hin-
zu kommt, dass diese, auf das Straf-
recht beschränkte Sichtweise auch aus 
anderen Gründen zu kurz greift: Fritz 
Sack selbst hat darauf hingewiesen, 
dass „Kriminalität und Kriminalpolitik 
praktisch aus strafrechtlichen Zustän-
digkeiten entbunden [sind], insofern 
all die Prinzipien, nach denen das 
Strafrecht mit der Kriminalität umzu-
gehen vorgibt, verlassen sind. Das 
Strafrecht ist nicht länger ‚ultima 
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ratio‘, sondern das vorrangigste Mittel 
des Umgangs mit Problemen gleich 
welcher Art“ (Sack 2002, S. 41). 

Die Geschichte der Kriminologie 
nicht nur in Deutschland belegt, dass 
Forschungsimpulse meist von außen 
kamen oder durch aktuelle Probleme 
vorgegeben wurden, auf die man aber 
nicht immer eine Antwort und nur sel-
ten eine angemessene hatte. Vielfach 
wurden Theorien und Methoden von 
anderen Disziplinen praktisch unge-
prüft übernommen. Fritz Sack führt 
das darauf zurück, dass die Krimino-
logie „immer gerade quantitativ und 
qualitativ identisch [ist] mit dem, was 
sie an Interessen, an Methoden, an Er-
gebnissen und an Theorien von ande-
rer Seite empfängt und erfährt. Sie hat 
ihren Gegenstand, ihr Selbstverständ-
nis geändert in dem Maße, in dem 
Tempo, nach der Art, wie sich andere 
Wissenschaften fortentwickelt haben, 
weil sie ‚must dine, in order to survi-
ve, at other people’s tables‘“ (Sack 
1978, S. 202 unter Zitierung von Sho-
ham Shlomo 1963, S. 231). Karl-Lud-
wig Kunz kommentiert diese Meinung 
von Fritz Sack wie folgt: „Wenngleich 
die Kriminologie an fremden Tischen 
essen muss, was sie von ihren Gastge-
bern aufgetischt erhält, so erlaubt sie 
sich doch, die Gastgeber zu wechseln 
und in verschiedenen Gasthäusern 
zugleich zu tafeln“ (Kunz 2004, S. 
26). 

Zwar macht der (Strafrechts-) Ge-
setzgeber wichtige Vorgaben für das 
Feld, mit dem sich die Kriminologie 
beschäftigt. Allerdings sind dies nicht 

die einzigen Vorgaben, vielmehr kom-
men aus anderen Politikbereichen wei-
tere hinzu. Vor allem kann und darf 
dies die Wissenschaft Kriminologie 
nicht daran hindern, sich mit den Vor-
aussetzungen dieser Vorgaben, mit ih-
ren Auswirkungen und Konsequenzen, 
den Nebenwirkungen, Risiken und 
„Kollateralschäden“ zu beschäftigen. 
Eine wahrhaft kritische Kriminologie 
muss genau dies anhand theoretischer, 
vor allem auch empirischer Studien 
aufzeigen. Gleichzeitig sollte sie auch 
konstruktive Beiträge leisten, weil sie 
sonst nicht akzeptiert wird und mögli-
ches Einflusspotential verschenkt (zu-
mindest muss sie sich dann den Vor-
wurf gefallen lassen, es nicht versucht 
zu haben, die Dinge, die sie kritisiert, 
auch zu verändern). Nur eine Krimino-
logie, die sich als kritisch-reflektieren-
de Wissenschaft versteht, die durch das 
Strafrecht konstruierte soziale Proble-
me, die damit verbundene moralische 
Abwertung und den vom Strafrecht 
vorgegebenen Rahmen zwar akzeptiert, 
aber gleichzeitig versucht, hier Trans-
parenz herzustellen (und damit durch-
aus skandalisierend wirkt), kann ihrer 
wissenschaftstheoretischen wie demo-
kratischen Funktion gerecht werden. 
Wenn sie zugleich die Hintergründe 
analysierend darstellt und damit mögli-
cherweise den kriminalpolitischen Ak-
teuren die Jungfräulichkeit raubt oder 
sie in (berechtigten) Begründungs-
zwang bringt, ist schon vieles erreicht. 
„Erfahrung“ muss dabei objektivierbar 
sein, d. h., die Kriminologie lebt von 
empirisch und theoretisch fundierter 
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Forschung, nicht nur für die „Praxis“, 
sondern auch für die Allgemeinheit 
(z. B.: Kindesmissbrauch, Gewalt in 
der Familie, Drogenkriminalität) und 
die Politik (z. B.: Gesetze, neue Sankti-
onen, Verfahrensregelungen). Einer der 
ersten deutschen Nachkriegskriminolo-
gen hat Ende der 1960er Jahre folgen-
des formuliert: Uns „drängt sich [...] 
die Forderung nach einer empirischen 
Erhellung der Hintergründe letzter kri-
minalpolitischer Entscheidungen auf; 
denn erst das Wissen darum, was wir 
wirklich tun, ist Voraussetzung für ein 
sinnvolles und gleichermaßen humanes 
kriminalpolitisches Handeln. Man kann 
wohl ohne Vorurteil sagen, dass dieser 
erhellende Prozess nicht nur im Verlauf 
der dornenreichen Geschichte der 
Strafrechtspflege segensreich gewirkt 
hat, sondern auch heute weiterhin Not 
tut. Die Kriminologie als Wissenschaft 
würde m. E. schon dann ihre Daseins-
berechtigung unter Beweis stellen, 
wenn sie diesen Vorgang im Sinne ei-
ner echten Humanisierung unserer 
Strafrechtspflege fördern könnte“ (Le-
ferenz, in: Göppinger/Leferenz 1968, S. 
13).  

Kriminologie als Studienfach gibt 
es in Deutschland in der Juristenaus-
bildung als Grundlagenfach. Hier gab 
es einen Schub durch die Reform der 
Juristenausbildung in den 1970er Jah-
ren. Kriminologie wurde als Wahlfach 
für Rechtsstudenten, in der Regel zu-
sammen mit Jugendstrafrecht und 
Strafvollzug, in Lehre und Prüfung 
eingeführt. Seit der Reform dieser Aus-
bildung ist sie seit 2005 auch in ver-

schiedenen Schwerpunktbereichen ver-
treten, in denen die Studierenden ihren 
hochschulinternen Abschluss machen 
können. Entsprechend besitzen fast 
sämtliche Universitäten mit juristi-
scher Fakultät einen Lehrstuhl für Kri-
minologie, dessen Inhaber jedoch zu-
meist auch Lehr- und Prüfungsver-
pflichtungen im Bereich des Straf-
rechts erbringen müssen und damit 
häufig wenig Spielraum z. B. für em-
pirische Forschungen haben. Ebenso 
gibt es verschiedene universitäre Insti-
tute für Kriminologie wie das Max-
Planck-Institut in Freiburg, das Krimi-
nologische Forschungsinstitut e.V. in 
Hannover, die Kriminologische Zent-
ralstelle in Wiesbaden (eine aktuelle 
Übersicht findet sich auf der Website 
des Instituts für Kriminologie in Tü-
bingen unter: http://www.ifk.jura.uni-
tuebingen.de/www.html). 

Kriminologische Inhalte werden 
darüber hinaus an vielen soziologi-
schen, sozialwissenschaftlichen, psy-
chologischen und anderen Fachberei-
chen vermittelt, allerdings ohne dass 
hier ein entsprechender Studiengang 
angeboten wird. Zudem ist die Krimi-
nologie (allerdings in quantitativ und 
qualitativ unterschiedlichem Ausmaß) 
auch an den Polizei-Fachhochschulen 
des Bundes und der Länder sowie an 
der (in Gründung befindlichen) Deut-
schen Polizei-Hochschule in Münster 
(ehemalige Polizei-Führungsakademie) 
vertreten. Ein Aufbaustudiengang „Kri-
minologie“ existierte seit den 1980er 
Jahren an der Universität Hamburg 
mit dem Abschluss „Dipl.-Kriminolo-
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ge“. Er wurde 2005 in ein (konsekuti-
ves, d. h. auf einem B.A.-Abschluss 
aufbauendes) Master-Programm an der 
sozialwissenschaftlichen Fakultät über-
führt, das mit einem Master of Arts 
(M.A.) abschließt. Möglich ist auch 
erstmals und bislang einzigartig in 
Deutschland die Promotion (Dr. phil.) 
im Fach Kriminologie.  

An der Universität Greifswald ist 
ein weiterbildender Studiengang „Mas-
ter of Laws (LL.M.) in Criminology 
and Criminal Justice – Kriminologie 
und Strafrechtspflege“ geplant, wobei 
hier abzuwarten sein wird, ob sich die 
Universität nicht dazu entschließt, ei-
nen Masterstudiengang nach dem Bo-
logna-Modell anzubieten, der den ak-
tuellen Entwicklungen besser entspre-
chen würde als der veraltete LL.M-
Studiengang.  

Als kriminologische Zusatzquali-
fikation versteht sich der weiterbilden-
den Masterstudiengang „Kriminologie 
und Polizeiwissenschaft“, der seit dem 
Wintersemester 2005/06 an der juristi-
schen Fakultät der Ruhr-Universität 
Bochum angeboten wird (www. rub. 
de/kriminologie) (vgl. Feltes 2005). 
Der Studiengang bietet Personen, die 
sich mit Kriminalität und abweichen-
dem Verhalten beschäftigen oder damit 
konfrontiert werden, die Möglichkeit, 
im Rahmen eines auf zwei Semester 
komprimierten, praxisorientierten Stu-
dienganges kriminologische Grundla-
gen aufzunehmen, aktuelle Forschungs-
ergebnisse kontrastierend und im ange-
leiteten Diskurs mit anderen aufzuar-
beiten und diese im gemeinsamen, 

interdisziplinären Dialog in praxistaug-
liche Handlungsmodelle zu transferie-
ren.  

Damit wird nun auch in Deutsch-
land die Möglichkeit geboten, sich 
wissenschaftlich vertieft kriminolo-
gisch aus- und fortzubilden. Schon 
längst gehören in anderen Ländern Eu-
ropas und in Nordamerika vergleich-
bare Studiengänge (Criminal Justice, 
Criminology, Police Science) zum An-
gebot vieler renommierter Universitä-
ten. Beispiele sind der Master in Eu-
ropean Criminology an der Universität 
Leuven, der Master of Criminal Justi-
ce an der Boston University und die 
Nachdiplomstudiengänge in Bern.  

Nachweise kriminologischer Li-
teratur werden seit vielen Jahren in der 
„Kriminologischen Dokumentation“ 
(KrimDok) an der Universität Tübin-
gen geführt, in der inzwischen fast 
140.000 Titel recherchierbar sind. In 
Hamburg wird ein „Krimpedia“ (in 
Anlehnung an Wikipedia) gepflegt 
und ab Herbst 2006 steht das erste 
deutsche Online-Lexikon der Krimi-
nologie „KrimLex“ zur Verfügung 
(www.krimlex.de).  
 
IV. Eine wissenschaftliche Disziplin 
hat sich erst dann etabliert, wenn sie 
sich auch im Spiel um die Umvertei-
lung wissenschaftlicher Ressourcen 
und die Besetzung wissenschaftlicher 
Positionen durchsetzen kann. Zu einer 
voll entwickelten Disziplin gehören u. 
a. ein Name, eine oder mehrere Fach-
vereinigungen, entsprechend benannte 
Lehrstühle, eigenständige Abteilungen 
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oder sogar Fakultäten, getrennt zuge-
wiesene Forschungsmittel und mindes-
tens in Teilen separate Forschungsein-
richtungen, ein eigenes Lehr- und Prü-
fungswesen mit selbstständigen, staat-
lich anerkannten oder sogar staatlich 
verliehenen Abschlusszeugnissen (Di-
plomen, Promotionen, Habilitationen) 
und schließlich eigene Fachzeitschrif-
ten und sonstige Kommunikationsmög-
lichkeiten (wie beispielsweise Kon-
gresse). Im Bereich der Lehre scheint 
sich hier seit geraumer Zeit eine positi-
ve Entwicklung abzuzeichnen und es 
bleibt abzuwarten, ob auch andere Uni-
versitäten dem Hamburger Beispiel fol-
gen und Master- oder Bachelor-Stu-
diengänge in Kriminologie anbieten. 

Betrachtet man sich die Organi-
sation der deutschsprachigen Krimino-
logie, so sieht man die 1927 in Öster-
reich gegründete „Gesellschaft für die 
gesamte Kriminologie“, die 1988 mit 
der in den 1960er Jahren gegründeten 
Deutschen kriminologischen Gesell-
schaft zur „Neuen kriminologischen 
Gesellschaft“ vereinigt wurde. Eben-
falls seit Ende der 1960er Jahre be-
steht der „Arbeitskreis junger Krimi-
nologen“. 1988 wurde die „Gesell-
schaft für interdisziplinäre wissen-
schaftliche Kriminologie“ gegründet. 
Auf internationaler Ebene besteht seit 
1938 die Internationale kriminologi-
sche Gesellschaft (Societé internatio-
nale de Criminologie), auf europäi-
scher Ebene seit 2000 die European 
Society of Criminology.  

Den meisten Erfolg hat die Krimi-
nologie bislang in den USA und in 

Kanada. Seit einiger Zeit erlebt sie 
auch in England, Belgien, den Nieder-
landen und der Schweiz einen bedeut-
samen Aufschwung. Ob die Entwick-
lung in Deutschland einen ähnlichen 
Aufschwung bringen wird, mag man 
bezweifeln. Zu sehr sind die Vertreter 
der Kriminologie inzwischen anderwei-
tig eingebunden. Zudem waren in den 
1990er Jahre mehrere kriminologische 
Lehrstühle an juristischen Fakultäten 
gestrichen oder umgewandelt worden. 
Dies belegt, dass es der deutschen Kri-
minologie in den letzten 40 Jahren 
nicht gelungen ist, sich in der wissen-
schafts- und rechtspolitischen Diskus-
sion zu verankern. Die Ursachen dafür 
dürften einerseits in der Tatsache zu su-
chen sein, dass es in Deutschland bis-
lang kein kriminologisches Berufsbild 
gibt – ganz im Gegensatz zum Aus-
land, wo Kriminologen in der Polizei, 
den sozialen Diensten oder dem Straf-
vollzug vertreten sind. Hinzu kommt 
die Tatsache, dass es den deutschen 
Kriminologen trotz verzweifelter Be-
strebungen nicht gelingt, gemeinsam 
ihre Interessen in der wissenschaftli-
chen und politischen Öffentlichkeit zu 
vertreten. Selbst als die Forschungs-
möglichkeiten durch spezielle Förde-
rungsprogramme ausgeweitet wurden 
(vor allem durch ein Schwerpunktpro-
gramm der Deutschen Forschungsge-
meinschaft), hat dies nicht zu einer 
dauerhaften Verbesserung der For-
schungslage in der Kriminologie ge-
führt. Während in anderen Ländern 
Lehrstühle und Institute in den letzten 
Jahren massiv ausgebaut und For-
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schungsgelder in diesem Bereich ver-
vielfacht werden, steht die deutsche 
Kriminologie mehr oder weniger da, 
wo sie vor 40 Jahren stand: am Anfang. 
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Kronzeuge 
 
 
I. Der Begriff „Kronzeuge“ stammt 
rechtshistorisch aus dem angelsächsi-
schen Strafverfahrensrecht; er spielt bis 
heute vor allem im angloamerikani-
schen Strafprozess eine wichtige Rolle. 
In Großbritannien wird der Kronzeuge 
traditionell „Queen’s Evidence“ ge-
nannt, also „Zeuge der Königin“, d. h. 
der Krone, die im angelsächsischen 
Strafprozess stets die Anklage vertritt. 
Im modernen Sprachgebrauch versteht 
man unter einem Kronzeugen eine Per-
son, die zwar selbst als Täter oder Teil-
nehmer von Straftaten in Erscheinung 
getreten ist, die jedoch mit den Straf-
verfolgungsbehörden freiwillig zusam-
menarbeitet und der für ihr Auftreten 
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als Belastungszeuge bzw. für eine sons-
tige Mitwirkung bei der Aufklärung 
oder Verhinderung von Straftaten im 
Gegenzug bestimmte Vergünstigungen 
in Gestalt von Straffreiheit oder Straf-
milderung gewährt werden können. 
 
II. Dem deutschen Strafprozessrecht 
war die Rechtsfigur des Kronzeugen 
lange unbekannt. Erst im Jahre 1989 
wurde eine zunächst auf den Bereich 
terroristischer Straftaten beschränkte 
Regelung eingeführt, die den Begriff 
„Kronzeuge“ explizit verwendete. Die-
se von Anfang an politisch umstrittene 
Regelung über die Gewährung von 
Straffreiheit oder Strafmilderung für 
tatbeteiligte Personen, die mit den 
Strafverfolgungsbehörden kooperieren, 
wurde in das Strafverfahrensrecht ein-
geführt durch das „Gesetz zur Ände-
rung des Strafgesetzbuches, der Straf-
prozessordnung und des Versamm-
lungsgesetzes und zur Einführung 
einer Kronzeugenregelung bei terroris-
tischen Straftaten“ vom 9.6. 1989 
(BGBl. I, S. 1059). Dieses Gesetz re-
gelte in den §§ 1-5 des Art. 4 detailliert 
die Voraussetzungen, unter denen ei-
nem terroristischen Straftäter in der 
Rolle eines Kronzeugen ein Absehen 
von Strafverfolgung oder zumindest ei-
ne Strafmilderung zuteil werden konn-
te. Die Gültigkeit der Kronzeugenrege-
lung war ursprünglich bis zum 31.12. 
1992 befristet, wurde aber wiederholt 
verlängerte. Durch das „Verbrechens-
bekämpfungsgesetz“ aus dem Jahr 
1994 (BGBl. I, S. 3186) wurde die auf 
terroristische Straftaten beschränkte 

Kronzeugenregelung durch Einfügung 
des Art. 5 auf „organisiert begangene 
Straftaten“ erweitert. Die Gültigkeits-
dauer der erweiterten Kronzeugenrege-
lung wurde bis zum 31.12. 1999 befris-
tet. Da eine erneute Verlängerung der 
Gültigkeitsdauer nicht erfolgte, ist die 
Kronzeugenregelung zum Ende des 
Jahres 1999 – vorerst – ersatzlos aus-
gelaufen. 
 
III. Es gab und gibt jedoch sowohl aus 
dem politischen Raum als auch aus 
dem Bereich der mit Strafverfolgung 
befassten Stellen zahlreiche Stimmen, 
die vehement eine Neuauflage der 
Kronzeugenregelung fordern, ggf. in 
einer modifizierten und verbesserten 
Form. So wies etwa die 71. Justizmi-
nisterkonferenz (JMK) vom 24./25.5. 
2000 in Potsdam darauf hin, dass aus 
der staatsanwaltschaftlichen und ge-
richtlichen Praxis nach wie vor Bedarf 
für eine Kronzeugenregelung ange-
meldet wird, nämlich für solche Straf-
taten, die auf der Täterseite durch be-
sonders abgeschottete Strukturen ge-
kennzeichnet sind und die typischer-
weise nur mit Hilfe von Insiderwissen 
aufgeklärt werden können.  

Den Forderungen aus Politik und 
Praxis entsprechend bereitete das Bun-
desministerium der Justiz (BMJ) schon 
vor dem 11. September 2001 eine 
Nachfolgeregelung für die ausgelaufe-
ne Kronzeugenregelung vor. Diese Er-
satzregelung sollte für aussagewillige 
Rechtsextremisten und für den Bereich 
der  Organisierten Kriminalität gel-
ten. Ein entsprechender Gesetzentwurf 
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wurde vom BMJ im Januar 2001 vor-
gelegt und insbesondere von Vertretern 
der SPD befürwortet (vgl. z. B. die An-
merkungen von Bundesinnenminister 
Otto Schily in der „Frankfurter Allge-
meine Zeitung“ vom 19.3.2001 und in 
der „Welt“ vom 8.10. 2001 sowie seine 
Rede vor dem Deutschen Bundestag 
am 11.10.2001). Die Realisierung die-
ses Gesetzentwurfs scheiterte jedoch 
am Widerstand von Bündnis 90 / Die 
Grünen. Umstritten war dabei im politi-
schen Raum u. a. die Frage, ob die 
Neuregelung, so wie die früheren Vor-
schriften, auch aussagebereiten Terro-
risten zugute kommen solle und ob das 
Instrument des Kronzeugen nicht auch 
zur Bekämpfung von Korruptionsdelik-
ten eingesetzt werden könne. 

Angesichts der seit den Anschlä-
gen vom 11. September 2001 neu ein-
getretenen, bisher unbekannten Dimen-
sion der Bedrohung durch den interna-
tionalen Terrorismus bestand dann zu-
nächst weithin Einigkeit darüber, dass 
kooperationswillige „Aussteiger“ aus 
der Terroristenszene de lege ferenda in 
ein neues gesetzliches Kronzeugenmo-
dell mit einbezogen werden müssten. 
Deshalb sollte das am 1.1.2002 rück-
wirkend in Kraft getretene „Gesetz zur 
Bekämpfung des internationalen Terro-
rismus“ vom 9.1.2002 (BGBl. I, S. 
361) nach den ursprünglichen Plänen 
eigentlich bereits eine neue und umfas-
sende Kronzeugenregelung enthalten. 
Jedoch konnte man sich im Gesetzge-
bungsverfahren wiederum nicht über 
die Einzelheiten einer derartigen Neu-
regelung abschließend verständigen, 

sodass nunmehr, entgegen anders lau-
tenden Ankündigungen, das „Terroris-
musbekämpfungsgesetz“ keine neue 
Kronzeugenregelung enthält. Der nach-
trägliche Erlass einer solchen wurde 
aber in mehrfachen Äußerungen von 
Mitgliedern der Bundesregierung für 
eine nahe Zukunft in Aussicht gestellt, 
entweder in Gestalt eines eigenständi-
gen „Kronzeugengesetzes“ oder durch 
die Aufnahme einer entsprechenden 
Ergänzung des Strafgesetzbuches 
(StGB). Gedacht war mit Blick auf die 
letztgenannte Variante z. B. an eine Er-
weiterung der in § 46 StGB (Grundsät-
ze der Strafzumessung) enthaltenen 
Regelungen oder an die Einfügung ei-
nes § 46a StGB. Entgegen diesen An-
kündigungen ergab sich jedoch im 
Laufe des Frühjahrs 2002, dass die an 
der Regierungskoalition beteiligten Par-
teien zu einer politischen Einigung über 
die in Aussicht gestellte Kronzeugen-
regelung erneut außerstande waren. Als 
ausschlaggebend erwies sich dabei wie-
derum der Widerstand von Bündnis 90/ 
Die Grünen, die seit jeher dem 
„schmutzigen Deal von Schwerverbre-
chern mit dem Rechtsstaat“ (so ihr Ver-
handlungsführer Volker Beck) überwie-
gend kritisch bis ablehnend gegenüber-
stehen. Auch Bekundungen neueren 
Datums von Vertretern der Bundesre-
gierung lassen erkennen, dass entgegen 
den ursprünglichen Plänen derzeit 
keine wirkliche Neigung besteht, eine 
neue Normierung der Kronzeugenpro-
blematik in Angriff zu nehmen. So hat 
z. B. die Bundesjustizministerin Brigit-
te Zypries (SPD) gegenüber dem Ma-
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gazin „Focus“ am 30.11. 2003 Forde-
rungen nach einer Wiedereinführung 
der ausgelaufenen Kronzeugenregelung 
eine Absage erteilt, und zwar mit der 
Begründung, die frühere Kronzeugen-
regelung habe sich „damals nicht be-
währt“. Damit ist der Versuch, ein 
Nachfolgemodell für die Ende 1999 
ausgelaufene Kronzeugenregelung zu 
etablieren, trotz des zwischenzeitlich 
eher noch gestiegenen Handlungsbe-
darfs angesichts eines weltweit zuneh-
menden Terrorismus, vorerst geschei-
tert.  

 
IV. Auch zukünftig wird der politische 
und juristische Streit über die Notwen-
digkeit und Legitimation einer neuen 
Kronzeugenregelung vorhersehbar wei-
tergehen. Dem häufig erhobenen Vor-
wurf, durch die dem stets tatbeteiligten 
Kronzeugen zugute kommenden Ver-
günstigungen bleibe die materielle Ge-
rechtigkeit auf der Strecke, ließe sich 
der Boden dadurch entziehen, dass bei 
schweren Straftaten des Kronzeugen 
diesem lediglich Strafmilderung, nicht 
aber völlige Straffreiheit gewährt wird. 
So könnte z. B. bei Kronzeugen aus der 
terroristischen Szene oder aus dem Be-
reich der Organisierten Kriminalität ei-
ne Mindestfreiheitsstrafe in der Grö-
ßenordnung von drei bis fünf Jahren 
vorgesehen werden. Aber auch wenn 
das Ziel einer angemessenen und ge-
rechten Bestrafung von Straftätern, 
welche in die Rolle des Kronzeugen 
schlüpfen oder flüchten, aufgrund der 
einzuräumenden Privilegierungen teil-
weise nicht vollständig erreicht wer-

den sollte: Allein ein kurzer prüfender 
Blick in die Geschichte der Bekämp-
fung der Mafia, ob sizilianischer, ita-
lienischer und US-amerikanischer Prä-
gung, demonstriert eindeutig, dass ef-
fektive Strafverfolgung gegen ge-
wachsene und nach außen abgeschot-
tete verbrecherische Organisationen 
ohne die Hilfe von aussagewilligen 
„Insidern“ schlichtweg nicht möglich 
ist. 

Eine weitere bekannte und letzt-
lich nicht zu leugnende Problematik 
der Kronzeugenregelung besteht darin, 
dass dieser auf Grund seiner prozessu-
alen Lage versucht sein mag, durch 
übertriebene oder gezielt unwahre Be-
hauptungen, z. B. durch die Verdäch-
tigung Unschuldiger, seine Stellung zu 
verbessern. Der Kronzeuge weiß bzw. 
meint zu wissen, was die Verfolgungs-
behörden von ihm erfahren wollen. 
Fehlt ihm ausreichendes Insiderwissen 
oder traut er sich z. B. aus Angst vor 
Racheakten nicht, dieses zu benutzen, 
so liegt die Gefahr von falschen Be-
kundungen auf der Hand. Gleichwohl 
handelt es sich hierbei nicht wirklich 
um eine Gefahr, die allein und spezi-
fisch mit der Rechtsfigur des Kron-
zeugen verbunden ist: Die Notwen-
digkeit einer Beurteilung der Glaub-
würdigkeit im Hinblick auf unter Um-
ständen „zweifelhafte“ Zeugen ist dem 
Strafprozess auch sonst immanent und 
stellt insofern auch in anderen Zu-
sammenhängen eine Routineaufgabe 
für das erkennende Gericht dar. Einem 
denkbaren Missbrauch könnte auch 
durch die Schaffung einer gesetzlichen 
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Vorbehaltsklausel begegnet werden, 
und zwar des Inhalts, dass die Verur-
teilung eines Angeklagten niemals al-
lein auf die Aussage eines Kronzeugen 
gestützt werden darf. Schließlich wäre 
es möglich, dem Staat den nachträgli-
chen Widerruf gewährter Vergünsti-
gungen zu erlauben, wenn sich Be-
hauptungen eines Kronzeugen später 
als unzutreffend erweisen. 
 
V. Unabhängig von der oben beschrie-
benen, derzeit ausgelaufenen, aber in 
fernerer Zukunft vielleicht wieder zu 
erwartenden Regelung, die in „allge-
meiner“ Form zur Bekämpfung von 
Terrorismus, Extremismus und Organi-
sierter Kriminalität einen Rückgriff auf 
Kronzeugen im Strafverfahren erlaubte, 
kennt die aktuelle Rechtsordnung in 
zwei speziellen Zusammenhängen 
Privilegierungsvorschriften, die ihrem 
Wesen nach ebenfalls Kronzeugenrege-
lungen darstellen, ohne dass das Gesetz 
insoweit den Begriff des Kronzeugen 
explizit verwenden würde. Es hat sich 
dafür der Terminus „kleine Kronzeu-
genregelung“ eingebürgert. Diese be-
zieht sich zunächst auf die in § 31 
BtMG enthaltene Regelung zur Be-
kämpfung der  Rauschgiftkriminali-
tät. Danach kann das Gericht eine Stra-
fe nach seinem Ermessen mildern oder 
von einer Bestrafung wegen einer 
Rauschgiftstraftat absehen, wenn der 
Täter durch die freiwillige Offenbarung 
seines Wissens wesentlich dazu beige-
tragen hat, dass die Tat über seinen ei-
genen Tatbeitrag hinaus aufgedeckt 
werden konnte oder wenn der Täter 

freiwillig sein Wissen rechtzeitig einer 
Dienststelle offenbart, sodass bestimm-
te Betäubungsmitteldelikte verhindert 
werden können. Diese „spezielle“ 
Kronzeugenregelung ist ebenso gelten-
des Recht wie diejenige, die sich im 
Zusammenhang mit strafbarer  Geld-
wäsche in § 261 Abs. 10 StGB findet. 
Danach kann das Gericht bei Geldwä-
sche eine Strafe nach seinem Ermessen 
mildern oder ganz von einer Bestrafung 
absehen, wenn der Täter durch die 
freiwillige Offenbarung seines Wissens 
wesentlich dazu beigetragen hat, dass 
die Tat über seinen eigenen Tatbeitrag 
hinaus oder das Geldwäschedelikt eines 
anderen aufgedeckt werden konnte. 

Die EU plant eine weitere speziel-
le Kronzeugenregelung zur Bekämp-
fung der „Schleusungskriminalität“. 
Ein den Regierungen der Mitgliedstaa-
ten am 12.02.2002 vorgelegter Richtli-
nienvorschlag der Europäischen Kom-
mission sieht vor, dass ertappte illegale 
Einwanderer im Falle ihrer Kooperati-
onswilligkeit eine Bedenkzeit von 30 
Tagen erhalten sollen; innerhalb dieser 
Zeitspanne wären sie vor Abschiebung 
geschützt. Entschließt sich der Betrof-
fene zur Mitarbeit bei der Verfolgung 
der Schleuser und halten die zuständi-
gen Behörden seine Anwesenheit für 
zweckmäßig, so soll er eine Aufent-
haltserlaubnis für zunächst sechs Mo-
nate erhalten. Diese kann um jeweils 
weitere sechs Monate verlängert wer-
den. Mit der Erteilung der Aufenthalts-
erlaubnis soll auch der legale Zugang 
zum Arbeitsmarkt, zur allgemeinen und 
beruflichen Bildung sowie zur medizi-
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nischen Versorgung eröffnet sein. Die 
Kommission hält den Erlass einer der-
artigen gemeinschaftsrechtlichen Rege-
lung für dringend geboten, da dem or-
ganisierten Menschenhandel und dem 
damit verbundenen Anstieg der illega-
len Einwanderung nach aller Erfahrung 
auf einzelstaatlicher Ebene allein nicht 
beizukommen sei. 
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Kryptografie 
 
 
I. „Kryptografie“ ist die Wissenschaft 
von der Verschlüsselung bzw. dem 
Verschleiern des Inhalts einer Nach-
richt. Dem gegenüber steht die „Kryp-

toanalyse“ als Wissenschaft von der 
Entschlüsselung kryptografischer Nach-
richten. Der Sammelbegriff für beide 
Disziplinen ist „Kryptologie“. Der Be-
griff „Steganografie“ bezeichnet im 
Unterschied dazu das Verbergen der 
Tatsache, dass überhaupt eine Bot-
schaft übermittelt wird. 
 
II. Verschlüsselungen, Entschlüsse-
lungen und das Verbergen von Nach-
richten vor allem für militärische und 
geheimdienstliche Zwecke werden seit 
dem Altertum praktiziert. Frühe Ver-
schlüsselungen beruhten insbesondere 
auf dem Prinzip der monoalphabeti-
schen Chiffrierung (Austausch von 
Buchstaben nach mehr oder weniger 
komplizierten Schlüsseln), meist ge-
mischt mit der Verwendung von Co-
des (Austausch von Worten gegen an-
dere). Mit den Fortschritten der Ma-
thematik und der Linguistik in der Re-
naissance gelang es immer besser, 
Chiffren durch den Einsatz statisti-
scher Häufigkeitsanalysen zu brechen. 
Daraufhin wurde im 15. Jahrhundert 
die polyalphabetische Verschlüsselung 
entwickelt, bei der jeder einzelne Buch-
stabe nach einem anderen Schlüssel 
codiert wird. Nachdem es in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhundert gelungen 
war, die polyalphabetische Verschlüs-
selung durch mechanische und elekt-
romechanische Systeme (die deutsche 
Wehrmacht setzte im Zweiten Welt-
krieg z. B. die unter dem Namen  
„Enigma“ bekannte Chiffriermaschine 
ein) für den breiten Einsatz praxis-
tauglich zu machen, gelang es durch 
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den beginnenden Einsatz von elektro-
nischen Computern, auch diese Ver-
schlüsselungssysteme erfolgreich zu 
analysieren. 

Neben der schrittweisen Entwick-
lung immer komplexerer polyalphabe-
tischer Verfahren in den 50er und 60er 
Jahren stellen das Verfahren des öf-
fentlichen Austausches symmetrischer 
Schlüssel durch Whitfield Diffie, Mar-
tin Hellman und Ralph Merkle (1976) 
und die Entwicklung der asymmetri-
schen Public-Key-Kryptografie durch 
Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard 
Adleman (1977) den nächsten Ent-
wicklungssprung in der Anwendung 
kryptografischer Verfahren dar. Durch 
die Verwendung so genannter Einweg-
funktionen – mathematische Funktio-
nen, deren Funktionswert keine Rück-
schlüsse auf den Ausgangswert ermög-
lichen – im Diffie-Hellman-Merkle-
Verfahren wird der bisher notwendige 
geheime Austausch von Datenschlüs-
seln zur Chiffrierung von Botschaften 
unnötig. Der Rivest-Shamir-Adleman-
Algorithmus erlaubte es darüber hin-
aus, dass durch die Verwendung von 
öffentlichen Schlüsseln Botschaften 
von jedem verschlüsselt werden kön-
nen. Die Entschlüsselung der mit öf-
fentlichem Schlüssel chiffrierten Bot-
schaften hingegen ist nur dem Empfän-
ger mit einem geheimen Schlüssel 
möglich. Eine kryptoanalytische De-
chiffrierung solcher Schlüssel ist – ab-
gesehen von Problemen bei der Ver-
waltung geheimer Schlüssel – nur 
durch nicht erreichbare Mobilisierung 
von Rechnerkapazitäten möglich. 

Darauf bezieht sich die Bezeichnung 
solcher Verfahren als „starke Krypto-
grafie“. 

Aktuelle Forschungen konzen-
trieren sich auf quantenkryptografi-
sche Verfahren. Mittels Übermittlung 
subatomarer Teilchen (z. B. Lichtfo-
tonen) und Messung bestimmter quan-
tenmechanischer Zustände können 
hier Schlüssel sicher ausgetauscht 
werden. Die besonderen quantenme-
chanischen Eigenschaften – insbeson-
dere die Tatsache, dass jede Messung 
den quantenmechanischen Zustand der 
Teilchen verändert – machen jedes un-
erkannte Mitlesen solcher Schlüssel 
unmöglich. Derzeit scheint es vom 
Prinzip her noch undenkbar, dass sol-
cherart chiffrierte Botschaften jemals 
dechiffriert werden könnten. 
 
III. Sowohl im wirtschaftlichen Be-
reich (Onlinebanking, -auktionen,       
-shopping etc.) als auch im privaten 
Bereich stellte sich mit zunehmender 
Anwendung computergestützter Da-
tenübermittlungsmöglichkeiten das 
Problem der Sicherheit von Botschaf-
ten vor dem Zugriff unberechtigter 
Dritte. Die Anwendung von sicheren 
kryptografischen Verfahren trat daher 
im Verlauf der 90er Jahre immer stär-
ker aus dem Bereich des rein bzw. 
überwiegend Militärischen heraus. Im 
Handel und privaten Bereich stieg die 
Nachfrage nach geeigneten Verschlüs-
selungstechniken. Gleichzeitig erwuchs 
damit erstmals das Problem, dass auch 
legale staatliche Zugriffe auf privat 
ausgetauschte Botschaften zum Zwe-
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cke der Strafverfolgung unmöglich 
werden könnten. Mit der Veröffentli-
chung des Quellcodes (Text von Com-
puterprogrammen vor der Umsetzung 
in ausführbare Programme) des Pro-
grammes „Pretty Good Privacy“ 
(PGP) verstieß der US-Amerikaner 
Phil Zimmermann 1991 gegen die in 
den USA geltende Exportbeschrän-
kung für „starke“ kryptografische Pro-
dukte und löste eine intensive Debatte 
über den datenschutzrechtlichen Nut-
zen von kryptografischer Software im 
Gegensatz zu militärischen, nachrich-
tendienstlichen und staatlichen Straf-
verfolgungsinteressen aus. 
 
IV. Rechtlich hatte diese Debatte 
Folgen für den Umgang mit Ver-
schlüsselungstechniken. In den westli-
chen Demokratien sind im Wesentli-
chen vier Strategien im Umgang mit 
kryptografischer Software zu beobach-
ten: (1) Verbot „starker“ Kryptografie 
für Privatanwender; (2) Einrichtung 
von so genannten „Trust Centern“, 
staatlichen oder staatlich zertifizierten 
Sammelstellen, bei denen die gehei-
men privaten Schlüssel hinterlegt wer-
den müssten; (3) Behörden sollen auf 
der Grundlage einer „Legal Intercepti-
on“ (unter Strafandrohung) das Recht 
erhalten, verschlüsselte Botschaften 
auf richterliche Anordnung hin einzu-
sehen; (4) vollständige Liberalisierung 
starker kryptografischer Verfahren. 

Darüber hinaus wurde im Rah-
men des „Wassenaar-Abkommens“ 
(1998) zur Exportkontrolle von Waf-
fen starker Kryptografie der Status ei-

nes „Dual-Use Goods“ zugesprochen 
und Ausfuhrbeschränkungen auferlegt. 
Ende 1999 hoben die USA Exportbe-
schränkungen für starke Kryptografie 
jedoch (wohl auch auf Grund der 
gestiegenen wirtschaftlichen Bedeu-
tung von Kryptoprodukten) auf, so-
dass der militärische Aspekt in den 
Hintergrund getreten zu sein scheint. 
 
V. Nachdem sich im Verlauf der 90er 
Jahre die bürger- und handelsrechtliche 
Sichtweise einer Liberalisierung von 
Kryptoprodukten immer stärker durch-
zusetzen schien, sind nach den An-
schlägen auf das World Trade Center 
die sicherheitspolitischen und militäri-
schen Präferenzen wieder stärker ins 
Zentrum der politischen Diskussion 
getreten. Obwohl starke Kryptografie 
vermutlich keine herausragende Rolle 
bei der Koordination der Terrorakte 
vom 11. September 2001 gespielt hat, 
gewinnt die Einschätzung an Plausibili-
tät, dass Terroristen die Planung von 
Attentaten durch die Verwendung star-
ker Verschlüsselungstechniken erleich-
tert werden könnte. Das Augenmerk 
der Sicherheitsbehörden richtet sich je-
doch derzeit stärker auf die Überwa-
chung von Verbindungsdaten. Auf-
grund der technischen Natur kryptogra-
fischer Verfahren erscheint es selbst bei 
Verboten immer möglich, Straftaten 
durch geschickte Mehrfachanwendung 
von Kryptografie und Steganografie zu 
koordinieren. Ob eine massive Be-
schränkung der informationellen 
Selbstbestimmung in der privaten 
Kommunikation oder bei der Abwick-
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lung von Onlinegeschäften durch eine 
Beschränkung der Anwendungsfreiheit 
kryptografischer Software gerechtfer-
tigt ist, steht daher zu bezweifeln. 
 

  
 
Electronic Privacy Information Center (Ed.) 

1999: Cryptography and Liberty 1999. An 
International Survey of Encryption Poli-
cy, Washington DC 

Huhn, Michaela / Pfitzmann, Andreas 1998: 
Verschlüsselungstechniken für das Netz. 
Wie schützt man Vertraulichkeit und In-
tegrität? In: Leggewie, C. / Maar, Ch. 
(Hg.): Internet und Politik. Von der Zu-
schauer- zur Beteiligungsdemokratie, 
Köln, S. 438-456 

Singh, Simon 2002: Geheime Botschaften. Die 
Kunst der Verschlüsselung von der Anti-
ke bis in die Zeiten des Internet, 2. Aufl., 
München 

Wätjen, Dietmar 2003: Kryptographie. Grund-
lagen – Algorithmen – Protokolle, Hei-
delberg 

Winkel, Olaf 1997: Private Verschlüsselung als 
öffentliches Problem, in: Leviathan, H 4, 
S. 567-586 

 
Volker Mittendorf 

 
 
 

Küstenwache 
 
 
I. Die Küstenwache der Bundesrepu-
blik Deutschland ist ein seit dem 01. 
07.1994 bestehender Koordinierungs-
verbund der Vollzugskräfte des Bun-
des auf See. Sie ist also keine Körper-
schaft mit eigener Rechtspersönlich-
keit und auch keine selbstständige 

Behörde mit eigenen Zuständigkeiten 
und Befugnissen, sondern eine Form 
der verabredeten Zusammenarbeit ver-
schiedener Bundesministerien zur wir-
kungsvolleren Erledigung verschiede-
ner maritimer Aufgaben durch die ih-
nen jeweils nachgeordneten Behörden. 
An der Verabredung beteiligte Minis-
terien sind das Bundesfinanzministeri-
um, das Bundesinnenministerium, das 
Bundesministerium für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft, 
das Bundesverkehrsministerium und 
das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

Die Idee einer besseren Bünde-
lung und organisatorischen Zusammen-
fassung der seefahrenden Vollzugskräf-
te geht bereits auf das Jahr 1954 zu-
rück. Schon in dieser Zeit hat der Deut-
sche Bundestag sich um eine Verbesse-
rung der Zusammenarbeit der Überwa-
chungs- und Vollzugsdienste auf See 
bemüht. Zunächst wurden deswegen 
Verwaltungsvereinbarungen über den 
schifffahrtspolizeilichen Vollzug mit 
den Küstenländern getroffen. Später 
folgten weitere Vereinbarungen zwi-
schen den unterschiedlichen Ressortmi-
nisterien des Bundes, um eine gegen-
seitige Aufgabenübertragung festlegen 
zu können. Letzten Endes bildete ein 
Kabinettsbeschluss vom 19.04.1994 
den Anstoß zur Einrichtung des Koor-
dinierungsverbundes Küstenwache. 
Einzige Rechtsgrundlage für die Etab-
lierung der Küstenwache ist bis zum 
heutigen Tage der „Gemeinsame Ein-
richtungserlass Küstenwache“ vom 
01.07.1994. 
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Der Vorteil des Koordinierungs-
verbundes Küstenwache soll vorrangig 
ein Synergieeffekt sein, die vorhande-
nen Kräfte sollen schneller und wir-
kungsvoller eingesetzt und uner-
wünschte Reibungsverluste vermieden 
werden. Die Notwendigkeit zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit auf 
See ergab sich spätestens durch die 
seit 1990 veränderten geografischen 
Verhältnisse. Die Bundesrepublik 
Deutschland verfügt seit der Wieder-
vereinigung immerhin über eine (be-
gradigt) rund 1.000-km-lange Küsten-
linie. In der Nord- und Ostsee finden 
jährlich etwa 200.000 Schiffsbewe-
gungen statt. Zu den Verkehrsschwer-
punkten zählen dabei die Deutsche 
Bucht mit den Zufahrten zur Jade, 
Weser und Elbe sowie der Nord-Ost-
see-Kanal, ferner das Seegebiet der 
westlichen Ostsee mit den Verkehrs-
wegen Kiel / Großer Belt und das See-
gebiet nördlich von Rügen. 

Die Küstenwache wird auf See in 
der täglichen Arbeit getragen von der 

 Bundespolizei (BPol; bis zum 1.7. 
2005 Bundesgrenzschutz), den  Zoll-
behörden, der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 
und der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE). Sie hat 
als einheitliches Erkennungszeichen 
eine vertikale schwarz-rot-goldene 
Kennzeichnung und den Schriftzug 
„Küstenwache“ am Schiffsrumpf. Dar-
über hinaus wird das Logo der Küs-
tenwache (hellblaues Wappenschild 
mit Anker und Bundesadler) an den 
Aufbauten geführt. Die Vollzugskräfte 

der jeweiligen Behörden tragen als 
gemeinsames Erkennungszeichen das 
Emblem der Küstenwache an ihrer 
Dienstkleidung. 
 
II. Die wichtigsten Aufgaben der Küs-
tenwache sind der maritime Umwelt-
schutz (Feststellung von Gewässerver-
schmutzungen;  Umweltkriminali-
tät), die Gewährleistung der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
(z. B. Setzen und Betreiben von See-
zeichen, Aufsicht über das Lotsenwe-
sen, Untersuchung von Seeunfällen), 
der polizeiliche Grenzschutz (Kontrol-
le der Einhaltung gesetzlicher Ein- 
und Ausreisebestimmungen, Unterbin-
dung der unerlaubten Einreise und Be-
kämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität), der Fischereischutz 
(z. B. Kontrolle der Fangnetzmaschen-
größe) sowie der Zoll (Erhebung von 
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben sowie 
Überwachung des Warenverkehrs) und 
die Sicherung nationaler Ansprüche im 
Bereich des Festlandssockels. Der 
Kerngedanke der Küstenwache ist, dass 
die Kooperationspartner einerseits ihre 
originären Aufgaben grundsätzlich wei-
terhin individuell ausführen und ande-
rerseits Aufgaben übernehmen, die 
sich aus dem Koordinierungsverbund 
ergeben. So nehmen nunmehr die 
BPol und der Zoll außerhalb des Küs-
tenmeeres schifffahrtspolizeiliche Auf-
gaben im Auftrag des Verkehrsministe-
riums wahr. Der Zoll hat auch die 
Wahrnehmung grenzpolizeilicher Auf-
gaben auf See übertragen bekommen 
und im Rahmen der Fischereiaufsicht 
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kontrolliert er im Auftrag der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung die Fangnetzgrößen der Fische-
reifahrzeuge. Einzelheiten ergeben sich 
aus dem „Gesetz über die Aufgaben 
des Bundes auf dem Gebiet der See-
schifffahrt“ – Seeaufgabengesetz – in 
der Neufassung vom 26.07.2002, der 
„Verordnung zur Übertragung von 
Aufgaben auf dem Gebiet der See-
schifffahrt zur Ausübung auf die Bun-
despolizei (BPol) und die Zollverwal-
tung“ vom und der „Zweiten Verord-
nung zur Änderung seeverkehrsrecht-
licher Vorschriften“. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
kann die Küstenwache auf insgesamt 
etwa 30 Seefahrzeuge zurückgreifen. 
Ferner stehen ihr für die Luftüberwa-
chung bis zu sieben Hubschrauber der 
BPol und zwei Flugzeuge vom Typ 
Dornier DO 228 zur Verfügung, die 
im Auftrag des Bundesministers für 
Verkehr von Besatzungen der Bundes-
wehr geflogen werden und zum Auf-
spüren von Gewässerverschmutzun-
gen in der Nord- und Ostsee eingesetzt 
werden. Allein die Hubschrauber des 
BPol unternehmen täglich mindestens 
einen Streifenflug über der Ostsee und 
sind an fünf Tagen pro Woche über der 
Nordsee präsent. Der Schwerpunkt des 
polizeilichen Einsatzgeschehens der 
Küstenwache liegt – entgegen dem 
Wortlaut – allerdings außerhalb der 
Küstengewässer. Einsatzgebiet ist ne-
ben der so genannten Hohen See über-
wiegend die Ausschließliche Wirt-
schaftszone (AWZ), also ein Seegebiet 
mit einer maximalen Tiefe von 200 

Seemeilen, welches in Deutschland 
jedoch im Bereich der Ostsee auf-
grund der geografischen Gegebenhei-
ten durchschnittlich nicht mehr als 20-
25 Seemeilen umfasst und auch im 
Bereich der Nordsee kaum an die 200-
Seemeilengrenze heranreicht. 

Die Koordination der Einsätze 
der Küstenwache erfolgt derzeit noch 
durch zwei Küstenwachzentren (mit 
Sitz in Cuxhaven und Neustadt/Hol-
stein), von denen eines die Nordsee 
und eines die Ostsee überwacht. Die 
Küstenwachzentren verfügen über ei-
nen ständigen Lageüberblick und sind 
über die Einsatzsituation aller in See 
stehenden Einheiten informiert, denn 
sie stehen mit sämtlichen Booten und 
Schiffen in Funkverbindung. Bei ih-
nen gehen alle Meldungen über Vor-
bereitung, Beginn und Ende von Kon-
trollmaßnahmen ein. Dadurch werden 
Mehrfachkontrollen verhindert und aus-
gewogene Kontrolltätigkeiten sicherge-
stellt. 

Die Zusammenarbeit der beteilig-
ten Bundesbehörden in den Küsten-
wachzentren wird durch den „Gemein-
samen Ausschuss Küstenwache“ kon-
trolliert. Der Ausschussvorsitz wechselt 
jährlich zum 01.07. in festgelegter Rei-
henfolge (WSV, BPol, Zoll, BLE). Er 
tagt mindestens zweimal im Geschäfts-
jahr. Die Marine, die Deutsche Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
(DGzRS) sowie die Wasserschutzpoli-
zeien der norddeutschen Küstenländer 
sind in diesem Gremium nicht vertreten. 

Am Sitz des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes in Cuxhaven befindet sich 
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neben dem Küstenwachzentrum Nord-
see und der Wasserschutzpolizeileit-
stelle auch das Havariekommando, des-
sen Aufgabe in erster Linie das zentrale 
Unfallmanagement ist. Dazu gehört ne-
ben der Entgegennahme von Meldun-
gen über Schiffs- und Schadstoffunfäl-
le in der Nord- und Ostsee auch die 
Koordination der Rettung und Ber-
gung sowie der Brandbekämpfung. 
Das Havariekommando ist bei der Er-
füllung seiner umfangreichen Aufga-
ben stets auf die Hilfe der in der Küs-
tenwache organisierten Behörden an-
gewiesen. 
 
III. Neben der Küstenwache des Bun-
des existiert seit 1995 auch eine Küs-
tenwache des Landes Schleswig-Hol-
stein. Man erkennt diese an ihren 
meist blauen Schiffsrümpfen mit der 
weißen Aufschrift „Küstenwache“ und 
der vertikalen blau-weiß-roten Kenn-
zeichnung (die Landesfarben Schles-
wig-Holsteins) an den Aufbauten. Sie 
ist ein Zusammenschluss der den Mi-
nisterien für Inneres, Finanzen und 
Energie, Wirtschaft und Verkehr so-
wie Umwelt, Natur, Forsten und For-
schung gehörenden Schiffen und Boo-
te im Interesse einer effektiveren, 
ressortübergreifenden Aufgabenerfül-
lung. Die Küstenwache des Landes 
Schleswig-Holstein ist vor allem auf 
den Seeschifffahrtstraßen und im Küs-
tenmeer präsent. Dort obliegt ihr ne-
ben der Gewährleistung des Meeres-
umweltschutzes und des allgemeinen 
Naturschutzes auch die Erhaltung der 
Schiffssicherheit. 

IV. Es gibt zwischen der Küstenwache 
des Bundes und der des Landes 
Schleswig-Holstein keinerlei wechsel-
seitige Weisungskompetenzen. Beide 
Organisationen bestehen autonom ne-
beneinander. Die Kräfte der Küsten-
wache Schleswig-Holsteins kommuni-
zieren nicht mit den Küstenwachzent-
ren des Bundes, sodass diese im All-
gemeinen nicht über die jeweilige Po-
sition der Schiffe und Boote Schles-
wig-Holsteins informiert sind. Dieses 
wenig effektive Nebeneinander zweier 
Küstenwachorganisationen ist zum Teil 
die Folge der rechtsstaatlich unzulässi-
gen und daher unbedingt zu vermei-
denden Mischverwaltung. Bund und 
Länder bzw. die Länder untereinander 
können nicht einfach ihre jeweiligen 
Aufgaben gemeinsam wahrnehmen 
oder durch die jeweils andere Gebiets-
körperschaft wahrnehmen lassen. Zum 
Teil wird jedoch eine wirkungsvollere 
Zusammenarbeit auch durch bewuss-
tes Beharren der Länder auf ihren 
Kompetenzen und wenig bundes-
freundliches Verhalten erschwert. 
 
V. Innerhalb der deutschen Küstenge-
wässer sind derzeit noch die Länder mit 
ihren Wasserschutzpolizeien zur Ab-
wehr von Gefahren zuständig (Art. 30 
GG). Die Küstenwache bzw. ihr we-
sentlicher polizeilicher Arm – der Bun-
despolizei See – kann innerhalb dieses 
Koordinatensystems außerhalb der Aus-
übung rein grenzpolizeilicher Befugnis-
se zur Abwehr allgemeiner Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit nur im 
Wege einer so genannten Eilkompetenz 
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einschreiten, wenn Vollzugskräfte des 
jeweiligen Bundeslandes gar nicht oder 
nicht rechtzeitig erreichbar sind. Effek-
tives Behördenhandeln im Kampf ge-
gen Terror und Verbrechen wird da-
durch noch immer erschwert. Die Ter-
roranschläge vom 11. September 2001 
sind ohnehin an der Küstenwache des 
Bundes als Gesamtgebilde weitestge-
hend spurlos vorübergegangen. Es wur-
den zwar durch die „International Mari-
time Organization“ (IMO) Vereinba-
rungen zur Verbesserung der Schiffssi-
cherheit getroffen, wie z. B. die Einfüh-
rung eines ISPS Codes (eine Identifika-
tionskennung ähnlich dem aus der Luft-
fahrt bekannten Transpondersignal) und 
eines so genannten point of contact (ei-
ne nationale Alarmierungsstelle, die von 
einem Schiff in Notfällen angesprochen 
werden kann), aber eine spezielle Auf-
gaben- und Befugniserweiterung fehlt 
noch immer. Es muss sich also noch 
zeigen, wie weit der Staat auf See und 
im Küstengewässer für die Herausfor-
derungen durch Terroristen gerüstet ist. 
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Länderpolizeien 
 
 
I. Im System der Inneren Sicherheit 
Deutschlands bilden die Länderpoli-
zeien der 16 Bundesländer sowohl in 
ihrem Umfang als auch von ihrem 
Aufgabenspektrum her das Rückgrat 
des staatlichen Gewaltmonopols, selbst 
wenn es in Form der  Bundespolizei 
(BPol; bis zum 1.7.2005 Bundesgrenz-
schutz – BGS) eine nationale Schutz-
polizei und in Form des  Bundeskri-
minalamtes (BKA) eine national ko-
ordinierende Kriminalpolizei gibt. Ne-
ben dem Kultusbereich bildet die In-
nere Sicherheit die wichtigste (verblie-
bene) Kompetenz der Länder im föde-
ralistischen Staatsaufbau der Bundes-
republik. Ein materieller Polizeibegriff 
umfasst dabei vor allem die Gefahren-
abwehr, also die Staatstätigkeit, die 
vom Einzelnen oder von der Allge-
meinheit diejenigen Gefahren abhält, 
die die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung bedrohen. Dem Schutz der Bür-
ger auf der einen Seite steht der 
Schutz staatlicher Institutionen und 
deren Repräsentanten auf der anderen 
Seite gegenüber. 

Die Länderpolizeien beschäftigen 
rund 240.000 Polizeibeamte. Die Poli-
zeidichte ist in Deutschland mit insge-
samt 1:344 (ein Landespolizist trifft 
statistisch auf 344 Einwohner) im eu-
ropäischen Vergleich eher niedrig und 
weist zwischen den einzelnen Bundes-
ländern systematische Unterschiede 
auf: Relativ die meisten Polizeibeamten 
finden sich in den Stadtstaaten Berlin, 
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Hamburg und Bremen, wobei Berlin 
mit 1:183 die höchste Polizeidichte hat, 
was mit dem Status als Bundeshaupt-
stadt erklärt werden kann. Gegenüber 
den westdeutschen Flächenländern ha-
ben die ostdeutschen Länder eine höhe-
re Polizeidichte, die mit der Übernah-
me der DDR-Volkspolizisten in die 
Polizei der neuen Länder zusammen-
hängt. Entlassen oder ausgetauscht 
wurde im Rahmen der Wiedervereini-
gung (nur) die Polizeiführung, die 
durch Westimporte leicht ersetzbar und 
im Gegensatz zur Masse der Volkspo-
lizisten „funktional entbehrlich“ war. 
 
II. Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
den 1949 deutsche Polizeibehörden 
unter alliiertem Besatzungsrecht ein-
gerichtet, wobei anknüpfend an Ent-
wicklungslinien aus der Weimarer Re-
publik die primäre Zuständigkeit an 
die Länder ging. In der amerikanischen 
und der englischen Besatzungszone 
wurden im angloamerikanischen Ver-
ständnis, nach dem die Polizei dem 
Bürger zu dienen hat, die Polizei dabei 
(re-) kommunalisiert, womit (größere) 
Städte ihre eigene Polizei erhielten. 
Rechtlich wurde an das preußische Po-
lizeigesetz aus dem Jahre 1931 ange-
knüpft, das in vielen Bundesländern – 
selbst in der DDR – bis in die 60er 
Jahre galt. Festzustellen ist darüber 
hinaus eine „Entpolizeilichung“ vieler 
Aufgabenbereiche, die zivilen Ord-
nungsbehörden zugewiesen wurden, 
und eine klare Trennung der Polizei 
vom Militär und den Geheimdiensten 
als Konsequenz aus den Erfahrungen 

mit der totalitären Polizeipolitik des 
Nationalsozialismus. Polizei wurde 
damit auf vollzugspolizeiliche Aufga-
ben, Verkehrsüberwachung und Ver-
folgung von Straftaten beschränkt. 
Ausfluss des Kalten Krieges zwischen 
Ost und West waren 1951 die Grün-
dung der (kasernierten) Bereitschafts-
polizeien auf Landesebene und des 
BGS auf Bundesebene im Westen und 
der kasernierten Volkspolizei im Os-
ten – die beiden letzten Institutionen 
bildeten Mitte der 50er Jahre dann 
auch den Kern der wiedergegründeten 
Armeen in beiden deutschen Staaten. 

Heute besitzen die Länderpoli-
zeien trotz einiger markanter Unter-
schiede in Organisation und Ausbil-
dung prinzipiell eine ähnliche Struktur 
der polizeilichen Aufgabenerfüllung, 
was auf die Novellierung des Polizei-
rechts ab Mitte der 70er Jahre zurück-
zuführen ist. Damals wurde von der  
Innenministerkonferenz, dem entschei-
denden Koordinationsorgan der Poli-
zeipolitik im föderalistischen Polizei-
aufbau Deutschlands, ein (erster) Mus-
tergesetzentwurf für ein einheitliches 
Polizeigesetz (1975) von Bund und 
Ländern verabschiedet, dem die Län-
der weitgehend folgten. Vereinheit-
licht wurde damit das „Was“, nicht 
aber das „Wie“ der Polizeiarbeit. Bis 
zu diesem Zeitpunkt kam es auch zu 
einer „Entkommunalisierung“ der Po-
lizei (München überführte 1975 als 
letzte Stadt die kommunale Polizei in 
die Zuständigkeit des Landes Bayern). 
Die Aufgaben der Polizei sind damit 
gesetzlich normiert und lassen sich in 
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Prävention (Vorbeugung von Strafta-
ten) und Repression (Strafverfolgung) 
unterschieden, wobei entgegen einer 
anderen öffentlichen Wahrnehmung, 
in der die Ermittlung von Straftätern 
im Vordergrund steht, die traditionelle 
Form der Polizeiarbeit präventive 
Maßnahmen darstellen. 
 
III. Innerhalb der Länderpolizeien 
existiert eine funktionale Differenzie-
rung zwischen Schutzpolizei und Kri-
minalpolizei, die auch unter dem Beg-
riff „polizeilicher Einzeldienst“ zu-
sammengefasst wird, ergänzt durch 
die Bereitschaftspolizei, wobei alle 
drei Sparten nochmals Spezialisierun-
gen aufweisen: 

Die (uniformierte) Schutzpolizei 
(verkörpert durch den klassischen 
„Schutzmann an der Ecke“) leistet den 
Posten- und Streifendienst, Verkehrs-
lenkung- und Verkehrsüberwachung 
sowie den „ersten Angriff“ und Er-
mittlungen bei Ordnungswidrigkeiten 
und Straftaten. Eine spezielle Unter-
gliederung ist die Wasserschutzpoli-
zei, die schutzpolizeiliche Aufgaben 
auf den Binnengewässern ausübt. Vier 
von fünf Landespolizisten gehören der 
Schutzpolizei an, die auch über spe-
zielle Einsatzmittel verfügt wie Hub-
schrauber-, Hunde- oder Reiterstaffel. 

In Spezialeinsatzkommandos 
(SEK) und Mobilen Einsatzkomman-
dos (MEK) verfügt die Kriminalpolizei 
über trainierte Spezialisten für beson-
ders gefährliche Einsätze (z. B. Geisel-
nahmen) oder spezielle Observations-
aufgaben. SEKs wurden dabei ab den 

70er Jahren als Reaktion auf den Links-
terrorismus in Deutschland aufgebaut. 
Die Kriminalpolizei bekämpft insbe-
sondere die (schweren) Straftaten, für 
die Spezialwissen, geeignete Ressour-
cen und umfangreich Ermittlungsauf-
gaben erforderlich sind. In organisato-
risch ausdifferenzierten Dienststellen 
werden z. B. Tötungsdelikte,  Wirt-
schaftskriminalität, Sexualstraftaten 
oder  Staatsschutzdelikte bearbeitet. 

Die Bereitschaftspolizei als selbst-
ständige Polizeiorganisation beruht auf 
einer Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern und dient in 
ihrer stärker auf militärischen Prinzi-
pien ausgerichteten Ausbildung, Struk-
tur und Ausrüstung (z. B. Wasserwerfer 
und gepanzerte Fahrzeuge) der Bewäl-
tigung von (länderübergreifenden) 
Großlagen wie Demonstrationen, bei 
denen geschlossene Polizeiverbände 
notwendig sind. Im Gegensatz zur 
Schutz- und Kriminalpolizei, für deren 
Finanzierung allein das jeweilige Bun-
desland aufkommt, beteiligt sich der 
Bund bei den Sachkosten für die Be-
reitschaftspolizei, verfügt im Gegenzug 
aber auch über Mitbestimmungsrechte 
bei Einsätzen. Dem föderalistischen 
Beistandsgedanken verpflichtet ist die 
gegenseitige Hilfe durch Bereitstellung 
von Bereitschaftspolizeieinheiten für 
Einsätze, bei denen die Polizeikräfte 
eines Landes allein überfordert wären 
(z. B. Atommülltransporte). 
 
IV. Im organisatorischen Aufbau der 
Polizei unterscheiden sich die Bundes-
länder erheblich, wobei zwei Typen 
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differenziert werden können. Am Bei-
spiel von Hessen, das nach einer Or-
ganisationsreform 2001 von einer 
Mischform, in der die Polizeiorganisa-
tion mit anderen Behörden der Ord-
nungsverwaltung (z. B. Regierungsprä-
sidien, Landkreise) kombiniert wird, zu 
einer „reinen“ Polizeiorganisation ge-
wechselt hat, wird dies deutlich: Hes-
sen verfügt aktuell über sieben Poli-
zeipräsidien, die das gesamte Land ab-
decken (Flächenpräsidien), und zwei 
„Bereichpräsidien“, die zentrale Funk-
tionen für ganz Hessen haben (Bereit-
schaftspolizeipräsidium und Präsidium 
für Technik, Logistik und Verwal-
tung). Zentrale Aufgaben für die Kri-
minalpolizei erfüllt wie in allen ande-
ren Bundesländern das Landeskrimi-
nalamt. An der Spitze der hessischen 
Polizei steht das Landespolizeipräsidi-
um (LPP), geleitet vom ranghöchsten 
Polizisten, dem Landespolizeipräsi-
denten. Das LPP bildet damit auch die 
Schnittstelle zur Politik mit dem In-
nenminister als politisch verantwortli-
chem Minister. War dies vor der Orga-
nisationsreform eine Abteilung des Mi-
nisteriums, ist es nun (formal) die zen-
trale Führungs- und Koordinationsor-
ganisation der hessischen Polizei. Un-
terhalb der Ebene der Präsidien arbei-
ten in Hessen ca. 15.000 Polizeivoll-
zugsbeamte in 28 Polizeidirektionen 
und 128 Polizeirevieren / Polizeistati-
onen als Basisorganisationen in der 
Schutzpolizei und in Fachkommissari-
aten der Kriminalpolizei. 

In der Ausbildung innerhalb der 
Polizei lässt sich in der Geschichte der 

Bundesrepublik eine Tendenz zur „Ent-
militarisierung“ und Höherqualifizie-
rung feststellen. War früher die Ausbil-
dung von Polizisten für den mittleren 
Dienst („Wachtmeister“) innerhalb der 
Bereitschaftspolizei auf Grundlage 
eines mittleren Bildungsabschlusses 
(oder eines Hauptschulabschlusses und 
einer Berufsausbildung) der Regelfall, 
verbunden mit einer Kasernierung und 
hierarchisch formalisierten Abläufen, 
gilt dies heute nicht mehr für alle Bun-
desländer. Im Rahmen der so genann-
ten „zweigeteilten Laufbahn“ haben 
sich Länder wie Hessen, Niedersachsen 
oder Nordrhein-Westfalen für eine 
„Akademisierung“ des Polizeiberufs 
entschieden, die auf Basis mindestens 
eines Fachabiturs ein dreijähriges 
Studium an den verwaltungsinternen  
Fachhochschulen der Länder vorsieht 
und mit der Ernennung zum Kommis-
sar (als Eingangsamt des gehobenen 
Dienstes) endet. Dahinter stecken er-
höhte Anforderungen an die Polizeiar-
beit, aber auch die erfolgreiche Politik 
der traditionell starken Polizeigewerk-
schaften, die über eine Höherqualifizie-
rung auch bessere materielle Bedingun-
gen für ihre Mitglieder erzielen woll-
ten. In Ländern mit der zweigeteilten 
Laufbahn hat zukünftig damit jeder Po-
lizist ein Studium absolviert und es gibt 
neben dem gehobenen Dienst allein 
den höheren Dienst in der Polizei, wo-
mit die (wenigen) herausgehobenen 
Führungspositionen besetzt werden; der 
Anteil des höheren Dienstes beträgt in 
allen Ländern dabei nur etwa 1-2 % 
aller Polizeibeamten. Die Ausbildung 
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für den höheren Dienst erfolgt zentral 
an der  Polizei-Führungsakademie in 
Münster-Hiltrup, einer Bildungsein-
richtung, die auf Grundlage einer Ver-
waltungsvereinbarung aller Bundeslän-
der (und des Bundes) geschaffen wurde 
und sich in den nächsten Jahren zur 
„Deutschen Hochschule der Polizei“ 
entwickeln soll. 

Eine weitere Strukturveränderung 
ist mit dem Einzug von Frauen in die 
Schutzpolizei (in der Kriminalpolizei 
gab es schon seit den 20er Jahren ei-
nige Frauen) ab 1978 (als erstes Land 
Berlin; Bayern als letztes Land 1990) 
verbunden. Der traditionelle Männer-
beruf Polizist ist aktuell zwar noch im-
mer männlich geprägt; mit ca. einem 
Drittel Frauen, die derzeit den Polizei-
beruf ergreifen, werden sich jedoch 
intern und extern im Verhältnis zum 
Bürger Veränderungen ergeben. Die 
Rekrutierung von Ausländern für die 
Polizei war dagegen bisher wenig 
erfolgreich, obwohl sich die Länder-
polizeien nach einem Beschluss der 
Innenministerkonferenz von 1993 
intensiv darum bemühen. 

 
V. Aktuell sehen sich Länderpolizeien 
mit folgenden Problemen konfrontiert: 
Mit der Bundespolizei, die nach der 
deutschen Wiedervereinigung ihr Auf-
gabenspektrum ausweiten konnte, 
existiert heute eine Polizei des Bun-
des, die nicht nur an den Außengren-
zen Deutschlands polizeilichen Einzel-
dienst versieht, sondern mit der Über-
nahme der Bahnpolizei auch intern (an 
Bahnhöfen, in der Flugsicherung) und 

damit in Konkurrenz mit den Länder-
polizeien agiert. Ausdruck hierfür war 
die Umbenennung des BGS in „Bun-
despolizei“. 

Mit der Europäisierung der Poli-
zeiarbeit (z. B.  Europol) sind Kom-
petenzeinschränkungen für Länderpo-
lizeien verbunden; gleichzeitig müssen 
Länderpolizeien (zusammen mit der 
BPol) aber auch Auslandseinsätze 
(z. B. Jugoslawien) leisten, Aufgaben, 
auf die sie zunächst nicht vorbereitet 
sind. Das Anwachsen  privater Si-
cherheitsdienste kann zwar Länderpo-
lizeien entlasten, gleichzeitig wird da-
von ihre dominante Position auf dem 
Gebiet der Inneren Sicherheit tangiert. 

Parallel zu Verwaltungsreformen 
in der allgemeinen inneren Verwal-
tung verändern sich Länderpolizeien 
unter aktuellen Haushaltszwängen. 
Mithilfe neuer Steuerungsmodelle 
(z. B. Budgetierung) und anderer Ele-
mente aus der Privatwirtschaft (z. B. 
Leitbilder für die Polizeiarbeit) soll 
die Polizeiarbeit optimiert werden, um 
als Dienstleistungsinstitution mehr 
Bürgernähe und Effizienz zu errei-
chen. Neue Elemente in den Polizeien 
der Länder, wie Sicherheitspartner-
schaften in den Kommunen, freiwilli-
ges Engagement der Bürger (z. B. die 
Sicherheitswacht in Bayern oder der 

 Freiwillige Polizeidienst in Hessen) 
oder die  Wachpolizei als angestell-
te Polizei für einfache Polizeiaufgaben 
wie den Objektschutz, sind Beispiele 
der aktuellen Polizeipolitik in den 
Ländern. Die Polizei als Institution 
und damit primär die Länderpolizeien 
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genießen in der Bevölkerung sehr gro-
ßes Vertrauen, dass nur noch vom 
Bundesverfassungsgericht übertroffen 
wird und weit vor politischen Institu-
tionen wie dem Parlament oder den 
Parteien liegt – ein Ausdruck der 
rechtsstaatlichen Verankerung der 
deutschen Polizei. 
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Luftsicherheit 
 
 
I. Die „Luftsicherheit“ erstreckt sich 
auf den Schutz vor Angriffen auf die 
Sicherheit des Luftverkehrs. Sie ist 
durch das Luftsicherheitsgesetz (Luft-
SiG) ausgestaltet (BGBl. I 2005, S. 
78). Die Regelungen des LuftSiG 
stellen gegenüber den Befugnissen der 
Polizei aus den Gefahrenabwehrgeset-
zen Spezialvorschriften dar. Ein Rück-
griff auf die Bestimmungen der Poli-
zeigesetze der Länder und des Bundes-
polizeigesetzes (BPolG) ist bei Wahr-
nehmung der Aufgabe „Luftsicherheit“ 
nur zulässig, soweit das LuftSiG keine 
bzw. keine abschließenden Spezial-
vorschriften enthält. 

Ermächtigungsadressat der Befug-
nis aus § 5 LuftSiG sind die Luftfahrt-
behörden. Nach Art. 87d Abs. 1 GG 
handelt es sich dabei grundsätzlich um 
Fachbehörden des Bundes. Der Bund 
hat jedoch durch § 16 Abs. 2 LuftSiG 
in weitem Umfang Luftverkehrsaufga-
ben auf die Länder übertragen, was 
nach Art. 87d Abs. 2 GG zulässig ist. 
Die Länder werden dabei im Auftrag 
des Bundes tätig. Luftfahrtbehörden 
sind deshalb neben dem Luftfahrtbun-
desamt, das vornehmlich zur Abwehr 
der inneren betriebsbedingten Gefahren 
zuständig ist, die nach Landesrecht zu-
ständigen Behörden des jeweiligen 
Bundeslandes. Wird jedoch die Wahr-
nehmung der in § 5 LuftSiG beschrie-
benen Luftsicherheitsaufgaben auf die 

 Bundespolizei (BPol; bis zum 1.7. 
2005 Bundesgrenzschutz – BGS) rück-
übertragen („Rückholung“ der Aufga-
be), wie es geschehen ist, dann ist die 
jeweils mit der Aufgabenwahrnehmung 
konkret betraute Bundespolizeibehörde 
nach § 5 LuftSiG i. V. m. § 4 BPolG 
„Luftsicherheitsbehörde“. Unerheblich 
ist hierbei, dass § 4 BPolG lediglich auf 
§ 5 LuftSiG verweist, da § 2 S. 1 Luft-
SiG vorweggenommen die Luftsicher-
heitsbehörde für die Befugnisnorm des 
§ 5 LuftSiG als Grundlage regelt und 
die Aufgabe beschreibt. Würde man die 
Zuweisung der §§ 2 und 1 LuftSiG an 
die BPol ablehnen, hätte dies zur Folge, 
dass eine Zuständigkeitslücke entstün-
de, da § 16 LuftSiG auf Aufgaben nach 
§ 2 LuftSiG verweist. Die Aufgaben-
wahrnehmung im Bereich der Luftsi-
cherheit durch die BPol bzw. den BGS 
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war umstritten und Gegenstand einer 
Verfassungsbeschwerde Nordrhein-
Westfalens. Der 2. Senat des Bundes-
verfassungsgerichts hat jedoch festge-
stellt, dass die Aufgabenwahrnehmung 
durch den BGS verfassungsgemäß ist 
(NVwZ 1998, S. 495). 
 
II. Gesetzessystematisch ist eine Tren-
nung zwischen der Abwehr betriebsbe-
dingter und der Abwehr äußerer Gefah-
ren vollzogen worden. Im Vordergrund 
der Abwehr äußerer Gefahren steht der 
Schutz vor Entführung von Luftfahr-
zeugen, Geiselnahme von Passagieren 
sowie Bombendrohungen gegen Luft-
fahrzeuge und Einrichtungen des Luft-
verkehrs. Der Schutz gegen äußere Ge-
fahren umfasst alle Eingriffe in die Si-
cherheit des Luftverkehrs, soweit sie 
nicht in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit betriebstechnischen, also 
typischen und spezifischen Abläufen 
des Luftverkehrs stehen (innere Gefah-
ren). Äußere Gefahren sind mithin Ge-
fahrensituationen, die ihren Ursprung 
nicht im Luftverkehr selbst haben, son-
dern durch äußere, nicht luftfahrtspezi-
fische Einwirkungen entstehe.  

Der Schutz durch die BPol unter-
liegt gemäß § 16 Abs. 1 LuftSiG der 
räumlichen Beschränkung auf das je-
weilige Flugplatzgelände; mit der Aus-
nahme, dass Fracht-, Post- und Versor-
gungsgüter auch außerhalb des Flug-
platzgeländes kontrolliert werden dür-
fen (§ 16 Abs. 1 S. 2 LuftSiG). Das 
LuftSiG enthält spezielle Befugnisse 
zur Durchführung von Luftsicherheits-
kontrollen. Durch § 5 Abs. 5 LuftSiG 

wird die Möglichkeit geschaffen, die 
Durchführung der Luftsicherheitskon-
trollen auf geeignete Personen als Be-
liehene zu übertragen. Im Rahmen der 
Luftsicherheit betreffen neben den 
Luftfahrtbehörden auch den Flugha-
fenbetreiber gemäß § 8 LuftSiG sowie 
den Luftfahrtunternehmer aufgrund § 
9 LuftSiG Pflichten zur Sicherung des 
Flughafenbetriebes und des Betriebes 
der Luftfahrtunternehmen, woraus sich 
Mitwirkungspflichten für diese begrün-
den. Ein einheitlicher Sicherheitsstan-
dard auf allen deutschen Verkehrsflug-
häfen wird gewährleistet durch den 
Rahmenplan Luftsicherheit, ein zwi-
schen den zuständigen Bundes- und 
Landesministerien, Flughafenbetrei-
bern, Luftfahrtunternehmen und sons-
tigen Servicebetrieben abgestimmtes, 
schriftliches Gesamtkonzept zur Ab-
wehr von Gefahren für die Sicherheit 
des Luftverkehrs. Er enthält einen um-
fänglichen Katalog von Sicherheits-
vorschriften, Einzelmaßnahmen, Ver-
fahrensabläufen, Organisationsmodel-
len, Informationspflichten und Mel-
dewegen. Um die Luftwaffe auch zur 
Bekämpfung von Terroristen einsetzen 
zu können, ist die Regelung über die 
Unterstützung und Amtshilfe durch 
die Streitkräfte in die §§ 13-15 Luft-
SiG in das Luftsicherheitsrecht aufge-
nommen worden. Danach können die 
Streitkräfte im Luftraum zur Verhin-
derung des Eintritts eines besonders 
schweren Unglücksfalles Luftfahrzeu-
ge abdrängen, zur Landung zwingen 
und, als Ultima Ratio, mit Waffenge-
walt auf diese einwirken.  
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III. Während des Fluges, des Startes 
und der Landung hat der verantwortli-
che Luftfahrzeugführer die geeigneten 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung an Bord zu 
treffen. Alle an Bord befindlichen Per-
sonen haben den hierzu notwendigen 
Anordnungen Folge zu leisten (§ 12 
LuftSiG). Der Luftfahrzeugführer (§ 2 
LuftVO) ist Inhaber der Bordgewalt 
und hat somit die Verantwortung für 
das Luftfahrzeug (§ 3 LuftVO). Die 
Bordgewalt umfasst die nautische Ent-
scheidungsbefugnis und die Befehls-
gewalt gegenüber allen Personen an 
Bord, die gegen die Sicherheit oder 
Ordnung an Bord verstoßen. Die 
Bordgewalt gilt nicht für ausländische 
Luftfahrzeuge. Diese Polizeigewalt an 
Bord deutscher Luftfahrzeuge besteht 
nicht nur auf deutschem Staatsgebiet, 
sondern uneingeschränkt auch über 
der Hohen See und – subsidiär – im 
Ausland (soweit der ausländische 
Staat von seiner Hoheitsgewalt keinen 
Gebrauch macht). Der Luftfahrzeug-
führer ist Beliehener und Beamter im 
straf- und haftungsrechtlichen Sinne. 
Des Weiteren findet sich eine Legiti-
mation für die Bordgewalt in Art. 6 
des von der Bundesrepublik Deutsch-
land ratifizierten „Abkommens über 
strafbare und bestimmte andere an 
Bord von Luftfahrzeugen begangene 
Handlungen“ (so genanntes Tokioter 
Abkommen vom 14.9.1963; BGBl. II 
1969, S. 121). 
 
IV. Durch Art. 6 des am 1.1.2002 in 
Kraft getretenen Gesetzes zur Bekämp-

fung des internationalen Terrorismus 
ist für die BPol in § 4a BPolG eine 
Erweiterung der schon bestehenden 
Luftsicherheitsaufgabe geschaffen wor-
den. Damit wird neben die Bordgewalt 
eine polizeiliche Zuständigkeit für die 
Abwehr von terroristischen Angriffen, 
Geiselnahmen und Flugzeugentführun-
gen für die BPol geschaffen. Darüber 
hinaus wird § 12 Abs. 3 S. 3 LuftSiG 
durch den Zusatz ergänzt, dass der Ein-
satz von Schusswaffen nur durch Poli-
zeibeamte, insbesondere durch die der 
BPol erfolgen darf. 
 
V. Problematisch erscheint, wie § 4a 
BPolG von der Bordgewalt nach § 12 
LuftSiG abzugrenzen ist und welche 
der beiden Polizeigewalten vorgeht. 
Betrachtet man die Bordgewalt und 
die Gefahrenabwehraufgabe der BPol 
nach § 4 BPolG i. V. m. § 5 LuftSiG 
sowie des neu geschaffenen § 4a 
BPolG von der Gesetzessystematik 
her, so lässt sich eine Abgrenzung auf-
grund der Gefahrenrichtungen vorneh-
men. Während der die Bordgewalt be-
gründende § 12 LuftSiG die inneren, 
flugspezifischen und nautischen Ge-
fahren betrifft, zielt der die BPol be-
treffende § 5 LuftSiG auf die äußeren 
Gefahren durch Angriffe auf den Luft-
verkehr ab, die ihren Ursprung eben ge-
rade nicht im Luftverkehr selbst haben. 
Somit sind dem Luftfahrzeugführer 
aufgrund seiner Bordgewalt die Ab-
wehr innerer Gefahren und der BPol 
die Abwehr äußerer Gefahren zuzu-
ordnen. Dies spiegelt sich auch in der 
amtlichen Begründung zum § 4a 
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BPolG wider, in der hervor gehoben 
wird, „dass Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung der 
Sicherheit oder Ordnung an Bord stets 
im Einklang mit den Anforderungen 
an die Sicherheit des Flugzeuges und 
der Passagiere stehen müssen. Welche 
Auswirkungen die konkreten Maß-
nahmen im Einzelfall auf die Sicher-
heit eines Fluges im Ganzen haben 
können, könne nur der Luftfahrzeug-
führer aufgrund seiner fliegerischen 
Erfahrung und Kenntnis der Gesamt-
zusammenhänge beurteilen.“ Hieraus 
ist zu ersehen, dass der Gesetzgeber 
trennt zwischen inneren und äußeren 
Gefahren, wobei die Grenze der Ge-
fahrenabwehr der äußeren Gefahren 
immer die innere Gefahr darstellt. So-
mit hat die Abwehr äußerer Gefahren 
durch die BPol Vorrang gegenüber der 
Bordgewalt des Luftfahrzeugführers. 
Jedoch darf durch die Gefahrenab-
wehrmaßnahmen nach § 4a BPolG die 
Sicherheit des Fluges selbst nicht tan-
giert werden. Für den Vorrang der Po-
lizeigewalt aus § 4a BPolG spricht 
überdies die amtliche Begründung zur 
Bordgewalt aus § 12 LuftSiG, in der 
klar gestellt wird, dass es der Bordge-
walt nur bedarf, „weil in diesem Zeit-
punkt Organe der Luftaufsicht im All-
gemeinen nicht an Bord sind“ (BT-
Drs. 3/478, S. 4). Außerdem legt die 
amtliche Begründung zum LuftSiG 
2005 (BT-Drs. 15/2361, S. 20) fest, 
„dass der Luftfahrzeugführer den ori-
ginären Hoheitsträger nicht bei seiner 
hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung 
hindern kann.“ 

In diesem Kontext liest sich auch 
der Wortlaut des Art. 6 Abs. 1 Nr. c 
des Tokioter Abkommens, wonach die 
Maßnahmen des Luftfahrzeugführers 
deswegen zu erfolgen haben, um es 
ihm zu ermöglichen, die Personen der 
zuständigen Behörde zu übergeben. So 
spricht auch dies für den Vorrang der 
Polizeigewalt, denn wenn die Maßnah-
me erfolgt, um die Personen der zustän-
digen Behörde zu übergeben, dann 
muss bei Anwesenheit der zuständigen 
Behörde, diese die Maßnahmen doch 
gerade selbst treffen dürfen und sogar 
müssen. Das Tokioter Abkommen 
selbst gibt dem BPol-Beamten an Bord 
eine Eingriffsbefugnis in Art. 6 Abs. 2 
S. 1. Danach können Besatzungsmit-
glieder und Fluggäste, und hierzu zählt 
auch die BPol, auch ohne Ermächti-
gung durch den Luftfahrzeugführer an-
gemessene vorbeugende Maßnahmen 
treffen, wenn sie ausreichende Gründe 
für die Annahme haben, dass ein sol-
ches Vorgehen unmittelbar notwendig 
ist, um die Sicherheit des Luftfahrzeugs 
oder der Personen oder Sachen an Bord 
zu gewährleisten. Allein hieraus lässt 
sich auch ohne den § 4a BPolG eine 
Möglichkeit zum Einschreiten für die 
BPol begründen. Diese Befugnis behält 
auch weiterhin Bedeutung für die poli-
zeilichen Maßnahmen an Bord, da der 
Geltungsbereich des § 4a BPolG auf 
das deutsche Staatsgebiet und außer-
halb des deutschen Küstenraumes bis 
zum Erreichen des Küstenraumes eines 
anderen Staates beschränkt ist. Solange 
keine dem Tokioter Abkommen ent-
sprechende internationale Regelung für 



202 Militärischer Abschirmdienst 

den polizeilichen Flugsicherheitsbe-
gleiter geschaffen wird, bleibt Art. 6 
Abs. 2 S. 2 Tokioter Abkommen 
Rechtsgrundlage für ein Einschreiten. 
Im Falle von Kollisionen der Polizei-
gewalt nach § 4a BPolG mit der Bord-
gewalt ist festzustellen, dass gegenüber 
behördlichen Verwaltungsakten die 
Bordgewalt grundsätzlich subsidiär ist 
und somit also zurück tritt hinter § 4a 
BPolG, mit der Ausnahme, dass der 
Luftfahrzeugführer den behördlichen 
Weisungen nicht ohne erhebliche Ge-
fahr für das Luftfahrzeug, die Besat-
zung oder Fluggäste nachkommen 
kann. Die Abwehr der äußeren Gefah-
ren durch § 4a BPolG findet folglich 
seine Grenze in der Sicherheit des Flu-
ges, die der inneren Gefahrabwehrauf-
gabe der Bordgewalt angehört. 
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Militärischer 
Abschirmdienst 
 
 
I. Der Militärische Abschirmdienst 
(MAD) ist der kleinste der drei deut-
schen Geheimdienste des Bundes. Er 
wurde im Januar 1956 durch General-
leutnant a. D. Gerhard Wessel gegrün-
det. Wessel war im Zweiten Weltkrieg 
bereits Leiter der Abteilung Fremde 
Heere Ost im Generalstab der Wehr-
macht. Dort folgte er in der Abteilungs-
leitung Reinhard Gehlen, dem späteren 
ersten Präsidenten des  Bundesnach-
richtendienstes (BND). Eine unmittel-
bare gesetzliche Grundlage gab es für 
die Einrichtung des MAD nicht. Bis 
1990 operierte er ohne eine spezielle 
gesetzliche Grundlage allein auf der 
Basis von Verwaltungsvorschriften des 
Bundesministers der Verteidigung 
(BMVg). Dieser Umstand ist lange Zeit 
kritisiert worden und wurde als Defizit 
insbesondere im Zusammenhang mit 
den skandalträchtigen Lauschangriffen 
des MAD in den 70er Jahren deutlich. 

Der Militärische Abschirmdienst 
ist ein Teil der Streitkräfte und gehört 
innerhalb der Bundeswehr zum Organi-
sationssektor der neu geschaffenen 
„Streitkräftebasis“. Truppendienstlich 
untersteht er dem Stellvertreter des Ge-
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den polizeilichen Flugsicherheitsbe-
gleiter geschaffen wird, bleibt Art. 6 
Abs. 2 S. 2 Tokioter Abkommen 
Rechtsgrundlage für ein Einschreiten. 
Im Falle von Kollisionen der Polizei-
gewalt nach § 4a BPolG mit der Bord-
gewalt ist festzustellen, dass gegenüber 
behördlichen Verwaltungsakten die 
Bordgewalt grundsätzlich subsidiär ist 
und somit also zurück tritt hinter § 4a 
BPolG, mit der Ausnahme, dass der 
Luftfahrzeugführer den behördlichen 
Weisungen nicht ohne erhebliche Ge-
fahr für das Luftfahrzeug, die Besat-
zung oder Fluggäste nachkommen 
kann. Die Abwehr der äußeren Gefah-
ren durch § 4a BPolG findet folglich 
seine Grenze in der Sicherheit des Flu-
ges, die der inneren Gefahrabwehrauf-
gabe der Bordgewalt angehört. 
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Militärischer 
Abschirmdienst 
 
 
I. Der Militärische Abschirmdienst 
(MAD) ist der kleinste der drei deut-
schen Geheimdienste des Bundes. Er 
wurde im Januar 1956 durch General-
leutnant a. D. Gerhard Wessel gegrün-
det. Wessel war im Zweiten Weltkrieg 
bereits Leiter der Abteilung Fremde 
Heere Ost im Generalstab der Wehr-
macht. Dort folgte er in der Abteilungs-
leitung Reinhard Gehlen, dem späteren 
ersten Präsidenten des  Bundesnach-
richtendienstes (BND). Eine unmittel-
bare gesetzliche Grundlage gab es für 
die Einrichtung des MAD nicht. Bis 
1990 operierte er ohne eine spezielle 
gesetzliche Grundlage allein auf der 
Basis von Verwaltungsvorschriften des 
Bundesministers der Verteidigung 
(BMVg). Dieser Umstand ist lange Zeit 
kritisiert worden und wurde als Defizit 
insbesondere im Zusammenhang mit 
den skandalträchtigen Lauschangriffen 
des MAD in den 70er Jahren deutlich. 

Der Militärische Abschirmdienst 
ist ein Teil der Streitkräfte und gehört 
innerhalb der Bundeswehr zum Organi-
sationssektor der neu geschaffenen 
„Streitkräftebasis“. Truppendienstlich 
untersteht er dem Stellvertreter des Ge-
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neralinspekteurs der Bundeswehr. Seit 
dem 01.10.1984 besteht er aus dem 
Amt für den Militärischen Abschirm-
dienst in Köln (dieses ist der Nachfol-
ger des früheren Amtes für Sicherheit 
der Bundeswehr – ASBw) und vier-
zehn weiteren nachgeordneten Stellen, 
mit deren Hilfe eine flächendeckende 
Präsenz erzielt werden soll. Das Amt 
für den MAD steht entweder unter der 
Leitung eines Präsidenten (Beamten) 
oder Amtschefs (Soldaten). Diesem un-
terstellt sind der Ständige Vertreter des 
Präsidenten und sechs Fachabteilungen. 

Der MAD verfügt derzeit über 
einen Personalbestand von ca. 1.300 
Mitarbeitern, der sich aus Soldaten 
und Zivilbediensteten zusammensetzt. 
Die Aus- und Fortbildung dieser Mit-
arbeiter fand früher unter anderem an 
der Schule für Nachrichtenwesen der 
Bundeswehr (SNBw) in Bad Ems 
statt. Heute werden die MAD-Mitar-
beiter auch an der Schule des Verfas-
sungsschutzes in Swisttal-Heimerz-
heim ausgebildet. Im Jahr 2000 wurde 
der Geheimdienst mit einem Betrag in 
Höhe von ca. 62 Mill. € aus dem Bun-
deshaushalt finanziert. 
 
II. Als Inlandsnachrichtendienst nimmt 
der MAD in der Bundeswehr die Auf-
gaben wahr, die im Zivilbereich von 
den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder wahrgenom-
men werden. Seine Aufgaben und Be-
fugnisse ergeben sich aus dem „Gesetz 
über den Militärischen Abschirm-
dienst“ (MADG) vom 20.12.1990 
(BGBl. I, S. 2954), das am 30.12.1990 

in Kraft trat und im Jahr 2002 durch 
das Terrorismusbekämpfungsgesetz er-
weitert wurde. Nach § 1 MADG, in der 
bis zum 31.12.2003 geltenden Fassung, 
ist es die Aufgabe des MAD, Informa-
tionen zu sammeln und auszuwerten. 
Dabei stehen besonders Auskünfte, 
Nachrichten und Unterlagen im Vor-
dergrund, die sicherheitsgefährdende 
Bestrebungen betreffen, sowie geheim-
dienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht, die entweder von Angehörigen 
der Bundeswehr ausgehen oder gegen 
diese bzw. gegen die Bundeswehr als 
Einrichtung gerichtet sind. In diesem 
engen organisations- und personenbe-
zogenen Zusammenhang beobachtet 
der MAD auch Bestrebungen, die ge-
gen die Freiheitlich Demokratische 
Grundordnung gerichtet sind oder den 
Bestand bzw. die Sicherheit des Bun-
des oder eines Landes betreffen. 

Seine Informationen gewinnt der 
Militärische Abschirmdienst sowohl 
aus frei zugänglichen Quellen (z. B. 
Zeitschriften und Zeitungen oder Fern-
sehen) als auch durch interne Hinweise 
und Meldungen aus der Bundeswehr. § 
3 Abs. 1 MADG sieht für ihn die Zu-
sammenarbeit mit den Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der 
Länder vor, sodass auch auf diesem 
Wege weitere Informationen an den 
MAD gelangen. 

Weiterhin obliegt dem Militäri-
schen Abschirmdienst die Beurteilung 
der Sicherheitslage von Dienststellen 
und Einrichtungen der Bundeswehr so-
wie der Dienststellen und Einrichtun-
gen der verbündeten Streitkräfte, wenn 
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sich die Bundesrepublik Deutschland in 
internationalen Verträgen dazu ver-
pflichtet hat und zwischen dem BMVg 
und den zuständigen obersten Landes-
behörden Einvernehmen darüber be-
steht, dass dem MAD die Beurteilung 
der Sicherheitslage übertragen werden 
soll. 

Eine weitere wesentliche Aufgabe 
des Militärischen Abschirmdienstes ist 
die Mitwirkung bei  Sicherheitsüber-
prüfungen von Bewerbern für die Bun-
deswehr sowie von Angehörigen der 
Bundeswehr. Die Einzelheiten über die 
Durchführung einer Sicherheitsüber-
prüfung ergeben sich dabei aus dem 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz vom 20. 
04.1994 (BGBl. I, S. 867) in Verbin-
dung mit Teil C der Zentralen Dienst-
vorschrift (ZDv) 2/30 vom 29.04.1994. 

Nach § 4 Abs. 1 MADG darf der 
Militärische Abschirmdienst die zu sei-
ner Aufgabenerfüllung notwendigen 
Daten erheben, verarbeiten und nutzen. 
Es ist ihm jedoch nicht gestattet, poli-
zeiliche Befugnisse auszuüben und es 
ist ihm auch untersagt, die Polizei im 
Wege der Amtshilfe um Maßnahmen 
zu ersuchen, zu denen er selbst nicht 
befugt ist. Er ist auch nicht berechtigt, 
Zwangsmittel und Sonderrechte nach 
dem „Gesetz über die Anwendung un-
mittelbaren Zwanges und die Aus-
übung besonderer Befugnisse durch 
Soldaten der Bundeswehr und verbün-
deter Streitkräfte sowie zivile Wach-
personen“ (UZwGBw) vom 12.08. 
1965 (BGBl. I, S. 796) anzuwenden. 

Der MAD darf gemäß § 4 Abs.  
1 MADG in Verbindung mit § 8 Abs. 

2 Bundesverfassungsschutzgesetzes 
(BVerfSchG) vom 20.12.1990 (BGBl. 
I, S. 2954) Methoden und Instrumente 
zur heimlichen Informationsbeschaf-
fung anwenden. Dazu gehört neben 
den verdeckten Ermittlungen der Ein-
satz von Vertrauensleuten (V-Leuten), 
die Observation sowie Bild- und Ton-
aufzeichnungen (  Telekommunika-
tionsüberwachung) und die Verwen-
dung von Tarnpapieren und Tarnkenn-
zeichen. Ferner darf der MAD so ge-
nanntes Spielmaterial in den Umlauf 
bringen, um seine Gegner zu täuschen. 
Alle diese nachrichtendienstlichen Mit-
tel sind in einer Dienstvorschrift zu 
benennen, die der Zustimmung des 
BMVg bedarf und dem parlamentari-
schen Kontrollgremium zu berichten 
sind. 
 
III. Durch Art. 2 des Terrorismusbe-
kämpfungsgesetzes vom 09.01.2002 
(BGBl. I, S. 361) ist der § 1 MADG 
dahingehend erweitert worden, dass 
dem Geheimdienst nunmehr auch die 
Sammlung von Informationen, Aus-
künften und Unterlagen über die Be-
teiligung von Angehörigen der Bun-
deswehr (oder von Personen die im 
Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Verteidigung tätig sind oder wer-
den wollen) an Bestrebungen obliegt, 
die gegen den Gedanken der Völker-
verständigung und das friedliche Zu-
sammenleben der Völker gerichtet 
sind. 

Eine weitere Befugnis des MAD 
ist durch Art. 2 des Terrorismusbe-
kämpfungsgesetzes dahingehend er-
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weitert worden, dass er nunmehr unter 
Einschränkung des in Art. 10 GG ge-
schützten Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses im Einzelfall auf 
schriftlichen und begründeten Antrag 
seines Präsidenten oder dessen Stell-
vertreters zur Erfüllung seiner Aufga-
ben nach § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MADG 
unter bestimmten Voraussetzungen 
von gewerblichen Telekommunikati-
ons- und Teledienstanbietern unent-
geltlich Auskünfte über Verbindungs-
daten einholen darf. Dazu gehören 
Standortkennung, Rufnummer, Kar-
tennummer und Angaben über Beginn 
und Ende der Verbindung nach Datum 
und Uhrzeit, ferner Angaben über die 
Art der vom Kunden in Anspruch 
genommenen Telekommunikations-
dienstleistungen. 
 
IV. Diesen jüngsten Regelungen be-
gegnen verfassungsrechtliche Beden-
ken. Die Formulierungen sind zum 
Teil recht nebulös ausgefallen, da z. B. 
nicht ersichtlich wird, von welcher Art 
und von welchem Umfang die Bestre-
bungen sein müssen, die gegen den Ge-
danken der Völkerverständigung ge-
richtet sind. Ein Verstoß gegen das ver-
fassungsrechtliche Gebot der Normen-
klarheit und Bestimmtheit ist damit 
bereits indiziert. Weiterhin drängt sich 
die Frage auf, ob die neuen Befugnisse 
des MAD gegen das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung versto-
ßen. Eingriffe des Gesetzgebers in die-
ses vom Bundesverfassungsgericht im 
so genannten Volkszählungsurteil vom 
15.12.1983 (BVerfGE 65, S. 1 ff.) aus 

Art. 1 in Verbindung mit Art. 2 GG 
entwickeltem Recht sind nur zulässig, 
wenn es sich um geeignete und erfor-
derliche sowie im engeren Sinne ver-
hältnismäßige gesetzgeberische Maß-
nahmen handelt. Das ist jedoch schon 
im Hinblick auf die immer noch feh-
lenden Belege für eine Verschlechte-
rung der Sicherheitslage in der Bundes-
republik Deutschland und speziell in 
der Bundeswehr fraglich. 

Gegen die gesetzlichen Neuerun-
gen ist von Teilen der Literatur zum 
Teil kritisch angemerkt worden, dass 
sie ein Schritt auf dem Weg zum hoch 
technisierten Überwachungsstaat dar-
stellen und den MAD genauso wie den 
BND und das  Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (BfV) zu einem beina-
he omnikompetenten Dienst erstarken 
lassen. Dies sei ein zu hoher Preis für 
die nur vage Möglichkeit, die Bundes-
republik Deutschland besser vor Ter-
roristen schützen zu können. Im Übri-
gen habe schon das Versagen der mit 
umfangreicheren Befugnissen ausges-
tatteten amerikanischen Dienste indi-
ziert, dass mehr Befugnisse nicht mehr 
Sicherheit bedeuten müssen. Unter dem 
Eindruck der Terroranschläge vom 
11.09.2001 sei durch das Terrorismus-
bekämpfungsgesetz ein Ausnahmezu-
stand zur Norm erhoben worden. Der 
MAD habe das Recht erhalten, ohne 
Wissen der Betroffenen an eine große 
Menge sensibler Daten zu gelangen 
und diese zu verarbeiten, obwohl im 
Einzelfall noch kein strafprozessualer 
Anfangsverdacht oder eine konkrete 
Gefahrenlage bestehe. 
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V. Den erweiterten Befugnissen des 
MAD stehen umfangreiche Kontroll-
mechanismen gegenüber. So erfolgt z. 
B. die Kontrolle des Militärischen Ab-
schirmdienstes durch den Bundestag 
in erster Linie über das Parlamentari-
sche Kontrollgremium (PKG) nach 
dem „Gesetz über die parlamentari-
sche Kontrolle nachrichtendienstlicher 
Tätigkeit des Bundes“ vom 11.04. 
1978 (BGBl. I, S. 453) in der Fassung 
vom 17.06.1999 (BGBl. I, S. 1334). 
Zusätzlich findet eine Kontrolle durch 
den Verteidigungsausschuss des Bun-
destages und, allerdings nur bei Be-
darf, durch einen eingesetzten Unter-
suchungsausschuss statt. Bei geplan-
ten geheimen Abhörmaßnahmen des 
MAD wird der Dienst durch die so ge-
nannte G-10-Kommission des Bundes-
tages kontrolliert. 

Weiterhin unterliegt der MAD der 
Kontrolle durch den Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz. Dieser hat 
jedoch nur ein Informations- und Ak-
teneinsichtsrecht. Das vorgesetzte Ver-
teidigungsministerium überwacht den 
MAD im Rahmen der Dienst- und 
Fachaufsicht. Nicht zu unterschätzen 
ist die „Überwachung“ durch die Be-
richterstattung der freien Presse (so 
z. B. in der „Kießling Affäre“). Eine 
ernsthafte Gefährdung der Bürgerrech-
te ergibt sich somit aus den erweiter-
ten Befugnissen des MAD noch nicht. 

Im März 2004 wurde das MAD-
Gesetz erneut geändert (BGBl. I, S. 
334). Im neu gefassten § 14 wird dem 
MAD eine erweiterte Datenabfrage-
möglichkeit und vor allem Befugnisse 

während besonderer Auslandsverwen-
dungen der Bundeswehr zugestanden. 
Der Dienst soll auch im Ausland (al-
lerdings zeitlich und räumlich be-
grenzt) Informationen sammeln und 
auswerten, wenn dies zur Sicherung 
der Einsatzbereitschaft der Truppe und 
zum Schutz des Personals der Bun-
deswehr erforderlich ist. In den Aus-
landsliegenschaften der Bundeswehr 
soll der MAD an Überprüfungen von 
Personen sowie bei technischen Si-
cherheitsmaßnahmen mitwirken. Die 
Befugnis des BND zur Durchführung 
von Auslandsoperationen soll dadurch 
nicht berührt werden. Vielmehr ver-
langt das Gesetz, dass der Militärische 
Abschirmdienst den BND um Hilfe 
ersuchen muss, wenn er außerhalb von 
Bundeswehrliegenschaften im Aus-
land Informationen über Personen 
sammeln will, die nicht zur Bundes-
wehr gehören. 
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Ordnungspartner-
schaften 
 
 
I. „Ordnungspartnerschaften“ sind loka-
le Netzwerke, in denen die Polizei mit 
staatlichen und kommunalen Behörden, 
Institutionen, Verbänden und Einrich-
tungen aus Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie Bürgerinnen und Bürgern zu-
sammenarbeitet, um die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung gemein-
schaftlich sicherzustellen. Neben den 
Polizeien der Länder und des Bundes, 
Justizbehörden und kommunalen Be-
hörden (Ordnungs-, Jugend- und Sozial-
amt) und Einrichtungen (Schulen) sind 
eine Vielzahl „privater“ Partner wie 
Drogen- und andere Beratungsstellen, 
Verkehrsbetriebe, Einzelhändler, Si-
cherheitsunternehmen, Vereine und ein-
zelne Bürgerinnen und Bürger an den 
Ordnungspartnerschaften beteiligt.  
 
II. Die Ordnungspartnerschaften sind 
aus der Rezeption des angloamerika-
nischen  Community Policings ent-
standen. Dieses ist ein Konzept kom-
munaler  Kriminalprävention, das 
auf eine Stärkung polizeilichen Han-
delns durch eine „Aktivierung“ der 
Bürgerinnen und Bürger in Kooperati-
onsverbünden zwischen Polizei, Kom-
munen und Bürger zielt. Neben den 
Ordnungspartnerschaften können die 

 Freiwilligen Polizeidienste,  
Hilfspolizeien und Präventionsräte als 
deutsche Varianten des Community 
Policings bezeichnet werden. 

Grundlegend für die Ordnungs-
partnerschaften ist der Begriff „Öffent-
liche Ordnung“. Unter diesem wird die 
Gesamtheit der ungeschriebenen Re-
geln verstanden, deren Befolgung nach 
den jeweils herrschenden sozialen und 
ethischen Anschauungen als unerlässli-
che Voraussetzung eines geordneten 
menschlichen Zusammenlebens inner-
halb eines bestimmten Gebiets angese-
hen wird (BVerfGE 69, 315, 352). Die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung ist in Deutschland eine origi-
näre Aufgabe der Polizeien. Obgleich 
diese Aufgabenzuweisung nicht in al-
len Landespolizeigesetzen normiert ist, 
stellt sie in der Praxis einen Großteil 
polizeilicher Tätigkeit dar. Den Ord-
nungspartnerschaften liegt die Grund-
idee zugrunde, dass die Gewährleistung 
der öffentlichen Ordnung zwar in erster 
Linie der Polizei obliegt, ihre Aufrecht-
erhaltung aber eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe ist. Aus diesem Grund 
soll die Polizei im Rahmen dieser Netz-
werke mit staatlichen und kommunalen 
Verantwortungsträgern sowie privaten 
Partner Präventionskonzepte und Re-
pressionsmaßnahmen erarbeiten, die je-
der im Rahmen seiner Aufgaben und 
Kompetenzen umsetzt (vgl. Erlass des 
IM NRW vom 30.11.1998 – IV C 2 – 
600/295). 

Im Mittelpunkt der Ordnungspart-
nerschaften steht die Stärkung des Si-
cherheitsgefühls der Bevölkerung (  
subjektives Sicherheitsgefühl). Dies 
soll zum einen erreicht werden, indem 
Angsträume (Bahnhof, Einkaufspassa-
gen etc.), die durch die Anwesenheit 
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als bedrohlich empfundener Gruppen 
wie aggressive Jugendliche, Obdachlo-
se, Junkies, Bettler und Ausländer be-
stimmter Nationalität aufgebaut wer-
den, beseitigt werden. Zum anderen 
sollen die öffentliche Ordnung bedro-
hende Verhaltensweisen, die zwar un-
terhalb von Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten anzusiedeln sind, aber als 
„Vorboten“ der Kriminalität angesehen 
werden, im Vorfeld bekämpft oder 
durch repressive Maßnahmen sanktio-
niert werden. Hierzu werden unter 
anderem Farbschmiererei (Graffitis), 
Vandalismus oder exzessiver Alkohol-
konsum in der Öffentlichkeit gezählt. 
 
III. Aufgrund einer Landesinitiative 
wurden z. B. in Nordrhein-Westfalen 
seit 1997 in 179 Städten und Gemein-
den mehr als 840 zeitlich begrenzte 
Ordnungspartnerschaften gebildet. Die 
Themenvielfalt und die Anzahl der Be-
teiligten ist inzwischen kaum noch zu 
überschauen. Stadtteil- oder adressaten-
bezogenen Ordnungspartnerschaften in 
Form von Runden Tischen, Sicher-
heitsbesprechungen, Informationsver-
anstaltungen, gemeinsamen Streifen 
etc. scheinen zu einer festen Größe 
kommunaler Kriminalprävention zu 
werden. Es ist zu beobachten, dass der 
Kreis der Partner vergrößert wird, z. 
B. durch die Einbeziehung sozialer 
Randgruppen oder, auf dem Hinter-
grund der Entwicklungen nach dem 
September 2001, islamischer Gruppen. 
 
IV. Neben den zugrunde liegenden 
kriminalpräventiven Überlegungen sol-

len die Freiwilligen Polizeidienste und 
Hilfspolizeien zum einen die ange-
spannten Landeshaushalte entlasten. 
Zum anderen setzt die ehrenamtliche 
Polizeiarbeit in der Vollzugspolizei 
Ressourcen frei für neue Aufgaben, 
die ihr infolge des 11. September zu-
gesprochen wurden. Diese fiskali-
schen und sicherheitspolitischen Über-
legungen haben für die Ordnungspart-
nerschaften (noch) keine Bedeutung. 
Die Beteiligung der freiwilligen Poli-
zeidienste an Ordnungspartnerschaften 
ist hingegen möglich. 
 
V. Die Etablierung der Ordnungspart-
nerschaften scheint ein verstärktes Si-
cherheits- und Ordnungsbewusstsein 
in breiten gesellschaftlichen Kreisen 
zu belegen und die Bereitschaft sich 
im Rahmen eines Community Policing 
an der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ordnung zu beteiligen. Darüber 
hinaus führen Ordnungspartnerschaf-
ten dazu, dass öffentliche Behörden 
über ihren eigenen Zuständigkeitsrah-
men hinaus eine vernetzte Präventi-
ons- und Interventionsarbeit leisten. 
Die Ordnungspartnerschaften indizie-
ren eine nicht existente institutionelle 
örtliche Grundvariante des „Polizei-
machens“, wie sie im Community Po-
licing enthalten ist. Hierfür müssen die 
rechtlichen Grundlagen erst noch ge-
schaffen werden. Diese sind notwen-
dig, um einerseits die Kompetenzen 
der Ordnungspartnerschaften klar vom 
staatlichen Gewaltmonopol abzugren-
zen und andererseits die jeweiligen 
Zuständigkeiten der Ordnungspartner 
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zu klären. Dies gilt insbesondere für 
die Beteiligung von Vereinen und 
Personen, die keine öffentlichen Auf-
gaben haben und deren Befugnisse 
eben nicht rechtlich festgelegt sind. 
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Kriminalität 
 
 
I. Die „Gemeinsamen Richtlinien der 
Justizminister / -senatoren und Innen-
minister / -senatoren der Länder über 
die Zusammenarbeit von Staatsanwalt-
schaft und Polizei bei der Verfolgung 
der Organisierten Kriminalität“ defi-
nieren Organisierte Kriminalität als 
„die von Gewinn- oder Machtstreben 
bestimmte planmäßige Begehung von 
Straftaten, die einzeln oder in ihrer 
Gesamtheit von erheblicher Bedeu-
tung sind, wenn mehr als zwei Betei-
ligte auf längere oder unbestimmte 
Dauer arbeitsteilig a) unter Verwen-
dung gewerblicher oder geschäftsähn-
licher Strukturen, b) unter Anwendung 
von Gewalt oder anderer zur Ein-

schüchterung geeigneter Mittel, c) un-
ter Einflussnahme auf Politik, Medien, 
Öffentliche Verwaltung, Justiz oder 
Wirtschaft zusammenwirken.“ 

Kritik an dieser Definition wurde 
in der Vergangenheit von Polizeiprak-
tikern und Wissenschaftlern immer 
wieder geübt. So wurde bemängelt, 
dass die derzeitige Definition zu um-
fassend und somit unscharf sei. Dies 
habe seine Ursache nicht zuletzt darin, 
als dass Organisierte Kriminalität 
(OK) nicht nur ein äußert vielgestalti-
ges, sondern auch ein sich stets wan-
delndes Phänomen sei und der Ver-
such einer begrifflichen Einordnung 
zwangsläufig scheitern müsse.  

Bisherige Forschungsarbeiten auf 
diesem Gebiet haben gezeigt, dass es 
sich bei Gruppierungen der Organi-
sierten Kriminalität in Deutschland in 
den meisten Fällen nicht um Organisa-
tionen im engeren Sinne, sondern um 
arbeitsteilig vorgehende kriminelle 
Netzwerke ohne hierarchische Struk-
turen handelt. Dennoch existieren in-
ternational Gruppierungen, für die das 
Etikett „kriminelle Organisation“ 
durchaus zutreffend erscheint. Wäh-
rend bei kriminellen Netzwerken der 
ökonomische Aspekt, also die „Gewin-
nerzielung“ die herausragende Rolle 
spielt, üben „kriminelle Organisatio-
nen“ auch soziale (Zusammengehörig-
keitsgefühl, Verleihung von Status im 
kriminellen Milieu etc.) und quasi-
staatliche Funktionen (z. B. Konflikt-
schlichtung, Schutz) aus.  

Ähnlich wie die Gesellschaft ist 
auch die kriminelle Welt hierarchisch 
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zu klären. Dies gilt insbesondere für 
die Beteiligung von Vereinen und 
Personen, die keine öffentlichen Auf-
gaben haben und deren Befugnisse 
eben nicht rechtlich festgelegt sind. 
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auch die kriminelle Welt hierarchisch 
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strukturiert. Die Stellung in dieser 
Hierarchie bemisst sich nicht zuletzt an 
dem sozialen und ökonomischen, aber 
auch an dem kulturellen und symbo-
lischen Kapital der jeweiligen Akteure. 
Insofern ist die Unterwelt ein Spiegel-
bild der Oberwelt. Mögen die einen 
geschützt sein durch politische Repu-
tation, sind es bei den anderen Sprach-
barrieren und kulturelle Besonderhei-
ten, die polizeiliche Ermittlungen er-
schweren. Kinzig spricht deswegen 
statt von „organisierter Kriminalität“ 
von „schwer ermittelbarer Kriminali-
tät“ (2004, S. 779). 
 
II. OK ist nicht zuletzt eine Folgeer-
scheinung der illegalen Ökonomie, die 
Güter und Dienstleistungen anbietet, 
die von einem nicht unbeträchtlichen 
Teil der Bürger nachgefragt werden. 
Zahlreiche strafbare Handlungen wer-
den im Kontext der Organisierten Kri-
minalität als legitime Opportunitäten 
angesehen. Die mediale und politische 
Konstruktion von OK als „äußerer 
Feind“ in Gestalt von Ausländern, 
Asylbewerbern und Aussiedlern hat 
dazu geführt, dass die Bekämpfung 
klassischer Milieukriminalität, d. h. 
der „Organisierten Kriminalität der 
Randständigen“, lange Zeit handlungs-
leitend für die Ermittlungsbehörden 
war. Daraus erklärt sich auch der über-
proportional hohe Anteil an ausländi-
schen bzw. männlichen Tatverdächti-
gen aus den sozialen Unterschichten. 
Der „Weiße-Kragen-Kriminelle“ ist 
dagegen eher eine Ausnahme, u. a. 
wegen der mangelhaften Bekämpfung 

der organisierten  Wirtschaftskrimi-
nalität, aber auch aufgrund des Um-
standes, dass es einheimischen Krimi-
nellen aus der Mittel- und Oberschicht 
viel leichter als Randgruppenangehö-
rigen gelingt, gesellschaftliche Eliten 
für ihre illegalen Machenschaften ein-
zuspannen. Deren Aktionsradius ist 
aufgrund kultureller und sozialer Bar-
rieren von vornherein begrenzt. „Hoch-
wertige“  Korruption spielt daher in 
den meisten OK-Verfahren keine oder 
nur eine untergeordnete Rolle, da „der 
Grad der Gefährlichkeit für die Gesell-
schaft mit dem Grad der sozialen Integ-
ration zunimmt“ (von Lampe 2000, S. 
9; siehe auch Arlacchi 1989, der in 
diesem Zusammenhang von der „dop-
pelten Integration“ spricht). 
 
III. Die Realität hat mittlerweile auch 
die Polizeipraktiker eingeholt und zu 
einer kritischen Auseinandersetzung 
mit den bisherigen Strategien der Er-
mittlung und Bekämpfung geführt. So 
gilt mittlerweile die strikte Trennung 
zwischen qualifizierter Bandenkrimi-
nalität und Organisierter Kriminalität 
als überholt. Darüber hinaus gerät die 
Wirtschaftskriminalität zunehmend in 
das Blickfeld der Ermittler. Die Neu-
orientierung auf der Ebene der Norm-
durchsetzer findet in der kriminalpoli-
tischen Diskussion jedoch kaum Be-
rücksichtigung. Nach wie vor wird 
von offizieller Seite an einer Sichtwei-
se von OK festgehalten, die die Funk-
tion dieser Form von Kriminalität für 
moderne Gesellschaften außer Acht 
lässt. 
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IV. Die Ereignisse des 11. September 
2001 haben das OK-Thema in den 
Hintergrund gedrängt. Gegenwärtig do-
miniert die Gefährdung durch den in-
ternationalen Terrorismus den sicher-
heitspolitischen Diskurs bzw. die Akti-
vitäten von Polizei und Geheimdiens-
ten. Die latente Bedrohungssituation 
bindet personelle und materielle Res-
sourcen, die nicht zuletzt bei der Be-
kämpfung der OK fehlen. Allerdings 
wurde im Zuge der weltweiten Terro-
rismusgefahr die Diskussion um eine 
Einbindung der Geheimdienste bzw. 
Staatsschutzstellen in die Bekämpfung 
der OK neu belebt. 

Terrorismus und OK sind aber 
auch nicht zwei Seiten der gleichen 
Medaille. Während Terroristen die De-
stabilisierung politischer Systeme zum 
Ziel haben und ihre kriminellen Akti-
vitäten bewusst für politische Zwecke 
einsetzen, können Gruppierungen aus 
dem Bereich der OK daran kein Inte-
resse haben, da gerade ein gut funktio-
nierender Staat bzw. die Existenz von 
Verboten eine Voraussetzung für die 
Existenz illegaler Märkte sind. Den-
noch sind die Grenzen zwischen Terro-
rismus und OK fließend. Am Beispiel 
Afghanistan, weltweit größter Produ-
zent von Rohopium, wird die enge Ver-
bindung von Politik, Terrorismus und 
OK deutlich. Nicht selten werden kri-
minelle Gruppierungen von Geheim-
diensten dazu benutzt, politischen Ein-
fluss zu sichern. Dies führt dann zu der 
paradoxen Situation, dass verschiedene 
Sicherheitsfunktionen des Staates kol-
lidieren, d. h., Maßnahmen, die der 

Staat trifft, um terroristischer Aktivitä-
ten zu begegnen, leisten gleichzeitig 
organisierter Kriminalität Vorschub. 
 
V. Im Zuge der Deregulierung der 
Märkte und dem Abbau sozialer Si-
cherungssysteme, womit ein Anstieg 
der Armutsbevölkerung in der Ersten 
Welt und die Herausbildung einer 
subproletarischen Schicht verbunden 
ist, wird die illegale Ökonomie weiter 
expandieren. Verstärkt wird dieser Pro-
zess durch die abnehmende Rechtstreue 
der Bürger, nicht zuletzt deshalb, weil 
illegale Märkte wirtschaftliche und so-
ziale Ausgrenzungsprozesse abfedern. 
OK als wesentlicher Bestandteil ille-
galer Märkte entpuppt sich als einer 
der Modernisierungsgewinner. 
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Personenkontrollen 
 
 
I. „Personenkontrollen“ werden Maß-
nahmen der Sicherheitsbehörden ge-
nannt, bei denen die Personalien einer 
Person erhoben, mit Datenbeständen 
abgeglichen und die Person und mit-
geführte Sachen durchsucht werden 
können. 

 
II. Personenkontrollen können präven-
tiv der Gefahrenabwehr oder repressiv 
der Strafverfolgung dienen. Da sie in 
die verfassungsrechtlich geschützten 
Rechte auf informationelle Selbstbe-
stimmung, bei Durchsuchung und In-
augenscheinnahme in die allgemeine 
Handlungsfreiheit und ggf. in die kör-
perliche Bewegungsfreiheit eingreifen, 
sind sie nur zulässig, wenn es eine ge-
setzliche Grundlage für sie gibt. Die 
Befugnisse zu repressiven Personen-
kontrollen finden sich in der Strafpro-
zessordnung (StPO), Personenkontrol-
len zur Gefahrenabwehr können auf 
die Polizeigesetze der Länder und auf 
weitere sicherheitsrechtliche Gesetze, 
insbesondere das Bundespolizeigesetz 
(BPolG) gestützt werden. 

Die Personenkontrollen zur Straf-
verfolgung dienen der Ergreifung eines 
Straftäters und der Suche nach Hinwei-
sen, die bei der Aufklärung einer Straf-
tat dienlich sein können. Dementspre-
chend ist Voraussetzung, dass zumin-
dest der Verdacht einer beendeten oder 
gerade stattfindenden Straftat besteht. 
Präventive Personenkontrollen werden 

hingegen durchgeführt, bevor ein Scha-
den vorliegt oder eine Straftat began-
gen wird. Ein Straftatverdacht ist im 
Gegensatz zu den repressiven Kontrol-
len in der Regel nicht erforderlich. Da-
her haftet ihnen die Tendenz zu einer 
ungerechtfertigten selektiven Auswahl 
(  Profiling) an. 

Durch präventive Personenkon-
trollen sollen die Mittel zur Begehung 
einer erwarteten Straftat aufgefunden, 
der vermutliche Straftäter soll erkannt 
oder durch eine Erhebung, gegebenen-
falls verbunden mit einer Speicherung 
der erhobenen Daten, wie etwa seines 
Aufenthaltsortes, von der Tatbegehung 
abgeschreckt werden. Werden Perso-
nendaten gespeichert, um in einem spä-
teren Strafverfahren verwendet zu wer-
den, spricht man von „Verfolgungsvor-
sorge“. Während in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur diskutiert wird, 
ob die Verfolgungsvorsorge rechts-
staatlichen Grundsätzen entspricht so-
wie durch welchen Gesetzgeber (Bund 
oder Länder) und wie sie gesetzlich zu 
regeln ist, erkennen die Gerichte sie 
ohne weiteres an. 

Die rechtliche Einordnung einer 
Personenkontrolle ist unterschiedlich. 
In der Regel handelt es sich um eine 
Identitätsfeststellung, bei der Ausweis- 
und sonstigen Identitätspapiere über-
prüft werden. Auf Fragen nach den Per-
sonalien muss geantwortet werden. Er-
folgt keine Antwort, liegt eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 111 OWiG 
vor, zu deren Ahndung die Identität 
zwangsweise festgestellt werden kann, 
d. h., die Person kann nach Identitäts-
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papieren durchsucht werden. Kann die 
Identität nicht durch die Vorlage von 
Ausweispapieren geklärt werden oder 
besteht der Verdacht, dass die angege-
bene nicht die wirkliche Identität des 
Betroffenen ist, können erkennungs-
dienstliche Maßnahmen wie die Ab-
nahme von Fingerabdrücken oder der 
Abgleich mit den künftig in Ausweis-
papieren gespeicherten biometrischen 
Merkmalen stattfinden. Als äußerstes 
Mittel kommt die Mitnahme zur 
Dienststelle in Betracht. Dies ist nur 
zulässig, wenn die Identität auf andere 
Weise nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten festgestellt werden 
kann. Zusätzlich ist aus Verhältnismä-
ßigkeitsgründen zu fordern, dass tat-
sächliche Anhaltspunkte für einen 
Rechtsverstoß, etwa für unerlaubten 
Aufenthalt, für einen Verstoß gegen 
räumliche Beschränkungen (Aufent-
haltsgesetz und Asylverfahrensgesetz) 
oder für die Beteiligung an einer Straf-
tat bestehen. Ist dies nicht der Fall, 
dürfen diese stark eingreifenden Mittel 
auch bei verbleibenden Zweifeln über 
die Identität nicht eingesetzt werden. 
In diesem Zusammenhang ist hervor-
zuheben, dass es nach der eindeutigen 
Rechtslage und entgegen weitverbrei-
teter Meinung in der Bundesrepublik 
grundsätzlich keine Pflicht gibt, stän-
dig den Personalausweis bei sich zu 
tragen, solange die Bundesgrenze nicht 
überschritten wird. Die Gesetze fordern 
auch von Ausländern lediglich den 
„Besitz“ von Personaldokumenten; seit 
1.1.2005 sind sie ausdrücklich „mitzu-
führen“, etwa bei der Ein- oder Aus-

reise (§ 3 Abs. 1, § 13 Abs. 1 Auf-
enthG;  § 8 FreizügG/EU; BGBl. I 
2004, S. 1950). 

Verbunden mit der Identitätsfest-
stellung ist häufig die Durchsuchung 
der Person sowie mitgeführter Sachen 
nach Gegenständen, die nicht der Iden-
tifizierung dienen. Diese Durchsuchung 
kann dem Auffinden gefährlicher Ge-
genstände wie Waffen dienen oder den 
Zweck haben, Gegenstände, deren Mit-
führung in einer konkreten Situation 
verboten ist, zu finden. Dies betrifft 
insbesondere die Befugnisse der Bun-
despolizei (bis zum 1.7.2005 Bundes-
grenzschutz) und des Zolls zur Suche 
nach eingeschmuggelten Drogen und 
Bargeld, das ausgeführt werden soll. Zu 
den mitgeführten Sachen, die ebenfalls 
durchsucht werden dürfen, gehören Ge-
päckstücke und vor allem Kraftfahr-
zeuge, die Versteckmöglichkeiten für 
Gegenstände oder Personen bieten. 

Weniger stark eingreifende Maß-
nahmen als Identitätsfeststellung und 
Durchsuchung sind Befragung und 
Inaugenscheinnahme. Es bestehen er-
hebliche rechtliche Unterschiede, ob-
wohl in der Praxis die Maßnahmen 
äußerlich kaum zu unterscheiden sind. 
Während die Identitätsfeststellung auf 
die Ermittlung der Personalien be-
schränkt ist, darf der Beamte bei der 
Befragung jede Frage stellen, die zur 
Erfüllung einer polizeilichen Aufgabe 
erforderlich ist, so etwa nach dem Ziel 
der Reise oder dem Zweck des Aufent-
halts. Zwar besteht nicht die Pflicht, auf 
diese Fragen zu antworten, soweit sie 
über die Angabe der Personalien hi-
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nausgehen. Da eine Belehrung hierüber 
aber zumeist nicht erfolgt, werden sol-
che Fragen aufgrund des psychischen 
Drucks der Gesprächssituation meis-
tens beantwortet. Wird die Auskunft 
hingegen verweigert, so können – im 
Gegensatz zu Identitätsfeststellung – 
keine weiteren Maßnahmen getroffen 
werden, um der Befragung zu einem 
Erfolg zu verhelfen. 

Bei der Inaugenscheinnahme ist 
es anders als bei der Durchsuchung 
rechtlich nicht möglich, Gegenstände 
vollständig voneinander zu separieren, 
etwa Gepäckstücke zu öffnen und ih-
ren Inhalt auszubreiten. Zulässig sind 
das Öffnen von Behältnissen und das 
Anheben von Gegenständen, die der 
Abdeckung dienen. Da die Inaugen-
scheinnahme aber jede sinnliche Wahr-
nehmung umfasst, sind auch Riechen, 
Schmecken, Tasten und Fühlen sowie 
die Verwendung von Spürhunden und 
CO2-Spürgeräten zulässig, was insbe-
sondere bei der Suche nach Schmug-
gelgut und unerlaubt einreisenden Per-
sonen wichtig ist. 
 
III. Da Personenkontrollen lediglich 
ein Mittel der Sicherheitsbehörden 
sind, das aufgrund einer Vielzahl von 
Gesetzen zu einer Vielzahl von Zwe-
cken eingesetzt werden kann, ist eine 
Veränderung der Handhabung nicht 
allgemein, sondern nur in Bezug auf 
Teilgebiete beschreibbar (  Schleier-
fahndung,  Grenzkontrollen). Daher 
kann hier nur ein Überblick über die 
wichtigsten Maßnahmen nach der StPO 
und den Polizeigesetzen gegeben wer-

den. Auf die Regelungen der Grenz-
kontrollen (§§ 22, 23 BPolG), Zoll- 
und Finanzkontrollen (§ 10 ZollVwG, 
§ 210 Abgabenordnung) und Ver-
kehrskontrollen (§ 36 Abs. 5 StVO) 
wird hingewiesen. 

Personenkontrollen sind nach § 
111 StPO zulässig, wenn eine Straftat 
nach §§ 129a, 250 Abs. 1 Nr. 1 StGB, 
also z. B. Bildung einer terroristischen 
Vereinigung, Mord, Totschlag, erpres-
serischer Menschenraub, Geiselnahme, 
Brandstiftung oder schwerer Raub be-
gangen worden ist. Auf öffentlichen 
Straßen und Plätzen können Kontroll-
stellen eingerichtet werden. Die An-
ordnung erfolgt durch den Richter, bei 
Gefahr im Verzug auch durch die 
Staatsanwaltschaft oder die Polizei. 
Eine Speicherung der Daten zur späte-
ren Auswertung ist nach § 163d StPO 
zulässig (Schleppnetzfahndung). 

Die Polizeigesetze erlauben Per-
sonenkontrollen zur Abwehr einer kon-
kreten Gefahr, an durch Straftaten ge-
fährdeten Objekten (öffentliche Ver-
kehrsmittel, Amtsgebäude), an Kon-
trollstellen ähnlich § 111 StPO, jedoch 
mit der Zwecksetzung nicht der Ver-
folgung, sondern der Verhinderung 
schwerer Straftaten und von Straftaten 
nach § 27 VersG (Hinschaffen von 
Waffen zu Versammlungen). Hervor-
zuheben sind Kontrollen an polizeilich 
definierten „gefährlichen Orten“. An 
diesen bestehen tatsächliche Anhalts-
punkte dafür, dass dort Straftaten ver-
abredet, vorbereitet oder verübt wer-
den, gegen aufenthaltsrechtliche Vor-
schriften verstoßen wird oder Prostitu-
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tion stattfindet. Derartige Kontrollen 
an gefährlichen Orten werden in Form 
von Razzien insbesondere zur Be-
kämpfung offener Drogenszenen ein-
gesetzt, etwa in Parkanlagen und in 
Bahnhofsvierteln, sowie zunehmend 
in Moscheen und Gebetshäusern, in 
denen Extremisten vermutet werden. 
 
IV. Die Auswirkungen der sicherheits-
politischen Veränderungen entsprechen 
den veränderten Zielsetzungen, die 
durch die terroristischen Anschläge der 
letzten Jahre bedingt sind. Wie auch bei 
anderen Fahndungsbefugnissen führten 
die Anschläge dazu, dass die Behörden 
großzügiger mit diesem Instrument um-
gehen. Da Personenkontrollen auch die 
Feststellung bezwecken, ob die in den 
Ausweisdokumenten oder mündlich 
angegebene Identität mit der konkret 
angetroffenen Person übereinstimmt, 
besteht ein enger Zusammenhang zur 
Diskussion um die Aufnahme codierter 
biometrischer Merkmale in die Doku-
mente (  Biometrie). 
 
V. Personenkontrollen mittels eigens 
eingerichteter Kontrollstellen haben 
sich als wenig effektiv erwiesen. Sie 
können, etwa durch die Koordination 
einer Flucht nach begangener Straftat 
mittels Mobiltelefonen, leicht umgan-
gen werden. Diese geringe Effizienz 
war einer der Gründe für die Schaf-
fung der Befugnisse zu ereignisunab-
hängigen Kontrollen, die Personen-
kontrollen durch mobile Fahndungs-
einheiten erlauben (  Schleierfahn-
dung). 

Bei Personenkontrollen aufgrund 
des Polizeirechts, insbesondere etwa 
Razzien in Gebetshäusern, ist die 
empfundene Eingriffsintensität dieser 
Maßnahmen aufgrund der Betroffen-
heit einer Vielzahl an Rechtsverstößen 
unbeteiligter Personen sehr hoch. Den-
noch sind sie grundsätzlich von den 
gesetzlichen Grundlagen gedeckt. Bei 
Beachtung der rechtlichen Vorausset-
zungen durch die Polizei können daher 
rechtliche Einwände grundsätzlich 
nicht erhoben werden. Bei Einzelkon-
trollen fehlt es hingegen schon objek-
tiv an einer hohen Eingriffsintensität. 
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tion stattfindet. Derartige Kontrollen 
an gefährlichen Orten werden in Form 
von Razzien insbesondere zur Be-
kämpfung offener Drogenszenen ein-
gesetzt, etwa in Parkanlagen und in 
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anderer Personen oder Durchsetzung 
von Zwangsmaßnahmen. Polizeilicher 
Waffengebrauch ist im demokrati-
schen Rechtsstaat an enge gesetzliche 
Voraussetzungen gebunden. Demnach 
ist die Anwendung von unmittelbarem 
Zwang, also physischer Gewalt, nur 
insoweit zulässig, als dies zum Errei-
chen des gesetzlich definierten Zwe-
ckes erforderlich ist. In den Polizeige-
setzen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland ist normalerweise auch 
definiert, welche Waffen als Polizei-
waffen zulässig sind, meist Schlag-
stock, Pistole, Revolver, Gewehr, Ma-
schinenpistole und Maschinengewehr, 
bisweilen auch Sprengmittel (z. B. 
Handgranaten), wobei diese nur gegen 
Sachen angewendet werden dürfen. 
 
II. 1945 wurde die deutsche Polizei 
durch die alliierten Siegermächte des 
Zweiten Weltkrieges zunächst ent-
waffnet. Noch im selben Jahr aber lie-
ßen sie wieder eine begrenzte Ausstat-
tung der Polizei mit Schusswaffen zu 
und ab 1950 gestatteten alle Besat-
zungsmächte die Vollausstattung der 
Polizeibeamten mit Faustfeuerwaffen. 
Gemäß Art. 2 Abs. 2 GG ist ein Waf-
fengebrauch gegen Menschen nur auf-
grund von Gesetzen zulässig. Diese 
müssen der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) vom 4.11. 
1950 entsprechen, wonach die Tötung 
von Menschen nur in unbedingt not-
wendigen Ausnahmefällen rechtens 
ist. Schon in den 1950er Jahren erhielt 
die Polizei verstärkt Einsatzmittel, die 
den Gebrauch der Schusswaffe vor 

allem gegen Menschenmengen über-
flüssig machen sollten: Wasserwerfer 
und Tränengas. Daneben stand aber 
die (Re-) Militarisierung der Polizei. 
In der DDR wurde ab 1948 die Kaser-
nierte Volkspolizei aufgestellt, die ei-
ne militärische Ausrüstung erhielt. Als 
Reaktion darauf und auf den Korea-
krieg (1950-53) wurden 1951 die Be-
reitschaftspolizeien der Länder und 
der Bundesgrenzschutz, seit dem 1.7. 
2005  Bundespolizei (BPol), einge-
richtet, die zur Abwehr von bewaffne-
ten Unruhen im Innern mit Pistolen, 
Karabinern, Maschinengewehr, Pan-
zerfahrzeugen und Granatwerfern aus-
gestattet wurden. 
 
III. Die bürgerkriegsgemäße Ausrüs-
tung der Polizei wurde durch die Not-
standsgesetze vom 24.6.1968 entbehr-
lich. Denn nach dem neuen Art. 87a 
Abs. 4 GG war jetzt bei der Bekämp-
fung „organisierter und militärischer 
Aufständischer“ im Innern notfalls der 
Einsatz der Bundeswehr zulässig. Auch 
forderten jüngere Polizeiführer und die 
Gewerkschaft der Polizei seit den spä-
ten 1960er Jahren eine Begrenzung 
der Polizeibewaffnung auf spezifisch 
polizeiliche Waffen. Die „polizeitypi-
sche Waffe“ sollte dazu dienen, 
Rechtsbrecher möglichst nur kampf-
unfähig zu machen; bisherige Waffen 
der Polizei mit undifferenzierter Tö-
tungswirkung sollten abgeschafft wer-
den. So begann die Entmilitarisierung 
der Polizeibewaffnung: Bei den  
Länderpolizeien wurden Granatwerfer 
und Karabiner abgeschafft, das militä-
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rische Maschinengewehr MG 42 bzw. 
MG 1 durch das automatische Gewehr 
G 8 ersetzt. Beim Bundesgrenzschutz 
wurden Panzerabwehrwaffen und Pan-
zerwagen mit 7,6-cm-Kanonen ver-
schrottet. 

In der Praxis wurde die Schuss-
waffe gegen Menschenmengen nach 
1950 von der Polizei nur sehr selten 
eingesetzt. Für Einsätze gegen gewalt-
tätige Menschenmengen forderten 
eher konservative Politiker und die 
Deutsche Polizeigewerkschaft im Be-
amtenbund verschiedentlich die Ein-
führung von Gummischrot-Geschos-
sen, entsprechende Versuche wurden 
aber in den 1980er Jahren wegen ho-
her Verletzungsgefahr abgebrochen. 
Dagegen spielte der Wasserwerfer als 
„Distanzwaffe“ zur Durchsetzung von 
Platzverweisen gegen Menschenmen-
gen bis in die 1980er Jahre eine be-
deutende Rolle. Wasserwerfer und 
Tränengas zählen in der polizeirechtli-
chen Terminologie nicht zu den Waf-
fen der Polizei, sondern sind „Hilfs-
mittel der körperlichen Gewalt“, eben-
so wie Dienstpferde und -hunde, 
Dienstfahrzeuge, Handfessel und Füh-
rungskette. Wichtig ist seit den 1970er 
Jahren auch die so genannte passive 
Bewaffnung der Polizei bei Grossein-
sätzen: Schutzhelm mit durchsichtigem 
Kunststoffvisier, Einsatzanzug mit 
Schutzelementen und Stiefeln, durch-
sichtiger Schutzschild und Schlagstock. 
Die passive Bewaffnung senkt das Ri-
siko der Verletzung von Polizeibeam-
tinnen und -beamten durch gewalttäti-
ge Gegner, wodurch Schusswaffenge-

brauch aus Notwehr unwahrscheinli-
cher wird. Die martialische Ausrüs-
tung, von Skeptikern als Anzeichen 
polizeilicher Militarisierung bewertet, 
ist in Wirklichkeit „gerade Ausdruck 
einer polizeilichen und nicht auf phy-
sische Vernichtung zielenden Einsatz-
konzeption“ (Busch u. a. 1985, S. 
187). 

Ein wesentlicher Aspekt bei der 
Ausstattung der Polizei mit Schuss-
waffen ist seit den 1970er Jahren die 
Effektivität. Man sucht Waffen, welche 
die Person, gegen die sich der Schuss-
waffengebrauch richtet, sofort hand-
lungsunfähig machen können („Mann-
Stopp-Wirkung“) und zudem unbetei-
ligte Personen schonen. Die bis dahin 
beschafften Schusswaffen waren zum 
Teil für den militärischen Gebrauch 
konzipiert, so auch die seit den 1960er 
Jahren bei den Länderpolizeien einge-
führte Maschinenpistole MP 5. 1975 
verabschiedete der Arbeitskreis II der 

 Innenministerkonferenz ein 
„Pflichtenheft Faustfeuerwaffe“, in 
dem polizeispezifische Anforderungen 
an Schusswaffen definiert wurden, u. a. 
Funktionssicherheit auch unter Extrem-
bedingungen, gute Treffleistung und 
Sicherheit für den Schützen. Erpro-
bungen führten 1978 zu dem Ergebnis, 
dass die Pistolen P 5 (Hersteller: Wal-
ther), P 6 (SIG-Sauer) und P 7 (Heck-
ler und Koch), allesamt im Kaliber 9 
mm, den Anforderungen des Pflich-
tenheftes entsprachen. 

Ebenfalls dem Effektivitätsprin-
zip entspricht die Professionalisierung 
des Tötens durch die Polizei. Nach 
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dem missglückten Versuch einer Gei-
selbefreiung in München 1972 wurden 
Sondereinheiten des Bundesgrenz-
schutzes (GSG 9) und der Polizei 
(MEK, SEK, Präzisionsschützenkom-
mandos) geschaffen. Sie erhielten u. a. 
Präzisionsgewehre mitsamt Zusatzge-
räten und wurden auch dazu ausgebil-
det, Menschen gezielt zu töten, wenn 
dies unumgänglich ist, um z. B. akut 
mit dem Leben bedrohte Geiseln zu 
schützen. Die Mehrheit der Bundes-
länder hat den „Todesschuss“ oder „fi-
nalen Rettungsschuss“ mittlerweile in 
ihren Polizeigesetzen geregelt, meist 
auf Initiative christdemokratischer Re-
gierungen. Die Frage, ob die gezielte 
Tötung auch in den anderen Bundes-
ländern zulässig ist, wird kontrovers 
diskutiert. Die juristischen und auch 
öffentlichen Diskussionen, die in die-
ser Sache z. B. nach dem traurigen En-
de des Gladbecker Geiseldramas von 
1988 geführt wurden, spielen in der 
Praxis jedoch kaum eine Rolle. So 
wurden in Nordrhein-Westfalen mehr-
fach (z. B. Ende 1999 in Aachen und 
im September 2004 in Neuss) auch 
ohne entsprechende Regelung im dor-
tigen Polizeigesetz Geiselnehmer ge-
zielt getötet und die Geiseln gerettet; 
eine öffentliche Diskussion über die 
Rechtmäßigkeit blieb aus. 

 
IV. Die „polizeitypische“ Waffe ist im 
Idealfall eine nicht letale, d. h. nicht 
tödliche Waffe. Sie entspricht dem 
demokratischen Rechtsstaat, in dem 
auch die körperliche Unversehrtheit 
des Rechtsbrechers nach Möglichkeit 

zu schonen ist, ebenso der Fürsorge-
pflicht für die Polizeibeamtinnen und -
beamten, für die das Töten eines Men-
schen nachteilige psychische Folgen 
haben kann. Die bisher diskutierten 
nicht tödlichen Mittel haben jedoch 
entscheidende Nachteile hinsichtlich 
Wirksamkeit und gesundheitlicher Fol-
gen. U. a. werden Elektroschockwaffen 
(z. B. „Taser“) erprobt, seit kurzem 
gehört das Reizstoffsprühgerät (RSG) 
zur Standardausrüstung im polizeili-
chen Einzeldienst. Nachdem aber im 
Jahr 2000 acht Polizeibeamtinnen und 
-beamte im Dienst getötet worden wa-
ren, rückte die Eigensicherung in den 
Mittelpunkt der Diskussion, bei der ge-
rade der Drohwirkung der Pistole be-
sondere Bedeutung eingeräumt wird. 

Bei dem Bemühen von Bund und 
Ländern um eine hohe „Mann-Stopp-
Wirkung“ der Schusswaffe fokussierte 
sich der Blick in den 1990er Jahren 
auf die Munition. Das bei der Polizei 
bisher verwendete Vollmantel-Rund-
kopf-Geschoss hat keine optimale 
Mann-Stopp-Wirkung, zudem kann es 
die getroffene Person durchschlagen 
und Unbeteiligte treffen. Deshalb wur-
den so genannte Deformationsgeschos-
se getestet, die sich beim Aufprall auf 
einen Menschen vergrößern und da-
durch stärkere Schäden verursachen, 
ohne jedoch die getroffene Person zu 
durchzuschlagen. Im November 1999 
wurde die Einführung der neuen Mu-
nition von der Innenministerkonferenz 
beschlossen und ab Herbst 2001 durch-
geführt. Die Gefahr der tödlichen Wir-
kung des Schusswaffengebrauchs wird 
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durch Deformationsgeschosse aber 
nicht verringert. – Die Terroranschläge 
vom 11.9.2001 verursachten bisher 
weder eine Änderung im Bereich der 
Polizeibewaffnung noch des Waffen-
gebrauchsrechts. 
 
V. Kommunikative Intelligenz ist ge-
wiss das Einsatzmittel der Polizei, das 
dem demokratischen Rechtsstaat am 
meisten entspricht. Aber nicht jede 
gewaltbereite Person kann auf diese 
Weise von Straftaten abgehalten wer-
den. Da die ideale Polizeiwaffe tech-
nisch noch nicht machbar ist, muss 
sich die Polizei mit Waffen begnügen, 
die durchaus tödlich wirken können. 
Gerade um Tötungen auf ein Mini-
mum zu reduzieren, ist eine intensive 
Ausbildung der Polizeibeamtinnen und 
-beamten an diesen Waffen, aber auch 
hinsichtlich der rechtlichen Vorausset-
zungen des Waffengebrauchs, uner-
lässlich. 
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Polizeiforschung, 
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I. Als „empirische Polizeiforschung“ 
kann jede im weitesten Sinne sozial-
wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Polizei gelten, die ba-
sierend auf der Methodologie und Me-
thodik empirischer Sozialforschung 
theoretisch inspiriert und methodisch 
kontrolliert Daten erhebt, analysiert 
und / oder interpretiert. Empirische Po-
lizeiforschung ist, was ihre theoreti-
schen und methodischen Grundlagen 
betrifft, an die klassischen sozialwis-
senschaftlichen Disziplinen Soziolo-
gie, Psychologie, Politikwissenschaft 
und die sozialwissenschaftlich orien-
tierte Kriminologie angebunden. Sie 
kann zudem als einer der Bausteine 
einer sich entwickelnden  Polizei-
wissenschaft verstanden werden.  

Das Material für Analysen der 
empirischen Polizeiforschung bieten 
nicht nur klassische Befragungen qua-
litativer oder quantitativer Art, sie kann 
auch aus teilnehmenden Beobachtun-
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gen oder Gruppendiskussionen beste-
hen, kann Aktenanalysen, Diskurs- 
oder Inhaltsanalysen anderer Art be-
treiben. Empirische Polizeiforschung 
kann dabei bereits vorliegende Statis-
tiken, aber auch alternative empirische 
Materialien heranziehen, die nicht ei-
gens für den Forschungszweck erho-
ben wurden, sich somit gleichsam „an-
fallenden empirischen Materials“ be-
dienen (z. B. in Form von Veröffentli-
chungen in der polizeispezifischen 
Fachöffentlichkeit, die einer inhaltsana-
lytische Analyse unterzogen werden). 
Analyseeinheiten sind dabei nicht nur 
die einzelnen Polizisten, sondern auch 
Subgruppen innerhalb der Polizei, aus-
gewählte organisatorische Einheiten 
und / oder die Polizei als Ganzes. Die 
empirische Polizeiforschung in der 
Bundesrepublik Deutschland ist jedoch 
– insbesondere im internationalen Ver-
gleich betrachtet – nicht als sehr aus-
geprägt zu bezeichnen. 
 
II. Der Versuch mit den Mitteln der 
sozialwissenschaftlichen Empirie das 
Feld „Polizei“ systematisch zu analy-
sieren, hat in Deutschland eine recht 
junge Geschichte. Einhergehend mit 
einem wachsenden Misstrauen gegen 
Herrschaftsstrukturen allgemein wur-
de gegen Ende der 1960er Jahre von 
einigen Wissenschaftlern auch die Not-
wendigkeit gesehen, polizeiliches Han-
deln und dessen Folgen zu erforschen: 
Während polizeibezogene Literatur 
sich zuvor überwiegend mit „Tätern“ 
und „Kriminalität“ befasste, standen 
nunmehr staatliche Instanzen und „Kri-

minalisierung“ im Mittelpunkt des In-
teresses. 

Mittels teilnehmender Beobach-
tung erarbeiten sich Feest/Blanken-
burg (1972) Ende der 60er Jahre einen 
intensiven Einblick in den Alltag von 
Schutz- und Kriminalpolizisten. Die 
Ergebnisse dieses „Klassikers“ der em-
pirischen Polizeiforschung in Deutsch-
land lassen sich stark vereinfacht zu ei-
nigen zentralen Aussagen zusammen-
fassen: Trotz des geltenden Legali-
tätsprinzips sei die Polizei nicht in der 
Lage, alle Straftaten mit gleicher In-
tensität zu bearbeiten. Daher hätten 
Polizeibeamte Selektionsmechanismen 
entwickelt, mit denen eine Situation 
vordefiniert werde, wobei dies im Er-
gebnis zu einer strafvereitelnden Be-
handlung von Personen mit wahrge-
nommener hoher „Beschwerdemacht“ 
führe (Feest/Blankenburg 1972, S. 19 
f., 117). 

Die Arbeiten kritischer Sozial-
wissenschaftler wie Feest, Blanken-
burg, Brusten und Lautmann waren 
von dem Anspruch und der Hoffnung 
geleitet, durch wissenschaftliche Be-
trachtung die Institution „Polizei“ für 
die Öffentlichkeit transparenter wer-
den zu lassen. Auf diesem Wege, so 
die Absicht der Forschenden, sollte 
ein Beitrag zur Demokratisierung der 
Polizei und deren Integration in die 
Gesellschaft geleistet werden (vgl. hier-
zu insbesondere als Zusammenschau 
die Sammelbände: Feest/Lautmann 
1971; Brusten/Feest/Lautmann 1975). 
Eher problematisch gestaltete sich 
aber nach den ersten Veröffentlichun-
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gen die Beziehung zwischen den For-
schern und den Beforschten, sprich der 
Polizei: Die ablehnende Reaktion der 
Praktiker auf die Analyse ihrer Hand-
lungsstrategien erschwerte den weite-
ren Zugang zum Feld auf absehbare 
Zeit – Nachwirkungen waren noch 
Mitte der 90er Jahre zu spüren (vgl. 
Pick 1995). 

Sozialwissenschaftler beschäftig-
ten sich in der Folge nur noch punktuell 
mit Fragen polizeilicher Tätigkeit; über 
diese Aktivitäten hinaus haben sich 
lediglich an einigen Hochschulen län-
ger beständige Arbeitsgruppen gebildet 
(z. B. in Form der Arbeitsgruppe „Bür-
gerrechte und Polizei / CILIP“ an der 
FU Berlin). Die hohen Erwartungen der 
frühen 70er Jahre hinsichtlich einer 
eigenständigen Forschungsrichtung ha-
ben sich somit letztlich nicht erfüllt. 
Zum Kristallisationspunkt für empiri-
sche Polizeiforschung haben sich nicht 
die Universitäten (im Sinne einer „For-
schung über die Polizei“), sondern die 
Polizei (-institutionen) selbst entwickelt 
(„Forschung für die Polizei“). Rein 
zeitlich fiel der scheiternde Versuch, 
eine polizeiexterne systematische Beo-
bachtung der Polizei zu institutionali-
sieren, mit internen Anstrengungen der 
Polizei zusammen, die eigene Arbeit 
durch wissenschaftliche Begleitung ef-
fektiver zu gestalten – und hierfür auch 
sozialwissenschaftliche Ansätze bzw. 
Methoden zu verwenden. Dabei stan-
den folgende Arbeitsfelder im Vorder-
grund (exemplarisch belegt mit einzel-
nen Studien): Tatortaufnahme (Schmitz 
1977; Schmitz/Lenders/Reentz 1978); 

Verhältnis Ermittler – Zeuge bzw. Er-
mittler – Opfer (Weis 1982; Steffen 
1987); Ermittlungsarbeit (Waldmann 
1977; Steffen 1982; Oevermann/Schus-
ter/Simm 1985; Dölling 1987); speziel-
le Taten bzw. ausgewählte Tätergrup-
pen (z. B. Organisierte Kriminalität: 
Rebscher/Vahlenkamp 1988; Sieber/ 
Bögel 1993). Zusammenfassend kann 
für die Zeit seit Mitte der 70er bis zum 
Beginn der 90er Jahre festgehalten wer-
den: (1) die Forschungen waren kon-
zentriert auf die Kriminalitätsbekämp-
fung, (2) als empirische Polizeiforscher 
dominierten Angestellte der polizeili-
chen Forschungsstellen und (3) metho-
disch gesehen überwogen Sekundär-
analysen amtlicherseits erzeugter Akten 
bzw. Daten sowie Expertenbefragun-
gen (nur sehr vereinzelt erfolgten direk-
te Befragungen von Beamten, z. B. zu 
ihrer „persönlichen“ Situation). 
 
III. Im Verlauf der 90er Jahre verstärk-
te sich eine Entwicklung, die z. T. ihre 
Vorläufer bzw. Wurzeln bereits in den 
80er Jahren hatte. So finden sich bereits 
in den 80er Jahren vereinzelt einige 
Veröffentlichungen aus Projekten mit 
polizeiexternen Wissenschaftlern bzw. 
Geldgebern (Schneekloth 1986, Wil-
lems u. a. 1988). Aber erst im Verlauf 
des folgenden Jahrzehnts trugen all 
jene Projekte Früchte, die in den 80er 
Jahren angelegt und per Feldarbeiten in 
diesem Jahrzehnt durchgeführt wurden. 
Zudem öffnete sich die Forschung 
polizeiinterner Forschungsinstitute ver-
stärkt einer kritischen Betrachtung der 
eigenen Organisation und interessierte 
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sich zudem für eine Analyse des Ver-
hältnisses der Polizei zur Öffentlich-
keit. Weiterhin wurde das Forschungs-
feld der Verbrechensbekämpfung von 
polizeiexternen Forschern neu entdeckt 
und unter anderen Fragestellungen be-
arbeitet. Von besonderer Bedeutung 
waren ab dem Ende der 80er Jahre 
folgende Arbeitsfelder und Studien: Er-
mittlungsarbeit und Alltagshandeln 
(Feltes 1988; Reichertz 1991; Stock/ 
Kreuzer 1996; Schröer 2002; Lorei 
2003); Konfliktbewältigung und Trai-
ningskurse (Volmerg/ Büttner 1986; 
Lamnek 1988; Willems u. a. 1988; 
Weis 1990; Walter/ Wagner 1996; Oh-
lemacher u. a. 2003); Gesundheit und 
Arbeitszufriedenheit (Zittlau 1992; 
Kirkcaldy 1993; Deusinger 1995; 
Jaschke 1997; zusammenfassend: Ahlf 
1997, S. 108 ff.; jüngst: „Polizei & 
Wissenschaft“, H. 2/2003, Themenheft 
zur Berufsmotivation und Arbeitszu-
friedenheit); Fremdenfeindlichkeit 
(Eckert/Jungbauer/Willems 1996; Ba-
ckes u. a. 1997; Bornewasser 1999; zu-
sammenfassend: Heuer 1998); Trans-
formation in den neuen Bundesländern 
(Behr 1993, 1996; Korfes 1997); Poli-
zei als Organisation / Organisationsent-
wicklung (Schneekloth 1986; Wempe 
1990; Projektgruppe 1998; Behr 2000; 
Lange/Schenck 2004; Mensching u. a. 
2004). 

Der 11. September 2001 hat in der 
empirischen Polizeiforschung bislang 
noch zu keinerlei signifikanten Verän-
derungen in der Auswahl und empiri-
schen Bearbeitung von Forschungs-
themen geführt. Hierfür dürften zwei 

Aspekte ursächlich sein: Erstens bedarf 
es diskursiver Klärungsprozesse in den 
beteiligten akademischen Disziplinen, 
wie mit Blick auf die Folgen den 11. 
Septembers empirisch zu klärende Fra-
gestellungen zu formulieren wären, und 
zweitens benötigt die Ab- und Aufar-
beitung empirischer Fragen schlicht-
weg Zeit. 
 
IV. Zusammenfassend kann als „state 
of the art“ Anfang des ersten Jahr-
zehnts des neuen Jahrtausends gelten: 
(1) Die Methoden und (inter-) diszipli-
nären Perspektiven der empirischen 
Polizeiforschung sind vielfältiger ge-
worden, (2) die Polizeiforschung  
„über“ die Polizei hat sich anteilsmä-
ßig verstärken können und (3) insge-
samt gesehen ist die empirische Poli-
zeiforschung jedoch im Vergleich zu 
anderen sozialwissenschaftlich-krimi-
nologischen Forschungsgebieten noch 
immer schwach ausgeprägt. 

Weiterhin zu bemängeln ist vor 
allem einerseits das Fehlen einer aus-
gereiften (und damit auch der Mangel 
an einer die empirische Forschung ins-
pirierenden) Theorie und andererseits 
einer kontinuierlichen finanz- und per-
sonalstarken empirischen Forschung 
außerhalb der Polizei. Ähnlich äußerte 
sich Feltes: „Es fehlt in Deutschland 
an einer systematischen, (nicht nur, 
aber auch wissenschaftlich) begleite-
ten, rationalen Beschäftigung mit dem, 
was Polizei tut, was sie tun kann und 
was sie tun sollte. (...) Entweder wer-
den diese Aspekte (partei-) politisch 
diskutiert, oder so fachspezifisch 
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(z. B. kriminalistisch), daß es an einer 
übergeordneten, strukturierten Theorie 
für das, was man tut, logischerweise 
fehlen muss“ (Feltes 1997a, S. 3; siehe 
auch 1997b, S. 61). Erste Ansätze ei-
ner solchen Institutionalisierung und 
Verstetigung der Zusammenarbeit von 
sozialwissenschaftlicher Theorie und 
Empirie einerseits und polizeilicher 
Praxis andererseits zeigen sich seit 
einigen Jahren in den Arbeitszusam-
menhängen des Tagungs- und Diskus-
sionskontextes „Empirische Polizeifor-
schung“, den Aktivitäten des „Arbeits-
kreises Innere Sicherheit“ (AKIS), den 
Publikationen des „Verlages für Poli-
zeiwissenschaft“ (inklusive der Zeit-
schrift „Polizei & Wissenschaft“), der 
Veröffentlichungsreihe des „Felix-Ver-
lags“ und im Rahmen der Diskussionen 
zur Etablierung eines empirischen For-
schungsinstituts an der sich aus der Po-
lizei-Führungsakademie (PFA) entwi-
ckelnden Hochschule der Polizei. 
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Thomas Ohlemacher 

 

Polizei-
Führungsakademie 
 
 
I. Die Polizei-Führungsakademie 
(PFA) ist die zentrale Aus- und Fortbil-
dungseinrichtung für die Polizeibeam-
ten des höheren Dienstes des Bundes 
und der Länder. Die in Münster-Hiltrup 
gelegene Akademie ist eine Einrich-
tung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
die auf der Grundlage eines Abkom-
mens zwischen dem Bund und allen 
Ländern gemeinsam getragen und an-
teilig finanziert wird. Neben ihrem Bil-
dungsauftrag führt sie Forschungen auf 
dem Gebiet des Polizeiwesens durch 
und pflegt Beziehungen zu vergleich-
baren Bildungseinrichtungen anderer 
Staaten.  

Die PFA wurde im Mai 1945 zu-
nächst als Zentralpolizeischule für die 
britische Besatzungszone gegründet, ab 
dem 15.12.1949 unter der Bezeichnung 
Polizei-Institut Hiltrup weitergeführt 
und am 1.1.1973 in Polizei-Führungsa-
kademie umbenannt. Sie wird von ei-
nem Präsidenten geleitet und gliedert 
sich in Fachbereiche, das Polizeitechni-
sche Institut und Dezernate (zuständig 
für Querschnittsaufgaben und Verwal-
tung). Die Fach- und Rechtsaufsicht 
übt ein Kuratorium aus, dessen Mitglie-
der die Leiter bzw. andere hohe Beamte 
der Polizeiabteilungen der Innenminis-
terien sind. Im föderalen System der 
Bundesrepublik Deutschland mit der 
vorrangigen Zuständigkeit der Länder 
für Polizeiangelegenheiten kommt der 
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Polizei-Führungsakademie eine nicht 
unerhebliche Bedeutung für ein ge-
meinsames Polizeiverständnis zu.  
 
II. Hauptaufgabe der Polizei-Füh-
rungsakademie ist die Ausbildung an-
gehender Führungskräfte der Polizei. 
Die Studierenden rekrutieren sich bis-
her überwiegend aus schutz- und kri-
minalpolizeilichen Funktionen des ge-
hobenen Dienstes, so genannten Auf-
stiegsbeamten. Sie verfügen nach ih-
rem Fachhochschulstudium in der Re-
gel über mindestens fünf Jahre Be-
rufspraxis und werden nach dem Prin-
zip der Bestenauslese in dezentralen 
Auswahlverfahren des Bundeskrimi-
nalamtes, der Polizei des Bundes und 
der Länderpolizeien ausgewählt. Zum 
geringeren Teil handelt es sich bei den 
Studierenden um Laufbahnbewerber 
mit abgeschlossenem Hochschulstudi-
um (Juristen mit erstem Staatsexamen, 
Betriebs- und Volkswirte, Sozialwis-
senschaftler), die als so genannte Di-
rekteinsteiger für die Ausbildung des 
höheren Dienstes eingestellt werden.  

Alle Studierenden absolvieren ei-
nen zweijährigen Studiengang nach 
einem einheitlichen Lehrplan. Das ers-
te Studienjahr wird zur Einbeziehung 
der Spezifika von Bund und Ländern 
dezentral, das zweite zentral als Prä-
senzstudium an der Polizei-Führungs-
akademie durchgeführt. Die Stärke ei-
nes Studiengangs variiert, abhängig 
vom aktuellen bundesweiten Bedarf, 
zwischen 100 und 220 Studierenden. 
Gemäß Abkommen soll durch das Stu-
dium „die Fähigkeit erworben werden, 

größere Polizeidienststellen und Poli-
zeieinheiten zu führen, in Führungs-
stellen den Einsatz der Polizei zu lei-
ten, besondere Aufgaben in Zentralbe-
hörden des Bundes und der Länder 
und in obersten Bundes- und Landes-
behörden wahrzunehmen und bei der 
Ausbildung und Fortbildung der Poli-
zeivollzugsbeamten mitzuwirken“ (Ab-
kommen über die einheitliche Ausbil-
dung der Anwärter für den höheren Po-
lizeivollzugsdienst und über die Poli-
zei-Führungsakademie, Artikel 5). Das 
praxisorientierte Studium umfasst In-
halte der Fächer Führung, Organisation 
und öffentliche Betriebswirtschaftsleh-
re, der Rechts- und Sozialwissenschaf-
ten, Kriminalistik und Kriminologie, 
der polizeibezogenen Einsatz- und Ver-
kehrslehre sowie der Berufsethik. Sie 
werden in Vorlesungs- und Seminar-
form aber auch in Übungen und Trai-
nings vermittelt, zum Teil aufgabenbe-
zogen interdisziplinär unter so ge-
nannten Operativen Leitthemen. Das 
gestufte Prüfungssystem im zweiten 
Studienabschnitt mit mündlicher Ab-
schlussprüfung hat den Charakter ei-
ner internen Laufbahnprüfung (Staats-
prüfung). Ein akademischer Grad wird 
nicht verliehen. Juristen mit zweitem 
Staatsexamen werden an der Polizei-
Führungsakademie in einem gesonder-
ten halbjährigen Studienkurs ohne 
Prüfungen auf polizeiliche Führungs-
Funktionen vorbereitet (etwa zwischen 
10 und 25 Teilnehmer pro Jahr). 

Die Fortbildung für polizeiliche 
Führungskräfte des höheren und teil-
weise auch des gehobenen Dienstes ist 
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die zweite Hauptaufgabe der Polizei-
Führungsakademie. Das Fortbildungs-
programm wird als systematische Er-
gänzung und Fortsetzung der Ausbil-
dung verstanden. Die jährlich ca. 50 
Seminare und Arbeitstagungen richten 
sich je nach thematischem Schwer-
punkt zusätzlich an Vertreter anderer 
öffentlich-rechtlicher Institutionen und 
kooperierende Akteure im Bereich der 
inneren Sicherheit (z. B. Justiz, Zoll, 
Sicherheitsgewerbe), zum Teil mit spe-
zifisch internationaler Ausrichtung an 
leitende Polizeibeamte des Auslandes. 
Grundsätzlich werden allgemein fach-
liche, funktionsbezogene, anlassbezo-
gene und projektbezogene Fortbil-
dungsveranstaltungen unterschieden. 
Der größte Anteil ist funktionsbezogen 
und richtet sich an Adressaten ver-
gleichbarer Funktionen bzw. Fachver-
antwortung. Allgemein fachliche Fort-
bildung bezweckt eine allgemeine in-
terdisziplinäre Aktualisierung und Ver-
tiefung von Fachkenntnissen; anlassbe-
zogen werden bedeutsame polizeirele-
vante Ereignisse oder Entwicklungen 
nachbereitet. In projektbezogenen Ver-
anstaltungen werden Konzeptionen für 
herausragende Probleme erarbeitet. Ein 
modular aufgebautes Managementkol-
leg dient der gezielten Personalent-
wicklung für Spitzenämter des höheren 
Dienstes. Die Fortbildungsveranstaltun-
gen werden jährlich von ca. 3000 Teil-
nehmern besucht, davon kommen ca. 
10-15 % aus dem Ausland und ca. 3 % 
aus polizeiexternen Bereichen. 

Das Polizeitechnische Institut un-
terstützt und berät die Polizeien des 

Bundes und der Länder durch fachtech-
nische Stellungnahmen, Gutachten und 
Konzepte. Außerdem werden in techni-
schen Richtlinien die Anforderungen 
an polizeiliche Führungs- und Einsatz-
mittel formuliert und entsprechende 
Testreihen koordiniert. In begrenztem 
Umfang findet an der Polizei-Füh-
rungsakademie polizeibezogene For-
schung statt, vor allem zu Fragen der 
Verwaltungsmodernisierung, der Ef-
fektivität und Effizienz polizeilicher 
Konzepte sowie im Bereich der Krimi-
nalprävention. Der Fachbibliothek ist 
eine polizeigeschichtliche Sammlung 
angegliedert, mit einer Dauerausstel-
lung zur Geschichte der polizeilichen 
Bildungsarbeit. Für herausragende wis-
senschaftliche Abhandlungen zu poli-
zeiwissenschaftlichen Themen wird 
alle zwei Jahre ein Preis der Polizei-
Führungsakademie vergeben. 

Von besonderer Bedeutung sind 
die Auslandsbeziehungen der Akade-
mie. Insbesondere zu vergleichbaren 
Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen in Europa bestehen vielfältige en-
ge Kontakte. Die Polizei-Führungsa-
kademie ist Teil der Europäischen Po-
lizeiakademie „Collège Européen de 
Police“ (CEPOL), einem Netzwerk 
von Polizeiakademien und -hochschu-
len der Europäischen Union. Sie ge-
hört darüber hinaus der Mitteleuropäi-
schen Polizeiakademie (MEPA) an 
und der Association of European Poli-
ce Colleges (AEPC), die auch viele 
Nicht-EU-Mitglieder umfasst. Ziel die-
ser Kooperationsformen ist die Verbes-
serung der grenzüberschreitenden poli-
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zeilichen Zusammenarbeit durch Har-
monisierung der Ausbildung, gemein-
same Fortbildungsangebote und Ta-
gungen.  
 
III. Die Anforderungen an Führung 
und Management der Polizei werfen 
zwangsläufig die Frage auf, ob der 
rechtliche und institutionelle Rahmen 
einer Berufsakademie ausreicht, den 
angehenden Führungskräften die für ih-
re komplexen Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Methoden und Kompeten-
zen zu vermitteln. Erste Überlegungen, 
die Einrichtung in eine Hochschule der 
Polizei zu überführen, gab es bereits 
kurz nach ihrer Gründung seit dem 
Ende der vierziger Jahre. Einerseits 
wurde es immer unabweisbarer, dass 
ein für den höheren Dienst qualifizie-
rendes Studium wissenschaftlich be-
gründete Erkenntnisse und Methoden 
zu vermitteln hat. Andererseits gab es 
lange Zeit die Befürchtung, eine zu 
akademisch ausgerichtete Ausbildung 
an einer Hochschule könnte zu einem 
Verlust des Praxisbezugs und zu ver-
minderter Handlungskompetenz der 
Absolventen führen. Deshalb dauerte es 
noch Jahrzehnte, bis alle beteiligten 
Innenressorts des Bundes und der Län-
der schließlich davon überzeugt waren, 
einen Statuswechsel anzustreben.  

Am 20.11.1998 fasste die ständi-
ge Konferenz der Innenminister und  
-senatoren den Beschluss, die Polizei-
Führungsakademie zu einer (internen) 
Hochschule weiter zu entwickeln. Seit 
dem 27.1.2005 liegt nach einem um-
fassenden Abstimmungsprozess auch 

mit den Wissenschaftsministerien ein 
gültiges Gesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen über die Deutsche Hoch-
schule der Polizei (Polizeihochschul-
gesetz – DHPolG) vor. Dieses Gesetz 
ist Teil des anzupassenden Abkom-
mens, das erst durch Ratifizierung al-
ler Länder und des Bundes Gültigkeit 
erlangt und damit die Gründungsphase 
der Hochschule einleitet (ab Frühjahr 
2006). Zeitgleich mit dem Status-
wechsel wird der zweijährige Studien-
gang für den höheren Polizeidienst in 
einen Masterstudiengang umgestellt – 
Abschluss: „Master of Public Admi-
nistration – Police Management“. Die-
ser nach den Bolognakriterien gestal-
tete modularisierte Studiengang wurde 
bereits durch ein unabhängiges Akk-
reditierungsinstitut anerkannt. Das Po-
lizeihochschulgesetz verpflichtet die 
zukünftige Hochschule u. a. „die Poli-
zeiwissenschaft durch Forschung, Leh-
re, Studium und Weiterbildung zu 
pflegen und zu entwickeln“ (§ 4 Abs. 
2 DHPolG). 
 
IV. Durch die Entwicklung zur Deut-
schen Hochschule der Polizei und der 
damit verbundenen Veränderungen 
des Studiums der Führungskräfte wird 
eine neue Stufe der Professionalisie-
rung des Polizeiberufs erreicht. Dabei 
behält die Einrichtung ihren Charakter 
als zentrale Serviceeinrichtung für und 
innerhalb der Polizei, gleichzeitig aber 
wird sie – wenn auch mit einem sehr 
speziellen Profil – in allen wesentli-
chen Aspekten ein Teil des Hoch-
schulsystems in Deutschland. Durch 
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diese Entwicklung gehen starke Im-
pulse aus zu einer entsprechenden 
Umwandlung der Fachhochschulstu-
diengänge für Polizeibeamte des ge-
hobenen Dienstes in Bachelorstudien-
gängen. International wird das Projekt 
ebenfalls sehr bewusst wahrgenom-
men und eine Umgestaltung der Aus-
bildung von polizeilichen Führungs-
kräften im Sinne des Bolognaprozes-
ses in anderen Staaten fördern. 
 
V. Auch im Status einer Hochschule 
wird die zentrale Funktion einer Kom-
munikationsplattform und eines Fo-
rums für ein gemeinsames Polizeiver-
ständnis im föderalen Polizeisystem 
erhalten bleiben. Das ausgeprägte In-
teresse der Innenminister des Bundes 
und der Länder an einer aus ihrer Sicht 
steuerbaren Entwicklung, verbunden 
mit dem Ziel einer bestmöglichen, 
spezifischen und praxisgerechten Aus- 
und Fortbildung der Führungskräfte auf 
wissenschaftlicher Grundlage, bietet 
eine gute Voraussetzung für den Wei-
terbestand und die kontinuierliche 
Modernisierung der Einrichtung. Eine 
dort stärker als bisher institutionali-
sierte Polizeiforschung dürfte eine we-
sentliche Erfolgsvoraussetzung für die 
Entwicklung der Polizeiwissenschaft 
in Deutschland darstellen. Die Koope-
ration mit allgemeinen Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen wird 
sich im Sinne der Zielsetzung deutlich 
intensivieren, ebenso mit vergleichba-
ren Einrichtungen des Auslandes. 
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I. Der Begriff „Polizeihoheit der Län-
der“ bringt zum Ausdruck, dass die Zu-
ständigkeit für das Polizeiwesen in der 
Bundesrepublik Deutschland grund-
sätzlich den Bundesländern vorbehalten 
ist. Diese haben nach dem Prinzip des 
Föderalismus neben dem Bund eine 
eigene Staatsqualität. Sowohl „die Aus-
übung der staatlichen Befugnisse und 
die Erfüllung der staatlichen Aufga-
ben“ (Art. 30 GG) als auch die Gesetz-
gebung (Art. 70 GG) ist nach dem 
Grundgesetz Sache der Länder, soweit 
das Grundgesetz keine andere Rege-
lung trifft oder zulässt. Mithin sind die 
Länder auch für die Gesetzgebung und 
die Organisation des Polizeiwesens zu-
ständig, insofern es sich nicht um son-
derpolizeiliche Einrichtungen des Bun-
des handelt. 
 
II. Schon während der konstitutionel-
len Monarchie und der Weimarer Re-
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publik kam die Polizeihoheit den ein-
zelnen Ländern zu. Erst ab 1933 fand 
in Deutschland eine Zentralisierung 
des Polizeiwesens statt. Diesem Sys-
tem erteilten die westlichen Sieger-
mächte nach 1945 eine entschiedene 
Absage. Sie erblickten in einem zentra-
lisierten Polizeiapparat eine politische 
Gefahr. Im so genannten Polizeibrief 
der Militärgouverneure vom 14. April 
1949 an den Präsidenten des Parlamen-
tarischen Rates (abgedruckt bei Helmut 
Roewer 1987: Nachrichtendienstrecht 
der Bundesrepublik Deutschland, Köln 
u. a., S. 135 f.) wurde dementspre-
chend, entgegen den „zentralistischen“ 
Ambitionen einiger Mitglieder dieses 
Gremiums, eine dezentralisierte Poli-
zei gefordert. Zwar wurde der künfti-
gen Bundesregierung gestattet, Bun-
despolizeibehörden „zur Überwa-
chung des Personen- und Güterver-
kehrs bei der Überschreitung der Bun-
desgrenzen“, zur „Sammlung und Ver-
breitung von politischen Auskünften“ 
sowie zur „Koordinierung bei der Un-
tersuchung von Verletzungen der Bun-
desgesetze und die Erfüllung internati-
onaler Verpflichtungen hinsichtlich der 
Rauschgiftkontrolle, des internationa-
len Reiseverkehrs und von Staatsver-
trägen über Verbrechensverfolgung“ 
einzurichten, wobei die Befugnisse, 
Zuständigkeiten und Aufgaben jedes 
dieser besonderen Bundesorgane 
durch Bundesgesetz geregelt werden 
sollten. Als Grundsatz wurde formu-
liert: „Keine Bundespolizeibehörde 
darf Befehlsgewalt über Landes- oder 
Ortspolizeibehörden besitzen.“ 

III. Dementsprechend wurden auf der 
Grundlage des Art. 87 Abs. 1 S. 2 GG 
der Bundesgrenzschutz (BGS), seit 
dem 1.7.2005  Bundespolizei (BPol), 
und das  Bundeskriminalamt (BKA) 
eingerichtet. Darüber hinaus nehmen 
weitere Institutionen des Bundes wie z. 
B. das Zollkriminalamt „kraft Sachzu-
sammenhanges“ materiell polizeiliche 
Befugnisse wahr. Kennzeichnend für 
die Entwicklung der Rechtsgrundlagen 
des BKA und vor allem des BGS ist 
indessen die schrittweise Ausweitung 
der Aufgabenbereiche sowie der Ein-
griffsbefugnisse. So ist der BGS durch 
das „Aufgabenübertragungsgesetz“ von 
1992 faktisch zu einer allgemeinen 
Flächenpolizei für den Bereich der 
Flugsicherung und des Eisenbahnbe-
triebes geworden. Zumindest für be-
stimmte Ausnahmesituationen hat sich 
der BGS darüber hinaus „von einer 
reinen Grenzpolizei zu einer multi-
funktional einsetzbaren ‚Polizei des 
Bundes  gewandelt“, wie das Bundes-
verfassungsgericht in seinem Be-
schluss vom 28. Januar 1998 konsta-
tierte. Die durch den Gesetzgeber 
2005 beschlossene Umbenennung des 
BGS in „Bundespolizei“ ist denn auch 
nur konsequent. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat diese Entwicklung 
prinzipiell gebilligt, allerdings auch 
Grenzlinien benannt: „Der Bundes-
grenzschutz darf nicht zu einer allge-
meinen, mit den Landespolizeien kon-
kurrierenden Bundespolizei ausgebaut 
werden und damit sein Gepräge als 
Polizei mit begrenzten Aufgaben ver-
lieren“ (BVerfGE 97, S. 198 ff.). 
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IV. Eine ähnliche Entwicklung wie für 
den BGS ist auch für das BKA zu 
konstatieren. Durch entsprechende ge-
setzgeberische Ausweitung seiner Zu-
ständigkeitsbereiche ist es immer mehr 
zu einer zentralen Strafermittlungsbe-
hörde geworden. Auch durch das Ter-
rorismusbekämpfungsgesetz von 2002 
sind dem BKA wiederum neue Befug-
nisse verliehen worden: Es darf künf-
tig ohne irgendeine Mitwirkung der 
Länderpolizeien bei allen „öffentli-
chen oder nichtöffentlichen Stellen“ 
Daten erheben. Die ursprünglich vom 
Bundesinnenministerium geforderten 
weit reichenden Kompetenzen zur „Ini-
tiativermittlung“ sind ihm – bisher – 
vom Gesetzgeber allerdings vorenthal-
ten worden. In diesem Punkt hat die 
massive Kritik vieler juristischer Stan-
desorganisationen am beabsichtigten 
Machtzuwachs für diese Bundesbe-
hörde immerhin Wirkung im Gesetz-
gebungsverfahren zeitigen können. 
 
V. Der grundlegende Trend zur all-
mählichen Aushöhlung der Polizeiho-
heit der Länder wird damit freilich 
nicht umgekehrt. So berichtete die 
Presse im September 2004 von einem 
zwischen der SPD-Bundestagsfraktion 
sowie dem damaligen Innenminister 
Schily abgestimmten Papier, wonach 
das BKA sowie das Bundesamt für 
Verfassungsschutz den entsprechenden 
Landesbehörden gegenüber künftig 
weisungsberechtigt sein sollen (Frank-
furter Rundschau vom 11.9.2004). Ob 
die hierfür erforderliche Änderung des 
Grundgesetzes die Zweidrittelmehrheit 

von Bundestag und Bundesrat erhalten 
wird, ist allerdings fraglich. Indessen 
favorisieren die CDU und CSU eine 
Verfassungsänderung, die den Einsatz 
der  Bundeswehr im Inneren künftig 
unter erleichterten Bedingungen zulas-
sen soll. Die Verabschiedung des 
„Luftsicherheitsgesetzes“ im Sommer 
2004 geht bereits ein Stück weit in 
diese Richtung, indem der Bundes-
wehr neue Kompetenzen in diesem 
Bereich (einschließlich des Abschusses 
„terrorverdächtiger“ Verkehrsflugzeu-
ge) zugesprochen werden. Der Trend 
zur Zentralisierung wird auch verstärkt 
durch verschiedene institutionalisierte 
Formen polizeilicher „Zusammenar-
beit“ zwischen Bund und Ländern, in 
Zukunft vor allem aber durch engere 
Kooperationen und Abstimmungen 
auf EU-Ebene und durch den weiteren 
Ausbau des Schengener Informations-
systems im Zeichen internationaler 
Terrorismusbekämpfung. 
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Polizeikultur 
 
 
I. Bis heute gibt es in Deutschland 
kein theoretisch konsistentes und so-
zialwissenschaftlich fundiertes Wissen 
zur Kultur der Polizei. Auch einen ent-
sprechenden etablierten Forschungs-
zweig, wie dies in der angloamerika-
nischen Polizeiwissenschaft durchaus 
der Fall ist, sucht man vergebens. 
Schaut man sich die Veröffentlichungs-
lage an, dann kann man durchaus sa-
gen, dass die Polizeikultur in Deutsch-
land bislang eine marginale Rolle in 
Wissenschaft und Praxis spielt. Dem-
entsprechend schwer fällt die Be-
schreibung der Rezeptionsgeschichte 
und die Bestimmung dessen, was Poli-
zeikultur letztlich ist. Vorstellbar sind 
allerdings mindestens zwei Perspekti-
ven, von denen die erste Version die 
theoretisch weniger elaborierte, aber 
konsensfähigere sein dürfte. 

Aus der Perspektive der Organisa-
tionskultur kann im Sinne einer popu-
lärwissenschaftlichen Debatte Polizei-
kultur folgendermaßen definiert wer-
den: „Polizeikultur umschreibt (...) ty-
pische polizeiliche Handlungen, Sym-
bole, Zeremonien, Rituale, Stile usw., 

die natürlich von der jeweiligen Organi-
sationsstruktur (den harten Faktoren), 
aber auch von den praktizierten Wert-
haltungen, Normen, Orientierungsmus-
tern, Leitbildern usw. (den sog. weichen 
Faktoren) abhängig sind“ (Ahlf 1997, S. 
98). Polizeikultur lässt „die nach außen 
und innen sichtbar gewordenen, unver-
wechselbaren Äußerungen“, also eine 
„Polizeiidentität“ erkennen (ebd.). 

Dabei fällt erstens auf, dass so-
wohl strukturelle (die Institution und 
die Organisation betreffende) als auch 
habituelle (auf die persönliche Ausges-
taltung durch Individuen bezogene) 
Faktoren herangezogen werden, und 
dass zweitens von „einer“ Identität der 
Polizei ausgegangen wird. Die Polizei 
als homogenes Gebilde zu beschreiben, 
mit dem sich alle Mitglieder iden-
tifizieren können, gelingt auf sehr ab-
strakter Ebene oder bei tragischen Er-
eignissen: Stirbt ein Polizist im Dienst 
durch fremdes Verschulden, dann füh-
len sich alle Polizisten und Polizistin-
nen getroffen. Der Trauerflor an den 
Antennen aller bundesdeutschen Strei-
fenwagen ist durchaus auch ein Teil der 
gemeinsamen Polizeikultur. Diese 
„universalen Gemeinsamkeiten“ leiten 
aber aller Erfahrung nach nicht den Be-
rufsalltag unmittelbar an. Dafür sind 
konkretere kulturelle Bindungen nötig. 
Deshalb ist eine Begriffsbestimmung 
vorzuziehen, die sich am Kern der 
Polizeiarbeit orientiert, nämlich an der 
monopolistischen Verfügung über Ge-
walt und der dazu notwendigen Ethik 
des polizeilichen Handelns. 
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schreibung der Rezeptionsgeschichte 
und die Bestimmung dessen, was Poli-
zeikultur letztlich ist. Vorstellbar sind 
allerdings mindestens zwei Perspekti-
ven, von denen die erste Version die 
theoretisch weniger elaborierte, aber 
konsensfähigere sein dürfte. 

Aus der Perspektive der Organisa-
tionskultur kann im Sinne einer popu-
lärwissenschaftlichen Debatte Polizei-
kultur folgendermaßen definiert wer-
den: „Polizeikultur umschreibt (...) ty-
pische polizeiliche Handlungen, Sym-
bole, Zeremonien, Rituale, Stile usw., 

die natürlich von der jeweiligen Organi-
sationsstruktur (den harten Faktoren), 
aber auch von den praktizierten Wert-
haltungen, Normen, Orientierungsmus-
tern, Leitbildern usw. (den sog. weichen 
Faktoren) abhängig sind“ (Ahlf 1997, S. 
98). Polizeikultur lässt „die nach außen 
und innen sichtbar gewordenen, unver-
wechselbaren Äußerungen“, also eine 
„Polizeiidentität“ erkennen (ebd.). 

Dabei fällt erstens auf, dass so-
wohl strukturelle (die Institution und 
die Organisation betreffende) als auch 
habituelle (auf die persönliche Ausges-
taltung durch Individuen bezogene) 
Faktoren herangezogen werden, und 
dass zweitens von „einer“ Identität der 
Polizei ausgegangen wird. Die Polizei 
als homogenes Gebilde zu beschreiben, 
mit dem sich alle Mitglieder iden-
tifizieren können, gelingt auf sehr ab-
strakter Ebene oder bei tragischen Er-
eignissen: Stirbt ein Polizist im Dienst 
durch fremdes Verschulden, dann füh-
len sich alle Polizisten und Polizistin-
nen getroffen. Der Trauerflor an den 
Antennen aller bundesdeutschen Strei-
fenwagen ist durchaus auch ein Teil der 
gemeinsamen Polizeikultur. Diese 
„universalen Gemeinsamkeiten“ leiten 
aber aller Erfahrung nach nicht den Be-
rufsalltag unmittelbar an. Dafür sind 
konkretere kulturelle Bindungen nötig. 
Deshalb ist eine Begriffsbestimmung 
vorzuziehen, die sich am Kern der 
Polizeiarbeit orientiert, nämlich an der 
monopolistischen Verfügung über Ge-
walt und der dazu notwendigen Ethik 
des polizeilichen Handelns. 
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Aus der Perspektive der polizeili-
chen Handlungsethik ist Polizeikultur 
ein Bündel von Wertbezügen, die als 
transzendentaler Rahmen das Alltags-
handeln von Polizeibeamten und -be-
amtinnen ermöglichen, begrenzen und 
anleiten. Wertbezüge geben darüber 
Auskunft, in welchen Situationen wel-
che Werte und Tugenden in welchem 
Ausmaß Geltung erlangen (z. B. 
Selbstdisziplin, Tapferkeit, Loyalität, 
Zivilcourage) und auch darüber, wann 
und in welchem Ausmaß Gewalt an-
gewendet werden muss, soll oder darf. 

Wichtig bei dieser Definition ist 
das „Bündel“ von Wertbezügen, das für 
eine gewisse Vielfalt an Identifikati-
onsmöglichkeiten sorgt, je nach Stel-
lung in der Organisation und abhängig 
von der konkreten Aufgabe. Diese Be-
grifflichkeit folgt der Ansicht, dass Or-
ganisationen keine homogenen Gebilde 
(mit einer einzigen Identität) sind, son-
dern aus eher lose verbundenen kultu-
rellen Inseln bestehen, die fallweise 
durchaus Gemeinsamkeiten und Kon-
gruenzen entwickeln können (z. B. ge-
genüber als feindlich erlebten Umwel-
ten), aber im Innern der Organisation 
erheblich mehr Differenz als Gemein-
samkeit aufweisen. Als Transmissions-
riemen für „richtiges Handeln“ können 
die Mythen, Erzählungen, erfahrbaren 
Routinen und andere expressive (sym-
bolische) Ausdrucksmittel gelten, die 
etwas über die „erfolgreiche Bewälti-
gung des Alltags“ vermitteln. Insofern 
kann man letztlich sagen, dass die 
Polizei keine Kultur „hat“, sondern 

dass Polizei (bzw. dass Polizieren) 
selbst Kultur „ist“. 
 
II. Zunächst ist festzuhalten, dass die 
Polizei in der Bundesrepublik 
Deutschland sich ihrer gesellschaftli-
chen Wertschätzung immer sicher sein 
konnte und dies offensichtlich auch 
war. Dominierend für die demokra-
tisch legitimierte staatliche Gewalt ist 
bis heute die Geltung einer allgemei-
nen „Gerechtigkeitsannahme“, und 
zwar im Sinne einer für alle gleichen 
Verfahrensförmigkeit. Sie geht von der 
Prämisse der Gleichberechtigung und 
Gleichbehandlung aller Menschen aus. 
Eine aus der Gerechtigkeitsannahme 
abgeleitete Organisationskultur orien-
tiert sich an Max Webers Idealtypus 
der bürokratischen Herrschaft und be-
tont auf der habituellen Seite beson-
ders die so genannten Sekundärtugen-
den (Fleiß, Disziplin, Ordnungssinn, 
Gehorsam, Sauberkeit, Pünktlichkeit, 
Anständigkeit, Tüchtigkeit), weil diese 
das reibungslose Funktionieren der 
Verwaltung ermöglichen und unter-
stützen. Der Bürger spielt in dieser 
Tradition eine Rolle als Staatsbürger 
mit Rechten und Pflichten, nicht aber 
als Klient oder als Kunde. 
 
III. Neben der Ethik der Gerechtigkeit 
gewinnt seit einiger Zeit eine Ethik 
des Schützens an Bedeutung, deren 
Prämisse die innergesellschaftliche 
Gewaltlosigkeit ist, und die sich dar-
auf richtet, dass niemand Schaden 
erleiden sollte bzw. im Schadensfall 
die Schwächeren konkret und öffent-
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lich geschützt werden. Der Bürger ist 
nicht mehr Kollektiv-Adressat, son-
dern individueller Abnehmer einer 
staatlichen Dienstleistung. Die institu-
tionelle Betonung einer Ethik des 
Schützens und einer stärkeren Bezug-
nahme auf die Zivilgesellschaft erfor-
dert von den Mitgliedern der Polizei 
eine erweiterte Tugendlehre, denn nun 
wird von Polizisten zunehmend eine 
Orientierung am Interesse des einzel-
nen Bürgers (neuerdings auch als Kun-
de bezeichnet) erwartet. Dazu benöti-
gen Polizisten ein Selbstbewusstsein, 
das sich wieder stärker an den so ge-
nannten Primärtugenden Klugheit 
(Weisheit), Gerechtigkeit, Mäßigung 
(Ausgewogenheit) und Tapferkeit ori-
entiert, aber auch „moderne“ Tugenden 
enthält: Menschlichkeit, Höflichkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Gelassen-
heit, Freundlichkeit, intellektuelle und 
soziale Beweglichkeit, „emotionale 
Intelligenz“, Hilfsbereitschaft, Kreati-
vität in der Arbeitsbewältigung, Ko-
operationsfähigkeit und Teamfähig-
keit. 
 
IV. Eine Veränderung der Diskussion 
um Polizeikultur im Zusammenhang 
mit der zunehmenden Bedrohung durch 
den weltweiten Terrorismus hat es in 
Deutschland bislang nicht gegeben. 
Durch die traditionelle Betonung eines 
„homogenen“ Kulturbegriffs der Poli-
zei, wie er in der ersten Definition 
aufscheint und unter anderem in den 
so genannten Polizeilichen Leitbildern 
zum Ausdruck kommt, wird die real 
erfahrbare Differenz in der Polizei, 

z. B. zwischen Alten und Jungen, zwi-
schen Frauen und Männern, zwischen 
den „street cops“ und den „manang-
ment cops“ (Reuss-Ianni 1983), eben-
so vernachlässigt wie die Wahrneh-
mung der Diskrepanzen zwischen Sein 
und Sollen, zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit, zwischen der Sphäre des 
Tuns und der Welt des Vordenkens in 
der Polizei. Die Sichtweise von Poli-
zeikultur, die sich aus populären Or-
ganisationskulturmodellen ableitet, und 
die die Vielfalt und die Differenz eher 
ausblendet, macht einen Gegenentwurf 
zur Polizeikultur notwendig (während 
eine Polizeikultur, die sich aus den 
ethischen Grundlegungen ableitet, die-
se Vielfalt bereits impliziert). Die 
Konkurrenz zwischen den unterschied-
lichen Denk- und Handlungslogiken im 
polizeilichen Alltag kommt in der Un-
terscheidung zwischen „Polizeikultur“ 
und „Polizistenkultur“ (Cop Culture) 
zum Ausdruck.  

Anders als in der angloamerika-
nischen Polizeiforschung wird in der 
deutschen Verwendung des Polizei-
kulturbegriffs keine von vornherein 
abweichende bzw. subkulturelle Qua-
lität unterstellt. Die stattdessen vorge-
schlagene Unterscheidung in Polizei- 
und Polizistenkultur geht ebenfalls 
nicht von der Konformität der einen 
und der Devianz der anderen aus. Poli-
zistenkultur ist eine Kultur der unmit-
telbaren Erfahrung, der Expressivität, 
auch des symbolischen Handelns. Sie 
wird mündlich überliefert, hat keinen 
theoretisch begründeten Gültigkeits-
anspruch. Hier spielen Vorstellungen 
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von Gerechtigkeit eine unmittelbare 
Rolle für das Selbstverständnis der 
Polizistinnen und Polizisten, wobei die 
Eckpfeiler hierfür nicht notwendiger-
weise mit elaborierten Gerechtigkeits-
theorien übereinstimmen. Reziprozität 
ist ein wichtiger Parameter, aber auch 
Ehre, Solidarität, und Pflichterfüllung. 
Polizeikultur dient zum einen der 
Selbstverständigung der Polizeifüh-
rung, zum anderen als Kommunikati-
onsangebot an die Öffentlichkeit. Po-
lizistenkultur richtet sich – als Ab-
grenzungsdiskurs – ausschließlich an 
die (tendenziell statusniedrigeren) Mit-
glieder der ausführenden Ebenen der 
Polizei. 
 
V. Eine Organisationskultur zeigt sich 
an der Art und Weise, wie man mitein-
ander redet (Kommunikationskultur), 
wie man Interessenkonflikt handhabt 
(Streitkultur) oder wie man Entschei-
dungen trifft. Für eine ernstzunehmen-
de Polizeikultur ist es zwingend erfor-
derlich, sich über die dem Arbeitsethos 
von Polizisten und Polizistinnen zu-
grunde liegenden Werte und Moralvor-
stellungen zu verständigen, und zwar 
nicht nach Maßgabe des politisch Wün-
schenswerten, sondern nach der Maß-
gabe des real Vorfindbaren. Dies wird 
insbesondere bedeutsam bei der Frage 
nach der Bemessung von Kriterien zur 
Konformität bzw. zur Abweichung im 
Polizeidienst.  

Polizeibeamte verfügen über sehr 
unterschiedliche Wissensbestände und 
sehr unterschiedliche Strategien zur 
erfolgreichen Alltagsbewältigung. Sie 

greifen selbstverständlich auf organi-
sationskulturelle Elemente zurück, ver-
wenden selbstverständlich Sinnkon-
struktionen, die ethisch reflektiert sind 
(z. B. in vielen Spontanaktionen zur 
Rettung von Menschenleben aus unmit-
telbarer Gefahr), sie verwenden aber 
auch Konstruktionen, die nicht poli-
tisch korrekt, die subkulturell geprägt, 
diskriminierend oder grenzüberschrei-
tend sind. Für eine Forschung über 
Polizeikultur wäre durchaus die Frage 
interessant, wie sich z. B. Tapferkeit 
oder Feigheit bei Polizistinnen und 
Polizisten herstellt, wie sie generiert 
wird und wie sie kulturell eingerahmt 
wird. Neben den Gemeinsamkeiten 
müsste Polizeikultur und ihre Erfor-
schung auch die institutionellen Diffe-
renzen und Konflikte der Polizei the-
matisieren, die damit in das institutio-
nelle Bewusstsein gehoben und einem 
Verstehen und Verändern zugänglich 
gemacht werden können. 

 

  
 
Ahlf, Ernst-Heinrich 1997: Ethik im Polizeima-

nagement. Polizeiethik mit Bezügen zu 
Total Quality Management (TQM), Wies-
baden 

Behr, Rafael 2000: Cop Culture – Der Alltag 
des Gewaltmonopols. Männlichkeit, 
Handlungsmuster und Kultur in der Poli-
zei, Opladen 

Chan, Janet B. L. 1997: Changing Police Cul-
ture: Policing in a Multicultural Society, 
Cambridge 

Prigge, Wolfgang-Ulrich / Sudek, Rolf (Hg.) 
2003: Innere Führung durch Leitbilder? 
Eine Analyse des Leitbildprozesses bei 
der Polizei, Berlin 



236 Polizeipolitik 

Reuss-Ianni, Elizabeth 1983: Two Cultures of 
Policing: Street Cops and Management 
Cops, Transaction Books, New Brun-
swick 

 
Rafael Beer 

 
 
 

Polizeipolitik 
 
 
I. Als Polizeipolitik sind die Program-
me zu verstehen, welche die grund-
sätzlichen Fragen der Aufbau- und Ab-
lauforganisation der Polizei zum Inhalt 
haben, die sich auf Einsatz und Ver-
wendung von Personal und Ressour-
cen der polizeilichen Behörden richten 
sowie die Art und Weise der polizeili-
chen Kompetenzen zum Gegenstand 
haben. Vergegenständlicht sind diese 
Programme im Polizeirecht (Polizei-
gesetze, Polizeiorganisationsgesetze u. 
a.) sowie in den Erlassen der Innenmi-
nisterien. Polizeipolitik bildet neben 

 Kriminalpolitik und Politik der In-
neren Sicherheit die inhaltliche (auch 
Policy bzw. Politik-Programme ge-
nannte) Dimension des Politikfeldes 

 „Innere Sicherheit“. 
 
II. Die Trennlinie zwischen allgemeiner 
Verwaltungspolitik, welche die opera-
tive Ebene des Verwaltungshandelns 
betrifft, und weiterführender Instituti-
onspolitik, welche die angesprochene 
strategische Ebene des Verwaltungs-
handelns berührt, wäre dort zu ziehen, 
wo sich verwaltungspolitische Zielset-

zungen auf reine organisationsinterne 
Anpassungen, personelle Veränderun-
gen etc. konzentrieren, die Zielsetzun-
gen also darauf ausgerichtet sind, die 
Effizienz einer Organisation zu verbes-
sern. Dies können Ziele sein wie Per-
sonaleinsparungen, generell Kostenre-
duzierungen, die Absicht, interne Kom-
munikationsprozesse zu optimieren 
oder interne Konflikte zu lösen. Es 
handelt sich dabei um reine administra-
tive Belange, die im Regelfall weder 
innerhalb noch zwischen den Akteurs-
koalitionen verhandelt werden müssen. 
Richten sich interne Veränderungen 
aber darauf, das Außenverhältnis zwi-
schen System und Umwelt zu verbes-
sern, eine gesteigerte Wirkungswahr-
scheinlichkeit der Organisation in der 
Außenwelt zu erreichen, wird Verwal-
tungspolitik zu einem Bestandteil einer 
umfassender angelegten Institutionspo-
litik. Polizeipolitik ist in diesem Sinne 
vorrangig Institutionspolitik. Hier ver-
sucht die Organisation, ihre Effektivität 
zu optimieren, sich auf veränderte Um-
weltanforderungen einzustellen. Maß-
nahmen dieser Art können nicht ge-
trennt werden von anderen Policy-Ins-
trumenten, seien es Gesetzespakete 
oder Anreizprogramme, mit denen die 
Verwaltung in die Teilsysteme hinein-
wirken will. Umfangreiche Verhand-
lungen mit den involvierten Akteurs-
gruppen über die institutionelle Neu-
strukturierung werden notwendig. Ins-
titutionspolitik ist auch beschreibbar als 
ein Prozess institutionellen „Lernens“. 

Neben diesen „üblichen“ Hand-
lungsgrundlagen für die Implementati-
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on von öffentlichen Politiken weist die 
Polizeipolitik eine Besonderheit auf. 
Aufgrund der weitreichenden Eingriffs-
befugnisse in die Rechte und das Ei-
gentum der Bürger, die insbesondere 
den Polizeibehörden zukommen, 
nimmt die Frage der Organisation und 
Strukturierung der Polizeibehörden 
selbst einen ungleich größeren Spiel-
raum ein, als dies für alle anderen exe-
kutiven Verwaltungsbereiche gilt. Soll 
die Polizei verstärkt öffentliche Präsenz 
zeigen? Sollen bestimmte Umstruktu-
rierungen und Schwerpunktverlagerun-
gen innerhalb der Polizei vollzogen 
werden, z. B. um verstärkt gegen die  
Organisierte Kriminalität (OK), gegen 
Rechtsextremismus oder gegen All-
tagskriminalität zu ermitteln? Entschei-
dungen dieser Art bestimmen ganz we-
sentlich, welche Strategien der Straf-
verfolgung, wie überhaupt Organisati-
onsformen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung zur Geltung kommen. 

Der Entscheidungsverlauf im 
Rahmen der Diskussion über  Euro-
pol mag dafür stellvertretend stehen. 
Europol ist in diesem Sinne ein Syn-
onym für einen bestimmten vertragli-
chen wie gesetzlichen Inhalt, also ein 
Politik-Programm, welches zugleich 
von der Frage nach der Art und Weise, 
wie Europol organisiert wird, nicht zu 
trennen ist. Die Frage, ob Europol mit 
100 oder mit 1000 Personalstellen aus-
gestattet wird, ist unterhalb der ver-
traglich bzw. gesetzlich definierten In-
halte des Europolabkommens von ent-
scheidender Bedeutung dafür, wie 
weitreichend die tatsächlich einge-

räumten Kompetenzen denn auch um-
gesetzt werden können. Gleiches gilt 
für innenpolitisch bestimmte Themen. 

Bei der Frage eines neuen Bun-
despolizeigesetzes stehen bestimmte 
Sicherheitsaspekte im Vordergrund, 
wie beispielsweise die Frage nach der 
Absicherung der EU-Außengrenzen, 
verbunden mit bestimmten kriminal-
politischen Zielvorstellungen. Tat-
sächlich bestimmend ist bei den zu-
rückliegenden Novellierungen aber die 
Frage gewesen, wie eine Organisation, 
eben die  Bundespolizei (BPol; bis 
zum 1.7.2005 Bundesgrenzschutz), die 
durch die westeuropäische Einigung 
und durch die innerdeutsche Vereini-
gung eines Großteils ihrer Aufgaben 
beraubt worden ist, nun bei Wahrung 
des eigenen Personalbestandes neue 
Aufgaben übernehmen kann. Der Um-
stand, ob ein polizeilicher Aufgaben-
bereich des Bundes, so die alte Bahn-
polizei, in den Bestand der BPol inte-
griert und die Art und Weise, wie die 
interne Hierarchie der einzelnen Äm-
terbereiche nun organisiert wird, nimmt 
hierbei einen entscheidenden Einfluss 
auf die Frage, wie die BPol dann von 
den neuen gesetzlichen Kompetenzzu-
weisungen auch tatsächlich Gebrauch 
machen kann. 

Schließlich ein drittes Beispiel da-
für, wieweit institutionspolitische In-
halte und klassische Fragen von Ver-
waltungspolitik im Bereich der Polizei-
politik zusammenfallen: Der Streit-
punkt, inwieweit aus personalpoliti-
schen Gründen die Qualifizierung in-
nerhalb der Laufbahnordnungen der 
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Polizei zugunsten einer höheren Ge-
wichtung des gehobenen Dienstes aus-
geweitet wird, könnte so besehen unter 
verwaltungspolitischen Gesichtspunk-
ten behandelt werden, wäre damit ge-
wissermaßen nicht von Interesse für die 
eigentlichen Fragestellungen der Poli-
cy-Forschung. Tatsächlich hat aber die 
Frage der Höherqualifizierung mit all 
ihren nicht intendierten Folgewirkun-
gen einen erheblichen Einfluss darauf, 
wie die Polizei als Organisation selbst 
dazu beiträgt, bestimmte soziale Ver-
haltensweisen als für die Innere Sicher-
heit von besonderer Relevanz zu wer-
ten. Eine Polizeiorganisation, die die-
sen Weg der Höherqualifizierung ein-
schlägt, muss zwangsläufig auch daran 
interessiert sein, der Polizei höherwer-
tige Tätigkeitsbereiche zuzuordnen, um 
so überhaupt die beamtenrechtliche 
Höherqualifizierung rechtfertigen zu 
können. So sind beispielsweise in der 
BPol, die eigentlich als Spezialpolizei 
des Bundes gedacht gewesen ist, Ten-
denzen vorzufinden, kriminalpolizeili-
che Dienstbereiche (so im Fahndungs-
bereich des bahnpolizeilichen Aufga-
benbereichs) auszubauen, weil diese 
erst höherwertige Stellenbeschreibun-
gen ermöglichen. In Verbindung mit 
den entsprechenden Standesorganisati-
onen (Polizeigewerkschaften) nehmen 
solche innerorganisatorischen Interes-
senpositionen sehr wohl Einfluss dar-
auf, in welche Richtung sich auch die 
politisch inhaltlichen Diskussionen 
entwickeln und bestimmte Themen die 
öffentliche sicherheitspolitische Arena 
erreichen. 

Vor diesem Hintergrund weist 
das Politikfeld Innere Sicherheit im 
Prozess der Politikformulierung tat-
sächlich ein ausgeprägtes Maß an Po-
litikverflechtungsstrukturen auf. Aller-
dings betrifft dies nicht alle Fragen. Es 
ist zwischen verschiedenen themati-
schen Bereichen zu unterscheiden, in 
denen die Entscheidungen sehr stark 
durch den föderalen Verbund geprägt 
sind, und anderen Bereichen, bei de-
nen die originäre Landeshoheit noch 
sehr weitreichend ist. Vereinfacht ist 
zu sagen, dass alle Angelegenheiten, 
welche die Länder-Bund-Zusammen-
arbeit ebenso wie die Zusammenarbeit 
im europäischen Sicherheitsverbund 
berühren, zum Gegenstand der födera-
len Verhandlungsgremien zählen. Dies 
hat allerdings auch weitreichende Kon-
sequenzen für die Politik-Programme 
im Bereich der  Kriminalpolitik wie 
auch in den übergreifenden Fragen der 
Politik der Inneren Sicherheit. Ein gro-
ßer Teil dieser Programme kann auf-
grund der Zuständigkeiten des Bundes, 
beispielsweise für die Strafprozessord-
nung, nur in der Länder-Bund-Zusam-
menarbeit verändert werden. Im Ver-
laufe der bundesdeutschen Entwick-
lung hat sich so ein „Mehrebenen-Si-
cherheitsverbund“ (Lange 1999) her-
ausgebildet, der zum einen zu einer 
immer stärkeren rechtlichen und orga-
nisatorischen Angleichung der Sicher-
heitseinrichtungen der Länder und des 
Bundes geführt hat und der zum ande-
ren in der bundesdeutschen Entwick-
lung eine faktische „Große Koalition 
der Inneren Sicherheit“ (Kutscha 
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1998) aus SPD, CDU und CSU be-
gründet, die den föderalen Sicherheits-
verbund durchgängig ohne wirklich 
große Konflikte erst regierbar werden 
lässt. 

Wenngleich die Polizeihoheit ver-
fassungsrechtlich verankert bei den 
Ländern liegt, verfügt der Bund doch 
über wesentliche Einflussnahmen, nicht 
zuletzt wegen der beständig an Kompe-
tenzen wachsenden Behörden wie  
Bundeskriminalamt (BKA) und  
Bundespolizei, ebenso über das  Bun-
desamt für Verfassungsschutz (BfV), 
die  Generalbundesanwaltschaft so-
wie über das Rechtsinstrumentarium 
der  Strafprozessordnung (StPO) und 
des  Strafrechtes sowie, meistens un-
gerechtfertigt im Schatten stehend, die 

 Zollbehörden. Zwar sind alle damit 
in Verbindung stehenden Rechtsmate-
rien in der Regel zustimmungspflichtig 
über den Bundesrat, aber der Bund 
kann aus zwei Gründen hier seine Vor-
stellungen wirkungsvoll durchsetzen: 
Zum einen führt die Finanzknappheit 
insbesondere bei den kleineren Bundes-
ländern dazu, oftmals bereitwillig dem 
Bund und seinen Sicherheitsbehörden 
Aufgaben abzutreten, weil dies einiges 
Geld spart, und zum anderen trägt der 
Bund trotz der Beteiligungsrechte der 
Länder faktisch die Außenrepräsen-
tanz in dem an Gewicht zunehmenden 
europäischen Sicherheitsverbund. Der 
Bund ist in der Inneren Sicherheit also 
weder eine Restgröße noch ein Getrie-
bener angesichts der Polizeihoheit der 
Länder; vielmehr ist er innerhalb des 
Sicherheitsverbundes eine prägende 

Kraft für die Entwicklung des „Ge-
waltmonopolisten Staat“. 

Die Landesautonomie ist dagegen 
sehr ausgeprägt in allen Fragen der 
Polizeipolitik, insbesondere der Poli-
zeiorganisation und der Personalpoli-
tik. In diesen Bereichen ist auf Lan-
desebene ein stark korporatistisch aus-
geprägtes Interessenvermittlungssys-
tem vorzufinden. Konkret handelt es 
sich hier um die Polizeigewerkschaften, 
die auf der horizontalen Ebene insbe-
sondere der Länder, vergleichsweise 
auch auf der Bundesebene für die Be-
reiche, in denen der Bund zuständig ist, 
eine sehr intensive Mitwirkung durch-
gesetzt haben. Sobald es die vertikalen 
Politikbereiche betrifft, fehlt der Ein-
fluss der Verbände fast vollständig. 
Ein entscheidender Grund liegt darin, 
dass alle Materien, die für die Verbän-
de wichtig sind (Personalbewirtschaf-
tung, Besoldung etc.), sehr stark in der 
Zuständigkeit der Landespolitik liegen 
bzw. zukünftig, im Rahmen der Föde-
ralismusreform, deren Gewicht zuneh-
men wird (Beamtenrecht). Für die 
Länder bedeutet dies, dass sie eigen-
ständige Akzente hauptsächlich im 
Bereich der Polizeipolitik setzen kön-
nen. Daraus resultiert eine entschei-
dende Rahmenbedingung für die Poli-
tikformulierung. Im Bereich der Kri-
minalpolitik können die Länder eigen-
ständig vor allem im Bereich krimi-
nalpräventiver Programme handeln; 
sie können Schwerpunktkommissaria-
te bilden, die ihr Augenmerk intensiver 
auf bestimmte Deliktbereiche richten. 
In der Politik der Inneren Sicherheit 
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können sie vergleichbar ihr jeweiliges 
Landesamt für Verfassungsschutz auf 
die Beobachtung bestimmter Gruppie-
rungen ausrichten; sie können Initiati-
ven ergreifen, neue Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen staatlichen, 
kommunalen und privatwirtschaftli-
chen Sicherheitsproduzenten anzusto-
ßen (Sicherheitspartnerschaften, Si-
cherheitswachten u. a.). In allen ande-
ren Fragen der Kriminalpolitik und der 
Politik der Inneren Sicherheit sind sie 
auf die Zusammenarbeit mit anderen 
Ländern und dem Bund angewiesen. 
 
III. Externe Ereignisse wie Terroris-
mus oder Europäisierung wirken sich 
im Bereich der Polizeipolitik nicht di-
rekt aus, sondern lösen jeweils „insti-
tutionspolitische“ Schübe aus. So spie-
len in den 90er Jahren institutionspoli-
tischen Überlegungen in der deutschen 
Polizei wieder verstärkt eine größere 
Rolle, weil hier nicht einfach die Or-
ganisation verwaltungsintern verän-
dert werden soll, sondern die erklärte 
Zielbestimmung darin liegt, die Wirk-
samkeit der Organisation in den sie 
umgebenen Teilsystemen zu erhöhen. 
Als ein Beispiel dafür wurde bereits 
Europol genannt, Synonym für den 
Aufbau einer europäischen Inneren 
Sicherheit. Auch hier kann nicht da-
von gesprochen werden, dass sich das 
vorhandene System der Inneren Sicher-
heit lediglich umgruppiert, bloße orga-
nisationsinterne Anpassungen vollzieht. 
Vielmehr vernetzen sich die einzelnen 
nationalen Systeme der Inneren Si-
cherheit zu einem europäischen Ver-

bund. Ihnen ist gemeinsam, dass sie 
auf der europäischen Ebene (betrach-
tet aus der Perspektive der Bundesre-
publik) eine neue dritte Politikebene 
einbeziehen: neben Ländern und Bund 
die EU-Ebene. Hierauf richtet sich eine 
Vielzahl von Verträgen, Kooperations-
abkommen, Gesetzespaketen. Zugleich 
bedeutet dies, dass einige herausgeho-
bene Polizeieinrichtungen wie das BKA 
sich auch intern auf die neue Zentral-
stellenfunktion von Europol einzustel-
len beginnen, ebenso wie die Länder 
sich darauf einrichten, künftig nicht nur 
mit dem Bund um Kompetenzen im 
Bereich der Kriminalpolitik und der 
Politik der Inneren Sicherheit zu kon-
kurrieren, sondern diese Aufgabenab-
stimmungen auch verstärkt mit der eu-
ropäischen Ebene vornehmen zu müs-
sen. 

Der Terrorismus im Gefolge des 
11. September bestärkt einen Prozess 
sowohl der Re-Nationalisierung als 
auch der Zentralisierung in der Inne-
ren Sicherheit allgemein, wie auch 
speziell in der Polizei- und Kriminal-
politik. Zwar werden auch weiterhin 
die europäischen Sicherheitskoopera-
tionen ausgebaut, doch entwickelt je-
des EU-Land sehr eigenständig natio-
nale Antiterrorkonzepte, bei denen al-
lenfalls nach der Implementation ver-
sucht wird, ihre Anwendung in euro-
päischer Perspektive zu harmonisie-
ren. In der polizeipolitischen Diskus-
sion ist auffällig, dass anstelle früherer 
dezentraler und föderaler Sicherheits-
konzepte nun verstärkt auf national 
angelegte zentrale Strukturen gesetzt 
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wird. So sollen in der Bundesrepublik 
insbesondere das BKA und die BPol 
an Kompetenzen hinzugewinnen, vor 
allem dem Bund weiterreichende Zu-
ständigkeiten in der Terrorabwehr ein-
geräumt werden. 

 
IV. Die gegenwärtige polizeipolitische 
Diskussion verfolgt zwei Hauptsträn-
ge. Zum einen behandelt sie die Kon-
sequenzen, die aus einer möglichen 
Neudefinition des Sicherheitsbegriffs 
resultieren. Aus der Globalisierung und 
Internationalisierung der Sicherheitsdi-
mension, wofür der Terrorismus stell-
vertretend stehe, sei die Folgerung zu 
ziehen, dass die bisherige Trennung 
zwischen innerer und äußerer Sicher-
heit nicht länger gültig sein könne. Es 
müsse deshalb von einem erweiterten 

 Sicherheitsbegriff ausgegangen wer-
den. Aus dieser These wird die polizei-
politische Konsequenz gezogen, dass 
die bisherige bundesdeutsche Sicher-
heitsstruktur durch eine neue Sicher-
heitsarchitektur abgelöst werden müs-
se. Je nach Standpunkt werden weit-
reichende Forderungen abgeleitet, die 
den kompletten Umbau der Sicher-
heitsbehörden empfehlen, verbunden 
mit einer sehr starken Präferenz für 
zentralstaatliche Strukturen zulasten 
der föderalen. Weniger radikale Posi-
tionen sprechen sich dafür aus, beste-
hende Koordinierungs- und Kommu-
nikationsprozesse zu überprüfen und 
zu verbessern, dabei aber wesentliche 
Errungenschaften der bundesdeutschen 
Entwicklung, so die föderale Ausrich-
tung ebenso wie das  Trennungsge-

bot zwischen Polizei und Nachrich-
tendiensten, beizubehalten und weiter-
hin zur Grundlage eines um die euro-
päische Ebene erweiterten Mehrebe-
nensystems in der Inneren Sicherheit 
zu nehmen. 

Zum anderen wird die polizeipo-
litische Diskussion stark durch die ak-
tuellen Staats- und Verwaltungsrefor-
men bestimmt, die eben auch die Poli-
zei als Teil der öffentlichen Verwal-
tung verändern werden. Auf der Ebene 
der Staatsreformen sind dies insbe-
sondere die Fragen nach den zukünfti-
gen Staatsaufgaben, die der Staat bei-
spielsweise in der Inneren Sicherheit 
noch ausüben will und kann. Eng da-
mit verbunden ist die sich verschiebe-
ne Abgrenzung zwischen staatlichen 
Sicherheitsbehörden und privatwirt-
schaftlichen Sicherheitsdienstleistern. 
Wurde diese Diskussion lange Zeit un-
ter einem Entweder-Oder behandelt, 
werden auch hier die Grenzziehungen 
zunehmend unübersichtlicher, weil bei-
spielsweise im Modell des Gewährleis-
tungsstaates der Staat zwar weiterhin 
die öffentliche Sicherheit garantieren 
will, die Durchführung (im Sinne von 
Leistungstiefe) im Einzelfall aber auch 
an kommerzielle Anbieter oder an 
Public Private Partnerships oder an die 
Bürger delegiert wird. Der Bereich der 

 Verwaltungsreformen in der Polizei 
ist mit diesen Veränderungen eng ver-
bunden. Durch den Einsatz neuer Steu-
erungsmodelle gewinnen zunehmend 
betriebswirtschaftliche Kriterien und 
Instrumente an Bedeutung. Organisa-
tionsentwicklung, Personalentwicklung 
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ebenso wie die Außenbeziehungen der 
Polizei werden nun auf Wirkungsori-
entierung, Kundenverständnis und 
Kosten-Leistungsverhältnis geprüft. 
Auch hierbei ist nicht zu übersehen, 
dass unter dem Diktat leerer öffentli-
cher Kassen vermehrt die Tendenz zu 
Großbehörden dominiert, beispiels-
weise indem bislang an kommunale 
Grenzen ausgerichtete Polizeibehör-
den zu regionalen Großpräsidien zu-
sammengefasst, mittlere Behördenstu-
fen abgebaut, stattdessen auf Leitungs- 
und Steuerungsaufgaben fokussierte 
Zentralbehörden geschaffen werden. 
 
V. In dem Maße, wie öffentliche Ver-
waltungen in Zeiten großer Finanz-
probleme unter den Druck geraten, ih-
re Aufgaben und Leistungen hinsicht-
lich der damit verbundenen Kosten zu 
rechtfertigen, und die Staaten ange-
sichts der internationalen Sicherheits-
probleme sich gezwungen sehen, ihren 
Bürgern dennoch Handlungsfähigkeit 
unter Beweis zu stellen, geraten alle 
tradierten Strukturen und Entschei-
dungsprozesse unter einem beschleu-
nigten Wandlungsdruck. Polizeipolitik 
verweist darauf, dass sich hierbei nicht 
„objektive“ Sachzwänge vollziehen 
und nur jeweils eine Lösungsoption 
enthalten (z. B. Zentralisierung), son-
dern es sich hierbei um Aushandlungs-
prozesse handelt. Unterschiedliche Ak-
teure, seien es Regierung und Opposi-
tion oder Bund und Länder oder Poli-
zeigewerkschaften und Verbände der 
privaten Sicherheitswirtschaft, sie alle 
ringen darum, jeweils eigene Hand-

lungsorientierungen einzubringen und 
durchzusetzen. Dementsprechend un-
terschiedlich werden die Organisati-
onsformen, Steuerungsverfahren und 
Entscheidungsprozesse (im Sinne neu-
er Governanceformen) von Politikfeld 
zu Politikfeld ausfallen. Für die 
rechtsstaatliche und demokratische 
Qualität dieser Entwicklung wird ent-
scheidend sein, inwieweit es gelingt, 
die jeweiligen funktional angelegten 
Lösungen mit Kriterien der Kontrolle 
und Transparenz zu verbinden. Für die 
Polizeipolitik gilt dies umsomehr, je 
deutlicher die institutionellen Arran-
gements, die die involvierten Akteure 
im Sicherheitsbereich vereinbaren, die 
Fähigkeit des Staates betreffen, in die 
Rechte und das Eigentum aller seiner 
Bürger einzugreifen. 
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Polizeiwissenschaft 
 
 
I. „Polizeiwissenschaft“ kann definiert 
werden als die Wissenschaft von der 
Polizei in ihrem Sein und Sollen. Sie 
befasst sich mit der Polizei als Funkti-
on, als Institution und mit ihrem Han-
deln. Ihr Zeck ist die systematische 
Erforschung polizeibezogener Phäno-
mene und Fragestellungen. Vorausset-
zung für eine solche Definition ist ein 
hinreichend einheitliches Verständnis 
von Polizei: Sie erfüllt – funktional – 
Kernaufgaben im Bereich der inneren 
Sicherheit und der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung, insbesonde-
re der allgemeinen Gefahrenabwehr 
sowie der präventiven und repressiven 
Kriminalitätskontrolle. Allzeit erreich-
bar erbringt sie – systemabhängig – 
als unspezifische Hilfeinstitution für 
die Bürger gemeinschaftsbezogene 
Dienstleistungen und nimmt weitere 
Aufgaben wahr. Sie ist als öffentliche, 
meist staatliche Institution legitimiert 
und spezialisiert, Maßnahmen mit 
Zwang durchzusetzen. 

Die moderne Polizeiwissenschaft 
ist von der älteren Polizeiwissenschaft 
zu unterscheiden, die im deutschspra-
chigen Raum ab dem ersten Drittel des 
18. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts existierte. Sie 
hatte, basierend auf einem noch deut-
lich weiteren Polizeibegriff im Sinne 
von „Zustand des Gemeinwesens, gute 
Ordnung“, den Charakter einer allge-
meinen Verwaltungslehre. 

II. Die Entwicklung der Polizeiwis-
senschaft im heutigen Sinne ist nicht 
zu trennen von der Professionalisie-
rung und der Idee einer wissenschaft-
lichen Fundierung der Polizeiarbeit. In 
Deutschland kam diese Entwicklung 
mit der zunehmenden Modernisierung 
der Polizei in der Weimarer Republik 
in Gang. Sichtbarster Ausdruck dessen 
war die Gründung des Preußischen 
Polizeiinstituts in Berlin (parallel zur 
Gründung polizeiwissenschaftlicher 
Institute im Ausland) unter dem Innen-
minister Carl Severing 1927. Es sollte 
forschend und lehrend auf allen Ge-
bieten des Wissens und Könnens, der 
Theorie und der Praxis für die gesamte 
deutsche Polizei wirken und wurde 
bald in einschlägigen Fragen der Poli-
zeiwissenschaft und Ausbildung rich-
tungweisend. Nach dem Krieg (1948) 
knüpfte das Polizei-Institut Hiltrup un-
ter seinem Leiter Herbert Kalicinski 
daran an. Gemäß seinem Statut sollte 
es nicht nur eine höhere Lehranstalt 
sein, sondern – als Forschungsanstalt 
– auch „die zentrale Pflegestätte für 
die gesamte Polizeiwissenschaft“. Ob-
gleich in keiner der beiden Einrich-
tungen ein wissenschaftssystematisch 
begründetes Konzept der Polizeiwis-
senschaft vorgelegt wurde, lag immer-
hin schon ein verschiedene polizeibe-
zogene Wissensgebiete intengrieren-
des Verständnis zugrunde, das auch 
nach der Umwandlung des Polizei-
Instituts zur  Polizei-Führungsaka-
demie bestimmend blieb. Das Gesetz 
über die Deutsche Hochschule der Po-
lizei vom 15.2.2005 weist auch der zu-
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künftigen Hochschule die Aufgabe zu, 
„die Polizeiwissenschaft durch For-
schung, Lehre, Studium und Weiter-
bildung zu pflegen und zu entwickeln“ 
(§ 4 Abs. 1 DHPolG). In Vorbereitung 
des Statuswechsels hat die Polizei-Füh-
rungsakademie seit 1999 eine sich all-
mählich ausweitende Diskussion über 
die Möglichkeit, den Nutzen und das 
Selbstverständnis einer solchen Poli-
zeiwissenschaft initiiert. Erste Anzei-
chen einer Institutionalisierung in 
Deutschland können im Erscheinen 
der Zeitschrift „Polizei und Wissen-
schaft“ und dem Lehrstuhl für Krimi-
nologie und Polizeiwissenschaft an 
der Universität Bochum gesehen wer-
den. Darüber hinaus kann inhaltlich 
die zunehmend interdisziplinäre Ent-
wicklung der (empirischen)  Poli-
zeiforschung in Deutschland der sich 
entwickelnden Polizeiwissenschaft zu-
gerechnet werden.  

International hat sich die Polizei-
wissenschaft unter den Begriffen „poli-
ce science“, „police studies“, „police 
research“ und „police theory“, angeregt 
durch die Vorreiterrolle Großbritan-
niens und der USA auf diesem Gebiet 
(Vorläuferstudien seit den 20er Jahren 
des 20. Jahrhunderts), in vielen Staaten 
etabliert. In Zusammenhang damit exis-
tieren (wissenschaftliche) Fachzeit-
schriften und -publikationen, Lehrstüh-
le, Forschungsinstitute und -program-
me sowie Studiengänge mit polizeiwis-
senschaftlichen Inhalten. Dabei variiert 
das Begriffsverständnis und z. T. wer-
den diese Lehr- und Forschungsaktivi-
täten als Bestandteil anderer Wissen-

schaften betrachtet, etwa der Krimino-
logie, der Soziologie, der Politik- oder 
der Rechtswissenschaft. Aktuell befasst 
sich eine internationale Arbeitsgruppe 
im Rahmen von CEPOL, des Europäi-
schen Netzwerkes der Polizeiakade-
mien und -hochschulen, mit der Ent-
wicklung eines europäischen Ansatzes 
der Polizeiwissenschaft. 
 
III. Während, zumindest in Deutsch-
land, noch über die Existenzberechti-
gung, die Begründung, das Selbstver-
ständnis und die Chancen der Polizei-
wissenschaft diskutiert wird, entwickelt 
sich die entsprechende polizeibezogene 
Forschung international beständig wie-
ter, nicht zuletzt unter dem Eindruck 
der Herausforderungen durch den in-
ternationalen Terrorismus. In dem sich 
ausdifferenzierenden Wissenschaftssys-
tem ergibt sich die Legitimation einer 
neuen Wissenschaft wie der modernen 
Polizeiwissenschaft aus der Bedeutung 
ihres Gegenstandes, ihrer theoretischen 
Fruchtbarkeit und ihrem praktischen 
Nutzen. Die zentrale Bedeutung der 
Polizei in ihrer Funktion für die objek-
tive und subjektive Sicherheit in einer 
Gesellschaft und ihre dazu notwendige 
Befugnis zu situationsgerechter Ge-
waltausübung rechtfertigt ihre systema-
tische wissenschaftliche Erforschung. 
Eine solche ist nicht durch isolierte 
Beiträge etablierter Einzelwissenschaf-
ten oder polizeinaher Fächer möglich, 
sondern nur inter- und transdisziplinär 
zusammengeführt, orientiert an for-
schungsleitenden Schlüsselfragestellun-
gen. Die Polizeipraxis lässt schließlich 
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auch keine isolierte Beachtung hand-
lungsrelevanter Dimensionen wie etwa 
der rechtlichen, einsatztaktischen, öko-
nomischen, sozialen oder psychologi-
schen zu. So integriert die Polizeiwis-
senschaft als Querschnittswissenschaft 
die relevanten Teilbereiche verschiede-
ner polizeinaher, geisteswissenschaftli-
cher und naturwissenschaftlicher Dis-
ziplinen ohne deren Eigenständigkeit 
zu berühren: der polizeilichen Einsatz- 
und Verkehrslehre, der Kriminalistik 
und Kriminologie, der Verwaltungs-
wissenschaft, der Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, der Psycho-
logie, der Physik, Biologie, Medizin, 
etc.  

Damit verbunden ist ein Metho-
denpluralismus. Je nach Erkenntnisin-
teresse und konkreter Fragestellung 
folgt sie den Begründungslogiken ih-
rer Bezugsdisziplinen, kombiniert und 
adaptiert sie geeignete Erkenntnisme-
thoden (der empirischen Sozialfor-
schung, der juristischen Auslegung und 
Argumentation, des naturwissenschaft-
lichen Experiments usw.). Im Rahmen 
einer solchen Konzeption der Polizei-
wissenschaft können auch Fragen der 
inneren bzw. öffentlichen Sicherheit 
behandelt werden, die über die gege-
benen Zuständigkeiten einer konkreten 
Polizeiorganisation hinausgehen – et-
wa die Aktivitäten privater Sicher-
heitsdienstleister und anderer bedeutsa-
mer Akteure. Ein anderes „Framing“, 
wie z. B. die interdisziplinäre Erfor-
schung des Politikfeldes „Innere Si-
cherheit“, wird damit nicht in Frage 
gestellt. 

Ihrem Wesen nach ist die Poli-
zeiwissenschaft einerseits analytisch-
empirisch, indem sie alle Aspekte von 
Polizei und ihrer Bezüge erfassen, 
verstehen und erklären soll, und ande-
rerseits normativ, als sie unter ethi-
schen, rechtlichen und anderen Wert-
aspekten Beiträge zur Konzeption ei-
ner guten Polizei und zur Optimierung 
ihrer Arbeit leistet – wie Polizei sein 
soll, sein kann bzw. nicht sein darf. 
Insofern weist die Polizeiwissenschaft 
neben ihrer theoretischen Dimension 
als angewandte Wissenschaft eine 
starke Praxisorientierung auf. Dabei 
wahrt sie grundsätzlich – wie jede 
Wissenschaft – ein kritisch distanzie-
rendes, objektivierendes Verhältnis zu 
ihrem Gegenstand. Deshalb ist es un-
erheblich, ob sie als Forschung für oder 
über die Polizei innerhalb oder außer-
halb polizeilicher Forschungseinrich-
tungen betrieben wird. Die Rechtferti-
gung der Wahrheit ihrer Aussagen fin-
det allemal im Diskurs der Scientific 
Community statt. Ihr praktischer Nut-
zen, ihre Beiträge zu einer Reflexion 
und zur Verbesserung polizeilicher 
Arbeit, ebenso zur Optimierung poli-
zeilicher Aus- und Fortbildung sind al-
lerdings wesentliche Legitimationen 
für die Entwicklung der Polizeiwis-
senschaft. Schlüsselfragen dieser neu-
en Disziplin könnten deshalb lauten – 
neben der allgemeinen Frage nach den 
Merkmalen einer guten Polizei: Wor-
auf gründet und wie funktioniert eine 
bürgernahe Polizei in einem demokra-
tischen Rechtsstaat? Was ist rechtlich 
einwandfreies, demokratieadäquates, 
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professionelles, effektives wie effi-
zientes polizeiliches Handeln und wie 
kann es gewährleistet werden? Wie, 
mit welchen rechtlich zulässigen Stra-
tegien und mit welcher Ausstattung 
lässt sich eine optimale Informations-
versorgung und -verarbeitung errei-
chen? Welche Kompetenzen sind für 
unterschiedliche Funktionen in der Po-
lizei erforderlich und wie können sie 
bestmöglich vermittelt werden? 

Die gegenwärtige polizeibezoge-
ne Forschung befasst sich mit einer 
Fülle sehr unterschiedlicher Einzelthe-
men, insbesondere zur Polizei als Or-
ganisation und zu polizeilichen Akti-
vitäten. Was aber noch fehlt und des-
halb der weiteren Grundlegung bzw. 
theoretischen Fundierung der Polizei-
wissenschaft vorbehalten bleibt, ist 
eine schlüssige Systematik, die eine 
Verortung wissenschaftlicher Bemü-
hungen und eine Bewertung des aktu-
ellen Forschungsstandes, insbesondere 
auch die Identifizierung von Lücken 
erlaubt. Aus Sicht der Polizeipraxis ist 
nach wie vor eine umfassende Unter-
suchung polizeilicher Konzepte und 
Strategien hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit im Sinne der Zielsetzung aber 
auch ihrer nicht intendierten Wirkun-
gen wünschenswert, ebenso – auf der 
Metaebene – die Analyse der Mög-
lichkeiten, kritischen Erfolgsfaktoren 
und Grenzen rationaler Steuerung (im 
Sinne der Ansätze zur Verwaltungs-
modernisierung). Unter demokratie-
theoretischen, politikorientierten As-
pekten drängen sich Analysen zu den 
Voraussetzungen und Folgen aktueller 

Strategien zur Terrorismusbekämp-
fung auf (Strukturen, Akteure, Instru-
mente, Spannungsverhältnis von Si-
cherheit und Freiheit). 
 
IV. Die weitere Entwicklung der Poli-
zeiwissenschaft wird zeigen, ob es ihr 
jenseits aller legitimatorischen Begrün-
dungen in einem für eine funktionie-
rende, lebendige Wissenschaft notwen-
digen Ausmaß gelingt, sich tatsächlich 
zu etablieren. Erfolgsmaßstab ist dabei 
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gemessen etwa an der schieren Zahl der 
Fachvereinigungen, Lehrstühle, Fach-
zeitschriften und -publikationen, ein-
schlägiger Studiengänge, internationa-
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tät und Kontinuität polizeiwissen-
schaftlicher Forschung und Lehre im 
nationalen und internationalen Kon-
text. Voraussetzung dafür ist zunächst 
die Akzeptanz der Grundidee des Kon-
zepts einer disziplinübergreifenden 
integrativen wissenschaftlichen Befas-
sung mit dem Thema Polizei sowohl 
innerhalb der Polizei selbst als auch im 
Wissenschaftssystem. Vorrangig müs-
sen nun die Grundlagen der Polizeiwis-
senschaft expliziert werden. Weiter 
bedarf es mehr polizeiwissenschaftli-
cher Projekte durch Forscher in poli-
zeilichen bzw. polizeinahen aber eben-
so externen Einrichtungen. Dafür wie-
derum ist kontinuierlich ein Mindest-
maß an finanziellen Ressourcen erfor-
derlich. Deren Verfügbarkeit, abhän-
gig von der tatsächlichen Relevanz po-
lizeibezogener Fragestellungen, kann 
als ein Gradmesser der Richtigkeit des 
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Konzepts der Polizeiwissenschaft an-
gesehen werden. Auch die Subsumpti-
on polizeibezogener Forschung, Lehre 
und Studium unter dem Begriff „Poli-
zeiwissenschaft“ (Begriffsmarketing) 
spielt eine Rolle. Inhaltlich muss der 
Wert der Ergebnisse, die Fruchtbarkeit 
der theoretischen Vorstöße überzeu-
gen. Der zukünftigen Deutschen Hoch-
schule der Polizei im Verbund mit den 

 Fachhochschulen der Polizei 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. 
Eine paradigmatische Wirkung kann 
von der erfolgreichen Begründung ei-
nes europäischen Ansatzes der Poli-
zeiwissenschaft durch CEPOL ausge-
hen. Letztlich gilt auch in Bezug auf 
die Polizeiwissenschaft: Nichts ist so 
stark wie eine Idee, deren Zeit ge-
kommen ist. 
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Private 
Sicherheitsdienste 
 
 
I. „Private Sicherheitsdienste“ sind 
Unternehmen, die im Auftrag der öf-
fentlichen Hand, anderer privater Un-
ternehmen oder von Privatpersonen 
Sicherheitsdienstleistungen anbieten 
oder elektronische und mechanische 
Sicherheitstechnik verkaufen, also Le-
ben und Eigentum fremder Personen 
bewachen (Objekt- und Personen-
schutz) oder durch Technik sicherstel-
len. Zur Unterscheidung von zivilge-
sellschaftlich privatem Engagement 
von Bürgern, z. B. in  freiwilligen 
Polizeidiensten und Sicherheitswach-
ten, sowie zur deutlicheren Akzentuie-
rung des Ziels der Branche, der Ge-
winnerzielung, wird auch von gewerb-
lichen oder kommerziellen Sicher-
heitsdiensten gesprochen. Rechtsgrund-
lage ihres Tätigwerdens ist das unter 
einem Erlaubnisvorbehalt stehende Ge-
werbeordnungsrecht (§ 34a GewO); ein 
eigenständiges Gesetz zur Regelung 
der Tätigkeitsbereiche und Kompeten-
zen der Branche gibt es nicht. Ent- 
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sprechend stehen privaten Sicherheits-
diensten keine anderen Rechte zu als 
allen Bürgern – die Notwehrrechte (§§ 
32 ff. StGB), die Jedermannrechte und 
das Recht auf vorläufige Festnahme (§ 
127 StPO). 
 
II. In Deutschland wurde der erste Si-
cherheitsdienst 1901 gegründet. Seit-
dem ist die Branche in der Bundesre-
publik, mit ausgeprägten Wachstums-
schüben nach dem Zweiten Weltkrieg, 
in Folge des „Deutschen Herbstes“ 
und nach dem Fall der Mauer, konti-
nuierlich gewachsen. Konnten bis in 
die 60er Jahre hinein private Sicher-
heitsdienste noch wesentlich als Werk-
schutz charakterisiert werden, nahm 
mit dem beginnenden „Outsourcing“ 
bisher fabrikintern erbrachter Dienst-
leistungen der Umfang eigenständiger 
Sicherheitsbetriebe zu. Seitdem hat 
sich das Aufgabenspektrum deutlich 
ausgeweitet, sodass 2004 rund 2.600 
Unternehmen einen Gesamtumsatz von 
8,2 Mrd. € mit ihren etwa 145.000 
sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten realisieren; andere Zahlen nen-
nen einschließlich Werkschutz, Detek-
tiven und kurzfristig Beschäftigten bis 
zu 270.000 Beschäftigte. Die Umsätze 
verteilen sich inklusive Montage und 
Service auf den Verkauf von elektro-
nischen (2,3 Mrd. €) und mechani-
schen Sicherheitstechniken (3,6 Mrd. 
€) sowie auf die Bewachung von Ob-
jekten und Personen (2,3 Mrd. €).  

Der Bewachungsbereich ist oligo-
polistisch organisiert: 12 % der 2.600 
Betriebe teilen 81 % des Umsatzes 

unter sich auf und beschäftigen zwei 
Drittel aller Mitarbeiter. Die gesamte 
Branche erwirtschaftet 30 % ihres 
Umsatzes mit Separatposten und Pfört-
nerdiensten, etwa 13 % mit dem Schutz 
militärischer Einrichtungen – hier wer-
den wie beim Schutz von Atomkraft-
werken (1 %) besondere Sicherheitsan-
forderungen an das Personal gestellt. 
Weitere 20 % des Umsatzes werden im 
Bereich der Ordnungs-, Revier- und 
Streifendienste erzielt, 19 % im Werk-
schutz; die restlichen 14 % verteilen 
sich auf Sicherungsposten bei der 
Bahn (6 %), Geld- und Werttransporte 
(4 %), Notrufzentralen (2 %) und 
Sonstige. Insgesamt konzentriert sich 
die Branche vor allem auf Sicherheits-
dienstleistungen für private Unter-
nehmen und eine (partnerschaftliche) 
Ergänzung polizeilicher Tätigkeiten. 
 
III. Mittlerweile gilt als unstrittig, dass 
Sicherheitsdienstleistungen als markt-
fähige Güter eingeordnet werden kön-
nen. Eine, wenn auch keineswegs 
durchgängig zu beobachtende, ver-
schlechterte Sicherheitslage (Kriminali-
tätsbelastung, „objektive“ Sicherheit) 
und begrenzte polizeiliche Kapazitäten, 
ein sich verschlechterndes  subjekti-
ves Sicherheitsgefühl und die erfolgrei-
chen Vermarktungsstrategien des Si-
cherheitsgewerbes selbst („Durchmark-
tung der inneren Sicherheit“) werden in 
der Literatur für das Wachstum der 
Branche verantwortlich gemacht. Kon-
statiert wird zudem, dass das öffentli-
che Leben zunehmend in öffentlich 
zugänglichen, aber in Privateigentum 
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befindlichen Räumen stattfindet. Die 
Ausweitung der Handlungsfelder steht 
insofern nach herrschender Auffassung 
in engem Zusammenhang mit zuneh-
menden Privatisierungstendenzen öf-
fentlicher Flächen bzw. staatlicher Auf-
gaben insgesamt („schlanker Staat“). 
Aufgrund fiskalpolitischer Begrenzun-
gen versucht der Staat zunehmend, 
seinen Sicherheitsauftrag an Private zu 
delegieren, wie andersherum Bürger 
wegen nicht hinreichender Gewährleis-
tung ihrer Sicherheitsbedürfnisse auf 
gewerbliche Sicherheitsanbieter zu-
rückgreifen. 

Als momentan größter Wachs-
tumsbereich der privaten Sicherheits-
dienste gelten der Einsatz im öffentli-
chen Raum und die verstärkte Integra-
tion privater Sicherheitsdienste in vor-
mals hoheitliche Aufgabenbereiche. 
Dazu gehören in jüngster Zeit neben 
der  Videoüberwachung mobile Ci-
ty-Streifen in Fußgängerzonen und 
Einkaufsstraßen (derzeit bundesweit 
ca. 90), die Bewachung und das Ge-
bäudemanagement von Asylbewerber-
heimen, Abschiebegefängnissen sowie 
Haft- und psychiatrischen Anstalten, 
während die Fahndung nach Straftä-
tern sowie die Überwachung des flie-
ßenden und ruhenden Verkehrs (noch) 
kontrovers diskutiert werden. Darüber 
hinaus sind sie sowohl auf kommuna-
ler Ebene wie auf Landesebene vertre-
ten in Präventionsräten und  Ord-
nungspartnerschaften. Durch Beschäf-
tigungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men für Langzeitarbeitslose und Sozi-
alhilfeempfänger sind private Sicher-

heitsdienste zudem ein wichtiger Fak-
tor der aktiven Arbeitsmarktpolitik. 

Zwar haben die Anschläge des 
11. September der privaten Sicher-
heitsbranche (anders als in den USA) 
neue Märkte vor allem bei der Flug-, 
Schiff- und Hafensicherheit eröffnet 
und den Austausch mit der  Innen-
ministerkonferenz (AK II) intensiviert. 
Gleichwohl kann von kohärenten Stra-
tegien im Hinblick auf eine Auswei-
tung des Tätigkeitsspektrums bei kom-
merziellen Sicherheitsdiensten kaum 
gesprochen werden, denn grundsätz-
lich übernimmt die Branche alles, was 
möglich und Gewinn versprechend ist; 
konsequenterweise stehen bei den der-
zeitigen Marketing-Strategien der Glo-
balisierungsprozess, die Bedrohung 
durch den internationalen Terrorismus 
und die EU-Osterweiterung im Vor-
dergrund, die eine intensivierte Betei-
ligung kommerzieller Sicherheits-
dienste zur Aufrechterhaltung der In-
neren Sicherheit notwendig mache. 
 
IV. In Hinblick auf die Privatisierung 
staatlicher Kontrolle, wie sie vor allem 
auf öffentlichem Straßenland durch 
das Gewerbe zum Tragen kommt, 
wird in der kritischen Sozialwissen-
schaft und von Bürgerrechtsorganisa-
tionen kritisiert, dass dies zur Ein-
schränkung grundrechtlich geschütz-
ten Verhaltens in Teilbereichen des öf-
fentlichen Lebens führen kann. In der 
rechtswissenschaftlichen Literatur wird 
der Einsatz privater Sicherheitsdienst-
leister im Auftrag von Geschäftsleuten 
im öffentlichen oder halb öffentlichen 
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Raum insbesondere deshalb kontro-
vers diskutiert, weil sie bei der Durch-
setzung von Partikularnormen ihrer je-
weiligen Arbeitgeber im Vorfeld von 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
so genannte unerwünschte Personen 
ausschließlich wegen „ästhetischer“ 
Gründe oder Profitinteressen aus (in-
nerstädtischen) Flächen vertrieben. 
Rechtswissenschaftlich ist strittig, in-
wieweit die Jedermannrechte, die für 
Ausnahmesituationen geschaffen wur-
den, in denen polizeilicher Schutz 
nicht greifbar ist, als Rechtsgrundlage 
für das Tätigwerden eines ganzen Ge-
werbes dienen können. Kontrovers 
wird auch diskutiert, ob die Übernah-
me (vormals) hoheitlicher Aufgaben 
durch private Sicherheitsdienste das 
staatliche  Gewaltmonopol fragmen-
tieren oder auflösen und damit letzt-
lich den Schutz öffentlicher Rechtsgü-
ter gefährden könnte. 

Da das kommerzielle Sicherheits-
gewerbe im Rahmen seiner Patrouil-
len-, Kontroll- und Wachdienste re-
gelmäßig auch Daten von (unbeteilig-
ten) Dritten erhebt, ist bei deren Tä-
tigwerden auch das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht tangiert. Vor 
allem in Hinblick auf die Internationa-
lisierung des Gewerbes – zahlreiche in 
der Bundesrepublik tätige Betriebe 
gehören ausländischen Konzernen – 
werden die Speicherung, Verarbeitung 
und Nutzung dieser Daten seit gerau-
mer Zeit kritisch diskutiert, da die Da-
tenschutzregelungen in den beteiligten 
Ländern z. T. unter den bundesrepub-
likanischen Standards liegen und eine 

EU-einheitliche Regelung des  Da-
tenschutzes noch nicht besteht. Ebenso 
wird insbesondere vor dem Hinter-
grund einer Ausweitung der Tätig-
keitsbereiche des Gewerbes die unzu-
reichende Ausbildung ihrer Mitarbei-
ter problematisiert. Zur Beschäftigung 
in bzw. Leitung von Sicherheitsdiens-
ten sind lediglich 24- bzw. 40-stün-
dige Lehrgänge erforderlich; lediglich 
für den Einsatz im öffentlichen Raum 
ist seit Januar 2003 vor der Industrie 
und Handelskammer eine Sachkunde-
prüfung abzulegen. Unverhältnismä-
ßiges Handeln und Kompetenzüber-
schreitungen wegen mangelnder Qua-
lifikation sind vielfach belegt. Schließ-
lich haben verschiedene Untersuchun-
gen gezeigt, dass der Einsatz privater 
Sicherheitsdienste im öffentlichen 
Raum in (Fantasie-) Uniformen entge-
gen der erwarteten Steigerung des sub-
jektiven Sicherheitsgefühls im Gegen-
teil zu stärkerer Verunsicherung führt. 
 
V. Grundsätzlich ist mit einem Bedeu-
tungszuwachs der Branche zu rechnen, 
weil sich der Staat aus Teilbereichen 
seines bisherigen Tätigkeitsspektrums 
weiter zurückziehen wird. Insbesonde-
re steht zu erwarten, dass die Koopera-
tion zwischen kommerziellen und 
staatlichen Akteuren im Rahmen von 
„Public-“ bzw. „Police-Private-Part-
nerships“ zunimmt. Vor allem vor 
dem Hintergrund verbesserter Qualifi-
kationsniveaus und zunehmender Spe-
zialisierung der Landes- und Bundes-
polizeien ist mit einer Übernahme von 
niedrig qualifizierten Tätigkeiten 
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durch das Gewerbe zu rechnen; die 
EU-Osterweiterung wird den Wettbe-
werb innerhalb der Branche verschär-
fen und dabei den weiteren Ausbau 
des Niedriglohnsektors intensivieren. 
Weiter ist der Prozess des „Outsour-
cing“ in der Privatwirtschaft und bei 
staatlichen Institutionen (Krankenhäu-
ser, Schulen, Alten- und Pflegeheime, 
Arbeitsagenturen) ebenso wenig abge-
schlossen, wie in sozialräumlicher Hin-
sicht der Privatisierungsprozess öffent-
licher Flächen fortschreitet. Schließ-
lich ist darauf hinzuweisen, dass eine 
stärkere gesetzliche Einhegung des 
Gewerbes und klarere Fassung seiner 
Tätigkeitsfelder und Befugnisse durch 
den bundesdeutschen Gesetzgeber 
nicht zu erwarten und damit ein suk-
zessives Wachstum auch aus dieser 
Perspektive wahrscheinlich ist. 
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Profiling 
 
 
I. „Profiling“ ist eine in den USA und 
Großbritannien schon seit Jahren an-
gewandte Methode der Täterprofiler-
stellung. In Deutschland wird diese 
Technik seit einigen Jahren beispiels-
weise bei Sexualverbrechen einge-
setzt. Es sind mehrere Anwendungsbe-
reiche und Problemfelder des Profi-
lings zu unterscheiden: repressives, 
präventives und „racial“ Profiling. 
 
II. Profiling im „repressiven“ Sinne ist 
eine polizeiliche Vorgehensweise, bei 
der aufgrund einer Analyse der Um-
stände einer konkreten Straftat, insbe-
sondere des Tatorts und der Vorge-
hensweise des Täters, eine Vorstellung 
vom Täter, seiner psychologischen 
Struktur und seiner Lebensumstände 
entwickelt wird. Dadurch sollen die 
Ermittlungstätigkeit in einem konkreten 
Fall gelenkt, zu erwartende (Serien-) 
Straftaten prognostiziert und langfristig 
über den Fall hinaus auf strukturierte 
Art Praxiserfahrungen gewonnen und 
vermittelt werden. Aus dem untersuch-
ten, konkret vorliegenden kriminellen 
Verhalten werden Schlüsse auf Merk-
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II. Profiling im „repressiven“ Sinne ist 
eine polizeiliche Vorgehensweise, bei 
der aufgrund einer Analyse der Um-
stände einer konkreten Straftat, insbe-
sondere des Tatorts und der Vorge-
hensweise des Täters, eine Vorstellung 
vom Täter, seiner psychologischen 
Struktur und seiner Lebensumstände 
entwickelt wird. Dadurch sollen die 
Ermittlungstätigkeit in einem konkreten 
Fall gelenkt, zu erwartende (Serien-) 
Straftaten prognostiziert und langfristig 
über den Fall hinaus auf strukturierte 
Art Praxiserfahrungen gewonnen und 
vermittelt werden. Aus dem untersuch-
ten, konkret vorliegenden kriminellen 
Verhalten werden Schlüsse auf Merk-
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male des Täters gezogen. Diese Merk-
male können sozial adäquat (rechtmä-
ßig, nicht kriminell) sein, wie z. B. Al-
ter, Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, Be-
ruf, Bildung, Staatsangehörigkeit etc. 
Sie können aber auch etwaige Rechts-
verstöße und Vorstrafen umfassen. So 
wird auf induktivem Wege eine mög-
lichst genaue Beschreibung des Täters 
erstellt. Anschließend werden diejeni-
gen Personen, die zu der so abstrakt 
ermittelten Personengruppe gehören, 
weitergehenden Ermittlungsmaßnah-
men unterzogen. 

Als „präventives“ Profiling wird 
die Vorgehensweise der Polizei be-
schrieben, bei der Auswahl derjenigen 
Personen, die unabhängig von einem 
konkreten Fall durch eine polizeiliche 
Initiativmaßnahme in Anspruch ge-
nommen werden, ein bestimmtes Profil 
zugrunde zu legen. Im Gegensatz zum 
repressiven Profiling nach einer kon-
kreten Tat handelt es sich hierbei nicht 
nur um ein rational strukturiertes Vor-
gehen, sondern auch um eine Einbezie-
hung und Nutzbarmachung un- und 
teilbewusster Vorstellungen der Poli-
zisten. Präventives Profiling betrifft die 
Arbeit des Polizisten „vor Ort“, dessen 
Erfahrungen und die daraus resultie-
renden Wirklichkeits- und Verdachts-
konstruktionen durch die profilorien-
tierte Auswahl sozial adäquater An-
haltspunkte für Rechtsverstöße nutzbar 
gemacht werden. Zum Teil wird durch 
die Zusammenfügung verschiedener 
Informationen die Intensitätsstufe des 
Verdachts erreicht. Soweit die tatsäch-
lichen Anhaltspunkte im sozial Adä-

quaten verbleiben und Schlussfolgerun-
gen auf einen Verdacht mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit nicht zulassen, 
darf dies aus rechtlichen Gründen nur 
aufgrund besonderer gesetzlicher Er-
mächtigungsgrundlagen erfolgen. Der-
artige Befugnisse erlauben polizeiliche 
Maßnahmen auch dann, wenn ein Ver-
dacht nicht vorliegt. Verkehrskontrol-
len nach § 36 Abs. 5 StVO gehören 
hierzu, aber auch ereignisunabhängige 

 Personenkontrollen. Bei dieser  
„Schleierfahndung“ erfolgen Identitäts-
feststellungen und Durchsuchungen 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte, 
die mit abstrakten Lageerkenntnissen 
für unerlaubten Aufenthalt und grenz-
überschreitende Kriminalität durch be-
stimmte Personengruppen übereinstim-
men. 

Von „Racial Profiling“ wird ge-
sprochen, soweit ein oder das maßgeb-
liche Merkmal, das zur Erstellung eines 
Profils von zu kontrollierenden Perso-
nen verwendet wird, deren „Rasse“ be-
trifft. Es kommt auf vererbbare kör-
perliche und sonstige unveränderliche 
Merkmale an. Hierzu gehören insbe-
sondere die Hautfarbe und die Sprache, 
in einem weiteren Sinne auch die Reli-
gionszugehörigkeit und das gesamte Er-
scheinungsbild einer Person. Es reicht 
zur Einordnung unter das Racial Profi-
ling aus, dass eines dieser Merkmale 
als Auswahlkriterium oder zum Anlass 
einer polizeilichen Maßnahme genom-
men wird. So werden etwa in Deutsch-
land bei ereignisunabhängigen Kontrol-
len de facto ausschließlich Personen 
fremdländischer, insbesondere südlän-
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discher oder osteuropäischer Erschei-
nung, kontrolliert. Soziologische Unter-
suchungen aus Großbritannien und den 
USA belegen, dass Kraftfahrzeuge mit 
signifikant höherer Wahrscheinlichkeit 
angehalten werden, wenn der Fahrer 
schwarzer Hautfarbe ist. Auch gewisse 
repressive Maßnahmen der Verbre-
chensaufklärung können dem Racial 
Profiling zugeordnet werden. 

Das repressive Profiling wurde 
durch einige spektakuläre Fahndungs-
erfolge, unter anderem in den USA seit 
den 1950er Jahren, in Europa etwa bei 
der Fahndung nach dem österreichi-
schen Briefbombenattentäter, bekannt 
und populär. Das präventive Profiling 
spielte bisher keine hervorgehobene 
Rolle. Anders wurde hingegen stets die 
Anwendung polizeilicher Methoden 
empfunden, die sich als Racial Profi-
ling darstellen, gleich ob präventiv oder 
repressiv. Insbesondere in den USA war 
gesellschaftlich unbestritten, dass es 
unzulässig ist, die Hautfarbe als Indiz 
für einen Rechtsverstoß zu nehmen. 
Die Rechtsprechung der Gerichte war 
hingegen uneinheitlich. Der amerikani-
sche Präsident George W. Bush setzte 
sich bei seinem Amtsantritt Anfang 
2001 für die Verhinderung des Racial 
Profilings ein. In Deutschland wurde 
die polizeiliche Praxis der Schleier-
fahndung von Menschenrechtsgruppen 
stets kritisiert. 
 
III. Die Ereignisse seit September 
2001 haben die Anwendung und Beur-
teilung der Methoden des Profiling 
verändert. Zwar wurde in der Bundes-

republik der gesetzliche Rahmen des 
Profilings grundsätzlich nicht qualita-
tiv geändert. Jedoch erfüllten die Täter 
der Anschläge in den USA (und später 
ähnlich in Madrid) gleich mehrere 
Merkmale, die im Sinne des Profilings 
relevant waren. Unter den Attentätern 
in den USA waren junge männliche 
Erwachsene muslimischen Glaubens, 
überwiegend arabischer Herkunft, die 
sich vorher zu Studienzwecken in 
Deutschland aufhielten und nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. 
Dementsprechend wurden, insbeson-
dere an den Universitäten, durch die 
Sicherheitsbehörden  Rasterfahndun-
gen unter Verwendung dieser Merkma-
le durchgeführt. Die Maßnahmen wur-
den von den Betroffenen und den Stu-
dierendenschaften politisch und ge-
richtlich – zum Teil mit Erfolg – an-
gegriffen. 

 
IV. Die Ereignisse seit September 2001 
haben zu Veränderungen der gesell-
schaftlichen Haltung gegenüber dem 
Racial Profiling geführt. Von offizieller 
Seite wird die Einstellung der polizeili-
chen Praxis nicht mehr gefordert. Stel-
lungnahmen deutscher Gerichte existie-
ren, soweit ersichtlich, nicht, da die 
Unzulässigkeit der Maßnahmen jeweils 
auf anderen Gründen beruhte, etwa, 
weil es rechtlich an der tatbestandsmä-
ßig notwendigen Gefahr fehlte. 
 
V. Das repressive Profiling ist ebenso 
wie das präventive Profiling bei Ver-
wendung einschlägiger, belegbarer An-
haltspunkte an sich unbedenklich. Im 
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Gegensatz hierzu ist das Racial Profi-
ling nicht nur ethischen, sondern auch 
schweren verfassungsrechtlichen Be-
denken ausgesetzt. Eine polizeiliche 
Verfolgung aufgrund dieser Merkmale 
in anderen Staaten kann ein Asylgrund 
sein. 

Eine Benachteiligung aufgrund 
der „Rasse“, des Glaubens, der Spra-
che, der Heimat und Herkunft muss 
sich am besonderen Gleichheitssatz des 
Art. 3 Abs. 3 GG messen lassen. Dieser 
entfaltet strengen juristischen, aber nur 
geringen praktischen Schutz. Ob das 
Racial Profiling vor dem besonderen 
Gleichheitssatz Bestand hat, ist bisher 
nur in Ansätzen untersucht. Es ist deut-
lich zu unterscheiden zwischen Maß-
nahmen, die auf Vorurteilen beruhen 
und solchen, die eine rationale Anwen-
dung des Kriteriums darstellen. Die In-
tensität einer Benachteiligung kann er-
mittelt werden, indem weiter zwischen 
drei Typen von Maßnahmen unter-
schieden wird: erstens einem der Maß-
nahme zugrunde liegenden und durch 
sie zum Ausdruck kommenden abwer-
tenden allgemeinen Vorurteil, zweitens 
der Verwendung des Merkmals als 
rationales Indiz für einen Rechtsverstoß 
oder drittens als derartiges Indiz im 
konkreten Einzelfall. 

Ist im Einzelfall bekannt, dass das 
körperliche Merkmal bei einem kon-
kreten Täter vorhanden war, können 
aus einer Gruppe als Täter in Betracht 
kommender Menschen diejenigen Per-
sonen genaueren Polizeimaßnahmen 
unterworfen werden, welche das glei-
che Merkmal ebenfalls aufweisen. 

Keinen weiteren Maßnahmen ausge-
setzt werden dürfen hingegen diejeni-
gen, die dieses Merkmal nicht aufwei-
sen. Zur Verdeutlichung wird ein „Um-
kehrschluss“, ein gedanklicher Aus-
tausch des fraglichen Merkmals vorge-
nommen. Die zu untersuchende Maß-
nahme erfolgt bei Trägern des Merk-
mals (Teilgruppe 1), hingegen nicht bei 
Personen, die das Merkmal nicht tragen 
(Teilgruppe 2). Vertauscht man ge-
danklich das Merkmal, denkt man es 
also jeweils beim Täter und der einen 
Personengruppe hinweg, bei der ande-
ren aber hinzu, und würde bei dieser 
hypothetischen Prüfung die Maßnah-
me immer noch dieselben Personen 
treffen (Teilgruppe 1), so wird an das 
Merkmal keine Wertung geknüpft. Es 
wird als informationelle Unterschied-
lichkeit, als Indiz für etwas anderes 
genommen. Einiges spricht dafür, dass 
Maßnahmen unter diesen Vorausset-
zungen nicht per se gegen das Diskri-
minierungsverbot verstoßen. 

Problematisch bleibt aber weiter-
hin der präventive, über den Einzelfall 
hinausgehende Rückgriff auf die ge-
nannten Merkmale als allgemeine Kri-
terien der Polizeiarbeit, auch dort, wo 
sie statistisch signifikant und daher 
eigentlich rational verwendbar sind. 
Der Verzicht auf das problematische 
Kriterium der „Rasse“ bedeutet nicht 
zwangsläufig, Verbrechen in Kauf zu 
nehmen, sondern führt in erster Linie 
zu höheren Belastungen für Dritte, da 
die Kontrollmaßnahmen dann zur Er-
reichung des Ziels der Sicherheit brei-
ter zu streuen sind. Diese Betrach-
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tungsweise, nicht zwischen Gleichheit 
und Verbrechen, sondern zwischen 
Gleichheit und Unbequemlichkeit zu 
wählen, verstärkt die Bedenken gegen 
die Verwendung der „Rasse“ als Krite-
rium für Polizeimaßnahmen. Denn bei 
der notwendigen Abwägung wiegt Un-
bequemlichkeit weniger schwer als 
Unrecht. 

Einen bemerkenswerten Versuch, 
Benachteiligungen in der polizeilichen 
Praxis zu begegnen, stellt der 1997 
eingefügte § 6 Abs. 3 des Polizeige-
setzes von Sachsen-Anhalt dar (GVBl. 
LSA, S. 1072). Obgleich diese Vor-
schrift die Benachteiligungsverbote des 
Grundgesetzes im polizeilichen Be-
reich verdeutlicht und erweitert, ist zu 
befürchten, dass sie symbolisch und 
ohne praktische Wirksamkeit bleibt. 
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Proliferation 
 
 
I. Im eigentlichen Sinne bezeichnet 
„Proliferation“ die Weitergabe von 
Atomwaffen oder von Material und 
technischem Wissen zu ihrer Entwick-
lung und Herstellung an andere Staa-
ten durch Atommächte. Längst muss 
der Begriff jedoch auch die Weiterga-
be von biologischen und chemischen 
Waffensystemen bzw. von Material 
und technischem Wissen zu ihrer Ent-
wicklung und Herstellung einschlie-
ßen. Denn diese können ebenfalls zur 
Massenvernichtung menschlichen Le-
bens eingesetzt und, bedingt durch den 
technologischen Fortschritt, auch we-
sentlich leichter produziert bzw. be-
schafft werden. 
 
II. Die Problematik der Proliferation 
von Atomwaffen entstand in der Zeit 
des Kalten Krieges, in dem sich die 
beiden Atommächte USA und Sowjet-
union durch die reine Existenz ihres 
Atomwaffenbestandes in Schach hiel-
ten. Angesichts des Vernichtungspo-
tenzials von waffenfähigem angerei-
chertem Uran bemühten sich die bei-
den Staaten schon frühzeitig darum, 
die absolute Zunahme von Kernwaf-
fen bzw. deren internationale Verbrei-
tung unter Kontrolle zu bringen. Bin-
nen weniger Jahre entwickelten jedoch 
die übrigen Vetomächte des UN-Si-
cherheitsrates Großbritannien (1952), 
Frankreich (1960) und China (1964) 
ebenfalls Atomwaffen. 
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Spätestens mit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion mit der Folge 
eines „Auseinanderbrechen(s) von 
Staatsgewalt und Nuklearstatus“ (Hä-
ckel 2000, S. 185) hat sich die Proble-
matik der Proliferation verschärft. 
Lange blieb unklar, wer die Kontrolle 
über das sowjetische Atomwaffenar-
senal antreten würde. Die seither fest-
zumachenden strukturellen Verände-
rungen des internationalen Systems ha-
ben mit dazu beigetragen, dass Argen-
tinien, Brasilien, Iran, Südkorea und 
Taiwan an der Schwelle zum Atom-
macht-Status stehen, während Indien, 
Pakistan, Südafrika und Nordkorea 
diesen bereits unter Beweis gestellt 
haben. Israel hat entsprechende Ge-
rüchte nie bestritten und kann heute 
zweifellos zur Gruppe der Atommäch-
te zweiter Ordnung gerechnet werden. 

Seit im Zusammenhang mit den 
Anschlägen vom 11. September 2001 
auf das World Trade Center in New 
York Pläne terroristischer Gruppie-
rungen bekannt wurden, für künftige 
Attentate auch Atomwaffen oder doch 
wenigstens so genannte radiologische 
oder „schmutzige“ Bomben verwen-
den zu wollen, hat die Proliferations-
problematik erneut an Brisanz zuge-
nommen. Angesichts der Entschlossen-
heit gerade fundamentalistisch islami-
scher Gruppen erscheint ein Bedro-
hungspotenzial durchaus als realistisch 
und es ist nach wie vor fraglich, wie 
der Staat darauf reagieren soll bzw. 
kann. Hierauf nimmt auch die UN-Si-
cherheitsratsresolution Nr. 1373 (Sep-
tember 2001) bezug, welche die Staa-

tengemeinschaft u. a. auffordert, den 
Informationsaustausch über den Han-
del mit Waffen, Sprengstoff und si-
cherheitssensitivem Material sowie 
über die von Massenvernichtungswaf-
fen im Besitz von Terroristen ausge-
henden Gefahren zu intensivieren. 

Die bisherigen internationalen 
Anstrengungen, die Verbreitung von 
Technologie und spezifischem Wissen 
zur militärischen Nutzung der Kern-
spaltung auf der Grundlage des im 
März 1970 in Kraft getretenen Atom-
waffensperrvertrages zu kontrollieren, 
sind indes nur mäßig erfolgreich ge-
wesen. Einerseits untersagt der Ver-
trag ausdrücklich die Proliferation von 
Atomwaffen wie auch deren Produkti-
on und Besitz außerhalb des anerkann-
ten Kreises der Atommächte. Anderer-
seits räumt er jedoch den Zugang zu 
nuklearem spaltbarem Material, ent-
sprechender Technologie und dem not-
wendigen spezifischen Wissen ein, so-
fern eine ausschließlich friedliche und 
internationalen Kontrollen offen ste-
hende Nutzung garantiert wird. Als 
problematisch erweisen sich vor allem 
die Kontrollen der Nuklearanlagen 
durch die Internationale Atomenergie-
Organisation (IAEO). Zwar sind mit 
Ausnahme des Vatikans, Kubas, In-
diens, Israels und Pakistans – die drei 
letztgenannten sind gleichwohl Mit-
glieder der IAEO und somit formal an 
deren Auflagen gebunden – derzeit 
immerhin 187 von 192 Staaten dem 
Atomwaffensperrvertrag beigetreten. 
Die IAEO hat aber keine eigenen Kom-
petenzen, bei Verstößen gegen den 
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Vertrag Sanktionen zu verhängen, 
sondern ist hierbei vom UN-Sicher-
heitsrat abhängig. Seit 1997 ergänzt 
daher ein Zusatzprotokoll den Atom-
waffensperrvertrag, das inzwischen von 
mehr als 80 Staaten unterzeichnet wur-
de und nun u. a. auch unangemeldete 
Kontrollen zulässt. Gerade die Beispie-
le Iran, Irak, Libyen, Nordkorea oder 
Pakistan haben erneut gezeigt, dass 
solch ein „Nichtverbreitungsregime“ 
(Müller 1993, S. 135 f.) nur begrenzt 
funktionsfähig ist, solange allein die 
offiziell der IAEO gemeldeten Anla-
gen kontrolliert werden können. Im 
Falle Nordkoreas, das offen Japan und 
Südkorea bedroht und als erstes Ver-
tragsmitglied den Atomwaffensperr-
vertrag aufgekündigt hat (2003), ver-
hindert das Veto Chinas ein konzises 
Vorgehen der UN. Dabei stellt die mit 
pakistanischer Hilfe durchgeführte 
atomare Aufrüstung einen klaren 
Bruch internationaler Verträge dar. 
Gleiches gilt eigentlich auch für die so 
genannte „Mininuke-Strategie“ (Ein-
satz von Gefechtsköpfen mit minima-
ler Sprengkraft), welche die USA seit 
2003 im Rahmen ihrer Präventivkrieg-
szenarien und Nationalen Sicherheits-
doktrin entwickelt, da sie unter Um-
ständen einen neuen nuklearen Rüs-
tungswettlauf initiieren könnte. 

 
III. Proliferation bezeichnet jedoch 
längst nicht mehr ausschließlich den 
Nuklearbereich sondern schließt mitt-
lerweile im Sinne der ABC-Waffen-
systeme auch den Bereich der Bio- 
bzw. Chemiewaffen ein. So gilt die 

Verabschiedung des Chemiewaffen-
übereinkommens (1997) als ein not-
wendiger Schritt, um auch hier das 
Nichtverbreitungsregime mit Blick auf 
die gestiegene terroristische Bedro-
hung zu modernisieren und eine ent-
sprechende Proliferation zu unterbin-
den. Als Auslöser für die weitere Ent-
wicklung auf diesem Gebiet kann der 
Sarin-Anschlag gelten, den die Aum-
Seke im März 1995 auf die Tokioter 
U-Bahn verübte. In diesem Zusam-
menhang wurde alsbald deutlich, dass 
Nervengase wie Sarin, Tabun oder 
VX-Gas bzw. deren Ausgangsstoffe 
trotz aller Gegenmaßnahmen (Melde-
pflicht, Zollkontrollen, etc.) auch in 
größeren Mengen auf dem Weltmarkt 
zu beziehen sind. Und das, obwohl bis-
lang 174 Staaten das Übereinkommen 
paraphiert bzw. 161 (Stand: März 
2004) auch ratifiziert haben. Dabei 
greift das Übereinkommen einige der 
Regelungen des Wassenaar-Abkom-
mens (1995) auf, in dem sich die 33 
Signatarstaaten – unter ihnen auch 
Russland und die USA – verpflichtet 
haben, den Transfer von kriegstaugli-
cher wie konventioneller Technologie 
zu reglementieren. Vor allem zum 
Zweck der Transparenz in den nur zu 
oft undurchsichtigen Handelsbezie-
hungen aus Scheinfirmen, Treuhän-
dern und politischen Verflechtungen 
streben die Mitgliedsstaaten eine inter-
nationale Exportkontrolle zur generel-
len Nichtverbreitung von kriegsfähi-
gem Material an, da das Risiko des 
Weiterverkaufs bzw. der Unterstützung 
von Terrorgruppen als durchaus be-
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deutsam eingeschätzt wird. Dement-
sprechend gilt u. a. der Grundsatz der 
gegenseitigen Information zu abge-
lehnten Ausfuhranträgen. Als unerwar-
tetes Problem hat sich indes die Erstel-
lung und Aktualisierung einer einheitli-
chen Liste (im Sinne eines Export-Mo-
nitorings) für sensible Waren (z. B. 
Aluminiumröhren, Gaszentrifugen, Fer-
menter) und Dienstleistungen (etwa das 
Bankengeheimnis) erwiesen, da Aus-
fuhrbestimmungen, Zoll und Grenz-
schutz nach wie vor Hoheitsbereiche 
der Unterzeichnerstaaten sind. Der Vor-
teil des Monitorings liegt dagegen un-
zweifelhaft in der zentralen Erfassung 
nahezu aller rüstungsrelevanter Techno-
logien inklusive einer entsprechenden 
Aufbereitung der Daten. Bei Anhalts-
punkten für einen Verstoß gegen das 
Reglement könnten so schneller ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet 
werden. 
 
IV. Als unmittelbare Reaktion auf die 
gestiegene terroristische Bedrohung 
durch international operierende Grup-
pen hat beispielsweise die EU das Amt 
eines Terrorbeauftragten geschaffen 
und den Niederländer Gijs de Vries da-
für nominiert. Der Aufgabenbereich der 
bislang mit der Sammlung und Koordi-
nation von Erkenntnissen zu grenz-
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der EU befassten  Europol wurde um 
den Bereich der Terrorbekämpfung 
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Protest Policing 
 
 
I. „Protest Policing“ bezeichnet die 
polizeiliche „Behandlung“ und Kon-
trolle von Protestierenden. Der Aus-
druck wurde von Donatella della Porta 
in die sozialwissenschaftliche Diskus-
sion eingeführt. Sie definiert Protest 
Policing als “the police handling of 
protest events – a more neutral descrip-
tion for what protestors usually refer to 
as ‘repression’ and the state as ‘law and 
order’” (Porta/Reiter 1998, S. 1). 

Protest Policing umfasst verschie-
dene Arten des polizeilichen „Manage-
ments“ von Protestaktionen; dazu zäh-
len auch die Terrorismusbekämpfung, 
die Verfolgung politischer Straftaten 
und die Aufklärung „politischer Milie-

us“, wie sie der polizeiliche Staats-
schutz und die Ämter für Verfassungs-
schutz betreiben. Den Kernbereich des 
Protest Policings machen indes die 
Polizeieinsätze anlässlich von Demon-
strationen und anderen Protestaktionen 
aus. Vorrangig sind solche Einsätze das 
Arbeitsgebiet geschlossen operierender 
Polizeieinheiten, insbesondere aus Be-
reitschaftspolizei und  Bundespolizei 
(bis zum 1.7.2005 Bundesgrenzschutz). 
Die Art und Weise, wie die Polizei mit 
Demonstranten umgeht, kann als ein 
sichtbarer Indikator der politischen Ge-
legenheitsstrukturen gewertet werden, 
denn die Praxis von Protest Policing 
hat großen Einfluss auf die Chancen 
von politischen Gruppierungen, sich 
jenseits der parlamentarischen Bühne 
zu artikulieren, Sympathisanten zu mo-
bilisieren und politischen Druck auszu-
üben. Die Frage, ob sich die Polizei als 
grundrechts- und damit versammlungs-
freundliche „Bürgerpolizei“ oder als 
etatistisch-autoritäre und ordnungsfi-
xierte „Staatspolizei“ versteht, hat gro-
ße Auswirkungen auf die Qualität des 
demokratischen Willensbildungspro-
zesses. 
 
II. Im traditionellen Staatsverständnis 
steht das Gewaltmonopol im Zentrum 
der Staatlichkeit. Dieses Monopol auf 
Gewaltsamkeit hat zwei Seiten – eine 
innere und äußere: Nach außen stützt 
das Militär die Souveränität und Si-
cherheit des Staates in der Staatenge-
meinschaft; nur der Staat darf über mi-
litärische Kräfte verfügen. Nach innen 
sind ausschließlich der Staat und seine 
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für diesen Zweck eingerichteten Or-
ganisationen (an erster Stelle: die Poli-
zei) legitimiert, Gewalt ausüben. Mili-
tär und Polizei sind letztendlich die 
beiden Klammern, die einen Staat zu-
sammenhalten; ohne Polizei und Mili-
tär ist ein Staat kein Staat – so das tra-
ditionelle Staatsverständnis. 

Zwischen Polizei und Militär gab 
es im Laufe der Geschichte immer 
wieder Funktionsverschiebungen. Vor 
der „Erfindung“ der Institution Polizei 
im 19. Jahrhundert war das Militär für 
die innere und die äußere Sicherheit 
zuständig. Sicherheit in diesem Zu-
sammenhang hieß immer Sicherung 
der staatlichen Herrschaft gegen An-
griffe von äußeren und inneren Fein-
den und Durchsetzung staatlicher Zie-
le. Nach und nach löste die Polizei im 
Innenbereich das Militär ab; im Kai-
serreich wurde diese Entwicklung ein-
geleitet, in der Weimarer Republik er-
setzten dann Polizeitruppen weitge-
hend das Militär im Innern. Allerdings 
zeigt die Geschichte auch, dass die Po-
lizei das Militär nicht nur verdrängte, 
sondern paramilitärische Polizeiein-
heiten ermöglichten auch ihre (Re-) 
Militarisierung: Nach beiden Welt-
kriegen dienten die Polizei als Keim-
zelle der militärischen Aufrüstung und 
damit der Wiederherstellung der staat-
lichen Souveränität. In der Bundesre-
publik wurde zwischen Militär und Po-
lizei nach und nach eine scharfe funkti-
onale Trennlinie gezogen, das Militär 
war für die äußere und die Polizei für 
die innere Sicherheit zuständig. Doch 
die Entwicklung endete nicht bei einer 

Polizei als Quasi-Militär im Innern. 
Denn nicht nur die Institution des Mi-
litärs wurde aus den inneren Konflik-
ten herausgehalten, auch die Polizei-
truppen selbst wurden immer stärker 
entmilitarisiert und damit „verpolizei-
licht“, d. h., auf Aufgaben der Ord-
nungssicherung ausgerichtet. Dies be-
trifft insbesondere den Bereich des 
Protest Policings. So fand in der Bun-
desrepublik ab den 60er Jahren eine 
strategische Entwicklung weg von der 
„paramilitärischen“ Aufstandsbekämp-
fung hin zu einer „polizeilichen“ Pro-
testkontrolle und -bewältigung statt. 

Noch in den frühen 60er Jahren 
mussten Angehörige der geschlosse-
nen Einheiten, der Bereitschaftspolizei 
und des Bundesgrenzschutzes lernen, 
wie man Angriffe schwer bewaffneter 
Feinde auf Versorgungseinrichtungen, 
Bandenüberfälle und Sabotageakte be-
kämpft. Die Polizeitruppen übten in 
den paramilitärisch inszenierten Ma-
növern, deren Hintergrund kommunis-
tische Umsturzszenarios darstellten, 
den Krieg gegen Partisanen. Dement-
sprechend bestand die Ausrüstung aus 
Stahlhelmen und Handgranaten, Ma-
schinen- und Schnellfeuergewehren. 

Der Katalysator der Entwicklung 
von der paramilitärischen Aufstands-
bekämpfung zum professionalisierten 
„modernen“ Protest Policing war die 
Studentenrevolte 1968. Die Polizei au-
ßerhalb der Kasernen war auf die zahl-
reichen regelverletzenden Aktionen der 
Demonstranten ebenso wenig vorberei-
tet wie die geschlossenen Einheiten. Es 
fehlte vor allem an geeigneten Füh-
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rungsstrukturen, Rechtskenntnissen und 
„handwerklichen“ Fähigkeiten. Die Po-
lizei hat im Laufe der zahlreichen 
Großdemonstrationen in den 70er und 
80er Jahren viele Erfahrungen sam-
meln können, die dann auch in neue 
Einsatzkonzepte geflossen sind. Dazu 
kommt die faktische Anerkennung des 
Grundrechts auf Versammlungsfrei-
heit im Gefolge der Demonstrationen: 
Protest Policing ist in der Bundesre-
publik seit Mitte der 80er Jahre stark 
durch das Brokdorf-Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 14. Mai 
1985 geprägt, das den Grundrechtsas-
pekt der Demonstrationsfreiheit (Art. 
8 Abs. 1 GG) klar herausgestellt hat 
(vgl. BVerfGE 69, S. 315 ff.). Gemäß 
diesem höchstrichterlichen Urteil hat 
die Polizei gegenüber den Veranstal-
tern und den Teilnehmern versamm-
lungsfreundlich zu agieren. Dement-
sprechend steckt seit Anfang der 80er 
Jahre der strategische Kern der poli-
zeilichen Einsatzphilosophie in der 
Devise, Gewalt bereits im Vorfeld zu 
verhindern. Nicht nur die Gewalttätig-
keit der Protestierenden soll unterbun-
den werden, sondern auch der Einsatz 
polizeilicher Gewalt soll – unter Be-
achtung des Verhältnismäßigkeitsprin-
zips – sparsam dosiert werden. Denn 
die Gewaltanwendung durch die Poli-
zei ist ihre legitimatorisch angreifbare 
„Achillesferse“. Regelmäßig standen 
(und stehen) die Polizei und ihre De-
monstrationseinsätze wegen unverhält-
nismäßig gewalttätigen Maßnahmen in 
der Kritik der öffentlichen und veröf-
fentlichten Meinung. 

III. Gewaltprophylaxe wird heute in-
des nicht als Gewaltverzicht oder tak-
tischer Rückzug, sondern als offensi-
ves Handeln verstanden. Die neueren 
Entwicklungen im Protest Policing 
lassen sich an vier Punkten festma-
chen: 

1) Offensive Taktiken ersetzen de-
fensiven Maßnahmen. Dazu zählen 
insbesondere im Kontext von Demon-
strationen die Vorverlagerung polizei-
licher Maßnahmen wie  Personen-
kontrollen und präventive Ingewahr-
samnahmen sowie während Demonst-
rationen der aktive Gebrauch von 
Platzverweisen, einschließende Be-
gleitungen bzw. Absperrungen der 
(vermeintlich) militanten Demonstran-
ten und die frühzeitige Festnahme von 
erkannten „Störern“. Eine so verstan-
dene Deeskalation erfordert eine akti-
ve Lagebewältigung mit hohem Pla-
nungs- und Personalaufwand. Das Ziel 
ist, Gewalt im Keim zu ersticken, wenn 
nötig mittels polizeilicher Gewalt. 
Sogar das Absenken der polizeilichen 
Einschreitschwelle (frühes Einschreiten 
bei schon erkennbaren geringen Stö-
rungen) wird als deeskalative Maßnah-
me bezeichnet. Dahinter stehen die 
strategisch-taktischen Prioritäten der 
Polizei, die Demonstration unter Kon-
trolle zu halten, für alle Eventualitäten 
der komplexen Situation „Demonstra-
tion“ gewappnet zu sein und Straftäter 
beweissicher festzunehmen. 

2) Der Trend zu einem frühen, 
aber dosierten polizeilichen Gewalt-
einsatz geht einher mit der gewachse-
nen Bedeutung des Informationsma-
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nagements für die Entscheidungsfin-
dung und damit für polizeiliches Han-
deln generell. Die Beurteilung der La-
ge vor, während und nach dem Einsatz 
ist eng verknüpft mit der Einschätzung 
des (erwarteten) polizeilichen Gegen-
übers (der Protestdiagnose) und mit 
der praktizierten Einsatzphilosophie. 

3) Um Gewalt im Vorfeld zu ver-
hindern, wird die Planung und Umset-
zung integraler Gesamtkonzepte bei 
komplexen „Lagen“ gefordert – jen-
seits des Kerns polizeilicher Schutz-
aufgaben. Damit wird eine Entgren-
zung des traditionellen polizeilichen 
Handlungsrahmens forciert, zum einen 
durch die Kooperation mit anderen 
Akteuren wie Vereinen und Behörden 
(z. B. in sog. konzertierten Aktionen) 
und zum anderen durch die einsatzbe-
gleitende Öffentlichkeitsarbeit. 

4) Einsatzbegleitende Öffentlich-
keitsarbeit wird als ein taktisches Maß-
nahmenbündel verstanden, das ver-
schiedene Kommunikations- und Be-
einflussungstechniken gegenüber der 
Bevölkerung, der Öffentlichkeit, den 
Medien, den Veranstaltern und den 
Demonstranten beinhaltet. Das Wort 
wird damit zum taktischen Instrument 
der Polizei, die Sprache zum Einsatz-
mittel. Bezweckt wird mit der einsatz-
begleitenden Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
ständnis für die polizeilichen Maß-
nahmen herzustellen, Entschlossenheit 
der Polizei zu demonstrieren und ge-
genüber den potenziellen Störern die 
Erfolglosigkeit unfriedlicher Aktionen 
zu signalisieren. Unterstützung im Ge-
brauch von Kommunikationstechniken 

erfährt die polizeiliche Öffentlich-
keitsarbeit durch die Polizeipsycholo-
gie, die über gesprächstechnische Be-
einflussung annähernd gewaltfreie Lö-
sungen zu realisieren versucht. 
 
IV. Die oben genannte funktionale Dif-
ferenzierung – die Organisation Militär 
erfüllt idealtypische militärische Auf-
gaben (Schutz des Staates nach außen 
und Interessendurchsätzung des Staates 
gegenüber anderen Staaten) und die 
Organisation Polizei nimmt idealtypi-
sche Polizeiaufgaben (Ordnungssiche-
rung im Inneren, u. a. Protest Policing) 
wahr – ist aber nicht als der Endpunkt, 
sondern eher als Wendepunkt der Ge-
schichte der Staatsgewalt zu bezeich-
nen. Seit den 90er Jahren ist eine neue 
Entwicklung festzustellen: Nicht die 
Polizei militarisiert sich, wie es lange 
Zeit in der Geschichte der bundesre-
publikanischen Polizei befürchtet wur-
de, sondern das Militär (bzw. ein Teil 
dessen) „verpolizeilicht“ sich. Es über-
nimmt im Rahmen von Einsätzen kol-
lektiver Sicherheitsbündnisse auch 
Ordnungsaufgaben im Ausland. Die 
politische Debatte in der Bundesrepu-
blik nach dem 11. September 2001 
weist indes in eine neue Richtung: den 
Einsatz des Militärs im Innern zur 
Unterstützung der Polizei bei der „Ter-
rorbekämpfung“. Die Grenzen zwi-
schen Polizei und Militär verwischen 
wieder. Inwieweit dies auch die Praxis 
des Protest Policings betreffen wird, 
bleibt zu beobachten. 
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Rasterfahndung 
 
 
I. Die „Rasterfahndung“ ist ein in den 
1960er Jahren vom  Bundeskrimi-
nalamt (BKA) entwickeltes Verfahren 
zur Personenermittlung mittels ver-
netzter Durchsuchung polizeifremder 
Datenbeständen. Da es im Gegensatz 
zu einer „echten“ Fahndung keine be-
kannte Zielperson gibt, ist es ihr Ziel, 
den Kreis der zu überprüfenden Per-
sonen einzuschränken. Dazu werden 
bestimmte Personengruppen aus öf-

fentlichen und privaten Datenbanken 
herausgefiltert, indem nach bestimm-
ten Merkmalen gesucht wird, von de-
nen man annimmt, dass sie auf eine 
gesuchte Person zutreffen.  
 
II. Der Rasterfahndung liegt die Er-
kenntnis zugrunde, dass bei vielen Ab-
läufen des täglichen Lebens eine ge-
suchte Person in einer Vielzahl öffent-
licher und privater Datenbanken „Spu-
ren“ hinterlässt. Um die Gruppe aus-
findig zu machen, der die gesuchte 
Person angehört, müsse man nur diese 
Datenbestände nach bestimmten, auf 
die gesuchte Person vermutlich zutref-
fenden Merkmalen durchsuchen und 
miteinander abgleichen. Da dieser Ab-
gleich mithilfe eines Computers vor-
genommen wird, bezeichnet man die 
Rasterfahndung auch als maschinell-
automatisierte Überprüfung personen-
bezogener Daten in polizeifremden 
Datensätzen. 

Die Rasterfahndung läuft in fünf 
Schritten ab. Zuerst werden auf die ge-
suchte Person vermutlich zutreffende 
Prüfungsmerkmale zu einem Täterpro-
fil zusammengefasst. Auf der Grund-
lage dieses Profils wird die Suchan-
frage (das Raster) formuliert. Außer-
dem werden die Speicherstellen be-
stimmt, in deren Datenbeständen re-
cherchiert werden soll. Im zweiten 
Schritt recherchiert die Speicherstelle 
anhand dieser Suchanfrage in ihren 
Datenbeständen nach den Merkmalen, 
die das Raster erfüllen. In einem drit-
ten Schritt werden dann die herausge-
filterten Daten in einer separaten Da-
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frage (das Raster) formuliert. Außer-
dem werden die Speicherstellen be-
stimmt, in deren Datenbeständen re-
cherchiert werden soll. Im zweiten 
Schritt recherchiert die Speicherstelle 
anhand dieser Suchanfrage in ihren 
Datenbeständen nach den Merkmalen, 
die das Raster erfüllen. In einem drit-
ten Schritt werden dann die herausge-
filterten Daten in einer separaten Da-
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tei, Report genannt, gespeichert. Als 
Viertes übermittelt die Speicherstelle 
diesen Report an die für die Durchfüh-
rung der Rasterfahndung zuständige 
Behörde, d. h. an die Staatsanwalt-
schaft oder Polizei. Im fünften Schritt 
gleicht die zuständige Behörde die 
übermittelten Daten mit von anderen 
Speicherstellen übermittelten Repor-
ten maschinell ab. Dabei wird eine 
Schnittmenge der Personen gebildet, 
deren Daten mit den festgelegten Merk-
malen übereinstimmen. Die Raster-
fahndung ist damit abgeschlossen; die 
herausgefilterte Personengruppe wird 
nun mittels herkömmlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen (Befragung, Durch-
suchung, Observation etc.) überprüft. 

Die Rasterfahndung kann sowohl 
zur Strafverfolgung als auch Gefah-
renabwehr eingesetzt werden. In der 
Strafverfolgung setzt ihre Anwendung 
zureichende tatsächliche Anhaltspunk-
te für eine katalogmäßig beschriebene 
Straftat voraus. Die unter § 98a Abs. 1 
S. 1 StPO aufgezählten Straftaten ent-
stammen zumeist dem Bereich der  
Organisierten Kriminalität (Betäu-
bungsmittelverkehr, Geldfälschungen) 
oder sind diesem eigen (Gewerbsmä-
ßigkeit, Tatbegehung als Bande). Da-
rüber hinaus werden auch Straftaten 
gegen Leib und Leben, die sexuelle 
Selbstbestimmung und die persönliche 
Freiheit sowie  Staatsschutzdelikte 
erfasst. Aber nicht jede Straftat aus 
den genannten Bereichen rechtfertigt 
eine Rasterfahndung; die einzelne 
Straftat muss vielmehr von erheblicher 
Bedeutung sein. Nach der Interpretati-

on des Bundesverfassungsgerichts ist 
damit die besonders gefährliche Kri-
minalität gemeint, wobei aber keine 
pauschalisierende, sondern eine einzel-
fallbezogene Beurteilung vorgenom-
men werden muss. Als Abgrenzungs-
kriterium wird herangezogen, ob die 
Tat vor dem Landgericht angeklagt 
werden muss, d. h., eine Freiheitsstra-
fe von mehr als vier Jahren zu erwar-
ten ist. Schließlich verfügt § 98a Abs. 
1 S. 2 StPO über eine qualifizierte 
Subsidiaritätsklausel, d. h., die Raster-
fahndung ist nur zulässig, wenn die 
Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Täters auf andere Weise erheblich we-
niger Erfolg versprechend oder we-
sentlich erschwert ist. 

Rechtsgrundlagen für die Raster-
fahndung zur Gefahrenabwehr finden 
sich mit Ausnahme von Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein in allen Lan-
despolizeigesetzen. Diese orientieren 
sich an § 10f des „Vorentwurfs zur 
Änderung des Musterentwurfs eines 
einheitlichen Polizeigesetzes“ (VE 
ME PolG), der von der  Innenminis-
terkonferenz 1990 verabschiedet wur-
de. Nach § 10f VE ME PolG ist die 
Rasterfahndung – dort als „besondere 
Form der Datenerhebung“ bezeichnet 
– zum Zwecke der Gefahrenabwehr 
nur zulässig, wenn sie der Abwehr ei-
ner gegenwärtigen Gefahr für den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes oder für Leib, Le-
ben und Freiheit einer Person dient. 
Eine „einfache“ Gefahr im Sinne einer 
hinreichenden Wahrscheinlichkeit des 
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Schadenseintritts genügt somit nicht 
für den Einsatz der Rasterfahndung. 
„Gegenwärtig“ bedeutet vielmehr eine 
Steigerung des Gefahrengrades so-
wohl in zeitlicher Hinsicht als auch 
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit 
des Schadenseintritts. Eine Gefahr ist 
damit gegenwärtig, wenn die Schädi-
gung der betreffenden Schutzgüter 
schon eingetreten ist oder zumindest 
unmittelbar oder in allernächster Zeit 
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit bevorsteht. Liegen diese 
Voraussetzungen vor, kann die Polizei 
von allen öffentlichen und nichtöffent-
lichen Stellen die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten bestimmter Per-
sonengruppen zum Zwecke der Ras-
terfahndung verlangen.  
 
III. Ursprünglich wurde die Raster-
fahndung zur Strafverfolgung einge-
setzt. Mit ihrer Hilfe konnten z. B. in 
den 70er Jahren erstmals RAF-Mit-
glieder festgenommen werden. In der 
Folge der Anschläge des 11. Septem-
ber und der Tatsache, dass viele der 
Attentäter zeitweilig ihren Aufenthalt 
in der Bundesrepublik hatten, wurde 
die Rasterfahndung auch als Mittel der 
Gefahrenabwehr entdeckt. Mit ihr, ar-
gumentieren die Befürworter, könne 
es gelingen, die noch in Deutschland 
verbliebenen „Schläfer“ zu enttarnen. 
Im März 2004 wurden Pläne des deut-
schen Innenministers Otto Schily be-
kannt, die Rasterfahndung EU-weit im 
Kampf gegen den so genannten inter-
nationalen Terrorismus einzusetzen. 

 

IV. Weil sich die Schwelle der ge-
genwärtigen Gefahr für einen effekti-
ven Einsatz der Rasterfahndung als zu 
hoch erwiesen hat, haben einige Land-
tage reagiert und die Voraussetzungen 
für den präventiven Einsatz der Ras-
terfahndung abgesenkt. Erforderlich 
ist künftig nicht mehr eine gegenwär-
tige Gefahr, sondern es genügt bereits 
eine „normale“, d. h. eine konkrete 
Gefahr. 
 
V. Die Rasterfahndung – sei es zum 
Zwecke der Strafverfolgung, sei es zur 
Gefahrenabwehr – ist ein verfassungs-
rechtlich bedenkliches Instrumentari-
um. Denn sie stellt einen einschnei-
denden Eingriff in das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung nach 
Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 
GG dar. Dieses Recht gewährleistet 
dem Einzelnen, über die Bekanntgabe 
und Weitergabe persönlicher Daten 
selbst zu entscheiden. Der Eingriff ist 
deshalb so gravierend, weil die über-
prüfte Person in der Regel nicht weiß, 
dass ihre Daten, die zu anderer Zeit, 
an einem anderen Ort und von anderer 
Stelle erhoben und gespeichert wur-
den, den Strafverfolgungs- oder Poli-
zeibehörden übermittelt werden. Da 
sie von dem Zugriff staatlicher Stellen 
auf ihre Daten nicht in Kenntnis ge-
setzt wird, kann sie sich gegen diesen 
Eingriff auch nicht wehren. 

Als problematisch erweist sich 
auch das Missverhältnis zwischen Tä-
ter und Unbeteiligten, präventiv-po-
lizeilich formuliert, das Missverhältnis  
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zwischen Störer und Nichtstörer. Die-
sem Missverhältnis wirkt zwar teil-
weise das Verfahren der Rasterfahn-
dung entgegen, denn nur die im Re-
port der Speicherstelle erfassten Daten 
erhält die ermittelnde Behörde; die 
übrigen und in der Regel meisten Da-
ten bleiben ihrem Zugriff verborgen. 
Dennoch bleibt ein Missverhältnis zwi-
schen gesuchter Person und erfasster 
unbeteiligter Dritter bestehen, selbst bei 
einem feinen Raster. So wurden z. B. 
im „Paradefall“ der Hamburger Elekt-
rizitätswerke die Daten von 18.000 
Kunden an die Polizei übermittelt. Als 
Folge hieraus ist insbesondere die Auf-
hebung der Unschuldsvermutung zu 
kritisieren, denn alle Personen, deren 
Merkmale dem Täterprofil entspre-
chen, werden als verdächtig eingestuft 
und sehen sich polizeilichen Maßnah-
men ausgesetzt.  

Die mit der Rasterfahndung ver-
bundenen Eingriffe in Grundrechte 
Unbeteiligter lassen sich nur rechtfer-
tigen, wenn die Maßnahme der Auf-
klärung gravierender Straftaten oder 
der Abwehr von Gefahren für hoch-
rangige Schutzgüter dient. Dabei muss 
allerdings gewährleistet sein, dass mit 
ihr schwere Straftaten aufgeklärt oder 
Gefahren für hochrangige Schutzgüter 
verhindert werden, d. h., um geeignet 
zu sein, muss sie grundsätzlich auch 
Erfolg versprechend sein. Es hat aber 
kaum eine Rasterfahndung zu einem 
zählbaren Erfolg geführt, sieht man 
von dem erwähnten Fall der Hambur-
ger Elektrizitätswerke ab, in dem es 
mittels der Rasterfahndung gelang, 

eine konspirative Wohnung der RAF 
ausfindig zu machen. Vermutlich ist 
es gerade der ausnahmsweise eingetre-
tene Erfolg, der diesen Fall zum „Pa-
radefall“ der Rasterfahndung macht. 
Angesichts der nur geringen Erfolge 
der Rasterfahndung darf deren grund-
sätzliche Eignung sowohl als Maß-
nahme der Strafverfolgung als auch 
als Mittel zur Gefahrenabwehr aber 
bezweifelt werden. 

Zum Zwecke der Gefahrenab-
wehr ist die Rasterfahndung bis zum 
11. September nicht zum Einsatz ge-
kommen. Die aus verfassungsrechtli-
cher Sicht erforderlichen strengen Ein-
griffsvoraussetzungen führen überdies 
dazu, dass die Rasterfahndung zu prä-
ventiven Zwecken regelmäßig nicht 
zulässig sein wird. Eine gegenwärtige 
Gefahr für den Bestand oder die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leib, Leben und Freiheit ei-
ner Person wird nur äußerst selten vor-
liegen. Dies gilt auch für die nach den 
Anschlägen des 11. September in meh-
reren Bundesländern durchgeführten 
Rasterfahndungen. Deren Zulässigkeit 
wurde von den damit befassten Ge-
richten höchst unterschiedlich beur-
teilt. Einige hielten sie für zulässig 
(OLG Düsseldorf, VG Mainz), andere 
verneinten ihre Zulässigkeit (KG Ber-
lin, OLG Frankfurt), weil eine gegen-
wärtige Gefahr derzeit nicht vorliege. 

Unabhängig von der Frage der 
Zulässigkeit der nach dem 11. Sep-
tember durchgeführten Rasterfahndun-
gen muss deren Nutzen als äußerst ge-
ring bewertet werden. Besondere Er-
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folge konnten die Polizeibehörden bis-
lang nicht vermelden. Zudem wird 
selbst bei Vorliegen einer gegenwärti-
gen Gefahr die Rasterfahndung wohl 
kaum das geeignete Mittel zur Gefah-
renabwehr sein: Gegenwärtige Gefah-
ren erfordern ein entschlossenes Han-
deln statt eines Recherchierens in 
Datenbeständen. Die Rasterfahndung 
wird damit als Mittel der Gefahrenab-
wehr nur eine untergeordnete Rolle 
spielen und mehr als symbolische Be-
deutung nicht erlangen. 
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I. Der Begriff „Rauschgift“ bezieht sich 
alltagssprachlich auf illegale Drogen 
wie Cannabis, Kokain und Heroin, also 
auf die Substanzen, die in den Anlagen 

des Betäubungsmittelgesetzes aufge-
führt werden, während legale Drogen 
wie Tabakwaren und Alkohol gerne als 
„Genussmittel“ tituliert werden. Dro-
gen sind natürliche oder (halb) synthe-
tische Stoffe, deren Applikation (oral, 
intravenös, inhalativ, nasal etc.) psy-
choaktive Effekte bewirken. Es wird 
differenziert zwischen frei verkäufli-
chen Substanzen (Lösungsmitteln, Tee, 
Kaffee), Stoffen, deren Verkauf einge-
schränkt ist (Alkohol, Tabak), Substan-
zen, die sowohl verkehrsfähig als auch 
verschreibungspflichtig sind (Opium), 
verkehrsfähigen, aber nicht verschrei-
bungsfähigen Substanzen (Cocablätter) 
und nicht verkehrsfähigen Stoffen (He-
roin). Die „Rauschgiftkriminalität“ um-
fasst Verstöße gegen das Betäubungs-
mittelgesetz (BTMG), wobei zwischen 
Betäubungsmittelvergehen, besonders 
schweren Betäubungsmittelvergehen 
und Betäubungsmittelverbrechen unter-
schieden wird. Zur Rauschgiftkrimina-
lität ist jedoch im weiteren Sinne auch 
die direkte und indirekte Beschaffungs-
kriminalität sowie Folgekriminalität zu 
zählen, d. h. Straftaten, die zur (un-) 
mittelbaren Erlangung von Betäu-
bungsmitteln respektive unter Drogen-
einwirkung verübt werden.  
 
II. Federführend bei der Bekämpfung 
der Rauschgiftkriminalität ist das Bun-
desministerium des Inneren bzw. die 
Innenministerien der Länder und die 
ihnen nachgeordneten Behörden (Bun-
deskriminalamt, Landeskriminalämter, 
Kriminalkommissariate zur Bekämp-
fung der organisierten Rauschgiftkri-
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minalität der einzelnen Polizeipräsi-
dien). Dokumentiert wird die Entwick-
lung der Rauschgiftkriminalität all-
jährlich im Bundeslagebild „Rausch-
gift“ (ehemals „Rauschgiftjahresbe-
richt“) des  Bundeskriminalamtes 
(BKA) sowie in den Lagebildern der 
einzelnen Länder. Polizeistatistiken 
stellen jedoch nur einen Ausschnitt der 
Rauschgiftproblematik dar, da polizei-
liche Selektionsmechanismen und 
wechselnde Kontrollintensität die poli-
zeilichen Daten wesentlich beeinflus-
sen. Auch ist zu bedenken, dass es 
sich immer nur um der Polizei bekannt 
gewordene Fälle handelt, nicht regis-
trierte bzw. nicht angezeigte Delikte 
unberücksichtigt bleiben. Dies ist im 
Bereich der Rauschgiftkriminalität um-
so problematischer als es sich hierbei in 
erster Linie um „victemless crimes“ 
handelt, an deren Aufdeckung weder 
die Verkäufer noch die Käufer interes-
siert sind, somit die Anzeigebereit-
schaft per se in diesem Kriminalitäts-
feld niedrig ist (Dunkelfeld) und die 
Polizei primär agiert und nicht reagiert 
(Problem der Selektion). Dies erklärt 
die hohe Aufklärungsquote in diesem 
Deliktbereich. 
 
III. Aufgrund der genannten Faktoren 
sagen Polizeistatistiken nur sehr be-
dingt etwas über die Akzeptanz des 
illegalen Rauschgiftkonsums in der 
Bevölkerung respektive über die bio-
grafischen Merkmale der Konsumen-
ten aus. Nach einer Erhebung des 
Instituts für Therapieforschung haben 
im Jahr 2000 in Westdeutschland 8,5 

Mill. und in Ostdeutschland eine Mill. 
Personen der 18- bis 59-jährigen 
Wohnbevölkerung schon mindestens 
einmal in ihrem Leben eine illegale 
Droge konsumiert, wobei Cannabis 
die mit Abstand am häufigsten ge-
nannte war. Als Konsumenten traten 
vornehmlich Jugendliche, Heranwach-
sende und Jungerwachsene in Erschei-
nung. Dies verdeutlicht, dass der ille-
gale Drogenkonsum in der Bundesre-
publik Deutschland längst kein Rand-
gruppenphänomen mehr ist. 

Repressive Maßnahmen richten 
sich jedoch vor allem gegen Konsu-
menten der so genannten offenen 
Drogenszene, da diese für die Beam-
ten zugänglicher ist als das „bürgerli-
che Drogenmilieu“, in dem vornehm-
lich ein sozial integrierter, kontrollier-
ter Rauschgiftkonsum praktiziert wird. 
Zwar dominieren bei den polizeilich 
auffällig gewordenen Konsumenten 
ähnlich wie in repräsentativen Bevöl-
kerungsumfragen die jüngeren Alters-
gruppen. Die Rauschgiftkriminalität 
ist jedoch primär eine männliche Do-
mäne. Auch kommt dem Rauschgift 
„Heroin“ in polizeilichen Statistiken 
eine wesentlich größere Bedeutung zu, 
als dies in Bevölkerungsumfragen der 
Fall ist. Gesagtes unterstreicht nicht 
nur das selektive Vorgehen der staatli-
chen Kontrollorgane, sondern lässt 
auch vermuten, dass der Konsum 
illegaler Drogen nicht selten lediglich 
episodenhaften Charakter hat bzw. ein 
problematischer Umgang mit harten 
Drogen verstärkt von Männern prakti-
ziert wird. 
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IV. Der hohe Anteil an Migranten 
unter den Tatverdächtigen im Bereich 
der Rauschgiftkriminalität, vor allem 
beim Handel und Schmuggel, erklärt 
sich zum einen dadurch, dass natürli-
che und halb synthetische Drogen wie 
Heroin, Kokain und Cannabinoide im 
Ausland angebaut bzw. produziert wer-
den. Zum anderen werden im Rahmen 
der Rauschgiftdistribution niedere oder 
prekäre Aufgaben häufig von Angehö-
rigen ethnischer Minderheiten ausge-
übt. Illegale Aktivitäten bieten diesen 
Menschen eine „Alternative“ zur lega-
len Ökonomie, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Bedrohung der 
eigenen Existenz vor allem von Aus-
ländern, Aussiedlern und Asylbewer-
bern zunehmend als gesellschaftliche 
Realität erfahren wird. Dies resultiert 
aus einer Sozialstruktur, die diesen Be-
völkerungsgruppen nur eingeschränkte 
Möglichkeiten zur Realisierung von 
Wohlstand und Erfolg bietet. 

In den letzten Jahren hat sich der 
illegale Rauschgiftmarkt mehr und 
mehr ausdifferenziert. Haschisch und 
Marihuana haben sich in der deutschen 
Drogenkultur etabliert und werden 
von Hunderttausenden sozial etablier-
ter Gebraucher, die nicht der sichtba-
ren Rauschgiftszene zuzuordnen sind, 
konsumiert. Die Subkultur der Party-
szene bevorzugt neben Cannabinoiden 
aufputschende Substanzen wie Ecstasy 
und Kokain. In der offenen Straßen-
szene dominieren weiterhin Heroin 
und Kokain. Darüber hinaus gewinnen 
biogene Rauschgifte in der Jugendkul-
tur zunehmend an Bedeutung. 

V. Da die Nachfrage nach illegalen 
Drogen in den letzten Jahren weiter 
gestiegen ist und der Konsum in zu-
nehmend größeren Teilen der Bevölke-
rung auf Zustimmung trifft, ist davon 
auszugehen, dass der Rauschgiftmarkt 
weiter expandieren und somit auch die 
Rauschgiftkriminalität zukünftig stei-
gen wird. Die Entwicklung der letzten 
Jahre macht deutlich, dass der Steue-
rungsfunktion drogenpolitischer Ent-
scheidungen bzw. repressiver Maßnah-
men Grenzen gesetzt ist. Polizeiliche 
Aktionen haben, wenn überhaupt, nur 
lokal und zeitlich begrenzt Einfluss auf 
das Marktgeschehen hinsichtlich des 
Angebots und der Nachfrage sowie der 
Preisentwicklung und Qualität. Dies hat 
seine Ursache nicht zuletzt darin, dass 
der weltweite Rauschgiftmarkt nicht 
von einigen wenigen Organisationen 
monopolartig dominiert wird, sondern 
heterogene Geschäftsbeziehungen und 
teilweise relativ kurzlebige Netzwerk-
strukturen den Handel mit illegalen 
Drogen kennzeichnen. 
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Rechtspolitik 
 
 
I. Rechtspolitik beschäftigt sich mit 
der Frage und den Entscheidungen, 
mit welchen rechtlichen Mitteln und 
auf welche Weise bestimmte soziale 
Ziele erreicht werden sollen (vgl. 
Strempel 1987, S. 17; Hippel 1992, S. 
1 f.). Es geht nicht um Fragen des ge-
setzten Rechts („de lege lata“), son-
dern um Fragen „de lege ferenda“, 
also des zu setzenden Rechts. 
 
II. Die Grundlagen der Rechtspolitik 
werden mehrheitlich auf Jeremy Bent-
ham zurückgeführt, der in seinem 
Werk die Aussage tätigte: „(...) the 
greatest happiness of the whole com-
munity ought to be the end or object 
of pursuit, in every branch of the law“ 
(Bentham 1843, S. 4). Diese Aussage 
wird oftmals auf den vereinfachenden 
Nenner gebracht, dass das „größte 
Glück der ganzen Gemeinschaft“ Ziel 
aller Rechtspolitik sein solle (vgl. Hip-
pel 1992; Rehbinder/Usteri 2002). Als 
weitere (rechts-) philosophische 
Grundlagen – die hier erwähnt werden 
sollen – sind die Rationalität des 

Rechts nach Kant oder die Sittlichkeit 
des Staates von Hegel zu nennen. 

Neben den Rechtswissenschaften 
beschäftigte sich – und dies insbeson-
dere in den 80er und 90er Jahren des 
letzten Jahrhunderts – die so genannte 
Rechtspolitologie mit dieser Thema-
tik, wobei sich ihre Analysen schwer-
punktmäßig mit der politischen Funk-
tion des Rechts auseinander setzten 
(vgl. Voigt 1989). Nicht unerwähnt 
dürfen bei einer Beschäftigung mit der 
Rechtspolitik auch die Forschungen 
im Bereich der Rechtssoziologie blei-
ben, wobei hier insbesondere die Berei-
che der Normgenese- und Implementa-
tionsforschung zu erwähnen sind (vgl. 
Gessner 1984; Rottleuthner 1992). Ins-
gesamt kann man jedoch nicht von ei-
ner „Disziplin der Rechtspolitik“ spre-
chen, sondern Fragen der Rechtspoli-
tik werden in den genannten Diszipli-
nen oder Teildisziplinen behandelt und 
diskutiert. Dabei ist auch zu beachten, 
dass Rechtspolitik zwar eine Verrecht-
lichung der Sozial- oder Wirtschafts-
bereiche darstellt, sie wird aber trotz-
dem oftmals nur als ein „Rechtserzeu-
gungsverfahren“ (Görlitz 1989) the-
matisiert. So kommt es auch immer 
wieder zu sehr unterschiedlichen „Zu-
weisungen“ der Rechtspolitik zu den 
genannten Fächern: Böckenförde 
(1974) führt z. B. aus, dass die Rechts-
politik nach der herrschenden Defini-
tion ein Arbeitsfeld der Rechtswissen-
schaften sei (ähnlich: Adomeit 1981). 
Demgegenüber stellen die der Poli-
tikwissenschaft zuzurechnenden Auto-
ren diese Zuordnung in Frage und se-
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hen den Schwerpunkt der Forschun-
gen eher im Bereich der Rechtspolito-
logie angesiedelt (vgl. Voigt 1989; 
Görlitz 1989). 

Es kann somit auch nicht von der 
Entwicklung einer Disziplin gespro-
chen werden, da Fragen der Rechtspo-
litik in verschiedenen Wissenschafts-
bereichen diskutiert und unter sehr un-
terschiedlichen theoretischen Annah-
men beforscht werden. So wird auch 
häufig in der Literatur richtigerweise 
festgestellt, dass es bisher an einer 
wissenschaftssystematischen Verortung 
der Rechtspolitik mangelt. 
 
III. Zu den Inhalten der Rechtspolitik 
gehören alle gesetzlichen Maßnah-
men, die der Erhaltung und der Ver-
besserung der Lebensgrundlagen dien-
lich sein können, d. h., sie ist insbe-
sondere verantwortlich für: Freiheit, 
Sicherheit, Arbeit, Bildung, Lebens-
standard, Umwelt (physische und so-
ziale), Gesundheit und Gerechtigkeit 
(vgl. mit weiteren Gesichtspunkten: 
Grimm/Maihofer 1988; Rehbinder/Us-
teri 2002). Somit umfasst die Rechts-
politik nicht nur Fragen der Inneren 
Sicherheit, sondern sie beschäftigt sich 
mit der Gesetzgebung im Bereich des 
Arbeitsrechts, über das Familienrecht, 
Handelsrecht, Verwaltungsgesetzge-
bung bis hin zur Zivilprozessordnung. 
Alle gesetzlichen Maßnahmen, die für 
die Verbesserung und zur Sicherheit 
des Zusammenlebens notwendig sind, 
gehören daher dem Bereich der Rechts-
politik an (vgl. Wehling 1985; Hoff-
mann-Riem 2001). Insoweit lässt sich 

die Rechtspolitik auch in verschiedene 
Unterbereiche aufteilen, die oftmals 
eine eigenständige wissenschaftliche 
Karriere erleben und sich so auch mehr 
oder weniger verselbstständigt haben, 
wie z. B. die Kriminalpolitik, die Ar-
beitsmarktpolitik, die Sozialpolitik, die 
Umweltpolitik oder auch die Ver-
kehrspolitik. 

Zu den Inhalten der Rechtspolitik 
lassen sich jedoch nicht nur die ein-
schlägigen Gesetze oder Gesetzesiniti-
ativen rechnen. Es müssen hier auch 
die unterschiedlichen Funktionen von 
Recht mit berücksichtigt werden, z. B. 
(1) die symbolische Gesetzgebung 
(vgl. Kindermann 1988), (2) der Ein-
satz von Medien (vgl. Wassermann 
1992, S. 426 f.), (3) die experimentelle 
Gesetzgebung (vgl. Mader 1988) oder 
(4) die politische Steuerung durch 
Recht (vgl. Burth/Görlitz 2001). Zu 
den Akteuren der Rechtspolitik gehö-
ren in diesem umfassenden Sinne da-
her speziell alle so genannten beamte-
ten Rechtspolitiker, die in den ver-
schiedensten Ministerien von Bund 
und Ländern mit der rechtlichen Ge-
staltung beschäftigt sind. Gleichfalls 
gehören natürlich die Abgeordneten 
von Bundestag und den Landtagen so-
wie des Bundesrates zu diesen Akteu-
ren sowie in besonderen Situationen 
auch der Bundespräsident. Im Bereich 
der Rechtspolitik sind aber nicht nur 
diese „beschließenden“ Akteure zu 
nennen, sondern auch alle Parteimit-
glieder, die z. B. Parteiprogramme aus-
arbeiten, oder Interessenvertreter, Ver-
bandspolitiker, Gewerkschaften, Kir-
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chenvertreter, Mitglieder der Sozial-
verbände oder der Sozialversiche-
rungsträger, die ihre Vorstellungen zur 
Rechtspolitik artikulieren. Schließlich 
sind auch noch die Mitglieder von 
Recht sprechenden Organen zu nen-
nen, die gleichfalls Einfluss auf die 
Rechtspolitik nehmen und dadurch oft-
mals eine aktive Rechtspolitik betrei-
ben (man denke z. B. an die so ge-
nannten Musterprozesse). Daneben ist 
auch der Bereich der Rechtswissen-
schaft als Akteur der Rechtspolitik zu 
nennen, wobei der Bereich nicht nur 
die Rechtsauslegung betrifft, sondern 
auch den Bereich der Kommentierung 
oder das wissenschaftliche Schrifttum 
zu rechtspolitisch einschlägigen Fra-
gen. Der letztere Gesichtspunkt wird 
jedoch von anderen Autoren in Frage 
gestellt (vgl. Weinberger 1992), so-
dass man feststellen kann, dass in die-
sem Bereich noch viele ungeklärte 
Fragen bestehen. 
 
IV. Wurden noch zu Beginn der 90er 
Jahre als wichtigste zukünftige Ziele 
der Rechtspolitik Fragen der Auswir-
kungen der neuen informationellen, 
bio- und gentechnologischen Techno-
logien, des Ausstiegs aus der Atom-
energie, der Naturzerstörung, der be-
ruflichen Gleichstellung, der Männer-
gewalt oder der Asyl- und Zuwande-
rungsproblematik genannt (vgl. Blan-
ke 1989), so gehen die aktuellen Dis-
kussionen doch eher um andere Prob-
lembereiche oder es kommt zu einer 
Spezifizierung der Fragen, wie z. B. im 
Bereich der Asylpolitik oder der Gen-

technologie. Zu betonen ist jedoch, 
dass die Diskussionen der 90er Jahre 
nicht ad acta gelegt werden können, 
weil Regelungen getroffen worden 
sind, sondern die Diskussionen darüber 
dauern oftmals unter anderen Rahmen-
bedingungen und Gewichtungen wei-
ter an und Klärungen sind nach wie 
vor unbestimmt (vgl. Däubler-Gmelin 
2002; Funke 2002). 

Die gesamte Rechtspolitik ist wei-
terhin nicht so sehr durch die strafrecht-
lichen Bemühungen, oder vielleicht 
besser gesagt, durch den Bereich der 
Kriminalpolitik geprägt, insbesondere 
wenn man sich auch die Dauer man-
cher Diskussion z. B. im Zusammen-
hang mit der Neugestaltung des Sankti-
onsbereichs vor Augen führt (vgl. Alb-
recht 2000), sondern eher durch Maß-
nahmen im Bereich der Sozial- und 
Arbeitsmarktgesetzgebung sowie den 
anderen Bereichen des Wirtschafts-
rechts. Dies wird auch deutlich, wenn 
man die Veröffentlichungen der ein-
schlägigen Tagungskreise zur Rechts-
politik in der Bundesrepublik Deutsch-
land betrachtet, wie z. B. den „Bitbur-
ger Gesprächen“ oder dem Zentrum 
für Europäische Rechtspolitik an der 
Universität Bremen (ZERP), deren 
Schwerpunkte Fragen der Rentenver-
sicherung, einer globalen Wirtschaft 
oder der Zukunft des Eigentums sowie 
Probleme mit dem Patentrecht, der 
Warenverkehrsfreiheit oder die Trans-
nationalisierung des Rechts sind. Auch 
die Beiträge in der „Zeitschrift für 
Rechtspolitik“ zeigen diese Schwer-
punkte auf; so wurden in den letzten 
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Jahrgängen insbesondere Fragen der 
Antidiskriminierung, des Streikrechts, 
des Steuerrechts oder der Modernisie-
rung der Justiz behandelt. 

Weiterhin entstand in der Rechts-
politik ein Diskussionsschwerpunkt 
unter dem Motto „Die Würde des 
Menschen war unantastbar“, wobei es 
jedoch nicht um Fragen kriminalpoli-
tischen Inhaltes geht, sondern um die 
Forschung mit embryonalen Stamm-
zellen und Fragen im Zusammenhang 
mit der Asyl- und Medienpolitik (vgl. 
Böckenförde 2003; Maunz/Düring 
2002). 
 
V. Im Bereich der Kriminalpolitik 
werden zwar seit den Anschlägen am 
11. September 2001 in den USA in 
den Medien die vielfältigen Probleme 
mit der Terrorismusbekämpfung dis-
kutiert. Die zentrale Frage in diesem 
Zusammenhang ist jedoch nicht unbe-
dingt die Aufrüstung der Sicherheit 
gegenüber terroristischen Aktivitäten, 
sondern die Frage, wie einer zuneh-
menden Bedrohung der Freiheit und 
der Menschrechte trotz des Bedro-
hungspotenzials durch die Terroristen 
entgegengewirkt werden kann (vgl. 
mit weiteren Nachweisen: Bull 2003; 
Hoffmann-Riem 2002). Weitere zent-
rale Themen der Rechtspolitik in die-
sem Bereich sind Fragen wie: Min-
destverbüßungsdauer bei lebenslanger 
Freiheitsstrafe, Europäischer Haftbe-
fehl, Jugendstrafrecht, Menschenrech-
te im Strafverfahren (z. B. Folterver-
bot), Internationale und organisierte 
Verbrechensorganisationen (z. B. Men-

schenschmuggel), Korruptionsbekämp-
fung oder Anlagebetrug. 

Weitere zukünftige Großfragen 
der Rechtspolitik betreffen eine ein-
heitliche EU-Gesetzgebung und in der 
Kriminalpolitik die Strafverfolgung. 
Dies auch im Zusammenhang mit der 
internationalen Terrorismusbekämp-
fung und der gegenwärtig noch „loka-
len“ Gesetzgebung. Andererseits wird 
es von besonderer Wichtigkeit sein, 
hier eine Balance zu finden zwischen 
dem Sicherheitsbedürfnis und der Not-
wendigkeit, Freiheits- und Gleich-
heitsrechte wie insgesamt die Men-
schenwürde nicht außer Acht zu lassen 
und diese immer noch als zentralen 
Punkt der Rechtspolitik zu bewahren. 
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I. Eine „Regelüberprüfung“ ist eine 
Überprüfung von allen Antragstellern 
bzw. Bewerbern für bestimmte Rechte 
oder Ämter. Besonders bekannt sind 
die Regelüberprüfungen im Rahmen 
des Radikalenerlasses beim Verfas-
sungsschutz für Anwärter des öffentli-
chen Dienstes und bei der Bundesbe-
hörde für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes über eine Mitarbeit 
bei der Stasi. 
 
II. Mit dem Radikalenerlass vom 28. 
Januar 1972 (später Extremistenbe-
schluss) und den daraus folgenden Be-
rufsverboten gab es bereits eine Re-
gelüberprüfung beim Verfassungs-
schutz in Deutschland. Damals diente 
die Regelüberprüfung bei allen An-
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die Regelüberprüfung bei allen An-
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wärtern für den öffentlichen Dienst 
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fassungsfeinde“ kamen meistens aus 
dem linken bis linksextremistischen 
Spektrum. Nach Angaben der Initiati-
ve „Weg mit den Berufsverboten“ 
wurden 35.000 Dossiers, d. h. Akten 
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entlassen. Meistens, weil sie Mitglied 
der DKP oder maoistischer Gruppen 
waren. So wurden nach einem Bericht 
des niedersächsischen Verfassungs-
schutzes zwischen 1972 und 1988 59 
Links- und 3 Rechtsextremisten nach 
teilweise langen Gerichtsverfahren ent-
lassen. 

Die Regelanfrage wurde zuerst 
1977 in Bremen, zuletzt 1990 in Bay-
ern eingestellt. Seitdem wird bei Ein-
stellungen nur noch dann der Geheim-
dienst gefragt, wenn tatsächliche An-
haltspunkte darauf hinweisen, dass der 
Bewerber politisch nicht geeignet ist. 

In den 90er Jahren wurden dage-
gen immer wieder, weitgehend erfolg-
los, Regelanfragen und Berufsverbote 
für Mitglieder der Scientology-Sekte 
und Rechtsextremisten gefordert. Bei-

spielsweise forderte die Bremer CDU 
1993 eine Regelüberprüfung, um Un-
terstützer der DVU aus dem öffentli-
chen Dienst zu entlassen. Seit 1996 
gibt es in Bayern eine Verfassungs-
schutzanfrage für Sektenmitglieder. 

Für DDR-Bürger wurde bei Be-
werbungen für den öffentlichen Dienst 
die Regelanfrage praktisch eingeführt. 
Durch die Vereinigung entstand in Be-
hörden die Praxis, bei Bewerbungen 
bei der Bundesbehörde für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes nach-
zufragen, ob Stasi-Kontakte oder eine 
SED-Mitgliedschaft vorliegen oder die-
se Person eine besondere Staatsnähe 
zur DDR hatte. In verschiedenen Län-
dern, u. a. in Bayern, müssen daher Be-
werber für den öffentlichen Dienst ei-
nen Fragebogen zur Prüfung der Ver-
fassungstreue ausfüllen und sich mit 
Nachforschungen über ihr Privatleben 
bei den zuständigen Stellen (Gauck-Be-
hörde, Verfassungsschutz und Landes-
justizverwaltung) einverstanden erklä-
ren. Bis zur Jahresmitte 1993 stellten 
öffentliche Stellen über eine Million 
Überprüfungsanträge an die Gauck-Be-
hörde. Insgesamt verschwand die Re-
gelanfrage, auch als eine exzessiv ge-
nutzte Kannbestimmung, in den 90er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
aus der Verwaltungspraxis. 

Im August 2004 verweigerte das 
Kultusministerium Baden-Württem-
bergs erstmals seit 1993 einem Lehrer 
die Übernahme in den Schuldienst we-
gen linksextremistischer Einstellungen 
und Aktivitäten. Dem 34-jährigen Mi-
chel Csazkóczy wird die Mitglied-
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schaft in der „Antifaschistischen Initi-
ative Heidelberg“ vorgeworfen.  
 
III. Im Gegensatz zur Regelüberprü-
fung bei Beschäftigten oder Anwär-
tern für den öffentlichen Dienst wer-
den mit der in den Sicherheitspaketen 
beschlossenen Regelüberprüfung Aus-
länder überprüft, inwiefern sie als 
„Terroristen“ eine Gefahr für die Bun-
desrepublik darstellen und deshalb 
nicht einreisen dürfen, keinen Asylan-
spruch haben und, wenn sei eine gülti-
ge Aufenthaltsgenehmigung haben, 
ausreisen müssen. 
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ber festgeschrieben. In § 64 des Aus-
ländergesetzes wurde festgeschrieben, 
dass die visumerteilende Auslandsbe-
hörde die erhobenen Daten von An-
tragsteller und Einlader zur Feststel-
lung von Versagensgründen an den  
Bundesnachrichtendienst, das  Bun-
desamt für Verfassungsschutz, den  
Militärischen Abschirmdienst und das 
Zollkriminalamt übermitteln kann. In 
der Anwendung dürfte dies zu einer 
Regelanfrage führen, denn nur so kann 
festgestellt werden, ob es Gründe ge-
gen das Erteilen eines Visums gibt. 
Als neue Versagensgründe gibt es die 
Gefährdung der freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung, der Sicherheit 
der Bundesrepublik, das Beteiligen an 
Gewalttätigkeiten bei dem Verfolgen 
politischer Ziele, dem Aufruf oder der 
Drohung zur Gewaltanwendung, dem 

Angehören oder Unterstützen einer in-
ternationalen terroristischen Vereini-
gung (§ 8 Abs. 1 Nr. 5 Ausländerge-
setz). Es sind unbestimmte Rechtsbe-
griffe, die auch Globalisierungsgegner 
und Unterstützer von revolutionären 
Bewegungen, für die Gewalt ein Mit-
tel im Kampf gegen repressive Regie-
rungen ist, umfassen können. Men-
schen, auf die einer dieser Versagens-
gründe zutrifft, erhalten kein Visum, 
keine Aufenthaltsgenehmigung und 
keine Verlängerung ihrer Aufenthalts-
genehmigung. 

Gleichzeitig können „öffentliche 
Stellen“ automatisch auf einen Teil der 
gespeicherten Daten für eine Aufent-
haltsgenehmigung zugreifen. Dies sind 
Name, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Staatsangehörigkeit, Art der Aufent-
haltsgenehmigung, Seriennummer des 
Vordrucks, ausstellender Staat, Gül-
tigkeitsdauer und Prüfziffern. Weil zur 
Begriffsbestimmung von „öffentlichen 
Stellen“ in den Erläuterungen der Bun-
desregierung auf den § 2 des Bundes-
datenschutzgesetzes verwiesen wird, 
sind damit auch private Stellen, die ho-
heitliche Aufgaben übernehmen, ge-
meint, z. B. Handwerkskammern. In 
dem  Ausländerzentralregister sind 
bereits heute Daten von über zwölf 
Millionen Ausländern gesammelt. Auf 
diese Daten können Bundeskriminal-
amt, Bundesamt für Verfassungsschutz, 
Bundesnachrichtendienst, Auslandsver-
tretungen sowie Ausländer- und Asyl-
behörden zugreifen. Mit der Gesetzes-
änderung wird das Ausländerzentralre-
gister zu einer allgemein zugänglichen 
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Visa-Entscheidungsdatei. Gleichzeitig 
wurden die Sicherheitsüberprüfungen 
für Beschäftigte in lebens- und vertei-
digungswichtigen öffentlichen und 
nicht öffentlichen Einrichtungen erwei-
tert, ohne dass diese Einrichtungen und 
der zu überprüfende Personenkreis ge-
nauer spezifiziert wurden. 
 
IV. Abgesehen von den technischen 
Problemen einer Regelanfrage beim 
Verfassungsschutz über Menschen, die 
sich bisher nicht in der Bundesrepublik 
aufhielten, zeigen die Erfahrungen mit 
dem Radikalenerlass und der dortigen 
Regelanfrage, dass das verfochtene Ziel 
nicht erreicht wurde. Dagegen wurden 
viele Unschuldige verdächtigt, erhiel-
ten deswegen ein Berufsverbot und ein 
Klima der Angst und Unsicherheit 
prägte die Gesellschaft. „Fatal war der 
Einschüchterungseffekt, die staatliche 
Erziehung zum Duckmäusertum“ 
(Spoo 2001, S. 150). 

Für Ausländer, die nach Deutsch-
land einreisen wollen oder sich legal 
in Deutschland aufhalten, kann die 
neue Regelanfrage zu einer Beschrän-
kung ihrer Reisefreiheit führen. Damit 
die verschiedenen staatlichen Stellen 
ihrer Aufgabe nachkommen können, 
müssen sie auch Daten von Nicht-
Deutschen sammeln, die bisher nicht 
in Deutschland waren. Ein Datenaus-
tausch zwischen bundesdeutschen und 
anderen Geheimdiensten kann das Le-
ben der Antragsteller gefährden. Kon-
krete Fälle sind bis jetzt einer breiten 
Öffentlichkeit noch nicht bekannt ge-
worden. 

  
 
Drieschner, Frank 2004: Zu links für das Lehr-

amt, in: Die Zeit vom 2. September 2004, 
S. 6 

Spoo, Eckart 2001: Was bleibt, ist mehr als 
Nachdenklichkeit – Die Berufsverbote 
und ihre Wirkungen, in: Vorgänge, H. 3, 
S. 144-150 

 
Axel Bußmer 

 
 
 

Schengener 
Informationssystem 
 
 
I. Das „Schengener Informationssys-
tem“ (SIS) beruht auf den Art. 92 ff. 
des Schengener Durchführungsüber-
einkommens von 1993. In dem Über-
einkommen verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten, den kontrollfreien Grenz-
übertritt im so genannten Schengen-
raum zu ermöglichen. Das SIS ist 
neben den verschärften  Grenzkon-
trollen an den Schengen-Außengren-
zen „die“ Ausgleichsmaßnahme für 
den Wegfall der Grenzkontrollen. Es ist 
ein Fahndungssystem, das im Grund-
satz der Suche nach einzelnen Perso-
nen und Sachen dient. Es bezweckt 
bisher nicht wie andere Informations-
systeme (insbesondere Systeme von 

 Europol) die Zusammenführung 
fallbezogener Informationen. 

Die Datenbestände werden in je-
dem Vertragsstaat getrennt geführt. 
Die Übereinstimmung der verschiede-
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nen nationalen Datenbestände wird 
über das Central Schengen Informati-
on System (CSIS), einen Zentralrech-
ner in Straßburg, erreicht. Die nationa-
len Schengener Informationssysteme 
(NSIS) sind über die jeweiligen natio-
nalen Zentralstellen, welche ergänzen-
de Informationen übermitteln (Supp-
lementary Information Request at the 
National Entry – SIRENE), mit dem 
CSIS und mittelbar mit den anderen 
NSIS verbunden. In der Bundesrepu-
blik ist das  Bundeskriminalamt die 
Zentralstelle. Die Einhaltung der bei 
der Verwendung des SIS zu beachten-
den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen wird durch die Gemeinsame 
Kontrollinstanz von Schengen (GKI) 
sowie durch den Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz (BfD) überwacht 
und dokumentiert.  
 
II. Voraussetzung der Ausschreibung 
im SIS ist jeweils die Vereinbarkeit 
dieser Eintragung mit nationalem 
Recht. In der Bundesrepublik müssen 
also die Voraussetzungen der Strafpro-
zessordnung oder der Polizeigesetze 
beachtet werden. Nach Anlage F Nr. I 2 
zu den „Richtlinien für das Straf- und 
das Bußgeldverfahren“ (RiStBV) soll 
die internationale Fahndung grundsätz-
lich im SIS erfolgen, es sei denn, es 
liegen Anhaltspunkte vor, dass sich die 
gesuchte Person nur im Inland aufhält. 
In jedem Fall nationaler Fahndung ist 
zu prüfen, ob nicht auch eine Fahndung 
im SIS veranlasst ist (Nr. II 1). 

Gespeichert werden einerseits 
Daten von Personen, die zur Festnah-

me ausgeschrieben sind, andererseits 
von Personen, deren Aufenthalt ermit-
telt werden soll, weil sie als Zeuge ge-
sucht werden oder weil von ihnen eine 
Gefahr ausgeht. Als Ausgleichsmaß-
nahme für den Wegfall der Binnen-
grenzkontrollen werden Daten von 
Drittausländern, die zur Einreisever-
weigerung ausgeschrieben sind, etwa 
weil sie ausgewiesen, zurückgewiesen 
oder abgeschoben worden sind, ge-
speichert. Hauptanwendungsgebiete 
bezüglich Sachen sind die Speiche-
rung der Daten von Schusswaffen, fal-
schen Banknoten, gestohlenen Kraft-
fahrzeugen und amtlichen Dokumen-
ten, insbesondere von Personalpapie-
ren. 

Die Abfrage des SIS geschieht on-
line und in Sekundenschnelle, bei Poli-
zei und  Bundespolizei (bis 1.7.2005 
Bundesgrenzschutz) seit August 2003 
über das polizeiliche Informationssys-
tem INPOL-neu (  INPOL). Insbe-
sondere bei aus anderem Anlass vorge-
nommenen Kontrollen, etwa bei Ver-
kehrskontrollen, können Personen und 
Kraftfahrzeuge als gesucht erkannt 
werden. Die weitere Vorgehensweise 
der Polizei richtet sich dann nach den 
durch das SIS gelieferten Handlungs-
anweisungen und reicht von der Fest-
nahme bis zur – dem Betroffenen 
nicht mitgeteilten – verdeckten Regis-
trierung, die der Erstellung von Bewe-
gungsbildern dienen soll. 

Verwaltungsbehörden haben 
grundsätzlich keinen eigenen Zugriff 
auf das SIS. Dem Kraftfahrtbundesamt 
in Flensburg, das selbst keine eigene 
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Zugriffsberechtigung hat, werden bis-
her Daten über im SIS gesuchte Kraft-
fahrzeuge über das Bundeskriminalamt 
mitgeteilt; die Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaft hat mit Datum 
vom 31. Mai 2005 einen Vorschlag 
zur Änderung der Rechtsgrundlagen 
zur Erweiterung der Zugriffsrechte der 
Kfz-Zulassungsbehörden vorgelegt. 

Am 1.1.2004 waren im SIS mit 
seit Jahren steigender Tendenz 883.511 
Personenfahndungen und 10.476.039 
Sachfahndungen gespeichert. In der 
Bundesrepublik wurden im Jahre 2003 
ca. 41,5 Mio. SIS-Abfragen durch die 
Länderpolizeien und ca. 37,5 Mio 
durch den Bundesgrenzschutz vorge-
nommen. Im selben Jahr wurden in 
der Bundesrepublik bei ebenfalls stei-
gender Tendenz insgesamt 4.831 Per-
sonen- und Sachtreffer aufgrund aus-
ländischer Ausschreibungen erzielt. 
Im Ausland wurden aufgrund deut-
scher Ausschreibungen 913 Personen- 
und Sachtreffer erzielt, im gesamten 
Schengenraum insgesamt 11.744 Tref-
fer. Im Schengenraum wurden 578 
Personen, die zur Festnahme ausge-
schrieben waren, aufgrund des SIS er-
kannt, davon 156 in Deutschland. 
 
III. Die Ereignisse seit September 
2001 haben bisher, abgesehen von der 
ohnehin geplanten technischen Fort-
entwicklung, weder zu technischen 
Modifikationen am SIS noch zu einer 
qualitativ veränderten Ausschreibungs-
praxis geführt. Dies entspricht seiner 
bisherigen Auslegung als Fahndungs-, 
nicht als Expertensystem. Eine Aus-

schreibung der gesuchten Personen der 
terroristischen Vereinigungen erfolgt 
regelmäßig auch im SIS, da die Terro-
risten international mobil sind. Neue 
Ausschreibungskategorien wie z. B. 
„Mitglied von Al Quaida“ oder „Ter-
rorismusverdacht“ wurden nicht ein-
geführt. Im Gespräch ist jedoch eine 
Weiterentwicklung des SIS durch Er-
weiterung der Ausschreibungskatego-
rien sowie durch die Verknüpfung von 
Fahndungen miteinander. 
 
IV. Während Polizeipraktiker das SIS 
als effizientes Fahndungsinstrument 
beschreiben, das die polizeiliche Fahn-
dung in Europa auf ein quantitativ und 
qualitativ höheres Niveau gehoben ha-
be, erheben Datenschützer Bedenken. 
Diese richten sich jedoch weniger ge-
gen die Existenz des Systems als ge-
gen seine Handhabung in der Praxis. 
Nicht zu übersehen ist, dass das SIS 
mehr ist als eine bloße Ausgleichs-
maßnahme für den Wegfall der Bin-
nengrenzkontrollen: So erstrebte auch 
Großbritannien, das bisher nicht auf 
Grenzkontrollen verzichtet, Zugriff 
auf die Datenbestände. Die Erleichte-
rung der physischen Grenzüberschrei-
tung durch die Bürger wird staatli-
cherseits durch die verstärkte Nutzung 
der prinzipiell nicht an Grenzen ge-
bundenen Informationen kompensiert. 
Dies zeigt, dass die grenzüberschrei-
tende Datenverarbeitung geradezu 
exemplarisch für die Reaktion des 
Staates auf die ihm aufgedrängte, aber 
auch von ihm selbst mitgetragene 
Globalisierung steht. 
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Schengener 
Zusammenarbeit 
 
 
I. Die Schengener Zusammenarbeit ist 
ein zentraler Baustein sowohl der prak-
tischen als auch der politischen Koope-
ration im  EU-System der Inneren 
Sicherheit. Sie umfasst die Aktivitäten, 
die von den beteiligten Regierungen 
aus sicherheitspolitischer Perspektive 
für die Flankierung einer Personenfrei-
zügigkeit ohne Grenzkontrollen in der 
EU als notwendig angesehen werden. 
Im Einzelnen handelt es sich dabei um 
(1) die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit von Polizei- und Justizbe-
hörden, insbesondere entlang der Bin-
nengrenzen, (2) die Überwachung der 
Außengrenzen des Schengener Rau-
mes, (3) den Fahndungsverbund des  
Schengener Informationssystems (SIS) 

sowie (4) ein gemeinsames Asyl- und 
Einwanderungsregime. Die Schengener 
Zusammenarbeit fußt nicht auf einer 
eigenständigen Organisation mit eige-
nen Kompetenzen, sondern stellt viel-
mehr einen Rahmen dar, innerhalb des-
sen die nationalen Polizei- und Jus-
tizbehörden grenzüberschreitend nach 
vertraglich vereinbarten Grundsätzen 
agieren. Zunächst außerhalb der Struk-
turen von EG/EU entstanden, ist die 
Schengener Zusammenarbeit seit dem 
In-Kraft-Treten des Amsterdamer Ver-
trags (1999) in den Besitzstand der 
Europäischen Union überführt worden. 
 
II. Belgien, die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg 
und die Niederlande vereinbarten im 
Schengener Abkommen vom 14. Juni 
1985, ihre Kontrollen an den gemein-
samen Grenzen schrittweise abzubau-
en und an die gemeinsamen Außen-
grenzen zu verlagern. Da aus Sicht der 
Regierungen mit dem Wegfall der Per-
sonenkontrollen die Gefahr von „Si-
cherheitsverlusten“ verbunden war, 
wurde die Realisierung dieses Vorha-
bens an die Vereinbarung eines Bün-
dels von innen- und justizpolitischen 
„Ausgleichsmaßnahmen“ geknüpft. 
Am Ende langjähriger Verhandlungen 
gelang die Einigung auf das Schenge-
ner Durchführungsübereinkommen 
(SDÜ) vom 19. Juni 1990, das bis 
heute die zentrale Rechtsgrundlage der 
Schengener Zusammenarbeit ist. 

Das SDÜ enthält Regelungen zur 
Außengrenzkontrolle, zur Visa-, Asyl- 
und Einwanderungspolitik und zur 
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vertraglich vereinbarten Grundsätzen 
agieren. Zunächst außerhalb der Struk-
turen von EG/EU entstanden, ist die 
Schengener Zusammenarbeit seit dem 
In-Kraft-Treten des Amsterdamer Ver-
trags (1999) in den Besitzstand der 
Europäischen Union überführt worden. 
 
II. Belgien, die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg 
und die Niederlande vereinbarten im 
Schengener Abkommen vom 14. Juni 
1985, ihre Kontrollen an den gemein-
samen Grenzen schrittweise abzubau-
en und an die gemeinsamen Außen-
grenzen zu verlagern. Da aus Sicht der 
Regierungen mit dem Wegfall der Per-
sonenkontrollen die Gefahr von „Si-
cherheitsverlusten“ verbunden war, 
wurde die Realisierung dieses Vorha-
bens an die Vereinbarung eines Bün-
dels von innen- und justizpolitischen 
„Ausgleichsmaßnahmen“ geknüpft. 
Am Ende langjähriger Verhandlungen 
gelang die Einigung auf das Schenge-
ner Durchführungsübereinkommen 
(SDÜ) vom 19. Juni 1990, das bis 
heute die zentrale Rechtsgrundlage der 
Schengener Zusammenarbeit ist. 

Das SDÜ enthält Regelungen zur 
Außengrenzkontrolle, zur Visa-, Asyl- 
und Einwanderungspolitik und zur 
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justiziellen Rechtshilfe in Strafsachen. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt stellt 
aber die polizeiliche Zusammenarbeit 
dar. Die Vertragspartner haben sich 
verpflichtet, sich nach Maßgabe des 
nationalen Rechts gegenseitig bei Ge-
fahrenabwehr und Strafverfolgung zu 
unterstützen. Insbesondere wurde den 
Behörden in den Grenzregionen die 
Möglichkeit des direkten Austauschs 
von Informationen eröffnet. Auch sieht 
das SDÜ die Möglichkeit der grenz-
überschreitenden Observation und der 
Nacheile vor. Schließlich schuf das 
SDÜ die Grundlage für die Errichtung 
des Schengener Informationssystems. 
Dieses ist ein automatisiertes System 
zur Personen- und Sachfahndung und, 
mehr noch, zur Verhinderung illegaler 
Einreise. Die Dateneingabe erfolgt in 
der Verantwortung nationaler Zentral-
stellen (in Deutschland:  Bundeskri-
minalamt) in den nationalen System-
teil und wird über die technische Un-
terstützungseinheit in Straßburg an die 
anderen nationalen Systeme weiterge-
leitet, sodass ein gemeinsamer aktuel-
ler Fahndungsbestand online zur Ver-
fügung steht. 
 
III. Die Logik der Schengener Zusam-
menarbeit sieht vor, dass die Grenz-
kontrollen an den Binnengrenzen erst 
aufgehoben werden, sobald der Schutz 
der Außengrenzen nach den Schenge-
ner Kriterien gewährleistet und die ef-
fektive Anwendung der Ausgleichs-
maßnahmen sichergestellt ist. Die 
praktische Inkraftsetzung des SDÜ er-
folgte deshalb für die fünf Erstunter-

zeichner sowie für Portugal und Spa-
nien erst am 26. März 1995. Seitdem 
ist die Schengener Zusammenarbeit 
kontinuierlich territorial ausgeweitet 
worden: Mit der Ausnahme von Groß-
britannien und Irland sind in den ver-
gangenen Jahren die Personenkontrol-
len an den Binnengrenzen zwischen 
allen alten EU-Mitgliedstaaten sowie 
Island und Norwegen abgebaut wor-
den. Die zehn neuen Mitglieder sind 
mit ihrem EU-Beitritt zwar automa-
tisch Schengener Vertragspartner ge-
worden. Mit einer Aufhebung der 
Grenzkontrollen ist dennoch nicht vor 
2006 zu rechnen, weil die beigetrete-
nen Staaten zum einen die hohen 
Schengener Kontrollstandards erfüllen 
müssen und zum anderen zuvor das 
neue Informationssystem „SIS II“ zur 
Verfügung stehen muss. Seit mehreren 
Jahren verhandelt überdies der Schwei-
zer Bundesrat mit der EU über einen 
Beitritt der Schweiz zur Schengener 
Zusammenarbeit. 

 
IV. Die wichtigste institutionelle Ver-
änderung der bis dahin außerhalb der 
EU angesiedelten Schengener Zusam-
menarbeit erfolgte mit der Überfüh-
rung des gesamten Schengener Besitz-
standes in die Europäischen Union im 
Jahre 1999, die im „Schengen-Pro-
tokoll“ des Amsterdamer Vertrages 
vereinbart worden ist. An die Stelle 
des Schengener Exekutivausschusses 
trat damit der Rat der EU. Die Fortent-
wicklung der Zusammenarbeit findet 
auf der Grundlage des Gemeinschafts- 
(Titel IV EGV) bzw. Unionsrechts 
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(Titel VI EUV) statt. Die assoziierten 
Mitglieder Island und Norwegen wer-
den über den „Gemischten Ausschuss“ 
voll an der Anwendung und Weiter-
entwicklung des Schengener Besitz-
standes im Rahmen von EG und EU 
beteiligt. Großbritannien und Irland 
haben von der „opt-in“-Regelung des 
Art. 4 des „Schengen-Protokolls“ Ge-
brauch gemacht, nach der sie sich an 
der polizeilichen und strafjustiziellen 
Kooperation beteiligen können, ob-
wohl sie weiterhin Grenzkontrollen 
durchführen. Dänemark beteiligt sich 
lediglich an der auf Titel VI EUV, 
nicht aber an der auf Titel IV EGV 
gestützten Weiterentwicklung der 
Schengener Zusammenarbeit. 
 
V. Neben der Fortentwicklung des 
übergeordneten rechtlichen Rahmens 
der Schengener Zusammenarbeit ist in 
den vergangenen Jahren ein dichtes 
Netz von bilateralen Vereinbarungen 
für die praktische Zusammenarbeit der 
Behörden in den unmittelbaren Grenz-
regionen entstanden. Dennoch kritisie-
ren Praktiker, dass die Funktionsweise 
der Schengener Zusammenarbeit nach 
wie vor von erheblichen Unterschie-
den der nationalen Rechtsgrundlagen 
und der Rechtsanwendung beeinträch-
tigt wird. Die Überwachung der Au-
ßengrenzen zu den mittel- und osteu-
ropäischen Staaten ist in den 1990er 
Jahren mit erheblichem personellem 
und finanziellem Aufwand verstärkt 
worden, bevor sich im Zuge der Vor-
bereitung des EU-Beitritts die Maß-
nahmen auf die Sicherung der „neuen“ 

Schengen-Außengrenze konzentriert 
hat. Die Wirkung von Grenzkontrollen 
darf jedoch nicht überschätzt werden. 
Wie Kriminalstatistiken zeigen, hat 
sich die vonseiten der Strafverfol-
gungsbehörden formulierte Furcht vor 
„Sicherheitsverlusten“ im Zuge des 
Abbaus der Grenzkontrollen in West-
europa nicht bestätigt. Zudem erweist 
sich die abschreckende Wirkung von 
Kontrollen als gering gegenüber pro-
fessionellen Netzwerken organisierter 
Kriminalität. 

Der Abbau der Grenzkontrollen 
hat indes nicht zu einer generellen 
Abnahme der Kontrollintensität an 
den Binnengrenzen geführt, da nahezu 
alle Mitgliedstaaten in ihrem nationa-
len Recht Grundlagen für verdachts-
unabhängige  Personenkontrollen 
im Grenzraum geschaffen haben (  
Schleierfahndung). Auch haben meh-
rere Schengener Staaten von der Mög-
lichkeit des Art. 2 (2) SDÜ Gebrauch 
gemacht, Grenzkontrollen für einen 
begrenzten Zeitraum wieder einzufüh-
ren, am häufigsten im Zusammenhang 
mit politischen Gipfeltreffen oder 
Staatsbesuchen. Zu einer grundlegen-
den Reform der Schengener Zusam-
menarbeit wird es im Rahmen der 
Schaffung des SIS II kommen. Die 
Regierungen der Mitgliedstaaten dis-
kutieren, ob  Europol und  Euro-
just, aber auch Geheimdienste einen 
direkten Zugriff auf den Datenbestand 
des SIS erhalten sollen. Ebenso zeich-
net sich die Entwicklung eines „integ-
rierten Grenzschutzsystems“ ab, bei 
dem es allerdings einstweilen weniger 
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um die Schaffung einer einheitlichen 
EU-Grenzpolizei als vielmehr um ge-
meinsame Ausbildungsstandards und 
Handlungsprinzipien geht. 
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Schleierfahndung 
 
 
I. Als „Schleierfahndung“ werden ver-
dachtsunabhängige  Personenkon-
trollen bezeichnet. Zum Teil wird auch 
von anlassunabhängigen, lagebildori-
entierten oder lagebildabhängigen Per-
sonenkontrollen gesprochen. Da die 
Kontrollen in Wirklichkeit weder ver-
dachts- noch anlassunabhängig sind 
und nicht nur Personen, sondern auch 
Sachen wie Kfz betreffen, ist die Be-
zeichnung „ereignisunabhängige Kon-
trolle“ die zutreffendste. 

Bayern war Ende 1994 das erste 
Bundesland, das in sein Polizeiaufga-

bengesetz die verdachtsunabhängige 
Personenkontrolle aufnahm. Seitdem 
sind die meisten anderen Bundeslän-
der dem Beispiel gefolgt und haben 
ihren Polizeien in unterschiedlicher 
Ausprägung die Schleierfahndung er-
möglicht. Die Bundespolizei (BPol), 
bis zum 1.7.2005 Bundesgrenzschutz 
(BGS), ist seit 1998 zur Durchführung 
einer Schleierfahndung befugt.  

Tatbestandliche Voraussetzungen 
für die Schleierfahndung sind (mit Un-
terschieden je nach Gesetz), dass die 
Kontrollen stattfinden im Grenzgebiet 
bis zu einer Tiefe von 30 Kilometern, 
im öffentlichen Verkehrsraum oder in 
Einrichtungen des internationalen Ver-
kehrs, insbesondere in Zügen. Über-
wiegend vorgeschrieben und auch Pra-
xis ist die Kontrolle aufgrund polizei-
licher Lagebilder, aus denen sich er-
gibt, dass im betreffenden Gebiet eine 
grenzüberschreitende Kriminalität oder 
ein unerlaubter Aufenthalt stattfindet. 
Dagegen wird nicht vorausgesetzt, 
dass eine Gefahr oder ein Gefahren-
verdacht oder ein Verdacht einer 
Straftat vorliegt. 
 
II. Die Befugnisse zur Schleierfahn-
dung wurden geschaffen, weil die 
Gesetzgeber einen Ausgleich für den 
Wegfall der innereuropäischen Bin-
nengrenzen infolge des Schengener 
Durchführungsübereinkommens für 
notwendig hielten. Für die Erweite-
rung der physischen Grenzübertritts-
möglichkeiten durch Privatpersonen 
sollte nicht nur durch eine internatio-
nale polizeiliche Kooperation ein Aus-
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gleich geschaffen werden, es sollte 
auch im Bundesgebiet ein „Sicherheits-
schleier“ entwickelt werden, der un-
vorhersehbare Kontrollen gegen grenz-
überschreitende organisierte und nicht 
organisierte Kriminalität ermöglicht. 
Der Verzicht auf die als zu eng emp-
fundene tatbestandliche Vorausset-
zung eines Verdachts sollte diese 
Unvorhersehbarkeit garantieren. 

Da für die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme ein Verdacht im Sinne tat-
sächlicher Anhaltspunkte für einen 
Rechtsverstoß nicht erforderlich ist, er-
folgen die Kontrollen in der Praxis auf-
grund der „polizeilichen Intuition“. 
Diese kann darin bestehen, dass der Be-
amte aufgrund seiner Erfahrung Tatsa-
chen wahrnimmt, die mit einem 
Rechtsverstoß einhergehen, jedoch 
keine indizielle Schlussfolgerung auf 
diesen zulassen, sondern im Bereich 
des sozial Adäquaten verbleiben (Bei-
spiel: blanke Schrauben an verschmutz-
tem Kennzeichen). Es kann sich jedoch 
auch um rein sozialpsychologisch er-
klärbare Reaktionen handeln, deren 
Grundlagen dem Beamten nicht be-
wusst sind (  Profiling). Dies birgt die 
Gefahr, dass Vorurteile zu polizeilichen 
Maßnahmen führen, da die Kontrollen 
aufgrund ihrer gesetzlichen Zweckset-
zung nur dann Erfolg versprechen, 
wenn sie bei „fremdländisch“ ausse-
henden Personen erfolgen. Weil die 
Normen auf das Tatbestandsmerkmal 
des Verdachts verzichten, fällt in der 
konkreten Situation eine Reflexionsstu-
fe über den wirklichen Anlass der Inan-
spruchnahme weg. 

Verfassungsrechtlich sind ereig-
nisunabhängige Kontrollen nur zuläs-
sig, soweit sie die Befragung, Inau-
genscheinnahme und den Abgleich der 
erhobenen personenbezogenen Daten 
mit polizeilichen Dateien, etwa  IN-
POL und SIS (  Schengener Infor-
mationssystem), gestatten. Da tatbe-
standlich nur der Aufenthalt in einem 
Gebiet gefordert wird, in dem die äu-
ßerst geringfügig erhöhte Wahrschein-
lichkeit grenzüberschreitender Krimi-
nalität besteht, sind auch nur gering-
fügig eingreifende Maßnahmen ange-
messen, die sich mit Abschluss der 
Kontrolle erledigt haben müssen. Ins-
besondere die Speicherung personen-
bezogener Daten einschließlich des 
Aufenthaltsortes ist unzulässig. 
 
III. Durch die Neufassung des § 2 
Abs. 2 Nr. 3 BPolG wurde der räumli-
che Bereich, in dem die Bundespolizei 
Kontrollen vornehmen darf, im Küs-
tengebiet erweitert. Grundsätzlich zu-
lässig ist die Aufgabenwahrnehmung 
in einer 30-km-Zone, die durch Rechts-
verordnung bis zu einer Tiefe von 80 
km ausgedehnt werden kann. Hier-
durch soll den Zufälligkeiten des geo-
grafischen Küstenverlaufs Rechnung 
getragen werden, die in bestimmten 
Gebieten keinen oder nur einen 
schmalen Kontrollstreifen auf dem 
Festland übrig lassen. Außerdem er-
folgte eine Angleichung an die ent-
sprechenden Regelungen des Zollver-
waltungsgesetzes. Durch die Erweite-
rung des Kontrollbereichs sollte „der 
Möglichkeit, dass Terroristen den Weg 
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über die deutschen Küstengrenzen nut-
zen, um unbemerkt in das Bundesge-
biet zu gelangen oder dieses mit ge-
ringem Entdeckungsrisiko wieder zu 
verlassen, (...) entgegengetreten wer-
den“ (BT-Drs. 14/7386, S. 45). Dem-
entsprechend wurde die Befugnis zur 
ereignisunabhängigen Identitätsfeststel-
lung und Durchsuchung räumlich er-
weitert (§§ 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 1a, 44 
Abs. 2 BPolG). § 22 Abs. 1 BPolG 
wurde dahingehend ergänzt, dass be-
fragte Personen mitgeführte Ausweis-
papiere zur Prüfung auszuhändigen 
haben. Hierdurch sollen „im Einzelfall 
ergänzend gewonnene sachdienliche 
Informationen – gerade auch zu einem 
späteren Zeitpunkt – noch verifiziert 
und stichhaltig verwertet werden kön-
nen“ (BT-Drs. 14/7386, S. 46). Diese 
Regelung betrifft nicht die Schleier-
fahndung im engen Sinne, da es sich 
um Kontrollen an gefährdeten Objek-
ten handelt (Verfassungsorgane des 
Bundes, Bahnhöfe und Bahnanlagen, 
Flughäfen). Sachlich wird aber die Be-
fugnis zu ereignisunabhängigen Kon-
trollen auf diese Objekte entsprechend 
den landesgesetzlichen Regelungen 
ausgedehnt (vgl. § 27a S. 1 Nr. 2 SOG 
MV). Die Begründung des Gesetzes 
impliziert, dass die erhobenen Daten 
gespeichert werden. 

 
IV. Die Erweiterung der Befugnisse 
der Bundespolizei ist in Bezug auf er-
eignisunabhängige Kontrollen, vergli-
chen mit den übrigen Änderungen 
durch das Terrorismusbekämpfungs-
gesetz, gering. Weder rechtsdogma-

tisch noch kriminalpolitisch können 
erhebliche neue Einwendungen gegen 
die Neuregelung erhoben werden. 
Allerdings kann bezweifelt werden, ob 
die Erweiterung der Befugnisse im 
Küstenbereich entscheidende Wirkun-
gen hat. Schon im Jahre 1999 entfiel 
auf die ca. 37.800 festgestellten uner-
laubten Einreisen gerade eine auf die 
Einreise per Schiff. 

Faktische Auswirkungen der neu-
en Qualität terroristischer Angriffe 
und der neuen Rechtsgrundlagen auf 
die polizeiliche Praxis ergeben sich 
nur in sehr geringem Umfang, da er-
eignisunabhängige Kontrollen kein ge-
eignetes Mittel zur Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus sind, auch 
wenn sie regelmäßig nach terroristi-
schen Angriffen – wie etwa nach dem 
11. März 2004 in Madrid – zumeist 
von politischer Seite als Bekämp-
fungsmaßnahme gefordert oder ange-
kündigt werden.  

Nach neueren Entwicklungen sol-
len die ereignisunabhängigen Perso-
nenkontrollen unverändert beibehal-
ten, z. B. in der Fortschreibung des 
Niedersächsischen Gefahrenabwehr-
gesetzes zum Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung vom 10. 
Dezember 2003 (Nds GVBl., S. 414), 
oder eingeführt werden (§ 4 Abs. 2 
des geplanten HmbDatVPolG, Ham-
burger Bürgerschaft Drs. 18/1487). In 
Berlin wiederum wurden sie wegen 
„Erfolglosigkeit“ (Abgeordnetenhaus-
Drs. 15/1818; zur allgemeinen Effek-
tivität der Schleierfahndung mit um-
fassenden Nachweisen: Kant 2004) 
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nach knapp fünf Jahren durch Aufhe-
bung der Befugnisnorm des § 18 Abs. 
7 ASOG abgeschafft (GVBl. Berlin S. 
174). Diese „Erfolglosigkeit“ in Berlin 
ist auf die Aufnahme eines Behörden-
leitervorbehalts zurückzuführen, der 
zu einem der Großstadt nicht ange-
messenen punktuellen Charakter der 
Maßnahmen führte, sowie auf zwi-
schenzeitlich geänderte politische 
Prioritäten. 
 
V. Auch nach Ausweitung der Befug-
nisse sind es die bekannten Kritik-
punkte, die gegen die Regelungen im 
BPolG und in den Landespolizeigeset-
zen in Erinnerung gerufen werden. 
Die Befugnisnormen sind zum Teil zu 
weit gefasst, nunmehr insbesondere 
durch die Erstreckung der Befugnisse 
der Bundespolizei auf Küstenstädte. 
Sie entsprechen nicht den tatsächli-
chen Gegebenheiten und sind schon 
einfachrechtlich inhärent unstimmig; 
so kann etwa eine unerlaubte Einreise 
durch eine Kontrolle im Bundesgebiet 
nicht mehr „verhütet“ werden. Da die 
Kontrollen in Wirklichkeit der Aufde-
ckung und Unterbindung von Rechts-
verstößen dienen, gehören sie nicht, 
wie zumeist angenommen, dem Auf-
gabengebiet der vorbeugenden Be-
kämpfung von Straftaten, sondern der 
Gefahrenabwehr an. Soweit sie bei 
„fremdländisch“ aussehenden Perso-
nen stattfinden, ist ihre Vereinbarkeit 
mit dem besonderen Gleichheitssatz 
des Art. 3 Abs. 3 GG fraglich (  Pro-
filing). Es wäre wünschenswert, derar-
tigen Bedenken nicht nur durch die 

zurückhaltende Anwendung der Kon-
trollen in der Praxis, sondern auch 
durch die Neufassung der Befugnis-
normen, insbesondere durch gesetzli-
che Beschränkung auf Befragung, In-
augenscheinnahme und Abgleich und 
durch Aufnahme des ausdrücklichen 
Verbots der Speicherung personenbe-
zogener Daten Rechnung zu tragen.  

Bei der Planung ereignisunabhän-
giger Kontrollen sowie für den Rechts-
schutz der betroffenen Bürger ist nach 
den nunmehr vorliegenden Entschei-
dungen der Verwaltungsgerichte (VG 
Bayreuth, 1 K 01.468 vom 29. Januar 
2002; VG Augsburg, 8 K 02.1703 
vom 18. Dezember 2003) zu beachten, 
dass die Gerichte eine intensive Prü-
fung bezüglich des räumlichen Orts der 
Kontrolle vornehmen und die Maß-
nahmen bei Überschreitung der räum-
lichen Grenzen für rechtswidrig erklä-
ren. Die Kontrollen dürfen nur an Or-
ten stattfinden, die nachweisbar unter 
den Tatbestand der gesetzlichen Er-
mächtigungsgrundlage fallen, insbe-
sondere von erheblicher Bedeutung 
für die grenzüberschreitende Krimina-
lität sind. Dies hat die Polizei gegebe-
nenfalls vor Gericht nachzuweisen, et-
wa durch Vorlage der Lagebilder, aus 
denen die besondere Kriminalitätsbe-
lastung hervorgeht. Die übrigen gegen 
die „Schleierfahndung“ vorgebrachten 
Kritikpunkte haben hingegen vor den 
Verwaltungsgerichten bisher keine 
Relevanz erlangt. 
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Sicherheitsbegriff, 
erweiterter 
 
 
I. Der erweiterte Sicherheitsbegriff 
geht davon aus, dass sich in der Zu-
kunft völlig neue Gefahrenszenarien 
ereignen können: Neben dem Zerfall 
von Staaten und der entsprechenden 
Desintegration ganzer Regionen der 
Erde und deren globale Auswirkungen 
sind es neue Formen des Terrorismus, 
gezielte Angriffe auf informations-
technische Systeme, die Verbreitung 
von Massenvernichtungswaffen und 
die Möglichkeit, dass Terroristen sich 
dieser bemächtigen. Darüber hinaus 
werden ökologische Katastrophen glo-
balen Ausmaßes, die beispielsweise 

durch Bodenerosion und Wasserman-
gel, durch ein Ansteigen der Weltmee-
re, durch Klimawandel und vieles 
mehr entstehen könnten, in Betracht 
gezogen. Einbezogen ist ebenso die de-
mografische Entwicklung, die einer-
seits durch ein rasantes Bevölkerungs-
wachstum in vielen Regionen der Welt, 
andererseits durch rückläufige Bevöl-
kerungsraten in Europa gekennzeich-
net ist und große Bevölkerungswande-
rungen sowie Konflikte und Kriege 
um existenzielle Ressourcen hervor-
bringen könnte. Der erweiterte Sicher-
heitsbegriff will auf diese Entwick-
lungen reagieren und ein zusammen-
führendes Sicherheitsdenken imple-
mentieren. Demzufolge verschwim-
men die Differenzierungen und Grenz-
ziehungen zwischen äußerer und inne-
rer, zwischen privater und staatlicher, 
zwischen rechtsstaatlicher und sozia-
ler, zwischen ökonomischer und öko-
logischer Sicherheit zunehmend. Die 
unterschiedlichsten Behörden, seien es 
Polizei oder Militär, Umwelt- oder 
Entwicklungshilfeeinrichtungen, müss-
ten lernen, „zusammenhängend“ und 
„ganzheitlich“ zu denken. Der erwei-
terte Sicherheitsbegriff plädiert dafür, 
dass sich der Staat umfassender auf 
den Faktor „Sicherheit“ als entschei-
dende gesellschaftliche Entwicklungs-
konstante konzentriert. Dementspre-
chend sind die bislang getrennten Be-
reiche von Polizei, Nachrichtendienste 
(  Bundesverfassungsschutz,  Bun-
desnachrichtendienst,  Militärischer 
Abschirmdienst),  Katastrophen-
schutz und Militär, ebenso aber auch 
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die  privaten Sicherheitsdienste und 
die Belange von Migration und Ent-
wicklungspolitik in einem zusammen-
fassenden Verbund zu stellen. Eng da-
mit verbunden ist die Forderung, eine 
neue Sicherheitsarchitektur zu entwi-
ckeln, die diesen Anforderungen ge-
recht werden könne. 
 
II. Der „erweiterte Sicherheitsbegriff“ 
resultiert ursprünglich aus dem militäri-
schen Zusammenhang. In einem Stra-
tegiepapier spricht sich die NATO im 
Jahre 1991 dafür aus, nach dem Weg-
fall des Ost-West-Gegensatzes und des 
damit verbundenen klassischen Gegen-
übers von zwei hochgerüsteten Militär-
blöcken einschließlich ihrer Streitkräf-
te, sich auf neue Sicherheitsbedingun-
gen auszurichten. Diese sind davon ge-
prägt, dass sich vermehrt „low intensity 
conflicts“ (van Creveld), insbesondere 
in Form von Bürgerkriegen, global aus-
breiten und sich Verelendungen ganzer 
Regionen, Flüchtlingsströme, Kämpfe 
um existenzielle Grundlagen usw. als 
Folge einstellen werden. Die Vertreter 
einer erweiterten Sicherheitskonzeption 
folgern daraus, dass die herkömmlichen 
militärischen Großformationen nicht 
mehr geeignet sind, auf diese neuen 
Gefahren zu reagieren und Sicherheit 
zu gewährleisten. Zum einen seien 
kleinere mobile Einheiten notwendig, 
zum anderen müsse sich das Militär auf 
Bereiche einstellen, die bislang nicht zu 
ihren Tätigkeiten zählten. Zu nennen 
sind Prozesse des „nation building“, bei 
denen es darum geht, in Krisenzonen 
neue funktionsfähige Staatsstrukturen 

aufzubauen, Katastrophenschutzleistun-
gen zu integrieren, polizeiliche Siche-
rungsarbeiten zu leisten usw. Für die 
strategische Analyse sei dabei erforder-
lich, „Sicherheit“ neu zu definieren und 
hier eben unterschiedliche Politikfelder 
einzubeziehen. 
 
III. In der Folge des 11. Septembers 
hat sich diese Diskussion um ein (an-
fangs militärisch verstandenes) neues 
Sicherheitsdenken dann sehr schnell 
um die Dimension der  Inneren Si-
cherheit erweitert. Da die Terroristen 
des 11. Septembers weltweit agierten, 
lag es nahe, den Zusammenhang von 
innerer und äußerer Sicherheit eng zu 
betonen. Der als Reaktion auf den 
Anschlag geführte Afghanistankrieg 
schien zu bestätigen, dass zukünftig 
zwischen Innen und Außen, Polizei 
und Militär, Terrorbekämpfung und 
Krieg nicht mehr zu unterscheiden ist. 
In den USA wurde diese neue Ein-
schätzung denn auch flankiert von ei-
ner der umfangreichsten Reorganisati-
onen in der staatlichen Struktur. Mit 
Schaffung des Ministeriums für „Ho-
meland Security“ wurden viele bis da-
to eigenständig agierende Sicherheits-
behörden zentralisiert und in einer Be-
hördenstruktur zusammengeführt. Die-
se wurde zudem ganz auf die Terror-
bekämpfung ausgerichtet. 

In der Bundesrepublik wurde die-
se Diskussion aufmerksam verfolgt. 
Insbesondere von der Bundesakade-
mie für Sicherheitspolitik gingen ziel-
strebig Impulse aus, die bundesdeut-
schen Sicherheitskonzeptionen nicht 
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länger nach Innen und Außen zu tren-
nen, sondern sie in einem „erweiterten 
Sicherheitsverständnis“ zusammenzu-
führen und dementsprechend eine 
„neue Sicherheitsarchitektur“ für die 
Bundesrepublik zu entwickeln. Medial 
und seitens der Politik fand dies ein 
großes Interesse. Unverkennbar heg-
ten die Konzepte des neuen Sicher-
heitsdenkens eine Präferenz für die 
Zentralisierung von Sicherheitsstruk-
turen. Je detaillierter die Diskussion 
aber darum ging, wie man die neue Si-
cherheitsarchitektur denn nun konkret 
gestalten und umsetzen sollte, zeigte 
sich umso deutlicher, dass das ameri-
kanische Vorbild auf das politische 
System der Bundesrepublik nicht über-
tragbar ist. Während das US-System 
von einem dualen Föderalismus ge-
kennzeichnet ist, bei dem jede Ebene, 
sowohl der Zentralstaat als auch die 
Bundesstaaten, über eigene Sicher-
heitssysteme verfügen, der Zentralstaat 
also seine Bereiche zusammenlegen 
konnte, ohne die Rechte der Bundes-
staaten massiv zu berühren, ist das bun-
desdeutsche System durch einen ko-
operativen Föderalismus gekennzeich-
net. Eigenständige Sicherheitsbehörden 
des Bundes (  Bundespolizei) oder 
der Länder (  Länderpolizeien) sind 
dabei nur ein Teil des Sicherheitssys-
tems. Viel prägender sind miteinander 
verwobene Systeme (Bundeskriminal-
amt, Verfassungsschutz, Katastrophen-
schutz). Eine Bündelung in eine Si-
cherheits-Superbehörde würde hier un-
weigerlich den gesamten Föderalismus 
in Frage stellen bzw. müsste im Prinzip 

eine neue Verfassungsordnung voraus-
setzen. Die Länder waren nicht ansatz-
weise bereit, darüber ernsthaft mit dem 
Bund zu verhandeln. In der Folge hat 
diese Variante des neuen bzw. erwei-
terten Sicherheitsdenkens, die auf einen 
kompletten „Systemwechsel“ angelegt 
ist, an Resonanz verloren. 
 
IV. Im Vergleich zu der unmittelbar 
nach dem Anschlag vom 11. Septem-
ber geführten Diskussion setze eine we-
sentlich sachlichere ein, als insgesamt 
über die Funktionsfähigkeit des Föde-
ralismus in der Bundesrepublik gespro-
chen und (im Rahmen der Födera-
lismuskommission) verhandelt wurde. 
Deutlich wurde hierbei, dass es nicht 
um einen kompletten Systemwechsel in 
der Sicherheitsarchitektur geht, sondern 
um die Defizitanalyse des bestehenden 
föderalen Systems. Angesprochen sind 
hierbei die drei Säulen der Inneren 
Sicherheit: Polizei, Verfassungsschutz 
und Katastrophenschutz. Ergänzend 
sind die Staatsanwaltschaften einzube-
ziehen. Übereinstimmung wurde dahin-
gehend erreicht, dass die staatlich ge-
wollten Aufgaben im Sicherheitsbe-
reich überprüft und ggf. neu festgelegt 
werden sollten. Es müssten die Aufga-
benverteilungen einerseits zwischen 
den föderalen Ebenen der Länder, des 
Bundes und der EU, andererseits auf 
der jeweiligen horizontalen Ebene zwi-
schen den einzelnen Behörden genauer 
abgegrenzt werden. Die zahlreichen, im 
Laufe von Jahrzehnten angewachsenen 
Kompetenzen der Sicherheitsbehörden 
sollten dort, wo veränderte Aufgaben 
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dies erfordern, neu definiert, zugleich 
aber auch dort, wo sie ihre Begründung 
und ihren Sinn verloren haben, gestri-
chen werden. Mit dem Scheitern der 
Föderalismuskommission endete zu-
nächst auch die Diskussion um eine 
neue Sicherheitsarchitektur. Die neu 
gebildete große Koalition will einen er-
neuten Anlauf nehmen, um den bun-
desdeutschen Föderalismus zu refor-
mieren. Im Bereich der Inneren Sicher-
heit wird dabei eine stärkere Aufgaben-
trennung zwischen Bund und Ländern 
in den Vordergrund gestellt, insbeson-
dere soll der Bund breitere Kompeten-
zen in der Terrorismusbekämpfung 
erhalten. 
 
V. In der Bilanzierung der bisherigen 
Ansätze und Konzeptionen ist der er-
weiterte Sicherheitsbegriff genaustens 
dahingehend zu differenzieren, welche 
zukünftigen Gefahren er einerseits be-
schreibt und welche Folgen er ande-
rerseits daraus zieht. Die kausale Fol-
ge, dass aus den Gefahren, die er be-
schreibt, zwingend eine neue Sicher-
heitsarchitektur abzuleiten ist, kann 
nicht aufrechterhalten werden. 

Die Forderung nach einer „neu-
en“ Sicherheitsarchitektur ist noch we-
sentlich skeptischer zu betrachten. Die 
Vision des „Neuen“ mag immerzu 
beflügeln, ein rechtsstaatlich bewähr-
tes System einfach einem „System-
wechsel“ zu unterziehen, sollte jedoch 
eine genaue Defizitanalyse und ein 
noch genaueres Nachdenken über die 
Folgen voraussetzen. Das bundesdeut-
sche Sicherheitssystem ist auf Koope-

ration angelegt. Weder kann die staat-
liche Sicherheitsproduktion auf einige 
wenige zentrale Superbehörden kon-
zentriert werden, noch kann der Staat 
ein umfassendes Sicherheitsverspre-
chen abgeben. Sicherheit im koopera-
tiven Staat wird auch weiterhin bedeu-
ten, dass die unterschiedlichen Ebe-
nen, allen voran die Länder und der 
Bund, in einem föderalen Sicherheits-
verbund zusammenarbeiten müssen. 
Dies ist allein schon deshalb ohne 
wirkliche Alternative, weil die europä-
ische Ebene unweigerlich hinzukom-
men wird bzw. schon längst ist. Föde-
ral organisierte Mehrebenensysteme 
werden von daher die Organisations-
form der Zukunft sein. Sie werden den 
Staat nicht ersetzen, ihn aber vor die 
Notwendigkeit stellen, sich darauf aus-
zurichten. Verstärkt werden die Kom-
munen als eigenständige vierte Ebene 
hinzukommen, auch im Sicherheitsbe-
reich. Von einer fünften, global ausge-
richteten Ebene (UN, OSZE, NATO), 
ist dabei noch gar nicht zu sprechen, 
weil diese sich noch auf lange Zeit in 
weniger verregelten Zusammenhängen 
bemerkbar machen wird als beispiels-
weise die EU, die quasi staatsähnliche 
Verdichtungen annimmt. 

Für das bestehende Sicherheits-
system der Bundesrepublik kann dies 
nur bedeuten, die bestehende Sicher-
heitsarchitektur weiterzuentwickeln, 
auf neue Anforderungen auszurichten, 
wo dies nach eingehender Prüfung 
notwendig erscheint. Diese Anpas-
sungsleistung hat sie aber schon im-
mer vollbracht. Das Sicherheitssystem 
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von 1949 war anders ausgeformt als 
das von 1969, das von 1989 war in 
vielen Details anders als das von 1991 
und seitdem hat es sich weiter variiert. 

Die aktuelle Anpassungsleistung 
wird sich darauf richten müssen, die 
Sicherheitsaufgaben, die die Kommu-
nen, die Länder, der Bund und die EU 
wahrnehmen sollen und ausüben kön-
nen, im Detail trennschärfer voneinan-
der abzugrenzen. Für die Kommunen 
wird es darum gehen, vor allem im prä-
ventiven Bereich tätig zu werden. Die 
Länder werden sich darauf konzentrie-
ren müssen, die für den Bürger unmit-
telbar erlebbare öffentliche Sicherheit, 
insbesondere wahrgenommen durch die 
Polizei, leistungsfähig und wirkungs-
voll zu organisieren. Sie sollten sich da 
zurücknehmen, wo es um europäisch 
und international ausgerichtete Sicher-
heitsleistungen geht. Kleinere Bundes-
länder können dies eh nicht durchhal-
ten, die größeren sollten hier nicht der 
Eitelkeit erliegen, quasi eigene „Au-
ßenpolitiken“ betreiben zu wollen. Der 
Bund wiederum sollte nicht der Versu-
chung erliegen, eben auch für „Alltags-
sicherheiten“, die die Bürger also direkt 
erleben können, sorgen zu wollen, son-
dern sich auf die verfassungsrechtlich 
vorgesehenen Funktionen von speziali-
sierten Sicherheitsaufgaben konzentrie-
ren. Dies sind insbesondere solche, die 
europäisch und international ausgerich-
tet sind. Die EU schließlich wird ähn-
lich ergänzende Sonderaufgaben zu 
erfüllen haben. Sie wird aber vor allem 
damit beschäftigt sein, die Standards 
der europäischen nationalen Sicher-

heitssysteme angleichen zu helfen, was 
aber vor allem bedeuten muss, diesen 
Mehrebenen-Sicherheitsverbund auf 
ein rechtsstaatliches, demokratisches 
und bundesstaatliches hohes Niveau 
anzuheben, nicht aber nur eine funkti-
onale Sachzwanglogik vorzuführen. 

Eine erweiterte Sicherheitskon-
zeption ist in diesem Sinne damit ver-
bunden, als das zukünftig stärker als 
bisher die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Säulen der Inneren Si-
cherheit (Polizei, Nachrichtendienste, 
Katastrophenschutz) in den Vorder-
grund rückt. Die Grundprämissen je-
doch, die sich in der bundesdeutschen 
Entwicklung bewährt haben, so das  
Trennungsgebot zwischen Polizei und 
Nachrichtendiensten, dürfen dabei aber 
nicht einer reinen Funktionslogik ge-
opfert werden. Auch kann die Tren-
nung zwischen äußerer Sicherheit, die 
im Einsatzfall vom Militär wahrge-
nommen wird, und der inneren Sicher-
heit, die vorrangig Aufgabe der Polizei 
ist, allein schon deshalb nicht aufgeho-
ben werden, weil im internationalen 
Bereich nicht ansatzweise rechtsstaat-
liche Standards realisiert sind, wie sie 
die westlichen Nationalstaaten für ihre 
inneren Belange erreicht haben. Die 
„Erweiterung“ des Sicherheitsdenkens 
kann sich also hauptsächlich nur dar-
auf beziehen, die Kommunikation und 
die gemeinsame Nutzung von Wissen 
über komplexer gewordene Zusam-
menhänge, unter Wahrung rechtlicher 
und demokratischer Standards, zu ver-
bessern, nicht aber darauf, eine völlig 
neue Sicherheitsstruktur aufzubauen. 
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Eine neu konzipierte Sicherheitsstruk-
tur unterläge zudem der Gefahr, das 
Sicherheitssystem allein auf eine aktu-
elle Gefahrenquelle (z. B. Terroris-
mus) auszurichten. Stattdessen sollte 
die „Mehrdimensionalität der Leis-
tungsfähigkeit“ in der aktuellen sicher-
heitspolitischen Diskussion einen we-
sentlich höheren Stellenwert erlangen, 
als dies die vorherrschende und aktio-
nistische, auf symbolische Effekte an-
gelegte kurzatmige Problemsicht zu-
lässt. Der Sicherheitsdiskurs der Bun-
desrepublik leidet entscheidend darun-
ter, dass er, nicht zuletzt durch eine 
entsprechende mediale Unterstützung, 
immer nur eine Eindimensionalität der 
Problemwahrnehmung gestattet (Or-
ganisierte Kriminalität, dann Rechts-
extremismus, dann Terrorismus usw.). 
Diese kann sich aber sehr schnell än-
dern durch ein einziges Ereignis, wel-
ches dann eine völlig neue Sichtweise 
eröffnet, verbunden mit entsprechen-
den sicherheitspolitischen Forderungen 
nach Gesetzesverschärfungen, Kompe-
tenzausweitungen, Umbauaktionen so-
wie Unterstellungen des Versagens all 
dessen, was bislang gegolten hat. 
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Sicherheits-
kooperationen 
 
 
I. Sicherheitskooperationen sind Re-
gelwerke zwischen dem Bund und den 
Ländern mit dem Ziel, die Zusammen-
arbeit zwischen der  Bundespolizei 
(BPol; bis zum 1.7.2005 Bundesgrenz-
schutz) und der Polizei des jeweiligen 
Bundeslandes bei der Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung zu verbessern. Zu die-
sem Zweck haben der Bundesminister 
des Innern und die Innenminister bzw. 
Innensenatoren einiger Länder Verwal-
tungsvereinbarungen zur Bildung ei- 
nes Sicherheitskooperationssystems ge-
schlossen – zum Teil nimmt auch der 
Bundesminister der Finanzen mit den 
Einsatzkräften der Zollverwaltung an 
den Sicherheitskooperationen teil. Von 
den Sicherheitskooperationen zu tren-
nen sind die Sicherheits- und  Ord-
nungspartnerschaften. Diese gehen zu-
rück auf einen Beschluss der  Innen-
ministerkonferenz (IMK) vom 02.02.  
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Sicherheits-
kooperationen 
 
 
I. Sicherheitskooperationen sind Re-
gelwerke zwischen dem Bund und den 
Ländern mit dem Ziel, die Zusammen-
arbeit zwischen der  Bundespolizei 
(BPol; bis zum 1.7.2005 Bundesgrenz-
schutz) und der Polizei des jeweiligen 
Bundeslandes bei der Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung zu verbessern. Zu die-
sem Zweck haben der Bundesminister 
des Innern und die Innenminister bzw. 
Innensenatoren einiger Länder Verwal-
tungsvereinbarungen zur Bildung ei- 
nes Sicherheitskooperationssystems ge-
schlossen – zum Teil nimmt auch der 
Bundesminister der Finanzen mit den 
Einsatzkräften der Zollverwaltung an 
den Sicherheitskooperationen teil. Von 
den Sicherheitskooperationen zu tren-
nen sind die Sicherheits- und  Ord-
nungspartnerschaften. Diese gehen zu-
rück auf einen Beschluss der  Innen-
ministerkonferenz (IMK) vom 02.02.  
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1998 (Aktion Sicherheitsnetz) und sind 
Modellprojekte der Zusammenarbeit 
auf regionaler Ebene. 
 
II. Die Sicherheitskooperationen sollen 
die sichtbare Präsenz der Polizeikräfte 
erhöhen, um dadurch das  subjektive 
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu 
stärken und darüber hinaus auch das 
Entdeckungsrisiko für gesuchte Perso-
nen zu verschärfen. Weiterhin soll die 
Effektivität der Fahndung nach Perso-
nen oder Sachen gesteigert werden. 
Zusätzlich wird angestrebt, die  
Organisierte Kriminalität sowie die 
Schleusungskriminalität und die illega-
le Migration zu bekämpfen bzw. wirk-
samer zu verhindern. 

Zur Erreichung dieser Ziele wer-
den z. B. die Streifenpläne der koope-
rierenden Behörden aufeinander abge-
stimmt sowie gemeinsame Ermittlungs-
gruppen eingerichtet. Aufsehen erre-
gende Ergebnisse solcher Ermittlungs-
gruppen wurden z. B. in Hamburg am 
04.05.1999 bekannt. An diesem Tage 
wurde vom Bundesgrenzschutz (BGS) 
gemeinsam mit der Polizei Hamburg 
ein personalintensiver Einsatz gegen 
die Modellprostitution erfolgreich be-
endet. Nach dem Einsatz von 350 Poli-
zeivollzugsbeamten des BGS und 430 
Polizeivollzugsbeamten des Freistaates 
Hamburg konnten 43 Prostituierte vor-
läufig festgenommen und sechs Haftbe-
fehle vollstreckt werden (Pressemel-
dung der Behörde für Inneres in Ham-
burg vom 21.08.2000). 

Die Zusammenarbeit zwischen 
BPol und Länderpolizeien erfolgt bei 

den Sicherheitskooperationen auf der 
Grundlage und nach Maßgabe des für 
die jeweilige Vertragspartei geltenden 
Polizeirechts (z. B. die Vereinbarung 
zwischen dem Bundesminister des In-
nern und dem Innenministerium des 
Landes Niedersachsen über die Bil-
dung eines gemeinsamen Sicherheits-
kooperationssystems vom 26.04.1999). 
Die einschlägigen gesetzlichen Nor-
men sehen durchweg vor, dass die 
Landespolizei auch dann auf der 
Grundlage des jeweiligen Landespoli-
zeirechts tätig wird, wenn sie Amts-
handlungen zur Wahrnehmung von 
Aufgaben der BPol vornimmt. Die 
Bundespolizei muss hingegen im um-
gekehrten Falle seine Maßnahmen auf 
die Grundlage des Polizeirechts des 
Landes stellen. Es gilt also für die 
BPol im Zuge der Sicherheitskoopera-
tion immer das Landesrecht. Man 
kann daher schon von einer Prädomi-
nanz des Landesrechts sprechen. 
 
III. Die Regelungen zur Etablierung der 
Sicherheitskooperation erscheinen zwar 
effektiv, aber dennoch bedenklich, 
denn sie verwischen die generell beste-
henden Unterschiede zwischen der 
Sonderpolizei BPol (als einer Polizei 
mit nur begrenztem Aufgabenbereich) 
und den „allgemeinen Polizeikräften“ 
der Bundesländer. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in seiner Entscheidung 
vom 28.01.1998 (2 BvF 3/92) zum 
Aufgabenübertragungsgesetz bereits 
deutlich herausgestellt, dass die BPol 
nicht ihr sonderpolizeiliches Gepräge 
verlieren und zu einer allgemeinen (mit 
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den Polizeien der Länder) konkurrie-
renden Bundespolizei ausgebaut wer-
den darf. Es erscheint somit zweifel-
haft, wenn nunmehr lediglich im Wege 
einer Verwaltungsvereinbarung Kräfte 
der BPol zur Disposition des Landes 
gestellt werden und dort auf der Basis 
einer (Dauer-) Anforderung die Polizei 
des Landes im Wege einer Art Dauer-
amtshilfe unterstützen und damit letz-
ten Endes in der täglichen Praxis genau 
die Aufgaben verrichten, die sie eigent-
lich gar nicht verrichten dürften bzw. 
können. Die gemäß Art. 35 Abs. 1 GG 
durch alle Behörden des Bundes und 
der Länder wechselseitig zu leistende 
Amtshilfe ist eine Hilfe unter Überwin-
dung von Zuständigkeits- und Kompe-
tenzgrenzen. Sie ist nach dem Willen 
der Verfassung aber nur als punktuelle 
und ausnahmsweise Hilfestellung zu 
verstehen, die sich gerade nicht auf ein 
regelmäßiges Zusammenwirken erstre-
cken darf. 

Das Grundgesetz (Art. 30, 70) hat 
das Polizeirecht eindeutig zur ständigen 
Ländersache erklärt. Lediglich in be-
stimmten Notfällen (Art. 35 Abs. 2, 91 
Abs. 1, 115f Abs. 1 GG) kann eine Un-
terstützung der Länderpolizeien durch 
die BPol unabhängig von der restrikti-
ven Amtshilfevorschrift des Art. 35 
Abs. 1 GG erfolgen. Dessen ungeachtet 
ist das Polizeirecht auch ein Bereich, 
der – mit Ausnahme der neuen Sicher-
heitskooperationen – von den Ländern 
stark gegen Aktivitäten des Bundes 
verteidigt wird. Als Beispiel soll hier 
nur an den heftigen Widerstand der 
Länder gegen das Aufgabenübertra-

gungsgesetz von 1992  (Übertragung 
von Aufgaben der Bahnpolizei und der 
Luftsicherheit auf den BGS) und das 
BGS-Neuregelungsgesetz von 1994 so-
wie die Einführung der umstrittenen 
Schleierfahndungsbefugnisse für den 
BGS im Sommer 1998 erinnert werden. 

Losgelöst von den verfassungs-
rechtlichen Bedenken stellen sich bei 
einer näheren Untersuchung der   
Sicherheitskooperationsvereinbarungen 
schnell weitere Bedenken ein. Kritik-
würdig sind z. B. einzelne Passagen in 
den Verwaltungsabkommen zwischen 
Bund und Ländern. So dürfte die in 
Art. 7 der Vereinbarung zwischen dem 
Bund und dem Land Niedersachsen 
enthaltene Regelung, wonach zwi-
schen dem niedersächsischen Innen-
ministerium und den Bundespolizei-
präsidien West und Nord Vereinba-
rungen zur Konkretisierung der Zu-
ständigkeitsabgrenzungen grundsätzli-
cher Art für die abschließende straf-
prozessuale polizeiliche Sachbearbei-
tung getroffen werden können, rechts-
widrig sein (eine identische Formulie-
rung findet sich in Art. 7 der Verein-
barung zwischen dem Bund und dem 
Land Bremen). § 12 des Bundespoli-
zeigesetzes (BPolG) hat die Strafver-
folgungskompetenzen der BPol so-
wohl eng als auch abschließend be-
grenzt. Für eine andersartige grund-
sätzliche Zuständigkeitsabgrenzung 
verbleibt also gar kein Raum mehr. 

 
IV. Im Angesicht knapper Finanzmit-
tel und unbesetzter Dienstposten bei 
den Länderpolizeien wird über die 
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medienwirksamen Sicherheitskoopera-
tionen durch die Länder immer häufi-
ger Gebrauch von den Beamten der 
BPol gemacht, denn in den Verwal-
tungsvereinbarungen ist geregelt, dass 
die Länder für die Führungs- und Ein-
satzmittel der BPol nichts bezahlen 
müssen. Auch die besonders kostenin-
tensiven Zulagen, Mehrarbeitsvergü-
tungen, Reisekosten und Trennungs-
gelder muss der Bund für seine dem 
Land überstellten Beamten selber 
tragen. Man kann bei dieser Sachlage 
beinahe schon von einem schleichen-
den Verfassungswandel sprechen. Der 
Bund verschafft sich quasi durch die 
Hintertür Zutritt zu einem klassischen 
Bereich des Landesrechts und wertet 
gleichzeitig das in der Vergangenheit 
eher geringe Ansehen seiner „Sonder-
polizei“ BPol deutlich auf. Aus Sicht 
der Länder ist diese Regelung aber 
dennoch attraktiv, da sie keine Kosten 
für das Personal der BPol aufbringen 
müssen und trotz dieser erzielten Vor-
teile formal keine Gesetzgebungs- und 
Verwaltungskompetenzen an den Bund 
verloren haben. Ferner kann die Ver-
waltungsvereinbarung im Bedarfsfalle 
wieder gekündigt werden, während 
eine einmal erfolgte Grundgesetzände-
rung mit einem ähnlichen Inhalt ge-
mäß Art. 79 Abs. 2 GG nur mit einer 
Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag 
und im Bundesrat wieder korrigiert 
werden könnte. 
 

 
 
 

  
 
Peilest, Andreas 2001: Sicherheitspartnerschaf-

ten, in: Möllers, M. H. W. (Hg.): Wörter-
buch der Polizei, S. 1459-1460 

Ulrich, Andreas 2000: Kosten ohne Glanz, in: 
Der Spiegel, H. 41, S. 50 

 
Matthias Schütte 

 
 
 

Sicherheitsüber-
prüfung 
 
 
I. Durch die Sicherheitsüberprüfung 
(SÜ) werden Personen überprüft, die 
bei einer öffentlichen Stelle des Bun-
des, eines Landes oder einer Gemein-
de mit einer sicherheitsempfindlichen 
Tätigkeit betraut werden sollen. Eine 
sicherheitsempfindliche Tätigkeit wird 
ausgeübt, wenn eine Person Zugang 
zu im öffentlichen Interesse geheim-
haltungsbedürftigen Tatsachen, Ge-
genständen oder Erkenntnissen (Ver-
schlusssachen) hat oder sich diesen 
verschaffen kann. Für den Bereich des 
Bundes ist die SÜ geregelt im „Gesetz 
über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfun-
gen des Bundes“ (Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz – SÜG) vom 20.4.1994 
(BGBl. I 1994, S. 867), zuletzt geän-
dert durch die Achte Zuständigkeits-
anpassungsverordnung vom 25.11. 
2003 (BGBl. I 2003, S. 2304). 
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II. Eine sicherheitsempfindliche Tä-
tigkeit darf erst nach Vollendung des 
16. Lebensjahres übertragen werden. 
Die Sicherheitsüberprüfung bedarf der 
Zustimmung des Betroffenen. Wird 
diese versagt, kann zwar keine sicher-
heitsempfindliche Aufgabe übertragen 
werden, Nachteile personalrechtlicher 
Art sollen dadurch aber nicht entste-
hen. Die volljährigen Ehe- oder Le-
benspartner sollen in die SÜ einbezo-
gen werden. 

Der Zweck der Sicherheitsüber-
prüfung ist es, den Geheimnisschutz 
von Verschlusssachen (VS) zu wah-
ren, indem die Ausübung einer sicher-
heitsempfindlichen Tätigkeit auf Per-
sonen beschränkt wird, bei denen kein 
Sicherheitsrisiko vorliegt. Ein solches 
liegt z. B. vor, wenn tatsächliche An-
haltspunkte Zweifel an der Zuverläs-
sigkeit des Betroffenen bei der Wahr-
nehmung einer sicherheitsempfindli-
chen Tätigkeit oder mögliche Anbah-
nungs- und Werbungsversuche frem-
der Nachrichtendienste die Besorgnis 
der Erpressbarkeit begründen. Außer-
dem, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
Zweifel am Bekenntnis des Betroffe-
nen zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes oder am jederzeitigen Eintreten 
für deren Erhaltung enstehen lassen (§ 
5 Abs. 1 SÜG). Ein Sicherheitsrisiko 
kann auch bei Ehe- oder Lebenspart-
nern vorliegen (§ 2 Abs. 2 i. V. m. § 6 
Abs. 2 SÜG). 

Entsprechend ihrer Schutzbedürf-
tigkeit werden vier verschiedene Ge-
heimnisstufen von Verschlusssachen 

unterschieden (§ 4 Abs. 2 SÜG): Wenn 
eine Kenntnisnahme von VS durch 
Unbefugte (1) den „Bestand oder le-
benswichtige Interessen“ der Bundes-
republik Deutschland oder eines ihrer 
Länder gefährden, gelten sie als „streng 
geheim“, (2) die „Sicherheit oder Inte-
ressen“ der Bundesrepublik oder eines 
ihrer Länder bedrohen, als „geheim“, 
(3) für die Interessen Deutschlands oder 
eines Bundeslandes schädlich sind, als 
„VS-vertraulich“ oder (4) für das Inte-
resse der Bundesrepublik oder eines 
ihrer Länder nachteilig sind, als „VS-
nur für den Dienstgebrauch“. 

In Abhängigkeit zu den Geheim-
nisstufen der Verschlusssachen wer-
den drei Arten der Sicherheitsüberprü-
fung unterschieden (§§ 7-10 SÜG): 
Eine „einfache SÜ“ (SÜ 1) wird 
durchgeführt, wenn eine Person Zu-
gang zu „VS-vertraulich“ eingestuften 
Verschlusssachen, eine „erweiterte 
SÜ“ (SÜ 2), wenn eine Person Zugang 
zu „geheim“ eingestuften VS und eine 
„erweiterte SÜ mit Sicherheitsermitt-
lungen“ (SÜ 3), wenn eine Person Zu-
gang zu „streng geheim“ eingestuften 
VS erhalten soll oder ihn sich ver-
schaffen kann. Für den Zugang zu 
„VS-nur für den Dienstgebrauch“ 
sieht das SÜG keine spezielle Sicher-
heitsüberprüfung vor. 

Unabhängig von der jeweils 
durchgeführten Art der Sicherheits-
überprüfung muss der Betroffene eine 
„Sicherheitserklärung“ (§ 13 SÜG) 
abgeben. In dieser sind anzugeben: 
Name, auch frühere, Vorname; Ge-
burtsdatum und -ort; Staatsangehörig-
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keit, auch frühere und doppelte Staats-
angehörigkeiten; Familienstand; Wohn-
sitze und Aufenthalte von längerer 
Dauer als zwei Monate, und zwar im 
Inland in den vergangenen fünf Jah-
ren, im Ausland ab dem 18. Lebens-
jahr; ausgeübter Beruf; Arbeitgeber 
und dessen Anschrift; Anzahl der Kin-
der; im Haushalt lebende Personen 
über 18 Jahre (Namen, auch frühere, 
Vornamen, Geburtsdatum und -ort und 
Verhältnis zu diesen Personen); El-
tern, Stief- oder Pflegeeltern (Namen, 
auch frühere, Vornamen, Geburtsda-
tum und -ort sowie Wohnsitz); Aus-
bildungs- und Beschäftigungszeiten, 
Wehr- oder Zivildienstzeiten mit An-
gabe der Ausbildungsstätten, Beschäf-
tigungsstellen sowie deren Anschrif-
ten; Nummer des Personalausweises 
oder Reisepasses; Angaben über in 
den vergangenen fünf Jahren durchge-
führte Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men und ob zurzeit die finanziellen 
Verpflichtungen erfüllt werden kön-
nen; Kontakte zu ausländischen Nach-
richtendiensten oder zu Nachrichten-
diensten der ehemaligen DDR, die auf 
einen Anbahnungs- und Werbungsver-
such hindeuten können; Beziehungen 
zu verfassungsfeindlichen Organisati-
onen; anhängige Straf- und Diszipli-
narverfahren; Angaben zu Wohnsit-
zen, Aufenthalten, Reisen, nahen An-
gehörigen und sonstigen Beziehungen 
in und zu Staaten, in denen nach Fest-
stellung des Bundesministeriums des 
Innern als nationale Sicherheitsbehör-
de besondere Sicherheitsrisiken für die 
mit sicherheitsempfindlicher Tätigkeit 

befassten Personen zu befürchten sind; 
Angaben zu früheren Sicherheitsüber-
prüfungen. Darüber hinaus sind bei 
einer SÜ 2 oder SÜ 3 zwei Auskunfts-
personen (Namen, Vornamen, An-
schrift und Verhältnis zur Person) zur 
Identitätsprüfung des Betroffenen zu 
nennen und bei einer SÜ 3 drei Refe-
renzpersonen mit deren Beruf, berufli-
chen und privaten Anschriften ein-
schließlich Rufnummern sowie zeitli-
cher Beginn der Bekanntschaft. 

Neben der Sicherheitserklärung 
sehen die einzelnen Arten der Sicher-
heitsüberprüfung folgende Maßnah-
men vor: Bei der SÜ 1 werden die An-
gaben in der Sicherheitserklärung un-
ter Berücksichtigung der Erkenntnisse 
der Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder sicherheits-
mäßig bewertet, unbeschränkte Aus-
künfte aus dem Bundeszentralregister 
(BZR) eingeholt und Anfragen an das 

 Bundeskriminalamt (BKA), die 
Bundespolizeidirektion (BPolD) und 
die Nachrichtendienste des Bundes ge-
stellt (§ 12 Abs. 1 SÜG). Die SÜ 2 
schließt die Maßnahmen der SÜ 1 ein. 
Zusätzlich werden Anfragen an die 
Polizeidienststellen der innegehabten 
Wohnsitze des Betroffenen, in der Re-
gel beschränkt auf die letzten fünf Jah-
re, gestellt und seine Identität geprüft 
(§ 12 Abs. 2 SÜG). Bei der SÜ 3 be-
fragt die mitwirkende Behörde zusätz-
lich zu den Maßnahmen der anderen 
beiden SÜ die von dem Betroffenen in 
seiner Sicherheitserklärung angegebe-
nen Referenzpersonen und weitere ge-
eignete Auskunftspersonen, um zu 
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prüfen, ob die Angaben zutreffen und 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, 
die auf ein Sicherheitsrisiko schließen 
lassen (§ 12 Abs. 3 SÜG). Sind der 
Betroffene oder einbezogene Personen 
(Ehegatte, Lebenspartner) vor dem 1.1. 
1970 geboren worden und in dem Ge-
biet der ehemaligen DDR wohnhaft 
gewesen, wird zusätzlich bei der Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen DDR nachgefragt, ob eine haupt-
amtliche oder inoffizielle Tätigkeit des 
Betroffenen oder der einbezogenen 
Person festgestellt wurde (§ 12 Abs. 4 
SÜG). 
 
III. Durch das am 1.1.2002 in Kraft 
getretene Terrorismusbekämpfungsge-
setz ist der Personenkreis, der sicher-
heitsüberprüft werden kann, erweitert 
worden. Die Neuregelungen des SÜG 
dehnen den Gesetzeszweck über den 
vorbeugenden personellen Geheim-
schutz (SÜ von Personen, die im öf-
fentlichen Dienst Zugang zu VS ha-
ben) auf den vorbeugenden personel-
len Sabotageschutz aus. Eine sicher-
heitsempfindliche Tätigkeit übt nun 
auch aus, wer in einer lebens- oder 
verteidigungswichtigen sowohl öffent-
lichen wie privaten Einrichtung be-
schäftigt ist oder werden soll (§ 1 Abs. 
4, 5 SÜG). Welche Einrichtungen le-
bens- oder verteidigungswichtig sind, 
obliegt der Feststellung durch die Bun-
desregierung (§ 34 SÜG). Nach der 
Begründung des Änderungsgesetzes 
sollen darunter Einrichtungen verstan-
den werden, die für „die Versorgung 

der Bevölkerung (z. B. Energie, Was-
ser, pharmazeutische Firmen, Kran-
kenhäuser, Banken) dienen oder die 
für das Funktionieren des Gemeinwe-
sens (z. B. Telekommunikation, Bahn, 
Post, Rundfunk- und Fernsehanstal-
ten) notwendig sind.“ 
 
IV. Der Personenkreis, der sich zu-
künftig möglicherweise einer Sicher-
heitsüberprüfung unterziehen muss, 
wird ausgeweitet auf z. B. Journalisten 
und Reporter bei Funk, Fernsehen und 
Printmedien, Personen des Kranken- 
und Pflegedienstes, Mitarbeiter von 
Chemiekonzernen sowie Angestellte 
von Telefon-, Internet- und Postdienst-
anbietern. Von einer SÜ betroffen sein 
könnten sogar Arbeiter von kleinen 
Subunternehmen, die im Auftrag von 
Elektrizitätsfirmen oder Wasserbetrie-
ben tätig sind. Auch wenn diese Per-
sonen der Privatwirtschaft (zunächst!) 
lediglich eine SÜ 1 über sich ergehen 
lassen müssen, so ergibt sich aus dem 
Inhalt der Sicherheitserklärung eine 
Vielzahl persönlicher Angaben. Als 
Maßnahmen im Rahmen der SÜ bei 
Beschäftigten der Privatwirtschaft sind 
möglich: Abfragen beim  Bundes-
amt für Verfassungsschutz (BfV) und 
den Verfassungsschutzbehörden der 
Länder, Einholungen unbeschränkter 
Auskünfte aus dem BZR, Anfragen an 
das BKA, die Grenzschutzdirektion 
und die Nachrichtendienste des Bundes 
sowie ggf. an die Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR. 
Ergibt die Anfrage sicherheitserhebli-
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che Erkenntnisse, wird sie zur Bewer-
tung an die mitwirkende Behörde wei-
tergeleitet. Danach können auch wei-
tere geeignete Auskunftspersonen be-
fragt und Auskünfte bei Staatsanwalt-
schaft oder Gerichten eingeholt wer-
den (§ 12 Abs. 5 SÜG). Im Übrigen 
sind darüber hinaus noch intensivere 
SÜ-Maßnahmen gemäß den §§ 9, 10 
SÜG möglich.  

Zwar ist das Ergebnis der SÜ den 
Betroffenen mitzuteilen und ihnen vor 
einer abschließenden Entscheidung Ge-
legenheit zur Äußerung zu geben. Al-
lerdings ist die Anhörung so durchzu-
führen, dass „der Quellenschutz ge-
währleistet“ ist. Das bedeutet, dass es 
praktisch keinen Schutz gegen ano-
nyme Anschuldigungen gibt. 
 
V. Durch die Erweiterung des Geset-
zeszwecks auf einen vorbeugenden per-
sonellen Sabotageschutz werden Rege-
lungen in Bezug auf eine allgemeine 
Gefahrenabwehr aufgenommen. Kom-
petenzen für den Bereich der allgemei-
nen Gefahrenabwehr stehen aber nach 
der verfassungsmäßigen Ordnung der 
Bundesrepublik nicht dem Bund, son-
dern allein den Ländern zu. 

Außerdem ist aus verfassungs-
rechtlicher Sicht festzustellen, dass 
mit den neuen Regelungen zur SÜ tief 
in das sich aus Art. 1 und 2 GG erge-
bende „informationelle Selbstbestim-
mungsrecht“ der Bürger eingegriffen 
wird. In den Schutzbereich der Grund-
rechte darf grundsätzlich nur einge-
griffen werden, wenn die Einwirkung 
auf einer parlamentsgesetzlichen 

Grundlage beruht. Im Rang unterhalb 
eines Parlamentsgesetzes stehendes 
Recht (z. B. Rechtsverordnung) darf 
keine Eingriffe in das Schutzgut von 
Grundrechten regeln. Die wesentlichen 
Entscheidungen, vor allem solche, die 
in die Freiheitssphäre der Bürger ein-
greifen, müssen vom Gesetzgeber be-
stimmt sein und dürfen nicht ins Er-
messen der Exekutive gestellt sein. 
Diese so genannte Wesentlichkeitsthe-
orie steht im engen Zusammenhang 
mit dem Vorbehalt und dem Vorrang 
des Gesetzes, die sich aus Art. 20 Abs. 
3 GG ergeben. Mit der Neufassung 
des SÜG wird eine Ausweitung des so 
genannten sicherheitsrelevanten Be-
reichs auf weite Bereiche der privaten 
Wirtschaft eingeleitet. Diese Auswei-
tung ist durch das Gesetz nicht be-
grenzt, sondern auf Grundlage des § 
34 SÜG durch die Exekutive mittels 
Rechtsverordnung beliebig erweiter-
bar, sodass u. U. ein Verstoß gegen die 
vom Bundesverfassungsgericht formu-
lierte Wesentlichkeitstheorie vorliegt. 

Im Zusammenhang mit der We-
sentlichkeitslehre steht der Bestimmt-
heitsgrundsatz, der sich allgemein aus 
dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 
Abs. 3 GG ergibt. Er besagt, dass ein 
in Grundrechte eingreifendes Gesetz 
klar und bestimmt sein muss. Je inten-
siver Gesetze in die Grundrechte ein-
greifen, desto bestimmter müssen sie 
sein. Art. 80 Abs. 1 GG legt fest, dass 
in dem Gesetz, das die Ermächtigung 
zum Erlass einer Rechtsverordnung 
enthält, Inhalt, Zweck und Ausmaß 
der erteilten Ermächtigung bestimmt 
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werden. Die vorliegenden Neurege-
lungen zur SÜ sind aber insbesondere 
bei den Begriffen „lebens- oder vertei-
digungswichtige Einrichtungen“, „er-
hebliche Gefährdung für die Gesund-
heit oder das Leben von großen Teilen 
der Bevölkerung“ zu „befürchten“ und 
„Funktionieren des Gemeinwesens“ zu 
unbestimmt und damit verfassungs-
rechtlich bedenklich. 

Das Terrorismusbekämpfungsge-
setz lässt nunmehr auch eine nachrich-
tendienstliche Zwangsbewirtschaftung 
von Arbeitsplätzen zu, die Eingriffe in 
die durch Art. 12 GG geschützte Be-
rufsfreiheit erwarten lässt. Zu befürch-
ten ist außerdem eine Verdrängung von 
Ausländerinnen und Ausländern aus 
bisher zugänglichen Beschäftigungsbe-
reichen. Denn sie können möglicher-
weise die SÜ nur deshalb nicht beste-
hen, weil sie u. U. nicht genügend Da-
ten bereithalten können, die sie für ih-
re sicherheitspolitische Zuverlässig-
keit nach Ansicht der zuständigen Be-
hörden benötigen würden. Deshalb 
stehen die Neuregelungen des SÜG 
potenziell auch im Widerspruch zum 
Recht der EU. 
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Soziale Kontrolle 
 
 
I. Der Begriff „Soziale Kontrolle“ 
umfasst im weitesten Sinne die Ge-
samtheit aller sozialen Prozesse und 
Strukturen, mit denen in einer Gesell-
schaft ein als abweichendes definiertes 
Verhalten überprüft und sanktioniert 
wird. Die soziale Kontrolle gehört zu 
den klassischen Theoriekonzepten der 
Sozialwissenschaften, die diese Dis-
ziplin(en) seit ihren Anfängen im 19. 
Jahrhundert begleitet haben. Seither ist 
die Vielzahl von Definitionsversuchen 
fast unüberschaubar, dennoch soll hier 
versucht werden, wesentliche Schich-
tungen des Konzeptes freizulegen und 
seine Entwicklung nachzuzeichnen. 
 
II. Mit dem Konzept der sozialen Kon-
trolle können, verkürzt formuliert, die-
jenigen Prozesse, Mechanismen und 
Strukturen erfasst werden, mit der eine 
Gesellschaft versucht, Normen durch-
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zusetzen und ihre Mitglieder auf 
normgemäßes Verhalten zu verpflich-
ten. Diese Konzeptualisierung impli-
ziert zweierlei: eine positive Konnota-
tion von Verhaltensweisen, die den 
akzeptierten Normen entsprechen, 
zugleich sind Verletzungen des Norm-
gefüges negativ besetzt; ein Verhin-
dern bzw. Sanktionieren abweichender 
Verhaltensweisen. Den Hintergrund 
dieser Konzeptionalisierung bilden Re-
präsentationen einer intakten Gemein-
schaft mit dörflichem Charakter, in der 
sich alle, zum Nutzen aller, gegensei-
tig kontrollieren, getreu dem hobbess-
chen Leviathan. 

Eine derartige Annäherung ist 
mit unterschiedlichen Perspektiven 
verknüpft, einerseits mit einer Mikro-
perspektive, die sich auf individuelle 
Verhaltensweisen einzelner Mitglieder 
der Gesellschaft richtet, andererseits 
mit einer (Vielzahl von) Makropers-
pektive(n), die sich auf Strukturen und 
Institutionen sozialer Kontrolle fokus-
siert/en. Vor allem im Kontext von 
Thematisierungen dieser Makropers-
pektive ist es in den letzten Jahrzehn-
ten zu inflationären Benennungen die-
ser Strukturen und Institutionen ge-
kommen: Neben Unterscheidungen wie 
z. B. der zwischen formeller und in-
formeller sozialer Kontrolle oder Zu-
sammenfassungen, die zwischen staat-
licher und nichtstaatlicher Sozialkon-
trolle zu trennen versuchen, ist es die 
Summe von Einzelinstitutionen der 
sozialen Kontrolle, die die Konturen 
und die Abgrenzungen des Konzepts 
unscharf werden ließ. Zentrale Institu-

tionen wie z. B. die Schule, die Me-
dien oder die Religion, aber auch die 
Familien oder die Nachbarschaft wur-
den zu Instanzen sozialer Kontrolle 
deklariert, die nun neben dem Recht 
und vor allem weiten Teilen des staat-
lichen Sicherheits- und Sanktionsap-
parates (die Polizei, die Strafjustiz, das 
Gefängnis) stehen. 

Trotz dieser Unübersichtlichkei-
ten lässt sich in der Rückschau eine 
Grundlinie erkennen, deren Effekte bis 
in die erste Hälfte der 1990er Jahre 
hineinreichen: Seit den 60er Jahren 
setzen sich zunehmend herrschaftskriti-
sche Thematisierungen des Konzeptes 
durch; die systemstabilisierenden Funk-
tionen sozialer Kontrolle, die vordem 
eher positiv gesehen wurden, sind jetzt 
durchweg einem herrschaftskritisch ne-
gativen Duktus verpflichtet. Dieser 
Duktus reflektiert – cum grano salis – 
Konflikte unterschiedlicher Gruppen 
um die Teilhabe an der (politischen / 
ökonomischen) Macht innerhalb eines 
Systems, dessen Grundstrukturen un-
ter den gesellschaftlichen Bedingun-
gen unumstritten sind. Die dabei be-
schriebene, oft als „Fordismus“ be-
zeichnete Gesellschaftsformation ist 
gekennzeichnet durch das Soziale als 
gesellschaftlicher Bezugsrahmen, Mas-
senproduktion, Egalisierung von Wohl-
stand und Konsum bzw. durch relative 
soziale Sicherheit. In der  Kriminal-
politik ließ sich dies in verschiedens-
ten Versionen des Resozialisierungs-
gedankens wiederfinden. Diese Ge-
sellschaftsformation scheint sich auf-
zulösen. 
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Eine Vielzahl von neueren Annä-
herungen an den Komplex der sozia-
len Kontrolle versucht einen Wandel 
zum „Postfordismus“ oder „Neolibera-
lismus“ nachzuvollziehen und so An-
schluss an allgemeinere sozial theore-
tische Überlegungen zu finden. The-
matisiert werden wachsende Unsi-
cherheiten bis ins Zentrum der Gesell-
schaft, Fragmentierungen beziehungs-
weise Differenzen, Flexibilisierungen 
von Kontrolle oder allgemeiner der Le-
bensverhältnisse und die zunehmende 
Ökonomisierung des Sozialen und der 
Kriminalpolitik. Die Kommodifizie-
rung der Kontrolle, ihre zunehmend 
präventive Ausrichtung und Techni-
sierung tun ihr Übriges, dass nach al-
ternativen Zugängen gesucht wird. 
 
III. Helga Cremer-Schäfer und Heinz 
Steinert (1998) schlugen bereits zu 
Beginn der 90er Jahre vor, gegenüber 
staatlichen Strafen eine Perspektive 
der sozialen Ausschließung einzuneh-
men. Sie versuchen dafür die Funkti-
onsweisen der Institution „Verbrechen 
und Strafe“ in ihren verschiedenen 
Dimensionen nachzuvollziehen. Auf 
der individuellen Ebene erscheint „Ver-
brechen“ als ein Konflikt zwischen 
verschiedenen Beteiligten, bei dem je-
mand vorgeworfen wird, etwas Krimi-
nelles getan zu haben. Andererseits 
zirkulieren auf dieser Ebene die All-
tagsgeschichten über Kriminalität, mit 
denen Akteure eine Moral darstellen. 
Diese Moraldarstellungen lassen sich 
auf kollektiver Ebene benutzen, um 
Normen und Regeln abzusichern oder 

in Frage zu stellen. Hier setzen Moral-
unternehmen und symbolische Kreuz-
züge an, mit denen unterschiedliche 
Gruppen versuchen, ihre Ordnungs-
vorstellungen durchzusetzen. Auf ei-
ner organisatorischen Ebene dienen 
„Verbrechen und Strafe“ zur Darstel-
lung von Herrschaft, bei der staatliche 
Akteure intervenieren und Bestrafun-
gen ausgeteilt werden. Dabei gehen 
Cremer-Schäfer und Steinert davon 
aus, dass soziale Kontrolle als „ideo-
logischer Staatsapparat“ funktioniert 
und an die jeweils gültige „Arbeitsmo-
ral“ beziehungsweise die „Kapitalstra-
tegien“ und an soziale Ungleichheiten 
ankoppelt. Damit liegt der Fokus 
staatlicher Sozialkontrolle auf den als 
überflüssig geltenden Personen und je-
nen, die als Störer der Ordnung er-
scheinen. Auf gesellschaftlicher Ebene 
stellt sich die Institution „Verbrechen 
und Strafe“ als soziale Ausschließung 
dar. Staatliche Bestrafungen von der 
Geld- bis zur Freiheitsstrafe und damit 
verbunden ein Verlust der Ehre und 
Stigmatisierungen gehen demnach un-
weigerlich mit der Reduzierung der 
Möglichkeiten zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben einher. Als soziale 
Funktion von staatlicher Bestrafung 
erscheint nach den Autoren die Legi-
timierung sozialer Ausschließung. 

Die sich an den Arbeiten Fou-
caults orientierende Theoriebildung 
von Susanne Krasmann (2000) fasst 
die Fragen sozialer Kontrolle als ein 
subjektgenerierendes Phänomen des 
Regierens oder genauer des Zusam-
menfallens von Eigen- und Fremdfüh-
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rung auf. Die Autorin stellt sich dabei 
die Fragen, wie Akteure das Feld Kri-
minalität und ihre Rolle demgegen-
über einschätzen und institutionalisie-
ren. Untersucht werden die verwende-
ten Technologien der Macht (Diszipli-
nierungen, Verantwortungsübergabe, 
Überwachungen, räumliche Praxen 
etc.), die eingegangenen Partnerschaf-
ten und die verwendeten Wissensfor-
men. So fällt aktuell der Blick auf Phä-
nomene des „governing at a distance“, 
versicherungstechnische Regulierungs-
formen, die „Responsibilisierung“ und 
das Management „krimogener Situati-
onen“, die sich zwischenzeitlich in ei-
ner Vielzahl kriminalpräventiver Pro-
gramme wiederfinden lassen. Kontrol-
le wird unter einem neoliberalen Vor-
zeichen zu einem Vorgang, der sich 
verstärkt an einer ökonomischen Lo-
gik orientiert und sich so einerseits zur 
aktiven Selbstkontrolle umformt, aber 
andererseits punitiv gegen vermeintli-
che Risikopersonen vorgeht. 

Einen ähnlichen Zugang folgt 
Reinhard Kreissl (2000), indem er 
feststellt, dass die für Sozialkontrolle 
konstitutive Differenz von Konformi-
tät und Abweichung zusehendst diffus 
wird und die traditionelle Ausformung 
von sozialer Kontrolle an Bedeutung 
verliert. Es differenziert sich ein Sys-
tem aus, dass unter dem Stichwort 
„proaktive Normalitätskontrolle“ ver-
handelt wird, bei dem die Bürger nicht 
nur der Obrigkeit gegenüber, sondern 
auch in ihren Kontakten untereinander 
zunehmend unberechenbarer werden. 
Die entstehenden postmodernen Über-

wachungsformen ähneln nach Kreissl 
Klubanlagen mit regulierten Tagesab-
läufen, Gemeinschaftsaktivitäten etc., 
wobei die Kontrolleure die Rolle von 
Animateuren übernehmen, die versu-
chen, die motivierten Bürger in ein 
System der Selbstkontrollen und Ei-
genverantwortungen zu integrieren. Die 
Möglichkeit des harten Ausschlusses 
besteht allerdings fort, denn die Zu-
gänge zu den Klubanlagen sind über-
wacht und Stacheldraht markiert die 
Grenzen, die von außen nicht über-
schritten werden sollen. So erscheint 
es mit Kreissl interessant den Blick 
weg von Normen und Sanktionen zu 
nehmen und auf die gesellschaftliche 
Mobilitäts- und Zirkulationsordnung 
zu richten, um die „territorialen Stra-
tegien“ und ihre Überwachung zu 
erfassen. 
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Sozialverteidigung 
 
 
I. Der Begriff „Sozialverteidigung“ 
bezeichnet eine kriminalpolitische 
Theorie, die nach dem Zweiten Welt-
krieg in Italien entstand und sich als 
alternatives Konzept zu den Straftheo-
rien versteht, indem es das „Recht zu 
strafen“ durch das „Recht des Gesell-
schaftsschutzes“ ersetzt. Die Sozial-
verteidigung ist von der „Zivilvertei-
digung“ zu unterscheiden, welche sich 
auf den organisierten Schutz des Le-
bens von Zivilisten, von zivilem Ei-
gentum und Produktionsmitteln vor, 
während und unmittelbar nach großen 
Katastrophen (  Katastrophenschutz), 
Angriffskriegen und Terroranschlägen 
bezieht. Sie ist auch nicht mit der so 
genannten zivilen Verteidigung gleich-
zusetzen, die das Recht oder sogar die 
Pflicht bedeutet, der Staatsmacht den 
Gehorsam zu verweigern oder sogar 
gewalttätigen Widerstand zu leisten, 
wenn die Inhaber der Staatsämter ihre 
Macht missbrauchen. 

 
II. Als Vater der Sozialverteidigung gilt 
der Rechtsanwalt Graf Filippo Grama-

tica, der 1945 in Genua das Studien-
zentrum für Sozialverteidigung gründe-
te. Im November 1947 wurde in San 
Remo das Problem der „difesa sociale“ 
zum ersten Mal auf einem internationa-
len Kongress erörtert. Im Wesentlichen 
forderten die Vertreter der Sozialver-
teidigung, dass das Sanktionsrecht in 
erster Linie an der Sozialgefährlichkeit 
der Täter ausgerichtet wird. Das Prin-
zip der Tatschuld sollte mehr oder 
weniger vollständig verdrängt und von 
einem Maßnahmenrecht ersetzt wer-
den, wobei eine Kategorisierung von 
Tätergruppen gefordert wurde. 

Das Konzept der Sozialverteidi-
gung beschäftigt sich mit dem unlös-
bar erscheinenden Widerspruch, den 
die gleichzeitige Existenz verschiede-
ner Straftheorien vor allem in Bezug 
auf die Strafzwecke erzeugt. Es sieht 
eine radikale Abkehr vor vom Schuld-
strafrecht, also von der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit des Individu-
ums. Die Bestrafung durch den Staat 
wird als nicht gerechtfertigt angese-
hen, wenn sie sich nicht auf die Per-
sönlichkeit des Individuums als dem 
Urheber des Ungehorsams und als 
wertbezogene oder psychologische 
Haltung des Einzelnen in der Gesell-
schaft bezieht. Die gesellschaftlich-so-
ziale Wertung der „human- und natur-
gebundenen Persönlichkeit“ des han-
delnden Täters solle die „strafrechtli-
che Verantwortlichkeit“ ablösen. Maß-
stab solle nicht mehr die materielle 
Straftat, sondern die Gesellschaftswid-
rigkeit bzw. -feindlichkeit des Täters 
sein (Gramatica 1965, S. 21). 
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Pflicht bedeutet, der Staatsmacht den 
Gehorsam zu verweigern oder sogar 
gewalttätigen Widerstand zu leisten, 
wenn die Inhaber der Staatsämter ihre 
Macht missbrauchen. 

 
II. Als Vater der Sozialverteidigung gilt 
der Rechtsanwalt Graf Filippo Grama-

tica, der 1945 in Genua das Studien-
zentrum für Sozialverteidigung gründe-
te. Im November 1947 wurde in San 
Remo das Problem der „difesa sociale“ 
zum ersten Mal auf einem internationa-
len Kongress erörtert. Im Wesentlichen 
forderten die Vertreter der Sozialver-
teidigung, dass das Sanktionsrecht in 
erster Linie an der Sozialgefährlichkeit 
der Täter ausgerichtet wird. Das Prin-
zip der Tatschuld sollte mehr oder 
weniger vollständig verdrängt und von 
einem Maßnahmenrecht ersetzt wer-
den, wobei eine Kategorisierung von 
Tätergruppen gefordert wurde. 

Das Konzept der Sozialverteidi-
gung beschäftigt sich mit dem unlös-
bar erscheinenden Widerspruch, den 
die gleichzeitige Existenz verschiede-
ner Straftheorien vor allem in Bezug 
auf die Strafzwecke erzeugt. Es sieht 
eine radikale Abkehr vor vom Schuld-
strafrecht, also von der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit des Individu-
ums. Die Bestrafung durch den Staat 
wird als nicht gerechtfertigt angese-
hen, wenn sie sich nicht auf die Per-
sönlichkeit des Individuums als dem 
Urheber des Ungehorsams und als 
wertbezogene oder psychologische 
Haltung des Einzelnen in der Gesell-
schaft bezieht. Die gesellschaftlich-so-
ziale Wertung der „human- und natur-
gebundenen Persönlichkeit“ des han-
delnden Täters solle die „strafrechtli-
che Verantwortlichkeit“ ablösen. Maß-
stab solle nicht mehr die materielle 
Straftat, sondern die Gesellschaftswid-
rigkeit bzw. -feindlichkeit des Täters 
sein (Gramatica 1965, S. 21). 
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Das Problem des Gesellschafts-
schutzes ist somit Ausgangspunkt für 
die Entwicklung einer soziologischen 
Strafrechtstheorie. Nicht mehr die 
Schuld an einer Tat soll die Art und 
Stärke der staatlichen Reaktion auf 
Kriminalhandlungen bestimmen, son-
dern die „soziale“ Gefährlichkeit eines 
Täters. Es gilt, die Gesellschaft und 
ihre Mitglieder vor „Sozialschädlin-
gen“ zu schützen. Nach der Auffassung 
der Vertreter der Sozialverteidigung 
könne es nicht der Sinn und Zweck des 
Strafrechts sein, einzelne Rechtsgüter 
zu schützen, vielmehr müsse die sozia-
le Einfügung und Anpassung des Indi-
viduums erreicht werden: „Der Schutz 
der Gesellschaft, auf das Individuum 
als menschliches und soziales Wesen 
bezogen, kann sich nicht auf den glei-
chen Zweck beschränken, den heute 
die Strafe hat. Er muss viel besser und 
auf rational-vernünftigere Weise (durch 
den Gesellschaftsschutz) auf die Besse-
rung, auf die Wiedergewinnung des 
Subjektes hinstreben und vor allem auf 
die Verhütung der Ursachen, die den 
Menschen haben antisozial werden las-
sen, bedacht sein (Prävention)“ (ebd., 
S. 22). Unzurechnungsfähigen Perso-
nen könne daher nur eine medizinische 
Behandlung zugedacht werden. Täter, 
die zurechnungsfähig seien, sollen kei-
ne Strafe mehr erhalten, sondern eine 
„Maßregel“ in Form vorbeugender er-
zieherischer Maßnahmen, die sich auf 
die Untersuchung der Persönlichkeit 
des Täters und die Feststellung der Art 
und Stärke seiner Antisozialität grün-
den. 

Die radikale Theorie der Sozial-
verteidigung lehnt ein generalpräven-
tives Konzept ab. Sie kritisiert daher 
auch, dass die einzelnen von der Ge-
sellschaft festgelegten Straftaten einen 
fest umrissenen Strafrahmen haben. 
Das Konzept der Sozialverteidigung 
setzt konsequent auf die spezialpräven-
tive Wirksamkeit von Maßregeln. Eine 
solche stark spezialpräventive Ausrich-
tung erfordert aber, dass sich die auf 
die Tat folgenden Maßnahmen den in-
dividuellen „Bedürfnissen“ des Täters 
anpassen müssen, sodass ein Maßnah-
menkatalog gar nicht erst festgelegt 
werden kann. Welche konkreten Reak-
tionen der Staat auf gesellschaftsschä-
digendes Verhalten anwendet, bleibt 
offen, da die Maßnahmen dem jeweili-
gen Bedürfnis des einzelnen Täters zur 
Resozialisierung und zur sozialen Wie-
dereingliederung anzupassen sind. 
Schon daraus wird deutlich, dass die 
Sozialverteidigung den Schutzzweck 
der Rechtsordnung auf einen rein so-
zialen Schutz verengt. Es genügt nicht, 
staatliche Maßnahmen allein danach 
zu bestimmen, welche charakterlichen 
Mängel durch die Tathandlung er-
kennbar geworden sind. Immerhin 
spielt auch die Frage der Willensfrei-
heit des Einzelnen bei kriminellen 
Handlungen eine wesentliche Rolle. 
 
III. Auf dem dritten internationalen 
Kongress der „Société Internationale 
de Défense Sociale“, deren Präsident 
Filippo Gramatica war, kam es zu ei-
ner Abspaltung gemäßigter Vertreter 
der Sozialverteidigung. Die „Défense 
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Sociale Nouvelle“ um den Franzosen 
Marc Ancel und dem Schweizer Jean 
Graven hatte ihre Blütezeit in den 
1960er und 1970er Jahren und erfährt 
derzeit infolge der rasanten Entwick-
lung des internationalen Terrorismus 
in der  Kriminalpolitik eine Renais-
sance. 

Das Modell der Neuen Sozialver-
teidigung lehnt sich in Abgrenzung 
zum ursprünglichen Konzept mehr an 
die Struktur des bestehenden Straf-
rechts an und gibt das Schuldprinzip 
nicht generell auf. Vielmehr wird das 
Prinzip von Strafe und Verantwortlich-
keit in abgewandelter Form zugrunde 
gelegt: „In dieser neuen Bedeutung 
wird der Ausdruck (Sozialverteidigung) 
nicht mehr allein als Träger des alten 
Begriffes ‚Schutz der Gesellschaft‘ ge-
braucht; er gewinnt vielmehr eine eige-
ne Dynamik und er erweckt die Vor-
stellung von gewissen Widerständen 
gegen das Bestehende oder gewissen 
Ansichten in Bezug auf das, was sein 
sollte“ (Ancel 1970, S. 18). Die Neue 
Sozialverteidigung stellt die „Verant-
wortlichkeit“ für die Tat in den Mittel-
punkt und unterscheidet die subjektive 
Verantwortlichkeit von der kollektiven. 
Vorausgesetzt wird dabei, dass die sub-
jektive Verantwortlichkeit bei jedem 
Menschen vorhanden ist; jeder Mensch 
sei in der Lage, Gutes von Schlechtem 
zu unterscheiden. Die kollektive Ver-
antwortlichkeit erfordere dagegen eine 
Betrachtung der Gesellschaft, insbeson-
dere der Umwelt des Täters. Wer eine 
kriminelle Handlung begehe und da-
durch seiner subjektiven Verantwor-

tung nicht gerecht werde oder sich 
seiner Verantwortung nicht bewusst 
sei, müsse zu seinem eigenen persönli-
chen Schutz resozialisiert werden. Er 
bedürfe aber auch einer Strafe oder ei-
ner sonstigen Maßnahme, damit die 
Gesellschaft geschützt werde. In Ab-
grenzung zu den Kriminaltheorien, die 
Schuld und Vergeltung propagieren, 
will die Neue Sozialverteidigung aber 
die Auswahl zwischen Freiheitsstrafe 
und sonstiger Maßnahme allein davon 
abhängig machen, welche den höchst-
möglichen Nutzen zur Wiedereinglie-
derung des Täters in die Gesellschaft 
bringt. Eine individuelle Bestrafung 
wegen begangenen Unrechts im Sinne 
auch einer Befriedigung des Opfers 
wird abgelehnt. 
 
IV. Auch heute noch kennzeichnet der 
benannte Zwiespalt von Gesellschafts-
schutz und individueller Bestrafung 
das Spannungsverhältnis, das mit alter-
nativen Konzepten des Strafrechts ins-
besondere auf dem Gebiet der Sanktio-
nen einhergeht. Gerade die (Neue) So-
zialverteidigung ist ein Beispiel dafür, 
dass kriminalpolitische Konzepte und 
deren Entwicklung „an ihre Zeit“ ge-
bunden sind. Die 1960er und 1970er 
Jahre waren insgesamt von alternativen 
sozialen Bewegungen geprägt. 

Aktuell wird der Begriff Sozial-
verteidigung nicht mehr auf das Kon-
zept der Straftheorie reduziert, son-
dern steht eher allgemein für den 
Schutz der Gesellschaft vor insbeson-
dere terroristischen und sonstigen kri-
minellen Angriffen von außen, gegen 



Sozialverteidigung 307 

die der Einzelne kaum Möglichkeiten 
der Verteidigung hat. Beispiele dafür 
sind nicht nur die Terroranschläge in 
den USA vom 11. September 2001, die 
Versendung von biologischen Kampf-
stoffen in Form von Anthrax (Milz-
brandsporen) per Post kurze Zeit später 
oder die Anschläge in Madrid am 11. 
März 2004, sondern auch Angriffe aus 
dem Cyberspace, die geeignet sind, 
Behörden lahm zu legen und wichtige 
Datenbestände zu vernichten. Der Ter-
rorismus stellt sich inzwischen erheb-
lich bedrohlicher dar, weil einerseits 
neue Waffen und Sprengstoffe ein 
sehr großes zerstörerisches Potenzial 
besitzen und andererseits Professiona-
lisierung und Rücksichtslosigkeit der 
Terroristen eine stärkere Betroffenheit 
verursachen. Außerdem wirkt es sich 
bedrohlich aus, dass der Zugang zu 
Informationen der rasanten technologi-
schen Entwicklungen bei herkömmli-
chen Waffen und Sprengstoffen sowie 
insbesondere bei chemischen, biologi-
schen und nuklearen Waffen mit Hilfe 
des Internets immer leichter wird. Be-
sonders gefährlich erscheint schließ-
lich, dass Terrorismus international 
operativ vernetzt ist. Al Qaida und an-
dere Gruppen unterhalten in mehreren 
Ländern Stützpunkte oder mindestens 
Ruheräume und nutzen bestehende 
Rechtslücken für ihre Zwecke aus. 

Auf Grund dieser Bedrohungslage 
wurden – als sichtbarer Ausdruck der 
Sozialverteidigung – in Deutschland 
massive Maßnahmen gegen solche ter-
roristische Angriffe mit den Sicher-
heitspaketen I und II, insbesondere mit 

dem Terrorismusbekämpfungsgesetz, 
das am 1.1.2002 in Kraft getreten ist, 
sowie mit der Änderung zahlreicher 
Gesetze in Gang gesetzt. Zum Beispiel 
werden nunmehr  Sicherheitsüber-
prüfungen für Mitarbeiter in lebens- 
oder verteidigungswichtigen Einrich-
tungen ermöglicht, Rechtsgrundlagen 
für die Aufnahme biometrischer Merk-
male in Pässe und Personalausweise 
geschaffen (  Biometrie), der Ge-
brauch von Schusswaffen in zivilen 
Luftfahrtzeugen durch Polizeivollzugs-
beamten eingeführt (  Luftsicherheit), 
die  Rasterfahndung durch die Ein-
beziehung von bestimmten Sozialdaten 
weitreichender gestaltet und der Bun-
deswehr gestattet, Zivilluftfahrzeuge 
als Mittel der Terrorismusbekämpfung 
abzuschießen (§§ 13 und 14 LuftSiG). 
 
V. Es stellt sich daher die Frage, ob 
nicht mit dem Schutz der Gesellschaft 
die individuelle Freiheit verloren geht, 
Menschenrechte verletzt werden oder 
sogar die Demokratie in Frage gestellt 
wird. Verfassungsrechtlicher Beurtei-
lungsmaßstab für die meisten der in 
den so genannten „Sicherheitspaketen“ 
vorgesehenen nun teilweise schon um-
gesetzten Regelungen ist das Grund-
recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 
Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG, welches das 
Bundesverfassungsgericht im Volks-
zählungsurteil vom 15.12.1983 höchst-
richterlich anerkannte (BVerfGE 65, S. 
1 ff.). Gesetzliche Beschränkungen 
dieses Rechts müssen verhältnismäßig, 
also zur Erreichung des jeweiligen 
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Zwecks auch wirklich geeignet, erfor-
derlich und angemessen sein (BVerf-
GE 65, S. 44). Daran bestehen aber 
schon deshalb erhebliche Zweifel, weil 
die neuen Befugnisse der Sicherheits-
behörden und die damit verbundenen 
Grundrechtseinschränkungen sehr weit 
reichen und außerdem für eine Viel-
zahl von Personen „erforderlich“ sein 
sollen. Die meisten der informationel-
len Befugnisregelungen sind zur Ab-
wehr von Terroristen oder zur Enttar-
nung so genannter Schläfer nicht ge-
eignet und verstoßen dadurch gegen 
den rechtsstaatlichen Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz. Nicht zu rechtfertigen 
ist etwa die nahezu lückenlose Erfas-
sung und Überwachung aller ausländi-
schen Bürgerinnen und Bürger im  
Ausländerzentralregister. Auch die be-
absichtigte Aufnahme biometrischer 
Daten in die Personalausweise, also die 
biometrische Vollerfassung der gesam-
ten Bevölkerung, deren Mitglieder da-
mit zu potenziellen Rechtsbrechern 
stigmatisiert werden, ist nicht zur Ab-
wehr islamistischer Terroristen geeig-
net, da diese nicht mit deutschen Per-
sonalausweisen einreisen. Dagegen 
kann sie aber mit Hilfe moderner Soft-
ware und den zunehmend in vielen 
Innenstädten installierten Videokame-
ras (  Videoüberwachung) zur auto-
matischen Identifizierung und Über-
wachung aller Menschen genutzt wer-
den, die sich im öffentlichen Raum 
bewegen, sodass sich eine flächende-
ckende Überwachung der Bevölkerung 
– Grundlage totalitärer politischer 
Systeme – realisieren ließe. 

Die im Luftsicherheitsgesetz ver-
ankerte Möglichkeit der Bundeswehr, 
Zivilluftfahrzeuge als Mittel der Terro-
rismusbekämpfung abzuschießen und 
damit die sich in dem Flugzeug befin-
denden Personen zu töten, greift in das 
Grundrecht auf Leben nach Art. 2 Abs. 
2 S. 1 GG ein. Hier gibt es schon for-
male verfassungsrechtliche Bedenken, 
weil z. B. die Vollzugskompetenz, die 
innerstaatliche Rechts- und Friedens-
ordnung vor Gefahren zu schützen, 
nicht bei den Streitkräften, sondern bei 
der Polizei liegt. Materiell ist bedenk-
lich, ob es nicht bei der Tötung von 
Menschen zur Rettung anderer um eine 
Abwägung oder sogar Aufrechnung 
„Leben gegen Leben“ geht. Schließlich 
ist die Praktikabilität dieser Regelung 
allein wegen des Zeitpunkts des Ab-
schusses zu bezweifeln. 
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Staatsschutzdelikte 
 
 
I. Als „Staatsschutzdelikte“ werden 
Straftaten bezeichnet, die sich gegen 
die Verfassung, den Bestand des Staa-
tes oder gegen seine innere bzw. äuße-
re Sicherheit richten. Für die Erfas-
sung, Verfolgung und Aburteilung von 
Staatsschutzdelikten gelten in vieler 
Hinsicht Sonderregelungen, sodass sich 
die Bekämpfung der so genannten 
Staatsschutzkriminalität von der Ver-
brechensbekämpfung im Bereich der 
„normalen“ Kriminalität deutlich un-
terscheidet. 
 
II. Üblicherweise wird zwischen Staats-
schutzdelikten im engeren und weiteren 
Sinne unterschieden. Im engeren Sinne 
werden zu den Staatsschutzdelikten 
diejenigen Straftaten gerechnet, die be-
reits kraft ihrer tatbestandlichen Struk-
tur generell einen staatsgefährdenden 
Charakter aufweisen. Dazu zählen die 
im 1. und 2. Abschnitt des Besonderen 
Teils des Strafgesetzbuches (StGB-BT) 
aufgeführten Delikte (§§ 80-101a 
StGB). Die gesetzlichen Abschnitts-
überschriften „Friedensverrat“, „Hoch-
verrat“, „Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates“, „Landesverrat“ 

und „Gefährdung der äußeren Sicher-
heit“ verdeutlichen bereits den Inhalt 
und Anwendungsbereich dieser Be-
stimmungen. Zu den Staatsschutzdelik-
ten im engeren Sinne lassen sich au-
ßerdem diejenigen Straftaten rechnen, 
die im 3. bis 5. Abschnitt des StGB-BT 
geregelt sind, nämlich bestimmte De-
likte gegen ausländische Staaten (§§ 
102-104a StGB), ferner Straftaten ge-
gen deutsche Verfassungsorgane (§§ 
105-108e StGB) und die Landesvertei-
digung (§§ 109-109k StGB), schließ-
lich auch noch die beiden Sonderstraf-
tatbestände der Verschleppung (§ 234a 
StGB) und der politischen Verdächti-
gung (§ 241a StGB), die freilich beide 
durch die deutsche Wiedervereinigung 
ihre frühere Bedeutung weithin einge-
büßt haben. 

Im weiteren Sinne lassen sich zu 
den Staatsschutzdelikten auch solche 
Straftaten zählen, welche zwar grund-
sätzlich in den Bereich der „allgemei-
nen“ Kriminalität gehören (z. B. Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung, 
Mord, Brandstiftung, Sachbeschädi-
gung, Bauwerkszerstörung, Angriffe 
auf den Luftverkehr), die aber im kon-
kreten Falle aus einer politischen Mo-
tivation heraus begangen werden bzw. 
welche nach den Tatumständen im 
Einzelfall die innere oder äußere Si-
cherheit des Staates gefährden. So 
kann etwa ein Tötungsverbrechen aus 
Ausländerhass die Annahme eines 
Staatsschutzdelikts begründen und zur 
Übernahme der Strafverfolgung durch 
den  Generalbundesanwalt führen 
(NJW 2000, S. 1583; NJW 2001, S. 
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1359). Auch die strafbare Bildung 
einer  terroristischen Vereinigung (§ 
129a StGB) fällt in der Regel in den 
Bereich der Staatsschutzkriminalität, 
obwohl dies – entgegen der zu eng ge-
ratenen Deliktsbezeichnung – nicht 
absolut zwingend ist, wie ein näherer 
Blick in den Tatbestand des § 129 
StGB zeigt. 
 
III. Für die Verfolgung von Staats-
schutzdelikten im engeren oder weite-
ren Sinne bestehen vielfache staatsan-
waltschaftliche und gerichtliche Son-
derzuständigkeiten (§§ 74a, 120, 142a 
GVG). Auch die Länderpolizeien 
haben zur Bekämpfung der Staats-
schutzkriminalität besondere „Staats-
schutzdienstellen“ eingerichtet. Nach 
§ 5 StGB („Schutzprinzip“) gilt das 
deutsche Strafrecht für viele Staats-
schutzdelikte auch dann, wenn sie im 
Ausland begangen worden sind. Inso-
fern so genannte „Distanzdelikte“ im 
Ausland ihren Ausgang nehmen und 
sich im Inland fortsetzen, ist das deut-
sche Strafrecht über § 9 StGB an-
wendbar, weil der Tatort dann auch im 
Inland liegt, mit der Folge, dass das 
deutsche Strafrecht gemäß § 3 StGB 
(Territorialprinzip) Anwendung findet. 
 
IV. Die in Deutschland verfolgten 
Staatsschutzdelikte werden über den 
„Kriminalpolizeilichen Meldedienst in 
Staatsschutzsachen“ (KPMD-S) an das 

 Bundeskriminalamt (BKA) gemel-
det und dort in der Polizeilichen Kri-
minalstatistik (PKS) erfasst. Dabei 

wird die Staatsschutzkriminalität in 
der besonderen „Polizeilichen Krimi-
nalstatistik Staatsschutzdelikte“ (PKS-
S) eigenständig ausgewiesen. Soweit 
es sich um politisch motivierte bzw. 
staatsgefährdende Straftatbestände aus 
dem Bereich der „allgemeinen“ Kri-
minalität handelt, erfolgt eine Doppel-
erfassung dieser Delikte, die dann so-
wohl in die allgemeine PKS als auch 
in die spezielle PKS-S aufgenommen 
werden. Die PKS ist einschließlich der 
PKS-S im Internet über www.bundes 
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Die in Deutschland auftretende 
Staatsschutzkriminalität wird statis-
tisch nicht nur in der jährlichen PKS-S 
erfasst. So erstellt z. B. auf Bundes-
ebene auch die Abteilung „Polizeili-
cher Staatsschutz“ beim Bundeskrimi-
nalamt auf der Grundlage von Mittei-
lungen der Länderpolizeien im Rah-
men des Kriminalpolizeilichen Mel-
dedienstes in Staatsschutzsachen so-
wie im Rahmen der Sondermelde-
dienste für fremdenfeindliche bzw. 
antisemitische Straftaten monatliche 
„Lagebilder“ über den polizeilichen 
Staatsschutz. Die in diesen Lagebil-
dern erfassten Zahlen dienen u. a. als 
Basis für den Verfassungsschutzbe-
richt des Bundes. Daneben erstellt das 
Bundeskriminalamt auch wöchentli-
che „Lageberichte“, in denen u. a. ak-
tuelle Ereignisse und Maßnahmen aus 
dem Bereich der Staatsschutzkrimina-
lität dargestellt werden. 

 
V. Für die Aburteilung von Staats-
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des Landgericht (LG), in dessen Be-
zirk ein Oberlandesgericht (OLG) sei-
nen Sitz hat, richtet eine „Staats-
schutzkammer“ als Sonderstrafkam-
mer ein. Diese ist dann „sachlich“ für 
die Verfolgung der im Katalog des § 
74a Abs. 1 GVG aufgeführten Staats-
schutzdelikte und einiger weiterer 
Straftaten sowie „örtlich“ für den ge-
samten Bezirk des OLG zuständig (§ 
74a Abs. 3 GVG). Übernimmt aller-
dings der Generalbundesanwalt wegen 
der besonderen Bedeutung des Falles 

die Strafverfolgung durch Ausübung 
seines insoweit bestehenden „Evokati-
onsrechts“ (vgl. § 74a Abs. 2 GVG), 
so entsteht nach § 120 Abs. 2 S. 1 Nr. 
1 GVG eine erstinstanzliche Zustän-
digkeit desjenigen OLG, in dessen Be-
zirk die Landeshauptstadt ihren Sitz 
hat (§ 120 Abs. 1 GVG, so genanntes 
„Staatsschutz-OLG“). Dieses entschei-
det dann – wie bei sonstigen Strafsa-
chen auch – durch einen Straf- bzw. 
Staatsschutzsenat. Bei bestimmten 
schweren Staatsschutzdelikten ist das 
Staatsschutz-OLG nach § 120 Abs. 1 
GVG „immer“ als Eingangsgericht 
zuständig. Außerdem besteht gemäß § 
120 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und 3 GVG eine 
erstinstanzliche Zuständigkeit des 
Staatsschutz-OLG bei bestimmten 
schwerwiegenden Straftaten aus dem 
Bereich der allgemeinen Kriminalität, 
wenn diese von einer nicht oder nicht 
nur im Inland agierenden kriminellen 
Vereinigung begangen worden sind 
oder aber einen staatsgefährdenden 
Charakter aufweisen, insofern der Ge-
neralbundesanwalt jeweils wegen der 
besonderen Bedeutung des Falles die 
Verfolgung übernommen hat. Aller-
dings kann das OLG in den Fällen des 
§ 120 Abs. 2 S. 1 Nr. 1-3 GVG bei der 
Eröffnung des Hauptverfahrens die 
Sache an das Landgericht oder ggf. an 
das Amtsgericht verweisen, wenn eine 
besondere Bedeutung des Falles nicht 
gegeben erscheint (§ 120 Abs. 2 S. 2 
GVG). In bestimmten Fällen, z. B. bei 
Strafsachen von minderer Bedeutung, 
gibt der Generalbundesanwalt das 
Verfahren vor Einreichung einer An-
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klageschrift an die Landesstaatsan-
waltschaft ab (§ 142a Abs. 2-4 GVG). 
Soweit der Generalbundesanwalt das 
Verfahren vor dem OLG betreibt, übt 
dieses ausnahmsweise Bundesge-
richtsbarkeit aus (Art. 96 Abs. 5 GG i. 
V. m. § 120 Abs. 6 GVG). 
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Strafprozessordnung / 
Eingriffsbefugnisse 
 
 
I. Die „Strafprozessordnung“ (StPO) 
regelt das Verfahren, durch welches 

die Polizei, Staatsanwaltschaften und 
Gerichte Straftaten aufklären und sank-
tionieren. Sie bestimmt ferner, auf 
welche Weise ein Ermittlungsverfahren 
beendet wird: durch endgültige oder 
vorläufige Einstellung, gegebenenfalls 
unter Auflagen, oder durch Anklage 
mit anschließendem gerichtlichem 
Verfahren, das wiederum mit Einstel-
lung, Freispruch oder Verurteilung 
abschließt (  Strafprozessordnung / 
Rechtswirklichkeit). Um den Strafver-
folgungsorganen die Mittel zur Aufklä-
rung einer Straftat zu geben, enthält die 
StPO Vorschriften, die Eingriffe in 
Rechte, insbesondere in Grundrechte, 
gestatten. Es kann von „Ermittlungsbe-
fugnissen“ gesprochen werden, wenn 
das „Recht“ der Behörde zum Tätig-
werden betont werden soll, von „Ein-
griffsbefugnissen“, wenn die Qualifi-
zierung der Maßnahme als Erlaubnis 
zum Eingriff in Rechte hervorgehoben 
werden soll. 

 
II. Die seit 1879 in ihren Grundsätzen 
kaum veränderte Strafprozessordnung 
weist der Polizei und Staatsanwalt-
schaft die Aufgabe zu, Straftaten zu 
ermitteln, insofern zureichende tat-
sächliche Anhaltspunkte vorliegen (§§ 
152 Abs. 2, 163 Abs. 1 StPO). Welche 
Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet 
werden dürfen, führt die StPO einzeln 
auf. Maßnahmen, die in Rechte ein-
greifen, sind nur unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässig. In den je-
weiligen Vorschriften werden diese 
Voraussetzungen und der Umfang der 
zulässigen Maßnahme beispielsweise 
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wie folgt benannt: Eine Durchsuchung 
darf beim Verdächtigen nur erfolgen, 
wenn zu „vermuten“ ist, dass sie zur 
Auffindung von Beweismitteln führen 
wird. Bei anderen Personen als Ver-
dächtigen, also etwa Unbeteiligten, ist 
eine Durchsuchung grundsätzlich nur 
zulässig, wenn nicht nur Vermutungen, 
sondern „Tatsachen“ den Schluss zu-
lassen, dass die gesuchte Person, eine 
Spur oder Sache aufzufinden sein wird. 

Dieses System ist durch zweierlei 
Merkmale gekennzeichnet. Zum einen 
ist die Auflistung der Ermittlungsbe-
fugnisse abschließend; eine Maßnahme 
ist nur zulässig, wenn sie sich unter 
einen der geregelten Fälle fassen lässt. 
Dies führt zu einer gelegentlich recht 
weiten Auslegung der Ermittlungsbe-
fugnisse, wodurch z. B. die molekular-
genetische Analyse als körperliche 
Untersuchung verstanden wird. Weil 
solch eine weite Auslegung begrenzt 
möglich ist, werden in die StPO häufig 
neue Ermittlungsbefugnisse aufgenom-
men (z. B.: Überwachung der Tele-
kommunikation, Abhörmaßnahmen, 
Verdeckte Ermittler, Kontrollstellen, 
Ausschreibung zur polizeilichen Beo-
bachtung). Zum anderen fehlt es an das 
gesamte Strafverfahrensrecht betref-
fenden Regelungen über den Umgang 
mit personenbezogenen Daten. 

 
III. Durch das Strafverfahrensände-
rungsgesetz (StVÄG) vom 2. August 
2000 (BGBl. 2000 I, S. 1253) sind 
„Ermittlungsgeneralklauseln“ für die 
Polizei und die Staatsanwaltschaft ge-
schaffen worden (§§ 161 Abs. 1, 163 

Abs. 1 StPO). Atypische Maßnahmen 
sind nicht mehr grundsätzlich unzuläs-
sig, sondern von der Befugnis gedeckt, 
„Ermittlungen jeder Art“ vorzuneh-
men. Außerdem ist durch Neufassun-
gen einiger Ermächtigungen und um-
fangreiche Änderungen in §§ 474 ff. 
StPO, die überschrieben sind mit „Er-
teilung von Auskünften und Aktenein-
sicht, sonstige Verwendung von Infor-
mationen für verfahrensübergreifende 
Zwecke, Dateiregelungen“, ein detail-
reiches Regelwerk zur Datenverarbei-
tung geschaffen worden. Hiermit soll 
der vom Bundesverfassungsgericht im 
Volkszählungsurteil (BVerfGE 65, S. 
1 ff.) gestellten Forderungen genügt 
werden, bereichsspezifische Regelun-
gen für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten zu schaffen und Ein-
griffe in Grundrechte nur aufgrund 
einer hinreichend klaren und bestimm-
ten gesetzlichen Grundlage vorzu-
nehmen. 

 
IV. Das StVÄG hat das Strafverfah-
rensrecht an die tatsächliche Entwick-
lung der Praxis polizeilicher Ermitt-
lungen angepasst. So wurde etwa die 
alte Regelung der Öffentlichkeitsfahn-
dung, die noch auf den Steckbrief ab-
stellte, den modernen Fahndungsme-
thoden, insbesondere über Fernsehen 
und Internet, angepasst. Auch war die 
Regelung der Datenverarbeitung längst 
überfällig. Die Polizeigesetze der Län-
der enthalten entsprechende Regelun-
gen, die die Belange des polizeilichen 
Informationsmanagements mit den be-
reits im Volkszählungsurteil des Bun-
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desverfassungsgerichts entfalteten An-
forderungen des  Datenschutzes in 
Ausgleich bringen sollen, schon seit 
langem. 

 
V. Die Änderungen des Strafverfah-
rensrechts sollen die Datenverarbei-
tung in Übereinstimmung mit der po-
lizeilichen Wirklichkeit bringen. Es 
kann aber nicht unberücksichtigt blei-
ben, dass die Regelungstechnik zum 
Teil – wie häufig im Datenschutzrecht 
– verwirrend ist. Dies mag, da die 
Vorschriften sich nicht an den Bürger, 
sondern an Behörden wenden, eine 
eher gesetzesästhetische Frage sein. Je-
doch ist die Fassung der Ermittlungs-
generalklausel problematisch. Denn sie 
enthält keine tatbestandlichen Voraus-
setzungen, bei deren Gegebensein die 
Maßnahme rechtmäßig ist, und wird 
daher dem verfassungsrechtlichen Vor-
behalt des Gesetzes nicht gerecht. Im 
Gegensatz zu den Polizeigesetzen der 
Länder wird auch nicht geregelt, ge-
gen wen sich Maßnahmen aufgrund 
der Generalklausel richten dürfen. Im 
Grunde bestimmt sie nur, dass die Po-
lizei befugt ist, in Rechte einzugreifen. 
Dies kann dazu führen, dass Maßnah-
men, die nach den speziellen Rege-
lungen unzulässig wären, unrichtiger-
weise unter Verweis auf die General-
klausel für gerechtfertigt erklärt wer-
den. Auch wenn dies nicht eintreten 
sollte: eine praktisch gehaltlose Norm 
als eine hinreichend präzise Grundlage 
für Grundrechtseingriffe zu begreifen, 
ist allein „Eingriffssemantik“ (Schroe-
der 2001). Obendrein handelt es sich 

um eine recht eigenartige symbolische 
Gesetzgebung, deren Ziel weniger die 
Beruhigung der politisch interessierten 
öffentlichen Meinung als die Befriedi-
gung eines rein juristischen Bedarfs-
empfindens ist, welches – wenn über-
haupt – nur beim Fachpublikum gege-
ben war. 
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regelt das Verfahren, in dem die Si-
cherheitsbehörden und die Gerichte 
Straftaten aufklären und sanktionieren 
(Einzelheiten:  Strafprozessordnung / 
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II. Das in der StPO angelegte Verfah-
ren zur Aufklärung und Bestrafung 
von Straftaten kann als dreistufig um-
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rissen werden. Nach diesem seit 1879 
geltenden Ideal erhält die Polizei oder 
die Staatsanwaltschaft Kenntnis von 
einer Straftat, etwa durch eine Strafan-
zeige oder durch eigene Wahrneh-
mung. Gegebenenfalls trifft die Polizei 
unaufschiebbare Maßnahmen, weitere 
Ermittlungen führt sie auf Weisung 
der Staatsanwaltschaft. Kommt diese 
zur Überzeugung, dass eine Verurtei-
lung wahrscheinlich ist, klagt sie die 
Tat bei Gericht an, das den Angeklag-
ten verurteilt oder freispricht. Andern-
falls stellt sie das Verfahren ein. Das 
Gericht selbst führt das Verfahren in 
öffentlicher Hauptverhandlung und ent-
scheidet nach seiner aus dieser Haupt-
verhandlung geschöpften Überzeu-
gung. 

Die Schuld des Verdächtigen ist 
im so genannten Strengbeweisverfah-
ren nachzuweisen, d. h., es sind nur die 
in der StPO genannten Beweismittel 
zulässig, also Einlassung und Geständ-
nis des Angeklagten, Sachverständige, 
Augenschein, Urkunden und Zeugen. 
Die Vernehmung durch Behörden und 
Gerichte hat stets unter Beachtung 
rechtsstaatlicher Grundsätze zu erfol-
gen: „Die Freiheit der Willensent-
schließung und der Willensbetätigung 
(...) darf nicht beeinträchtigt werden 
durch Mißhandlung, durch Ermüdung, 
durch körperlichen Eingriff, durch Ver-
abreichung von Mitteln, durch Quäle-
rei, durch Täuschung oder durch Hyp-
nose. (...) Aussagen, die unter Verlet-
zung dieses Verbots zustande gekom-
men sind, dürfen auch dann nicht ver-
wertet werden, wenn der Beschuldigte 

der Verwertung zustimmt“ (§ 136a 
StPO). Art. 104 Abs. 1 GG bestimmt: 
„Die Freiheit der Person kann nur auf 
Grund eines förmlichen Gesetzes und 
nur unter Beachtung der darin vorge-
schriebenen Formen beschränkt wer-
den. Festgehaltene Personen dürfen 
weder seelisch noch körperlich miß-
handelt werden.“ 
 
III. Zur Betrachtung der Rechtswirk-
lichkeit des Strafverfahrens ist zwi-
schen Kapitalverbrechen, wie denen 
des Terrorismus, und der „Alltagskri-
minalität“ zu unterscheiden. Das für 
den Bereich der Alltagskriminalität 
weiter unten Dargelegte gilt für den 
Bereich der Kapitalverbrechen nur mit 
Einschränkungen. Hier hat die Staats-
anwaltschaft, insbesondere der  Ge-
neralbundesanwalt, noch weitgehend 
das Verfahren in der Hand. Die zur 
Aufklärung schwerwiegender Strafta-
ten eingesetzten Ermittlungsmethoden 
bedingen gravierende Grundrechtsein-
griffe und dürfen daher häufig nicht 
durch die Polizei allein vorgenommen 
werden. Die für die Alltagskriminalität 
wichtigen Einstellungen nach dem Op-
portunitätsprinzip (§§ 153 ff. StPO) 
verbieten sich hingegen schon wegen 
der Schwere der Delikte, Gleiches gilt 
für Verständigungen vor Gericht. 

In Deutschland verbieten § 136a 
StPO und das Grundgesetz Verneh-
mungsmethoden, wie sie wohl bei den 
Verhören der Gefangenen im Irak und 
möglicherweise auch in Guantanamo 
eingesetzt worden sind. Es ist unbe-
stritten, dass der Einsatz von Folter zur 
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Aufklärung von Straftaten unzulässig 
ist. Kontrovers diskutiert wird hinge-
gen der Einsatz von Folter zur Gefah-
renabwehr, insbesondere bei drohender 
Lebensgefahr. 

Im Bereich der Alltagskriminali-
tät hingegen ist die gesetzlich vorgese-
hene Aufgabenteilung zwischen Poli-
zei, Staatsanwaltschaft und Gericht 
mittlerweile Theorie. Das Schwerge-
wicht der Ermittlungstätigkeit hat sich 
zugunsten der Polizei verschoben, die 
Ermittlungstätigkeit der Staatsanwalt-
schaft ist de facto nicht mehr existent 
(vgl. BT-Drs. 14/6079, S. 6). Im kon-
kreten Strafverfahren beschränkt sich 
die Leitungsbefugnis der Staatsanwalt-
schaft heute gegebenenfalls auf die 
Anordnung weniger Nachermittlungen 
und alsdann auf Einstellung oder An-
klage. 

Diese Entwicklung wird gefördert 
durch den rechtlichen und tatsächli-
chen Ausbau des Aufgabengebietes 
der vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten. Die Polizei, nicht die Staats-
anwaltschaft, erhielt durch die Landes-
polizeigesetze weitgehende Ermitt-
lungsbefugnisse im Vorfeld von Straf-
taten. Die Gesetzgeber gingen davon 
aus, dass die Polizei von ihrer sachli-
chen und personellen Ausstattung her 
am ehesten in der Lage sei, diese Auf-
gabe wahrzunehmen. 

Andererseits hat die Staatsanwalt-
schaft zulasten der Gerichte Entschei-
dungskompetenz gewonnen. Denn seit 
1993 ist eine Einstellung nach § 153a 
StPO durch die Staatsanwaltschaft in 
vielen Fällen nicht nur dann möglich, 

wenn die Schuld des Täters als gering 
anzusehen ist, sondern bereits dann, 
wenn die Schwere der Schuld nicht 
entgegensteht. Hiernach ist die Staats-
anwaltschaft nach dem Legalitätsprin-
zip zwar verpflichtet, bei Anhaltspunk-
ten für Straftaten Ermittlungen aufzu-
nehmen, sie ist im Bereich kleiner und 
mittlerer Kriminalität aber nicht mehr 
verpflichtet, die Sache einem unab-
hängigen Gericht vorzulegen. 

Die Verfahrenseinstellung wird so 
als probates Mittel zur möglichst öko-
nomischen Verwaltung des knappen 
Guts „Strafrechtspflege“ verwendet. 
Zwar mögen die §§ 153, 153a StPO 
ein vergleichsweise flexibles Reakti-
onsinstrumentarium bereithalten, das 
in einer großen Anzahl von Fällen ein-
facher und mittlerer Kriminalität die 
Tat am ehesten angemessen sanktio-
niert. Umgangen wird aber so die dem 
Parlament durch die Verfassung zuge-
wiesene Aufgabe, im dafür vorgesehe-
nen Verfahren unter den Augen der 
Öffentlichkeit über die Strafbarkeit be-
stimmter Handlungen zu entscheiden. 
Die rechtspolitisch schwierige Entkri-
minalisierungsdebatte wird vermieden. 
Dies gilt in besonderem Maße für die 
politisch kaum rational führbaren Dis-
kussionen um  Rauschgiftkriminali-
tät und Ladendiebstahl. 

Auch das gerichtliche Verfahren 
entspricht nicht mehr den ursprünglich 
in der StPO niedergelegten Vorstellun-
gen. Insbesondere bei aufwendigen 
Strafverfahren der  Wirtschaftskri-
minalität und der  Organisierten Kri-
minalität hat sich außerhalb des gesetz-



Strafprozessordnung / Rechtswirklichkeit 317 

lichen Rahmens eine Praxis der Ab-
sprache im Strafprozess zwischen den 
Verfahrensbeteiligten entwickelt, die 
als „Verständigung“ oder als „Deal“ 
bezeichnet wird. Bei diesen Abspra-
chen erleichtert der Angeklagte die 
Aufklärung der Tat, nachdem ihm ge-
richtlich zugesagt wurde, dass diese 
Hilfe strafmildernd berücksichtigt 
werde. 

Diese heftig umstrittene Praxis 
hat der Bundesgerichtshof unter fol-
genden Voraussetzungen für zulässig 
erklärt (BGHSt 43, S. 195): Die Ver-
ständigung muss grundsätzlich unter 
Mitwirkung aller Beteiligten in „öf-
fentlicher“ Hauptverhandlung gesche-
hen, ihr Ergebnis ist zu protokollieren, 
das Gericht muss die Glaubhaftigkeit 
eines Geständnisses ggf. prüfen, es 
kann eine bindende Strafobergrenze an-
geben, wobei die Strafe nach den ge-
setzlichen Strafzumessungsgesichts-
punkten zu finden ist und schuldange-
messen sein muss. Die Verständigung 
darf nur die Strafzumessung, nicht aber 
die rechtliche Einordnung der Tat be-
treffen. Ein vorab erklärter Rechtsmit-
telverzicht ist unwirksam. 

Der Gesetzgeber hat sich immer 
wieder mit einer gesetzlichen Rege-
lung der Praxis der Verständigung be-
fasst, ohne eine gesetzliche Fassung zu 
finden. „Tägliche Praxis in allen Ge-
richten ist, dass das Nachtatverhalten 
wie zum Beispiel ein Beitrag zur Auf-
klärung einer Straftat strafmildernd 
berücksichtigt wird“ (Ströbele, BT 
Plenarprotokoll 14/192, S. 18700). Das 
Angebot einer Strafmilderung sollte 

aber an bestimmte Voraussetzungen, 
Regelungen, Begründungen und Siche-
rungen geknüpft werden (Däubler-
Gmelin, BT Plenarprotokoll 14/192, S. 
18717). Die Untätigkeit des Gesetzge-
bers hat den Großen Senat für Strafsa-
chen des Bundesgerichtshofs veran-
lasst, die Anforderungen an die Ver-
ständigung weiter zu präzisieren. Da-
bei hat er ausdrücklich an den Gesetz-
geber appelliert, Zuständigkeit, Vor-
aussetzungen und Begrenzungen von 
Urteilsabsprachen zu regeln. Die Ent-
scheidung des Großen Senats vom 3. 
März 2005 ist – trotz oder gerade we-
gen der an ihr geübten rechtsdogmati-
schen und praktischen Kritik – ein be-
eindruckendes Dokument für die Nöte, 
in die die Justiz durch das Auseinan-
derfallen von Rechtswirklichkeit und 
Gesetzeslage gerät. 
 
IV. Die Auswirkungen auf das deut-
sche Strafverfahrensrecht betreffen 
insbesondere die Erlangung und Ver-
wertung von Beweisen. Der BGH hat 
in seiner Entscheidung zum Fall El 
Motassadeq vom 4. März 2004 her-
vorgehoben, dass die Nichtfreigabe 
von Zeugenaussagen durch andere 
Staaten die Beweisgrundlage für die 
richterliche Überzeugungsfindung der-
art schwächen könne, dass ein Frei-
spruch erfolgen müsse. Denn eine mit-
telbare Beweisführung sei weniger zu-
verlässig als die direkte Zeugenver-
nehmung, ferner erleide das Frage-
recht der Verteidigung Einbußen. Dem 
geminderten Beweiswert sei durch die 
freie richterliche Beweiswürdigung 
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und durch den Satz „in dubio pro reo“ 
Rechnung zu tragen.  
 
V. Der BGH hat durch die Betonung 
rechtsstaatlicher Grundsätze nicht nur 
die Unabhängigkeit der Rechtspre-
chung von ausländischen und deut-
schen Sicherheitsbehörden betont. Er 
hat auch, in klassischer rechtsstaatli-
cher Tradition, dem Grundsatz Vor-
rang eingeräumt, dass besser zehn 
Schuldige freizusprechen sind, als 
dass ein Unschuldiger zu Unrecht 
verurteilt wird. 

Die Diskussion um die Folter im 
Bereich der Gefahrenabwehr erweist 
sich weiter als offen. Sie ist, wenn 
überhaupt, nicht allein auf rechtlicher 
Ebene zu lösen. Vielleicht liegt ein 
Ansatz darin, anzuerkennen, dass es 
Situationen gibt, in denen der Einzelne 
sich moralisch verpflichtet fühlt, Fol-
ter anzudrohen, er sich aber den dar-
aus folgenden rechtlichen Konsequen-
zen stellen muss.  

Unzweifelhaft hat sich im Be-
reich der Alltagskriminalität die 
Rechtswirklichkeit weit vom Idealbild 
des Strafverfahrens entfernt. Solange 
sie sich aber im Rahmen des rechtli-
chen Instrumentariums hält, trifft der 
Vorwurf kaum Polizei, Staatsanwalt-
schaften und Gerichte. Es wird recht-
lich Gebotenes, nämlich die Durchfüh-
rung eines Gerichtsverfahrens und die 
gerichtliche Sanktionierung (oder eben 
Freispruch!), als nicht sachangemes-
sen empfunden. Den Ausweg müssen 
sich die unter dem Zwang der Sach-
entscheidung stehenden ausführenden 

Organe durch Ausnutzung der vor-
handenen Spielräume suchen. Wie 
nicht selten wird materiell-rechtlichen, 
politischen und ethischen Problemen 
zuerst durch geänderte Handhabung 
oder durch politisch leicht durchzuset-
zende Anpassung des Prozessrechts 
begegnet, bevor durch Änderung des 
Strafgesetzes selbst eine inhaltliche 
Position vertreten werden muss. Inso-
weit ist der Umgang mit dem Strafver-
fahrensrecht Indiz für geänderte ge-
sellschaftliche Wirklichkeiten. Zwei-
felhaft ist allerdings die ebenso in den 
Polizeigesetzen anzutreffende Ten-
denz, eher eine bestehende Praxis der 
Strafverfolgungsorgane zu legalisie-
ren, als diesen rechtliche Vorgaben zu 
machen, an die sie sich zu halten ha-
ben. 
 

  
 
Meyer-Goßner, Lutz 2003: Der gescheiterte 

Deal, in: StraFo, H. 12, S 401-406 
Poscher, Ralf 2004: „Die Würde des Menschen 

ist unantastbar“, in: JZ, H. 15, S. 756-762 
Rzepka, Dorothea 1999: Das Strafverfahren in 

den Händen der Polizei, in: KritV, H. 3, 
S. 312-335 

Seher, Gerhard 2005: Anmerkung zum Be-
schluss des Bundesgerichtshofs vom 3.3. 
2005 – GSSt 1/04, in: JZ, H. 12, S. 634-
636  

 
Christian Krane und  

Peter Reichenbach 
 
 
 



Strafrecht 319 

Strafrecht 
 
 
I. Das Strafrecht ist die Gesamtheit der 
Rechtsnormen, die ein mit Strafe be-
drohtes Verhalten kennzeichnen und 
sanktionieren. Es ist Teil des öffentli-
chen Rechts, da es die Beziehungen 
hoheitlicher Natur zwischen Staat und 
Bürger regelt und nur der Staat das 
Recht hat, Strafe im Wege des Straf-
prozesses zu verhängen. Während das 
materielle Strafrecht als Hauptquelle 
im StGB und daneben in strafrechtli-
chen Nebengesetzen geregelt ist, be-
stimmt das formelle Strafverfahrens-
recht der StPO und des GVG die 
Durchsetzung der Strafe („auf wel-
chem Wege wird bestraft“). Materiel-
les Strafrecht und formelles Strafver-
fahrensrecht unterliegen gemäß Art. 
72, 74 Abs.1 Nr.1 GG der konkurrie-
renden Gesetzgebung des Bundes. 

Der Geltungsbereich des deut-
schen Strafrechts bestimmt sich nach 
den §§ 3-7 StGB. Das StGB ist in 
einen Allgemeinen Teil (AT) und 
einen Besonderen Teil (BT) geglie-
dert. Im AT sind Vorschriften allge-
meinen Charakters enthalten, die für 
jede Straftat gelten können, was insbe-
sondere die gemeinsamen Züge der 
mit Strafe bedrohten Handlungen, ihre 
Begehungsweise und die Rechtsfolgen 
anbelangt. Im BT sind einzelne Straf-
tatbestände nach Deliktgruppen ge-
gliedert. 

Strafe setzt Schuld im Rechtssinn 
voraus. Im Sanktionssystem des Straf- 

rechts steht neben dem Schuldprinzip 
gleichberechtigt das Resozialisie-
rungsprinzip. Den „Strafen“ stehen die 
„Maßregeln“ der Besserung und Si-
cherung gegenüber, die nicht an die 
Schuld anknüpfen, sondern an die Ge-
fährlichkeit des Täters. Die Rechtsfol-
gen einer Straftat müssen dem Rechts-
staatsprinzip und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen. 

 
II. Das Strafrecht als Teil der Rechts-
ordnung unterliegt dem Wandel der 
gesellschaftlichen Bedürfnisse und de-
ren Forderungen an sich selbst und 
den Staat. So liegen den Zielsetzungen 
des Strafrechts letztendlich verschie-
dene Theorien, zunächst über den Sinn 
des Strafens an sich zugrunde. Dies 
sind die absoluten und relativen Straf-
zwecktheorien. Die wesentlichen ab-
soluten Strafzwecktheorien sind insbe-
sondere auf Kant und Hegel zurückzu-
führen und beschäftigen sich mit dem 
Vergeltungs- und Sühnegedanken, die 
aber nur auf eine rein repressive Wir-
kung der Strafe abzielen und die Her-
stellung der staatlichen Rechtsordnung 
und Gerechtigkeit im Sinn haben. Die 
relativen Theorien, vertreten durch 
Feuerbach und von Liszt, stellen auf 
die rein präventive Wirkung von Stra-
fe ab. Sie unterscheiden zwischen Ge-
neralprävention, d. h. Stärkung des 
Rechtsbewusstseins der Allgemeinheit 
und Spezialprävention, zwischen der 
Abschreckung des Täters selbst und 
der Sicherung der Gesellschaft vor 
dem Täter. Jede dieser Ansichten hat 
jedoch einige Schwachpunkte aufzu-
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weisen. Denn die absoluten Theorien 
berücksichtigen nicht die gesellschaft-
lichen Belange und die Sicherung des 
Gemeinwesens, die relativen Theorien 
dagegen sehen keine Begrenzungen 
für das Strafmaß vor. 

Nur unter Berücksichtigung und 
Verquickung der Ansichten ergibt sich 
ein sinnvoller Zweck der Strafe, die 
nach heutigem Strafrecht auch im 
StGB verankert ist (z. B. §§ 46 Abs. 1 
S. 1, 2 StGB). So dient das Strafrecht 
der Verwirklichung des Gemeinwohls 
und der Wahrung des Rechtsfriedens 
durch den Schutz von Rechtsgütern, 
die in der Verfassung fest verankert 
sind. Lebensgüter, Sozialwerte und 
rechtlich anerkannte Interessen des ein-
zelnen (Leben, Freiheit etc.) und der 
Allgemeinheit (Bestand des Staates 
und seiner freiheitlich demokratischen 
Grundordnung etc.) gilt es zu schüt-
zen. 

Unter diesen Aspekten steht das 
Strafrecht in einem Spannungsfeld 
zwischen innerer Sicherheit und sozia-
lem Zusammenhalt. Die innere Sicher-
heit als verfassungsrechtliche Aufgabe 
des Staates (BVerfGE 49, S. 202 ff.) 
und die von der Werteordnung der 
Grundrechte abzuleitenden Schutzauf-
gaben implizieren in Verbindung mit 
dem staatlichen Gewalt- und Strafmo-
nopol und dem Grundrecht des Bür-
gers auf Sicherheit eine entsprechende 
Schutzpflicht des Staates. Dieser 
Schutzpflicht ist der Staat durch die 
Legislative in der Vergangenheit viel-
fach nachgekommen. 
 

III. Bei kritischer Betrachtung ist fest-
zustellen, dass der Gesetzgeber häufig 
erst während einer (vermeintlich) auf-
tretenden Bedrohungslage und dann 
übereilt reagiert. Die dahingehende 
staatliche Sicherheitspolitik lässt sich 
gerade am aktuellen Beispiel der Ter-
rorismusbekämpfung und insbesonde-
re des Strafrechts entwickeln. 

Weitgehend besteht Einigkeit, 
dass der Terrorismus in der Bundesre-
publik Deutschland aus der Studenten-
revolte der 60er Jahre entstanden ist 
(  Geschichte der Terrorismusbe-
kämpfung). Der Kern der Außerpar-
lamentarischen Opposition (APO) des 
Deutschen Sozialistischen Studenten-
bundes versuchte durch Demonstrati-
onen das bestehende Regierungs- und 
Gesellschaftssystem zu verändern, er-
klärte Gewalt als Mittel zur Demons-
tration. Aus dieser Gruppierung heraus 
bildete sich 1970 die Baader-Meinhof-
Bande, die sich später Rote-Armee-
Fraktion (RAF) nannte. Parallel bilde-
te sich die terroristische Gruppe Be-
wegung 2. Juni und die Gruppe der 
Revolutionären Zellen (RZ). Alle die-
se terroristischen Gruppierungen sa-
hen ihre Aufgabe darin, die bestehen-
de Gesellschaftsordnung, den Kapita-
lismus und die Rechtsordnung radikal 
umzustürzen. 

Diese Bedrohungslage nun for-
derte den Gesetzgeber, der zunächst 
repressionsorientiert mit zahlreichen 
Gesetzesänderungen im strafrechtli-
chen Bereich reagierte. Die Novelle 
begann 1974 mit einem Gesetz zur  
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Ergänzung des ersten Gesetzes zur Re-
form des Strafverfahrensrechts, das 
den Verteidigerausschluss für die Fäl-
le neu regelte, in denen der Verteidi-
ger in dringendem Tatverdacht stand, 
selbst an Straftaten seines Mandanten 
beteiligt zu sein. Im 14. Strafrechtsän-
derungsgesetz von 1976 wurde dann 
u. a. die verfassungsfeindliche Befür-
wortung von Straftaten unter Strafe 
gestellt (§ 88a StGB) sowie § 130 
StGB eingefügt, dem zufolge die An-
leitung zu Straftaten durch Schriften 
sanktioniert wurde. Es folgte das so 
genannte Antiterroristengesetz von 
1976, das in einem neuen § 129a StGB 
die Bildung  terroristischer Vereini-
gungen mit Strafe bedrohte. 1989 
schließlich wurde die  Kronzeugen-
regelung (  Kronzeuge) eingeführt, 
die Mitglieder der Terrorgruppen mo-
tivieren sollte, sich zu stellen und – ge-
gen Strafminderung – ihre Gefährten 
zu verraten. Die Gesetzesentwicklung 
mündete schließlich in ein umstritte-
nes, präventiv konzipiertes Ausstei-
gerprogramm. Wenngleich auch im 
April 1998 in einem Schreiben an eine 
Nachrichtenagentur die Auflösung der 
RAF bekannt gegeben wurde, hat die 
umstrittene Regelung, die bis 1999 
verlängert wurde, nicht dazu beigetra-
gen, dass sich einer der Mitglieder 
einer terroristischen Vereinigung frei-
willig gestellt hat. So wie in der dama-
ligen Phase des Terrorismus wurde 
auch nach den Anschlägen des 11. 
September 2001 der Ruf nach einem 
„starken Staat“ laut, der seiner Verant-
wortung für die innere Sicherheit 

nachzukommen habe. Kritiker dieser 
vielfältigen Gesetzesänderungen sehen 
darin, heute wie damals, eine Schwä-
chung der demokratischen Kontrolle. 
Grundlegende Prinzipien der Straf-
rechtspflege würden einer zweifelhaft 
gesteigerten Bedrohung der Bevölke-
rung zum Opfer fallen, sodass ein not-
fallähnliches Reaktionsbedürfnis des 
Staates auf strukturelle Erscheinungs-
formen der Kriminalität, insbesondere 
des Terrorismus, nicht begründbar sei. 
 
IV. Unter dem Eindruck neuer Er-
scheinungsformen und neuer Dimen-
sionen des Terrorismus aus religiösen 
Motiven, reagiert der Staat nunmehr 
erneut sehr schnell durch vielfältige 
Gesetzesänderungen, nicht zuletzt 
eben auch oder gerade im Strafrecht. 
Der Staat stützt sich dabei offensicht-
lich auf Erfahrungswerte aus der Ter-
rorismusbekämpfung der 70er Jahre, 
ohne die geänderte Motivlage der ter-
roristischen Gruppierungen effektiv zu 
berücksichtigen. Die Verabschiedung 
der Sicherheitspakete I und II zur Be-
kämpfung des Terrorismus enthalten 
u. a. einschneidende Regelungen auch 
im strafrechtsrelevanten Bereich, die 
die Grundlegung im Strafrecht zumin-
dest in Frage stellen. Gerade in diesem 
grundrechtssensiblen Bereich aber 
muss der Staat weitsichtig und sorg-
sam mit seiner Aufgabenwahrneh-
mung umgehen, denn er steht nicht 
über der Gesellschaft. So hat er nach 
dem Schuldprinzip im Strafrecht, dem 
beschuldigten Bürger seine Schuld zu 
beweisen. Mit den neuerlichen ein-
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schneidenden Eingriffen in die Privat-
sphäre und die Freiheitsrechte ganzer 
Bevölkerungsgruppen aber hat es den 
Anschein, dass hier eine stillschwei-
gende Beweislastumkehr stattfindet; 
der vermeintliche Straftäter hätte dann 
seine Unschuld zu beweisen. Auch die 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit 
und Bestimmtheit eines Strafgesetzes 
sind immer weniger transparent und 
weichen einer ohnehin zweifelhaften 
Effektivität der mit den Sicherheitspa-
keten verbundenen Strafverfolgung. 

 
V. Es steht sicher außer Frage, dass 
jede neue Kriminalitätsentwicklung – 
insbesondere in den derzeitigen Di-
mensionen des Terrorismus – eine 
Herausforderung eines jeden Staates 
bedeutet, aber hier scheint der Staat 
langfristig gut beraten, sorgsam mit 
den Möglichkeiten einer effektiven Be-
kämpfung und Reaktion von Bedro-
hungslagen umzugehen. Strafverfol-
gung um jeden Preis kann nicht Ziel 
der Strafrechtspflege sein und ist eines 
demokratischen Staates nicht würdig. 
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Subjektives 
Sicherheitsgefühl 
 
 
I. Der Begriff „Subjektives Sicher-
heitsgefühl“ bezeichnet die Einschät-
zung des Einzelnen seiner Sicherheit 
oder – aus umgekehrtem Blickwinkel – 
der Gefahr, dass seine Rechtsgüter be-
einträchtigt werden. Zumeist wird als 
Hauptursache der befürchteten Rechts-
güterbeeinträchtigung eine zunehmen-
de Kriminalität angenommen, weshalb 
das subjektive Sicherheitsgefühl im 
Wesentlichen mit dem kriminologi-
schen Begriff der Kriminalitätsfurcht 
gleichgesetzt wird. Allerdings geht das 
subjektive Sicherheitsgefühl über die 
Kriminalitätsfurcht hinaus. Zum einen 
erfasst das Sicherheitsgefühl auch die 
Beunruhigung durch mittelbare Beein-
trächtigungen wie die Besorgnis an-
lässlich massenhafter Kleinkriminalität 
sowie demonstrativer und ohne Ahn-
dung bleibender Rechtsbrüche und 
Ordnungsstörungen, während die Kri-
minalitätsfurcht nur die Besorgnis vor 
eigenen unmittelbaren Gefährdungen 
durch Kriminalität meint. Zum anderen 
schließt das Sicherheitsgefühl auch 
Beeinträchtigungen der Sicherheit ein, 
die nicht durch Kriminalität hervorge-
rufen werden, z. B. die Sorge um den 
Verlust des Arbeitsplatzes. Von der 
Begrifflichkeit her steht das subjektive 
Sicherheitsgefühl also im Zusammen-
hang mit der objektiven Sicherheit und 
deren negativem Gegenstück, der Ge-
fahr. Im politischen Sprachgebrauch 
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subjektive Sicherheitsgefühl über die 
Kriminalitätsfurcht hinaus. Zum einen 
erfasst das Sicherheitsgefühl auch die 
Beunruhigung durch mittelbare Beein-
trächtigungen wie die Besorgnis an-
lässlich massenhafter Kleinkriminalität 
sowie demonstrativer und ohne Ahn-
dung bleibender Rechtsbrüche und 
Ordnungsstörungen, während die Kri-
minalitätsfurcht nur die Besorgnis vor 
eigenen unmittelbaren Gefährdungen 
durch Kriminalität meint. Zum anderen 
schließt das Sicherheitsgefühl auch 
Beeinträchtigungen der Sicherheit ein, 
die nicht durch Kriminalität hervorge-
rufen werden, z. B. die Sorge um den 
Verlust des Arbeitsplatzes. Von der 
Begrifflichkeit her steht das subjektive 
Sicherheitsgefühl also im Zusammen-
hang mit der objektiven Sicherheit und 
deren negativem Gegenstück, der Ge-
fahr. Im politischen Sprachgebrauch 
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wird das Sicherheitsgefühl zumeist 
verallgemeinert: Es ist nicht mehr vom 
Sicherheitsgefühl einer bestimmten 
Person die Rede, sondern vom „Si-
cherheitsgefühl der Bevölkerung“. 
 
II. Die begriffliche Verwandtschaft des 
Sicherheitsgefühls und der objektiven 
Sicherheit legt zunächst den Schluss 
nahe, dass auch ein enger tatsächlicher 
Zusammenhang zwischen objektiver 
Sicherheit und subjektivem Sicher-
heitsgefühl besteht, dass also die von 
dem Einzelnen angenommene Wahr-
scheinlichkeit, eines seiner Rechtsgüter 
könnte verletzt werden, mit der tat-
sächlich bestehenden Wahrscheinlich-
keit übereinstimmt. Soziologische und 
kriminologische Untersuchungen, die 
sich mit dem Verhältnis von subjekti-
vem Sicherheitsgefühl und objektiver 
Sicherheit befasst haben, sind aber zu 
einem gegenteiligen Ergebnis gekom-
men: Das Sicherheitsgefühl spiegelt 
nicht die objektive Gefährdungslage 
wider. So ist zum einen zu beobachten, 
dass sich kein proportionaler Zusam-
menhang zwischen der objektiven Ge-
fährdung des Einzelnen und seinem Si-
cherheitsgefühl herstellen lässt, d. h., 
dass z. B. Personen, die sich besonders 
fürchten, Opfer von (Gewalt-) Krimi-
nalität zu werden, nicht besonders 
gefährdet sind und umgekehrt Perso-
nen, die statistisch am häufigsten Op-
fer von Kriminalität werden, sich am 
wenigsten fürchten. Zum anderen lässt 
sich auch erkennen, dass Veränderun-
gen der objektiven Sicherheitslage, d. 
h. ein Ansteigen oder Absinken der 

Kriminalität, keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf das Sicherheitsge-
fühl haben. Weil, anders als die be-
griffliche Nähe von objektiver Sicher-
heit und subjektivem Sicherheitsgefühl 
vermuten lässt, zwischen beiden kein 
klarer tatsächlicher Zusammenhang 
besteht, wird dieses Verhältnis als 
„Kriminalitätsfurchtparadox“ bezeich-
net. 
 
III. Kann das subjektive Sicherheitsge-
fühl wirklich als Kriminalitätsfurchtpa-
radox bezeichnet werden? Ihre konsti-
tuierenden Faktoren und prägenden 
Einflüsse geben Anlass dazu, dies zu 
bezweifeln. 

Zu den konstituierenden Faktoren 
des Sicherheitsgefühls gehören die 
Einschätzung des Einzelnen seines Ri-
sikos, seiner Vulnerabilität und Co-
pingfähigkeit. Die Risikoeinschätzung 
betrifft die Bewertung der Wahrschein-
lichkeit, Opfer einer Straftat zu wer-
den, die Einschätzung der Vulnerabili-
tät die Befürchtung entstehender Ver-
luste, die einem als Opfer einer Straftat 
drohen. Die Copingfähigkeit (to cope: 
mit einer Situation fertig werden) be-
trifft die Einschätzung des persönli-
chen Vermögens, eine Gefahr abzu-
wehren, sich dieser durch Flucht zu 
entziehen oder durch sicheres Auftre-
ten erst gar nicht auszusetzen bzw. 
eine Gefahrensituation durch geschick-
tes, meist verbales Verhalten zu ent-
schärfen. 

Das subjektive Sicherheitsgefühl 
bestimmt sich demnach aus der per-
sönlichen Beantwortung der drei Fra-
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gen: Kann ich Opfer einer Straftat 
werden? Was kann mir in einem sol-
chen Fall passieren? Und wie kann ich 
eine gefährliche Situation bewältigen? 
Da jeder diese Fragen anders beant-
wortet, kann sich jemand, der statis-
tisch besonders gefährdet ist, trotz al-
lem sicher fühlen, während ein ande-
rer sich fürchtet, obwohl die Wahr-
scheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu 
werden, für ihn objektiv gering ist. 
Die fehlende Proportionalität zwi-
schen Sicherheitsgefühl und objektiver 
Gefährdungslage erklärt sich damit 
durch die das Sicherheitsgefühl kon-
stituierenden Faktoren. Insoweit lässt 
sich das Kriminalitätsfurchtparadox 
begründen. 

Dass die objektive Sicherheitslage 
so geringe Auswirkungen auf das sub-
jektive Sicherheitsgefühl hat, wird 
durch die Einflüsse auf die konstituie-
renden Faktoren noch verstärkt. Die 
Einschätzungen des Einzelnen seines 
Risikos, seiner Vulnerabilität und Co-
pingfähigkeit werden entscheidend 
durch seine Wahrnehmung der Krimi-
nalität bestimmt. Der Einzelne nimmt 
Kriminalität, insbesondere die befürch-
tete Gewaltkriminalität, zumeist über 
Medien wahr. Die Berichterstattung in 
den Medien, insbesondere im Fernse-
hen, legt ihren Schwerpunkt auf Ge-
waltdelikte, obwohl diese den polizei-
lichen Kriminalitätsstatistiken zufolge 
nur einen geringen Anteil an der Ge-
samtkriminalität ausmachen. Durch 
diese mediale Verengung entsteht beim 
Betrachter ein verzerrtes Bild von Kri-
minalität. Dieses wird durch unseriöse 

Berichterstattung noch verstärkt, die 
reißerisch und effekthascherisch über 
Gewaltkriminalität berichtet. Diese in-
direkte Beeinflussung durch Medien 
spielt eine wesentlich wichtigere Rolle 
für das subjektive Sicherheitsgefühl als 
die tatsächliche objektive Sicherheits-
lage. Deshalb haben Veränderungen 
der objektiven Gefährdungslage so ge-
ringe Auswirkungen auf das Sicher-
heitsgefühl. Aufgrund der konstituie-
renden Faktoren des Sicherheitsgefühls 
(Einschätzung des Risikos, der Vulne-
rabilität und der Copingfähigkeit) und 
deren Beeinflussung durch die Medien 
kann das Auseinanderfallen von objek-
tiver Gefährdungslage und subjekti-
vem Sicherheitsgefühl nicht als Krimi-
nalitätsfurchtparadox bezeichnet wer-
den. 
 
IV. Bedenklich ist die Verrechtlichung, 
die das subjektive Sicherheitsgefühl 
verstärkt erfährt. Immer häufiger dient 
es als Rechtfertigung staatlicher Maß-
nahmen. So werden im Namen des 
Sicherheitsgefühls von der Polizei z. B. 
Aufenthaltsverbote für Obdachlose in 
Innenstädten verhängt und Plätze per 
Videokameras überwacht. Diese Maß-
nahmen zur Stärkung des Sicherheits-
gefühls der Bevölkerung sind indes mit 
Eingriffen in die Grundrechte der von 
der Maßnahme betroffenen Personen 
verbunden. Die Polizei darf aber zum 
Schutz der objektiven Sicherheit in 
Grundrechte eingreifen. Die subjekti-
ven Vorstellungen des Einzelnen oder 
der Mehrheit der Bevölkerung von Si-
cherheit darf sie nicht zum Maßstab ih-
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res Handelns machen, zumindest nicht, 
wenn dies mit Grundrechtseingriffen 
verbunden ist. 
 
V. Die Attentate vom 11. September 
2001 haben auch Auswirkungen auf 
das subjektive Sicherheitsgefühl ge-
habt. Wurde es bislang von der Furcht 
vor Kriminalität beeinträchtigt, so ist 
seitdem die Furcht vor terroristischen 
Anschlägen hinzugetreten. Allein die 
Grundidee des Terrors, durch die Un-
vorhersehbarkeit und Allgegenwärtig-
keit der Gefahr eines Anschlags Furcht 
unter der Bevölkerung zu verbreiten, 
erklärt die Wirkung auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl. Ihre Beeinträchti-
gung ist das Ziel des Terrorismus und 
nicht bloße Nebenfolge, wie bei der 
Kriminalität. 

Entsprechend der Konzeption 
des Terrorismus fiel die staatliche Re-
aktion auf die Attentate des 11. Sep-
tember 2001 aus: Vielfach wurden 
Maßnahmen ergriffen, die weniger 
darauf abzielen, die objektive Sicher-
heit zu stärken, als vielmehr der Be-
völkerung das Gefühl zu vermitteln, 
es werde alles für ihre Sicherheit un-
ternommen. Dies gilt sowohl für eini-
ge Gesetzesänderungen, die im Rah-
men der Sicherheitspakete beschlos-
sen wurden, als auch für die in vielen 
Bundesländern initiierten  Raster-
fahndungen, die aufgrund gerichtli-
cher Vorgaben teilweise wieder ein-
gestellt wurden, und die verstärkte 
Präsenz der Polizei vor bedeutenden 
Einrichtungen. Solange diese Maß-
nahmen ohne Grundrechtsbeeinträch-

tigungen erfolgen, sind sie nicht zu 
beanstanden und können sogar als po-
sitiv bewerten werden. Grundrechts-
eingriffe lassen sich aber nicht allein 
mit dem subjektiven Sicherheitsge-
fühl rechtfertigen. 
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Mailverkehr sowie auf Mailboxen ge-
speicherte Nachrichten betreffen. Eine 
TKÜ kann sowohl Gegenstand einer 
strafprozessualen (§ 100a StPO) als 
auch geheimdienstlichen (Artikel 10-
Gesetz, § 8 BVerfSchG, § 10 MADG, 
§ 8 BNDG) Ermittlung sein. 
 
II. Die TKÜ gilt als ein wirksames 
Instrument in der Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität (OK) und 
des Terrorismus sowie des Schutzes 
nationaler Sicherheit. Als eine beson-
dere Maßnahme soll sie vor allem den 
ermittlungsstrategischen Mangel eines 
fehlenden Anzeigenerstatters ausglei-
chen. Die Überwachung der Telekom-
munikation erweist sich jedoch inso-
fern als problematisch, als dass sie ei-
nen schwerwiegenden Eingriff in das 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
(Art. 10 GG) bedeutet. Dieses Grund-
recht schützt jedermann, also nicht nur 
deutsche Staatsbürger, vor einem un-
befugten Eindringen der öffentlichen 
Gewalt in den privaten Nachrichten-
verkehr.  

Die rechtliche Grundlage für eine 
Überwachung der Telekommunikation 
wurde 1968 im Rahmen der Notstands-
gesetzgebung geschaffen. Erstens ist 
durch das „Gesetz zur Beschränkung 
des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis“ (Artikel 10-Gesetz) den Ver-
fassungsschutzbehörden des Bundes 
(  Bundesamt für Verfassungsschutz) 
und der Länder, dem  Militärischen 
Abschirmdienst und  Bundesnach-
richtendienst zum Zweck des Staats-
schutzes das Recht eingeräumt wor-

den, die Telekommunikation zu über-
wachen, wenn der Verdacht besteht, 
dass jemand ein Verbrechen des Hoch- 
oder Landesverrats bzw. eine schwere 
Straftat gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung, den Bestand 
der Bundesrepublik oder die Sicherheit 
der in Deutschland stationierten Trup-
pen der Vertragstaaten des Nordatlan-
tikpaktes begangen hat oder plant. Die 
TKÜ kann sich sowohl gegen einen 
Verdächtigen als auch gegen Dritte 
richten. Sie muss vom Bundesinnenmi-
nister oder einem Landesinnenminister 
angeordnet werden und ist auf höchs-
tens drei Monate mit der Möglichkeit 
einer Verlängerung befristet. Die durch 
die Überwachungsmaßnahme erlang-
ten personenbezogenen Informationen 
dürfen in anderen Strafverfahren nur 
verwendet werden, wenn sie zur Auf-
klärung einer der im Artikel 10-Gesetz 
benannten Straftaten beitragen. Sind 
die gesammelten Informationen zur 
Strafverfolgung nicht mehr nötig, müs-
sen sie vernichtet werden. Die Betrof-
fenen sind von der Durchführung einer 
TKÜ zu unterrichten, sobald eine Ge-
fährdung des Überwachungszwecks 
ausgeschlossen werden kann. Die Kon-
trolle der Überwachungsmaßnahmen 
erfolgt einerseits durch die G10-Kom-
mission, welche über Zulässigkeit und 
Notwendigkeit einer TKÜ entscheidet. 
Andererseits überprüft ein parlamenta-
risches Gremium die Durchführung 
einzelner Maßnahmen. Beide Kontroll-
instanzen haben das Recht, bestehende 
Anordnungen zu beenden. In den Bun-
desländern ist die parlamentarische 
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Kontrolle durch Landesgesetze ent-
sprechend geregelt. 

Zweitens kann durch die Einfü-
gung des § 100a in die Strafprozess-
ordnung (StPO) die Telekommunikati-
on überwacht werden, wenn der Ver-
dacht besteht, dass jemand an einem 
der oben genannten Staatsschutzdelik-
te, an einem Kapitalverbrechen oder an 
einer sonstigen gefährlichen Straftat 
(Geldfälschung, Erpressung etc.) betei-
ligt ist und wenn die Ermittlungen auf 
andere Weise aussichtslos oder we-
sentlich erschwert wären. Die Überwa-
chungsmaßnahme darf nur durch einen 
Richter, bei Gefahr im Verzug auch 
durch eine Staatsanwaltschaft angeord-
net werden; letztere Anordnung tritt 
außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei 
Tage von einem Richter bestätigt wird. 
Darüber hinaus entsprechen die Durch-
führungsbestimmungen der TKÜ im 
Ermittlungsverfahren des Strafprozes-
ses (§ 100b StPO) im Wesentlichen 
denen des Artikel 10-Gesetzes. 

Die Einführung der strafprozes-
sualen TKÜ war 1968 ein Nebenpro-
dukt der Regelung geheimdienstlicher  
Überwachungskompetenz. Verstanden 
als eine „ultima ratio“, war sie von 
den verfassungsrechtlichen Kontrover-
sen um das Artikel 10-Gesetz ausge-
nommen. Die Überwachung der Tele-
kommunikation im Ermittlungsverfah-
ren des Strafprozesses gewann jedoch 
mit der Bekämpfung des Terrorismus 
in den 70er und der  Organisierten 
Kriminalität in den 90er Jahren zu-
nehmend an Bedeutung. Seit 1968 ist 
der § 100a StPO um eine Vielzahl von 

Straftatbeständen erweitert worden. 
Zurzeit werden etwa 100 Delikte be-
nannt, die eine TKÜ begründen. Diese 
lassen sich in folgende Gruppen ein-
teilen:  Staatsschutzdelikte, Schwer-
kriminalität, Waffendelikte, Straftaten 
gegen die Volksgesundheit und Straf-
taten des Ausländer- und Asylverfah-
rensgesetzes. Nach dem Charakter der 
Delikte differenziert umfasst der Kata-
log Verbrechen und Vergehen, Fahr-
lässigkeitsdelikte, Vorschriften des Ne-
benstrafrechts, Gefährdungs- und Or-
ganisationsdelikte. 

Darüber hinaus wurden in den §§ 
100a, 100b StPO die Worte „des Fern-
meldeverkehrs“ ersetzt durch „der Te-
lekommunikation“. Waren bei der Ein-
führung der strafprozessualen TKÜ 
noch gesprochene Nachrichten das Ziel 
der Maßnahme, so erfasst der § 100a 
heute alle Formen der Nachrichten-
übermittlung mittels technischer Ein-
richtungen. 
 
III. Vor dem Hintergrund des sicher-
heitspolitischen Wandels der vergan-
genen Jahre sind im Bereich der TKÜ 
folgende kriminalpolitische Verände-
rungen zu beobachten. Als eine we-
sentliche Maßnahme ist die Erweite-
rung der geheimdienstlichen Überwa-
chungskompetenz auf die Abhörung 
„extremistische[r] Einzeltäter oder lo-
se[r] Gruppierungen“ (§ 3 Abs. 1 Nr. 6 
Artikel 10-Gesetz) sowie die „Vorbe-
reitung und Durchführung eines Ver-
eins- oder Parteiverbots“ (§ 4 Abs. 3 
Nr. 3 Artikel 10-Gesetz) im Juni 2001 
zu nennen. Infolge des 11. September 
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beschloss die  Innenministerkonfe-
renz zudem mit Blick auf mutmaßli-
che Islamisten, dem Bundeskriminal-
amt (BKA) im Rahmen der  Raster-
fahndung eine allgemeine Befugnis 
zur TKÜ ohne strafprozessualen An-
fangsverdacht, d. h. ohne Beantragung 
einer Beschränkungsmaßnahme, zu 
erlauben. Dies rief nicht nur die Da-
tenschützer auf den Plan, sondern 
führte auch zu einer Reihe gerichtli-
cher Klagen, sodass eine entsprechen-
de Befugnis des BKA bislang aus-
blieb. 

 
IV. Obwohl sich die Gesetzeslage in 
Bezug auf die TKÜ nur unwesentlich 
verändert hat, haben sie quantitativ er-
heblich zugenommen. Lag die Anzahl 
der Maßnahmen 1999 bei 2.508 und 
2000 bei 3.353, betrug sie 2001 3.868 
und 2002 4.137. Im gleichen Zeitraum 
hat die Zahl der Anordnungen in ei-
nem weit größeren Maße zugenom-
men. Waren es im Jahre 1999 noch 
12.651 Anordnungen, waren es im 
Folgejahr bereits 15.741. Dieser Trend 
setzte sich fort, sodass 2001 ein Wert 
von 19.896 und 2002 einer von 22.874 
erfasst wurde. Der in Relation zur An-
zahl der Maßnahmen größere Anstieg 
der Anordnungen wird mit den Ent-
wicklungen neuer Kommunikations-
formen und -techniken, insbesondere 
mit der Verbreitung der Mobiltelefone 
erklärt. So gäbe es Fälle, in denen 
Verdächtigte über 80 oder mehr Mo-
bilfunkkarten verfügten, für deren 
Überwachung jeweils eine separate 
Anordnung erforderlich sei (Bundes-

ministerium der Justiz 2003, S. 7). Auf 
diese Weise versuchten sich diese Per-
sonen einer Überwachung zu entzie-
hen. 

Im internationalen Vergleich liegt 
die Anzahl der Telekommunikations-
überwachungen in Deutschland auf 
hohem Niveau und wird in Europa 
lediglich von Italien, den Niederlan-
den sowie der Schweiz übertroffen. 
Wesentlich geringer fallen die Zahlen 
in den Vereinigten Staaten aus. Dies 
sei hauptsächlich darauf zurückzufüh-
ren, dass die US-amerikanischen Rich-
ter im Gegensatz zu ihren deutschen 
Amtskollegen nach Erteilung einer Ab-
hörgenehmigung ausführlich über den 
Verlauf berichten müssen. Dies habe 
eine „beeindruckende Selbstregulie-
rung der Abhörpraxis“ (Böttger/Pfeif-
fer 1994, S. 13) zur Konsequenz. 

Eine aktuelle Studie beschäftigt 
sich mit der „Rechtswirklichkeit und 
Effizienz“ der TKÜ in Deutschland 
(Albrecht/Dorsch/Krüpe 2003). Die 
Untersuchung ergab, dass sie ein ef-
fektives Mittel der Strafverfolgung 
darstelle, welches in knapp zwei Drit-
tel der Verfahren zu Ermittlungserfol-
gen führe. Im Wesentlichen komme 
sie im Bereich der Betäubungsmittel-
kriminalität, aber auch in Mord- bzw. 
Totschlagsfällen sowie bei Erpressun-
gen zum Einsatz. Weniger relevant sei 
sie hinsichtlich der Verfolgung von 
Extremisten. Kritik äußern die Auto-
ren der Studie zum einen daran, dass 
der Benachrichtigungsgspflicht der 
Behörden im Anschluss an einer Maß-
nahme oftmals nicht nachgekommen 
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würde. Zum anderen bemängeln sie 
die fehlende Transparenz und Kontrol-
le der richterlichen Anordnungen. So 
werde beinahe jede beantragte Abhör-
maßnahme genehmigt und die richter-
lichen Begründungen seien meist 
unreflektierte Wiederholungen der 
„polizeiliche[n] Anregungen“ (ebd., S. 
17). Als Erklärung dafür weisen die 
Forscher auf das nicht nur in Deutsch-
land verbreitete Problem hin, dass den 
Richtern die erforderliche Zeit für eine 
sorgfältige Prüfung fehle. Deshalb 
sollte es ihrer Meinung nach Richter 
geben, „die ausschließlich mit den 
Vorermittlungen befasst sind“ (ebd., 
S. 38), sowie ein externes Kontrollsys-
tem. 
 
V. Infolge des technischen Wandels 
steht die TKÜ vor sowohl neuen Her-
ausforderungen als auch Schwierigkei-
ten. Vor dem Hintergrund einer fort-
schreitenden Professionalisierung der 
Überwachten ist künftig eine Zunahme 
der Anordnungen zu erwarten. Schließ-
lich ist generell von mehr genehmigten 
Verfahren auszugehen, wenn nicht der 
Praxis entgegengewirkt wird, dass 
Anträge kaum kritisch geprüft werden 
(können), was, wie die Datenschützer 
kritisieren, eine erhebliche Einschrän-
kung der Rechtsstaatlichkeit darstelle. 
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und Rechtsextremisten erfasst werden. 
Neben verurteilten politischen Straftä-
tern werden regelmäßig auch nur ver-
dächtige Personen gespeichert. Seit 
kurzem gibt es ergänzend dazu eine 
bundesweite Islamistendatei und eine 
Terroristendatei ist geplant. Auf Län-
derebene gibt es Störerdateien.  
 
II. Das  Bundeskriminalamt (BKA) 
fasst im  INPOL (Informationsdienst 
der Polizei) verschiedene Daten in un-
terschiedlichen Dateien zusammen. 
Von besonderem Interesse sind neben 
der Staatsschutzdatei PIOS (Personen-
Institutionen-Objekt-Sachen) die Ge-
walttäterdateien. PIOS enthält unter 
anderem die Datei „Landfriedens-
bruch“. In ihr sind etwa 2000 Persona-
lien erfasst, die mindestens ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Landfriedens-
bruch oder einer ähnlichen Straftat hat-
ten. Diese Datei gehört zum geschütz-
ten Bestand, d. h., Polizeidienststellen 
haben normalerweise keinen Zugriff 
auf sie. 

Im Gegensatz dazu gehören die 
drei politischen Gewalttäterdateien 
LIMO (politisch links motiviert), 
REMO (politisch rechts motiviert) und 
AUMO (politische Ausländerkrimina-
lität) zum offenen Bestand. Neben 
Beschuldigten und rechtskräftig Ver-
urteilten werden in diesen Dateien 
auch Personen aufgenommen, die ei-
nen Platzverweis erhielten, deren Per-
sonalien erfasst wurden, die in Ge-
wahrsam genommen wurden, damit 
sie keine Straftaten begehen, und bei 
denen Waffen oder andere gefährliche 

Gegenstände sichergestellt wurden. D. 
h., jeder, der sich an einer Demonstra-
tion beteiligt oder in der Nähe einer 
Demonstration oder eines anderen po-
lizeirelevanten Ereignisses ist, kann in 
einer dieser Dateien erfasst werden. 
Außerdem kann jeder aufgenommen 
werden, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass diese Person künftig 
Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen wird. Das Kriterium für die 
Aufnahme in eine dieser Dateien ist, 
nach einem Beschluss der  Innenmi-
nisterkonferenz vom 24. November 
2000, dass die Persönlichkeit Grund zu 
der Annahme liefert, dass Strafverfah-
ren gegen diese Person zu führen sei-
en. Entscheidend für die Aufnahme ist, 
dass „bestimmte Tatsachen die Annah-
me rechtfertigen, dass die Betroffenen 
(...) politisch motivierte Straftaten von 
erheblicher Bedeutung begehen wer-
den.“ Welche Tatsachen diese sind, ist 
unklar. Dennoch sieht die Bundesre-
gierung in dieser Formulierung das 
Korrektiv gegen eine uferlose Daten-
sammlung. Die Daten werden mindes-
tens fünf Jahre gespeichert und an-
schließend geprüft, ob eine weitere 
Speicherung nötig ist. Die Meldungen 
der Bundesländer für die Terroristen-
dateien erfolgen nicht nach einheitli-
chen Richtlinien. Zum Beispiel soll 
die Berliner Polizei Personen, die ei-
nen Platzverweis erhalten, nicht wei-
termelden. 
 
III. Der Ausgangspunkt für die Instal-
lierung der Dateien war die öffentliche 
Diskussion von rechtsextremistischer 
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Gewalt im Sommer 2000. Weil Bayern 
allerdings zwischen links- und rechts-
extremistischen Gewalttätern nicht 
unterscheiden wollte, wurden drei 
Gewalttäterdateien eingerichtet. Nach 
dem Beschluss der Innenministerkon-
ferenz richtete das BKA die Dateien 
unverzüglich mit einer Sofortanord-
nung am 23. Januar 2001 ein. Die 
Dateierrichtungsanordnungen erfolgten 
nach einem Anhörungsverfahren und 
dem sich anschließenden Länderbetei-
ligungsverfahren am 4. Oktober 2002. 
Dennoch wurden die Dateien unmit-
telbar nach der Sofortanordnung beim 
BKA eingerichtet und sind seit dem 
20. Februar 2001 verfügbar. Am 6. 
September 2001 waren 1.423 Personen 
gespeichert, in der Datei „Gewalttäter 
rechts“ 858, in „Gewalttäter links“ 426 
und in „Straftäter politisch motivierter 
Ausländerkriminalität“ 139 Personen. 
Am 15. Oktober 2002 waren in „Ge-
walttäter rechts“ 1.807, in „Gewalttäter 
links“ 1.174 und in „Straftäter politisch 
motivierter Ausländerkriminalität“ 338 
Datensätze gespeichert.  

Als Vorbild für die politischen 
Gewalttäterdateien diente die Datei 
„Gewalttäter Sport“, die nach der Fuß-
ball-WM 1998 eingerichtet wurde. In 
ihr werden gewaltbereite Fußballfans 
gespeichert und vor wichtigen Spielen 
mit Gefährdeanschreiben, polizeilichen 
Hausbesuchen und Auflagen bis hin zu 
Reiseverboten Einfluss auf die Fans 
genommen. Aufgrund einer Änderung 
des Passgesetzes können polizeibe-
kannte Hooligans an einer Ausreise ge-
hindert werden. 

Bekannt wurde vor allem die Da-
tei LIMO, als Demonstranten im Juli 
2001 nicht zu dem G-8-Gipfel in Ge-
nua (20.-22. Juli 2001) reisen durften. 
Es kam zu Ausreiseverboten an der 
Schweizer Grenze und zu einem Da-
tenaustausch zwischen deutschen und 
italienischen Behörden. Z. B. war ein 
italienischer Haftrichter im Besitz per-
sonenbezogener Daten eines ange-
schuldigten Deutschen über ein bereits 
1997 eingestelltes Ermittlungsverfah-
ren. Es kam damals zu keiner Anklage 
oder Verurteilung. Ein 22-jähriger Stu-
dent wurde an der Ausreise gehindert, 
weil er sich im September 2000 am 
„Aufstand der Anständigen“ beteiligte 
und sechs Minuten auf der Straße saß, 
um einen NPD-Aufmarsch zu blockie-
ren. Das Verfahren wurde nach einer 
Geldstrafe von 300 DM eingestellt. 

Bereits vor dem Gipfel in Genua 
gab es Gefährdeansprachen an Men-
schen, die in der LIMO-Datei regist-
riert waren. Teilweise erhielten diese 
„Gewalttäter“ auch polizeiliche Haus-
besuche, Meldeauflagen und Ausreise-
verbote. Eine Beschwerde eines Berli-
ner Bürgers gegen das Ausreiseverbot 
und die tägliche Meldepflicht wurde 
am 17. Juli 2001 von der Ersten Kam-
mer des Berliner Verwaltungsgerichtes 
abgelehnt. In der Urteilsbegründung 
stand unter anderem: „Selbst wenn er 
(der Kläger, A. d. V.) bislang an übri-
gen Veranstaltungen nicht in strafba-
rer Weise beteiligt gewesen sein soll-
te, lässt dies für sich genommen noch 
nicht den Schluss zu, seine Teilnahme 
an gewalttätigen Auseinandersetzun-
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gen in Genua komme von vornherein 
nicht in Betracht.“ An eine Gewalt-
prognose müssten keine allzu hohen 
Anforderungen gestellt werden. 

Für die Betroffenen ist oft unklar, 
weshalb sie von der Polizei als „Ge-
walttäter“ angesehen werden. Vor dem 
EU-Gipfel in Brüssel im Dezember 
2001 schrieb die Göttinger Polizei 
mehrere Menschen im Rahmen der Ge-
fährdeansprachen an, von denen nie-
mand wegen Vergehen oder Straftaten 
im Zusammenhang mit dem Versamm-
lungsrecht verurteilt war. Sie wissen 
nicht, aufgrund welcher Vorfälle sie für 
diese Ansprachen ausgewählt wurden. 

2004 wurde dann nach dem Fall 
Metin Kaplan die Forderung nach ei-
ner bundesweiten Islamistendatei er-
hoben. Die Innenministerkonferenz be-
schloss in ihrer Sitzung vom 7. Juli 
2004 die Errichtung einer entsprechen-
den gemeinsamen Datei von Polizei 
und Verfassungsschutz. Im Wesentli-
chen orientiert sich die zu errichtende 
Islamistendatei an den entsprechenden 
Gewalttäterdateien. Weil die Innenmi-
nisterkonferenz die Notwendigkeit ei-
nes ganzheitlichen Bekämpfungsansatz 
sieht, ist unklar wie auch bei der zu 
errichtenden Islamistendatei das Tren-
nungsgebot zwischen Polizei, Nach-
richtendiensten und anderen Behörden 
(u. a. Sozialbehörden) gewahrt bleibt. 

Außerdem ist immer wieder eine 
Terroristendatei im Gespräch. Unklar 
ist, ob sie nur ein anderer Name für 
die Islamistendatei ist oder ob sie ei-
nen größeren Personenkreis umfasst. 
Genau wie bei der Islamistendatei ist 

unklar, nach welchen Kriterien Perso-
nen in dieser Datei erfasst werden. Der 
Wissenschaftliche Dienst des Bundes-
tages erstellte ein im September 2004 
bekannt gewordenes Gutachten, indem 
das Erstellen entsprechender Dateien 
als verfassungswidrig angesehen wur-
de, weil das Trennungsgebot nicht aus-
reichend beachtet werde.  
 
IV. Neben der unklaren Registrierung 
von Menschen ist bei den verschiede-
nen Terroristendateien auffallend, dass 
ein bloßer Verdacht, teilweise die blo-
ße Anwesenheit an einem Ort, zu einer 
Aufnahme in die Dateien führen kann. 
Die Aufnahme in eine der Dateien 
führt dann, wie aus der Datei LIMO 
bekannt ist, zu weit reichenden Grund-
rechtseingriffen. Unter anderem waren 
die Reisefreiheit, Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit davon betroffen. Im 
Gegensatz zu der Faustregel für andere 
polizeiliche Datensammlungen, dass 
nur ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren zu einer Speicherung führt, 
können in den Dateien LIMO, REMO 
und AUMO alle verdächtigen und auf-
fälligen Personen als Gewalttäter ge-
speichert werden. Weil an eine Ge-
waltprognose keine allzu hohen An-
forderungen gestellt werden müssen, 
steht einem uferlosen Sammeln von 
Daten nichts im Weg.  

Für die noch nicht installierten, 
immer wieder geforderte Islamistenda-
tei und Terroristendatei gelten ähnli-
che Kritikpunkte. Außerdem ist zu kri-
tisieren, dass mit diesen Dateien das 
Trennungsgebot zwischen Polizei und 
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Geheimdiensten obsolet wird. Einzig 
eine Hinweisdatei mit restriktiven Ver-
wendungsbeschränkungen sei aus da-
tenschutzrechtlicher Sicht akzeptabel. 
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I. „Terroristische Vereinigungen“ sind 
auf Dauer angelegte organisatorische 
Verbindungen von mindestens drei 
Personen, deren Handlungen sich 
gegen die öffentliche Sicherheit oder 
staatliche Ordnung richten. Die „Bil-
dung einer terroristischen Vereini-
gung“ wird in Deutschland durch § 
129a Strafgesetzbuch (StGB) unter 
Strafe gestellt.  
 
II. Der § 129a StGB, der die „Bildung 
einer terroristischen Vereinigung“ un-

ter Strafe stellt, bildet den Kern des 
deutschen Staatsschutzstrafrechts (  
Staatsschutzdelikte). Er wurde 1976 im 
Zuge der Anti-Terror-Maßnahmen ge-
gen die Rote Armee Fraktion (RAF) 
und die Bewegung 2. Juni in das StGB 
eingefügt. Strafbar machen sich Grün-
der, Mitglieder, Werber und Helfer 
einer terroristischen Vereinigung. Sie 
können zu einer Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren verurteilt 
werden. Als terroristische Straftaten 
werden aufgeführt: Mord, Totschlag, 
Völkermord, erpresserischer Men-
schenraub, Geiselnahme, schwere 
Brandstiftung und das Herbeiführen ei-
ner Sprengstoffexplosion. Dieser Straf-
tatenkatalog wurde 1986 ergänzt um: 
Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, 
Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, 
Schiffs- und Luftverkehr sowie Stö-
rung öffentlicher Betriebe. 

Die Bedeutung und Brisanz des § 
129a StGB liegt vor allem in den An-
knüpfungsnormen im Bereich der Straf-
prozessordnung (StPO) und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG), die 
einerseits die Befugnisse der Ermitt-
lungsbehörden erhöhen, andererseits 
die Rechte, der von den Ermittlungen 
Betroffenen, teilweise erheblich ein-
schränken. So können etwa Beschlag-
nahme- und Durchsuchungsmaßnah-
men auch gegen zunächst unverdächti-
ge Personen erleichtert und Beschrän-
kungen bei der  Telekommunikati-
ons- und  Wohnraumüberwachung 
gelockert werden. Zudem erlaubt die 
StPO mit Bezug auf Ermittlungen nach 
§ 129a StGB eine Untersuchungshaft 
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aufgrund eines bloßen „Terrorismus-
verdachts“, eine Einschränkung des 
Besuchs- und Postverkehrs von Inhaf-
tierten, eine Überwachung des Schrift-
verkehrs zwischen Verteidigung und 
Beschuldigtem, Trennscheiben bei Be-
sprechungen zwischen Verteidigern 
und Mandanten, eine Unterbringung 
mutmaßlicher Terroristen in speziellen 
Hochsicherheitstrakten sowie eine Ver-
schärfung der Haftbedingungen (Isola-
tionshaft) für Verurteilte nach § 129a 
StGB. Außerdem werden die Ermitt-
lungsverfahren und Anklageerhebun-
gen automatisch dem  Generalbun-
desanwalt und den Staatsschutzsenaten 
der Oberlandesgerichte übertragen, die 
mit dem  Bundeskriminalamt (BKA) 
verbunden sind und (unter Ausschal-
tung des Datenschutzes) auf die Er-
kenntnisse der „Geheimdienste“ zu-
rückgreifen können. 

Der § 129a StGB und die darin 
enthaltenen Anknüpfungsnormen soll-
ten der Intention des Gesetzgebers zu-
folge eine „plakative Wirkung“ (zit. 
nach Fürst 1989, S. 45) in der Ausei-
nandersetzung mit der seit Anfang der 
70er Jahre aus dem Untergrund heraus 
operierenden RAF, der Bewegung 2. 
Juni oder den Revolutionären Zellen 
(RZ) erzielen. Seine kriminalpoliti-
sche Notwendigkeit sowie Effizienz 
hinsichtlich der Bekämpfung des Ter-
rorismus war und ist allerdings um-
stritten. Die Befürworter des Paragra-
fen verweisen auf die besonderen Pro-
bleme, mit denen Fahndungsbehörden 
und Justiz bei der Verfolgung terroris-
tischer Aktivitäten konfrontiert seien. 

Aus ihrer Sicht liege sein Vorteil in 
einer Erleichterung der Beweisfüh-
rung. Als eine Art Präventionsstraf-
norm, wie der Bundesgerichtshof 
(BGH) 1978 feststellte, begründe der § 
129a eine Strafbarkeit „schon weit im 
Vorfeld der Vorbereitung konkreter 
strafbarer Handlungen“ (BGHSt 28, S. 
147). Kritiker bemängeln dagegen die 
schwammigen Definitionen des Beg-
riffs „Terrorismus“. Da das Unterstüt-
zen einer und Werben für eine terroris-
tische Vereinigung bereits strafbar 
sind, heben sie die Bedeutung des § 
129a StGB als Kernbestandteil eines 
„Sonderrechtssystems“ hervor, das in 
erster Linie dazu diene, missliebige 
Protestbewegungen auszuforschen. 
 
III. In der Tat sind auch aus histori-
scher Perspektive die politischen Im-
plikationen so genannter Organisati-
ons- und Vereinigungsdelikte, die in 
Deutschland gegenwärtig durch die 
analog strukturierten §§ 129 („Bildung 
einer kriminellen Vereinigung“) und 
129a unter Strafe gestellt werden, 
kaum zu übersehen. Die rechtsdogma-
tischen Wurzeln jener Normen lassen 
sich bis ins Kaiserreich, ja sogar bis 
zum Allgemeinen Preußischen Land-
recht (ALR) von 1798 zurückverfol-
gen. Diese Feststellung sollte jedoch 
nicht dazu führen, vorschnelle Analo-
gien zwischen den unterschiedlichen 
Epochen oder politischen Systemen zu 
bilden und dabei den differenzierten 
Blick für die spezifischen gesellschaft-
lichen und politischen Konstellationen 
zu verlieren, die zu Veränderungspro-
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zessen, Brüchen aber auch zu Kontinu-
itätslinien im Strafrecht führen. 

Bereits das Reichsstrafgesetzbuch 
(RStGB) von 1871 enthielt mit § 129 
Bestimmungen, welche die Bildung ei-
ner „staatsfeindlichen Verbindung“ un-
ter Strafe stellten. Vor allem im Kon-
text der „Sozialistengesetze“ (1878-
1890) kam dem Paragrafen eine größe-
re Bedeutung zu. In der Weimarer Re-
publik spielte er im Rahmen des Repu-
blikschutzgesetzes eine Rolle, das im 
Juli 1922 in Folge der Ermordung Wal-
ter Rathenaus durch Rechtsextremisten 
in Kraft trat. Nach § 7 Nr. 4 Republik-
schutzgesetz waren Mitglieder von 
Verbindungen (und deren Unterstützer) 
nach § 129 RStGB anzuklagen, wenn 
diese darauf hinarbeiteten, die republi-
kanische Verfassung des Reiches oder 
der Länder zu untergraben. Auch wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus 
blieb der § 129 RStGB in Kraft. 

Nach dem Ende der NS-Diktatur, 
die auf der Grundlage von alten und 
neu erlassenen Gesetzen einen „lega-
len“ Massenmord an politischen Geg-
nern des Regimes betrieben hatte, wur-
den sämtliche Staatsschutzbestimmun-
gen, darunter auch der § 129, von den 
Alliierten aus dem deutschen Strafge-
setzbuch gestrichen. Doch bereits mit 
dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz 
von 1951 wurde der Tatbestand des § 
129 wieder in das StGB aufgenom-
men. Der Paragraf schien jedoch in der 
Bundesrepublik nicht mehr Bestandteil 
eines politischen Strafrechts zu sein, 
denn er stellte nun nicht wie bisher die 
„staatsfeindliche Verbindung“ unter 

Strafe, sondern ganz allgemein die 
„Bildung einer kriminellen Vereini-
gung“. Nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichts sollte das Gesetz 
zur Verfolgung „unpolitischer“ Ver-
brecher und ihrer Organisationen die-
nen. In der Praxis verlor der Paragraf 
seine politische Funktion jedoch kei-
neswegs, da der BGH in seiner Recht-
sprechung davon ausging, dass auch 
die Aktivitäten politischer Vereinigun-
gen Anknüpfungspunkte für Ermitt-
lungen auf Grundlage des § 129 StGB 
rechtfertigen können. 

Das neu geschaffene bundesdeut-
sche Staatsschutzinstrumentarium rich-
tete sich in den 50er Jahren unter dem 
Eindruck des Kalten Krieges in erster 
Linie gegen die KPD, deren Vorfeld-
organisationen und Mitglieder. In zahl-
reichen Fällen erfolgten Ermittlungen 
z. B. gegen Mitglieder der 1954 verbo-
tenen FDJ auf Grundlage des § 129 
StGB. In einer Phase relativer außen- 
wie innenpolitischer Entspannung kam 
es 1964 zu einer umfangreichen No-
vellierung der Organisationstatbestän-
de durch das neue Vereinsgesetz. Auch 
der § 129 StGB wurde modifiziert. 
Politische Organisationsdelikte sollten 
künftig nicht mehr nach seinen Be-
stimmungen verfolgt werden. Aller-
dings erfuhr der Paragraf eine Auswei-
tung, indem der Gesetzgeber zusätzlich 
das „Werben“ für eine „kriminelle 
Vereinigung“ unter Strafe stellte. 

Zu Beginn der 70er Jahre sahen 
sich die Strafverfolgungs- und Justiz-
behörden mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert. Der Begriff „Terro-
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rismus“ avancierte zum hegemonialen 
Paradigma in den Diskursen über die 
Innere Sicherheit. Die Anschläge der 
RAF und der Bewegung 2. Juni führ-
ten zu einer personellen, materiellen 
und finanziellen Aufstockung der Si-
cherheitsbehörden. Zudem gab es No-
vellierungen u. a. in den Bereichen des 
Polizeirechts, des Strafrechts und der 
Strafprozessordnung (  Geschichte 
der Terrorismusbekämpfung). 

In einem nicht zuletzt durch den 
Bundestagswahlkampf aufgeheizten 
gesellschaftlichen Klima wurde 1976 
schließlich der § 129a in das StGB 
eingefügt. Sowohl der sozialliberalen 
Koalition als auch der CDU/CSU-Op-
position ging es offenbar darum, im Po-
litikfeld der Inneren Sicherheit Kompe-
tenz und Entschlossenheit zu demonst-
rieren. Eine kriminalpolitische Not-
wendigkeit einer speziellen Anti-Ter-
ror-Gesetzgebung, etwa durch die Fest-
stellung, die bereits bestehenden Ge-
setze, insbesondere der § 129 StGB, 
seien zur Bekämpfung des Terrorismus 
nicht ausreichend, schien dagegen eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. Ent-
sprechendes rechtsstatistisches Materi-
al wurde vom damaligen Bundesin-
nenminister Maihofer (FDP) jedenfalls 
nicht vorgelegt. 
 
IV. Kritiker heben die negativen Aus-
wirkungen dieser speziellen Antiter-
ror-Gesetzgebung auf die politische 
Kultur und das rechtstaatliche System 
der Bundesrepublik hervor. So seien 
vor allem seit den 80er Jahren die für 
die Sicherheitsbehörden unübersicht-

lich erscheinenden unterschiedlichen 
Protestszenen der Neuen Sozialen 
Bewegungen (z. B. Anti-AKW-Bewe-
gung) zumindest in Teilen mit Hilfe 
der §§ 129, 129a StGB systematisch 
ausgeforscht worden. Demnach diene 
das bestehende Antiterrorinstrumenta-
rium als eine Art „Sesam-öffne-dich“, 
mit dem Zweck, „über den Einzelfall 
hinaus Kommunikationsstrukturen 
knacken, Daten erheben und ‚Sozio-
gramme des Widerstands‘ erstellen zu 
können, die nicht nur repressiv, son-
dern vor allem präventiv und operativ 
genutzt werden können“ (Gössner 
1991, S. 50). Eine Statistik der zwi-
schen 1980 und 1989 eingeleiteten 
Ermittlungsverfahren nach § 129a 
StGB scheint die These zu bestätigen, 
dass der Paragraf in erster Linie die 
Funktion eines „Ausforschungsinstru-
ments“ hatte: In nur 5 % der abge-
schlossenen Ermittlungsfälle kam es 
zu gerichtlichen Urteilen; in 95 % der 
Fälle wurden entsprechende Verfahren 
eingestellt oder mangels konkretem 
Tatverdacht gar nicht erst eröffnet. 
Ähnliche Quoten ließen sich auch in 
den 90er Jahren feststellen. Angesichts 
dieser Erkenntnisse gab es, wenn auch 
ergebnislos, wiederholt parlamentari-
sche und außerparlamentarische Initia-
tiven, den §129a StGB zu entschärfen 
oder gänzlich zu streichen. 
 
V. Nach den Anschlägen vom 11. 
September 2001 scheinen diese Forde-
rungen jedoch kaum Aussicht auf Er-
folg zu haben. Zu beobachten ist viel-
mehr eine gegenteilige Entwicklung. 
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Im Kontext der Umsetzung des „Rah-
menbeschlusses zur Terrorismusbe-
kämpfung“ des Europäischen Rates 
vom 13. Juni 2002 erfuhr der § 129a 
StGB im Dezember 2003 mit der Er-
weiterung der Katalogtaten eine erneu-
te Modifikation. Unter bestimmten 
Voraussetzungen gelten nunmehr „An-
griffe auf die körperliche Unversehrt-
heit“, „die schwere Gefährdung durch 
Freisetzung von Giften“, oder einige 
Delikte nach dem „Kriegswaffenkon-
trollgesetz“ als „terroristische“ Strafta-
ten. Im April 2002 wurde zudem der § 
129b StGB verabschiedet, der die An-
wendbarkeit der Bestimmungen der §§ 
129, 129a StGB auch auf Gruppierun-
gen und Organisationen ausweitet, die 
womöglich im Ausland „terroristische 
Straftaten“ begehen, in der Bundesre-
publik aber nicht durch illegale Aktivi-
täten in Erscheinung treten. Die Einfü-
gung dieser Norm geht nicht unmittel-
bar auf die Ereignisse des 11. Septem-
ber zurück, sondern steht eher in Zu-
sammenhang mit den Bemühungen um 
die EU-Rechtsangleichung und war 
schon in den 80er Jahren Gegenstand 
kriminalpolitischer Diskussionen. Kri-
tiker einer entsprechenden Erweiterung 
der §§ 129, 129a StGB weisen auf die 
Schwierigkeiten hin, die sich für die 
Justiz- und Strafverfolgungsbehörden 
bei der Definition terroristischer Ver-
einigungen im Ausland ergeben. So 
dürfte etwa die Problematik, unter wel-
chen Voraussetzungen gewaltsamer 
Widerstand gegen ein diktatorisches 
Regime als legitim und somit legal 
oder aber als illegitim und demnach 

terroristisch kategorisiert werden kann, 
mit den Normen des deutschen Straf-
rechts kaum zu lösen sein. Unter die-
sen Voraussetzungen steht zu befürch-
ten, dass die Einleitung von Ermitt-
lungsverfahren nach § 129b StGB, wo-
für es einer Ermächtigung durch das 
Bundesjustizministerium bedarf, will-
kürlich gemäß außenpolitischen Erwä-
gungen der jeweiligen Bundesregie-
rung erfolgen könnte. 
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zwischen der Polizei und den Geheim-
diensten in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Nach einem engen Verständnis 
ist damit lediglich die organisatorische 
Trennung zwischen den Polizeien des 
Bundes und der Länder einerseits und 
den Verfassungsschutzämtern, dem  
Bundesnachrichtendienst (BND) und 

 dem Militärischen Abschirmdienst 
(MAD) andererseits gekennzeichnet. 
Der ursprünglichen Intention gerechter 
wird ein weites Verständnis, das sich 
auch auf die unterschiedlichen Hand-
lungsbefugnisse dieser Behörden be-
zieht (so z. B. der Sächsische Verfas-
sungsgerichtshof in seinem Urteil vom 
21.7.2005, NVwZ 2005, S. 1310 ff.). 
 
II. Das Trennungsgebot geht zurück auf 
den so genannten Polizeibrief der Mili-
tärgouverneure der drei Westmächte an 
den Präsidenten des Parlamentarischen 
Rates vom 14. April 1949, in dem die 
künftige Struktur der Sicherheitsbehör-
den des Bundes festgelegt wurde. Die-
ses Schreiben enthält u. a. die Vorgabe, 
dass ein künftig zu schaffender deut-
scher Geheimdienst „keine Polizeibe-
fugnisse“ haben soll. Diese Kompe-
tenzbegrenzung ist vor dem histori-
schen Hintergrund des hochzentralisier-
ten Macht- und Terrorapparates des 
Nazistaates nur zu verständlich: 1939 
wurden die Gestapo, die Sicherheitspo-
lizei und der parteieigene Sicherheits-
dienst (SD) im Reichssicherheitshaupt-
amt zusammengefasst. 

Auch während der parlamentari-
schen Beratungen des neuen Bundes-
verfassungsschutzgesetzes 1950 erin-

nerten einzelne Abgeordnete an das 
abschreckende Beispiel der Gestapo 
und forderten den Ausschluss polizei-
licher Befugnisse für die neue Behör-
de. Dem entsprechend wurde in dem 
Gesetz bestimmt, dass dem  Bundes-
amt für Verfassungsschutz (BfV) „po-
lizeiliche Befugnisse oder Kontrollbe-
fugnisse“ nicht zustehen und dass er 
auch keiner polizeilichen Dienststelle 
angegliedert werden darf. Wenn auch 
das Trennungsgebot explizit nur auf 
der Ebene des einfachen Gesetzes nor-
miert ist, kann ihm gleichwohl in An-
betracht der Ausdifferenzierung in Art. 
87 Abs. 1 GG und vor dem Hinter-
grund der grundlegenden Entscheidung 
der Westalliierten Verfassungsrang zu-
gesprochen werden. 
 
III. Mit dem Aufbau komplexer elekt-
ronischer Dateiensysteme (  INPOL) 
durch die verschiedenen Sicherheitsbe-
hörden in Deutschland, vor allem aber 
mit dem zunehmenden Austausch per-
sonenbezogener Daten zwischen diesen 
Stellen wird indessen das Trennungs-
gebot Schritt für Schritt ausgehöhlt. 
Schon Ende der 70er Jahre wurde be-
kannt, dass der Bundesgrenzschutz 
(BGS), seit dem 1.7.2005  Bundes-
polizei (BPol), Daten von Reisenden, 
die „extremistischen“ Organisationen 
zugerechnet wurden, an den Verfas-
sungsschutz übermittelte. Auch die Po-
lizei informierte diesen Geheimdienst 
z. B. über Zufallsfunde bei einer Woh-
nungsdurchsuchung wie die Einladung 
zur Veranstaltung einer „extremisti-
schen“ Vereinigung. Der Verfassungs-
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schutz konnte sich auf diese Weise die 
weit reichenden Exekutivbefugnisse 
von Polizei, BGS etc. für seine eigenen 
Zwecke zunutze machen, womit die 
machtbegrenzende Wirkung des ge-
setzlichen Ausschlusses solcher Kom-
petenzen tendenziell aufgehoben wur-
de. Die organisatorische Trennung ge-
riet so immer mehr zur Fassade, hinter 
der sich die informationelle Vernetzung 
von Geheimdiensten und Polizei sowie 
der Aufbau eines faktisch technischen 
Überwachungsverbundes vollzog. 
 
IV. Das Terrorismusbekämpfungsge-
setz vom 9. Januar 2002 hat einen neu-
en Schub der kompetenziellen Aufrüs-
tung der deutschen Geheimdienste be-
wirkt. Nunmehr haben Verfassungs-
schutz und BND die Befugnis, bei 
Banken, Postdienstleistern, Luftfahrt- 
und Telekommunikationsunternehmen 
Auskünfte über sensible personenbe-
zogene Daten (z. B. über Kontenbewe-
gungen, Reiserouten etc.) einzuholen. 
Zwar sieht das Gesetz für den Fall der 
Verweigerung solcher Auskünfte keine 
Zwangsbefugnisse vor. Gleichwohl 
dürften die betreffenden Unternehmen 
solche Auskunftsersuchen im Hinblick 
auf die neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen durchaus als verpflichtend emp-
finden und ihnen deshalb im Regelfall 
unbesehen nachkommen. Damit haben 
die Geheimdienste praktisch eine poli-
zeiähnliche Ermittlungskompetenz er-
halten, die der ursprünglichen Intenti-
on des Trennungsgebots geradewegs 
zuwiderläuft und überdies keiner rich-
terlichen Kontrolle unterliegt. 

Trotz der inzwischen bereits ge-
schaffenen gesetzlichen Möglichkeiten 
zum Datenaustausch zwischen Polizei, 
Verfassungsschutz und BND wird ge-
genwärtig von CDU- und einigen SPD-
Politikern gefordert, dass eine bessere 
Nutzung der Vorfeldinformationen der 
Geheimdienste durch die Polizei im 
Rahmen der Terrorismusbekämpfung 
ermöglicht werden müsse. Das Tren-
nungsgebot dürfe insoweit „kein Dog-
ma“ sein, postulierte z. B. der SPD-In-
nenpolitiker Wiefelspütz im Mai 2004 
(Frankfurter Rundschau vom 22.05. 
2004). Auch der CDU-Innenpolitiker 
Wolfgang Bosbach plädierte für eine 
noch weiter reichende informationelle 
Vernetzung von Polizei und Geheim-
diensten: „Wenn der Staat alles wüsste, 
was er weiß, wären wir in Deutschland 
viel sicherer“ (Berliner Zeitung v. 
30.5.2005). 
 
V. In der Wissenschaft hingegen sind 
aus dem Trennungsgebot Konsequen-
zen auch im Hinblick auf das polizeili-
che Handeln gezogen worden: Grund-
sätzlich solle die Polizei bei Eingriffen 
in die Freiheitssphäre der Bürger offen 
agieren, während heimliche Maßnah-
men die Ausnahme darstellen sollen. 
Dies soll gerade den Unterschied ge-
genüber den Geheimdiensten ausma-
chen, bei denen der Einsatz „nachrich-
tendienstlicher Mittel“ schließlich eine 
große Rolle spielt. Die zahlreichen No-
vellen zu den Polizeigesetzen der Län-
der haben indessen die Befugnisse der 
Polizei, vor allem zur Gewinnung per-
sonenbezogener Daten „verdeckte“ 
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Eingriffe vorzunehmen, Schritt für 
Schritt erweitert. Das Spektrum reicht 
dabei vom Einsatz von V-Leuten über 
den „Lauschangriff“ (  Wohnraum-
überwachung) und die  Telekommu-
nikationsüberwachung bis zur  Ras-
terfahndung. In der kritischen wissen-
schaftlichen Literatur wird denn auch 
zu Recht moniert, dass sich die Ein-
griffskompetenzen von Polizei und Ge-
heimdiensten in rechtsstaatlich be-
denklicher Weise überlagern und sich 
eine Art Konkurrenzverhältnis zwi-
schen den unterschiedlichen Sicher-
heitsbehörden herausbildet. Das Tren-
nungsgebot erliegt so zunehmend der 
Gefahr, zu einer rein organisations-
rechtlichen Hülse zu verkümmern. 
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Umweltkriminalität 
 
 
I. Der Begriff „Umweltkriminalität“ 
bezeichnet ein Verhalten, das allge-
mein gegen geltendes Umweltrecht 
verstößt. Insbesondere betrifft es das 
Umweltstrafrecht und Straftatbestände 
zum Schutz einzelner Umweltgüter. 
Umweltbezogene Straftatbestände sind 
einerseits als Nebenstrafrecht in spe-
ziellen Gesetzen zum Pflanzen- und 
Tierschutz sowie in den Natur- und 
Landschaftsschutzgesetzen des Bun-
des und der Länder verankert. Diese 
enthalten auch Ordnungswidrigkeiten. 
Andererseits finden sich Straftatbe-
stände zur Umweltkriminalität vor al-
lem im 29. Abschnitt des Strafgesetz-
buches (StGB) mit der Überschrift 
„Straftaten gegen die Umwelt“. Dazu 
gehören im Einzelnen die Verunreini-
gung von Gewässern (§ 324 StGB), 
Böden (§ 324a StGB) und der Luft (§ 
325 StGB), die Verursachung von 
Lärm, Erschütterungen und nicht ioni-
sierenden Strahlen (§ 325a StGB), der 
unerlaubte Umgang mit gefährlichen 
Abfällen (§ 326 StGB), das unerlaubte 
Betreiben von Anlagen (§ 327 StGB), 
der unerlaubte Umgang mit radioakti-
ven Stoffen und anderen gefährlichen 
Stoffen und Gütern (§ 328 StGB), die 
Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete 
(§ 329 StGB) sowie die schwere Ge-
fährdung durch Freisetzen von Giften 
(§ 330a StGB). Weitere Straftatbe-
stände zur Umweltkriminalität befin-
den sich auch in anderen Gesetzen, 
z. B. in der Gewerbeordnung, im 
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Eingriffe vorzunehmen, Schritt für 
Schritt erweitert. Das Spektrum reicht 
dabei vom Einsatz von V-Leuten über 
den „Lauschangriff“ (  Wohnraum-
überwachung) und die  Telekommu-
nikationsüberwachung bis zur  Ras-
terfahndung. In der kritischen wissen-
schaftlichen Literatur wird denn auch 
zu Recht moniert, dass sich die Ein-
griffskompetenzen von Polizei und Ge-
heimdiensten in rechtsstaatlich be-
denklicher Weise überlagern und sich 
eine Art Konkurrenzverhältnis zwi-
schen den unterschiedlichen Sicher-
heitsbehörden herausbildet. Das Tren-
nungsgebot erliegt so zunehmend der 
Gefahr, zu einer rein organisations-
rechtlichen Hülse zu verkümmern. 
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Sprengstoffgesetz, im Atomgesetz, in 
Lebensmittel-, Arzneimittel-, Wein-, 
Chemikalien-, Seuchen-, Strahlen- und 
Immissionsschutzgesetzen, die gleich-
zeitig auch Ordnungswidrigkeiten ahn-
den. Auch Verstöße gegen die Gesetze 
der Umweltverträglichkeitsprüfung 
und der Gentechnik müssen letztlich 
zur Umweltkriminalität gezählt wer-
den. 
 
II. Für die Prävention von Umwelt-
kriminalität, also für die Verhinderung 
von Verstößen gegen Umweltschutz-
vorschriften, ist grundsätzlich nicht 
die Polizei, sondern sind die Behörden 
zuständig, zu deren Aufgabenbereich 
der Umweltschutz gehört. Diese Ver-
waltungsbehörden werden jedoch von 
der Polizei durch Maßnahmen des ers-
ten Zugriffs sowie im Wege der Amts-
hilfe unterstützt. Die Verfolgung von 
Umweltstraftaten ist dagegen Polizei-
angelegenheit. Die Polizeien müssen 
dafür allerdings die Fachkenntnis und 
auch die technische Ausrüstung der 
Umweltschutzbehörden in Anspruch 
nehmen. 

Schon seit Beginn der 1970er 
Jahre beschäftigt sich die Polizei mit 
der Verfolgung von Umweltdelikten. 
Erste Anfänge der Strafverfolgung 
bezogen sich aber hauptsächlich auf 
Gewässerverunreinigungen auf dem 
Rhein als Nebenfolge von Schiffsun-
fällen und wurden nahezu ausschließ-
lich durch Beamte der Wasserschutz-
polizei (WSP) durchgeführt. Seit 1972 
werden über dem Rhein regelmäßig 
Kontrollflüge mit Polizeihubschrau-

bern vorgenommen, um mögliche Ein-
leitungen aus den großen mittelrheini-
schen Industriegebieten zu überprüfen; 
1975 hielt die  Polizei-Führungsaka-
demie (PFA) ihr erstes umweltschutz-
bezogenes Seminar „Maßnahmen der 
Polizei zur Aufrechterhaltung des Ge-
wässerschutzes, der Abfallbeseitigung 
und des Naturschutzes“ ab. Die erheb-
liche Zunahme der Umweltschutzdis-
kussion seit Beginn der 1980er Jahre 
wirkte sich auch aus auf die Polizei, 
den Bundesgrenzschutz (seit dem 
1.7.2005  Bundespolizei – BPol), 
der die Überwachungsaufgaben auf 
hoher See übernahm, und die  Zoll-
behörden, die für den Küstenbereich 
zuständig wurden, und erweiterte 
insgesamt das Aufgabenfeld der poli-
zeilichen Bekämpfung von Umwelt-
straftaten. Zwar entwickelte sich keine 
organisatorisch verselbstständigte 
„Umweltpolizei“. Aber bei allen Poli-
zeien des Bundes und der Länder 
haben sich bis hinunter zu einzelnen 
Polizeiinspektionen eigene Dezernate, 
Sachgebiete und Referate, Umwelt-
schutztrupps und Ähnliches gebildet, 
deren Fäden im Bundeskriminalamt 
und in den Landeskriminalämtern zu-
sammenlaufen; teilweise sind die 
Polizeibereiche selbst auch mit hoch-
wertiger Technik ausgestattet. Außer-
dem werden im Bedarfsfall Umweltre-
ferate eingerichtet oder verstärkt, 
wenn ein Vorfall der Umweltkrimina-
lität über den lokalen Bereich hinaus 
über die Medien Aufmerksamkeit 
erzeugt. Dazu gehören auch die so ge-
nannten Ad-hoc-Gruppen, die aus Po-
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lizeibeamten zusammengesetzt sind, 
die sonst allgemeine Polizeiaufgaben 
wahrnehmen. 
 
III. In der polizeilichen Kriminalstatis-
tik (PKS) wurden erstmals 1973 Um-
weltdelikte gesondert ausgewiesen. Im 
Vergleich der PKS mit der Verurteil-
tenstatistik zeigt sich, dass Umweltkri-
minalität insgesamt nur unzureichend 
bestraft wird. Einerseits liegen die ab-
geurteilten Fälle überwiegend im un-
tersten Bereich strafbaren Unrechts und 
andererseits werden sowohl bei den 
Staatsanwaltschaften (bis zu 80 %) als 
auch bei den Gerichten (bis zu 50 %) 
die Verfahren der Umweltkriminalität 
eingestellt. Kommt es schließlich doch 
noch zu rechtskräftigen Verurteilungen, 
werden in der Regel lediglich Geldstra-
fen verhängt. Diese Ahndungspraxis 
bei Umweltdelikten hat verschiedene 
Ursachen: Die meisten Delikte der Um-
weltkriminalität gehören zu den so ge-
nannten opferlosen Delikten, denen es 
an geeigneten Verdachtsstrategien fehlt. 
Es kommt hinzu, dass in ganz erhebli-
chem Maße die öffentliche Verwaltung 
bestimmt, ob überhaupt eine Strafver-
folgung in Gang gesetzt wird. Das liegt 
z. B. daran, dass Verstöße gegen Um-
weltschutzvorschriften eng mit verwal-
tungsrechtlichen Vorgaben verknüpft 
sind. Da außerdem grundsätzlich für die 
Bekämpfung der Umweltkriminalität 
nicht die Polizei, sondern die im We-
sentlichen nur werktags tätigen Um-
weltschutzbehörden zuständig sind, 
hängen polizeiliche Ermittlungen von 
entsprechenden Strafanzeigen dieser 

Behörden ab. Eine Anzeigepflicht der 
Verwaltungsbehörden besteht aber 
nicht und es gibt auch keine Amtsträ-
gerstrafbarkeit; zudem sind die Zustän-
digkeiten im Umweltschutz unüber-
schaubar verteilt. Außerdem bestehen 
für Einrichtungen der öffentlichen Ver-
waltung und insbesondere auch für die 
Bundeswehr und ausländische Streit-
kräfte Sonder- und Ausnahmeregelun-
gen im Bereich des Umweltschutzes. 
IV. Für den Einsatz bei der Bekämp-
fung der Umweltkriminalität kann sich 
die Polizei inzwischen auch einer 
leistungsstarken Technik bedienen. 
Zum Beispiel arbeitet die Bundespoli-
zei (bis zum 1.7. 2005 Bundesgrenz-
schutz) seit 1997 mit dem neu entwi-
ckelten Luftüberwachungssystem 
„Medusa“, das über verschiedenartige 
Sensoren den aufgespürten Chemika-
lien, Ölen und anderen Schmierstoffen 
einen jeweils eigenen unverwechsel-
baren „Fingerabdruck“ zuordnen kann 
und damit zur Beweissicherung bei-
trägt, um damit die Umweltkriminali-
tät auf Nord- und Ostsee zu bekämp-
fen. Damit ist aber nicht automatisch 
auch eine erfolgreiche Strafverfolgung 
gewährleistet. 

Für die Strafverfolgung und die 
Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen ist es aus rechtsstaatlichen 
Gründen notwendig, einem Täter nach-
zuweisen, dass er die Gewässerverun-
reinigung „schuldhaft“ herbeigeführt 
hat. Es müssten also an Bord des be-
troffenen Schiffes sofort Proben ent-
nommen werden. Nach dem Gesetz 
vom 2.9.1994 (BGBl. II, S. 1789) zum 
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Seerechtsübereinkommen der Verein-
ten Nationen vom 10.12.1982 (Ver-
tragsgesetz Seerechtsübereinkommen), 
in dem das gesamte Seevölkerrecht 
eingegangen ist, darf die deutsche 
Wasserschutzpolizei gegen den Willen 
des Kapitäns aber nicht auf hoher See 
ermitteln, sondern erst im nächsten 
deutschen Anlaufhafen. Dadurch bleibt 
den Tätern der Umweltkriminalität ge-
nügend Zeit, Spuren zu beseitigen so-
wie die Aussagen der Mannschaft auf-
einander abzustimmen. Entsprechend 
gering ist die Zahl der erlassenen 
rechtskräftigen Strafverfolgungsmaß-
nahmen, die sich im Wesentlichen in 
Strafbefehlen erschöpfen und bei nur 
etwa 1 % der jährlich vor den deut-
schen Küsten durch Bundespolizei, 
Wasserschutzpolizei, Marine, Fische-
reiaufsicht und Zoll festgestellten Ge-
wässerverunreinigungen liegen. 

Im Gegensatz zur sonstigen Kri-
minalität haben bei Umweltdelikten 
Kinder und Jugendliche, Heranwach-
sende und Frauen nur eine unterge-
ordnete Bedeutung als Tatverdächtige. 
Außerdem ist insgesamt festzustellen, 
dass Taten der Umweltkriminalität vor 
allem in Form des eher spontanen, 
wenig geplanten Einzeldeliktes durch-
geführt werden und schwerwiegende 
Delikte mit hoher krimineller Energie 
einen geringeren Anteil haben. Denn 
die Delikte der Umweltkriminalität 
sind nur ganz selten und dann eher zu-
fällig unter den Komplexen der  Or-
ganisierten Kriminalität zu finden. 
Nach den terroristischen Anschlägen 
mit Anthrax (Milzbrand) in den USA 

Ende 2001, bei denen Milzbranderre-
ger per Post verschickt wurden, hat die 
Verunreinigung von Gewässern, Bö-
den und der Luft durch terroristische 
Anschläge eine öffentliche Diskussion 
ausgelöst, die weniger den Schutz der 
Umwelt als vielmehr den Schutz des 
öffentlichen Lebens betraf. Denn die 
Anschlagserie führte zu mehreren To-
ten und legte teilweise das öffentliche 
Leben lahm. Die zeitliche Nähe zu den 
islamistischen Terroranschlägen vom 
11. September in den USA führte zu-
sätzlich dazu, die Umweltkriminalität 
in erster Linie nur noch einseitig im 
Zusammenhang mit Terroranschlägen 
zu untersuchen. Das am 1.1.2002 in 
Kraft getretene Terrorismusbekämp-
fungsgesetz ermöglicht zum Beispiel 
nunmehr  Sicherheitsüberprüfungen 
für Mitarbeiter in lebens- oder vertei-
digungswichtigen Einrichtungen. 
 
V. Da die normierten Sicherheitsüber-
prüfungen auch auf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in lebens- oder vertei-
digungswichtigen Einrichtungen, also 
z. B. auf Angestellte bei Wasser-, Gas- 
und Elektrizitätswerken, erweitert wur-
den, hat das Terrorismusbekämpfungs-
gesetz den Gesetzeszweck auf einen 
vorbeugenden personellen Sabotage-
schutz erweitert und so Regelungen in 
Bezug auf eine allgemeine Gefahren-
abwehr aufgenommen. Kompetenzen 
für den Bereich der allgemeinen Ge-
fahrenabwehr stehen aber nach der 
verfassungsmäßigen Ordnung der Bun-
desrepublik nicht dem Bund, sondern 
allein den Ländern zu. 
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Aus verfassungsrechtlicher Sicht 
muss bedenklich stimmen, dass mit 
diesen neuen Regelungen zur Umwelt-
kriminalität tief in das sich aus Art. 1 
Abs. 1 S. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG erge-
bende „informationelle Selbstbestim-
mungsrecht“ der Bürger eingegriffen 
wird. Diese Ausweitung des so ge-
nannten sicherheitsrelevanten Bereichs 
auf weite Bereiche der privaten Wirt-
schaft verstößt gegen die „Wesentlich-
keitstheorie“, die bestimmt, dass Ein-
griffe in die Freiheitssphäre der Bürger 
vom Gesetzgeber bestimmt sein müs-
sen und nicht ins Ermessen der Exeku-
tive gestellt sein dürfen. Denn künftig 
soll als Ermächtigungsgrundlage für 
derartige Sicherheitsüberprüfungen 
nicht ein Parlamentsgesetz, sondern 
lediglich eine Rechtsverordnung ste-
hen, die grundsätzlich beliebig durch 
die Exekutive erweiterbar sein wird. 
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Verdachtsunabhängige 
Ermittlungen / 
Initiativermittlungen 
 
 
I. Verdachtsunabhängige Ermittlungen 
sind Ermittlungen im strafrechtlichen 
Vorfeld ohne eine bestimmte Tat oder 
einen bestimmten Verdächtigen. Die 
Polizei ermittelt, um Täterstrukturen 
oder Täter herauszufinden. Sie werden 
auch Initiativermittlungen, Vorfelder-
mittlungen, Verdacht schöpfende Er-
mittlungen, Suche nach Ermittlungsan-
sätzen oder präventive Kriminalitätsbe-
kämpfung genannt. Bei der bundes-
deutschen Polizei, besonders den Lan-
deskriminalämtern, ist dieses Ermitt-
lungsmodell noch neu; bei den Ge-
heimdiensten und mit Einschränkungen 
beim Zollkriminalamt gehört es zum 
Handwerk. Weil Polizei Ländersache 
ist, sind die Kompetenzen der Polizei 
bei verdachtsunabhängigen Ermittlun-
gen in den verschiedenen Landespoli-
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zeigesetzen geregelt und die Landes-
kriminalämter die Adressaten der Re-
geln. 
 
II. Durch verdachtsunabhängige Er-
mittlungen sollen Verbrechen bereits 
im Vorfeld bekämpft und das Dunkel-
feld der  Organisierten Kriminalität 
aufgehellt werden. Bei dieser präven-
tiven Verbrechensbekämpfung werden 
mögliche Straftäter bereits im Vorfeld 
von Taten observiert. So können Ver-
brechen bereits in der Phase der Pla-
nung verhindert werden. Gleichzeitig 
können durch verdachtsunabhängige 
Ermittlungen die Strukturen der Orga-
nisierten Kriminalität erforscht wer-
den. Denn wenn die Polizei nicht be-
reits bei dem ersten bekannt geworde-
nen Verbrechen die Täter verhaftet, 
können durch eine langfristige Obser-
vation die Struktur der Organisation 
erforscht und die Anstifter festgenom-
men werden. Beispiele dafür sind be-
sonders aus den USA bei der Bekämp-
fung des Organisierten Verbrechens 
bekannt. Außerdem könne nur durch 
Ermittlungen ohne einen strafrechtli-
chen Anfangsverdacht gegen Verbre-
chen ermittelt werden, bei denen keine 
der beteiligten Personen ein Interesse 
an einer Aufklärung hat, z. B. Schmug-
gel, Korruption oder Schutzgelderpres-
sung (wobei hier die Opfer aus Angst 
schweigen). Die den polizeilichen Er-
mittlungsapparat in Bewegung setzen-
de Anzeige fehlt. 

Das Ziel der „Suche nach Ermitt-
lungsansätzen“ ist das methodische 
Aufdecken von tatunabhängigen Struk-

turen. Diese Forderung „wäre vor eini-
gen Jahren noch revolutionär, ja rechts-
widrig zu nennen gewesen und leuch-
tet, nach der Ausweitung der Polizei-
gesetze, auch heute sicher noch nicht 
jedem ein. Etwa zwei Drittel dieses 
Weges der Polizei im strafrechtlichen 
Vorfeld sind aber bereits zumindest ge-
setzestechnisch zurückgelegt. Es fehlt 
lediglich noch der letzte Schritt zu rei-
nen ‚Initiativermittlungen’ bzw. ‚Ver-
dachtschöpfenden Ermittlungen’, Struk-
turen und Hintermänner betreffend“ 
(Ruhlich 1998, S. 330). Die Folgen 
sind, dass die Trennung zwischen Po-
lizei und Geheimdiensten aufgehoben 
wird, dass das Legalitäts- durch das 
Opportunitätsprinzip ersetzt wird und 
die ermittelnden Beamten zwischen 
Polizei- und Strafrecht nach Belieben 
wählen können. Die Polizei entschei-
det dann selbstständig darüber, wel-
ches Recht angewandt wird und ob 
bzw. wann die Straftaten verfolgt wer-
den. Außerdem sind von verdachtsun-
abhängigen Ermittlungen immer eine 
mehr oder weniger große Zahl Un-
schuldiger, oft ohne ihr Wissen, betrof-
fen. D. h., die Unschuldsvermutung 
wird bei diesen Maßnahmen verneint. 

Die meisten bei verdachtsunab-
hängigen Ermittlungen verwandten 
Methoden gehören zum bekannten 
und in den vergangenen Jahren ständig 
erweiterten Ermittlungsrepertoire der 
Polizei. Der Unterschied liegt in der 
rechtlichen Einordnung. Denn jetzt 
werden diese Methoden gegen Bürger 
angewandt, ohne dass ein strafrechtli-
cher Anfangsverdacht vorliegt. Dabei 
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ist zu bedenken, dass selbst diese 
Schwelle relativ niedrig liegt. 
 
III. Zu den verdachtsunabhängigen Er-
mittlungsmethoden, die sich gegen ver-
schiedene Personen- und Tätergruppen 
richten, gehören inzwischen viele ver-
schiedene, teilweise technisch aufwen-
dige Methoden. Die Landeskriminal-
ämter und das  Bundeskriminalamt 
(BKA) recherchieren ohne einen An-
fangsverdacht im Internet. Der Haupt-
teil der Anzeigen beschäftigte sich mit 
der Kinderpornografie. Vom 1. Januar 
bis zum 10. Oktober 2000 betrafen 881 
der 1.015 Anzeigen des BKA die Kin-
derpornografie. 

In einigen Bundesländern gehört 
die  Schleierfahndung und verdachts- 
und anlassunabhängige Kontrollen im 
grenznahen Gebiet, normalerweise bis 
30 Kilometer hinter der Grenze, bei ei-
ner entsprechenden Rechtsverordnung 
auch weiter, zum erlaubten Fahndungs-
instrumentarium. Besonders konserva-
tive Politiker fordern eine Ausweitung 
der schon bestehenden und gerade in 
Großstädten an zentralen Plätzen und 
U-Bahnen, inzwischen teilweise sogar 
in Bussen, fast schon flächendeckenden 

 Videoüberwachung. Des Weiteren 
wird immer wieder vorgeschlagen, Vi-
deokameras an „gefährlichen“ Orten zu 
installieren. Bayern nannte als gefährli-
che Orte neben Bahnhöfen auch Ge-
bäudepassagen und Bordelle. Begrün-
det wird diese optische Totalerfassung 
aller Personen, die sich in einem be-
stimmten, von einer Kamera überwach-
ten Gebiet bewegen, immer mit der 

Steigerung des  subjektiven Sicher-
heitsgefühls der Bevölkerung.  

Zu den weitgehend technischen 
und bereits erlaubten verdachtsunab-
hängigen Mitteln gehört die zuletzt 
flächendeckend 2001 eingesetzte  
Rasterfahndung. Auf Kritik bei Daten-
schützern und der Bevölkerung stieß 
dagegen das automatische Erfassen von 
KFZ-Kennzeichen. Entgegen dem Ge-
bot der Datensparsamkeit möchte be-
sonders die bayerische Regierung au-
tomatisch jedes Fahrzeug an bestimm-
ten Punkten wie Grenzübergängen und 
Autobahnbrücken erfassen und dann 
das Kennzeichen mit der Fahndungsda-
tei abgleichen. So könnten gestohlene 
Fahrzeuge gefunden werden. Daten, die 
zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten nötig sind, wer-
den gespeichert. Die anderen gelöscht.  

Im Zuge der  DNA-Analyse 
wurde bereits eine entsprechende Da-
tenbank aufgebaut. Sie soll in den kom-
menden Jahren weiter ausgebaut wer-
den. Dazu zählt höchstwahrscheinlich 
auch eine Ausweitung des Kreises der 
Betroffenen. Daneben verwendet die 
Polizei zunehmend auch im Vorfeld die 
altbekannten Methoden der Observati-
on verdächtiger Personen, des Einsat-
zes von V-Leuten oder Vertrauens-
Leuten (also Privatpersonen) und Ver-
deckten Ermittlern (also Polizeibeam-
ten). Die präventive, verdachtsunab-
hängige  Telekommunikationsüber-
wachung, die in einigen Polizeigeset-
zen enthalten war, wurde vom Bundes-
verfassungsgericht verboten. Am 27. 
Juli 2005 stellte das Bundesverfas-
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sungsgericht fest, dass die Vorschrift 
im Niedersächsischen Gesetz über die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, die 
die Telekommunikationsüberwachung 
erlaubt und gegen die ein Bürger ge-
klagt hatte, gegen das Grundgesetz ver-
stößt und deshalb nichtig ist. Die Ge-
heimdienste und die Zollbehörden dür-
fen präventiv Telefongespräche abhö-
ren um schwere Verbrechen, besonders 
im Umfeld der Organisierten Krimina-
lität, zu verhindern. Die Verdachtsmel-
dungen der Geheimdienste führen 
meistens zu keinem Strafverfahren. 
 
IV. Die besonders umstrittene Initiativ-
ermittlungskompetenz des Bundeskri-
minalamtes in dem Vorschlag des In-
nenministeriums zum Terrorismusbe-
kämpfungsgesetz wurde nach heftigem 
Widerspruch von Bürgerrechtsverbän-
den, Juristen und auch des Bundesmi-
nisteriums der Justiz auf ein Erheben 
von Daten zur Ergänzung vorhandener 
Sachverhalte, auf  Computerkrimina-
lität und Bedrohungen der inneren und 
äußeren Sicherheit der Bundesrepublik 
begrenzt. Die grundsätzliche Tendenz, 
das BKA zu einer eigenständigen Er-
mittlungsbehörde auszubauen ist davon 
nicht betroffen. Genauso wenig wie die 
Tendenz, dass nicht am Anfang der Er-
mittlungen, sondern an deren Ende ein 
strafrechtlicher Anfangsverdacht steht. 
 
V. Aus rechtspolitischer Sicht ist das 
Verschwimmen der Grenzen zwischen 
Polizei- und Strafprozessrecht eindeu-
tig negativ zu bewerten. Die verschie-
denen Polizeien können sich für ihr 

Handeln die Rechtsgrundlage, Polizei- 
oder Strafrecht, selbst aussuchen. 
Gleichzeitig verschwimmen die Gren-
zen zwischen Polizei und Geheim-
diensten immer mehr. Bei der Polizei 
entsteht so eine Tendenz zum Daten-
sammeln auf Vorrat, ohne dass eine 
rechtstaatliche und öffentliche Kontrol-
le erfolgt. Eine aussagekräftige Evalua-
tion der Maßnahmen gibt es nicht. 

Außerdem beachten verdachtsu-
nabhängige Ermittlungen nur die poli-
zeiliche Seite des Verbrechens. Die 
gesellschaftliche Seite, also wie durch 
ein bestimmtes gesellschaftliches Kli-
ma und Kontrollen Verbrechen ver-
hindert werden können, wird dabei 
kaum bis überhaupt nicht beachtet. 
Hier könnten durch einen erheblich 
geringeren finanziellen Aufwand die 
gleichen Ergebnisse erzielt werden, z. 
B. durch Integritätspakte und transpa-
rente Entscheidungen kann Korruption 
im Vorfeld verhindert werden. 

Die Schleierfahndung richtet sich 
in der Praxis gegen Ausländer und – in 
Berlin – bei keiner Schleierfahndung 
wurde die grenzüberschreitende Kri-
minalität bekämpft. Insgesamt wurden 
dort bei vier Fahndungen 3.700 Perso-
nen und etwa 1.650 Fahrzeuge kon-
trolliert. Das Ergebnis waren 36 Straf-
anzeigen, u. a. wegen Verstößen ge-
gen das Ausländergesetz. 
 

  
 
Roggan, Fredrik 2000: Auf legalem Weg in 

einen Polizeistaat – Entwicklung des 
Rechts der Inneren Sicherheit, Bonn  
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Vereinsverbote / 
Religionsprivileg 
 
 
I. Gemäß Art. 9 Abs. 2 GG sind Ver-
einigungen verboten, „deren Zwecke 
oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen 
zuwiderlaufen oder die sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder ge-
gen den Gedanken der Völkerverstän-
digung richten“. Das 1964 erlassene 
Vereinsgesetz (BGBl. I, S. 593; seit-
her mehrfach geändert) gibt dem Bun-
desminister des Innern die Möglich-
keit, bundesweit tätige Vereine zu ver-
bieten. Bei Vereinen, die nur in einem 
Bundesland tätig sind, ist das Land zu-
ständig. Verboten werden kann nicht 
nur ein Verein, der in das Vereinsre-
gister eingetragen worden ist (§§ 55 ff. 
BGB), sondern „ohne Rücksicht auf 
die Rechtsform jede Vereinigung, zu 
der sich eine Mehrheit natürlicher oder 
juristischer Personen für längere Zeit 
zu einem gemeinsamen Zweck frei-
willig zusammengeschlossen und ei-
ner organisierten Willensbildung un-
terworfen hat“ (§ 2 Abs. 1 VereinsG). 
 

II. Nach der Rechtslage bis zum Jahr 
2001 gehörten „Religionsgemeinschaf-
ten und Vereinigungen, die sich die ge-
meinschaftliche Pflege einer Weltan-
schauung zur Aufgabe machen“, nicht 
zu den Vereinen, die verboten werden 
konnten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 VereinsG a. 
F.). Das so genannte Religionsprivileg 
im Vereinsgesetz hatte seine rechtli-
che Begründung in der „Freiheit der 
Vereinigung zu Religionsgesellschaf-
ten“, die durch Art. 137 der Weimarer 
Reichsverfassung (WRV) vom 11. Au-
gust 1919 gewährleistet ist und auf-
grund von Art. 140 GG in der Bundes-
republik weiter gilt. Das Vereinsgesetz 
von 1964 klammerte Religionsgemein-
schaften und Weltanschauungsvereini-
gungen daher aus dem Anwendungs-
bereich der Verbotsbestimmungen aus. 
Diese Privilegierung wurde allerdings 
überwiegend für nicht verfassungs-
rechtlich zwingend gehalten. 
 
III. Schon vor den Anschlägen des 11. 
September 2001 gab es im Bundesmi-
nisterium des Innern (BMI) Bestre-
bungen, das Religionsprivileg aus dem 
Vereinsgesetz zu streichen. Das Ziel 
dieser angestrebten Gesetzesänderung 
bestand darin, auch religiöse Gruppen, 
deren Zwecke oder Tätigkeiten Straf-
gesetzen zuwiderlaufen, verbieten zu 
können. Der Verfassungsschutzbericht 
für das Jahr 2000 berichtete im Kapi-
tel „Sicherheitsgefährdende und extre-
mistische Bestrebungen von Auslän-
dern“ ausführlich über die Aktivitäten 
„islamistischer Gruppierungen“. Kon-
kreter Hintergrund der Änderungsbe-
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strebungen war das so genannte „Kali-
fat von Köln“. Metin Kaplan, die zen-
trale Figur dieser Gruppe, wurde Ende 
2000 wegen Aufrufs zum Mord an 
einem Widersacher, der später tatsäch-
lich in Berlin von Unbekannten er-
schossen wurde, zu einer Haftstrafe 
verurteilt und inzwischen in die Türkei 
abgeschoben. 

Nach dem 11. September 2001 
waren die Rahmenbedingungen für die 
Durchsetzung dieser Gesetzesände-
rung günstig. Nachweisbare Verbin-
dungen zwischen den Attentaten in 
den USA und dem „Kalifatstaat“ gab 
es zwar nicht. Doch entstand schon al-
leine durch den Umstand, dass die Tä-
ter von New York und Washington 
Vertreter radikaler islamischer Glau-
bensrichtungen waren, die nötige Ak-
zeptanz für die Streichung des Religi-
onsprivilegs. Bereits das erste Maß-
nahmenpaket, das die Bundesregie-
rung nach dem 11. September vorleg-
te, schlug daher die Streichung vor 
(BT-Drs. 14/7026). Nur die PDS-
Fraktion formulierte Bedenken. 
 
IV. Als unmittelbare Folge der Geset-
zesänderung hat der Bundesinnenmi-
nister im Dezember 2001 die „islamis-
tische extremistische Vereinigung ‚Ka-
lifatstaat‘ die dazugehörende Stiftung 
‚Diener des Islam‘ [...] sowie 19 Teil-
organisationen mit insgesamt rund 
1100 Mitgliedern verboten“ (Pressemit-
teilung des BMI vom 12.12.2001). Das 
Verbot macht das gesamte im Vereins-
gesetz vorgesehene Instrumentarium zu 
seiner Durchsetzung anwendbar. Die 

Fortführung der Organisation und Er-
satzgründungen sind unter Strafandro-
hung verboten (§§ 8, 20 VereinsG); das 
Vermögen wird eingezogen (§§ 3, 10, 
11 VereinsG). Hohe Funktionäre, die 
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit 
haben und weiterhin die Ziele der ver-
botenen Gruppierung verfolgen, kön-
nen nach den einschlägigen ausländer-
rechtlichen Bestimmungen abgescho-
ben werden; so bestätigt durch einen 
Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg (1 S 254/03 vom 
7.5.2003). Die Klage des „Kalifatstaa-
tes“ gegen das Verbot beim Bundes-
verwaltungsgericht (6 A 4/02 vom 27. 
11.2003) blieb ebenso erfolglos wie die 
Verfassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht (1 BvR 536/03 vom 
2.10. 2003). 
 
V. Vor dem Hintergrund der primären 
Ausrichtung der Gesetzesbegründung 
auf bestimmte „fundamentalistisch-
islamistische Vereinigungen“ (BT-
Drs. 14/7026, S. 6) hielt sich die Kri-
tik anderer Religionsgemeinschaften 
an der Gesetzesänderung in Grenzen. 
Ausdrücklich betont die Gesetzesbe-
gründung, dass der katholischen und 
der evangelischen Kirche der privile-
gierte Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts ohnehin unmittel-
bar durch die Verfassung garantiert ist 
(Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 5 
WRV). Die Nennung weiterer „isla-
mistischer Gruppierungen“ im Verfas-
sungsschutzbericht deutet darauf hin, 
dass in Zukunft auch weitere Vereini-
gungen mit religiösem Hintergrund 
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verboten werden könnten. Dies betrifft 
z. B. die „Islamische Gemeinschaft 
Milli Görüs e.V.“, die jedoch auch von 
den Verfassungsschutzämtern als we-
sentlich weniger radikal eingeschätzt 
wird als die nun verbotene „Kalifat-
staat“-Gruppe. Die Möglichkeit des 
Vereinsverbots dürfte bei fundamenta-
listischen Gruppen aber zumindest zu 
einer präventiven Mäßigung von Äu-
ßerungen und Verhalten führen. 

Verbote von Gruppen, die unter in 
Deutschland lebenden Einwanderern 
eine größere Anhängerschaft haben, 
könnten weitreichende (Neben-) Fol-
gen haben. Sie könnten den Bemühun-
gen für eine bessere Integration der 
zweiten und dritten Einwanderergene-
ration zuwiderlaufen. Die Innenminis-
ter werden daher zukünftig besonders 
gründlich zu prüfen haben, ob ein Ver-
bot im Hinblick auf die Vereinigungs-
freiheit im konkreten Fall verhältnis-
mäßig ist. Dies hat auch das Bundes-
verfassungsgericht in seinem Beschluss 
zum Verbot des „Kalifatstaates“ betont 
(1 BvR 536/03 vom 2.10.2003, Rand-
ziffer 20). Dabei wird auch sorgfältig 
zu prüfen sein, ob aufgrund von Äuße-
rungen und Verhaltensweisen einzelner 
Führungspersönlichkeiten auf die Ver-
botsbedürftigkeit einer ganzen Grup-
pierung geschlossen werden kann. 

Wie alle Partei- und Organisati-
onsverbote birgt das Verbot religiöser 
Gruppen die Gefahr einer Radikalisie-
rung ihrer Mitglieder und Anhänger im 
Untergrund. Das Verbot diverser 
rechtsextremistischer Gruppen in den 
1990er Jahren hat gezeigt, dass sich 

nur ein Teil der Anhängerschaft durch 
ein Organisationsverbot von weiteren 
Aktivitäten abhalten lässt. Das Verbot 
von Ersatzgründungen ist nur schwer 
kontrollierbar, wenn lockere Organisa-
tionsformen gewählt oder andere Grup-
pen unterwandert werden. Die Radika-
lisierung der Nationaldemokratischen 
Partei Deutschlands (NPD) geht gerade 
darauf zurück, dass sich etliche Anhän-
ger verbotener Gruppen in den 1990er 
Jahren hier ein neues Betätigungsfeld 
gesucht haben. Die Durchsuchung von 
1200 Objekten im Rahmen eines 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungs-
verfahrens wegen des Verdachts des 
Verstoßes gegen das Verbot des „Kali-
fatstaates“ im Dezember 2003 zeigt, 
dass auch in diesem Fall das Verbot 
nicht automatisch zu einem Ende der 
aus der Perspektive der Innenpolitik 
unerwünschten Aktivitäten dieser 
Gruppe geführt hat. 

Im Gegensatz zu politischen Par-
teien, deren Verfassungswidrigkeit ge-
mäß Art. 21 Abs. 2 GG nur das Bun-
desverfassungsgericht feststellen kann, 
ist das Verbot anderer und nun auch 
religiöser Vereinigungen stark exeku-
tivlastig. Nur ein kleiner Teil der Ver-
botsfälle ist so spektakulär, dass über-
haupt eine breitere Öffentlichkeit da-
von Kenntnis erlangt. Längst nicht alle 
Fälle, werden aufgrund einer gerichtli-
chen Anfechtung des Verbots über-
prüft. 
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Verwaltungsreformen 
 
 
I. Reformbemühungen sind seit jeher 
Thema in der deutschen Verwaltung. 
Seit Anfang der 90er Jahre haben vor 
allem angelsächsisch geprägte Re-
formbemühungen nachhaltig Konjunk-
tur im deutschsprachigen Raum. Im 
englischsprachigen Raum seit den 80er 
Jahren unter dem Begriff „New Public 
Management“ (NPM) zusammenge-
fasst, sind sie in Deutschland eher 

unter dem Namen „Neue Steuerungs-
modelle“ (NSM) bekannt geworden. 
Vorreiter in diesem Bereich war die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt), de-
ren Konzepte prägend für die Refor-
men der deutschen Kommunen wurden 
und später zumindest begrifflich das 
Dach für die Reformen auf Bundes- 
und Landesebene bildeten. Für NPM 
wie NSM gilt dabei, dass sie einerseits 
keine geschlossenen Konzepte anbie-
ten und nur als Oberbegriff für eine 
Vielzahl von Reformvorschlägen die-
nen, andererseits zwar konkrete Re-
formvorschläge für die Mikroebene der 
Binnenmodernisierung formulieren, auf 
der Makroebene der Staatsreform aber 
diffus bleiben. 

Die betriebswirtschaftlich inspi-
rierten Reformen der Mikroebene wer-
den theoretisch sowohl von der neoli-
beralen Public-Choice-Schule als auch 
von neotayloristischen Management-
ansätzen beeinflusst. Auf der Makro-
ebene verbindet man die Reforman-
sätze vor allem mit Maßnahmen zur 
Privatisierung und Deregulierung, zur 
Auslagerung und Verselbstständigung 
von Verwaltungseinheiten und mit der 
Einführung von Wettbewerbselemen-
ten in der Verwaltung. Konzepte zur 
allgemeinen Staatsmodernisierung, in 
Deutschland vor allem der „aktivie-
rende Staat“, der „schlanke Staat“ und 
der „funktionale Staat“, bleiben umge-
kehrt merklich abstrakt, wenn sie Aus-
sagen zu Binnenreformen treffen sol-
len. Beide Bereiche, Mikro- und Ma-
kroebene, sind nach wie vor unver-
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Seit Anfang der 90er Jahre haben vor 
allem angelsächsisch geprägte Re-
formbemühungen nachhaltig Konjunk-
tur im deutschsprachigen Raum. Im 
englischsprachigen Raum seit den 80er 
Jahren unter dem Begriff „New Public 
Management“ (NPM) zusammenge-
fasst, sind sie in Deutschland eher 

unter dem Namen „Neue Steuerungs-
modelle“ (NSM) bekannt geworden. 
Vorreiter in diesem Bereich war die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt), de-
ren Konzepte prägend für die Refor-
men der deutschen Kommunen wurden 
und später zumindest begrifflich das 
Dach für die Reformen auf Bundes- 
und Landesebene bildeten. Für NPM 
wie NSM gilt dabei, dass sie einerseits 
keine geschlossenen Konzepte anbie-
ten und nur als Oberbegriff für eine 
Vielzahl von Reformvorschlägen die-
nen, andererseits zwar konkrete Re-
formvorschläge für die Mikroebene der 
Binnenmodernisierung formulieren, auf 
der Makroebene der Staatsreform aber 
diffus bleiben. 

Die betriebswirtschaftlich inspi-
rierten Reformen der Mikroebene wer-
den theoretisch sowohl von der neoli-
beralen Public-Choice-Schule als auch 
von neotayloristischen Management-
ansätzen beeinflusst. Auf der Makro-
ebene verbindet man die Reforman-
sätze vor allem mit Maßnahmen zur 
Privatisierung und Deregulierung, zur 
Auslagerung und Verselbstständigung 
von Verwaltungseinheiten und mit der 
Einführung von Wettbewerbselemen-
ten in der Verwaltung. Konzepte zur 
allgemeinen Staatsmodernisierung, in 
Deutschland vor allem der „aktivie-
rende Staat“, der „schlanke Staat“ und 
der „funktionale Staat“, bleiben umge-
kehrt merklich abstrakt, wenn sie Aus-
sagen zu Binnenreformen treffen sol-
len. Beide Bereiche, Mikro- und Ma-
kroebene, sind nach wie vor unver-
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bunden. Seit Mitte der 90er Jahre wer-
den die Reformen ergänzt durch Kon-
zepte des Qualitätsmanagements (QM) 
wie z. B. die ursprünglich in der Auto-
mobilindustrie entwickelten DIN-nor-
mierten Qualitätsmanagementsysteme 
(DIN ISO 9000 ff. und DIN ISO 2000 
ff.), das Konzept des Total Quality 
Managements (TQM), das in Japan ent-
wickelte, einen kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess (KVP) anstrebende 
Kaizen sowie das Modell der European 
Foundation for Quality Management 
(EFQM). Zahlreiche Modelle in den 
Bereichen Personal- und Organisati-
onsentwicklung ergänzen darüber hin-
aus die Reformvorschläge. 
 
II. Treibende Kraft bei den Reformbe-
mühungen waren zu Beginn die Kom-
munen. Mitte der 90er Jahre antizipier-
ten aber auch Landesverwaltungen und 
etwas später ebenfalls die Bundesver-
waltung die Reformbemühungen. Vor-
reiter auf Landesebene waren und sind 
die Polizeien. So entwickelten zahlrei-
che Behörden unterschiedliche Kon-
zepte. Zu nennen wären exemplarisch 
das „Neue Steuerungs- und Führungs-
system“ der Polizei in Nordrhein-West-
falen oder die „Neuen Steuerungsins-
trumente“ (NSI) der Polizei in Baden-
Württemberg. Neben den Schwierig-
keiten, die sich aus der Übertragung ei-
nes für die kommunale Leistungsver-
waltung entwickelten Konzeptes auf 
die staatliche Eingriffsverwaltung erge-
ben, erwies sich die mangelnde Ver-
knüpfung der Binnenreformen mit Re-
formen auf der Makroebene gerade im 

Bereich der Inneren Sicherheit als pro-
blematisch. Zwar existieren in den 
meisten Polizeien Elemente des Neuen 
Steuerungsmodells wie Budgetierung, 
Dezentrale Ressourcenverantwortung, 
Controlling, Zielvereinbarungen und 
Produkte, doch ist es bisher nicht ge-
lungen, diese zu einem schlüssigen 
Konzept, dass auch die Rolle der Poli-
zeien im Verhältnis zur Umwelt be-
rücksichtigt, zusammenzuführen. Dar-
über hinaus scheitern viele Reformen 
an den Widerständen und Akzeptanz-
problemen der Beschäftigten. Auch 
wenn die Reformen von Organisation 
zu Organisation unterschiedlich sind, 
so steht hinter allen Reformen die 
Grundannahme, dass die Arbeit der 
Polizei verbessert werden kann durch 
eine größere Eigenverantwortung der 
Beamten. Dieses soll erreicht werden 
durch Hierarchieabbau und Dezentrali-
sierung von Aufgaben und Kompeten-
zen. Es setzt allerdings voraus, dass die 
Arbeit der Polizei nicht nur planbar, 
sondern auch messbar ist. Die noch 
immer ungeklärte Wirkungsfrage poli-
zeilichen Handelns steht dem aber bis-
lang im Weg. 
 
III. Die oben skizzierten Entwicklun-
gen kamen durch die Anschläge des 
11. September 2001 zunächst zum 
Erliegen. Statt dezentraler Aufgaben-
wahrnehmung per Zielvereinbarungen 
wurden zentral entwickelte Aktions-
pläne eingeführt und umgesetzt. In den 
letzten Jahren hat sich der Trend zur 
Zentralisierung fortgesetzt, beispiels-
weise zu erkennen an der Schaffung 
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von Großbehörden und zentralen Ver-
waltungsbehörden. Der zunehmende 
finanzielle Druck führt zudem dazu, 
dass neue, Kosten sparende Formen 
der Sicherheitserbringung verstärkt zur 
Geltung kommen. Zum einen wären 
hier Überlegungen zur Privatisierung 
und zum Outsourcing zu nennen und 
zum anderen die Verlagerung von we-
niger komplexen Aufgaben auf neue 
staatliche Akteure wie  Wachpoli-
zeien und  freiwillige Polizeidienste 
oder direkt die Vergabe an  private 
Sicherheitsdienste. Auch die Kommu-
nen sind zunehmend wieder im Au-
ßendienst tätig und schicken Außen-
dienstmitarbeiter des Ordnungsamtes 
durch die Fußgängerzonen und Pro-
blemviertel. Vor allem in den Ländern, 
die die zweigeteilte Laufbahn einge-
führt haben, sind diese Entwicklungen 
zu beobachten. Dabei dürfte der Trend, 
„einfachere“ Aufgaben auf Private oder 
weniger gut bezahlte staatliche Akteure 
zu verlagern, aufgrund der Haushalts-
lage sich in den nächsten Jahren eher 
noch verstärken. Diese Entwicklung 
könnte dazu führen, dass langfristig 
betrachtet lediglich noch die schweren 
Verbrechensformen von der Polizei be-
arbeitet werden, die leichteren, so ge-
nannten Massendelikte aber anderen 
Organisationen übertragen werden. Ei-
ne der Folgen wird dann sein, das Per-
sonal bei den Polizeien dementspre-
chend zu reduzieren. 

 
IV. Die Verlagerung von Aufgaben an 
andere Einrichtungen und die zuneh-
mende Anzahl von sicherheitsprodu-

zierenden staatlichen, kommunalen 
und privaten Akteuren wird es nötig 
machen, dass die Polizeien eine stär-
ker koordinierende Rolle übernehmen. 
Für die Sicherheitsproduktion wird es 
immer mehr erforderlich, Maßnahmen 
abzusprechen und Aufgaben zu vertei-
len. Die Polizei bietet sich hierbei als 
der originäre Hauptakteur und somit 
Koordinator im Politikfeld Innere Si-
cherheit an. Einige Landespolizeien 
tragen diesen neuen Aufgaben bereits 
Rechnung durch die Schaffung von 
Sicherheitsnetzwerken,  Ordnungs-
partnerschaften, kriminalpräventiven 
Räten sowie zahlreichen anderen Ko-
ordinierungsgremien, die allerdings 
teilweise über den reinen Symbolwert 
noch nicht hinausgelangen. 
 
V. In Zukunft wird es auch für die Po-
lizei darauf ankommen, einen Staats- 
und Verwaltungsreformansatz zu ent-
wickeln, der deutlicher auf die empiri-
schen Bedingungen von Staat, Verwal-
tung und Demokratie eingeht. Der 
politikfeldorientierte Ansatz bietet sich 
als Alternative zu dem klassischen Bü-
rokratiemodell und dem Modell des 
betriebsökonomisch orientierten New 
Public Managements bzw. des Neuen 
Steuerungsmodells an. Die öffentliche 
Verwaltung ist kein Unternehmen, das 
am Markt operiert, sie ist vielmehr Teil 
des politischen Systems, unterliegt 
dessen Bedingungen und erfordert 
Reformansätze, die speziell auf diese 
Voraussetzungen ausgerichtet sind. 

Das Verwaltungshandeln im poli-
tikfeldorientierten Modell, somit auch 
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das Handeln der Polizei, ist auf gesell-
schaftliche Wirkung ausgerichtet. 
Bedeutete das inputorientierte Verwal-
tungshandeln, mit einem fest vorgege-
benen Mitteleinsatz ein möglichst o-
timales Ergebnis zu realisieren, zielen 
die neuen output- oder auch outcomeo-
rientierten Ansätze darauf ab, eine re-
lativ klar umrissene Wirkung zu errei-
chen und dabei einen möglichst knap-
pen Mitteleinsatz aufzuwenden. Diese 
Ansätze sind dementsprechend anfäl-
lig, betriebsökonomische Effizienz, ge-
nauer, Kosteneinsparungen zum Selbst-
zweck werden zu lassen. Die eigentli-
che Zielsetzung dessen, was gesell-
schaftlich erreicht werden sollte, geht 
dann schnell verloren. Im Bereich der 
Polizei, die sehr tief greifend in die 
Rechte und das Eigentum der Bürger 
eingreift, ist die Ausrichtung auf einen 
Maßstab von Kosten und Leistung 
noch wesentlich sensibler zu bewerten 
als in anderen öffentlichen Verwal-
tungssektoren. Um den damit verbun-
denen Gefahren zu entgehen, betont 
das Modell eines wirkungsorientierten 
Verwaltungshandelns die Einbindung 
der Verwaltung in die Voraussetzun-
gen und Bedingungen des politischen 
Systems einschließlich ihrer verfas-
sungsrechtlichen und bürgerrechtlichen 
Grundlagen. 

Demzufolge obliegt es nicht der 
Kompetenz der Verwaltung, eigen-
ständig festzulegen, welche Aufgaben 
sie ausübt oder nicht mehr ausübt. Da-
rüber zu entscheiden sind allein par-
lamentarische Institutionen legitimiert. 
Eine vorrangig betriebswirtschaftliche 

Festlegung von Polizeiaufgaben bei-
spielsweise erscheint nicht angemes-
sen. Die Haupttätigkeit der Verwal-
tungsleitung liegt darin, die festgeleg-
ten Staatsaufgaben, für die einzelnen 
Politikfelder konkretisiert in den Poli-
tik-Programmen (z. B.  Polizeipoli-
tik,  Kriminalpolitik, Politik der  
Inneren Sicherheit), adäquat umzuset-
zen. Maßstab für die Verwaltungsfüh-
rung ist die „Wirkung“ der Program-
me. Um diese zu erreichen, stehen ei-
ne Reihe von neuen Verwaltungsins-
trumenten für die interne wie externe 
Steuerung zur Verfügung, zu nennen 
sind: Leistungen (substitutiv zum „Pro-
dukte“-Verständnis), Zielvereinbarun-
gen, Dezentrale Ressourcenverantwor-
tung / Budgetierung und Controlling. 
Sie sind allerdings als Instrumente, 
nicht als Modellmaßstab zu nutzen. 

Eine größere Bedeutung als bisher 
erlangen die Außenbeziehungen der 
Verwaltung. Verwaltung wird zum Ak-
teur in den Netzwerken und Verhand-
lungssystemen der Politikfelder, hier 
muss insbesondere die Verwaltungslei-
tung die unterschiedlichen Konflikte 
moderieren, muss sich für Ziele und 
Anliegen einsetzen, die wenig Unter-
stützung von organisierten Interessen 
finden, muss Unterstützer-Koalitionen 
herausbilden, insgesamt also versu-
chen, durch Kooperationen mit den un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Ak-
teuren die Umsetzung der Politik-Pro-
gramme zu ermöglichen. 

Die politikfeldspezifischen Ko-
operationen setzen voraus, dass die Or-
ganisationsentwicklung diesen Bedin-
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gungen des Verwaltungshandelns ent-
spricht. Dies erfordert zum einen eine 
dezentrale Ausrichtung: Es sind Orga-
nisationseinheiten zu schaffen, die ers-
tens genügend Ressourcen aufbringen, 
um innerhalb des durch Steuerungszie-
le vorgegebenen Rahmens eigenstän-
dig handeln zu können und die zwei-
tens hinsichtlich ihres Zuständigkeits-
gebietes geografisch so zugeschnitten 
sind, dass sie die maßgeblichen politi-
schen und gesellschaftlichen Akteure 
überhaupt erreichen können (Kommu-
nen, Verbände etc.). Zum anderen 
muss die Organisation danach ausge-
richtet werden, dass wiederkehrende 
Aufgabenstellungen so weitgehend wie 
möglich von jeweils einer Subeinheit 
bearbeitet werden können, dies schafft 
gleichermaßen Transparenz wie die 
Voraussetzungen für effiziente Bear-
beitungsvorgänge. 

Sollen Organisationseinheiten in 
der Lage sein, eigenverantwortlich zu 
handeln, schließen sich für die Perso-
nalentwicklung entsprechende Folge-
rungen an. Vor allem bedeutet dies, 
die Anforderungen an die Leitungsbe-
amten zu erhöhen. Sie müssen sich 
auch als Moderatoren gesellschaftli-
cher Konflikte verstehen. Angesichts 
dieser Ansprüche wäre zu prüfen, in-
wieweit bestimmte hochrangige Füh-
rungspositionen nur auf Zeit zu beset-
zen sind, um so ggf. Fehlbesetzungen 
korrigieren zu können. In der Ausbil-
dung des Verwaltungspersonals wäre 
insbesondere die Situation an den  
Fachhochschulen für Verwaltung bzw. 
Polizei zu überdenken, die bislang 

sehr stark durch reglementierte und 
verschulte Strukturen geprägt sind, die 
eine Entwicklung hin zu mehr eigen-
verantwortlichem Handeln des Perso-
nals nicht unbedingt befördern. 

Das polizeiliche Handeln, als ein 
bedeutender Teil der öffentlichen Ver-
waltung, wird sich im Zuge des Wett-
streites unterschiedlicher Reformkon-
zeptionen in den nächsten Jahren tief 
greifend verändern. Verwaltungsrefor-
men vollziehen sich dabei nicht als 
„objektive“ Sachzwänge, zu denen es 
keine Alternativen gibt. Sie bestehen 
vielmehr aus institutionspolitischen 
Aushandlungen, die zwischen den ein-
zelnen Akteuren, seien es Ministerien, 
Behörden, Personalräte, Parlamente, 
Gewerkschaften, Interessengruppen 
oder anderen, geführt werden. Verwal-
tungsreform ist in diesem Sinne ein 
zentraler Bestandteil von Polizeipoli-
tik, die gerade diese Aushandlung von 
Strukturen, Funktionen und Entschei-
dungsprozessen innerhalb der Polizei 
zum Inhalt hat. 
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Videoüberwachung 
 
 
I. „Videoüberwachung“ bezeichnet die 
Beobachtung öffentlicher Räume durch 
Kommunen und Polizei mittels optisch 
elektronischer Einrichtungen, die häu-
fig auch eine Aufzeichnung der Bilder 
erlauben. Unter „öffentlichen Räumen“ 
werden frei zugängliche Straßen und 
Plätze verstanden, nicht jedoch der ge-
samte öffentlich zugängliche Raum, zu 
dem z. B. auch das Innere von Behör-
den oder privaten der Öffentlichkeit zu-
gänglichen Geschäftsräumen wie Kauf-
häuser oder Banken gehören. 
 
II. Bis Mitte der 90er Jahre wurde der 
öffentliche Raum in Deutschland sei-
tens der Polizeibehörden entweder zum 
Zweck der Verkehrsüberwachung dau-
erhaft oder wie bei Veranstaltungen 
und Versammlungen, die dem Ver-
sammlungsrecht unterliegen, temporär 

beobachtet. Die Rechtsgrundlage für 
eine präventive Überwachung des öf-
fentlichen Straßenraums findet sich in 
der Polizeigesetzgebung der Bundes-
länder; in den meisten Landespolizei-
gesetzen ist in den letzten Jahren ein 
Passus eingefügt worden, der der Poli-
zei die Videoüberwachung im öffentli-
chen Raum explizit ermöglicht. Die 
Gesetze unterscheiden sich jedoch – je 
nach (kriminal-) politischer Auffassung 
– teilweise erheblich voneinander, so z. 
B. in Bezug auf die Definition gefährli-
cher Orte sowie die Möglichkeit und 
Dauer der Speicherung der aufgezeich-
neten Bilder. Während z. B. die Länder 
Hessen und Bayern die Videoüberwa-
chung ausdrücklich fördern, nehmen 
andere Landesregierungen eine distan-
ziertere Position ein und setzen höhere 
Hürden für ihren Einsatz. Einige Bun-
desländer wie Berlin und Hamburg ver-
fügten zu Beginn des Jahres 2002 noch 
gar nicht über die für die Videoüber-
wachung im öffentlichen Raum erfor-
derlichen Rechtsgrundlagen. 

Die von den Kameras aufgezeich-
neten Bilder werden normalerweise 
auf Monitoren beobachtet, die in einer 
lokalen Polizeistation aufgestellt sind. 
Wichtige Einfluss- bzw. Erfolgsfakto-
ren sind die Anzahl und technische 
Ausstattung der benutzten Kameras 
(Schwenk- und Zoomfähigkeit, Nacht-
tauglichkeit) und Monitore, die Art 
und Weise der Monitorbeobachtung 
und -aufstellung (Anzahl der Beo-
bachtungsstunden pro Tag, Schulung 
der Beobachter, Zahl der hauptamtli-
chen Beobachter), die Aufzeichnungs-
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kapazität und -dauer, die Kommunika-
tion der Beobachter mit den Polizei-
kräften vor Ort sowie die Einbindung 
der Überwachungsmaßnahme in be-
gleitende Maßnahmen (lokale Präven-
tionskonzepte, bauliche Maßnahmen, 
verstärkte Fußstreifen). 

Neben stationären sind vermehrt 
temporäre Anlagen zu beobachten, die 
an den lokalisierten Kriminalitäts-
brennpunkten nur so lange installiert 
werden, bis das entsprechende Krimi-
nalitätsproblem behoben ist. Das Land 
Baden-Württemberg hat zu diesem 
Zweck einen mobilen Pool aufgebaut, 
durch den Videoüberwachungsanlagen 
in kleinen und mittleren Städten in 
kürzester Zeit temporär errichtet wer-
den können. 

Im Idealfall verbindet die Video-
überwachung im öffentlichen Raum ei-
ne präventive Beobachtung mit repres-
siven Effekten. Die Präventionswir-
kung wird dabei in der Hauptsache 
durch die Offenheit der Maßnahme 
erreicht, die durch begleitende Me-
dienarbeit der Betreiber noch verstärkt 
wird. Hierdurch sollen potenzielle 
Täter durch die Erhöhung des Entde-
ckungsrisikos von ihrer Tat abgehalten 
werden. Jedoch können je nach Delikt 
unterschiedliche präventive Wirkungen 
auftreten. Während Straftaten wie 
Raub oder Körperverletzung, die ohne 
die Videoüberwachung möglicherwei-
se spontan begangen worden wären, 
verhindert werden können, gilt dies 
nicht in gleichem Maße für z. B. Be-
schaffungsstraftaten von Drogenabhän-
gigen. Im letzteren Fall führt die Vi-

deoüberwachung lediglich dazu, dass 
die Täter einen nicht überwachten Ort 
für ihre Straftat auswählen. Die repres-
sive Wirkung der Videoüberwachung 
wird zum einen durch eine schnellere 
Reaktionszeit der Polizei auf gerade im 
Entstehen bzw. in der Ausführung be-
findliche Straftaten erzielt, die durch 
die Beobachtung der Monitore sofort 
entdeckt und durch Einsatzkräfte vor 
Ort bekämpft werden sollen. Zum an-
deren kann durch die Aufzeichnung 
der Tat Beweismaterial gesichert wer-
den, das die Verurteilung des Täters 
erleichtert und bei Polizei und Justiz 
Ressourcen schont. 

Die Videoüberwachung im öf-
fentlichen Raum wird im Wesentli-
chen zur Bekämpfung der Straßenkri-
minalität, d. h. von Eigentums- und 
Gewaltdelikten sowie der Drogenkri-
minalität eingesetzt. Doch nicht nur 
die Bekämpfung tatsächlich registrier-
ter Kriminalität, sondern auch die Ver-
besserung des  subjektiven Sicher-
heitsgefühls der Bürger an vorher als 
unsicher empfundenen Orten stellt ei-
ne wichtige Aufgabe der Videoüber-
wachung dar. Einsatzorte sind festge-
stellte kommunale Kriminalitätsbrenn-
punkte, wie Bahnhofsvorplätze, inner-
städtische Plätze und Einkaufsstraßen, 
auf denen viele Menschen verkehren. 
Aufgrund retrospektiver Analysen 
stellen diese Orte kriminologische Hot 
Spots dar, die für Straftäter besonders 
attraktiv sind. 
 
III. Nachdem in Großbritannien 1985 
die erste Videoüberwachungsanlage 
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im öffentlichen Raum in Bournemouth 
installiert wurde, wurden in rascher 
Folge nahezu alle englischen Groß-
städte mit – durch das Home Office 
massiv geförderten – Überwachungs-
systemen versehen. Die Videoüberwa-
chung im öffentlichen Raum wurde in 
Großbritannien vor allem zur Be-
kämpfung von Gewalt und Vandalis-
mus, von Jugendkrawallen und z. B. in 
London zur Terrorismusbekämpfung 
genutzt. Ihr laut Kommunen, Polizei 
und Innenministerium erfolgreicher 
Einsatz hat über die Grenzen Großbri-
tanniens hinaus eine erhöhte Nachfra-
ge dieser Technik zur Kriminalitäts-
bekämpfung bewirkt. 

Auch in Deutschland haben eini-
ge Kommunen in den letzten Jahren 
Videoüberwachungsanlagen im öffent-
lichen Raum angeschafft; Vorreiter 
war Leipzig, wo 1996 eine Überwa-
chungsanlage zur Bekämpfung der 
Drogenszene und der Straßenkrimina-
lität im Innenstadtbereich installiert 
wurde. Für Leipzig liegen auch die 
ausführlichsten (polizeilichen) Erfah-
rungsberichte vor, wobei die Wirkung 
der Maßnahme vor allem im präventi-
ven Bereich und in der Herstellung des 
Sicherheitsgefühls der Bürger gesehen 
wird. Weitere Anlagen sind z. B. in 
Halle (Saale), Frankfurt (Main), Re-
gensburg, Potsdam, Fulda, Mannheim 
und Magdeburg installiert. Insgesamt 
betrug die Zahl der Videoüberwa-
chungsanlagen im öffentlichen Raum 
in Deutschland zur Jahreswende 2001/ 
2002 weniger als 30. Somit konnte zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht von einer 

weiten Verbreitung gesprochen wer-
den. Gegen eine mit Großbritannien 
vergleichbare Entwicklung sprechen 
sowohl die politische und rechtliche 
Lage in den Bundesländern, Kostenar-
gumente sowie die insgesamt eher 
undramatische Kriminalitätslage in den 
meisten deutschen Kommunen. Eine 
flächendeckende Überwachung der 
deutschen Innenstädte würde wahr-
scheinlich auch gesellschaftlich nicht 
akzeptiert werden.  
 
IV. Auch durch die seit dem 11. Sep-
tember 2001 veränderte Sicherheitsla-
ge ist in Deutschland kein Nachfrage-
schub zu beobachten. Im Gegensatz zu 
Großbritannien, wo die Videoüberwa-
chungsanlagen zum Teil auch gegen 
die konkrete terroristische Bedrohung 
durch die IRA eingesetzt und von der 
Bevölkerung begrüßt wurden, werden 
Überwachungsmaßnahmen der Polizei 
in Deutschland – auch historisch be-
dingt – generell kritischer aufgenom-
men. Gleichwohl sind bisher, von lo-
kalen Ausnahmen abgesehen, keine 
größeren Proteste seitens der betroffe-
nen Öffentlichkeit gegen die bisher 
installierten Anlagen bekannt gewor-
den. 

Die Videoüberwachungsanlagen 
im öffentlichen Raum sind jedoch ins-
besondere von Bürgerrechtlern und 
Datenschützern immer wieder kritisiert 
worden. So wurde die positive Wir-
kung der Videoüberwachung immer 
wieder prinzipiell angezweifelt, zumal 
in Deutschland noch zu wenige aussa-
gefähige Evaluationen existieren. Hier 
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müssen die Polizei, Kommunen und 
Wissenschaft in den nächsten Jahren 
aktiv werden. Auch die befürchtete 
Verdrängung der Kriminalität in nicht 
überwachte Nachbarbereiche wird kri-
tisiert, da die Videoüberwachung nicht 
die Ursachen der Kriminalität bekämp-
fe, sondern lediglich der Verschiebung 
nicht erwünschter sozialer Randgrup-
pen aus dem Innenstadtbereich im In-
teresse der lokalen Wirtschaft und des 
Tourismus diene und damit bereits 
vorhandene Vorurteile bestätige (Wehr-
heim 2000, S. 37 ff.). Aus Sicht von 
Stadtsoziologen wird die Gefahr for-
muliert, dass videoüberwachte Städte 
ihre gesellschaftliche Integrationsfunk-
tion verlieren können. Wenn Kommu-
nen und lokale Wirtschaft mittels Vi-
deoüberwachung unerwünschte Perso-
nen oder Gruppen aus den Innenstäd-
ten verdrängen, laufen die Städte ihrer 
Ansicht nach Gefahr, lediglich zur 
Konsumstätte für die Mittel- und Ober-
schicht zu degenerieren. 

Auch die rechtlichen Grundlagen 
der Videoüberwachung im öffentlichen 
Raum werden immer wieder kritisiert; 
entsprechende Klagen gegen bestehen-
de Anlagen waren bisher allerdings 
nicht erfolgreich. Insbesondere die Da-
tenschutzaspekte bei der Aufzeichnung 
und Speicherung der Bilder stellt für 
die Gegner ein wichtiges Argument 
gegen den Betrieb von Videoüberwa-
chungsanlagen dar. Des Weiteren wer-
den auch die mit der digitalen Speiche-
rung der Bilder jetzt und zukünftig 
existierenden Verknüpfungsmöglich-
keiten mit Fahndungsdateien anderer 

Behörden oder die Nutzung biometri-
scher Techniken problematisiert. Hier 
besteht häufig ein grundsätzliches 
Misstrauen gegenüber den Datenerhe-
bungswünschen der staatlichen Straf-
verfolgungsorgane. Schließlich werden 
die hohen Kosten für die Aufstellung, 
den Betrieb und die Wartung sowie für 
die Monitorüberwachung kritisiert; die 
gewünschten Effekte könnten nach 
Auffassung der Gegner auch mit nie-
derschwelligeren Maßnahmen, z. B. 
durch verstärkten Polizeieinsatz oder 
andere Präventionsprojekte mit gerin-
gerem Finanzaufwand erzielt werden 
könnten. 
 
V. Eine Befragung von Polizeiführern 
und Bürgermeistern der 50 größten 
Städte Deutschlands hat 2002 eine eher 
entspannte Lagebeurteilung der für die 
kommunale Sicherheit Verantwortli-
chen ergeben. Die Befragten waren mit 
der Sicherheitslage ihrer Kommune 
weitgehend zufrieden und hielten da-
her die Installation einer Videoüberwa-
chungsanlage in ihrer Kommune mehr-
heitlich nicht für erforderlich. Obwohl 
die Technik selbst durchaus positiv 
eingeschätzt wurde, lehnten die Be-
fragten eine flächendeckende Ausbrei-
tung der Videoüberwachung im öffent-
lichen Raum ab, auch entsprechende 
Gesetzesänderungen zur weiteren Ver-
breitung und Nutzung wurden nicht für 
erforderlich gehalten. 

Insgesamt kann für Deutschland 
konstatiert werden, dass „englische 
Verhältnisse“, was die Videoüberwa-
chung des öffentlichen Raums durch 
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Kommunen und Polizeibehörden be-
trifft, in den nächsten Jahren nicht zu 
erwarten sind. Zwar werden einzelne 
Bundesländer diese Technik weiter 
fördern, es überwiegt angesichts des 
vermuteten Kosten-Nutzen-Verhält-
nisses jedoch eher eine reservierte 
Haltung. 
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Wachpolizei / 
Hilfspolizei 
 
 
I. Die Wachpolizei ist eine mit beson-
deren Aufgaben betraute und aus An-
gestellten bestehende Organisationsein-
heit, die in rechtlicher Hinsicht weitge-
hend mit den in allen Bundesländern 
bekannten Hilfspolizeien vergleichbar 
ist. Im Gegensatz zu den organisato-
risch bei den örtlichen Ordnungs- und 
Verwaltungsbehörden angebundenen 
Hilfspolizeien mit überwiegend Kon-
troll- und Überwachungsaufgaben (z. 
B. der Gewerbe- oder Straßenverkehrs-
ordnung) ist die Wachpolizei (WaPol) 
Teil der allgemeinen Aufbauorganisati-
on von Polizeibehörden; in der Regel 
angebunden auf der Ebene der Polizei-
präsidien (Flächen- oder Bereichspräsi-
dien). 

Die Bediensteten der Wachpoli-
zei werden, wie am Beispiel Hessens 
deutlich wird, ebenso wie Hilfspolizei-
beamtinnen und -beamte gemäß § 99 
Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung (HSOG) zur Wahrnehmung be-
stimmter Aufgaben der Gefahrenab-
wehr oder zur hilfsweisen Wahrneh-
mung bestimmter polizeilicher Aufga-
ben bestellt (vergleichbare Regelun-
gen existieren auch in den anderen 
Bundesländern). Im Rahmen der zu-
gewiesenen Aufgaben haben sie die 
Befugnisse von Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamten (PVB), von de-
nen sie sich auch äußerlich lediglich 
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durch ein anderes Ärmelabzeichen, 
fehlende Dienstgradabzeichen – bei 
ansonsten identischer Uniform – und 
ein andersfarbiges Mützenband unter-
scheiden. Zur Anwendung unmittelba-
ren Zwanges durch Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt oder durch Waf-
fen sind sie jedoch nur befugt, wenn 
sie hierzu besonders ermächtigt wur-
den (§ 99 Abs. 2 S. 1 HSOG). 

Hilfspolizeibeamtinnen und -be-
amte können Beamte im statusrechtli-
chen Sinne sein, sind aber, wie auch 
im Falle der Wachpolizistinnen und     
-polizisten, überwiegend im Angestell-
tenverhältnis beschäftigt. Sie sind je-
doch Beamten (Amtsträgern) im Sinne 
des Strafrechts (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 
StGB) und des Amtshaftungsrechts 
(Art. 34 GG i. V. m. § 839 BGB) 
gleichgestellt. Weitere Einzelheiten, 
wie z. B. die Ausbildung, regeln Ver-
ordnungen über die Ausbildung und 
die Bestellung von Hilfspolizeibeam-
tinnen und -beamten (in Hessen: Hi-
PoVO vom 18. März 2002). 
 
II. Blickt man in die Geschichte der 
Länderpolizeien nach dem Zweiten 
Weltkrieg zurück, dann bestand ein Be-
dürfnis für Hilfspolizeien schon lange 
grundsätzlich dort, wo PVB aufgrund 
subsidiärer Zuständigkeiten nicht gene-
rell zu Vollzugshandlungen herangezo-
gen werden konnten. Durch die einge-
setzten Hilfspolizeibeamtinnen und       
-beamten konnten die „Nichtpolizeibe-
hörden“ ihre Aufgaben wie beispiels-
weise die Überwachung von Sonder-
nutzungen, von Ladenschlussbestim-

mungen, abfallrechtlichen Regelungen 
oder gewerberechtlichen Vorschriften, 
effektiver und leichter durchführen. 
Darüber hinaus bestand auch in solchen 
Bereichen ein großes Bedürfnis für 
Hilfspolizeien, in denen die Polizeibe-
hörden und ihre PVB angesichts der 
stetig zunehmenden Aufgabenfülle kei-
ne personellen oder zeitlichen Kapazi-
täten mehr hatten. Zunehmend spürbar 
wurde dies in den vergangenen Jahren 
insbesondere in den Bereichen der 
Überwachung des ruhenden Verkehrs 
sowie der Rotlicht- und Geschwindig-
keitsüberwachung. 
 
III. In Hessen, in vergleichbarer Form 
zuvor bereits in Hamburg und Berlin, 
werden nun neben den eher als Entlas-
tung von subsidiären oder „nieder-
schwelligen“ Vollzugshandlungen zu 
verstehenden Aufgaben, Hilfspolizei-
beamtinnen und -beamte zunehmend 
auch zur hilfsweisen Wahrnehmung 
bestimmter polizeibehördlicher Auf-
gaben bestellt. Nach dem Regierungs-
wechsel von einer rot-grünen zu einer 
bürgerlich-liberalen Koalition in Hes-
sen Anfang 1999 beschlossen die bei-
den neuen Koalitionsparteien CDU 
und FDP im Rahmen einer „neuen 
Sicherheitsarchitektur“ in ihrer Koali-
tionsvereinbarung die Einführung ei-
ner Wachpolizei; zunächst als ein auf 
zwei Jahre angelegtes Pilotprojekt. In 
der Koalitionsvereinbarung vom 19. 
März 1999 wird dies u. a. damit be-
gründet, „dass die Vollzugspolizei von 
solchen Aufgaben entlastet werden 
solle, die keine hohe Sicherheitsrele-
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vanz haben und auch von nicht voll 
ausgebildeten Polizeikräften erfüllt 
werden können.“ Nahezu gleich argu-
mentierend legte auch die sächsische 
Staatsregierung im Oktober 2001 
einen Gesetzentwurf zur Einführung 
einer 230 Bedienstete umfassenden 
Wachpolizei vor, die jedoch lediglich 
auf zwei Jahre befristet zur Entlastung 
der Vollzugspolizei beitragen sollte. 

Zum einen begründet sich die 
Einführung der Wachpolizei somit in 
der Vorsorge für die Fälle polizeilicher 
Alltagspraxis, in denen der Einsatz voll 
ausgebildeter PVB nicht notwendig er-
forderlich ist, wie beispielsweise die 
Erfüllung von Sicherungs- oder Ob-
jektschutzaufgaben. Durch eine Wach-
polizei, die solche Aufgabenbereiche 
übernimmt, kann auf diese Weise im 
Bereich der voll ausgebildeten PVB ei-
ne Freisetzung personeller Ressourcen 
für höherwertige und eine qualifizierte-
re Ausbildung erfordernde Aufgaben 
ermöglicht werden. Zum anderen trägt 
dieser Baustein der „hessischen Sicher-
heitsoffensive“ aber auch den zuneh-
menden Sparzwängen, denen sich auch 
die öffentliche Verwaltung nicht zu 
entziehen vermag, Rechnung; lassen 
sich durch die verkürzten Ausbildungs-
zeiten der Wachpolizei (Hessen 16 
Wochen, Sachsen 12 Wochen) doch 
auch, und zwar in vergleichsweise kur-
zer Zeit, die im vollzugspolizeilichen 
Bereich bestehenden Personaldefizite – 
zumindest in Teilen – auffangen. In 
der Regierungserklärung des hessi-
schen Ministerpräsidenten Roland 
Koch (CDU) vom 22. April 1999 hieß 

es dann auch zu diesem Thema: „Es ist 
nicht immer sinnvoll, studierte Krimi-
nalkommissare das ganze Jahr hin-
durch rund um die Uhr Objekte bewa-
chen zu lassen. Und wir werden es 
nicht schaffen, studierte Kriminalkom-
missare in öffentlichen Parkanlagen 
alle Wege begehen zu lassen. Eine 
Wachpolizei kann solche Aufgaben 
sehr viel günstiger wahrnehmen.“  
 
IV. Während den in anderen Bundes-
ländern als Äquivalent zur hessischen 
Wachpolizei zu sehenden Angestellten 
im Polizeidienst (Berlin), Angestellten 
im Wachdienst (Hamburg) oder gleich-
falls Wachpolizisten (Sachsen) nur sehr 
eng umgrenzte Aufgabenbereiche zu-
gewiesen werden – entweder Verkehrs-
überwachung, Parküberwachung oder 
Sicherheits- und Ordnungsdienst (dar-
unter u. a. auch Objektschutz) –, steht 
der hessischen Wachpolizei prinzipiell 
ein verhältnismäßig breit gefächertes 
Tätigkeitsfeld offen: Neben Objekt-
schutzmaßnahmen oder der Sicherung 
polizeilicher Grundstücke und Gebäude 
sind auch Fußstreifen, Verkehrsüber-
wachung, die Durchführung erken-
nungsdienstlicher Maßnahmen, Gefan-
genentransporte und Gewahrsamsdienst 
sowie Dienst bei Großveranstaltungen 
oder besonderen Ereignissen einge-
schlossen.  

Nicht allen Beobachtern dieser 
Entwicklung gefällt aber diese kosten-
günstige Art, mittels einer Wachpolizei 
eine Erhöhung der polizeilichen Prä-
senz in der Öffentlichkeit zu erzielen. 
Die häufig eingeforderte Verbesserung 
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des Sicherheitsgefühls und verstärkte 
Bürgernähe, die so erreicht werden, sei-
en nur Mogelpackungen. Begriffe wie 
„Polizei light“, „Billigpolizei“ oder 
„Lachpolizei“ machten die Runde. 
Auch die Berufsvertretungen meldeten 
sich zu Wort. Lehnten sie anfangs je-
doch die Einführung einer Wachpolizei 
noch rundweg ab, so hat sich diese Hal-
tung angesichts der nachweislichen 
Entlastung der Vollzugspolizei mittler-
weile zumindest in Teilen gewandelt. 
Nach wie vor aber wird vor dem Hin-
tergrund der in Hessen eingeführten 
zweigeteilten Polizeilaufbahn (nur noch 
gehobener und höherer Dienst, der 
mittlere Dienst wird geschlossen) be-
fürchtet, dass künftig Teile der Voll-
zugspolizei mehr und mehr durch die 
Wachpolizei ersetzt werden könnten 
und zeitgleich die teureren Planstellen 
des Vollzugs unter Inkaufnahme eines 
Qualitätsverlustes verringert würden.  
 
V. Es ist zu vermuten, dass die in 
Hessen Ende 2000 begonnene Einfüh-
rung bzw. Erprobung der Wachpoli-
zei, ungeachtet aller beschriebenen 
Vorbehalte und Kritik und wohl auch 
ohne die Ereignisse des 11. September 
2001, nach Ablauf der auf zwei Jahre 
festgesetzten Pilotphase, mit der festen 
Einbindung in die Aufbauorganisation 
der Polizei ein positives Ende gefun-
den hätte. Durch die mit den Anschlä-
gen in den USA einhergehende welt-
weite Veränderung der Sicherheitslage 
beschleunigte sich dieser Prozess je-
doch deutlich: Im Rahmen eines neuen 
– 200 Mill. € schweren – Sicherheits-

paketes wurde, neben einer Verbesse-
rung der Ausstattung im Bereich der 
Informationstechnik und der Polizei-
fahrzeuge, bereits frühzeitig vor Ende 
der 2-Jahres-Frist die Einstellung von 
250 zusätzlichen Wachpolizistinnen 
und -polizisten bekannt gegeben. Dies 
war gleichzeitig auch die politische 
Festlegung auf die Wachpolizei, die 
der gesetzlichen und organisatorischen 
folgte. Auch Sachsen hält über die ur-
sprünglich geplanten zwei Jahre an der 
Wachpolizei fest, wenn auch in gerin-
gerem Umfang. Wie sich die Entwick-
lung dieses Bereiches der Sicherheits-
vorsorge in Hessen, Sachsen und im 
gesamtdeutschen Raum zukünftig ge-
stalten wird, kann wohl nicht mit letz-
ter Sicherheit prognostiziert werden. 
In unserem Nachbarland Schweiz bei-
spielsweise ist Folgendes bereits Rea-
lität: Seit November 2001 gibt es dort 
in drei Gemeinden die erste private Ge-
meindepolizei. Die Gemeinden haben, 
so der Wortlaut der Pressemeldung, 
eine private Firma beauftragt, mit ei-
nem Sicherheitsdienst für „öffentliche 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu sor-
gen.“ Insgesamt 10 Angestellte sind 
dort mit Uniformen und Fahrzeugen 
mit der Aufschrift Gemeindepolizei 
unterwegs. Die Angestellten tragen 
keine Waffen, aber schusssichere Wes-
ten. 

Ob in absehbarer Zeit solche Zu-
stände auch in Deutschland herrschen 
werden, bleibt abzuwarten. Aktuell 
zumindest streben angesichts leerer 
Haushaltskassen in nahezu allen Bun-
desländern die Einstellungszahlen we-
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der bei Vollzugs-, noch bei Wach- und 
Hilfspolizeien nach oben. 
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Wirtschaftskriminalität 
 
 
I. Eine Legaldefinition, also die in 
einem Gesetz enthaltene Erläuterung 
eines Rechtsbegriffs, existiert für die 
Wirtschaftskriminalität nicht. Seit den 
1990er Jahren stehen sich zwei unter-
schiedliche Definitionsversuche gegen-
über. Vereinfachend lassen sich die 
aktuellen Schwerpunktsetzungen da-
nach unterscheiden, ob Wirtschaftskri-
minalität primär als Kriminalität ge-
gen die Privatwirtschaft oder als Kri-
minalität durch Wirtschaftsunterneh-
men selbst begriffen wird. In der sozi-
ologischen und kriminologischen For-
schung dominieren Definitionen, die 

Wirtschaftskriminalität schwerpunkt-
mäßig als Kriminalität durch die Wirt-
schaft begreifen. Seitens der volks- 
und betriebswirtschaftlichen Fachlite-
ratur wird hingegen Wirtschaftskrimi-
nalität u. a. definiert als der vorsätzli-
che geschäftsschädigende Verstoß ei-
nes Unternehmensmitarbeiters gegen 
interne (betriebliche Richtlinien, Wei-
sungen und Statuten) und externe Nor-
men und zuweilen noch weitergehend 
als jedwede illegale Handlung, welche 
geeignet ist, dem Unternehmen einen 
Schaden zuzufügen (z. B. bis hin zum 
Ladendiebstahl). 

Aus rechtlicher Perspektive um-
fasst die Wirtschaftskriminalität eine 
Vielzahl sehr unterschiedlicher Straf-
taten und bildet einen der komplexes-
ten Kriminalitätsbereiche. Ermitt-
lungs- und Verfolgungsbehörden grei-
fen daher zur rechtlichen Orientierung 
auf § 74c des Gerichtsverfassungsge-
setzes (GVG) zurück und damit auf 
eine Regel, die eigentlich nur der Fest-
legung von Straftaten dient, welche in 
die Zuständigkeit der Wirtschaftsstraf-
kammer fallen. Entsprechend dieser 
pragmatischen Definition handelt es 
sich bei der Wirtschaftskriminalität um 
Delikte, die im Rahmen tatsächlicher 
oder vorgetäuschter wirtschaftlicher 
Betätigung begangen werden und über 
eine Schädigung von Einzelnen hinaus 
das Wirtschaftsleben beeinträchtigen 
oder die Allgemeinheit schädigen kön-
nen und / oder deren Aufklärung be-
sondere kaufmännische Kenntnisse 
erfordern (vgl. § 74c Abs. 1 Nr. 1-6 
GVG). 
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der bei Vollzugs-, noch bei Wach- und 
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Unsicherheiten hinsichtlich der 
Definition der Wirtschaftskriminalität 
ergeben sich auch aus der Schwierig-
keit, diese von der  Organisierten 
Kriminalität abzugrenzen. Es handelt 
sich hierbei jedoch nicht nur um ein 
Problem der bloßen begrifflichen Er-
fassung der Delikte. Mit der Benen-
nung eines Deliktes als Organisierte 
Kriminalität verbinden sich u. a. be-
stimmte Befugnisse in der Verfolgung 
(z. B. akustische  Wohnraumüber-
wachung) und Konsequenzen in der 
Strafzumessung. Die zur Bekämpfung 
der Organisierten Kriminalität erlasse-
nen Spezialermächtigungen der Straf-
verfolgungsorgane können im Feld der 
Wirtschaftskriminalität aufgrund der 
definitorischen Unterscheidung nicht 
zum Einsatz kommen. 
 
II. Die Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität erfolgte im Wesentlichen 
auf zwei Ebenen: auf der Ebene der 
Gesetzgebung in Form von Reformen 
des Strafrechts sowie zahlreicher Ne-
bengesetze sowie auf der Ebene der 
Praxis in Form der Spezialisierung der 
Strafverfolgungsorgane und der Straf-
gerichte. Eine dritte Ebene, die der 
Forschung über die Wirtschaftskrimi-
nalität, muss, was eine breitere sozio-
logisch-kriminologische Auseinander-
setzung mit der Thematik betrifft, seit 
Ende der 1980er Jahre als staatlicher-
seits weitgehend eingestellt betrachtet 
werden. Gerade in der Einstellung ei-
ner der für die Wirtschaftskriminalität 
am aussagekräftigsten Statistiken im 
Jahre 1986 sowie in einer nahezu völ-

ligen Aufgabe der Forschungsförde-
rung in diesem Bereich illustrierte sich 
der politische Unwille, die kriminalpo-
litisch brisante Thematik offensiv an-
zugehen. Bemerkenswert scheint auch, 
dass die Entwicklung auf der Ebene der 
Gesetzgebung für die 1990er Jahre 
anders als Gesetzesänderungen im Be-
reich der herkömmlichen Kriminalität 
keiner breiten Öffentlichkeit publik ge-
macht und auch nur selten im Kontext 
Wirtschaftskriminalität diskutiert wur-
de. Wirtschaftskriminalität war kein be-
stimmendes Thema der Kriminalpolitik 
und scheint es auch heute nicht zu 
sein, wenngleich sich seit 1998 eine 
moderate Zunahme zumindest politi-
scher Aufmerksamkeit der Problema-
tik gegenüber feststellen lässt. 
 
III. Gegen Ende der 1990er Jahre wur-
den seitens der Politik, auch öffentlich 
wahrnehmbar, drei Problemfelder der 
Wirtschaftskriminalität angegangen. 
Es handelt sich hierbei erstens um die 
illegale Beschäftigung, zweitens den 
Tatbestand der  Geldwäsche und 
drittens die Gefahr der  Korruption. 
Zwar sind diese Deliktformen aus wis-
senschaftlicher Sicht mit der Wirt-
schaftskriminalität eng verknüpft, in 
der politischen Debatte werden sie je-
doch selten in diesem Kontext darge-
stellt und vornehmlich beschränkt auf 
ihren ebenfalls vorhandenen Bezug 
zur Organisierten Kriminalität disku-
tiert. 

Betrachtet man die Anstrengun-
gen des Gesetzgebers zur Bekämpfung 
der Geldwäsche, so fällt auf, dass die 
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Gesetzgebung primär auf die Geldwä-
sche durch die Organisierte Kriminali-
tät abzielt, in Teilen auch auf Formen 
der Wirtschaftskriminalität, bei der 
unternehmensinterne Täter zur persön-
lichen Bereicherung ein Wirtschafts-
unternehmen schädigen. Eine unterge-
ordnete Rolle scheint hingegen die 
Unternehmenskriminalität (bei der ein 
Wirtschaftsunternehmen selbst Täter 
ist) zu spielen. Erst in den letzen Jah-
ren erfolgte hier ein Umdenken des 
Gesetzgebers: Ersichtlich z. B. am Be-
schluss des Bundestages im Dezember 
1999, der Banken und Sparkassen, 
aber auch Unternehmen und Selbst-
ständige verpflichtet, Buchungsbelege 
künftig zehn statt bisher sechs Jahre 
aufzuheben (§§ 147 Abs. 3 AO, 257 
Abs. 4 HGB). 

Der aktuelle Schwerpunkt bei der 
Bekämpfung der Wirtschaftskriminali-
tät liegt in der Bekämpfung der illega-
len Beschäftigung. Ersichtlich ist dies 
u. a. am zum 01.08.2004 in Kraft ge-
tretenen „Gesetz zur Intensivierung der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
damit zusammenhängender Steuerhin-
terziehung“ (SchwarzArbG), in dessen 
Folge es zu einer deutlichen Personal-
erhöhung und Kompetenzausweitung 
in der Zollbehörde (als zuständige 
Kontrollinstitution) kam. 

Eine weitere Maßnahme betrifft 
die Bekämpfung der so genannten 
„Frühstückskartelle“ als eine der Er-
scheinungsformen der Wirtschafts-
kriminalität. Wettbewerbswidrige Ab-
sprachen zwischen Unternehmen über 
die Festsetzung von Preisen, Absatz-

quoten oder die Aufteilung von Märk-
ten erfolgen im Geheimen. Ihre Auf-
klärung bedarf der Hinweise aus dem 
Umfeld der Kartellmitglieder. Unter 
bestimmten Voraussetzungen soll nun, 
ähnlich einer Kronzeugenregelung (  
Kronzeuge), ein Aufklärungsbeitrag im 
Bußgeldverfahren zugunsten des Aus-
kunftswilligen ausdrücklich in Form 
des Absehens von der Geldbuße bzw. 
ihrer Herabsetzung um mindestens 50 
% berücksichtigt werden. 

Als Versuch, die Problematik ei-
ner ungenügenden Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität grundlegend 
anzugehen, darf der Vorschlag der vom 
Bundesministerium der Justiz im Jahre 
1998 eingesetzten „Kommission zur 
Reform des strafrechtlichen Sanktio-
nensystems“ gewertet werden, das 
Instrumentarium zur Sanktionierung 
von juristischen Personen und Perso-
nenvereinigungen zu überprüfen. Ge-
rade bei schwerer Wirtschaftskrimina-
lität handelt es sich nämlich in der Re-
gel um Fälle, in denen nicht eine Ein-
zelperson, sondern Unternehmen als 
solche, also juristische Personen oder 
in deren Namen Handelnde, das Ver-
brechen begehen. Damit steht die Aus-
richtung des Strafrechts auf Individu-
aldelikte einer rechtlichen Ahndung 
wirtschaftskriminellen Handelns auf-
grund der Nichtbeachtung der im Wirt-
schaftsleben üblichen Arbeitsteilung, 
Aufgaben- und Verantwortungsdele-
gation entgegen. Selbst wenn ein Un-
ternehmen, z. B. im Bereich der Pro-
dukthaftung, eindeutig als verantwort-
lich ausgemacht werden kann, wird 
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das Ermitteln der im Sinne des Straf-
gesetzbuches Schuldigen durch die im 
Wirtschaftsleben übliche Trennung von 
Entscheidung und Handlung maßgeb-
lich erschwert und verhindert oft eine 
Verurteilung. Es würde die strafrecht-
liche Sanktionierung der Wirtschafts-
kriminalität erleichtern bzw. erst er-
möglichen, wenn man statt einer müh-
seligen und oft erfolglosen Suche nach 
den Verantwortlichen, die Unterneh-
men selbst durch Schaffung eines ori-
ginären Verbandsstrafrechts zur Ver-
antwortung ziehen könnte. 

Nach Abschluss der Arbeit in der 
Arbeitsgruppe „Unternehmensstrafbar-
keit“ fasste die Kommission den Be-
schluss, die Einführung einer Unter-
nehmenssanktionierung im Bereich des 
klassischen Kriminalstrafrechts abzu-
lehnen. In die gleiche Richtung weist 
ihr Beschluss, neben den bestehenden, 
keine weiteren, auf eine originäre Ver-
bandshaftung abzielenden Tatbestände 
in das Ordnungswidrigkeitengesetz 
(OWiG) aufzunehmen. Insofern hat die 
Kommission nicht zu einer Verbesse-
rung der Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität beigetragen. 
 
IV. Der durch die Wirtschaftskrimina-
lität verursachte materielle Schaden ist 
um ein Vielfaches höher als die Ge-
samtheit aller bekannt gewordenen her-
kömmlichen Vermögensdelikte wie 
Diebstahl, Raub, Unterschlagung usw. 
Erschwerend kommt hier noch hinzu, 
dass sich solche Berechnungen nur auf 
das Hellfeld der Wirtschaftskriminali-
tät beziehen und davon auszugehen 

ist, dass gerade im Bereich der Wirt-
schaftskriminalität die Zahl der nicht 
zur Anzeige kommenden Delikte be-
sonders groß ist. Hauptgeschädigter ist 
in den meisten Fällen die staatliche Fi-
nanzwirtschaft, die Mindereinnahmen 
über die Steuerpolitik und damit über 
das Einkommen der rechtschaffenen 
Steuerbürger ausgleichen muss. 

Im Hinblick auf einen solchen Be-
fund ist unverständlich, warum die ge-
führten Diskussionen zur „Inneren Si-
cherheit“ das Thema Wirtschaftskrimi-
nalität nahezu vollständig ausklammern 
und auch die kriminalpolitischen Pro-
gramme in erster Linie auf eine Be-
kämpfung der Alltagskriminalität ab-
zielen. Dass man noch nicht dazu über-
gegangen ist, Organisierte Kriminalität 
auch dann als solche zu bezeichnen, 
wenn sich „normale“ Wirtschaftsunter-
nehmen ihrer Methoden bedienen, ist 
schwer zu begründen. Solange unter 
Organisierter Kriminalität nur Delikte 
erfasst werden, die von der klassischen 
Unterwelt (Drogensyndikate, Rotlicht-
milieu) verübt werden, belässt man 
dem Wirtschaftskriminellen, der durch 
Umweltvergiftung, illegale Waffenex-
porte, Subventionsbetrügereien und Be-
stechung mitnichten einen geringeren 
Schaden verübt, den Nimbus des 
„Gentleman-Täters“. Mit einer Gleich-
setzung der beiden Deliktformen und 
der damit verbundenen Einbeziehung 
auch der Wirtschaftskriminalität in den 
Sicherheitsdiskurs würde die Politik die 
gleiche Verfolgungsbereitschaft signa-
lisieren, wie sie gegenüber der Organi-
sierten Kriminalität in Form von Geset-
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zesverschärfungen bereits praktiziert 
wird. 
 
V. Die größte Schwachstelle in der Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität 
ist darin zu sehen, dass die von ihr aus-
gehenden Gefährdungen nicht in der 
notwendigen Deutlichkeit wahrgenom-
men werden. Sie gefährdet über Kor-
ruption das Vertrauen der Bürger in 
den Rechtsstaat und in die Grundlagen 
der Demokratie, sie gefährdet über 
Steuerhinterziehungen im großen Um-
fang die Finanzwirtschaft des Staates 
und damit den Sozialstaat als Ganzes, 
sie gefährdet über Kartelle, Preisab-
sprachen und Ausschreibungsbetrüge-
reien die Grundlagen einer auf Wettbe-
werb ausgerichteten Marktwirtschaft, 
sie gefährdet in der Form der  Um-
weltkriminalität die Lebensgrundlagen 
aller Bürger als solche und sie gefähr-
det in Form von Verstößen gegen das 
Lebensmittelrecht (z. B. Lebensmittel-
fälschungen im BSE-Skandal) oder 
durch anderweitiges in Verkehrbringen 
gefährlicher Stoffe ebenfalls das Leben 
und die Gesundheit der Bürger. 

Auch die Befunde zur justiziellen 
Ahndung der aufgedeckten Fälle von 
Wirtschaftskriminalität lassen Missstän-
de offensichtlich werden. Gerade Delik-
te mit sehr hoher angenommener Scha-
denssumme werden entweder nicht ent-
sprechend verfolgt oder die Verfahren 
werden aufgrund der langen Ermitt-
lungsdauer eher eingestellt, da die Ver-
folgungsbehörden bereits von ihrem 
Personalbestand her die ihnen zugeteil-
ten Aufgaben nicht bewältigen können. 
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Wohnraumüber-
wachung 
 
 
I. Unter „Wohnraumüberwachung“ 
wird das akustische Überwachen von 
Wohnungen verdächtiger Personen 
verstanden. Nach dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 3. März 
2004 wurde die damalige Praxis des 
so genannten großen Lauschangriffs 
für verfassungswidrig erklärt.  
 
II. Mit dem am 9. Mai 1998 in Kraft 
getretenen Gesetz zur Verbesserung 
der Bekämpfung der  Organisierten 
Kriminalität (OK) wurde der große 
Lauschangriff als Mittel der Kriminali-
tätsbekämpfung in § 100c Abs. 1 Nr. 3 
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StPO geregelt. Eine akustische Wohn-
raumüberwachung ist bei schweren 
Straftaten möglich, wenn die Ermitt-
lung sonst unverhältnismäßig erschwert 
oder aussichtslos wäre. Der Straftaten-
katalog ähnelt dem der  Telekom-
munikationsüberwachung.  

Das Gesetz zur Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität erhielt am 
16. Januar 1998 im Bundestag sowie 
am 6. Februar 1998 im Bundesrat je-
weils die notwendigen verfassungsän-
dernden Zweidrittelmehrheiten. Der 
„Große Lauschangriff“ war nach jah-
relangen heftigen Diskussionen er-
laubt und das Grundrecht auf die Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 
GG) eingeschränkt. Eine Videoüber-
wachung (auch Spähangriff) der Woh-
nung ist weiterhin verboten. Das kri-
minalpolitische Ziel der Wohnraum-
überwachung war, Beweise gegen be-
sonders schwere Formen der Krimina-
lität zu erhalten, die nur über eine 
Wohnraumüberwachung zu beschaf-
fen sind. Für ihre Verfechter galt das 
Abhören von „Gangsterwohnungen“ 
als Königsweg zur Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität. 

Eine Wohnung im Sinne des Ge-
setzes ist jeder umschlossene Raum, 
der zur Aufnahme von Menschen be-
stimmt ist. Das sind neben Privat- und 
Geschäftsräumen auch Bordelle, Ho-
telzimmer, Schiffe und Zelte. Betrof-
fene im Sinne des Gesetzes sind nicht 
alle abgehörten Personen, sondern nur 
die Personen, die Inhaber des Schutz-
gutes Wohnung sind, z. B. Eigentümer 
oder Mieter und die Beschuldigten. 

Verboten ist das Abhören von Men-
schen mit Berufen, die ein Zeugnis-
verweigerungsrecht haben. Erlaubt ist 
das Abhören von Verlobten, Ehepart-
nern, engeren Verwandten und Ver-
schwägerten. Es wurden vier Ein-
schränkungen bzw. Kontrollen vorge-
schrieben: Genehmigung der Überwa-
chung von drei Richtern, jährliche öf-
fentliche Berichterstattung, parlamen-
tarische Kontrolle und im materiell-
rechtlichen Bereich die Beschränkung 
auf die Gefahrenabwehr für die öffent-
liche Sicherheit. 

Für den aktuellen Bericht zur 
Wohnraumüberwachung wurde der Er-
hebungsbogen leicht geändert. Jetzt 
sind auch Informationen zum OK-Be-
zug der Maßnahme, zur Art der Woh-
nung und eine Differenzierung nach 
technischen oder inhaltlichen Gründen 
einer fehlenden Relevanz für das Straf-
verfahren enthalten. Meistens ging es 
um eine Mordanklage (14 Verfahren), 
Verstöße gegen das Betäubungsmittel-
gesetz (8 Verfahren) und Raub oder 
räuberische Erpressung (4 Verfahren). 
2003 wurde bei 37 Ermittlungen eine 
akustische Wohnraumüberwachung an-
gewandt. Es wurden 50 Objekte, davon 
35 Privatwohnungen, überwacht. Be-
troffen im Sinne des Gesetzes waren 
141 Personen, darunter 49 nicht be-
schuldigte. In 21 Verfahren waren die 
Ergebnisse der Überwachung für die 
Ermittlungen relevant. In den übrigen 
Fällen waren sie meistens aus inhaltli-
chen Gründen nicht relevant für die 
Ermittlungen. In 17 Fällen bestand ein 
Bezug zu den Straftaten, wegen denen 
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der Antrag zur Wohnraumüberwa-
chung gestellt wurde. Ein OK-Bezug 
bestand bei 17 Ermittlungen. Mit 13 
Verfahren fanden in Bayern die meis-
ten Überwachungen statt.  

 
III. Im Gegensatz zu dem ursprünglich 
postulierten Ziel, die Wohnraumüber-
wachung sei nötig, um die Organisier-
te Kriminalität effektiv zu bekämpfen, 
ist sie in den meisten bekannten Fällen 
zu einem Ermittlungsinstrument in 
normalen Strafverfahren geworden. So 
wurde in Sachsen der erste Lauschan-
griff in einem Mordfall angeordnet. 
Weil bis jetzt Wohnräumüberwachun-
gen in erster Linie nicht gegen die Or-
ganisierte Kriminalität angewandt 
wurden, ist es nicht erstaunlich, dass 
wegen Hehlerei noch keine und im 
Alltagsverständnis typischen OK-Ta-
ten wie Menschenhandel, Bandendieb-
stahl, Geldwäsche nur wenige Über-
wachungen genehmigt wurden. 
 
IV. Durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes änderte sich die bis-
herige rechtliche Lage erheblich. In 
seinem Urteil vom 3. März 2004 er-
klärte es die bisherige Praxis der 
Wohnraumüberwachung für verfas-
sungswidrig. Eine Mehrheit stellte 
Forderungen an eine Neuregelung, ei-
ne Minderheit hält eine akustische 
Wohnraumüberwachung als Grund-
rechtseingriff in alle Fällen für verfas-
sungswidrig. Bis zum 30. Juni 2005 
muss ein neues Gesetz verabschiedet 
sein. Danach dürfen Überwachungen 
nur noch als Ultima-Ratio-Maßnahme 

gemacht werden, wenn das Mindest-
höchstmaß für die Straftat eine fünf-
jährige Strafe ist. Der bisherige Kata-
log von Straftaten entfällt damit. Der 
Kernbereich privater Lebensgestaltung 
ist damit immer noch geschützt. Die 
Richter sehen als Kernbereich nicht be-
stimmte Räume innerhalb einer Woh-
nung, sondern bestimmte Gespräche 
mit bestimmten Personen an. Zu die-
sem Kernbereich gehören Gespräche 
mit Personen, zu denen ein besonderes 
Vertrauensverhältnis besteht (objekti-
vierende Indikatoren sind Familienan-
gehörige, engste Vertraute und Berufs-
geheimnisträger) in bestimmten Räu-
men (z. B. Kanzlei, Beichtstuhl, aber 
auch der Unterschied zwischen Ge-
schäftsräumen und Privatwohnung). 
Wenn dann nicht über Straftaten ge-
sprochen wird, muss die Überwachung 
unverzüglich abgebrochen werden. Da-
ten, die aus diesem Kernbereich stam-
men, unterliegen einem absoluten Ver-
wertungsverbot. Genauso darf die 
Überwachung nicht dazu dienen, Er-
mittlungsansätze für andere Straftaten 
zu finden. Außerdem forderte das Ge-
richt eine umfassende richterliche 
(Vor-)Kontrolle der Verwendbarkeit, 
eine laufende richterliche Kontrolle 
der Überwachung und eine Dokumen-
tation der Überwachung (einschließ-
lich Kernbereichsverletzung). 

Am 23. Juni 2004 wurde vom 
Bundesministerium für Justiz ein Refe-
rentenentwurf für eine verfassungskon-
forme Wohnraumüberwachung veröf-
fentlicht, der eine umfassende Reform 
des § 100 StPO vorsieht. Auf besonde-
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re Kritik von Bürgerrechtsverbänden 
und anderen stießen die Erhöhung der 
Strafbarkeit der Bildung von Banden 
(§ 129 Abs. 4) und die Regeln zu Be-
rufsgeheimnisträgern. Gespräche zwi-
schen einem Verdächtigen und einem 
Verteidiger bzw. einem Geistlichen 
während einer Beichte oder einem 
beichtähnlichen Gespräch können 
abgehört werden, wenn angenommen 
wird, dass der Verteidiger oder der 
Geistliche ebenfalls tatverdächtig ist 
oder die Gefahr einer Verdunkelung 
(Nachtatbeteiligung) vorliegt. Andere 
Berufsgeheimnisträger oder Personen 
mit Zeugnisverweigerungsrechten ge-
nießen demgegenüber einen geringeren 
Schutz. Dazu gehören auch Journalis-
ten, Abgeordnete und Ärzte. 

Unklar ist auch, wie später in der 
praktischen Arbeit Verletzungen des 
Kernbereichs der Menschenwürde aus-
geschlossen sein sollen. Der Gesetzge-
ber geht hier davon aus, dass die bishe-
rige Rechtssprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes dem bis jetzt Kontu-
ren verlieh und die spezialisierten Straf-
kammern daran anknüpfen können.  

Die Regierung will an der akusti-
schen Wohnraumüberwachung fest-
halten, weil sie „sich als unverzichtbar 
erwiesen [hat], um die strafrechtliche 
Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität, des Terrorismus und anderer 
besonders schwerer Formen von Kri-
minalität zu verbessern, insbesondere 
bei der Ermittlung und Überführung 
der Hauptverantwortlichen, der Orga-
nisatoren, der Finanziers und der 
Drahtzieher solcher Straftaten“ (Bun-

desministerium für Justiz 2004, S. 1). 
Im September 2004 legte das Bundes-
ministerium für Justiz einen korrigier-
ten Entwurf vor, indem Berufsgeheim-
nisträger besser geschützt werden. Den-
noch können sie unter bestimmten 
Umständen abgehört werden. Die zu-
ständigen Rechtspolitiker protestierten 
dagegen. Die Gesetzesnovelle ist noch 
in den parlamentarischen Beratungen. 
Bundestag und Bundesrat haben dar-
aufhin dem Gesetzentwurf zur Umset-
zung des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 3. März 2004 am 
16. bzw. 17. Juni 2005 in der vom 
Vermittlungsausschuss vorgeschlage-
nen Fassung zugestimmt. 
 
V. Während Praktiker kritisieren, dass 
die Anwendung zu kompliziert und 
damit unpraktikabel sei, fällt bei den 
Berichten auf, dass kaum relevante In-
formationen preisgegeben werden. 
Eine parlamentarische und öffentliche 
Kontrolle kann so nicht stattfinden. Es 
wird massiv in Grundrechte eingegrif-
fen, ohne dass dafür eine entsprechen-
de öffentliche Rechtfertigung erfolgt. 
Als Vorbild muss hier die USA gelten. 
Dort gibt es eine Berichtspflicht ge-
genüber dem anordnenden Organ und 
jährliche öffentliche, detaillierte Be-
richte (Wiretap-Reports). Dies führt zu 
einer gemäßigten Anordnungsbereit-
schaft. 

 

  
 
Bundesministerium für Justiz 2004: Entwurf 

eines Gesetzes zur Umsetzung des Urteils 
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Zollbehörden 
 
 
I. Die Zollbehörden unterstehen dem 
Bundesministerium für Finanzen und 
bestehen aus 8 Oberfinanzdirektionen, 
54 Hauptzollämtern, der Bundesmo-
nopolverwaltung für Branntwein, dem 
Zollkriminalamt (ZKA) und dem Zoll-
fahndungsdienst (ZFD). Die ursprüng-
liche Aufgabe dieser Behörden war 
das Erheben von Zöllen und das Ver-
hindern von Schmuggel. Heute haben 
sie daneben insbesondere in der Be-
kämpfung der  Wirtschafts- und  
Rauschgiftkriminalität zahlreiche poli-
zeiliche Kompetenzen und Aufgaben. 
Die Aufgaben des ZKA und des ZFD 
sind im „Gesetz über das Zollkrimi-
nalamt und die Zollfahndungsämter“ 
vom 16. August 2002 geregelt. 
 
II. Durch das Gesetz über das Zoll-
kriminalamt und die Zollfahndungs-

ämter sollte einerseits auf aktuelle Ent-
wicklungen (Erweiterungen der EU 
und strukturelle Veränderungen inner-
halb der Organisierten Kriminalität) 
reagiert, andererseits strukturelle Ver-
änderungen innerhalb der Behörde vor-
genommen sowie das überfällige be-
reichspezifische Datenschutzgesetz for-
muliert werden. Die strukturell wich-
tigste Änderung ist die Konzentration 
von 21 Zollfahndungsämtern mit 31 
Zweigstellen auf 8 Zollfahndungsäm-
ter mit 24 Außenstellen und der damit 
verbundenen Möglichkeit, große, spe-
zialisierte Arbeitsgruppen zu bilden.  

Das Zollkriminalamt (ZKA) ist 
eine Mittelbehörde mit Sitz in Köln. 
Im Wesentlichen ist es die Informati-
ons-, Koordinations-, Datensamm-
lungs- und Verarbeitungszentrale des 
Zollfahndungsdienstes. Die Zentral-
stelle untersteht der Aufsicht des Fi-
nanzministeriums und hat eine eigene 
Ermittlungskompetenz in Fällen von 
besonderer Bedeutung. Die örtlichen 
Behörden sind 8 Zollfahndungsämter 
mit 24 Außenstellen. Ende 2003 be-
schäftigte das ZKA 596 Menschen, 
die Zollfahndungsämter 2.376 Men-
schen. 

Mit dem Zollfahndungsdienstge-
setz gibt es jetzt mehrere besondere 
Regeln. Die Ermittlungsbefugnisse des 
ZKA wurden im Bereich der eigenen 
Aufgaben erweitert. Jetzt hat das ZKA 
dieselben Befugnisse wie die Zoll-
fahndungsämter. Die Eigensicherung 
durch den Einsatz technischer Mittel 
wird auch für die vom Zollfahndungs-
dienst beauftragten Personen ermög-
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licht. Das ZKA kann Daten direkt an 
Polizeibehörden übermitteln. Bei der 
Strafverfolgung entfällt das Beweisver-
wertungsverbot für Erkenntnisse, die 
durch besondere Methoden zu präven-
tiven Zwecken ermittelt wurden.  

Mit dem neuen Gesetz verfügt der 
Zollfahndungsdienst, die „Kriminalpo-
lizei der Zollverwaltung“ (Eigenwer-
bung), erstmals über einen einheitli-
chen Organisationsstrang und ist un-
mittelbar an das ZKA angebunden. Vor 
der Gesetzesnovelle waren die Zoll-
fahndungsämter an die Oberfinanzdi-
rektionen angebunden.  

Zollfahndungsbeamte sind Hilfs-
beamte der Staatsanwaltschaft und 
können im gesamten Bundesgebiet er-
mitteln. Daneben gibt es verschieden 
Gruppen, die auch polizeiliche Aufga-
ben wahrnehmen. Seit der Schaffung 
des EU-Binnenmarktes gibt es die Mo-
bile Kontrollgruppen (MKG). Eine 
MKG besteht aus etwa zehn Beamten, 
die Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft 
sind. Deren Aufgabe ist das Überwa-
chen der Verbote und Beschränkungen 
des Warenverkehrs an den EU-Außen-
grenzen und im innergemeinschaftli-
chen Handel. Sie haben an den Gren-
zen zu Drittländern bis zu 30 km ins 
Landesinnere ein Anhalte- und Durch-
suchungsrecht; im übrigen Bundesge-
biet benötigen sie dafür den Verdacht 
eines Verstoßes gegen Zollgesetze. 
Zudem überwacht der Grenzaufsichts-
dienst (GAD) die Grenze zwischen 
den Grenzzollstellen und der Wasser-
zolldienst (WZD) die Grenze auf der 
See und den Binnengewässern.  

Seit 1991 hilft die Zollverwaltung 
der Bundesanstalt für Arbeit bei der 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und 
damit zusammenhängender Delikte. 
Koordiniert wird dies von der Informa-
tions- und Koordinierungszentrale für 
die Bekämpfung illegaler Beschäfti-
gung (InKoBillBZ). Seit 1998 sind die 
Beamten der Prüfgruppe BillBZ Hilfs-
beamte der Staatsanwaltschaft. Seit 
dem 1. Januar 2004 ist die Zuständig-
keit für die Bekämpfung der illegalen 
Beschäftigung und damit zusammen-
hängender Delikte – bis auf die Verfol-
gung des Leistungsmissbrauchs – voll-
ständig von der Bundesanstalt für Ar-
beit auf die Zollverwaltung übergegan-
gen. Seitdem heißt die BillBZ „Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit“ und hat bei 
der Oberfinanzdirektion Köln eine 
Fachabteilung mit direkter und alleini-
ger fachlicher Weisungsbefugnis.  
 
III. „Mit Inkrafttreten des ZFdG setzt 
sich die ‚Verpolizeilichung’ des Zoll-
fahndungsdienstes fort. Insbesondere 
die präventiven Aufgaben im Vorfeld 
eines strafprozessualen Anfangsver-
dachts, die Aufgabe zur Abwehr von 
im Einzelfall bestehenden Gefahren 
für bestimmte polizeilich geschützte 
Rechtsgüter und die zunehmende Be-
wältigung größerer Einsatzlagen unter 
Einbindung von Polizeivollzugsbeam-
ten der Länder und des Bundes stellen 
für den ZFD eine wesentliche Verän-
derung in der Aufgabenwahrnehmung 
dar“ (Thiele 2004, S. 185). 

Um ihre Aufgaben erledigen zu 
können, haben das ZKA und die ZFA 
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vielfältige polizeiliche Rechte. Gleich-
zeitig haben sie weitgehend unkontrol-
lierte Rechte bei der präventiven  
Kriminalitätsbekämpfung. Besonders 
wichtig ist die seit 1992 immer wieder 
verlängerte Erlaubnis präventiv den 
Postversand und die Telekommunika-
tion (  Telekommunikationsüberwa-
chung) zu überwachen, um Ausfuhrde-
likte und Verstöße gegen das Kriegs-
waffenkontrollgesetz zu verhindern. 
Die Erlaubnis ist derzeit im Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG) bis Ende 2004 
befristet. Das Bundesverfassungsge-
richt forderte in seinem Beschluss des 
Ersten Senats vom 3. März 2004 (1 
BvF 3/92) den Gesetzgeber auf, diese 
Kompetenz neu zu regeln.  

Das Zollkriminalamt und die 
Zollfahndung können aufgrund von § 
208 der Abgabenordnung so genannte 
Vorfeldermittlungen mit dem Ziel, 
konkrete Anhaltspunkte für Straftaten 
zu finden, durchführen. Außerdem dür-
fen sie Postsendungen, im Rahmen der 
zollamtlichen Überwachung ohne An-
haltspunkte für eine Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit, öffnen. Ähnliches gilt 
für das Abhören von Telefonen. 

Verdeckte Ermittlungen wurden 
beim Zoll schon immer praktiziert. 
Bereits bei der Gründung am 24. De-
zember 1919 gab der Reichsfinanzmi-
nister den Zollfahndern die Erlaubnis 
zum Führen von Geheimagenten. Heu-
te werden verdeckte Ermittlungsme-
thoden besonders bei Drogenermitt-
lungen praktiziert. 1983 erfolgte auf 
dem Frankfurter Flughafen die erste 
kontrollierte Lieferung. 1992 erfolgten 

etwa 200 verdeckte Operationen, vor 
allem im Luftverkehr. 

Im März 2000 wurde die Daten-
bank INZOLL-VHG (Verdacht, Hin-
weise, Geldwäsche) in Betrieb genom-
men. Sie ähnelt der Geldwäsche-Ver-
bunddatei des BKA. In der INZOLL-
VHG werden alle Verdachtsfälle auf 

 Geldwäsche sechs Jahre gespei-
chert. Der Datenschutzbeauftragte hat 
Bedenken wegen der Speicherung von 
Personen, die nur einer Straftat ver-
dächtig sind, und der langen Speiche-
rung. Das Bundesministerium für Fi-
nanzen meint dagegen, nur so sei das 
Regierungskonzept zur Bekämpfung 
der Geldwäsche umzusetzen („Puzzle-
theorie“). 

Die Übermittlung von personen-
bezogenen Daten an andere Finanzbe-
hörden erfolgt seit dem 1. Januar 2000 
mit In-Kraft-Treten des Steuerbereini-
gungsgesetzes (1999), wenn die Daten 
von Bedeutung sein können. Früher 
mussten Anhaltspunkte für eine Geld-
wäsche vorliegen und die Übermitt-
lung für steuerliche Zwecke erforder-
lich sein. 

Seit Juni 1998 kontrollieren Zoll 
und Bundesgrenzschutz (seit 1.7.2005 
Bundespolizei) das mitgeführte Bar-
geld und bargeldähnliche Wertsachen 
(z. B. Schecks, Edelsteine). Diese Kon-
trollen erfolgen normalerweise an der 
Grenze, aber der Zoll darf in ganz 
Deutschland kontrollieren. Ziel ist, im 
Rahmen des Geldwäschegesetzes, die 
Bekämpfung der  Organisierten Kri-
minalität. Die Zunahme von Geldkon-
trollen an den Grenzen hat zu einer 
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verstärkten Suche nach Steuersündern 
(Schwarzgeld) geführt. 

 
IV. Es gibt zahlreiche bi- und multilate-
rale Abkommen, die zu gerichtsver-
wertbaren Antworten führen und es den 
Zollämtern ermöglicht, in einen direk-
ten Kontakt zu treten. Besonders wich-
tig sind die in den EU-Staaten auf Art. 
10 des EG-Vertrages beruhenden Über-
einkommen vom 7. September 1967 
geregelte Rechts- und Amtshilfe und 
bilaterale Abkommen mit allen westeu-
ropäischen Nicht-EU-Staaten (außer 
Schweiz), USA, Kanada, Ungarn, 
Russland, Polen und den Nachfolge-
staaten Jugoslawiens die dem EWG-
Abkommen inhaltlich weitgehend ent-
sprechen. Nach eigenen Angaben ha-
ben die Zollämter eine „führende Rolle 
auf dem Gebiet der internationalen 
Zusammenarbeit“. 

Wichtigstes Einzelvorhaben in-
nerhalb der Dritten Säule der Europäi-
schen Union ist die Umsetzung des 
Übereinkommens über das Zollinfor-
mationssystems (ZIS). Es ist in seiner 
Grundkonzeption, wie das Schengener 
Informationssystem (SIS), eine Aus-
schreibungsdatenbank für Verbote und 
Beschränkungen des grenzüberschrei-
tenden Warenverkehrs und Geldwä-
sche bei der Vortat „Rauschgift-
schmuggel“. OLAF ist für Entwick-
lung und Verwaltung von ZIS zustän-
dig, direkten Zugriff haben nur die na-
tionalen Zollbehörden. Ein Zugriff von 
Europol auf die ZIS-Daten ist geplant. 
Daneben soll das vom Rat „Justiz und 
Inneres“ am 30. März 2004 angenom-

mene „Arbeitsprogramm betreffend die 
Strategie für die Zusammenarbeit im 
Zollwesen“ umgesetzt werden. 

 
V. Weil das Zollkriminalamt dem 
Finanz- und nicht dem Innenminister 
unterstellt ist, sind die Machtfülle, die 
grundrechtlich bedenklichen Eingriffs-
rechte und die zahlreichen Kompeten-
zen des Zolls für Ermittlungen im 
strafrechtlichen Vorfeld fast unbe-
kannt. Bereits heute hat das Zollkri-
minalamt mehr Rechte als die Polizei. 
So kann der Zoll relativ unbemerkt 
neue Ermittlungsmethoden ausprobie-
ren, ehe sie von den anderen Polizeien 
übernommen werden. Gleichzeitig ist 
die Abgrenzung zu den verschiedenen 
Länder- und Bundespolizeien unklar. 
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Diese Auswahlbibliografie erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es 
werden lediglich einige einschlägige Nachschlagewerke zum Themenfeld Innere 
Sicherheit aufgeführt, die jüngeren Datums sind und sich in Lehre und For-
schung bewährt haben. Des Weiteren werden wichtige Schriftenreihen und Zeit-
schriften vorgestellt. Zusätzlich werden Arbeitskreise mit Webseiten sowie 
Webportale und Newsletter im Forschungsfeld Innere Sicherheit benannt.  
 
 
I Lexika und Handbücher 
 
Lisken, Hans / Denninger, Erhard (Hg.) 2001: Handbuch des Polizeirechts, 3. 
neubearb. u. erw. Aufl., München 
Das Handbuch gibt Auskunft über die wesentlichen Fragen der polizeilichen 
Praxis. Eingehend behandelt werden die polizeilichen Aufgaben im Straßenver-
kehr, im Versammlungswesen und bei der Informationsverarbeitung. Aber auch 
Themen wie Rechtsschutz, Kosten sowie Ausgleichs- und Ersatzansprüche des 
Bürgers sind enthalten. Die wesentlich überarbeitete und erweiterte Neuauflage 
berücksichtigt in besonderem Maße die im Zuge der Intensivierung der präventi-
ven Verbrechensbekämpfung eingeführten polizeilichen Befugnisse, die unter 
den Stichworten „Schleierfahndung“, „verdachts- und ereignisunabhängige Poli-
zeikontrollen“, „Lauschangriff“ und „Videoüberwachung öffentlicher Räume“ 
auch politisch kontrovers diskutiert wurden. Das Spannungsverhältnis zwischen 
polizeilicher Informationsarbeit und individuellem Datenschutz, das gerade für 
die Zusammenarbeit verschiedener nationaler und europäischer Polizeibehörden 
von aktueller Bedeutung ist, wird ebenso berücksichtigt. In einem neu eingefüg-
ten Kapitel werden die gesetzlichen Grundlagen und Grundbegriffe zentraler 
Materien der Ordnungsverwaltung dargestellt. 
 
Möllers, Martin H. W. (Hg.) 2001: Wörterbuch der Polizei, München 
Das Wörterbuch erfasst alle polizeirelevanten Rechtsgebiete und präsentiert 
Begriffe aus Rechts-, Polizei-, Kriminal- und Gesellschaftswissenschaften in 
alphabetischer Folge. Es wird die polizeiliche Zusammenarbeit mit Verfassungs-
schutzbehörden, Zollverwaltung sowie dem Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge ebenso erläutert wie zukunftsweisende Stichwörter (z. 
B. „Deutsche Hochschule der Polizei“). Behandelt werden u. a. das Eingriffs-
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recht, der Bereich der Einsatz- und Führungslehre, die Kriminalistik, waffen-
technische Begriffe, kriminologische Stichwörter, polizeiliche und forensische 
Psychologie und polizeirelevante Politik (z. B. Extremismus).  

 
Roggan, Fredrik / Kutscha, Martin (Hg.) 2006: Handbuch zum Recht der 
Inneren Sicherheit, Berlin 
Der Fokus der Beiträge dieses Handbuchs liegt auf der juristischen Erörterung 
vor allem solcher Handlungsformen der Sicherheitsbehörden, die mithilfe des 
Einsatzes moderner Technik in die Privatsphäre eingreifen, von der Überwa-
chung und Auswertung der Telekommunikation über die Erstellung von Bewe-
gungsbildern anhand automatisierter Kfz-Datenerfassung bis zur DNA-Analyse. 
Aus kritisch-wissenschaftlicher Perspektive dargestellt werden dabei sowohl die 
– selbst für Juristen kaum noch überschaubaren – Rechtsgrundlagen dieser Prak-
tiken als auch die aktuelle Rechtsprechung u. a. des Bundesverfassungsgerichts 
hierzu. Behandelt werden des Weiteren die verfassungsrechtlichen Grundlagen 
sowie die Entwicklung der Maßnahmen zur Inneren Sicherheit auf europäischer 
Ebene. 
 
Rupprecht, Reinhard (Hg.) 1995: Polizei-Lexikon, 2. völlig neubearb. und 
wesentlich erweit. Aufl., Heidelberg 
Das Lexikon erschließt alle für die polizeiliche Praxis und Ausbildung einschlä-
gigen Themen in über 2.000 Begriffen. Behandelt werden u. a. die Sachgebiete 
Betäubungsmittel, Dienstbetrieb, Führung und Einsatz, gefährliche Güter, Kri-
minalistik in Grundzügen, Kriminalitätsphänomene, Polizeilogistik und Polizei-
technik, Polizeiorganisation im In- und Ausland, Polizeirecht, Sicherheitsbehör-
den und vieles mehr.  
 
 
II Schriftenreihen 
 
Empirische Polizeiforschung, herausgegeben von Thomas Feltes und Hans-
Jürgen Kerner, Holzkirchen 1990 ff. 
In der Reihe werden seit 1990 Monografien und Sammelbände veröffentlicht. 
Sie ist somit die älteste Schriftenreihe zur Polizeiforschung im deutschsprachi-
gen Raum. 
 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, herausgegeben von Martin H. W. Möllers und 
Robert Chr. van Ooyen, Frankfurt a. M. 2003 ff. 
Das Jahrbuch Öffentliche Sicherheit (JBÖS) erscheint seit 2002/2003 in einem 
zweijährigen Turnus als Jahres-Doppelband im Verlag für Polizeiwissenschaft. 
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Ausgehend von einem „erweiterten Sicherheitsbegriff“ zielt es auf die kritische 
politik- und rechtswissenschaftliche Reflexion der Entwicklungen der „inneren“ 
und „äußeren Sicherheit“. Dabei stehen vier Kernbereiche im Vordergrund: Ex-
tremismus, Öffentliche Sicherheit in Deutschland, Europäische Sicherheitsarchi-
tektur und Internationale Sicherheit. Diese werden jeweils um aktuelle Themen-
schwerpunkte ergänzt (bisher: „Polizeiwissenschaft“, „Menschenwürde und 
Sicherheit“, „Herausforderungen globaler Sicherheit“). 
 
Schriftenreihe der Polizei-Führungsakademie, Münster 1987 ff. 
Die Polizei-Führungsakademie (PFA) gibt derzeit jährlich zu jeweils einem 
Schwerpunktthema bis zu vier Ausgaben der Schriftenreihe heraus.  
 
Schriften zur Empirischen Polizeiforschung, herausgegeben von Hans-Joachim 
Asmus, Manfred Bornewasser, Bernhard Frevel, Hermann Groß, Karlhans 
Liebl, Thomas Ohlemacher und Peter Schmidt, Frankfurt a. M. 2004 ff. 
In der Schriftenreihe, die im Verlag für Polizeiwissenschaft erscheint, werden 
Tagungsdokumentationen sowie ausgewählte Monografien und Sammelbände 
veröffentlicht, die anwendungsbezogene sozialwissenschaftliche Fragestellungen 
zur Polizei und zum Polizieren aufgreifen. 
 
Studien zur Inneren Sicherheit, herausgegeben von Hans-Jürgen Lange, 
Wiesbaden 2004 ff. (1999-2003 Opladen)  
In der Reihe wechseln sich Monografien und strukturierte Sammelbände ab. Die 
Studien werden verfasst von Autoren des „Interdisziplinären Arbeitskreises Inne-
re Sicherheit“ (AKIS). Die Studien zur Inneren Sicherheit umfassen grundlagen-
theoretische und problemorientierte Arbeiten. Sie sind einer interdisziplinären 
und sozialwissenschaftlichen Diskussion verpflichtet. Die Studien zur Inneren 
Sicherheit arbeiten die unterschiedlichen Facetten des Wandels von Sicherheit 
auf. Sie stellen diese Veränderungen in den Zusammenhang mit dem Wandel 
von Staat und Gesellschaft insgesamt, wie er sich national, europäisch, internati-
onal und global vollzieht. 
 
 
III Fachzeitschriften 
 
a) Von Sicherheitsbehörden herausgegebene Zeitschriften 
 
Polizei des Bundes – Bundesgrenzschutz 
Die Vierteljahreszeitschrift ist die offizielle Zeitschrift für die Polizeivollzugsbe-
amten des Bundes. Sie wird vom Bundesministerium des Inneren herausgegeben. 
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Polizei – heute (bis 1994 Bereitschaftspolizei – heute) 
Die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift wird u. a. herausgegeben vom In-
spekteur der Bundespolizei im Bundesministerium des Innern, dem Inspekteur 
der Bereitschaftspolizeien der Länder beim BMI und Polizeifachleuten aus For-
schung und Lehre. Sie befasst sich mit praktischen Themen aus dem Dienstalltag 
und informiert über Führung, Technik, Ausbildung, Recht und vieles mehr. Jede 
Ausgabe enthält Berichte zu Einsätzen der Polizei, der technischen Ausrüstung 
und deren Einsatzwert. Den wichtigen Bereichen polizeilicher Tätigkeit, Füh-
rung und Einsatz, wird in einer Sonderbeilage der Polizei-Führungsakademie, 
Münster, ausführlich Raum gewidmet. 
 
Polizei, Verkehr + Technik (PVT) 
Die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift wird herausgegeben von Polizeiab-
teilungsleitern des Bundes und der Länder, den Präsidenten des Bundeskriminal-
amtes und der Polizei-Führungsakademie sowie den Inspekteuren der Bundespo-
lizei und der Bereitschaftspolizeien der Länder. Sie berichtet aus den Bereichen 
Polizei-, Verkehrs-, Kraftfahrts-, Waffen-, ABC-, Informations- und Kommuni-
kationswesen, Verkehrssicherheit, Sicherheits- und Kriminaltechnik sowie Um-
weltschutz und Technischer Einsatzdienst.  
 

 
b) Von Leitungspersonen im Sicherheitsbereich herausgegebene Zeitschriften 
 
Deutsches Polizeiblatt für die Aus- und Fortbildung (DPolBl) 
Das DPolBl erscheint zweimonatlich und ist eine Fachzeitschrift für die Aus- 
und Fortbildung des mittleren und gehobenen Polizeidienstes in Bund und Län-
der. Jedes Heft behandelt ein bestimmtes Thema aus dem polizeilichen Tätig-
keitsbereich. 
 
Die Neue Polizei (DNP) 
Die Vierteljahreszeitschrift informiert über die Aus- und Fortbildung in der Poli-
zei und wird herausgegeben von leitenden Polizeibeamten und Polizeifachleh-
rern. 
 
Die Polizei 
Die Monatszeitschrift wird von leitenden Beamten aus Polizei und Innenministe-
rien herausgegeben und informiert mit Abhandlungen, Berichten und Kommen-
taren, unterstützt durch Beiträge aus der Polizei-Führungsakademie, über den 
Stand der Diskussion auf allen polizeilich relevanten Gebieten. Die 1904 ge-
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gründete Zeitschrift beansprucht, Fachorgan für sämtliche Polizeibereiche zu 
sein. 
 
Kriminalistik 
Die Monatszeitschrift wird von leitenden Beamten der Polizei herausgegeben 
und liefert Informationen und Beiträge von Fachleuten zu Themen wie Krimi-
nalpolitik, Kriminalistik, Kriminologie, Kriminaltechnik, Strafrecht, Polizeiliche 
Aus- und Fortbildung, Rechtsmedizin. Rubriken wie Recht Aktuell, Kriminal-
technik International, Literatur, Kriminalistik Schweiz sowie Kriminalistik-
Skript ergänzen den Inhalt. 
 

 
c) Zeitschriften der Polizeigewerkschaften 
 
Der Kriminalist 
Die monatlich erscheinende Fachzeitschrift für die Kriminalbeamten wird vom 
Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) herausgegeben. 
 
Deutsche Polizei (DP) 
Die DP ist eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift für Polizisten und Organ 
der Gewerkschaft der Polizei (GdP). 
 
Die Kriminalpolizei 
Die Vierteljahreszeitschrift wird von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) he-
rausgegeben.  
 
Polizeispiegel 
Die Monatszeitschrift ist die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Polizeigewerk-
schaft im Deutschen Beamtenbund (DPolG). Sie informiert über die Arbeit der 
Polizei, das Polizeigesetz, das Straf- und Verkehrsrecht sowie Berufs- und Tarif-
politik. Zusätzlich werden für die einzelnen Bundesländer regionale Ausgaben 
beigeheftet. 
 

 
d) Wissenschaftliche Fachzeitschriften außerhalb der Sicherheitsbehörden 
 
Ansprüche 
Die Vierteljahreszeitschrift der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und 
Juristen (VDJ) soll ein Forum der Meinungen außerhalb des offiziellen juristi-
schen Mainstreams sein. Bearbeitet werden u. a. die Themen Rechtspolitik, Aus-



382 Auswahlbibliografie zur Inneren Sicherheit 

länder- und Asylrecht, Arbeits- und Sozialrecht und Strafrechtspolitik. Außer-
dem wird aus der Arbeit der kritischen JuristInnenverbände berichtet, Veranstal-
tungstipps und Buchbesprechungen werden ebenfalls angeboten. 
 
Archiv des öffentlichen Rechts (AöR) 
Die Vierteljahreszeitschrift erscheint seit 1886 und behandelt alle Probleme und 
Aspekte des öffentlichen Rechts, hauptsächlich der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie verfolgt insbesondere die Entwicklung der Staatsrechtslehre, die Praxis des 
Verfassungs- und Verwaltungsrechts bis zum Völker- und Staatskirchenrecht. 
 
Archiv für Polizeigeschichte 
Die dreimal jährlich erscheinende Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für 
Polizeigeschichte bearbeitet in vielfältiger Weise die Geschichte der Polizei im 
In- und Ausland. 
 
Archiv für Kriminologie  
Die zweimonatlich in Doppelheften erscheinende Zeitschrift feierte 1998 ihr 
100-jähriges Jubiläum und ist somit weltweit die älteste kriminologische Fach-
zeitschrift. Besondere Berücksichtigung findet die gerichtliche Physik, Chemie 
und Medizin. 
 
Bewährungshilfe (BewHi) 
Die Vierteljahreszeitschrift des DBH, Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht 
und Kriminalpolitik, bearbeitet Themen, die sich auf das gesamte Spannungsfeld 
von sozialen Fragen, Strafrecht und Kriminalpolitik beziehen. Veröffentlicht 
werden Beiträge zu kriminologischen, rechtlichen und praktischen Fragen aus 
Fachgebieten der Rechtswissenschaft, Kriminologie, Psychologie und Sozialar-
beit. Es handelt sich dabei um Berichte aus der Praxis, wissenschaftliche Ab-
handlungen, Diskussionsbeiträge und Literaturbesprechungen. 
 
Bürgerrechte & Polizei / Cilip 
Die Zeitschrift des Instituts für Bürgerrechte & und öffentliche Sicherheit er-
scheint dreimal im Jahr und dokumentiert und analysiert in kritischer Auseinan-
dersetzung die gesetzlichen, organisatorischen und taktischen Veränderungen 
innerer Sicherheitspolitik in Deutschland. Außerdem liefert sie Berichte, Nach-
richten und Analysen zur Polizeientwicklung in Europa, Polizeihilfe für Länder 
der so genannten Dritten Welt und Arbeit von Bürgerrechtsgruppen. Jedes Heft 
bearbeitet ein Schwerpunktthema. 
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Computer und Recht (CR) 
Die Monatszeitschrift richtet sich an alle, die sich über Computer-, Telekommu-
nikations- und Medienrecht informieren möchten. Es werden die zivil-, straf- 
und öffentlich-rechtlichen Aspekte der modernen Informationstechnologie auf-
zeigt. Gleichzeitig berichtet sie über rechtspolitische Entwicklungen. 
 
Datenschutz und Datensicherheit (DuD) 
Die Monatszeitschrift soll ein interdisziplinäres Forum für alle rechtlichen und 
technischen Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit in Informations-
verarbeitung und Kommunikation sein. Inhaltliche Schwerpunkte sind neben 
Datenschutz und Datensicherheit der Schutz von Kommunikationsdaten, das 
Spannungsverhältnis von Mensch, Recht und Technik sowie Fragen der nationa-
len und internationalen Regulierung.  
 
Datenschutznachrichten (DANA) 
Die Vierteljahreszeitschrift der Deutschen Vereinigung für Datenschutz berichtet 
neben schwerpunktmäßigen Aufsätzen und Informationen zum Einsatz und zu 
den Gefahren elektronischer Datenverarbeitung und der möglichen Einschrän-
kung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung über neue Datenschutz-
entwicklungen, einschlägige Rechtsprechung und Gesetzgebung sowie deutsche 
und internationale Datenschutztrends. Außerdem werden Hinweise auf Veröf-
fentlichungen des Bundes- und der Landesdatenschutzbeauftragten gegeben. 
 
Der Deutsche Rechtspfleger (Rpfleger) 
Die Monatszeitschrift berichtet unter einer Vielzahl von ihr bearbeiteten Gebie-
ten auch über die Rechtsentwicklung und bedeutende Rechtsfragen der täglichen 
Praxis im Strafprozess und in der Strafvollstreckung. 
 
Deutsche Richterzeitung (DRiZ) 
Die Monatszeitschrift wird herausgegeben vom Deutschen Richterbund, Bund 
der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 
 
Die Kriminalprävention 
Die Vierteljahreszeitschrift des Europäischen Zentrums für Kriminalprävention 
(EZK) bietet europäische Beiträge zu Kriminalität und Prävention. 
 
Forum Kriminalprävention 
Die Vierteljahrszeitschrift der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention 
(DFK) versteht sich als aktuelle, interdisziplinäre Informationsbörse für alle, die 
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kriminalpräventive Aufgaben wahrnehmen oder für diese Belange interessiert 
werden sollen. 
 
Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht (HRRS) 
In der Internetzeitschrift für Strafrecht wird monatlich eine Übersicht über alle 
im zurückliegenden Monat veröffentlichten Entscheidungen des Bundesgerichts-
hofs in Strafsachen gegeben. Zusätzlich werden alle im Internet veröffentlichten 
Entscheidungen des BVerfG zu strafrechtlichen und strafverfahrensrechtlichen 
Sachverhalten seit 2003 bearbeitet und in die Zeitschrift aufgenommen. In jeder 
Ausgabe werden ebenfalls herausragende Entscheidungen des EGMR und ver-
einzelt auch solche des EuGH aufgenommen. Internet: www.hrr-strafrecht.de 
 
IPA aktuell 
Die Vierteljahreszeitschrift der International Police Association (IPA) / Deutsche 
Sektion soll als unabhängige Polizeipublikation bundesweit alle Angehörigen 
sämtlicher Polizeien sowie international die Mitglieder der Sektionen aus über 
50 verschiedenen Nationen ansprechen. 
 
Journal für Konflikt- und Gewaltforschung 
Das Journal verfolgt die Absicht, das Gebiet Konflikt- und Gewaltforschung 
stärker als bisher im wissenschaftlichen Diskurs zu verankern. Es versteht sich 
als Forum für den Austausch unterschiedlicher Forschungsdisziplinen, bei-
spielsweise von Politikwissenschaft, Geschichte, Rechtswissenschaft, Psycholo-
gie, politischer Philosophie, Ethnologie, Soziologie und Erziehungswissenschaft. 
 
Journal für Rechtspolitik 
Die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift nimmt sich aktueller politischer 
Themen an und bereitet sie rechtswissenschaftlich auf, um so eine Grundlage für 
rechtspolitische Entscheidungen beziehungsweise für eine eventuell weiterfüh-
rende Diskussion zu liefern. 
 
Juristenzeitung (JZ) 
Die zweimal im Monat erscheinende Zeitschrift bietet Beiträge zu aktuellen 
Problemen und Aspekten des gesamten deutschen Rechts: aus Rechtwissen-
schaft, Gesetzgebung und Rechtsprechung. 
 
Juristische Rundschau (JR) 
Die Monatszeitschrift vermittelt mit den Schwerpunkten Straf- und Zivilrecht 
einen knappen, konzentrierten Überblick über die Rechtsentwicklung in Lehre 
und Rechtsprechung. 
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Kriminologisches Journal (KrimJ) 
Die Vierteljahreszeitschrift wird vom wissenschaftlichen Beirat im Namen des 
Arbeitskreises Junger KriminologInnen herausgegeben und publiziert theoreti-
sche und empirische Beiträge im Themenspektrum von abweichendem Verhalten 
und Kriminalitätskontrolle, die sich im Sinne der Kritischen Kriminologie insbe-
sondere den sozialen und gesellschaftlichen Aspekten von Abweichung und 
sozialer Kontrolle widmen. 
 
Kritische Justiz (KJ) 
Die Vierteljahreszeitschrift analysiert das Recht und seine praktische Anwen-
dung vor seinem gesellschaftlichen Hintergrund und möchte die übliche, von 
ihrem ökonomischen und politischen Kontext losgelöste Behandlung von 
Rechtsfragen durchbrechen. Sie veröffentlicht Aufsätze, Berichte, Kommentare 
und Dokumentationen zu allen wichtigen juristischen Gebieten und druckt für 
soziale Auseinandersetzungen bedeutsame Entscheidungen ab. 
 
Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 
Die KritV wird von Professoren des Fachbereichs Rechtswissenschaft der Jo-
hann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Zusammenwirken 
mit Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichts herausgegeben. Sie behandelt 
das Problem der europäischen Rechtsintegration und die Verbesserung des 
Rechts in Bund und Ländern sowie die notwendige Ausgeglichenheit zwischen 
einheitlicher und differenzierter Rechtssetzung. 
 
Magazin für die Polizei 
In der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift werden zu einer Vielzahl polizei-
licher Themen von internationalen Experten Diskussionspunkte erarbeitet, Ten-
denzen aufgedeckt und Konsequenzen für die Wirtschaft und den Bürger be-
schrieben. Auch die Berufsbilder der Polizeien auf der ganzen Welt werden dem 
Leser vorgestellt und deren Besonderheiten herausgestellt. 
 
MenschenRechtsMagazin (MRM) 
Die Zeitschrift des Menschenrechtszentrums der Universität Potsdam erscheint 
dreimal jährlich. Sie soll einen Beitrag zur Unterrichtung von Parlamentariern, 
Behörden, Gerichten und Anwälten sowie der interessierten Öffentlichkeit über 
Möglichkeiten und Entwicklungen des internationalen Menschenrechtsschutzes 
leisten. Zu aktuellen Anlässen werden Themenhefte herausgegeben. 
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Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (MschrKrim) 
Die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift behandelt das Verbrechen und den 
Verbrecher in seiner soziologischen, psychologischen und psychopathologischen 
Realität. Die Zeitschrift analysiert darüber hinaus die angewandten Rechtsfolgen, 
vor allem die Strafen und Maßnahmen, in ihren realen Auswirkungen auf die 
Gesellschaft und die Verurteilten. 
 
Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 
Die NJW erschließt das gesamte Zivilrecht und das Wichtigste aus allen anderen 
Rechtsgebieten, wie dem Verfassungs-, Verwaltungs-, Wirtschafts-, Straf-, Ar-
beits-, Sozial- und Steuerrecht. Die NJW Spezial enthält Urteilsbesprechungen 
und Beiträge aus neun Rechtsgebieten. Im Mittelpunkt stehen die aktuelle Recht-
sprechung, Aufsätze, Informationen über neue Gesetze sowie regelmäßige Be-
richterstattungen über einzelne Rechtsgebiete. 
 
Neue Justiz (NJ) 
Die Monatszeitschrift widmet sich als juristische Universalzeitschrift schwer-
punktmäßig der Rechtsentwicklung und Rechtsprechung in den neuen Ländern. 
Sie greift zugleich rechtspolitische und rechtspraktische Fragen auf, die von 
allgemeinem Interesse sind, und gewährleistet einen kontinuierlichen Überblick 
über die wichtigsten gesetzlichen Neuregelungen und bedeutsamen Reformvor-
haben. 
 
Neue Kriminalpolitik (NK) 
Die Vierteljahreszeitschrift will neue Impulse setzen, Forum sein für eine inter-
disziplinäre Diskussion, die unter Einbeziehung ausländischer Erfahrungen über 
den nationalen Erfahrungsbereich hinausschaut und dabei Ziele verfolgt wie: 
Rationaler Umgang mit Kriminalität, Grundrechtsverteidigung, Abbau staatli-
cher Sozialkontrolle und Vorrang sozialer Konfliktlösungen. 
 
Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 
Die Monatszeitschrift bietet Informationen über sämtliche Gebiete des Straf-
rechts, von der Begehung der Tat bis zur Strafvollstreckung. Urteile, Anmerkun-
gen, Vorausinformationen und praxisbezogene Beiträge machen sie zum Forum 
für das gesamte Strafrecht. 
 
Neues Polizeiarchiv (NPA) 
Die Monatszeitschrift ist ein Nachschlagewerk für Polizeidienst und Ausbildung. 
Geordnet nach Sachgebieten, enthält sie eine Sammlung ober- und höchstrichter-
licher Entscheidungen. Jedem Urteil ist der Sachverhalt vorangestellt, im An-



Auswahlbibliografie zur Inneren Sicherheit 387 

schluss an die amtlichen Leitsätze sind die Entscheidungsgründe verständlich 
zusammengefasst, sodass auch Hintergründe und die Rechtsentwicklung deutlich 
werden.  
 
Plädoyer 
Die zweimonatlich erscheinende Zeitschrift des Vereins „plädoyer“, im Auftrag 
der Demokratischen Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) und in Zusam-
menarbeit mit dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB), ist ein Magazin 
für Recht und Politik. 
 
Polizei & Wissenschaft 
Die Vierteljahreszeitschrift versteht sich als Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Polizei. Durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung werden unterschiedlichste 
wissenschaftliche und praktische Perspektiven miteinander vernetzt. Dazu zählen 
insbesondere die Bereiche Psychologie, Rechtswissenschaft, Soziologie, Poli-
tikwissenschaft, Medizin, Arbeitswissenschaft und Sportwissenschaft. Es soll 
auch polizeirelevantes Wissen der Disziplinen genutzt werden, die nicht klas-
sisch mit dem Begriff Polizei verknüpft sind, wie z. B. Wirtschaftswissenschaf-
ten, Sprachwissenschaften, Informatik, Elektrotechnik und ähnliche.  
 
Recht und Politik (RuP) 
Die Vierteljahreszeitschrift bietet Aufsätze und Abhandlungen über Fragen der 
Rechts-, Justiz- und Verwaltungspolitik sowie zur Geschichte und Aufarbeitung 
der NS- und SED-Vergangenheit.  
 
Sicherheit und Frieden (S+F) 
Die Vierteljahreszeitschrift versteht sich als Diskussionsforum für neuere For-
schungsergebnisse und politische Entwicklungen auf dem Gebiet der Friedens- 
und Sicherheitspolitik. Durch Analysen, Stellungnahmen, Dokumente und In-
formationen sollen kontroverse Auffassungen und brisante Themen einer sachli-
chen Diskussion zugeführt werden.  
 
Soziale Probleme 
Die halbjährlich erscheinende Zeitschrift wird herausgegeben von der Sektion 
„Soziale Probleme und soziale Kontrolle“ in der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS). 
 
Streit 
Die Vierteljahreszeitschrift ist eine feministische Rechtszeitschrift und wird 
herausgegeben vom Verein „Frauen streiten für ihr Recht“. 
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Vorgänge 
Die Vierteljahreszeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik wird von 
der Humanistischen Union herausgegeben. In Themenheften erörtern überwie-
gend deutsche Rechts-, Politik- und Sozialwissenschaftler, Sprecher von Bürger-
rechtsorganisationen, Politiker und Publizisten aktuelle politische, kulturpoliti-
sche sowie sozialwissenschaftliche Fragen. Jedem Artikel ist eine ausführliche 
Literaturliste angehängt. Die Diskussionsbeiträge setzen sich kritisch mit aktuel-
len gesellschaftspolitischen Problemen auseinander. Im Kommentarteil diskutie-
ren Wissenschaftler aktuelle politische Vorgänge. 
 
Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik (ZAR) 
Die ZAR informiert zehnmal im Jahr über den gesamten Bereich des Ausländer-
rechts und der Ausländerpolitik des In- und Auslands. Jedes Heft enthält außer 
Abhandlungen aktuelle Informationen zu Gesetzgebung, Politik, Rechtspre-
chung, neuen Büchern, Aufsätzen und sonstigen Veröffentlichungen sowie Ver-
anstaltungen.  
 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 
Der Inlandsteil der Vierteljahreszeitschrift enthält Abhandlungen zu Fragen der 
Strafrechtsdogmatik, der Kriminalpolitik, des Strafprozessrechts, der Straf-
rechtsgeschichte, der Rechtsphilosophie und der Kriminologie. Neue Rechtsent-
wicklungen werden im Überblick dargestellt, Einzelprobleme untersucht und 
strafrechtliche Fragen im Lichte der Nachbarwissenschaften betrachtet. Im Aus-
landsteil berichtet die ZStW über aktuelle Tendenzen in Strafgesetzgebung, 
Rechtsprechung, Strafrechtswissenschaft und Kriminologie im Ausland. 
 
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte (ZNR) 
Der Zweck der viermal im Jahr erscheinenden Zeitschrift liegt in der wissen-
schaftlichen Behandlung und kritischen Analyse der Rechtsentwicklung insbe-
sondere auf den Gebieten des Privat-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Straf-
rechts sowie der Verfahrensrechte vor allem in der neueren Zeit. Die Zeitschrift 
macht den Gegenwartsbezug der Rechtsgeschichte deutlich und gibt der Metho-
dendiskussion Raum. Zu den Rechtsentwicklungen im deutschen Sprachraum ist 
in vergleichender Betrachtung die europäische Tradition einbezogen. 
 
Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland (NordÖR) 
Die Monatszeitschrift versteht sich als Forum, in dem bedeutsame landesrechtli-
che Entscheidungen, insbesondere der Oberverwaltungs- und Verfassungsgerich-
te, veröffentlicht werden. Eingeleitet wird jedes Heft durch Aufsätze, die aktuelle 
Themen aus der Sicht des Praktikers behandeln. Nützliche Informationen aus 
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Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichten sowie zur Juristenausbildung runden 
das Angebot ab.  
 
Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 
Die Monatszeitschrift informiert durch Stellungnahmen zu aktuellen Fragen der 
Rechtspolitik sowie Gesetzgebungsreporte über die Pläne des Gesetzgebers und 
über konkrete Gesetzgebungsvorhaben. 
 
Zeitschrift für Rechtssoziologie 
Die halbjährig erscheinende Zeitschrift dient als Forum für Beiträge aus der 
rechtssoziologischen Forschung und Lehre, wobei das Schwergewicht auf empi-
risch informierten Beiträgen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen der Rechts-
soziologie liegt. 
 
ZJJ – Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe (bis 2003 DVJJ-
Journal) 
Die Vierteljahreszeitschrift ist eine interdisziplinäre Fachzeitschrift für Praxis 
und Wissenschaft, die alle mit jugendlicher Delinquenz zusammenhängende 
Bereiche abdeckt. Ihre thematischen Schwerpunkte sind das Jugendstrafrecht, die 
Tätigkeit der Jugendgerichtshilfe, Theorie und Praxis der erzieherischen Arbeit 
mit straffälligen Jugendlichen, die Kriminologie der Jugenddelinquenz und der 
Jugendstrafvollzug. 
 
 
IV Internetportale 
 
Netzwerk Innere Sicherheit 
Das Netzwerk führt die Wissensbestände der unterschiedlichen Akteure (Wis-
senschaft, Politik, Behörden, Verbände etc.) im Politikfeld Innere Sicherheit und 
Polizei in Form eines Internetportals zusammen und macht diese öffentlich zu-
gänglich. Vor dem Hintergrund der aktuell wachsenden Nachfrage der unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen nach den Voraussetzungen, Konse-
quenzen und Perspektiven der Sicherheitspolitik wird so ein Dialogforum zwi-
schen Wissenschaft, Praxis und öffentlicher Meinung initiiert, welches die jetzt 
durch hohe Zugangshürden und Abschottungen gekennzeichneten Spezialdiskur-
se zusammenzuführen geeignet ist. Das Netzwerk Innere Sicherheit wird vom 
Interdisziplinären Arbeitskreis Innere Sicherheit (AKIS) angeboten. Internet: 
www.netzwerk-innere-sicherheit.de 
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Polizei-Newsletter 
Der Polizei-Newsletter bietet regelmäßige aktuelle Informationen für die Poli-
zeipraxis und Polizeiwissenschaft. Dabei versucht er, in der Themenauswahl 
möglichst vielseitig zu sein. So finden sich dort Hinweise auf Informationsquel-
len im Internet oder polizeilich relevante Probleme im oder mit dem Internet 
sowie im Bereich des Polizei-Managements und der Polizeireform, Informatio-
nen zu aktuellen Ergebnissen der (internationalen) Polizeiforschung, Praxispro-
jekten im Bereich der inneren Sicherheit, neuen Gesetzesvorhaben, Polizeirefor-
men im In- und Ausland, interessanten Neuerscheinungen (Bücher, Aufsätze). 
Zudem werden sozialwissenschaftliche Informationen aufgenommen, die für 
Lehre, Forschung und Praxis in der Polizei von Bedeutung sind. Der Polizei-
Newsletter ist ein Kooperationsprodukt von TC TeamConsult, Genf/Zürich (CH) 
und Freiburg i. Br. (D), und dem Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik 
und Polizeiwissenschaft der Universität Bochum. Internet: www.polizei-
newsletter.de 
 
Virtuelles Datenschutzbüro 
Das Virtuelle Datenschutzbüro soll vor allem ein einheitliches Portal zum Daten-
schutzwissen im Internet sein. Es enthält eine große Zahl von Beiträgen oder 
Artikeln. Dies sind Hyperlinks zu bestimmten Datenschutz-Ressourcen im Inter-
net. Im Virtuellen Datenschutzbüro werden sie systematisch geordnet und mit 
zusätzlichen Informationen versehen. Der Zugang zu diesen Ressourcen wird vor 
allem durch die drei Schlagwortgruppen „Recht“, „Technik“ und „Institutionen“ 
erschlossen. Internet: www.datenschutz.de 
 
Virtuelle Fachbibliothek Sozialwissenschaften zur Inneren Sicherheit 
Die thematische Dokumentation der Virtuellen Fachbibliothek Sozialwissen-
schaften bietet unter anderem Zugang zu fachlich relevanten, sowohl elektroni-
schen als auch konventionellen Informationsquellen aus dem Themenfeld Innere 
Sicherheit. Leitprinzip beim Auf- und Ausbau des Angebots ist, Sozialwissen-
schaftlern in Forschung, Lehre, Ausbildung und Praxis sowie einer an sozialwis-
senschaftlichen Erkenntnissen interessierten, breiteren Öffentlichkeit die Aus-
wahl geeigneter Informationen zu erleichtern. Das Portal wurde vom Informati-
onszentrum Sozialwissenschaften (IZ) in Bonn eingerichtet und wird in Koope-
ration mit dem Interdisziplinären Arbeitskreis Innere Sicherheit (AKIS) weiter-
entwickelt. Internet: vt-www.bonn.iz-soz.de/vibsoz/themen.htm, www.ak-
innere-sicherheit.de 
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V Wissenschaftliche Arbeitskreise 
 
Arbeitskreis Empirische Polizeiforschung 
Seit 1999 veranstaltet eine offene Arbeitsgemeinschaft von Sozialwissenschaft-
lern, die insbesondere an Polizeifachhochschulen bzw. Polizeifachbereichen von 
Verwaltungsfachhochschulen lehren und forschen, die jährlichen Fachtagungen 
„Empirische Polizeiforschung“. Auf diesen Tagungen soll der Austausch zwi-
schen Polizeiforschung und Polizeipraxis gepflegt werden. Internet: 
www.empirische-polizeiforschung.de 
 
Arbeitskreis Junger Kriminologen (AJK) 
Der AJK wurde 1969 von (damals) jungen Kriminologinnen und Kriminologen 
gegründet, um einer sich interdisziplinär verstehenden sozialwissenschaftlichen 
(später Kritischen) Kriminologie ein Forum zu geben. Die Aktivitäten des AJK 
fanden von Beginn an in zwei Feldern statt: Durchführung von Tagungen  und 
Herausgabe der Fachzeitschrift „Kriminologisches Journal“. Aus dem AJK ist 
1989 die „Gesellschaft für Interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie“ 
(GIWK) hervorgegangen. Internet: www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/ 
IKS/KrimInstituteVereinigungenZs/ajk2.html 
 
Arbeitskreis Policey / Polizei im vormodernen Europa (APO) 
Im Zentrum des Arbeitskreises stehen obrigkeitliche Praktiken und Techniken, 
die unter dem Titel einer „guten Policey“ von staatlichen, ständischen, städti-
schen und korporativen Instanzen eingesetzt wurden, um soziale Ordnung zu 
gestalten und gesellschaftliches Leben zu verändern. Im Rahmen einer politi-
schen Sozialgeschichte und einer Kulturgeschichte von Institutionen soll ein 
Austausch über „Herrschaft als soziale Praxis“ und ihr Wandel in der Vormoder-
ne in einem europäischen Kontext ermöglicht werden. Die Diskussionen sollen 
dazu beitragen, Forschungen über Funktionen und Reichweite herrschaftlicher 
Techniken zusammenzuführen, neue Fragestellungen zu entwickeln und den in 
diesem Gebiet arbeitenden Historikern einen Austausch zu ermöglichen. Der 
Arbeitskreis versteht sich als Ergänzung zum Arbeitskreis Historische Kriminali-
tätsforschung in der Vormoderne und den jährlichen Kolloquien zur modernen 
Polizeigeschichte. Internet: www.univie.ac.at/policey-ak 
 
Arbeitskreis Politikfeldanalyse Innere Sicherheit in der Deutschen Vereinigung 
für Politische Wissenschaft (DVPW) 
Der Arbeitskreis setzt sich für eine Vertiefung der politikwissenschaftlichen 
Forschung zum Politikfeld Innere Sicherheit ein. Er ist organisatorisch und in-
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haltlich mit dem Interdisziplinären Arbeitskreis Innere Sicherheit (AKIS) ver-
bunden. Internet: www.ak-innere-sicherheit.de 
 
Berliner Arbeitskreis Rechtswirklichkeit (BAR) 
Der BAR soll ein Forum für Nachwuchswissenschaftler/innen aller Disziplinen 
sein, die sich in ihren Forschungen mit Recht beschäftigen und sich über ihre 
Forschungsinteressen austauschen möchten. Forschung zu Recht und Gesell-
schaft wird in einem weiten, Disziplinen übergreifenden Sinn verstanden. Ange-
sprochen sind alle, die sich in eigenen Forschungsarbeiten Fragen zur Rechts-
wirklichkeit stellen, d. h. (Nachwuchs-) Wissenschaftler/innen ebenso wie fort-
geschrittene Studierende aller geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Dis-
ziplinen, die sich im weitesten Sinne mit „Recht“ befassen (z. B. Anthropologie, 
Ethnologie, Gender Studies, Ökonomie, Politik- und Rechtswissenschaft, Sozio-
logie, Sozialgeschichte und -psychologie, Verwaltungswissenschaften). Internet: 
www.rechtswirklichkeit.de 
 
Berner Forum für Kriminalwissenschaften 
Das Berner Forum für Kriminalwissenschaften hat zum Ziel, Forschung und 
Lehre im Bereich der Kriminalwissenschaften im weiteren Sinn zu fördern. Die 
Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen, die daran beteiligt sind, Kriminalität 
zu vermeiden, begangene Straftaten zu verfolgen oder mit straffälligen Personen 
umzugehen, soll optimiert, das gegenseitige Verständnis verbessert werden. Zu 
diesem Zweck veranstaltet der Verein Tagungen sowie Weiterbildungskurse und 
unterstützt Forschungsprojekte seiner Mitglieder. Internet: www.bfk.unibe.ch 
 
Deutsche Gesellschaft für Polizeigeschichte 
Die Deutsche Gesellschaft für Polizeigeschichte wurde 1989 in der Polizei-
Führungsakademie Münster-Hiltrup gegründet. In ihr sind zusammengeschlossen 
einerseits Geschichtswissenschaftler, andererseits Amateurhistoriker, private 
Sammler, behördliche Sammlungen und Museen, die sich mit Fragen und der 
Entwicklung der Polizei beschäftigen. Die Vereinigung will u. a. dazu beitragen, 
das historische Bewusstsein auch unter Polizeibeamten zu wecken und zu för-
dern sowie die Erkenntnisse der historischen Forschung in die Polizei hineinzu-
tragen. Sie unterhält zurzeit Arbeitskreise zu den Themenbereichen Bahnpolizei, 
Wasserschutzpolizei sowie polizeigeschichtliche Sammlungen. Internet: 
www.ahf-muenchen.de/Mitglieder/index.htm 
 
Gesellschaft für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie (GIWK) 
Die GIWK soll ein Forum wissenschaftlichen Austausches auf dem Gebiet der 
Kriminologie sein. Die Betonung des wissenschaftlichen Charakters der Gesell-
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schaft meint dabei ausdrücklich eine Nachrangigkeit der Anwendungsbezüge der 
Kriminologie hinter ihren grundlagenwissenschaftlichen Zielsetzungen. Die 
Praktizierung von Interdisziplinarität versteht die GIWK als wesentlichen Be-
standteil ihrer grundlagenwissenschaftlichen Intentionen. Internet: www.giwk.de  
 
Interdisziplinärer Arbeitskreis Innere Sicherheit (AKIS) 
Der AKIS ist ein wissenschaftlicher Arbeitskreis, in dem derzeit rund 220 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen (insbesondere 
Politikwissenschaft, Soziologie, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft 
und Kriminologie) zusammenarbeiten, die sich mit zentralen Fragen der For-
schung zur Inneren Sicherheit sowie zur Polizei beschäftigen. Der AKIS veran-
staltet Workshops und publiziert Gemeinschaftsstudien, die die unterschiedli-
chen Forschungsperspektiven zusammenführen. Internet: www.ak-innere-
sicherheit.de 
 
Kolloquien zur Polizeigeschichte 
Seit 1990 bieten die Kolloquien alljährlich Historikern aus den verschiedenen 
historischen Disziplinen und Sozialwissenschaftlern (Kriminologen, Politologen, 
Soziologen) eine Plattform für den Austausch und für die Diskussion von Ergeb-
nissen von Forschungen über die Geschichte der Polizei und die Entwicklung der 
inneren Sicherheit. Internet: www.kolloquien-zur-polizeigeschichte.de 
 
Neue Kriminologische Gesellschaft (NKG) 
Die NKG ist eine wissenschaftliche Vereinigung deutscher, österreichischer und 
schweizerischer Kriminologen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die erfah-
rungswissenschaftliche Erforschung der Kriminalität, des Straftäters und Verbre-
chensopfers sowie der staatlichen und gesellschaftlichen Reaktionen zu fördern. 
Internet: www.ifk.jura.uni-tuebingen.de/bro_d/kap5 
 
Sektion Rechtssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) 
Die Sektion bildet den entsprechenden Zusammenschluss der Rechtssoziologen 
in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Es stehen hier im Vergleich zur 
juristisch ausgerichteten Vereinigung für Rechtssoziologie entsprechend stärker 
die Fragen soziologischer Theoriebildung sowie empirische Analysen zum 
Rechts- und Normensystem im Vordergrund. Internet: www.soziologie.de/   
sektionen/index.htm 
 



394 Auswahlbibliografie zur Inneren Sicherheit 

Sektion soziale Probleme und soziale Kontrolle der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS) 
Die Sektion verfolgt ein breites Themenspektrum, welches sozialstrukturelle 
Ursachen gesellschaftlicher Konfliktlagen ebenso thematisiert wie aktuelle Stra-
tegien zur Ausweitung von verhaltensorientierten Kontrolltechniken. Die Sektion 
gibt die Zeitschrift „Soziale Probleme“ heraus. Internet: www.soziologie.de/ 
sektionen/index.htm 
 
Vereinigung für Rechtssoziologie 
Die Vereinigung legt darauf Wert, keine klassische Hochschullehrervereinigung 
zu sein, sondern ein Forum für alle, die sich von der Rechtswissenschaft oder 
unterschiedlichen Sozialwissenschaften aus mit dem Verhältnis von Recht und 
Gesellschaft beschäftigen. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Sozialwis-
senschaftlern und Juristen, die Integration sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Methoden in Rechtswissenschaft, Rechtslehre und Rechtspraxis sowie das 
Verständnis für rechtliche Probleme in den Sozialwissenschaften. Internet: 
www.uni-giessen.de/~g111/vrs 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

 
 
 

ABC  Atomar / Biologisch / Chemisch 
ABl. EG  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft 
Abs.  Absatz 
a. D. außer Dienst 
A. d. V  Anmerkung des Verfassers 
a. F.  alte Fassung 
AG  Arbeitsgemeinschaft 
ANC  African National Congress 
AO  Abgabenordnung 
Art.  Artikel 
Artikel 10-Gesetz  Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und  

Fernmeldegeheimnisses 
ASOG  Allgemeines Gesetz zum Schutz der Öffentlichen  

Sicherheit und Ordnung in Berlin (Berliner  
Polizeigesetz) 

AufenthG  Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und  
die Integration von Ausländern im Bundesgebiet  
(Aufenthaltsgesetz) 

Aufl.  Auflage 
AuslG  Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von  

Ausländern im Bundesgebiet (Ausländergesetz) 
BayPAG  Bayrisches Polizeiaufgabengesetz 
BBKG  Gesetz über die Errichtung des Bundesamtes für  

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
Bd. / Bde. Band / Bände 
BDSG Bundesdatenschutzgesetz 
BfV Bundesamt für Verfassungsschutz 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BGH Bundesgerichtshof 
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen 
BGS Bundesgrenzschutz  
BGSG Gesetz über den Bundesgrenzschutz  

(Bundesgrenzschutzgesetz) 
BKA Bundeskriminalamt 
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BKAG Gesetz über das Bundeskriminalamt und die  
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in  
kriminalpolitischen Angelegenheiten (BKA-Gesetz) 

BMI Bundesministerium des Inneren 
BND Bundesnachrichtendienst 
BNDG Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BND-

Gesetz) 
BPol Bundespolizei 
BPolG Gesetz über die Bundespolizei (Bundespolizeigesetz) 
BSE Bovine Spongiforme Enzephalopathie 
BT-Drs. Bundestagdrucksache 
BtMG Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln  

(Betäubungsmittelgesetz) 
BVerfGE Bundesverfassungsgericht 
BVerfSchG Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der  

Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
und über das Bundesamt für Verfassungsschutz  
(Bundesverfassungsschutzgesetz) 

BZRG Gesetz über das Zentralregister und Erziehungsregister 
(Bundeszentralregistergesetz) 

bzw. beziehungsweise 
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 
CIA Central Intelligence Agencie 
CSU Christlich Soziale Union 
DDR Deutsche Demokratische Republik 
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
d. h. das heißt 
DHPolG Gesetz über die Deutsche Hochschule der Polizei  

(Polizeihochschulgesetz) 
Dies. Dieselben 
DIN Deutsches Institut für Normung 
Drs. Drucksache 
DVJJ Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und  

Jugendgerichtshilfen 
ebd. ebenda 
Ed. / Eds. Editor / Editors 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
EG Europäische Gemeinschaft 
EGGVG Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz 
EGV Vertrag über die Europäische Gemeinschaft 



Abkürzungsverzeichnis 397 

EMRK Konvention zum Schutze der Menschenrechte und  
Grundfreiheiten 

etc. et cetera 
EU Europäische Union 
EuGHMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
EURODAC Europaweites Automatisiertes Fingerabdrucksystem für 

Asylbewerber 
EUV Vertrag über die Europäische Union 
f. / ff. folgende / fortfolgende 
FDJ Freie Deutsche Jugend 
FDP Freie Demokratische Partei 
FreizügG/EU Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von  

Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU) 
GewO Gewerbeordnung 
GG Grundgesetz 
ggf. gegebenenfalls 
GRU Glawnoje Raswedywtelnoje Uprawlenije  

(Hauptverwaltung für Aufklärung) 
GSG 9 Grenzschutz-Gruppe 9 
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt 
GVG Gerichtsverfassungsgesetz 
H. Heft 
HFPG Gesetz für die aktive Bürgerbeteiligung zur Stärkung  

der Inneren Sicherheit (Hessisches Freiwilligen-
Polizeidienst-Gesetz) 

Hg. Herausgeber 
HGB Handelsgesetzbuch 
HiPoVO Verordnung über die Ausbildung und Bestellung von  

Hilfspolizeibeamtinnen und -beamten 
HLKO Haager Landkriegsordnung 
HRG Hochschulrahmengesetz 
i. d. R. in der Regel 
i. d. S.  in diesem Sinne 
IM Innenministerium 
IMK Innenministerkonferenz 
IS Innere Sicherheit 
IT Informationstechnologie 
i. V. m. in Verbindung mit 
Kap. Kapitel 
KatSG Bln Katastrophenschutzgesetz im Land Berlin 
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Kfz Kraftfahrzeug 
KG Kammergericht 
KPD Kommunistische Partei Deutschlands 
LSA Land Sachsen-Anhalt 
LSD Lysergsäurediäthylamid 
LT Landtag 
LuftSiG Luftsicherheitsgesetz 
LuftVG Luftverkehrsgesetz 
LuftVO Luftverkehrsordnung 
MAD Militärischer Abschirmdienst 
MADG Gesetz über den Militärischen Abschirmdienst  

(MAD-Gesetz) 
MEK Mobiles Einsatzkommando 
Mio. Millionen 
Nds. Niedersachsen  
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
Nr. Nummer 
NRW Nordrhein-Westfalen 
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
nw. PolG nordrhein-westfälisches Polizeigesetz 
OECD Organisation for Economic Co-operation and  

Development 
OLG Oberlandesgericht 
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten  

(Ordnungswidrigkeitengesetz) 
PaßG Paßgesetz 
PDS Partei des Demokratischen Sozialismus 
PersonalausweisG Personalausweisgesetz 
PIN Persönliche Identifikationsnummer 
PLO Palästinensische Befreiungsorganisation 
Rdnr. Randnummer 
S. Seite 
SächsPolG Sächsisches Polizeigesetz 
SEK Sonder-Einsatzkommando 
SGB Sozialgesetzbuch 
SMS Short Massage Sevice 
sog. so genannte 
SOG MV Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-

Vorpommern 



Abkürzungsverzeichnis 399 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
StGB Strafgesetzbuch 
StPO Strafprozessordnung 
StVO Straßenverkehrsordnung 
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internationale 
u. a. unter anderem 
UN United Nations 
USA United States of Amerika 
usw. und so weiter 
u. U. unter Umständen 
v. vom 
v. a.  vor allem 
VereinsG Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts  

(Vereinsgesetz) 
VersG Gesetz über Versammlungen und Aufzüge  

(Versammlungsgesetz) 
VG Verwaltungsgericht 
vgl. vergleiche 
VO/EG Verordnung der Europäischen Gemeinschaft 
Vol. Volumen 
vs. versus 
WRV Weimarer Reichsverfassung 
z. B. zum Beispiel 
ZollVwG Zollverwaltungsgesetz 
z. T. zum Teil 
ZuwanderungsG Zuwanderungsgesetz 
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Afs Archiv für Sozialgeschichte 
AnwBl Anwaltsblatt 
AöR Archiv des öffentlichen Rechts 
APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte 
ASPI BGS Ausbildung und Praxis im Bundesgrenzschutz 
AuA Arbeit und Arbeitsrecht 
BewHi Bewährungshilfe 
Bl. Dtsch. Int. Politik Blätter für deutsche und internationale Politik 
DKrim Die Kriminalprävention 
DPolBl Deutsches Polizeiblatt für Aus- und Fortbildung 
DÖV Die Öffentliche Verwaltung 
DRiZ Deutsche Richterzeitung 
DuD Datenschutz und Datensicherung 
DVBl Deutsches Verwaltungsblatt 
FA Fortbildung Aktuell 
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung 
FR Frankfurter Rundschau 
GA Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 
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IPG Internationale Politik und Gesellschaft 
JuS Juristische Schulung 
JZ  Juristenzeitung 
KJ Kritische Justiz 
KrimJ Kriminologisches Journal 
KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft 
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht 
MRM MenschenRechtsMagazin 
MSchrKrim Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 
NJ Neue Justiz 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NK Neue Kriminalpolitik 
NordÖR Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland 
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht 
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NuR Natur und Recht 
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 
RdE Recht der Energiewirtschaft 
RiA Recht im Amt 
RuP Recht und Politik 
SächsVBl. Sächsisches Verwaltungsblätter 
S + F Sicherheit und Frieden  
SOWI Sozialwissenschaftliche Informationen 
StraFo Strafverteidiger-Forum 
StV Strafverteidiger 
ThürVBl Thüringer Verwaltungsblätter 
ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 
ZfS Zeitschrift für Soziologie 
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 
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